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Vorwort

Jeder, der sich mit dem «Dritten Reich» beschäftigt, stößt dabei auf Schlagwörter und 
Begriffe, die heute nicht mehr ohne weiteres verständlich sind, damals jedoch den All-
tag bestimmten. In diesem Lexikon werden solche Bezeichnungen und Wortbildungen 
erklärt, die in der Zeit der Gewaltherrschaft 1933–1945 verwendet wurden. Viele von 
ihnen wurden von den Nationalsozialisten geprägt, um ihre Ideologie in der Sprache 
und im Denken der Menschen zu verankern.

Der vorangestellte Orientierungsrahmen (S. 7–9) ermöglicht es, sich über ein 
bestimmtes Sachgebiet zu informieren und die dazugehörenden Stichwörter nach-
zuschlagen. Auf S. 344–347 fi ndet sich eine Zeittafel und auf S. 348–367 ein Per-
sonenregister. Kursiv gedruckte Wörter verweisen auf eigene Artikel, in denen der 
jeweilige Begriff näher erläutert wird. Und die Querverweise am Schluss der Artikel 
bieten die Möglichkeit, diese in größere Zusammenhänge einzuordnen. So kann das 
Lexikon auch als Lesebuch genutzt werden und einen Eindruck davon vermitteln, was 
es bedeutet hat, unter der Gewaltherrschaft zu leben. Eine zusammenhängende Dar-
stellung des Nationalsozialismus, seiner Ursachen und Folgen kann und will das Buch 
jedoch nicht ersetzen.

Hilde Kammer und Elisabet Bartsch 
Juli 2006





Orientierungsrahmen

Ideologie
 arisch – artfremd, artverwandt – Blut 

und Boden – «Der Mythus des 20. Jahr-
hunderts» – Deutschblütiger – erb-
kranker Nachwuchs – Führergrund-
satz – Gefolgschaft – Germanisierung 
– lebensunwertes Leben – Lebensraum 
– Mein Kampf – nordische Rasse – Ras-
senkunde, Rassenlehre – Untermensch 
– völkisch – Volksgemeinschaft – 
Volksgenossen

NSDAP
Geschichte
 Alte Kämpfer – Blutfahne, Blutorden 

– Machtübernahme – Marsch auf die 
Feldherrnhalle – Röhm-Putsch

Organisation
 Block, Blockleiter – Gau, Gauleiter 

– Gliederungen und Angeschlossene 
Verbände der NSDAP – Kreis, Kreislei-
ter – NSFK – NS-Frauenschaft – NSKK 
– NSV – Ortsgruppe, Ortsgruppenleiter 
– Pg – Politische Leiter – Reichsleiter, 
Reichsleitung – Stellvertreter des Füh-
rers – SA

Jugend – Erziehung
 Adolf-Hitler-Schulen – BDM – Glaube 

und Schönheit – Heimabend – Hit-
lerjugend – HJ – Jungmädel – Jung-
volk – Napola, Nationalpolitische 
Erziehungsanstalten – Ordensburgen –
Pimpf – Reichsjugendführer – Wehr-
ertüchtigungslager

Familie, Frauen
 Dienstverpfl ichtung – Ehrenbuch für 

die deutsche kinderreiche Familie 
– erbkranker Nachwuchs – Glaube 
und Schönheit – Kinderlandverschi-
ckung – Kriegshilfsdienst – Lebens-
born – Mutterkreuz – NS-Frauenschaft 
– Pfl ichtjahr – RAD – Sippenhaftung

Herrschaftsstruktur
Gesetze, Verordnungen
 Arierparagraph – Berufsbeamtengesetz 

– Erbhof – Ermächtigungsgesetz – 
Führer erlass – Führer und Reichskanz-
ler – Heimtückegesetz – Nürnberger 
Gesetze – Reichstagsbrandverordnung 
– Schriftleitergesetz – Wehrkraftzerset-
zung

Verwaltung
 Beauftragter der NSDAP – Deutsche 

Christen – Ehetauglichkeitszeugnis 
– Eindeutschung – Gestapo – Gleich-
schaltung – Reichsgau – Reichs-
kommissar – Reichskulturkammer 
– Reichsnährstand – Reichstatthalter 
– Sicherheitspolizei – Volksdeutsche

Gerichte
 Oberster Gerichtsherr – Sondergerichte 

– Volksempfi nden – Volksgerichtshof

SS
 Blockführer – Das Schwarze Korps – 

Einsatzgruppen – Lebensborn – Reichs-
führer-SS, Reichsführer-SS und Chef 
der Deutschen Polizei – Reichssicher-
heitshauptamt, RSHA – SD – Sonder-
behandlung – SS-Totenkopfverbände 
– Waffen-SS
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Verfolgung
Juden
 Arisierung – Auschwitz – Endlösung 

– Gaskammern – Halbjude – Israel und 
Sara – Judenstern – Juden unerwünscht 
– Judenverfolgung – Konzentrations-
lager – Kristallnacht – Madagaskarplan 
– Rassenschande – Vernichtungslager 
– Wannsee-Konferenz – Warschauer 
Getto – Untermensch

Politisch Verfolgte
 Arbeitsscheue – Asoziale – Auschwitz 

– Berufsbeamtengesetz – Bücherver-
brennung – entartete Kunst – Heim-
tückegesetz – Konzentrationslager 
– Machtübernahme – Schutzhaft – Sip-
penhaftung – Reichstagsbrandverord-
nung – Rundfunkmaßnahme

Sinti und Roma (Zigeuner)
 arisch – artfremd – Asoziale – Ausch-

witz – Blutschutzgesetz – Ehetaug-
lichkeitszeugnis – Fremdvölkische 
– Konzentrationslager – Rassenkunde 
– Untermensch – Zigeunerfrage

Kranke und Behinderte
 Ehetauglichkeitszeugnis – erbkranker 

Nachwuchs – Euthanasiebefehl – Kon-
zentrationslager – lebensunwertes 
Leben

Homosexuelle
 Gemeinschaftsfremde – Konzentra-

tions lager
Zeugen Jehovas
 Konzentrationslager – Volksgemein-

schaft

Propaganda, Medien
 Bückeberg – «Das Reich» – «Der Stür-

mer» – Deutsche Wochenschau – End-

sieg – Feindmächte – Hakenkreuz, 
Hakenkreuzfahne – Heimatfront – 
Heldengedenktag – Langemarckfeiern 
– Propagandaministerium – Reichs-
kulturkammer – Rundfunkmaßnahme 
– Reichsparteitage – Schriftleitergesetz 
– Sonnwendfeier – Thingspiele – «Völ-
kischer Beobachter» – Volksempfänger 
– Wunschkonzert – Winterhilfswerk, 
WHW – Wunderwaffen – Wunsch-
konzert

Arbeit und Wirtschaft, Landwirtschaft
 Arbeitsbuch – Arbeitsscheue – Betriebs-

führer – Blut und Boden – Bückeberg 
– Deutsche Arbeitsfront, DAF – Dienst-
verpfl ichtung – Erbhof – Feiertag der 
nationalen Arbeit – Fremdarbeiter 
– Gleichschaltung – Lebensraum – 
NSBO – Organisation Todt – Pfl ichtjahr 
– RAD, Reichsarbeitsdienst – Reichs-
nährstand – Schönheit der Arbeit 
– Treuhänder der Arbeit – Vierjahres-
plan – Wehrwirtschaftsführer

Kirche
 Bekennende Kirche – Deutsche Chris-

ten – Euthanasiebefehl – gottgläubig 
– Reichskonkordat

Alltag
 ausgebombt – Deutscher Gruß – Flie-

geralarm – Heil Hitler – Kampf dem 
Verderb – Kleiderkarte – Kohlenklau 
– Lebensmittelkarte – Mutterkreuz 
– NSV-Schweinchen – Wunschkonzert

Orientierungssrahmen
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Zweiter Weltkrieg 1939–1945
 Arbeitserziehungslager, Arbeitslager – 

besetzte Gebiete – Feindmächte – Fern-
trauung – Flakhelfer – Fliegeralarm 
– Fremdarbeiter – Fremdvölkische – 
Führerbunker – Generalgouverne-
ment – Kinderlandverschickung – 
Kriegshilfsdienst – Lidice – Luftschutz-
wart – Nacht-und-Nebel-Erlass – Not-
abitur – Oradour-sur-Glane – Rund-
funkmaßnahmen – Sondermeldung – 
totaler Krieg – Uk-Stellung – 
Volks schädling – Volkssturm – Wehr-
macht

Widerstand
 Bekennende Kirche – Bürgerbräukeller 

– Edelweißpiraten – Kreisauer Kreis 
– Rote Kapelle – Weiße Rose – 20. Juli

Außenpolitik
 Achse, Achsenmächte – Anschluss 

Österreichs an das Deutsche Reich – 
Antikominternpakt – Dreimächtepakt 
– Großdeutsches Reich, Großdeutsch-
land – Hitler-Stalin-Pakt – Münchener 
Abkommen – Protektorat Böhmen und 
Mähren – Reichskonkordat – Stahl-
pakt

Orientierungsrahmen





A
Abstammungsnachweis. Siehe Arierpara-

graph.
Achse, Achsenmächte. Achse war ein 

von dem italienischen Diktator Benito 
Mussolini geprägtes Schlagwort für die 
Zusammenarbeit zwischen dem Deut-
schen Reich und Italien.

Mussolini benutzte den Ausdruck 
1937 auch in einer Rede, die er auf dem 
Maifeld in Berlin in deutscher Sprache 
hielt: «Das, was man nunmehr in der 
ganzen Welt als die Achse Berlin–Rom 
kennt, entstand im Herbst 1935 und 
hat in den letzten zwei Jahren für die 
immer stärkere Annäherung unserer 
beiden Völker aneinander … gearbei-
tet.»1

Diese Zusammenarbeit wurde 
1937 durch den Beitritt Italiens zum 
Antikominternpakt bekräftigt, vor allem 
aber durch den von Adolf Hitler be-
triebenen Abschluss des Stahlpaktes im 
Mai 1939.

Der Begriff Achsenmächte, der aus 
dem Schlagwort Achse Berlin–Rom ge-
bildet worden war, galt später auch für 
die Mitglieder des Dreimächtepaktes, der 
im September 1940 zwischen Deutsch-
land, Italien und Japan geschlossen 
wurde. Dem Dreimächtepakt traten 

 später Ungarn, Rumänien, die Slowa-
kei, Bulgarien und Jugoslawien bei. 
Siehe Volksdeutsche, Wehrmacht.

Adolf-Hitler-Schulen, AHS, waren sechs-
klassige Schulen für 12- bis 18-jährige 
Jungen. Die Schulen wurden 1937 von 
dem Reichsorganisationsleiter der 
NSDAP, Robert Ley, und dem Reichs-
jugendführer, Baldur von Schirach, ge-
gen den Willen des Reichserziehungs-
ministers gegründet. Die Schulaufsicht 
führte nicht die Schulbehörde, sondern 
der für das Standortgebiet der Schule 
zuständige Gauleiter.

Die AHS waren Einrichtungen der 
NSDAP mit dem Ziel, den Führernach-
wuchs für die Partei auszubilden, der 
auf den Ordensburgen der NSDAP wei-
tergeschult werden sollte.

Nachdem Adolf Hitler verfügt hatte, 
dass die Schulen seinen Namen tragen 
durften, verkündeten Robert Ley und 
Baldur von Schirach am 17. 1. 1937: 
«NSDAP und Hitlerjugend haben da-
mit einen neuen gewaltigen Auftrag 
erhalten, der weit über diese Zeit hin-
aus in die ferne Zukunft reicht.»2

An dem Ausleseverfahren für die 
Lehrer der Adolf-Hitler-Schulen waren 
keine staatlichen Stellen beteiligt. Die 
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Schulpläne waren denen der Ober-
schulen angeglichen.

In die AHS wurden 12-jährige Jun-
gen aufgenommen, die sich im Deut-
schen Jungvolk, einer Organisation der 
Hitlerjugend, bewährt haben mussten. 
Ausgewählt wurden sie von den für 
sie zuständigen Partei- oder Hitler-
jugendführern. Anfangs wurde vor 
allem Wert auf körperliche Leistung 
und äußere Erscheinung gelegt. Nach 
schlechten Erfahrungen mit dem Aus-
bildungsstand der ersten beiden Jahr-
gänge wurden die Anforderungen an 
die geistigen Fähigkeiten der Jungen 
erweitert. In verschiedenen Fächern, 
zum Beispiel Geschichte und Ras-
senkunde, gab es für die Adolf-Hitler-
Schulen besondere Schulbücher, aus-
gerichtet auf das vorrangige Ziel der 
Schulen, zukünftige Parteiführer aus-
zubilden. Es gab keine Zeugnisse, nur 
Beurteilungen; der Schulabschluss 
wurde durch ein Diplom bescheinigt. 
Nach Abschluss der Ausbildung und 
einem anschließenden Besuch der Or-
densburgen sollte den Schülern jede 
Laufbahn im Partei- und Staatsdienst 
offen stehen. Die Ausbildung auf den 
Adolf-Hitler-Schulen war unentgelt-
lich.

1939 – bei Beginn des Zweiten Welt-
krieges – gab es zehn Adolf-Hitler-Schu-
len, deren Schüler nach Beendigung 
der Schule Soldat werden mussten. Ur-
sprünglich war eine AHS für jeden der 
40 Gaue der NSDAP geplant worden.

Die Adolf-Hitler-Schulen dürfen 
nicht mit den Napola, den National-

politischen Erziehungsanstalten, ver-
wechselt werden. Siehe Hitlerjugend, 
Führergrundsatz, NSDAP.

Adolf-Hitler-Spende. Siehe Machtüber-
nahme.

Aktion Reinhard. Siehe Vernichtungslager.
Aktion T 4. Siehe Euthanasiebefehl.
Alte Kämpfer wurden die Mitglieder der 

NSDAP genannt, die der Partei vor der 
Machtübernahme 1933 beigetreten wa-
ren. Die Zeit vor der Machtergreifung 
wurde von den Nationalsozialisten oft 
als Kampfzeit der NSDAP bezeichnet.

Parteimitglieder, die sich nach dem 
30. Januar 1933 – dem Tag der Macht-
übernahme – um eine Mitgliedschaft 
beworben hatten, wurden von den Al-
ten Kämpfern verächtlich als Märzveil-
chen bezeichnet. Diese neuen Bewer-
ber mussten sich einer zweijährigen 
Bewährungszeit unterziehen, da «eine 
Gewähr für die unbedingte Zuver-
lässigkeit der Neuhinzugekommenen 
nicht immer gegeben»3 schien.

Im April 1933 erließ die NSDAP eine 
Mitgliedersperre, die 1937 durch An-
ordnung des Stellvertreters des Führers 
dahin gehend geändert wurde, dass 
Bewerber nach einer zweijährigen Par-
teianwärterschaft Parteimitglied, Pg, 
werden konnten. Im Mai 1939 wurde 
auch diese Bedingung aufgehoben.

Die hohen Parteiposten der Gaulei-
ter wurden in der Mehrzahl mit Alten 
Kämpfern besetzt. Siehe NSDAP, Bür-
gerbräukeller, Pg.

Altreich war die von den Nationalsozia-
listen häufi g benutzte Bezeichnung 
für das Gebiet des Deutschen Reiches 

Adolf-Hitler-Spende
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in den Grenzen von 1937. Siehe Karte 
S. 14/15.

Am 13. Mai 1938 fand der wider-
rechtliche Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich statt, im Oktober 1938 
die erzwungene Eingliederung des 
Sudetenlandes auf der Grundlage des 
Münchener Abkommens vom 29./30. Sep-
tember 1938. Das um diese Gebiete ver-
größerte Deutsche Reich bezeichneten 
die Nationalsozialisten auch als Groß-
deutschland oder als Großdeutsches 
Reich. Siehe Großdeutsches Reich, Protek-
torat Böhmen und Mähren, Lebensraum, 
besetzte Gebiete.

Anordnung über unerwünschte und 
schädliche Musik. Siehe Reichskultur-
kammer.

Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich war die beschönigende Bezeich-
nung für die widerrechtliche Einglie-
derung der seit 1918 bestehenden 
selbständigen Republik Österreich in 
das Deutsche Reich. Der als freiwillig 
bezeichnete Anschluss wurde am 13. 
März 1938 von der österreichischen 
Regierung unter Leitung des NSDAP-
Mitgliedes Dr. Arthur Seyß-Inquart 
erklärt. Diese Regierung war am 11. 
März 1938 nach den Wünschen Adolf 
Hitlers, der militärisches Eingreifen 
angedroht hatte, gebildet worden. Am 
selben Tag erteilte Hitler den Befehl 
zum Einmarsch der deutschen Trup-
pen in Österreich, der am 12. März 1938 
erfolgte. Österreich wurde – aufgeteilt 
in Reichsgaue – zur Ostmark des Groß-
deutschen Reiches.

Nachdem der Erste Weltkrieg, 1914 

bis 1918, zur Aufl ösung der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie ge -
 führt hatte, befassten sich immer 
wieder deutsche und österreichische 
Politiker – unter anderem aus wirt-
schaftlichen Gründen – mit der Idee 
des Anschlusses der österreichischen 
an die deutsche Republik. Im Friedens-
vertrag von Versailles war 1919 dieser 
Anschluss von den vertragschließen-
den Staaten ausdrücklich abgelehnt 
wor den.

1925 griff Adolf Hitler in seinem 
Buch «Mein Kampf» die Anschlussidee 
auf, allerdings mit einer völlig anderen 
Begründung: «Deutschösterreich muß 
wieder zurück zum großen deutschen 
Mutterlande, und zwar nicht aus Grün-
den irgendwelcher wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus. Nein, nein: Auch 
wenn diese Vereinigung, wirtschaftlich 
gedacht, gleichgültig, ja selbst wenn 
sie schädlich wäre, sie müßte dennoch 
stattfi nden. Gleiches Blut gehört in 
ein gemeinsames Reich.»4 Während in 
Österreich das Interesse an einem An-
schluss an das Deutsche Reich stetig 
abnahm, verlor Hitler dieses Ziel nie 
aus den Augen.

Seit 1926 gab es in Österreich organi-
sierte Nationalsozialisten. Die österrei-
chische NSDAP wurde seit 1933 unter 
anderem auch fi nanziell aus Deutsch-
land unterstützt.

Die NSDAP wurde in Österreich am 
19. Juli 1933 verboten, betrieb jedoch 
im Untergrund weiterhin den politi-
schen Umsturz.

Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich
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1934 musste Hitler sich von einem 
Umsturzversuch der österreichischen 
Nationalsozialisten distanzieren, bei 
dem der österreichische Bundeskanzler 
Engelbert Dollfuß ums Leben gekom-
men war. Hitler befürchtete zu die-
sem Zeitpunkt noch außenpolitische 
Schwierigkeiten mit England, Frank-
reich und Italien, die die Unabhängig-
keit Österreichs unterstützten: In 
Italien wurden sogar Truppen an die 
österreichische Grenze verlegt.

1938 hatte sich die internationale 
Lage so entwickelt, dass Adolf Hitler 
– wie er nachträglich in einer Rede 
am 30. 1. 1939 verkündete – den Ent-
schluss fassen konnte, die so bezeich-
nete Österreichfrage in Angriff zu 
nehmen. Jetzt konnte er erwarten, dass 
sich Italien, England und Frankreich 
nicht einmischen würden: Hitlers 
Beziehungen zu Italien waren bereits 
freundschaftlich, in Frankreich gab es 
zu dieser Zeit innenpolitische Schwie-
rigkeiten, und England hatte zu ver-
stehen gegeben, dass es auf friedlichem 
Wege vollzogenen Grenzregelungen 
des Deutschen Reiches nicht entgegen-
treten werde. Die vor allem von dem 
britischen Premierminister betriebene 
Friedenspolitik war auf Verständigung 
und Ausgleich mit dem im Ersten 
Weltkrieg besiegten Deutschen Reich 
ausgerichtet.

Unter dem Vorwand, «das Selbstbe-
stimmungsrecht für die sechseinhalb 
Millionen Österreich-Deutschen in 
Österreich»5 unterstützen zu wollen, 
ließ Hitler am 12. Februar 1938 dem 

österreichischen Bundeskanzler Kurt 
Schuschnigg auf dem Berghof in Berch-
tesgaden ultimative Forderungen 
überreichen. Unter Festsetzung einer 
Frist von drei Tagen und unter An-
drohung von Gewalt verlangte Hitler 
von Schuschnigg, das österreichische 
NSDAP-Mitglied Arthur Seyß-Inquart 
zum Innenminister zu ernennen. 
Diese Forderung beinhaltete die na-
tionalsozialistische Kontrolle über 
die österreichischen Polizeiorganisa-
tionen und die Erlaubnis der unge-
hinderten politischen Betätigung der 
österreichischen Nationalsozialisten. 
Weiterhin verlangte Hitler den Aus-
tausch von Offi zieren, um die Bezie-
hungen der Armeen beider Staaten 
enger zu gestalten, und er verlangte 
die Angleichung des österreichischen 
an das deutsche Wirtschaftssystem. 
Bundeskanzler Schuschnigg gab den 
Forderungen nach. Drei Tage später 
wurde das von ihm unterschriebene 
Dokument – unter dem Druck des 
Ultimatums – auch vom österrei-
chischen Bundespräsidenten Wilhelm 
Miklas unterschrieben.

Seyß-Inquart und mit ihm die 
österreichischen Nationalsozialisten 
betrieben eine sich immer weiter 
von den Richtlinien des Bundeskanz-
lers entfernende Politik. Bundes-
kanzler Schuschnigg rief daraufhin 
– als letzten Rettungsversuch – am 
9. März die Bevölkerung auf, am 13. 
März in einer Volksabstimmung über 
die Selbständigkeit der Republik oder 
den Anschluss an Deutschland zu 

Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich
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entscheiden. Welches Ergebnis Hitler 
von einer solchen Volksabstimmung 
erwartete, geht aus seiner Reaktion 
hervor: «Ich beabsichtige, wenn ande-
re Mittel nicht zum Ziele führen, mit 
bewaffneten Kräften in Österreich ein-
zurücken.»6

Am 11. März 1938 entsprach Bun-
deskanzler Schuschnigg der deutschen 
Forderung nach Absetzung der ge-
planten Volksabstimmung und seinem 
Rücktritt; er lehnte aber zunächst 
die Ernennung Seyß-Inquarts zum 
Bundeskanzler ab. Daraufhin forderte 
Hermann Göring Seyß-Inquart auf, in 
seiner Eigenschaft als Innenminister 
die deutsche Regierung um die Entsen-
dung deutscher Truppen zu bitten, da-
mit nach dem Rücktritt der Regierung 
Schuschnigg Ruhe und Ordnung in 
Österreich wiederhergestellt werden 
können. Nachdem der Inhalt des von 
Göring gewünschten Telegramms mit 
Seyß-Inquart telefonisch vereinbart 
worden war, liefen in Deutschland die 
militärischen Maßnahmen zum Ein-
marsch an.

Obwohl noch um Mitternacht Seyß-
Inquart von Bundespräsident Miklas 
zum Bundeskanzler ernannt worden 
war, überschritten am 12. März die 
deutschen Truppen die österreichische 
Grenze.

Am Abend des 12. März traf Hitler 
in Linz ein. Er wurde von einem Teil 
der Bevölkerung jubelnd begrüßt. Am 
13. März wurde das «Gesetz über die 
Wiedervereinigung Österreichs mit 
dem Deutschen Reich» erlassen, des-

sen erster Artikel lautete: «Österreich 
ist ein Land des Deutschen Reiches.»7

Das Ausland protestierte formell. 
Weitere Folgen traten nicht ein. Der 
Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich stellte sich als Erfolg Adolf Hit-
lers und seiner politischen Methoden 
dar.

Für den 10. April 1938 wurden 
das deutsche und das österreichische 
Volk von den Nationalsozialisten auf-
gerufen, in einer gemeinsamen Volks-
abstimmung der Vereinigung beider 
Länder zuzustimmen und einen neuen 
– großdeutschen – Reichstag zu wählen. 
Der alte Reichstag wurde aufgelöst.

Die Volksabstimmung wurde von 
den Nationalsozialisten mit allen 
Mitteln der Propaganda vorbereitet 
und hatte folgendes Ergebnis: Im Deut-
schen Reich stimmten nach Angaben 
der Nationalsozialisten 99 Prozent, in 
Österreich 99,75 Prozent der Bevölke-
rung mit «Ja».

Anfang April wurde in Österreich 
von der SS das Konzentrationslager 
Mauthausen eingerichtet. Die ersten 
Verhaftungen von Gegnern des Natio-
nalsozialismus, von Menschen, die zu 
Feinden erklärt wurden, und von Juden, 
hatten gleich nach dem Einmarsch be-
gonnen. Siehe Münchener Abkommen, 
Protektorat Böhmen und Mähren, Groß-
deutsches Reich.

Antikominternpakt ist die Bezeichnung 
für den Vertrag, der am 25. 11. 1936 zwi-
schen dem Deutschen Reich und Japan 
zur gemeinsamen «Abwehr gegen die 
Kommunistische Internationale»8 für 

Antikominternpakt
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die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen 
wurde; der Vertrag wurde 1941 ver-
längert.

Die Kommunistische Internationale, 
Abkürzung Komintern, wurde 1919 
in Moskau als Weltorganisation aller 
kommunistischen Parteien gegrün-
det. Die Parteien waren sich einig in 
der Vorstellung, dass der Kommunis-
mus auf der ganzen Welt verwirk-
licht werden solle. Anfangs waren 
die kommunistischen Parteien in der 
Komintern gleichberechtigt, später 
mussten sie sich der Führung der Kom-
munistischen Partei der Sowjetunion 
unterordnen.

In dem Antikominternpakt verein-
barten Deutschland und Japan, «sich 
gegenseitig über die Tätigkeit der 
Kommunistischen Internationale zu 
unterrichten, über die notwendigen 
Abwehrmaßnahmen zu beraten und 
diese in enger Zusammenarbeit durch-
zuführen»9.

In einem geheimen Zusatzabkom-
men wurde Neutralität, das heißt 
Nichtbeteiligung, vereinbart für den 
Fall, dass einer der beiden Staaten von 
der Sowjetunion angegriffen oder mit 
Angriff bedroht würde. Außerdem ver-
pfl ichteten sich die Vertragspartner, für 
die Dauer des Abkommens ohne gegen-
seitige Zustimmung keinerlei politi-
sche Verträge mit der Sowjet union zu 
schließen, «die mit dem Geiste dieses 
Abkommens nicht übereinstimmen»10. 
Der Vertrag war Ausdruck einer feindli-
chen Haltung gegen die Sowjetunion.

1937 trat Italien dem Vertrag bei, 

später eine Reihe kleinerer Staaten, die 
in dem Einfl ussgebiet der vertragschlie-
ßenden Staaten lagen: Mandschukuo, 
Ungarn, Spanien, Bulgarien, Kroatien, 
Dänemark, Finnland, Nanking-China, 
Rumänien und die Slowakei.

1939 schloss das Deutsche Reich 
einen Nichtangriffspakt mit der Sow-
jetunion, den so bezeichneten Hitler-
Stalin-Pakt, und verstieß damit gegen 
den Antikominternpakt.

Im Juni 1941 überfi el die deutsche 
Wehrmacht die Sowjetunion, gemäß 
dem Antikominternpakt griff Japan 
nicht zugunsten des Deutschen Rei-
ches in den Krieg ein. Siehe Dreimächte-
pakt, Lebensraum.

Arbeit macht frei. Siehe Auschwitz.
Arbeitsbuch. Das Arbeitsbuch war ein von 

der nationalsozialistischen Regierung 
eingeführtes wichtiges persönliches 
Dokument, das jeder Arbeitnehmer 
bei Antritt eines Arbeitsverhältnisses 
dem Arbeitgeber vorlegen musste. 
Der Arbeitgeber hatte die wichtigsten 
Angaben über Art und Dauer der Be-
schäftigung und die Beendigung in das 
Arbeitsbuch einzutragen.

Das Arbeitsbuch wurde durch das 
«Gesetz über die Einführung eines 
Arbeitsbuches» vom 26. Februar 1935 
eingeführt mit der Begründung, «die 
zweckentsprechende Verteilung der 
Arbeitskräfte in der deutschen Wirt-
schaft zu gewährleisten».11

Einzelheiten über die Einführung 
des Arbeitsbuches wurden durch die 
erste Durchführungsverordnung des 
Gesetzes vom 16. Mai 1935 geregelt. 

Arbeit macht frei
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Danach durften Arbeiter und Ange-
stellte mit Wirkung vom 1. Juni 1935 
nur noch beschäftigt werden, wenn 
sie im Besitz dieses Dokuments waren. 
Arbeitsbücher wurden auf Antrag 
von den Arbeitsämtern ausgestellt, die 
nach Angaben des Antragstellers die 
Eintragungen über bisherige Tätigkei-
ten vornahmen und darüber Karteien 
anlegten. So war es möglich, nicht nur 
die Verteilung des Arbeitseinsatzes 
zu kontrollieren, sondern auch so be-
zeichnete Arbeitsscheue zu erfassen. Die 
Durchführungsverordnung bestimmte 
weiter, dass der Arbeitnehmer bei Auf-
nahme einer Beschäftigung sein Ar-
beitsbuch dem Unternehmer zu über-
geben hatte, der «den Tag des Beginns 
und die genaue Art der Beschäftigung 
sowie den Tag der Beendigung der Be-
schäftigung»12 im Arbeitsbuch zu be-
scheinigen hatte.

Während der Zeit der Beschäftigung 
verblieb das Arbeitsbuch bei dem Ar-
beitgeber, der von jeder Eintragung 
dem zuständigen Arbeitsamt Kennt-
nis geben musste. Auf Verlangen des 
Arbeitsamtes musste das Arbeitsbuch 
dem Arbeitsamt vorgelegt werden; die 
Arbeitsämter hatten über die Arbeits-
bücher Karteien zu führen.

Die Durchführungsverordnung leg-
te Geld- oder Gefängnisstrafen für Fälle 
fest, in denen im Arbeitsbuch falsche 
Angaben gemacht wurden oder Arbeit-
nehmer wissentlich das Arbeitsbuch 
eines anderen vorlegten. Siehe Dienst-
verpfl ichtung, Arbeitsscheue, Asoziale, 
Vierjahresplan.

Arbeitsdienst. Siehe RAD.
Arbeitseinsatz. Siehe Vierjahresplan.
Arbeitserziehungslager, Arbeitslager.

Arbeitslager waren meist in Bara-
cken, oft auch in anderen primitiven 
Unterkünften in oder in der Nähe 
von Produktionsstätten eingerichtete 
Lager zur Unterbringung von Zwangs-
arbeitern. Sie wurden während des 
Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, im 
ganzen Deutschen Reich, in den einge-
gliederten Ostgebieten und in den als 
besetzt geltenden eroberten Gebieten 
errichtet. Sie unterstanden dem Reichs-
führer-SS und Chef der Deutschen Polizei 
Heinrich Himmler und wurden von 
Mannschaften der SS und der Polizei 
bewacht. Die größeren Lager unter-
schieden sich nicht von den Konzentra-
tionslagern, durften aber – aus rein ver-
waltungstechnischen Gründen – nicht 
so bezeichnet werden. Das wurde in 
einem Erlass des Chefs der Sicherheits-
polizei und des SD Reinhard Heydrich 
vom Mai 1940 bestimmt.

1941 ließ der Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei außer-
dem so bezeichnete Arbeitserziehungs-
lager errichten. Die Mehrzahl der 
hier eingewiesenen Personen waren 
ausländische, im Reich eingesetzte 
zivile Arbeitskräfte, Franzosen, Belgier, 
Tschechen und andere. Ihnen wurden 
zum Beispiel nachlässige Arbeit, un-
entschuldigtes Fehlen, aber auch ge-
ringfügigere Verstöße gegen geltende 
Regeln am Arbeitsplatz zur Last gelegt.

Die Einweisung in die Arbeitserzie-
hungslager erfolgte durch die Gestapo.

Arbeitserziehungslager, Arbeitslager 
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Nach einem Erlass Himmlers vom 
Mai 1941 waren als Haftdauer höchs-
tens 56 Tage vorgesehen. Während der 
Haftzeit musste täglich bis zu 12 Stun-
den härteste Arbeit geleistet werden, 
unter ähnlich unmenschlichen Bedin-
gungen wie in den Konzentrations-
lagern: Die Arbeitserziehungshäftlinge 
sollten bestraft, gleichzeitig sollte eine 
allgemein abschreckende Wirkung 
erzielt werden.

Die meisten Inhaftierten wurden 
nach der vorgesehenen Zeit wieder an 
ihre Arbeitsplätze entlassen, im Fort-
lauf des Krieges wurde jedoch die Zahl 
der aus Arbeitserziehungslagern un-
mittelbar in Konzentrationslager über-
wiesenen Häftlinge zunehmend größer. 
Siehe Konzentrationslager, Fremdarbeiter, 
besetzte Gebiete.

Arbeitsmaid, Arbeitsmann. Siehe RAD.
Arbeitsscheue war eine von den Natio-

nalsozialisten willkürlich benutzte Be-
zeichnung für Menschen ohne Arbeit, 
die am 26. Januar 1938 in einem Erlass 
des Reichsführers-SS und Chefs der Deut-
schen Polizei Heinrich Himmler näher 
bestimmt wurde: «Arbeitsscheue im 
Sinne dieses Erlasses sind Männer im 
arbeitsfähigen Lebensalter, deren Ein-
satzfähigkeit in der letzten Zeit durch 
amtsärztliches Gutachten festgestellt 
worden ist oder noch festzustellen ist, 
und die nachweislich in zwei Fällen die 
ihnen angebotenen Arbeitsplätze ohne 
berechtigten Grund abgelehnt oder die 
Arbeit zwar aufgenommen, aber nach 
kurzer Zeit ohne stichhaltigen Grund 
wieder aufgegeben haben.»13

In dem Erlass wurde die Verhaftung 
des beschriebenen Personenkreises 
durch die Gestapo, die Geheime Staats-
polizei, und die Einweisung in das 
Konzentrationslager Buchenwald an-
geordnet. Die Arbeitsämter hatten be-
reits Anweisung erhalten, «die ihnen 
bekannten Arbeitsscheuen … zu ermit-
teln»14 und sie der Gestapo zu melden. 
Als Arbeitsscheuer konnte zum Bei-
spiel ein arbeitsloser Buchhalter ge-
meldet werden, der zweimal eine ihm 
angebotene Tätigkeit als Hilfsarbeiter 
abgelehnt hatte. Als Hilfsmittel bei der 
Ermittlung diente das Arbeitsbuch, das 
1935 zur Eintragung von Arbeitsver-
hältnissen und Beschäftigungszeiten 
für Arbeiter und Angestellte einge-
führt worden war.

Im November 1938 wurde die 
Durchführung der Aktion gegen Ar-
beitsscheue15 vom 26. Januar 1938 in 
einem Rundschreiben der Gestapo be-
stätigt. Derartige Verhaftungsaktionen 
wurden unter anderem durchgeführt, 
um genügend Arbeitskräfte für den von 
Adolf Hitler – vor allem zur Aufrüstung 
– 1936 verkündeten Vierjahresplan zu 
haben. Gegen die Festnahme konnten 
Betroffene keine Klage erheben; Maß-
nahmen der Gestapo unterlagen keiner 
gerichtlichen Kontrolle. Siehe Gestapo, 
Schutzhaft, Konzentrationslager, Arbeits-
erziehungslager.

Arierparagraph war die Bezeichnung 
für eine Bestimmung in Gesetzen, Er-
lassen, Verordnungen, auch in Satzun-
gen und Statuten von Verbänden und 
Organisationen, durch die Juden die 

Arbeitsmaid, Arbeitsmann
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Mitgliedschaft verwehrt, ihre Beschäf-
tigung untersagt und die Ausübung be-
stimmter Berufe verboten wurde.

Zum ersten Mal erschien der Arier-
paragraph im Berufsbeamtengesetz, dem 
«Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums» vom 7. April 1933: 
«Beamte, die nicht arischer Abstam-
mung sind, sind in den Ruhestand … 
zu versetzen; soweit es sich um Ehren-
beamte handelt, sind sie aus dem Amts-
verhältnis zu entlassen.»16

In der ersten Durchführungsverord-
nung zum Berufsbeamtengesetz vom 
11. April 1933 wurde bestimmt: «Als 
nicht arisch gilt, wer von nicht ari-
schen, insbesondere jüdischen Eltern 
oder Großeltern abstammt. Es genügt, 
wenn ein Elternteil oder ein Groß-
elternteil nicht arisch ist. Dies ist ins-
besondere dann anzunehmen, wenn 
ein Elternteil oder ein Großelternteil 
der jüdischen Religion angehört hat.»17

Die in der Durchführungsverord-
nung bestimmte «arische Abstam-
mung» wurde auch von allen An-
gestellten und Arbeitern des Reiches, 
der Gemeinden und der öffentlich-
rechtlichen Körperschaften gefordert; 
am 30. Juni 1933 wurde gesetzlich be-
stimmt, dass Bewerber für eine Beam-
tenstellung «arischer Abstammung» 
sein mussten und dass sie «nicht mit 
einer nichtarischen Frau verheiratet»18 
sein durften.

Die Bedingungen für den Nach-
weis – es wurde auch der Ausdruck 
«Abstammungsnachweis»19 benutzt 
– waren unterschiedlich. Neben dem 

«Arierparagraphen im Sinne der Beam-
tengesetze»20 gab es den «verschärften 
Arierparagraphen»21, der den Nachweis 
nichtjüdischer Vorfahren bis zum Jahr 
1800 verlangte, zum Beispiel in den 
Aufnahmebedingungen der NSDAP 
und ihrer Gliederungen und im Reichs-
erbhofgesetz.

Zweck der judenfeindlichen Geset-
ze und Verordnungen – von national-
sozialistischen Juristen als «bewußt 
völkische Gesetzgebung»22 bezeichnet 
– war es, die jüdischen Bürger im 
Deutschen Reich aus allen Berufs- und 
Lebensbereichen zu verdrängen.

Am 15. September 1935 wurden 
das Blutschutzgesetz und das Reichs-
bürgergesetz verkündet, deren Ziel die 
«politische und biologische Scheidung 
des jüdischen Volkes vom deutschen 
Volke»23 war. In den Gesetzen mit ih-
ren Ausführungsverordnungen wurde 
der Begriff arisch durch «deutschen 
oder artverwandten Blutes»24 ersetzt. 
Siehe Arisierung, arisch, Judenverfolgung, 
Schriftleitergesetz, artfremd, Deutsche 
Christen.

arisch. Der Begriff arisch – ein von dem 
Sanskrit-Wort «arya», der Edle, abge-
leiteter Fachausdruck der Sprach-
wissenschaftler – erhielt in der  na-
tionalsozialistischen Rassenkunde eine 
wissenschaftlich unhaltbare Ausle-
gung: «Für die Gesamtheit der im deut-
schen Volke unter dem bestimmenden 
Einfl uß der Nordischen Rasse vereinig-
ten eigenrassischen Bestandteile ver-
wendet man den Ausdruck ‹arisch›. Ari-
scher Abstammung ist also ein Mensch, 

arisch



22

der frei von anderem (fremdem) Ras-
senerbgut (‹Blut›) ist. Als fremd gelten 
außer den Juden alle eingeborenen 
Rassen der nicht-euro päischen Erdteile 
sowie die Zigeuner.»25

Durch diese Begriffsbestimmung 
des Wortes arisch galten in der Zeit der 
nationalsozialistischen Herrschaft die 
im Deutschen Reich oft seit Jahrhun-
derten ansässigen deutschen Bürger 
jüdischen Glaubens ebenso wie die 
Sinti und Roma (Zigeuner) und Teile 
der slawischen Völker als Angehörige 
minderwertiger Rassen.

Die nordische Rasse war nach An-
sicht der Nationalsozialisten die unter 
den menschlichen Rassen am höchsten 
entwickelte, die «zu allen Zeiten eine 
hervorragende kulturschöpferische Be-
fähigung bewiesen hat»26.

Der Nachweis «arischer Abstam-
mung» wurde durch Gesetz zum ers-
ten Mal im Berufsbeamtengesetz vom 7. 
April 1933 gefordert. Diese Forderung 
wurde mit der Bezeichnung Arierpara-
graph Bestandteil zahlreicher Gesetze, 
Verordnungen, Erlasse und Organisa-
tionssatzungen.

Die abwegige Rassenkunde, auf der 
die willkürliche Auslegung des Begriffs 
arisch und die Einteilung der Men-
schen in Angehörige höher- und min-
derwertiger Rassen beruhte, wurde von 
den Nationalsozialisten benutzt, um 
die furchtbaren Verbrechen an Juden, 
Sinti und Roma, Polen und Russen zu 
rechtfertigen. Siehe artfremd, Judenver-
folgung, Zigeunerfrage, Untermensch, Ger-
manisierung.

arische Abstammung, arischer Nach-
weis. Siehe Arierparagraph.

Arisierung ist eine nationalsozialistische 
Wortprägung. Sie bezeichnete die 
Enteignung der Juden und die Über-
führung ihres Eigentums in arischen, 
das bedeutete in nichtjüdischen Besitz. 
Abgeleitet von der falschen Auslegung 
der Wörter Arier und arisch – als Kenn-
zeichnung einer höherstehenden ari-
schen Rasse im Gegensatz zu einer 
minderwertigen jüdischen –, wurde 
der Begriff für Maßnahmen verwendet, 
die den wirtschaftlichen Ruin der Juden 
in Deutschland und die Bereicherung 
insbesondere von Parteigenossen der 
NSDAP ermöglichten.

Der Erlass der Nürnberger Gesetze von 
1935 bestimmte die Juden in Deutsch-
land zu Staatsbürgern zweiter Klasse. 
Infolge zahlreicher zusätzlicher Ver-
ordnungen und Bestimmungen muss-
ten die Juden in allen persönlichen und 
berufl ichen Bereichen erniedrigende 
Beeinträchtigungen ertragen. Anfang 
1938 war ihnen bereits die Ausübung 
zahlreicher Berufe verboten worden. 
Sie wurden arbeitslos.

Eine erste «Arisierungsverord-
nung»27 vom 26. 4. 1938 bestimmte 
weiterhin, dass alle Juden ihre Werte 
und Vermögen über 5000 Reichsmark 
anmelden mussten. Sie durften dar-
über – zum Beispiel über ihre Bank-
konten – nicht mehr frei verfügen. 
Am 14. 6. 1938 folgte die Anordnung 
zur Registrierung aller jüdischen Ge-
werbebetriebe. Das hatte zur Folge, 
dass Juden ihre Geschäfte, Firmen oder 

arische Abstammung, arischer Nachweis
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Grundstücke nur noch weit unter Wert 
und nur an Mitglieder der NSDAP oder 
an andere Personen, die sich nicht 
scheuten, die Zwangslage der Juden 
auszunutzen, verkaufen konnten. Lag 
der Ankauf jüdischen Besitzes im In-
teresse der Partei oder eines einzelnen 
Parteigenossen, wurde der Verkauf mit 
brutalen Mitteln erzwungen. In dem 
Bericht einer Untersuchungskommis-
sion über Arisierungen im Raum Fran-
ken an Hermann Göring hieß es zum 
Beispiel: «Wolf hatte … den Auftrag, die 
jüdischen Grundstückseigentümer in 
Nürnberg zu veranlassen, ihre Grund-
stücke der Gauleitung Franken zu etwa 
10 Prozent des Einheitswertes zum 
Kauf anzubieten. Alle Juden, die sich 
weigerten, … übergab Wolf den bei der 
parteiamtlichen Arisierungsstelle täti-
gen SA-Männern ‹zur weiteren Behand-
lung›.»28 In dem Bericht hieß es weiter, 
dass die jüdischen Grundstückseigen-
tümer nach dieser Behandlung stets 
bereit waren, ihren Besitz weit unter 
dem eigentlichen Wert anzubieten.

Zwei Tage nach der berüchtigten 
Kristallnacht am 9. November 1938, 
in der jüdische Synagogen und Ge-
schäfte zerstört und zahlreiche Ju-
den in Konzentrationslager verschleppt 
wor den waren, verlangte eine wei-
tere Arisierungsverordnung die fort-
laufende «Entjudung der deutschen 
Wirtschaft»29: Juden durften keine Ein-
zelhandelsverkaufsstellen, Versandge-
schäfte oder Bestellkontore sowie 
Hand  werksbetriebe mehr betreiben. 
Sie mussten ihre Geschäfte und Be-

triebe schließen. Auf Märkten, Messen 
und Ausstellungen durften sie ihre 
Ware nicht mehr anbieten. Um zu ver-
hindern, dass nichtjüdische Deutsche 
den Juden halfen, zum Beispiel durch 
eine nur namentliche Übernahme des 
Geschäftes, wurde eine «Verordnung 
gegen die Unterstützung der Tarnung 
jüdischer Gewerbebetriebe»30 erlassen. 
Schon der Versuch der Hilfe wurde mit 
Geld- oder Zuchthausstrafe belegt.

Am 3. Dezember 1938 folgte die 
Verordnung, nach der die Juden außer 
ihren Betrieben nun auch ihren Grund-
besitz offi ziell nicht mehr zu dem ei-
gentlichen Wert verkaufen durften, 
sondern zu amtlich festgesetzten Prei-
sen. Das Geld, das sie erhielten, mussten 
sie auf Sperrkonten legen und durften 
darüber nur in festgesetzter Höhe ver-
fügen. Wertpapiere mussten angemel-
det, Schmuck und Kunstgegenstände 
durften nur in vom Reich eingerichte-
ten Ankaufsstellen – und damit unter 
ihrem Wert – verkauft werden.

Im November 1941 beziehungsweise 
im Juli 1943 bestimmten Folgeverord-
nungen des Reichsbürgergesetzes, dass 
das gesamte Vermögen der in die Kon-
zentrationslager verschleppten bezie-
hungsweise der zu Tode gekommenen 
Juden dem Deutschen Reich zufi el.

Die Zwangsmaßnahmen der Ari-
sierung sollten auch als Druckmittel 
dienen, die Juden zur Auswanderung 
zu veranlassen. Viele Juden verfügten 
jedoch nach den Arisierungsmaß-
nahmen nicht mehr über die zur Aus-
wanderung notwendigen Mittel. Siehe 

Arisierung
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Judenverfolgung, Endlösung, Reichsver-
einigung der Juden in Deutschland, Kris-
tallnacht.

artfremd, artverwandt waren Begriffe, 
die von den Nationalsozialisten – aus-
gehend von ihrer wissenschaftlich 
unhaltbaren Rassenkunde – auch in Ge-
setzen angewendet wurden, um Men-
schen als höherstehend oder minder-
wertig zu kennzeichnen.

Nach der nationalsozialistischen 
Rassenkunde wurden die Menschen 
in Angehörige höher- und minder-
wertiger Rassen eingeteilt; als Träger 
der Rasse-Eigenschaften galt das Blut. 
Die Deutschen gehörten nach Ansicht 
der Nationalsozialisten in ihrer Mehr-
zahl der hochwertigen nordischen Rasse 
an, während Juden, Sinti und Roma (Zi-
geuner) und Schwarze zu Angehörigen 
minderwertiger Rassen erklärt wurden. 
Auf der Grundlage dieser Rassentheorie 
wurden 1935 die «Nürnberger Gesetze» 
verkündet.

Das zu den Nürnberger Gesetzen 
gehörende «Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre» wurde «zur Abwehr Artfrem-
der»31 erlassen und bestimmte, dass 
Eheschließungen zwischen «Juden und 
Staatsangehörigen deutschen oder art-
verwandten Blutes»32 verboten seien.

Als den Deutschen artverwandt 
galten «die Angehörigen der Völker …, 
in denen die Rassen, die für das Blut 
des deutschen Volkes bestimmend 
sind, in ähnlicher oder anderer Ver-
teilung maßgebend für den Volkstyp 
sind. Das sind im wesentlichen die eu-

ropäischen Völker … ohne artfremde 
Blutbeimischung. Ausgeschlossen sind 
die Fremdrassigen, die unter diesen 
Völkern leben, also in erster Linie die 
Juden.»33

Der Begriff artfremd wurde jedoch 
von den Nationalsozialisten nicht nur 
im Sinne der rassischen Abstammung 
verwendet. Als artfremd wurde alles 
bezeichnet, was als fremd, schädlich 
oder unerwünscht angesehen wurde.

Die Willkür, mit der die National-
sozialisten die Begriffe Rasse und Art 
auslegten, kennzeichnete auch die 
Anwendung für die Betroffenen: Die 
Polen, die 1935 noch zu den artver-
wandten Völkern gezählt worden wa-
ren, wurden nach Beginn des Zweiten 
Weltkrieges – wie später auch die Rus-
sen – als Fremdvölkische und damit als 
artfremd bezeichnet. Siehe arisch, Blut-
schutzgesetz, Fremdvölkische, Judenver-
folgung, Zigeunerfrage, Euthanasiebefehl.

Asoziale. Die Bezeichnungen «Asoziale»34 
und «asoziale Elemente»35 wurden von 
den Nationalsozialisten während der 
Zeit ihrer Herrschaft, 1933–1945, auf 
verschiedene Personenkreise angewen-
det, die angeblich das Leben der von 
ihnen oft beschworenen Volksgemein-
schaft störten. Sie zählten Menschen 
dazu, die nach ihrer Ansicht Arbeits-
scheue, Müßiggänger und Querulanten 
waren oder die nach ihrer Meinung 
gezeigt hatten, «daß sie sich in die Ord-
nung der Volksgemeinschaft nicht ein-
fügen wollen».36

Im Juli 1938 führte das Reichskrimi-
nalpolizeiamt eine große Verhaftungs-

artfremd, artverwandt
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aktion gegen «asoziale Menschen»37 
durch. Es wurde bestimmt, dass «Land-
streicher …, Bettler …, Zigeuner und 
nach Zigeunerart umherziehende 
Personen … Zuhälter»38 sowie schon 
vorbestrafte Personen verhaftet und 
in ein Konzentrationslager eingewiesen 
werden sollten. Unter Ausschaltung 
der Gerichte erfolgten die Festnahmen 
im Rahmen der so bezeichneten poli-
zeilichen Vorbeugungshaft. Das war 
eine Maßnahme, die im Gegensatz zur 
Schutzhaft – mit der sie zu vergleichen 
war – nicht von der Gestapo, der Gehei-
men Staatspolizei, durchgeführt wurde, 
sondern von der Kriminalpolizei.

Derartige Verhaftungsaktionen 
 wurden unter anderem durchgeführt, 
um genügend Arbeitskräfte für den 
von Adolf Hitler – vor allem zur Auf-
rüstung – 1936 verkündeten Vierjahres-
plan und in den Konzentrationslagern 
für die SS-eigenen Wirtschaftsunter-
nehmen zur Verfügung zu haben. 
Siehe arisch, Gestapo, Schutzhaft, Kon-
zentrationslager, Gemeinschaftsfremde, 
Zigeunerfrage, Reichstagsbrandverord-
nung, Untermensch.

Aufnordung. Siehe nordische Rasse.
Auschwitz. Der Name Auschwitz ist zum 

Symbol geworden für den Völkermord 
in den Konzentrationslagern, KZ, und 
Vernichtungslagern des Dritten Reiches. 
Von Mitte 1940 bis Ende 1944 wurden 
über eine Million Menschen, die von 
den Nationalsozialisten zu Gegnern 
oder als minderwertig erklärt worden 
waren, aus dem Deutschen Reich und 
von der deutschen Wehrmacht besetz-

ten Gebieten mit Eisenbahnzügen, 
meist in Viehwagen, nach Auschwitz 
transportiert.

Das Lager Auschwitz lag zwischen 
den Städten Krakau und Kattowitz 
am Zusammenfl uss von Weichsel und 
Sola. Zuletzt hatte der Lagerkomplex 
eine Ausdehnung von 40 Quadratkilo-
metern, er bestand aus drei Lagerberei-
chen: Auschwitz I, das Stammlager; 
Auschwitz II, Birkenau; Auschwitz III, 
Monowitz. Sieben polnische Dörfer 
hatten für den Ausbau geräumt werden 
müssen.

Auschwitz I – das Stammlager  – 
wurde im Mai 1940 unter Aufsicht 
des Lagerkommandanten Rudolf Höß 
aus einem Kasernenkomplex nahe der 
Stadt Oswiecim (Auschwitz) für zu-
nächst 7000 weibliche und männliche 
Zwangsarbeiter errichtet, die in den in 
der Umgebung angesiedelten Indus-
trieunternehmen eingesetzt wurden.

Der eigentliche Häftlingsbereich 
des Stammlagers – von einem doppel-
ten, mit Starkstrom geladenen Zaun 
umgeben – bestand aus 28 doppelstö-
ckigen roten Backsteingebäuden, einer 
Baracke für die Wäscherei und einem 
Küchenhaus. Über dem Lagertor stand 
– wie zum Hohn für die Häftlinge – die 
Parole «Arbeit macht frei»: In den 28 
auch als Blocks bezeichneten Häft-
lingsbauten wurden die Gefangenen 
nach mehr als zwölfstündiger tägli-
cher Arbeitszeit auf Holzpritschen und 
Strohsäcken unter katastrophalen hy-
gienischen Bedingungen zusammen-
gepfercht. Dieser Teil des Lagers war 
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durchschnittlich mit 18 000 Häftlingen 
belegt.

Im Block 10 des Lagers führten 
SS-Ärzte medizinische Experimente 
durch, die meist zum Tode der Behan-
delten führten. Block 11 war der Arrest-
block, der auch als «Bunker»39 bezeich-
net wurde. Zwischen den Blocks 10 und 
11 war eine als «Schwarze Wand»40 
bezeichnete Mauer, an der besonders in 
der Anfangszeit des Lagers Erschießun-
gen von unzähligen Häftlingen statt-
fanden. Im Block 11, dem «Bunker», 
wurden zum ersten Mal in einem KZ 
Menschen «vergast»41: Im September 
1941 wurde zur Tötung von 600 russi-
schen Kriegsgefangenen und 200 kran-
ken sowie arbeitsunfähigen Häftlingen 
das Giftgas Zyklon B verwendet.

Mit dem Anwachsen der Häftlings-
zahlen wurde das Lagergebiet weiter 
ausgedehnt. 1941 wurden die Lager 
Auschwitz II und III errichtet.

Im Frühjahr 1941 hatte die IG Far-
ben AG ein Buna-Werk zur Herstellung 
synthetischen Gummis gebaut. Für 
Häftlinge, die in diesem Werk arbeite-
ten, wurde das Außenlager Monowitz 
(Auschwitz III) erstellt, das größte von 
zuletzt rund 50 Außenkommandos 
des Lagers Auschwitz. Neben bereits 
bestehenden hatten weitere Industrie-
betriebe – zur vollen Ausnutzung der 
billigen Arbeitskräfte – neue Werke 
im Umkreis des Lagers errichtet. 3 bis 
4 Reichsmark mussten die Betriebe pro 
Tag und Häftling an die SS bezahlen. 
Außerdem wurden die Häftlinge in 
Bergwerken eingesetzt.

Schlecht ernährt, bei der Arbeit 
immer zur Eile angetrieben, wurde 
ihre Arbeitskraft rücksichtslos bis zu 
tödlicher Erschöpfung ausgebeutet.

Im Oktober 1941 wurde auf An-
weisung des Reichsführers-SS und Chefs 
der Deutschen Polizei Heinrich Himmler 
mit dem Bau des Vernichtungslagers 
Auschwitz-Birkenau – auch Auschwitz 
II genannt – begonnen. Die gemauerten 
Häftlingsbaracken wurden zum Teil 
ohne Fundamente und ohne Fußboden 
auf die festgestampfte Erde, die sich 
oftmals in Morast verwandelte, in dem 
sumpfi gen Gelände gebaut. Die Bara-
cken waren für je 300 bis 400 Häftlinge 
vorgesehen, wurden aber meist mit 
der doppelten Anzahl von Menschen 
belegt. Andere Baracken, gebaut wie 
Pferdeställe für etwa 50 Tiere, wurden 
durch geringfügige Veränderungen zur 
Unterbringung für je fast 1000 Häftlin-
ge umgebaut.

Nach der berüchtigten Wannsee-
Konferenz am 20. Januar 1942, auf der 
die Organisation der Endlösung der 
Judenfrage – das heißt die planmäßi-
ge Ermordung der Juden in Europa 
– von den beteiligten Dienststellen 
und Ministerien besprochen worden 
war, wurden Juden aus ganz Europa 
nach Auschwitz transportiert. Zustän-
dig für die Einweisungen waren das 
Reichssicherheitshauptamt der SS, der In-
spekteur der Sicherheitspolizei und des 
SD in Breslau und der Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des SD in 
Krakau.

1942 wurden zunächst zwei auf 
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dem Gelände von Auschwitz stehende 
Bauernhäuser zu Vergasungsanlagen 
umgebaut.

Die Züge mit den Juden aus allen 
von deutschen Truppen besetzten Gebie-
ten Europas – meist fand der Transport 
in Viehwagen statt – fuhren 800 Meter 
weit in das Lager Auschwitz/Birkenau 
hinein. Die Gleisanlagen innerhalb des 
Lagers wurden als «Rampe»42 bezeich-
net. Auf ihr fanden unmittelbar nach 
der Ankunft der Züge im Lager die von 
SS-Führern und -Ärzten durchgeführ-
ten «Selektionen»43 statt.

Die erste Selektion war am 4. Mai 
1942: Die Angekommenen wurden 
eingeteilt in arbeitsfähige und nicht 
arbeitsfähige Häftlinge. Die als nicht 
arbeitsfähig Erklärten – in der Regel 
waren es 75 Prozent jedes Transportes 
– wurden zur Sonderbehandlung in die 
Gaskammern geschickt. Das bedeutete 
ihre Ermordung. Die Leichen wurden 
in Gruben verscharrt. Ein Angehöriger 
der Wachmannschaften schilderte 
in einem Interview: «Ganz zuerst hat 
man sie eingegraben. Die vergasten 
Leute. Dann ist aber nach einiger Zeit 
ist das Blutwasser raufgetreten. Das 
hat sich gehoben das Ganze. Da hat 
man sie wieder ausgegraben und alle 
verbrannt. Und dafür waren dann ja 
die Krematorien da. Die sind ja 1943 
in Betrieb genommen worden. Vier 
Stück.»44

Die 1943 erbauten Krematorien 
bestanden aus Gaskammern zur Er-
mordung der Häftlinge und aus Ver-
brennungsöfen zur Vernichtung der 

Leichen. In den beiden größeren Gas-
kammern konnten mehrmals täglich 
je 2000–3000 Menschen umgebracht 
werden. In den Öfen konnten täglich 
fast 5000 Leichen verbrannt werden. 
Nach Schätzungen des Lagerkomman-
danten Höß wurden in Auschwitz 
1,135 Millionen Häftlinge in den Gas-
kammern ermordet. Die Schätzungen 
von Historikern liegen höher.

Auch unter den mehr als 405 000 
als arbeitsfähig eingestuften und regis-
trierten Häftlingen – ihre Häftlings-
nummer wurde ihnen auf den Unter-
arm tätowiert – war die Sterblichkeit 
hoch. Ihre Lebenserwartung im Lager 
betrug – aufgrund der unmenschli-
chen Arbeits- und Lebensbedingungen 
– durchschnittlich 5 bis 6 Monate, für 
die Arbeiter in den Kohlengruben nur 
einen Monat. In den Krankenrevieren 
fanden wie auf der Rampe Selektio-
nen statt. Ein Unterscharführer der 
Wachmannschaften berichtete: «Die 
Kranken wurden selektiert. Es war so 
gewesen, es waren so viele Zugänge 
gewesen, daß der Bettenbestand war 
voll, und da hat man dann selektiert. 
Manchmal hundert, manchmal hun-
dertfünfzig, es war auch passiert, daß 
über zweihundert waren auch gewesen 
manchmal.»45

Vereinzelte Widerstandsversuche 
von Häftlingen wurden von den SS-
Mannschaften brutal niedergeschla-
gen.

Im November 1944 – die sowjeti-
schen Truppen waren auf dem Vor-
marsch nach Westen – wurden die 
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Vergasungen auf Anordnung Himm-
lers eingestellt, die Gaskammern und 
Krematorien von der SS gesprengt, um 
die Spuren ihrer Verbrechen zu ver-
wischen.

Der Lagerkommandant Rudolf Höß 
wurde 1947 in Polen zum Tode verur-
teilt. 1963 bis 1967 fanden in Frankfurt/
Main drei Auschwitz-Prozesse gegen 
Personal der Wachmannschaften des 
Lagers statt.

Eine holländische überlebende 
Jüdin sagte in einem Gespräch: «Heute 
wissen alle Leute, was Auschwitz war. 
Aber kaum einer weiß, wo es lag, und 
daß es den Ort und das Lager noch gibt. 
Alle tun, als wäre es auf dem Monde 
oder jedenfalls nicht auf der Welt. Und 
wenn ich ihnen sage: Auf dem Mond? 
Es war keine fünfzig Kilometer von 
Gleiwitz und Hindenburg entfernt, 
und das waren zwei deutsche Groß-
städte damals! Dann sagen sie: Hat 
euch denn keiner gehört? – Aber das 
mag Gott wissen.»46 Siehe Untermensch, 
Judenverfolgung, Zigeunerfrage.

ausgebombt war während des Zweiten 
Weltkrieges, 1939–1945 – seit etwa 
1940 –, der umgangssprachliche Aus-
druck für «obdachlos durch Luft-
angriff»: Als ausgebombt galten alle 
Menschen, deren Wohnungen durch 
einen Luftangriff zerstört oder unbe-
wohnbar wurden.

Im Zweiten Weltkrieg war der Bom-
benkrieg – militärisch defi niert als 
«Kampfführung aus der Luft zur Aus-
schaltung gegnerischer Versorgungs-
basen» – Teil der gesamten Kriegfüh-

rung. Luftangriffe wurden aber nicht 
nur auf militärisch oder wirtschaftlich 
wichtige Ziele gefl ogen. Sie wurden 
von den Kriegsgegnern beider Seiten 
auch als Kampfmittel gegen die Zi-
vilbevölkerung eingesetzt. Die Bevöl-
kerung sollte entmutigt, ihre Wider-
standskraft geschwächt werden. Im 
völkerrechtlichen Sinne gilt die Zivil-
bevölkerung als nicht kampfbeteiligte 
Bevölkerung. Die Nationalsozialisten 
aber bezeichneten die Zivilstädte als 
Heimatfront, die deutsche Bevölkerung 
wurde vom Reichspropagandaminis-
ter Joseph Goebbels 1943 zum totalen 
Krieg aufgerufen. Nachdem die deut-
sche Luftwaffe 1939/40 Warschau und 
Rotterdam bombardiert hatte, fl og ab 
Mai 1940 auch die britische Royal Air 
Force Luftangriffe auf deutsche Zivil-
städte.

Im Deutschen Reich wurden – und 
zwar ausgehend von den Grenzen von 
1942 – nach Schätzungen bis Kriegsen-
de insgesamt 13,7 Millionen Menschen 
durch Bombenschäden obdachlos.

In der Amtssprache wurden die Aus-
gebombten als «Fliegergeschädigte»47 
bezeichnet. Zu den Fliegergeschädigten 
zählten aber auch die Menschen, deren 
Wohnungen und Besitz nicht voll-
ständig, sondern nur teilweise zerstört 
worden waren und die somit nicht 
obdachlos wurden. Die Zahl der Flie-
gergeschädigten war daher ungleich 
höher als die der Ausgebombten.

In der Kriegsschädenverordnung 
vom 30. 11. 1940 wurde grundsätzlich 
der Anspruch der Geschädigten auf 
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staatliche Entschädigung für erlittene 
Kriegsschäden anerkannt. Allerdings 
bestimmte das Gesetz, dass der Zeit-
punkt der Entschädigung sich «nach 
den volkswirtschaftlichen Notwendig-
keiten und Möglichkeiten»48 zu rich-
ten habe.

Für Juden sollte das Gesetz nur nach 
«Maßgabe besonderer Richtlinien An-

wendung»49 fi nden. Eine Verordnung 
vom selben Tag bestimmte, dass Juden 
kein «Kriegsausgleichsverfahren»50 be-
antragen durften. Das bedeutete, dass 
sie keinerlei Anspruch auf Entschädi-
gung hatten. Siehe Fliegeralarm, Luft-
schutzwart, Judenverfolgung.

ausmerzen, ausrotten. Siehe Untermensch.
Autobahnen. Siehe Reichsautobahnen.

Bauten des Führers

B
Barbarossa-Gebiet. Siehe Wehrmacht.
Bauten des Führers oder «Gemeinschafts-

bauten» nannten die Nationalsozialis-
ten Großbauten, die während der Zeit 
ihrer Herrschaft, 1933–1945, haupt-
sächlich in Berlin, München und Nürn-
berg errichtet wurden und die zu einem 
großen Teil nach Ideen Adolf Hitlers 
geplant worden waren: «Überall in 
Deutschland erheben sich schon ein 
halbes Jahrzehnt nach der Machtüber-
nahme die überwältigendsten Bau -
ten der Gemeinschaft … Die Bauten 
des Führers sind die Zeugen der welt-
anschaulichen Wende unserer Zeit. 
Sie sind gebauter Nationalsozialismus. 
Seit den frühen deutschen Domen ent-
stehen zum erstenmal wieder Gemein-
schaftsbauten, die völlig von jeder 
Zweckbestimmung des Alltags losge-
löst sind.»51

Die nationalsozialistischen Bau-
werke sollten in ihrer Größe alle bisher 
bestehenden übertreffen. Alle Bauvor-
haben wurden von Hitler persönlich 
überwacht, seine Planungen reichten 
weit in die Zukunft: «Sie dürfen auch 
nicht übersehen, daß das, was wir 
bauen, einmalig ist für zwei bis drei 
Generationen.»52

Zu den fertig gestellten national-
sozialistischen Bauwerken gehörten 
unter anderen das Olympiastadion 
und die Neue Reichskanzlei in Berlin, 
das «Haus der Deutschen Kunst» und 
die Parteibauten in München und das 
Parteitagsgelände in Nürnberg.

Die Neue Reichskanzlei in Berlin 
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ge-
sprengt und abgetragen. Das «Haus der 
Deutschen Kunst» in München besteht 
als «Haus der Kunst» weiter.
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Innerhalb der städtebaulichen Pla-
nungen hatte Berlin den Vorrang: «Ber-
lin wird eines Tages die Hauptstadt der 
Welt sein»53, erklärte Hitler 1940; durch 
Erlass vom 30. Januar 1937 ernannte er 
Albert Speer zum «Generalbauinspek-
tor für die Reichshauptstadt»54.

Zu den gewaltigsten Bauten natio-
nalsozialistischer Architektur gehör-
ten die auf dem Gelände der Reichspartei-
tage in Nürnberg. Das gesamte Gelände, 
das seit 1933 unter der Leitung von Al-
bert Speer zu einer riesigen Versamm-
lungsstätte ausgebaut, jedoch nie ganz 
vollendet wurde, umfasste eine Fläche 
von 16,5 Quadratkilometern; es bot 
Platz für fast eine Million Menschen. 
Das Parteitagsgelände bestand aus dem 
«Märzfeld», dem «Zeppelinfeld», der 
«Kongreßhalle» und dem «Deutschen 
Stadion».55

Einige der Großbauten auf dem ehe-
maligen Parteitagsgelände in Nürnberg 
sind erhalten. Teile des weiträumigen 
Geländes wurden für Wohnbebauung 
und Parkplatzanlagen genutzt.

Auch die Gebäude der Ordensburgen, 
Denkmäler und Ehrenmale gehörten 
zu den nationalsozialistischen Groß-
bauten: «Wir werden den Krieg ge-
winnen, aber sichern werden wir den 
Sieg durch unsere Bauten»56, erklärte 
Hitler nach der Niederlage Frankreichs 
1940. Siehe Reichsparteitage, entartete 
Kunst, Bücherverbrennung, Reichskultur-
kammer.

BDM. Der «Bund Deutscher Mädel in der 
HJ», abgekürzt BDM, war innerhalb 
der Hitlerjugend die Organisation für 

die 14- bis 18-jährigen Mädchen, die im 
Frühjahr 1930 mit der Zusammenfas-
sung mehrerer nationalsozialistischer 
Mädchengruppen entstanden war.

Vor der Machtübernahme leistete 
der BDM keine auf die Mädchen aus-
gerichtete Jugendarbeit im eigentli-
chen Sinne. Hauptsächlich waren die 
Mädchen bei der Vorbereitung der Ver-
anstaltungen der SA und der NSDAP 
behilfl ich, sie schmückten die Räume 
aus, verteilten Flugblätter und klebten 
Plakate.

Nach der Machtübernahme 1933 
wurden allgemeine Richtlinien für die 
Arbeit des BDM aufgestellt. Adolf Hitler 
forderte: «Und ihr im BDM erzieht mir 
die Mädel zu starken und tapferen Frau-
en!»57 Der Reichsjugendführer Baldur von 
Schirach, der auch oberster Führer der 
Mädchenorganisation BDM war, erklär-
te: «Im BDM sollen die Mädel zu Trä-
gerinnen der nationalsozialistischen 
Weltanschauung erzogen werden.»58

Der BDM-Dienst, an dem teilzuneh-
men ab 1939 für alle Mädchen von 
14–18 Jahren gesetzlich vorgeschrie-
bene Pfl icht war, sah wöchentliche 
Heimabende und Sportnachmittage vor, 
außerdem Tagesfahrten, Aufenthalte in 
Freizeitlagern, Feierstunden und Sport-
feste.

Die Heimabende fanden in Gruppen 
zu je 10 Mädchen statt, wenn gesungen 
oder gebastelt wurde, auch in größeren 
Einheiten. Einen großen Teil der Heim-
abende nahm die weltanschauliche 
Schulung ein. Hauptthemen waren Ge-
schichte – insbesondere die Geschichte 

BDM



35

der NSDAP – und die Inhalte der na-
tionalsozialistischen Rassenkunde mit 
der aus ihr abgeleiteten Forderung der 
Ächtung der Juden. Die Liebe zwischen 
einem Juden und einem nicht jüdi-
schen Mädchen wurde als Rassenschan-
de gebrandmarkt. Kenntnisse über die 
behandelten Themen mussten – außer 
sportlichen Leistungen – für das BDM-
Leistungsabzeichen erbracht werden. 
Als zweiter Schwerpunkt der Heim-
abende der Mädchen galt die «Kul-
turarbeit der Hitlerjugend» als «eine 
wesentliche Vorbereitung für ihre Mis-
sion als Mutter». Die Mädchen sollten 
unter anderem durch «umfangreiche 
Werkarbeit … Herstellung von Kinder-
bekleidung sowie einfachen Holz- und 
Papparbeiten – oder durch die Aus-
gestaltung der Heime der Jugend – zu 
einem guten Geschmack erzogen wer-
den».59

Fahrten in die nähere Umgebung 
fanden einmal monatlich statt, Lager-
aufenthalte, die einmal im Jahr durch-
geführt wurden, dauerten in der Regel 
8 bis 10 Tage. Das gemeinsame Erleben 
des Tages – ohne durch Elternhaus, 
Schule oder Beruf eingeschränkt zu sein 
– sollte das Gemeinschaftsgefühl der 
Mädchen und ihr Zugehörigkeitsgefühl 
zu der deutschen Volksgemeinschaft ent-
wickeln. Die Uniform, die alle Mädchen 
tragen sollten, die aber selbst bezahlt 
werden musste, sollte als Ausdruck des 
«gemeinsamen Wollens»60 gelten. Die 
Mädchen trugen eine kurzärmelige 
weiße oder silbergraue Bluse, blauen 
Rock, Halstuch und Lederknoten, in 

den ersten Jahren der Hitlerjugend eine 
Trachtenjacke oder eine braune Jacke, 
die als Kletterweste bezeichnet wurde, 
später eine blaue Jacke.

Wie in allen Organisationen der Hit-
lerjugend wurde auch im BDM beson-
derer Wert auf die sportliche Leistung 
gelegt. Adolf Hitler hatte sie schon in 
seinem Buch «Mein Kampf» als beson-
ders wichtig für die Erziehung der jun-
gen Mädchen hervorgehoben: «Analog 
der Erziehung des Knaben kann der 
völkische Staat auch die Erziehung des 
Mädchens von den gleichen Gesichts-
punkten aus leiten. Auch dort ist das 
Hauptgewicht vor allem auf die kör-
perliche Ausbildung zu legen, erst 
dann auf die Förderung der seelischen 
und zuletzt der geistigen Werte.»61

Unter dem «Gesichtspunkt einer 
gesunden, den weiblichen Anlagen 
entsprechenden Erziehung»62 nicht zu -
letzt aber auch, um dem weiblichen Ar-
beitskräftemangel in hauswirtschaft-
lichen, landwirtschaftlichen und pfl e -
gerischen Berufen zu begegnen, wur-
den vom BDM eine Reihe von entspre-
chenden Einrichtungen geschaffen 
oder unterstützt. Es gab zum Beispiel 
BDM-Haushaltungsschulen zur Vorbe-
reitung auf Berufe wie Kindergärtne-
rin, Gemeinde-, Haus- und Haushalts-
pfl egerin und Krankenschwester sowie 
Umschulungslager für landwirtschaft-
liche Arbeit und den «Landdienst der 
HJ». Das Hilfswerk «Mutter und Kind» 
wurde durch Mitarbeit unterstützt. 
Die 1934 von BDM, dem Deutschen 
Frauenwerk und der Reichsanstalt für 
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Arbeitsvermittlung und Arbeitslosen-
versicherung gemeinsam geschaffene 
Einrichtung «Das hauswirtschaftliche 
Jahr» vermittelte zum Beispiel 1937 
25 000 Mädchen als Haus haltshilfen.

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden die BDM-Mädchen 
im «Kriegseinsatz der Hitlerjugend» 
eingesetzt. Dazu gehörten unter ande-
rem Hilfsdienste in Heimatlazaretten 
und anderen Krankenhäusern, damit 
möglichst viele Schwestern für den 
Einsatz in Frontlazaretten frei wurden, 
sowie in Nähstuben, damit die in der 
Rüstungsindustrie tätigen Mütter ent-
lastet werden konnten. Die Mädchen 
wurden außerdem im Ernteeinsatz im 
Deutschen Reich und im Rahmen des 
«Osteinsatzes»63 auch in den besetzten 
Gebieten Polens eingesetzt. 1942 gab es 
im Osten «162 Einsatzlager»64 mit je 
etwa 15 Mädchen. In halb- bis einjäh-
rigem Einsatz leisteten sie nicht nur 
Erntehilfe, sondern betreuten auch die 
Volksdeutschen, die zum Beispiel aus den 
baltischen Ländern und der Ukraine in 
die eingegliederten Ostgebiete des von 
deutschen Truppen besetzten Polen 
umgesiedelt wurden. Im Rahmen der 
Wehrmacht leisteten sie Telefondienst; 
sie wurden bei der Verpfl egungszube-
reitung für Soldatentransporte einge-
setzt. In den größeren Städten leis-
teten sie Dienst als Schaffnerinnen; die 
Führerinnen wurden außerdem in der 
Kinderlandverschickung zur Betreuung 
der aus den luftkrieggefährdeten Ge-
bieten verschickten Kinder eingesetzt. 
Siehe Hitlerjugend, Glaube und Schönheit, 

Pfl ichtjahr, NS-Frauenschaft, Kinderland-
verschickung, Volksgemeinschaft.

Beauftragter der NSDAP. Beauftragte der 
NSDAP wurden die 1935 «zur Siche-
rung des Einklangs der Gemeindever-
waltung mit der Partei»65 eingesetzten 
Parteigenossen genannt, deren Auf-
gaben in der neuen «Deutschen Ge-
meindeordnung» vom 30. Januar 1935 
bestimmt waren.

Nach der neuen Gemeindeordnung 
hatte der Beauftragte der NSDAP für 
die jeweilige Gemeinde das Vorschlags-
recht für die Besetzung der Ämter von 
Bürgermeistern, Gemeinderäten und 
Beigeordneten. Die Vertreter der Ge-
meindeverwaltung wurden nun nicht 
mehr von der Gemeindeversammlung 
gewählt. Bürgermeister, Räte und Bei-
geordnete wurden – je nach Größe der 
Gemeinde – entweder vom Regierungs-
präsidenten oder vom Reichsstatthalter 
oder vom Reichsinnenministerium 
nach Vorschlag des Beauftragten der 
NSDAP berufen.

Die Beauftragten wurden vom Stell-
vertreter des Führers ernannt; in der 
Regel übernahm der örtliche Kreisleiter 
das Amt des Beauftragten der NSDAP. 
Siehe NSDAP, Führer und Reichskanzler.

Beauftragter für den Vierjahresplan. 
Siehe Vierjahresplan.

Bekennende Kirche. Die Bekennende 
Kirche, auch als Bekenntniskirche 
bezeichnet, war ab 1933, dem Jahr der 
Machtübernahme, eine zunächst in-
nerkirchliche Erneuerungsbewegung 
der deutschen evangelischen Kirche. 
Die evangelische Kirche setzte sich aus 
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28 selbständigen Landeskirchen und 
Gruppen unterschiedlicher Bekennt-
nisrichtungen zusammen.

Die Bekennende Kirche setzte sich 
gegen Einfl üsse und Eingriffe der Natio-
nalsozialisten in kirchliche Angelegen-
heiten zur Wehr. Insbesondere wandte 
sie sich gegen den Einfl uss der von den 
Nationalsozialisten nachdrücklich un-
terstützten Deutschen Christen, die sich 
1932 als Gruppe innerhalb der evan-
gelischen Kirche organisiert hatten.

Die Bekennende Kirche äußerte sich 
zuerst auf ihren Synoden öffentlich 
gegen den Nationalsozialismus. Zur 
Regelung innerkirchlicher Angelegen-
heiten hatten und haben die Kirchen 
das Recht einer eigenen Gesetzgebung. 
Die Synoden sind die kirchenleitenden 
und gesetzgebenden Ausschüsse der 
evangelischen Landeskirchen, die von 
gewählten Geistlichen und Laien ge-
bildet werden.

Zusätzlich zu ihren Kundgebungen 
auf den Synoden versuchte die Beken-
nende Kirche, die Gemeindemitglieder 
mit Kanzelverkündigungen in den 
Kirchen zu beeinfl ussen. Durch diese 
Stellungnahmen und durch die Aufl eh-
nung einzelner evangelischer Christen 
gegen den Nationalsozialismus wurde 
der Widerstand aus der Kirche auch 
auf das politische Leben übertragen.

Die Bekennende Kirche war aus 
dem von Pfarrer Martin Niemöller 
am 21. September 1933 gegründeten 
Pfarrernotbund entstanden. Anlass 
für die Gründung war ein Beschluss 
der preußischen Generalsynode vom 

5. September 1933. Unter dem Druck 
der nationalsozialistischen Deutschen 
Christen, die in der Synode die Mehr-
heit bildeten, wurde für die innerkirch-
liche Gesetzgebung die Einführung 
eines Arierparagraphen für evangeli-
sche Geistliche und Kirchenbeamte 
beschlossen: Geistlicher und Kirchen-
beamter sollte nur noch sein dürfen, 
wer nichtjüdischer Abstammung war. 
Der Kampf des Notbundes richtete 
sich nicht nur gegen die Einführung 
des Arierparagraphen, sondern später 
auch gegen die Berufung eines für die 
gesamte evangelische Kirche zustän-
digen Reichsbischofs. Der Bund wollte 
verhindern, «daß sich … ein unevan-
gelischer ‹Führer›begriff bei uns ein-
schleicht»66.

1934 gehörten etwa 7000 Geistliche 
zum Pfarrernotbund, etwa 2000 zu 
den nationalsozialistischen Deutschen 
Christen. Die übrigen etwa 9000 Pfar-
rer schlossen sich keiner der beiden 
Seiten an.

1935 errichtete die nationalsozialis-
tische Führung ein Reichskirchenmi-
nisterium. Der Reichskirchenminister 
wurde ermächtigt, «Verordnungen mit 
rechtsverbindlicher Kraft» zu erlassen 
«zur Wiederherstellung geordneter Zu-
stände in der Deutschen Evangelischen 
Kirche».67

Als die Bemühungen des Kirchen-
ministers fehlschlugen, die kirchli-
chen Leiter zu einem Bekenntnis zum 
Nationalsozialismus zu veranlassen, 
nahmen Verhaftungen, Ausreisever-
bote, Aufenthaltsverbote, Redeverbo-

Bekennende Kirche
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te und andere Amtsbehinderungen 
gegen die Geistlichen zu. 1937 kam 
Pastor Martin Niemöller ins Gefängnis 
und anschließend bis 1945 ins Konzen-
trationslager. Als Gruppe verstummte 
daher die Bekennende Kirche nahe-
zu, nur kleine Gruppierungen und 
einzelne Gemeindemitglieder setzten 
ihre Arbeit gegen den Nationalsozia-
lismus fort; einige gehörten später 
auch zu der Widerstandsgruppe Kreis-
auer Kreis. Bischof Wurm und Dietrich 
Bonhoeffer, der am 6. 4. 1945 im KZ 
Flossenbürg ermordet wurde, waren 
herausragende Männer des kirchli-
chen Widerstandes gegen den Natio-
nalsozialismus.

1938, nach dem widerrechtlichen 
Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich – nach damaliger Ansicht vieler 
Menschen ein politischer Erfolg  –, 
hatten mit zunehmender Zahl auch 
Pfarrer der Bekennenden Kirche den 
Treueeid auf Adolf Hitler abgelegt mit 
der Formel: «Ich … schwöre …, daß ich 
als ein berufener Diener im Amt der 
Verkündigung …, dem Führer des Deut-
schen Volkes und Staates Adolf Hitler 
treu und gehorsam sein … werde.»68

Im Oktober 1945, fünf Monate nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, bekannten führende Män-
ner der evangelischen Kirche, an ihrer 
Spitze Martin Niemöller und Otto 
Dibelius, in dem Stuttgarter Schuld-
bekenntnis: «… wir klagen uns an, daß 
wir nicht mutiger bekannt, nicht treu-
er gebetet, nicht fröhlicher geglaubt 
und nicht brennender geliebt haben.»69 

Siehe Deutsche Christen, Reichskonkordat, 
gottgläubig, arisch.

Berghof war der 1936 zu einem großen 
Anwesen ausgebaute private Wohnsitz 
Adolf Hitlers auf dem Obersalzberg bei 
Berchtesgaden in Bayern. Hitler emp-
fi ng hier auch wichtige politische Be-
sucher. 1938 zum Beispiel wurde der 
österreichische Bundeskanzler Kurt 
Schuschnigg vor dem Anschluss Öster-
reichs an das Deutsche Reich auf den Berg-
hof zitiert; in der Krisenzeit vor dem 
Münchener Abkommen empfi ng Hitler 
den britischen Premierminister Neville 
Chamberlain auf dem Berghof.

Hitlers Amtssitz war die Neue 
Reichskanzlei in Berlin. Siehe Führer 
und Reichskanzler.

Berufsbeamtengesetz war die Kurzbe-
zeichnung für das «Gesetz zur Wieder-
herstellung des Berufsbeamtentums», 
das am 7. April 1933, zwei Monate nach 
der Machtübernahme, verkündet wurde. 
Das Gesetz gab den Nationalsozialisten 
die Möglichkeit, ihnen unbequeme Be-
amte aus der öffentlichen Verwaltung 
zu entfernen, «auch wenn die nach dem 
geltenden Recht hierfür erforderlichen 
Voraussetzungen nicht vorliegen».70

Nach Paragraph 4 des Gesetzes 
konnten «Beamte, die nach ihrer bishe-
rigen politischen Betätigung nicht die 
Gewähr dafür bieten, daß sie jederzeit 
rückhaltlos für den nationalen Staat 
eintreten, … aus dem Dienst entlassen 
werden».71

Nach der ersten Durchführungs-
verordnung zum Berufsbeamtengesetz 
vom 11. April 1933 hatten alle Beamten 

Berghof



39

auf Aufforderung die Zugehörigkeit 
zu politischen Parteien anzugeben. Es 
wurde bestimmt: «Ungeeignet sind alle 
Beamten, die der kommunistischen 
Partei oder kommunistischen Hilfs- 
oder Ersatzorganisationen angehören. 
Sie sind daher zu entlassen.»72

Hinsichtlich der Zugehörigkeit zur 
SPD wurde in einem Runderlass des 
Reichsinnenministers vom 14. Juli 
1933 bestimmt, dass «mit dem offen zu 
Tage liegenden landesverräterischen 
Charakter der sozialdemokratischen 
Bestrebungen … eine weitere Zugehö-
rigkeit von Beamten, Angestellten und 
Arbeitern des öffentlichen Dienstes zur 
SPD unvereinbar»73 sei.

Mit dem Paragraphen 3 des Berufs-
beamtengesetzes erschien zum ersten 
Mal der Arierparagraph in einem 
Gesetz, der in den folgenden Jahren 
noch in zahlreichen Gesetzen, Verord-
nungen und Organisationssatzungen 
zur Anwendung kam. Der Paragraph 
bestimmte: «Beamte, die nicht ari-
scher Abstammung sind, sind in den 
Ruhestand zu versetzen; soweit es sich 
um Ehrenbeamte handelt, sind sie aus 
dem Amtsverhältnis zu entlassen.»74

Als nichtarisch galt, «wer von nicht 
arischen, insbesondere jüdischen Eltern 
oder Großeltern»75 abstammte. Im Ge-
gensatz zu den späteren Bestimmungen 
der Nürnberger Gesetze galt im Berufsbe-
amtengesetz ein Bürger bereits als Jude, 
wenn ein Großelternteil «nichtarisch» 
war. Ausgenommen von der Bestim-
mung des Paragraphen 3 waren bis 1935 
die jüdischen Beamten, die am Ersten 

Weltkrieg, 1914–1918, teilgenommen 
hatten oder deren Väter oder Söhne in 
diesem Krieg gefallen waren.

Außer Entlassungen und Verset-
zungen in den Ruhestand schuf das 
Berufsbeamtengesetz gegen unlieb-
same Beamte auch die Möglichkeit 
der «Versetzung in ein Amt von gerin-
gerem Rang»76 und die Kürzung des 
Ruhegeldes für die «nach §§ 3, 4 in den 
Ruhestand versetzten oder entlassenen 
Beamten»77.

Nach Schätzungen sollen rund 
zwei Prozent der etwa 1,5 Millionen 
Beamten im Deutschen Reich auf-
grund des Berufsbeamtengesetzes ent-
lassen oder in den Ruhestand versetzt 
worden sein. Siehe arisch, Schriftleiter-
gesetz, Judenverfolgung, Reichstagsbrand-
verordnung.

besetzte Gebiete war die Bezeichnung 
der Nationalsozialisten für die Länder, 
die während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, von der deutschen Wehr-
macht besetzt waren. Die deutsche 
Besatzungsmacht ordnete in den ver-
schiedenen Gebieten unterschiedliche 
Verwaltungsformen an. Teilweise wur-
den die besetzten Gebiete nur von 
Dienststellen der Wehrmacht, teilwei-
se von Behörden der Reichsregierung in 
Zusammenarbeit mit Dienststellen der 
Wehrmacht, der NSDAP, der SS und der 
Polizei verwaltet; es gab auch Länder, 
in denen landeseigene, deutschfreund-
liche Regierungen unter Aufsicht der 
deutschen Besatzungsbehörden die 
Verwaltung übernahmen.

In allen besetzten Gebieten be-

besetzte Gebiete
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Nichtbesetztes Territorium 
Frankreichs, von der Vichy-
Regierung verwaltet
(November 1942 besetzt)

Litauen

Estland

Lettland

Amsterdam

Rotterdam

Brüssel

Kopenhagen

Oslo

Stavanger

Kiel

Hamburg

Berlin

Nürnberg

Frankfurt

München

Prag

Breslau
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Königsberg
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Warschau

Lublin

Krakau
Katowice

L
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Riga

Tallinn

Helsinki

Stockholm

Brest

Bialystok

Wien

Bern

Paris

Vichy
Genf

Lyon Mailand VenedigTurin

Triest

Marseille

Sarajevo

Belgrad

Budapest

Köln

Formen der Okkupation durch «Hitlerdeutschland»

N o r d s e e

O s t s e e
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SLOWAKEI

TSCHECHO-

NORWEGEN

SCHWEDEN

FINNLAND

POLEN
DEUTSCHES REICH

ÖSTERREICH UNGARN

JUGOSLAWIEN

BELGIEN

LUX.

SCHWEIZ

ITALIEN

FRANKREICH

NIEDERLANDE

G E N E R A L -
G O U V E R N E M E N T

O S T P R E U S S E N

M E M E L L A N D

D A N Z I G

 O B E R -
K R A I N

R E I C H S -
K O M M I S S A R I A T

O S T L A N D

 SUDETEN-
LAND

PROTEKTORAT
BÖHMEN UND MÄHREN

E L S A S S -
L O T H R I N G E N

D
L

S E R B I E N

K R O A T I E N

Korsika
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Ukraine

Weißrussland

Lwow
Ternopol

Kamenez-Podolsk

Rowno

Pinsk

Minsk
Vilnius

s

Pskow

Polozk
Witebsk

Mogiljow

Leningrad

Moskau

Rjasan

Tula

Orjol
Woronesh

Stalingrad

Woroschilowgrad
Charkow

Tschernigow

Kiew

Dnepropetrowsk

Krasnodar

Rostow am Don

Kertsch
Cherson

Odessa

Sewastopol

Trabzon

Istanbul

Noworossisk

Nowgorod

k

Shitomir

Sofia

Warna

Bukarest

Cluj

S c h w a r z e s  M e e r

A s o w s c h e s
M e e r

SOWJETUNION

RUMÄNIEN

TÜRKEI
BULGARIEN

K A R E L I E N

T

R E I C H S K O M M I S S A R I A T
U K R A I N E

D I S T R I K T
L E M B E R G

Krim

von Deutschland
annektiert

von Italien
annektiert

besetzt

besetzt

Finnland

von Deutschland besetzte Gebiete,
an andere Länder abgegeben

Rumänien

dem Generalgouverne-
ment angeschlossen

Grenzen von 1937

Frontverlauf Herbst 1942

unter dt. Zivilverwaltung

unter dt. Militärverwaltung
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deutete die nationalsozialistische Be-
satzungspolitik für die einheimische 
Bevölkerung unverschuldetes Leid, das 
von der Einschränkung persönlicher 
Freiheit über Verfolgung und Ausbeu-
tung bis zur Ermordung von Millionen 
Menschen reichte.

In allen Gebieten wurde die ein-
heimische Industrieproduktion für 
die Zwecke der deutschen Kriegswirt-
schaft ausgenutzt; aus allen besetzten 
Gebieten wurden Zivilarbeiter als 
Fremdarbeiter zum Arbeitseinsatz im 
Deutschen Reich zwangsverpfl ichtet, 
und überall wurden die Juden verfolgt.

In allen besetzten Gebieten organi-
sierten sich Widerstandsgruppen ge-
gen die Besatzung; in einigen Ländern 
gab es kleine politische Gruppen und 
Bewegungen, die mit den deutschen 
Besatzern zusammenarbeiteten.

Am 1. September 1939 überfi elen 
deutsche Truppen Polen. Das Gebiet 
des polnischen Staates wurde entspre-
chend dem Hitler-Stalin-Pakt vom 23. 
August 1939 zwischen dem Deutschen 
Reich und der Sowjetunion aufgeteilt. 
Die neugebildeten Reichsgaue Danzig-
Westpreußen und Wartheland und 
das Gebiet Oberschlesien wurden als 
«eingegliederte Ostgebiete»78 zu deut-
schem Reichsgebiet erklärt. Das übrige 
von deutschen Truppen besetzte Polen 
stand als Generalgouvernement unter 
deutscher «Machthoheit»79. General-
gouverneur wurde der im Nürnberger 
Prozess zum Tode verurteilte Hans 
Frank.

Am 9. April 1940 besetzten deutsche 

Truppen Dänemark, obwohl zwischen 
Dänemark und Deutschland ein Nicht-
angriffspakt bestand. Zum gleichen 
Zeitpunkt griffen deutsche Truppen 
Norwegen an, das erbitterten Wider-
stand leistete.

Am 10. Mai 1940 überfi elen deut-
sche Truppen die neutralen Staaten 
Niederlande, Belgien und Luxemburg. 
Unter Umgehung der französischen 
Grenzbefestigungen an der deutsch-
französischen Grenze konnten die 
deutschen Truppen so Frankreich über 
seine Nordgrenze angreifen und bis 
zum Waffenstillstandsangebot Frank-
reichs am 17. Juni 1940 große Teile des 
Landes besetzen.

In den unbesetzten Teilen Frank-
reichs wurde ein von Deutschland 
abhängiger selbständiger Staat Frank-
reich gebildet mit dem Sitz der Regie-
rung in Vichy. 1942 besetzten deutsche 
Truppen auch das südliche Frankreich.

Am 11. Februar 1941 unterstützten 
deutsche Truppen die Kampfhandlun-
gen des verbündeten Italien in Afrika.

Am 6. April 1941 begann der An-
griff der deutschen Wehrmacht gegen 
Jugoslawien und Griechenland. Beide 
Länder wurden von deutschen und ita-
lienischen Truppen besetzt.

Am 22. Juni 1941 überfi el die deut-
sche Wehrmacht die Sowjetunion. Nach 
der Besetzung eines großen Gebietes 
im europäischen Teil des Landes wurde 
Alfred Rosenberg zum «Reichsminister 
für die besetzten Ostgebiete»80 ernannt. 
Ihm unterstanden die Reichskommissare 
für die Ukraine und für das Gebiet «Ost-

besetzte Gebiete
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land»81, das aus den baltischen Staaten 
Estland, Lettland und Litauen sowie 
Weißruthenien gebildet wurde. Die bis 
dahin von der Sowjetunion besetzten 
Gebiete Ostpolens, die jetzt von deut-
schen Truppen besetzt waren, wurden 
neu aufgeteilt: Der Bezirk Bialystok 
kam zu Ostpreußen, Galizien zum Ge-
neralgouvernement, das restliche Ge-
biet zur Ukraine und zum Ostland. In 
allen besetzten Gebieten Polens und 
der Sowjetunion wurde die Germani-
sierungspolitik der Nationalsozialisten 
– die die Vertreibung und Ermordung 
unzähliger Menschen zur Folge hatte 
– mit großer Grausamkeit betrieben.

Auf dem Höhepunkt der deutschen 
Machtausdehnung 1942 waren mit Aus-
nahme der neutralen Staaten Schweiz, 
Schweden und Spanien und der mit 
Deutschland verbündeten oder sympa-
thisierenden Staaten Italien, Finnland, 
Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Slowa-
kei und Kroatien nahezu ganz Europa 
und Teile Nordafrikas von deutschen 
Truppen besetzt. Siehe Lebensraum, 
Judenverfolgung, Eindeutschung, Fremd-
arbeiter, Germanisierung, SS, Endlösung, 
Reichskommissar.

Betriebsführer. Verantwortliche Leiter 
eines Industrie- oder Handwerks-
betriebes wurden von den Nationalso-
zialisten als «Betriebsführer, genauer 
‹Führer des Betriebs›»82 bezeichnet.

Durch das «Gesetz zur Ordnung der 
nationalen Arbeit» vom 20. Januar 1934 
wurde dieser Begriff auch in die Amts-
sprache eingeführt. Führer des Betrie-
bes waren im Regelfall die Eigentümer. 

Sie mussten einen Vertreter bestellen, 
wenn sie nicht selbst im Betrieb arbei-
teten. Die Arbeiter und Angestellten 
eines Betriebes wurden aufgrund des 
Gesetzes als Gefolgschaft bezeichnet. 
Der Betriebsführer stand an der Spitze 
dieser Gefolgschaft. Sie hatte ihm «die 
in der Betriebsgemeinschaft begründe-
te Treue zu halten»83.

Der Betriebsführer entschied «der 
Gefolgschaft gegenüber in allen be-
trieblichen Angelegenheiten»84.

Die Stellung der Führer des Betrie-
bes wurde dadurch gestärkt, dass die 
bis dahin bestehende Interessenvertre-
tung der Arbeitnehmer im Betrieb, der 
Betriebsrat, abgeschafft und durch die 
Einrichtung eines «Vertrauensrates»85 
ersetzt wurde. Aufgaben des Vertrauens-
rates waren nach dem Gesetz zur 
Ordnung der nationalen Arbeit, «das 
gegenseitige Vertrauen innerhalb der 
Betriebsgemeinschaft zu vertiefen …, 
alle Maßnahmen zu beraten, die der 
Verbesserung der Arbeitsleistung, … 
der Stärkung der Verbundenheit aller 
Betriebsangehörigen untereinander 
und mit dem Betriebe und dem Wohle 
aller Glieder der Gemeinschaft die-
nen»86. Aus dem Aufgabenbereich des 
Vertrauensrates und der Tatsache, dass 
der Betriebsführer laut Gesetz den Vor-
sitz im Vertrauensrat innehatte, geht 
hervor, dass der Vertrauensrat nicht als 
Interessenvertretung der Arbeitneh-
mer gelten konnte.

Die Listen für die Wahl der «Ver-
trauensmänner»87 – sie wurden jeweils 
für ein Jahr bestellt – wurden von den 
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Betriebsführern im Einvernehmen 
mit den Vertretern der Nationalsozia-
listischen Betriebszellenorganisation, 
NSBD, und nach 1935 mit den Vertre-
tern der Deutschen Arbeitsfront, DAF, auf-
gestellt. Die Belegschaft des Betriebes 
konnte der Liste nur zustimmen oder 
sie ablehnen. Im Falle der Ablehnung 
bestimmte das Gesetz, dass der Treu-
händer der Arbeit Vertrauensmänner 
berufen konnte. Die Treuhänder der 
Arbeit waren vom Staat eingesetzt, um 
Lohntarife und Arbeitsbedingungen 
festzulegen. Sie hatten außerdem die 
Aufgabe, bei innerbetrieblichen Strei-
tigkeiten zu schlichten.

Neu war die im Gesetz vom Januar 
1934 bestimmte Einrichtung von «Eh-
rengerichten»88, die die staatliche Kon-
trolle der Vorgänge in den Betrieben 
erleichtern und für jeden Bezirk eines 
Treuhänders der Arbeit eingerichtet 
werden sollten.

Die Ehrengerichte bestanden aus 
einem richterlichen Beamten als Vor-
sitzenden, der vom Reichsminister 
der Justiz im Einvernehmen mit dem 
Reichsarbeitsminister ernannt wurde, 
einem Betriebsführer und einem Ver-
trauensmann als Beisitzer. Auf Antrag 
des Treuhänders der Arbeit verhandel-
ten und entschieden die Ehrengerichte 
nach den Grundsätzen einer «Sozialen 
Ehrengerichtsbarkeit»89 Verstöße gegen 
die «durch die Betriebsgemeinschaft be-
gründeten sozialen Pfl ichten»90. Derar-
tige Verstöße lagen vor, wenn zum Bei-
spiel ein Betriebsführer «böswillig die 
Arbeitskraft der Angehörigen der Ge-

folgschaft»91 ausnutzte oder «Angehö-
rige der Gefolgschaft den Arbeitsfrieden 
im Betriebe durch böswillige Verhet-
zung der Gefolgschaft»92 gefährdeten.

Die Stellung eines Unternehmers 
konnte durch die Entscheidung eines 
Ehrengerichts grundlegend einge-
schränkt werden. Das Gesetz bestimm-
te: «Wird dem Führer des Betriebs die 
Befähigung zum Führer … durch das 
Ehrengericht rechtskräftig aberkannt, 
so ist ein anderer Führer des Betriebs 
zu bestellen.»93 War der Betriebsführer 
Eigentümer des Betriebes, blieb er es 
trotz eines solchen Urteils.

Durch eine Verordnung vom 12. 
November 1938 wurde bestimmt, dass 
Juden ab 1. Januar 1939 nicht mehr 
als Führer des Betriebes im Sinne des 
Gesetzes zur Ordnung der nationalen 
Arbeit tätig sein konnten. Siehe Ar-
beitsbuch, Deutsche Arbeitsfront, Judenver-
folgung.

Bezugsschein. Siehe Kleiderkarte.
Block, Blockleiter. Block war die Bezeich-

nung für die kleinste Organisations-
einheit der NSDAP. Ein Block umfasste 
etwa 40 bis 60 Haushaltungen mit rund 
160 bis 240 Personen.

Der Block wurde in der Organisa-
tion der NSDAP als «Hoheitsgebiet»94 
bezeichnet.

Führer dieser Organisationseinheit 
war der Blockleiter; er galt in der Partei, 
da er ein Hoheitsgebiet leitete, als un-
terster «Hoheitsträger»95 der NSDAP. 
Er war für die «gesamtpolitische Lage» 
in seinem Hoheitsgebiet «verantwort-
lich».96 Der Blockleiter wurde von dem 
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ihm übergeordneten Kreisleiter einge-
setzt.

Zu den Aufgaben des Blockleiters 
gehörte es, die Mitgliedsbeiträge ein-
zusammeln und eine Kartei mit Anga-
ben über die Mitglieder der einzelnen 
Haushaltungen zu führen. Über die 
Ziele der Arbeit des Blockleiters stand 
im Organisationsbuch der NSDAP von 
1936: «Die Verbreiter schädigender 
Gerüchte hat er feststellen zu lassen 
und sie an die Ortsgruppe … zu mel-
den, damit die zuständige staatliche 
Dienststelle benachrichtigt werden 
kann … Der Blockleiter treibt national-
sozialistische Propaganda von Mund 
zu Mund … Es ist Ziel des Blockleiters, 
weitmöglichst zu erreichen, daß die 
Söhne und Töchter der Familien des 
Blockgebietes den entsprechenden 
Formationen der HJ., SA., SS., des NSKK 
wie auch den entsprechenden der Par-
tei angeschlossenen Verbänden, wie 
DAF, angehören.»97 Als «Prediger und 
Verfechter der nationalsozialistischen 
Weltanschauung»98 sollte der Block-
leiter dafür sorgen, dass die Bewohner 
des Blocks die «nationalsozialistischen 
Veranstaltungen, Kundgebungen und 
Feierstunden»99 besuchten.

Viele Blockleiter waren gefürchtet, 
weil sie sich eifrig als Spitzel, Aufpasser 
und Denunzianten betätigten.

Dem Blockleiter unterstellt waren 
ein Blockwalter und Blockwalterinnen 
der Deutschen Arbeitsfront, DAF, der NSV, 
der Nationalsozialistischen Volkswohl-
fahrt, und der NS-Frauenschaft.

Die nächstgrößere Organisations-

einheit nach dem Block war die Zelle; 
sie setzte sich aus vier bis acht Blocks 
zusammen. Sie wurde von einem «Zel-
lenleiter»100 geführt. Siehe NSDAP, SD, 
Schema S. 175.

Blockältester. Siehe Schutzhaftlager.
Blockführer waren SS-Führer unterer 

Dienstränge, die in den Konzentrations-
lagern, KZ, das Kommando, das heißt 
die Befehlsgewalt, über jeweils einen 
Wohnblock der Häftlinge führten.

1935, zwei Jahre nach der Macht-
übernahme, bestand zum Beispiel das 
Schutzhaftlager Dachau – das erste KZ 
– aus zehn Barackenblocks für je etwa 
250 Häftlinge. Die Wohnbaracken 
waren später meist mit einer das ur-
sprüngliche Fassungsvermögen weit 
übersteigenden Zahl von Häftlingen 
belegt.

Die Blockführer hatten nahezu un-
eingeschränkte Vollmacht über die 
Häftlinge, ihre Gesundheit und ihr Le-
ben. Zwar waren sie der Lagerführung 
für ihre Handlungsweisen verantwort-
lich, wurden aber meist durch deren 
Befehle noch mehr aufgehetzt, die Ge-
fangenen zu erniedrigen und zu miss-
handeln.

Die Decknamen, die ihnen die 
Häftlinge gaben, zum Beispiel «Henker 
von Buchenwald»101, lassen erkennen, 
welche Lebensbedrohung sie für die 
Häftlinge waren. Siehe Schutzhaft, Kon-
zentrationslager, SS, Untermensch.

Blockwalter. Siehe Block, Blockleiter.
Blockwart war die Bezeichnung sowohl 

für den Leiter der untersten Dienst-
stelle im Reichsluftschutzbund als 
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auch für den «Leiter eines Blocks der 
NS-Gemeinschaft Kraft durch Freu-
de»102. KdF war eine Organisation der 
Deutschen Arbeitsfront, DAF.

Bei der NSDAP dagegen gab es die 
Bezeichnung Blockwart offi ziell nicht: 
Der unterste Dienstrang war der eines 
Blockleiters. Die Blockleiter der NSDAP 
waren aber oft auch gleichzeitig Block-
wart im Luftschutzbund oder bei «Kraft 
durch Freude».

Im allgemeinen Sprachgebrauch 
wurde es üblich, den Blockleiter der 
Partei – zu dessen Aufgaben die genaue 
Beobachtung der Bewohner des ihm 
unterstellten Blocks gehörte – als Block-
wart zu bezeichnen. Siehe Blockleiter, 
SD, Luftschutzwart, Schutzhaftlager.

Blut und Boden – ein Propaganda-Schlag-
wort der Nationalsozialisten – war 
nach ihrer Erklärung «ein Grund-
gedanke des Nationalsozialismus, der 
von der Erkenntnis ausgeht, daß ein 
gesunder Staat im eigenen Volk (Blut) 
und im eigenen Boden seinen Schwer-
punkt haben muß».103 Es wurde weiter 
erklärt, dass «der Blutsgedanke … den 
Schlüssel zum Verständnis der na-
tionalsozialistischen Weltanschauung 
überhaupt» bilde und dass «die Ras-
senfrage … zur Achse aller politischen 
Überlegungen»104 werden müsse.

Ausgangspunkt dieser Gedanken 
waren die Behauptungen der natio-
nalsozialistischen Rassenkunde, nach 
der die Menschen in höher- und min-
derwertige Rassen eingeteilt wurden. 
Das Blut galt als Träger der Rasse-Ei-
genschaften.

Die Nationalsozialisten sahen das 
«Bauerntum als Blutsquelle des deut-
schen Volkes»105 an. Ein «bodenstän-
diges deutsches Bauerntum»106 sollte 
gesichert werden.

Auf der Grundlage dieser Blut-und-
Boden-Theorie wurden im September 
1933 durch das «Reichserbhofgesetz» 
rund 35 Prozent aller land- und forst-
wirtschaftlichen Besitzungen im Deut-
schen Reich zu Erbhöfen bestimmt, 
ihre Besitzer zu Erbhofbauern erklärt. 
Der Erbhof durfte nicht verkauft wer-
den, er musste ungeteilt und unbelas-
tet an einen Anerben übergehen.

In das «Hoheitszeichen»107 des 1933 
gebildeten Reichsnährstandes – der 
«Selbstverwaltungsorganisation der 
deutschen Ernährungswirtschaft»108 
– wurden die Worte Blut und Boden 
aufgenommen. Verbreitet wurde der 
Begriff insbesondere auch durch das 
1930 erschienene Buch des zeitweiligen 
Leiters des Rasse- und Siedlungsamtes 
der SS und späteren Landwirtschafts-
ministers Walter Darré «Neuadel aus 
Blut und Boden».

Die Blut-und-Boden-Theorie war 
eine der Grundlagen der nationalso-
zialistischen Germanisierungspolitik in 
Osteuropa, die im Verlauf des Zwei-
ten Weltkrieges, 1939–1945, die Ver-
treibung und Ermordung unzähliger 
Menschen zur Folge hatte. Siehe Ger-
manisierung, Volksdeutsche, Lebensraum, 
besetzte Gebiete.

Blutfahne, Blutorden. Blutfahne war die 
offi zielle Bezeichnung der NSDAP für 
eine Hakenkreuzfahne, die am 9. Novem-

Blut und Boden



47

ber 1923 bei Adolf Hitlers gescheiter-
tem Novemberputsch, dem Marsch auf 
die Feldherrnhalle, mitgetragen worden 
war.

Bei dem Putschversuch waren 16 
Anhänger Hitlers erschossen worden; 
als «Blutzeugen»109 wurden sie in 
der Folgezeit von der NSDAP verehrt, 
Hitler widmete ihnen sein Buch «Mein 
Kampf». Die Fahne, angeblich getränkt 
mit dem Blut des erschossenen Fahnen-
trägers, wurde zu einem Kultgegen-
stand der Partei. Seit 1926 wurden neue 
Standarten der SS und andere Parteifah-
nen durch Berührung mit dem Tuch 
der Blutfahne geweiht. Standarten 
sind Fahnen, die an einem metallenen 
Querbalken befestigt sind und die auf 
einer Stange getragen werden.

1933 stiftete Hitler den Blutorden 
als höchstes Ehrenzeichen der Partei: 
Hitler verlieh diesen Orden an die 
etwa 1500 Teilnehmer des Münchener 
Putschversuches vom November 1923, 
unter denen auch eine Frau war.

Aufgrund einer Verfügung Hitlers 
vom Mai 1938 wurde der Blutorden 
auch an Parteimitglieder verliehen, 
die im Kampf um die Macht der Partei 
zum Tode verurteilt und zu lebensläng-
licher Kerkerstrafe begnadigt worden 
waren, die Freiheitsstrafen von mehr 
als einem Jahr verbüßt hatten, und an 
Parteigenossen, die besonders schwer 
verletzt worden waren. Siehe Marsch 
auf die Feldherrnhalle, Pg.

Blutschutzgesetz war die Bezeichnung 
für das vom Reichstag auf dem Reichs-
parteitag der NSDAP in Nürnberg be-

schlossene «Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre» vom 15. September 1935. Das 
Gesetz verbot die Eheschließung zwi-
schen Juden und Nichtjuden sowie 
den außerehelichen Geschlechtsver-
kehr zwischen ihnen. Das Blutschutz-
gesetz gehörte zusammen mit dem 
am gleichen Tag beschlossenen Reichs-
bürgergesetz zu den nationalsozialisti-
schen Nürnberger Rassengesetzen, die 
auch als Nürnberger Gesetze bezeichnet 
werden.

Die Einleitung des Blutschutzgeset-
zes lautete: «Durchdrungen von der 
Erkenntnis, daß die Reinheit des deut-
schen Blutes die Voraussetzung für den 
Fortbestand des deutschen Volkes ist, 
und beseelt von dem unbeugsamen 
Willen, die deutsche Nation für alle 
Zukunft zu sichern, hat der Reichstag 
einstimmig das folgende Gesetz be-
schlossen.»110

Das Gesetz bestimmte im ersten 
Paragraphen: «Eheschließungen zwi-
schen Juden und Staatsangehörigen 
deutschen oder artverwandten Blutes 
sind verboten»111; in Paragraph 2 war 
festgelegt, dass «außerehelicher Ver-
kehr zwischen Juden und Staatsange-
hörigen deutschen oder artverwandten 
Blutes»112 verboten war.

Zuwiderhandlungen wurden mit 
Gefängnis oder Zuchthaus bestraft.

Die Worte «Reinheit des deutschen 
Blutes» und «deutschen oder artver-
wandten Blutes» waren Begriffe aus 
der nationalsozialistischen Rassen-
kunde, nach der behauptet wurde, die 
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Menschen seien in höherstehende 
und minderwertige Rassen eingeteilt, 
das Blut sei Träger der Rasse-Eigen-
schaften. Als den Deutschen artver-
wandt galten «im wesentlichen die eu-
ropäischen Völker … ohne artfremde 
Blutbeimischung»113.

Wer als Jude gelten sollte, wurde 
nicht im Blutschutzgesetz, sondern 
erst in der ersten Durchführungs-
verordnung zum Reichsbürgergesetz 
vom 14. November 1935 festgelegt: 
«Jude ist, wer von mindestens drei der 
Rasse nach volljüdischen Großeltern 
abstammt … Als volljüdisch gilt ein 
Großelternteil ohne weiteres, wenn er 
der jüdischen Religionsgemeinschaft 
angehört hat.»114

In diesem Satz zeigt sich deutlich, 
dass den Nationalsozialisten eine 
Festlegung des Begriffs Jude aus ihrer 
Rassenlehre nicht möglich war. Die 
Zugehörigkeit zu der Religionsgemein-
schaft musste ihnen als Nachweis für 
die Zugehörigkeit zu einer angeblich 
minderwertigen menschlichen Rasse 
dienen.

In der ersten Ausführungsverord-
nung zum Blutschutzgesetz vom 14. 
November 1935 wurde dann bestimmt, 
dass Eheschließungen zwischen 
«Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes» und «jüdischen 
Mischlingen»115 der Genehmigung 
des Reichsinnenministers und der des 
Stellvertreters des Führers bedurften. Als 
«jüdische Mischlinge» – wieder nach 
den Bestimmungen der ersten Durch-
führungsverordnung zum Reichs-

bürgergesetz – wurden Menschen mit 
zwei jüdischen Großeltern bestimmt, 
die im amtlichen Sprachgebrauch als 
«Mischlinge 1. Grades»116 oder auch 
als Halbjuden bezeichnet wurden; «jü-
dische Mischlinge» mit nur einem 
jüdischen Großelternteil wurden als 
«Mischlinge 2. Grades»117 bezeichnet. 
«Mischlinge 2. Grades» wurden im All-
gemeinen den Menschen «deutschen 
Blutes» gleichgestellt. Ihnen war laut 
Verordnung die Eheschließung mit 
Juden verboten.

Paragraph 6 der ersten Ausführungs-
verordnung zum Blutschutzgesetz be-
stimmte eine willkürlich auszulegende 
Erweiterung des Eheverbots: «Eine Ehe 
soll ferner nicht geschlossen werden, 
wenn aus ihr eine die Reinerhaltung 
des deutschen Blutes gefährdende 
Nachkommenschaft zu erwarten 
ist.»118 Diese Bestimmung wurde auch 
auf Eheschließungen zwischen Deut-
schen und Sinti und Roma (Zigeuner) 
oder Schwarzen angewendet.

Außer den Verboten über Ehe-
schließungen enthielt das Blutschutz-
gesetz zwei weitere Verbote: Den Juden 
wurde untersagt, die Reichs- und Na-
tionalfl agge zu hissen. Durch das Blut-
schutzgesetz war es jüdischen Bürgern 
außerdem verboten, nichtjüdische 
Angestellte in ihren Haushaltungen 
zu beschäftigen. Siehe Judenverfolgung, 
Rassenkunde, Rassenschande, Zigeuner-
frage, Israel und Sara, Endlösung, Unter-
mensch.

Blutzeugen. Siehe Blutfahne, Blutorden.
Braunes Haus war die zunächst volks-
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tümliche, später von der NSDAP über-
nommene Bezeichnung für das Haus 
Brienner Straße 45 am Königsplatz in 
München, in dem sich seit 1931 der Sitz 
der Reichsleitung der NSDAP befand.

Der Name war abgeleitet von den 
braunen Partei- und SA-Uniformen.

Das Braune Haus wurde während 
des Zweiten Weltkrieges durch Bom-
ben zerstört. Die Ruine wurde nach 
Kriegsende abgetragen. Siehe NSDAP, 
Bauten des Führers.

Braunhemden war eine volkstümliche 
Bezeichnung für die braun uniformier-
te SA, die Sturmabteilung der NSDAP. 
Der Ausdruck wurde aber auch offi ziell 
verwendet, zum Beispiel am 3. 3. 1933 
in einer Rede Hermann Görings, die 
er vor SA-Männern hielt. Er richtete 
die Rede an die «Feinde der Nation», 
das bedeutete an die Feinde der Partei: 
«Hier habe ich keine Gerechtigkeit 
zu üben, hier habe ich zu vernichten 
und auszurotten, weiter nichts … aber 
den Todeskampf, in dem ich euch die 
Faust in den Nacken setze, führe ich 
mit denen da unten, das sind die Braun-
hemden!»119 Siehe SA, Reichstagsbrand, 
Judenverfolgung.

Bräuteschulen. Siehe NS-Frauenschaft.
Bücherverbrennung. Am 10. Mai 1933, 

drei Monate nach der Machtübernahme, 
fanden in Berlin und anderen Hoch-
schulstädten öffentliche Bücherver-
brennungen statt. Verbrannt wurden 
Bücher, die von den Nationalsozialis-
ten als «Schriften und Bücher der Un-
moral und Zersetzung»120 geschmäht 
wurden. Es waren darunter die Werke 

berühmter Persönlichkeiten wie Albert 
Einstein, Ricarda Huch, Thomas und 
Heinrich Mann, Carl Zuckmayer, Anna 
Seghers, Stefan Zweig, Alfred Kerr.

Die Bücherverbrennungen am 10. 
Mai 1933 waren Höhepunkt einer vier-
wöchigen Aktion, die von der Deut-
schen Studentenschaft als «Aufklä-
rungsfeldzug ‹Wider den undeutschen 
Geist›»121 bezeichnet wurde.

Die «Deutsche Studentenschaft» – 
der Zusammenschluss der Allgemei-
nen Studentenausschüsse der Hoch-
schulen – wurde von den Mitgliedern 
des 1926 gegründeten Nationalsozialis-
tischen Deutschen Studentenbundes 
geführt und beherrscht. In dem 1933 
eingerichteten «Hauptamt für Presse 
und Propaganda» organisierte und lei-
tete der NS-Studentenbund Aktionen 
an den Universitäten, wie zum Beispiel 
die Verunglimpfung jüdischer Profes-
soren und die gewaltsame Störung von 
deren Vorlesungen. Zusammen mit 
dem «Kampfbund für Deutsche Kultur» 
– einer 1928 gegründeten nationalso-
zialistischen Organisation – stellte die 
«Deutsche Studentenschaft» am An-
fang der Aktion Listen auf, in denen die 
Büchertitel der verfemten Schriftsteller 
verzeichnet waren; die Listen wurden 
an allen Universitäten und Hoch-
schulen verteilt. Vertreter der «Deut-
schen Studentenschaft» hatten den 
Auftrag, diese Bücher aus Büchereien 
und Bibliotheken, auch aus Buchhand-
lungen, zu entfernen. Ab dem 12. April 
veröffentlichte die Studentenschaft an 
allen Hochschulen Anschläge: «Wir 
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fordern vom deutschen Studenten den 
Willen und die Fähigkeit zur Überwin-
dung des jüdischen Intellektualismus 
und der damit verbundenen liberalen 
Verfallserscheinungen im deutschen 
Geistesleben.»122 Der Aufruf endete mit 
der Ankündigung der auf den 10. Mai 
festgesetzten öffentlichen Bücherver-
brennungen.

In Anwesenheit von Dr. Joseph 
Goebbels, dem Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda, ver-
brannten die Studenten in Berlin auf 
dem Opernplatz rund 20 000 Bücher. 
Kapellen von SA und SS, der Sturm-
abteilung und der Schutzstaffel der 
NSDAP, spielten Marschmusik, wäh-
rend Vertreter der Studentenschaft 
als Rufer unter anderen die folgenden 
Worte ausriefen: «Gegen Frechheit 
und Anmaßung, für Achtung und Ehr-
furcht vor dem unsterblichen deut-
schen Volksgeist! Verschlinge, Flamme, 
auch die Schriften der Tucholsky und 
Ossietzky! … Gegen seelenzerfasernde 
Überschätzung des Trieblebens, für 
den Adel der menschlichen Seele! Ich 
übergebe der Flamme die Schriften des 
Sigmund Freud!»123

Mit den Bücherverbrennungen 
begann die Verfolgung aller Autoren, 
deren mündliche oder schriftliche 
Äußerungen den Anschauungen des 
Nationalsozialismus widersprachen. 
Manche der verfolgten Autoren konn-
ten ins Ausland emigrieren. Nach dem 
«Gesetz über den Widerruf von Ein-
bürgerungen und die Aberkennung 
der deutschen Staatsangehörigkeit» 

vom Juli 1933 wurde vielen der Ver-
femten die deutsche Staatsangehörig-
keit aberkannt. Ihre Namen wurden in 
den Zeitungen veröffentlicht.

Nach den von den Nationalsozia-
listen aufgestellten Listen wurden die 
Bücher aus allen öffentlichen Biblio-
theken und Leihbüchereien entfernt. 
Dieser Vorgang wurde im national-
sozialistischen Sprachgebrauch als 
«Säuberung»124 bezeichnet. Insgesamt 
verfi elen etwa 12 400 Titel der Äch-
tung.

Nach der «Säuberung» erhielten 
die öffentlichen Büchereien von der 
NSDAP Listen, auf denen Bücher auf-
geführt waren, die von der Partei emp-
fohlen wurden. Siehe entartete Kunst, 
Reichskulturkammer, Propagandaministe-
rium, Schriftleitergesetz.

Bückeberg. Auf dem Bückeberg bei 
Hameln veranstalteten die National-
sozialisten seit dem 1. Oktober 1933 
alljährlich einen Erntedanktag, der 
gleichzeitig als Reichsbauerntag gefei-
ert wurde.

Zur Ehrung der deutschen Bauern 
hatte Adolf Hitler diesen Tag zum Na-
tionalen Feiertag erklärt. Zu der Ver-
anstaltung wurden Bauern aus allen 
Teilen des Reiches in Sonderzügen 
 herangefahren. Als Höhepunkt der 
mit großem Aufwand an Fahnen, 
Musik- und Trachtengruppen organi-
sierten Feier galt die Ansprache Adolf 
Hitlers.

Auf dem ersten Erntedanktag 1933 
wurde auf dem Bückeberg das Reichs-
erbhofgesetz vom 29. September 1933 
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verkündet. Siehe Reichsnährstand, 
NSDAP, Blut und Boden, Erbhof.

Bund Nationalsozialistischer Deutscher 
Juristen. Siehe Gliederungen und An-
geschlossene Verbände der NSDAP.

Bürgerbräukeller. Der Bürgerbräukeller 
in München war wie der Hofbräuhaus-
festsaal in der Zeit vor der Machtüber-
nahme 1933 ein Versammlungslokal 
der NSDAP.

Nach 1933 fand im Bürgerbräukel-
ler alljährlich am 8. November ein Er-
innerungstreffen der Alten Kämpfer der 
NSDAP statt. An diesem Treffen nahm 
auch Adolf Hitler teil. Vom Bürger-
bräukeller aus hatte er am 9. November 
1923 den Marsch auf die Feldherrnhalle 
begonnen. Das war Hitlers erster ge-
waltsamer Versuch, die Machtverhält-
nisse in Deutschland zu verändern. 
Der 9. November wurde für die Partei 
zum Gedenktag für die bei dem Putsch-
versuch ums Leben gekommenen 16 
Anhänger der NSDAP.

Bei der Gedenkversammlung am 
8. November 1939 fand ein Attentat 
statt. Kurz nachdem Hitler, früher als 
gewöhnlich, den Saal verlassen hatte, 
explodierte eine Bombe. Sieben Per-
sonen wurden getötet, über 60 ver-
wundet. Der deutschen Öffentlichkeit 
wurde der Eindruck vermittelt, hinter 
diesem Attentat stehe der britische Ge-
heimdienst.

Die nationalsozialistische Propa-
ganda nutzte das missglückte Attentat, 
um den Eindruck zu vermitteln, die 
«Vorsehung»125 – ein von den National-
sozialisten oft benutztes Wort – habe 
Hitler beschützt.

Tatsächlich wurde das Attentat 
von einem Einzeltäter, dem württem-
bergischen Schreiner Georg Elser, aus-
geführt. Elser war es gelungen, sich an 
mehr als 30 Abenden unbemerkt im 
Bürgerbräukeller einschließen zu las-
sen, um an einer Säule des Saales eine 
Zeitbombe einzubauen.

Noch am Abend des Attentats ver-
suchte Elser, Deutschland zu verlassen, 
wurde dabei aber – allerdings nicht im 
Zusammenhang mit den Fahndungs-
maßnahmen – verhaftet. Er wurde im 
Konzentrationslager Dachau inhaftiert 
und erst im April 1945 erschossen.

Es wurden zahlreiche andere At-
tentatsversuche auf Adolf Hitler 
unternommen. Sie scheiterten in den 
meisten Fällen daran, dass die Sicher-
heitsmaßnahmen sehr streng, die 
technischen Schwierigkeiten zu hoch 
oder das Verhalten der Attentäter zu 
auffällig waren. Siehe 20. Juli, Propa-
gandaministerium, Machtübernahme, 
gottgläubig.

Bürgerbräukeller
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DAF siehe Deutsche Arbeitsfront.
«Das Reich» – mit dem Untertitel «Deut-

sche Wochenzeitung» – war der Titel 
einer politisch-kulturellen Wochen-
zeitung, die am 26. Mai 1940 zum ers-
ten Mal im Deutschen Verlag, Berlin, 
erschien.

Mit dieser Zeitung wollte Dr. Joseph 
Goebbels, der Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda und Prä-
sident der Reichskulturkammer, Leser-
kreise im In- und Ausland gewinnen, 
die mit den durch die Parteilenkung 
der Presse eintönig gewordenen Zei-
tungen nicht zu erreichen waren: 
«Neben einer stärkeren Auswertung 
ausländischen Nachrichtenmaterials, 
das aus taktischen Gründen in der Ta-
gespresse nicht gebracht werden kann, 
ist … die Erschließung von Sonder-
informationen aus deutschen Quellen 
notwendig, die in den Tageszeitungen 
ebenfalls nicht voll zur Geltung kom-
men können.»126

Viele der Leitartikel schrieb Goeb-
bels selbst; den anderen Zeitungen 
wurde der honorarfreie Abdruck sei-
ner Artikel vom Propagandaministeri-
um empfohlen: «Die Artikel des Herrn 
Reichsministers im ‹Reich› sind ohne 
Honorar mit der Maßgabe frei, daß 
sie in vollem Umfang übernommen 
werden. Auszüge sind nicht zuläs-

 sig … Ein Nachdruck von Artikeln, die 
eine grundlegende Bedeutung für die 
Gesamtausrichtung des Volkes haben, 
kann zur Aufl age gemacht werden.»127

Die Aufl age der Wochenzeitung 
«Das Reich» stieg von 300 000 im Jahre 
1940 auf 1 421 000 Stück im Jahre 1944. 
Die letzte Ausgabe der Zeitung erschien 
am 15. April 1945, drei Wochen vor dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Siehe 
Völkischer Beobachter, «Der Stürmer», 
Propagandaministerium.

«Das Schwarze Korps» mit den Unter-
titeln «Organ der Reichsführung SS» 
– «Zeitung der Schutzstaffeln der 
NSDAP» war das «Kampf- und Werbe-
blatt» der SS. Die Zeitung erschien je-
den Mittwoch im freien Verkauf. Jeder 
SS-Mann war verpfl ichtet, das Blatt zu 
lesen und «sich dafür einzusetzen, daß 
es im ganzen deutschen Volke Verbrei-
tung fi ndet».128

In den Artikeln der Zeitung wurden 
insbesondere die katholische und evan-
gelische Kirche angegriffen, Freimau-
rer und Intellektuelle beschimpft und 
gegen die Juden gehetzt. In an deren 
Artikeln wurde die SS verherrlicht und 
über ihre Veranstaltungen und Einrich-
tungen ausführlich berichtet.

«Das Schwarze Korps» wurde in 
enger Zusammenarbeit mit dem SD, 
dem SS-eigenen Geheimdienst, heraus-
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gegeben. Hauptschriftleiter war Gunter 
d’Alquen. Der SD versorgte die Zeitung 
mit Meldungen und Nachrichten. 
Wichtige Artikel wurden zwischen 
Mitarbeitern des SD und der Zeitung 
abgesprochen.

Eine andere Form der Zusammen-
arbeit war die Übergabe eines gro-
ßen Teils der Leserzuschriften des 
«Schwarzen Korps» an den SD «mit 
der Bitte um Stellungnahme/Kenntnis-
nahme»129. Die Kenntnisnahme des SD 
konnte unter Umständen die Verhaf-
tung durch die Gestapo, die Geheime 
Staatspolizei, zur Folge haben, zum Bei-
spiel, wenn ein Leser von einem Mit-
bürger behauptete, dass dieser – trotz 
der Ächtung der Juden durch die Natio-
nalsozialisten – weiterhin Beziehungen 
zu Juden habe.

Die erste Aufl age des «Schwarzen 
Korps» war am 6. 3. 1935, zwei Jahre 
nach der Machtübernahme, mit 70 000 
Exemplaren erschienen. Im Novem-
ber betrug die Aufl age bereits 200 000 
Stück, für 1944 ist die Zahl von 750 000 
Exemplaren belegt. Siehe Judenverfol-
gung, SS, Propagandaministerium.

«Der Mythus des 20. Jahrhunderts». 
Unter diesem Titel erschien 1930 ein 
Buch von Alfred Rosenberg, der damals 
Hauptschriftleiter der Parteizeitung 
der NSDAP, «Völkischer Beobachter», 
war. Rosenberg gab dem Buch den 
Untertitel «Eine Wertung der seelisch-
geistigen Gestaltenkämpfe unserer 
Zeit». Auf 700 Seiten versuchte er, eine 
Lehre der nationalsozialistischen Welt-
anschauung zu entwerfen.

Nach Rosenbergs Ansicht waren die 
großen Kulturen des Altertums Werke 
nordischer Menschen. Er behauptete, 
die großen Kulturen seien untergegan-
gen, weil die Menschen nordischer Rasse 
sich mit Menschen anderer, minder-
wertiger Rassen vermischt hätten: «Und 
an dieser Blutschande sterben dann 
Persönlichkeit, Volk, Rasse, Gesittung. 
Dieser Rache des Blutes ist niemand 
entgangen, der die Religion des Blutes 
mißachtet … Dieser Rache wird auch das 
nordische Europa nicht entgehen, wenn 
es nicht Umkehr hält und sich von geis-
tig leeren Nebengebilden, blutlosen ab-
soluten Ideen abwendet und wieder ver-
trauend hinzuhorchen beginnt auf den 
verschütteten Sprudel seines ureigenen 
Lebenssaftes und seiner Werte.»130

Die gesamte europäische Kultur-
entwicklung stellte Rosenberg als ein 
Ergebnis der Leistung germanischer 
Stämme dar. Der verderbliche Einfl uss 
der römisch-christlichen Priester sowie 
Jesuiten, Freimaurer und Juden hätte 
dann den Niedergang dieser Kultur 
bewirkt. Rosenberg wollte seine Leser 
davon überzeugen, dass mit dem Na-
tionalsozialismus eine neue Zeit an-
gebrochen sei.

Im Hakenkreuz, dem von den Natio-
nalsozialisten gewählten Sinnbild des 
Nationalsozialismus, sah Rosenberg 
den Ausdruck einer neuen Zukunft: 
«… die es schauen, denken an Volks-
ehre, an Lebensraum, an nationale 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit, an 
Rassenreinheit und lebenserneuernde 
Fruchtbarkeit.»131

«Der Mythus des 20. Jahrhunderts»



54

Die Gesamtaufl age des Buches be-
trug nach der letzten Ausgabe 1943 
1 075 000 Exemplare. Adolf Hitler 
äußerte sich recht abfällig über Rosen-
bergs Buch: «Er … freue sich immer, 
wenn er feststellen müsse, daß eigent-
lich nur unsere Gegner in dem Buch 
richtig Bescheid wüßten. Ebenso wie 
viele Gauleiter habe auch er es nämlich 
nur zum geringen Teil gelesen, da es 
seines Erachtens auch zu schwer ver-
ständlich geschrieben sei.»132

Alfred Rosenberg, der sich als Weg-
bereiter für «eine rassische Geschichts-
betrachtung»133 sah, gehörte zu den 
Alten Kämpfern der NSDAP. 1934 er-
nannte ihn Hitler zum «Beauftragten 
des Führers für die Überwachung der 
gesamten geistigen und weltanschau-
lichen Schulung und Erziehung der 
NSDAP»; 1941 erhielt er das Amt des 
Reichsministers für die besetzten Ost-
gebiete. Siehe Rassenkunde, Lebensraum, 
Judenverfolgung.

«Der Stürmer» – mit dem Untertitel 
«NS-Kampfblatt»134 – war eine in ganz 
Deutschland in zahlreichen öffent-
lichen Schaukästen ausgehängte na-
tionalsozialistische propagandistische 
Wochenzeitung, die rücksichtslose 
Verleumdungen und Hetzpropaganda 
gegen Juden verbreitete. Auf jeder 
Ausgabe stand auf der ersten Seite als 
Unterzeile «Die Juden sind unser Un-
glück»135; Blickfang der ersten Seite 
war immer eine Karikatur, die Juden 
als hakennasige schmutzige und bös-
willige Ungeheuer darstellte.

Die Wochenzeitung erschien von 

1923 bis 1945. Ihr Herausgeber war 
Julius Streicher, der 1946 im Nürnber-
ger Prozess zum Tode verurteilt wurde. 
«Der Stürmer» galt nicht als offi zielles 
Parteiorgan.

Artikel und Illustrationen des 
Blattes dienten nur dem einen Zweck: 
Judenhass zu verbreiten und die Deut-
schen gegen ihre jüdischen Mitbürger 
aufzuhetzen. Die Zeitung – Aufl age 
1940 ca. 600 000 Exemplare – fand star-
ke Verbreitung durch den öffentlichen 
Aushang. Die Stürmerkästen waren 
auch in kleinen Ortschaften an viel be-
suchten Plätzen angebracht.

Der Inhalt der Zeitschrift war bös-
artige Hetzpropaganda mit Berichten 
über angebliche Sexualmorde und 
religiöse Menschenopfer der Juden. 
«Judenblut – Wissenschaftliche Blut-
forschungen und deren Ergebnisse» 
oder «Blut und Rasse – Der Mischling 
folgt der ärgeren Hand»136 waren Über-
schriften im «Stürmer».

«Der Stürmer» veröffentlichte in 
jeder Ausgabe Leserzuschriften, angeb-
lich aus allen Kreisen der Bevölkerung: 
«Seit etlichen Jahren lese ich jetzt Deine 
Zeitung und möchte Dir dafür danken, 
daß ich durch diese Zeitung so über die 
Juden aufgeklärt wurde … Aber welche 
Gefahr der Jude für die Menschheit ist, 
das wußten doch nur wenige … Die 
Judenfrage ist erst dann gelöst, wenn 
mal auf der ganzen Welt die Juden aus-
gerottet sind. Und restlos ausgerottet 
müssen sie werden, je schneller, desto 
besser.»137

Eine besondere Rubrik der Zeitung 

«Der Stürmer»
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unter der Überschrift «Kleine Nach-
richten»138 berichtete über deutsche 
Staatsbürger, die weiterhin Juden als 
gleichberechtigte Menschen behandel-
ten. Sie wurden als «Judengenossen»139 
oder «Judenknechte»140 beschimpft 
und verleumdet; die Zeitung veröffent-
lichte außerdem Listen mit Namen von 
Bürgern, die, solange das möglich war, 
in jüdischen Geschäften kauften oder 
jüdische Ärzte aufsuchten. Siehe Juden-
verfolgung, Rassenschande.

Deutschblütiger. Nach nationalsozialis-
tischem Wortverständnis war die Be-
zeichnung Deutschblütiger vor allem 
im Gegensatz zu Juden und Sinti und 
Roma (Zigeunern) anzuwenden, die 
auf der Grundlage der nationalsozia-
listischen Rassenkunde zu Angehörigen 
minderwertiger Rassen erklärt worden 
waren. Die Deutschen dagegen gehör-
ten nach nationalsozialistischer Auf-
fassung in ihrer Mehrheit der hoch-
stehenden nordischen Rasse an.

Als amtliche Bezeichnung wurde 
der Begriff Deutschblütiger in einem 
Runderlass des Reichsministers des 
Innern zum Blutschutzgesetz vom 26. 
November 1935 festgelegt: «Im Ge-
schäftsverkehr sind künftig in der 
Regel folgende Bezeichnungen zu ver-
wenden: … für eine Person deutschen 
oder artverwandten Blutes Deutsch-
blütiger.»141

Als den Deutschen artverwandt gal-
ten nach einer nationalsozialistischen 
Darstellung von 1942 «die Angehöri-
gen der Völker …, in denen die Rassen, 
die für das Blut des deutschen Volkes 

bestimmend sind, in ähnlicher oder 
anderer Verteilung maßgebend für 
den Volkstyp sind. Das sind im wesent-
lichen die europäischen Völker»142.

Als Adjektiv wurde deutschblütig 
im Gegensatz zu «fremdrassig» be-
nutzt: «Natürlich beziehen sich unsere 
Rassenschutzgesetze auch auf die Zi-
geuner, da sie ja nicht ‹deutschblütig›, 
sondern fremdrassig sind.»143

Als Rassenschutzgesetze oder Nürn-
berger Rassengesetze bezeichneten die 
Nationalsozialisten das Reichsbürgerge-
setz und das Blutschutzgesetz vom 15. 
September 1935. Siehe Rassenschande, 
Judenverfolgung, Endlösung, Unter-
mensch, Rassenkunde.

Deutsche Arbeitsfront, DAF. Die Deut-
sche Arbeitsfront, DAF, wurde am 10. 
Mai 1933 von der NSDAP gegründet, 
nachdem die Freien Gewerkschaften 
am 2. Mai 1933 in einer gewaltsamen 
Aktion von den Nationalsozialisten zer-
schlagen worden waren. Die DAF war 
jedoch keine Arbeitnehmer-Schutz-
organisation, sondern eine Einheits-
organisation für Arbeiter, Angestellte, 
Handwerker und Gewerbetreibende 
sowie für Unternehmer, die nach na-
tionalsozialistischer Darstellung als 
«gleichberechtigte Mitglieder zusam-
mengeschlossen»144 waren. Die DAF 
besaß nicht das Recht zum Abschluss 
von Tarifverträgen.

Zu den Leistungen der DAF ge-
hörten arbeits- und sozialrechtliche 
Betreuung sowie Berufserziehung und 
Programme zur Freizeitgestaltung 
ihrer Mitglieder. Im Vordergrund aber 

Deutsche Arbeitsfront, DAF
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stand die Aufgabe, für Propaganda 
und für die politische Schulung und 
Überwachung der Arbeiter zu sorgen: 
«Nach dem Willen unseres Führers 
Adolf Hitler ist die Deutsche Arbeits-
front nicht die Stätte, wo die materiel-
len Fragen des täglichen Arbeitslebens 
entschieden … werden … Das hohe Ziel 
der Arbeitsfront ist die Erziehung aller 
im Arbeitsleben stehenden Deutschen 
zum nationalsozialistischen Staat 
und zur nationalsozialistischen Ge-
sinnung.»145

Mit der Bildung und Führung der 
Deutschen Arbeitsfront war Dr. Robert 
Ley beauftragt, der Reichsorganisati-
onsleiter der NSDAP, der wesentlichen 
Anteil an der Vernichtung der Gewerk-
schaften hatte: «Deshalb schlagen wir 
dem marxistischen Gesindel seine 
Hauptwaffe aus der Hand»146 war seine 
Aufforderung.

Die Arbeitsfront wurde keine Er-
satzorganisation für die zerschlagenen 
Gewerkschaften; sie war keine Ar-
beitnehmervertretung. Lohntarife, Ar-
beits- und Urlaubszeiten wurden von 
Treuhändern der Arbeit festgelegt. Die 
Treuhänder wurden nach den Gesetzen 
vom 19. Mai 1933 und 20. Januar 1934 
von der Reichsregierung bestimmt; 
ihnen war auch das Aufsichtsrecht in 
sozialpolitischen Fragen übertragen.

In einer Verordnung Adolf Hitlers 
vom 24. Oktober 1934 waren «Wesen 
und Ziel der Deutschen Arbeitsfront» 
festgesetzt: «Die Deutsche Arbeitsfront 
ist die Organisation der schaffenden 
Deutschen der Stirn und der Faust … 

Das Ziel der Deutschen Arbeitsfront 
ist die Bildung einer wirklichen Volks- 
und Leistungsgemeinschaft aller Deut-
schen.»147

Die Hauptaufgaben der DAF waren 
die politische Schulung der Mitglieder 
im Sinne des Nationalsozialismus 
und die vielfältige und zielgerichtete 
Betreuung der Arbeitnehmer, damit 
«jeder einzelne seinen Platz im wirt-
schaftlichen Leben der Nation in der 
geistigen und körperlichen Verfassung 
einnehmen kann, die ihn zu höchsten 
Leistungen befähigt und damit den 
größten Nutzen für die Volksgemein-
schaft gewährleisten»148.

Bei Schulungsabenden in den Be-
trieben und bei anderen Veranstaltun-
gen sollten den Arbeitnehmern Ziele 
und Absichten der Nationalsozialisten 
näher gebracht werden. Um die Frei-
zeit im Sinne der Leistungssteigerung 
auszurichten, gründete die DAF die 
NS-Gemeinschaft «Kraft durch Freu-
de», KdF, eine weitverzweigte «Frei-
zeitbewegung»149 die die Freizeit der 
Arbeitnehmer von der Tanz- bis zur 
Reiseveranstaltung organisierte.

Die DAF war wie die NSDAP in die 
Ebenen Block, Ortsgruppe, Kreis, Gau 
und eine «Reichswaltung»150 unter-
teilt. Alle DAF-Führer wurden von dem 
Führer der DAF, Robert Ley, ernannt, 
der selbst Hitler unmittelbar unter-
stellt war.

Die Mitgliedschaft in der Deutschen 
Arbeitsfront war freiwillig. Wie schwer 
sich Arbeiter und Angestellte jedoch 
dem Beitritt entziehen konnten, geht 

Deutsche Arbeitsfront, DAF
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aus einem Urteil des Arbeitsgerichtes 
Helmstedt vom 8. August 1936 hervor: 
«Ein Gefolgsmann, der sich hartnä-
ckig weigert, in die DAF einzutreten, 
verstößt gegen den Gedanken der Be-
triebsgemeinschaft. Eine aus diesem 
Grunde ausgesprochene Kündigung ist 
nicht unbillig hart.»151

Die DAF war die größte Massenor-
ganisation des nationalsozialistischen 
Staates. Außer den Einzelmitgliedern 
gehörten ihr die Mitglieder der Reichs-
kulturkammer, der Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft und des 
Reichsnährstandes automatisch an. Die 
Mitgliederzahl wurde für März 1934 
mit 14 Millionen angegeben, sie stieg 
bis 1942 auf 25 Millionen. Die DAF be-
schäftigte über 40 000 hauptamtliche 
Funktionäre. Der Mitgliedsbeitrag für 
die DAF betrug 1,5 Prozent des mo-
natlichen Einkommens, er wurde bei 
der Lohn- und Gehaltszahlung gleich 
einbehalten. Die Gesamteinnahmen 
der DAF – sie besaß nicht nur die be-
schlagnahmten Vermögen der frühe-
ren Gewerkschaften, sondern auch 
zahlreiche Wirtschaftsunternehmen, 
wie zum Beispiel das Volkswagenwerk 
– betrugen im Jahre 1939 etwa 540 Mil-
lionen Reichsmark. Siehe Betriebsfüh-
rer, Arbeitsbuch, Führergrundsatz, Volks-
gemeinschaft, Schönheit der Arbeit.

Deutsche Christen war die Bezeichnung 
für eine 1932 unter starker Einfl uss-
nahme der NSDAP entstandene natio-
nalsozialistische Glaubensbewegung 
innerhalb der deutschen evangelischen 
Kirche. Ihr Ziel war, die 28 selbständi-

gen Landeskirchen und die Gruppen 
unterschiedlicher Bekenntnisrichtun-
gen innerhalb der evangelischen Kir-
che zu einer «Reichskirche»152 unter 
ihrer Einfl ussnahme und Kontrolle zu 
vereinigen und zentral zu lenken. Auf 
ihrer ersten Reichstagung im April 
1933 – kurz nach der Machtübernahme – 
hieß es entsprechend: «Der Staat Adolf 
Hitlers ruft nach der Kirche, die Kirche 
hat den Ruf zu hören.»153

Ihre Glaubensrichtlinien äußerten 
die Deutschen Christen im Dezember 
1933 mit Bekenntnissätzen wie: «Wir 
sind durch Gottes Schöpfung hinein-
gestellt in die Blut- und Schicksals-
gemeinschaft des deutschen Volkes 
und sind als Träger dieses Schicksals 
verantwortlich für seine Zukunft … 
Wie jedem Volk, so hat auch unserem 
Volk der ewige Gott ein arteigenes Ge-
setz eingeschaffen. Es gewann Gestalt 
in dem Führer Adolf Hitler und in dem 
von ihm geformten nationalsozialisti-
schen Staat … Ein Volk! – Ein Gott! – Ein 
Reich! – Eine Kirche!»154

Der Plan der Deutschen Christen 
für die organisatorische Einheit der 
evangelischen Kirche sah die Einrich-
tung einer zentralisierten Verwaltung 
vor in Form einer so bezeichneten Na-
tionalsynode mit einem Reichsbischof 
an der Spitze. Er sollte von einem in-
nerkirchlichen Gremium, das als Geist-
liches Ministerium bezeichnet werden 
sollte, unterstützt werden. Diesen or-
ganisatorischen Plänen stimmte auch 
eine Vielzahl derjenigen Geistlichen 
und Gläubigen zu, die mit den theo-

Deutsche Christen
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logischen Ansichten der Deutschen 
Christen nicht übereinstimmten, aber 
eine zentrale Lenkung der evangeli-
schen Kirche begrüßt hätten.

Am 27. 5. 1933 wurde Pfarrer Dr. 
Friedrich von Bodelschwingh, Leiter 
der Anstalten in Bethel, von den Vertre-
tern der 28 Landeskirchen zum ersten 
Reichsbischof der Deutschen Evangeli-
schen Kirche gewählt.

Pfarrer Bodelschwingh war aber 
nicht der von den Deutschen Christen 
gewünschte Kandidat; er wurde zum 
Rücktritt veranlasst. Unter massiver 
Beeinfl ussung des kirchlichen Wahl-
kampfes durch die Nationalsozialisten 
setzten die Deutschen Christen am 
27. 9. 1933 einen Mann ihrer Wahl als 
neuen Reichsbischof durch, den Mi-
litärpfarrer Ludwig Müller aus Ost-
preußen.

Die Zweidrittelmehrheit der Deut-
schen Christen in der preußischen 
Generalsynode ermöglichte auch den 
Erlass eines innerkirchlichen Gesetzes 
über die Rechtsverhältnisse der Geist-
lichen und Kirchenbeamten. Zur Re-
gelung innerkirchlicher Verhältnisse 
haben die Kirchen das Recht einer 
eigenen Gesetzgebung. Das neue Ge-
setz bestimmte, dass Geistlicher oder 
Kirchenbeamter nur sein dürfe, wer 
rückhaltlos für den nationalen Staat 
eintrete und arischer Abstammung sei. 
Das bedeutete, dass unter seinen Groß-
eltern kein Jude sein durfte. In einer 
Entschließung der Deutschen Christen 
in Thüringen vom 13. November 1933 
hieß es entsprechend: «Wir erwarten 

von unserer Landeskirche, daß sie den 
Arierparagraphen – entsprechend dem 
von der Generalsynode beschlossenen 
Kirchengesetz – schleunigst und ohne 
Abschwächung durchführt.»155

Vor allem aus Protest gegen die Ein-
führung des Arierparagraphen für Geist-
liche und Kirchenbeamte rief Pastor 
Martin Niemöller zur Gründung des 
Pfarrernotbundes auf, aus dem sich die 
Bekennende Kirche entwickelte. Durch 
sie vor allem verstärkte sich der inner-
kirchliche Widerstand gegen die Deut-
schen Christen, die bald in viele kleine 
Gruppierungen auseinander fi elen.

Reichsbischof Müller verlor seinen 
Einfl uss und seine Befugnisse, behielt 
aber seinen Titel.

1935 wurde ein Reichskirchenmi-
nisterium eingerichtet mit der Aufga-
benstellung, die Kirche von staatlicher 
Seite zu kontrollieren. Siehe Bekennen-
de Kirche, Reichskonkordat, gottgläubig, 
Arierparagraph, artfremd.

Deutsche Studentenschaft. Siehe Bücher-
verbrennung.

Deutsche Volksliste, DVL. Siehe Eindeut-
schung.

Deutsche Wochenschau. «Die Deutsche 
Wochenschau» war der Titel, unter 
dem 1940 vier Wochenschauen pri-
vater Filmgesellschaften unter der 
Leitung des Propagandaministeriums zu-
sammengefasst wurden.

Die Deutsche Wochenschau war 
eine ungefähr zwanzig Minuten dau-
ernde Zusammenstellung von doku-
mentarischen Tonfi lmberichten über 
aktuelle Ereignisse, die in allen Kinos 

Deutsche Studenteschaft
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vor Beginn des Spielfi lms gezeigt wur-
de. Die Herstellung jeder Wochenschau 
wurde vom Ministerium für Volks-
aufklärung und Propaganda – kurz als 
Propagandaministerium bezeichnet 
– überwacht. Jede Wochenschau muss-
te vom Reichspropagandaminister Dr. 
Joseph Goebbels persönlich zur Vor-
führung freigegeben werden.

Da es zu dieser Zeit noch keine 
Fernsehberichterstattung gab, war das 
Kino nicht nur eine bedeutende Unter-
haltungseinrichtung, sondern auch die 
einzige Möglichkeit, Filmberichte über 
wichtige politische, kulturelle oder 
sportliche Ereignisse zu sehen. Auch in 
den Außenbezirken der Städte und in 
kleinen Landgemeinden gab es regel-
mäßig Kinovorführungen.

Die Nationalsozialisten erkannten 
klar, dass die Wochenschau im Kino 
eines der wirksamsten Propaganda-
mittel war: «Die Wochenschau ins-
besondere ist der gegebene Ort pro-
pagandistischer Einwirkung, um die 
Welt des Führers allen Volksgenossen 
nahezubringen und sein Wesen als Ver-
körperung des gesamtdeutschen Seins 
fühlbar werden zu lassen.»156

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, begleiteten Propaganda-
kompanien, PK – Sondereinheiten der 
Wehrmacht –, die kämpfenden Trup-
pen. In den Kompanien waren Zei-
tungsjournalisten, Radio- und Filmbe-
richterstatter tätig, deren Berichte vom 
Propagandaministerium, so auch für 
die Wochenschau, gesichtet wurden. 
Siehe Propagandaministerium.

Deutscher Gruß – auch Hitlergruß ge-
nannt – war die Bezeichnung für die 
offi zielle Grußform in der Zeit der na-
tionalsozialistischen Herrschaft 1933 
bis 1945. Er wurde ausgeführt durch 
Erheben des ausgestreckten rechten 
Armes auf Schulterhöhe und die Worte 
«Heil Hitler».

Schon vor der Machtübernahme 1933 
war diese Begrüßung zwischen Natio-
nalsozialisten üblich. Nach der Macht-
ergreifung wurde offi ziell versucht, 
den Deutschen Gruß in allen Lebens-
bereichen durchzusetzen. In den «Leit-
gedanken zur Schulordnung» vom 18. 
Dezember 1934 zum Beispiel wurde 
in genauen Vorschriften ausgeführt, 
wie sich Lehrer und Schüler zu Beginn 
und am Schluss jeder Schulstunde vor-
einander stehend mit dem Deutschen 
Gruß zu begrüßen hatten.

Selbstverständlich war der Gruß in 
allen Organisationen der NSDAP und 
bei offi ziellen Veranstaltungen. Auch 
vor Fahnen der NSDAP und ihrer Glie-
derungen und Angeschlossenen Verbände, 
vor Fahnen der Wehrmacht, der Polizei, 
der Waffen-SS und des RAD, des Reichs-
arbeitsdienstes, sollte der Deutsche 
Gruß ohne Aufforderung vollzogen 
werden. Amtliche Briefe wurden «Mit 
deutschem Gruß Heil Hitler»157 unter-
schrieben.

Obwohl es im öffentlichen Leben 
und im Verkehr mit Behörden nicht 
vorgeschrieben war, grüßten viele 
Menschen mit «Heil Hitler». Viele taten 
es sicher aus Überzeugung, viele aber 
auch aus Angst, um nicht als politisch 
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unzuverlässig eingestuft zu werden. 
Nach den Ereignissen des 20. Juli wur-
de der Deutsche Gruß im August 1944 
auch für die Wehrmacht verbindlich.

Nach §§ 86, 86a in der Fassung von 
1976 des Strafgesetzbuches wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wer Propagan-
damittel wie Fahnen, Abzeichen, Uni-
formstücke, Grußformen und Parolen 
verbreitet, «die nach ihrem Inhalt 
dazu bestimmt sind, Bestrebungen 
einer ehemaligen nationalsozialis-
tischen Organisation fortzusetzen». 
Siehe Führer, NSDAP, Hakenkreuz, Heil 
Hitler.

Deutsches Frauenwerk. Siehe NS-Frauen-
s chaft.

Deutsches Jungvolk. Siehe Jungvolk.
Deutschnationale Volkspartei, DNVP. 

Siehe Ermächtigungsgesetz, Machtüber-
nahme.

Dienstverpfl ichtung. Die Maßnahme 
der Dienstverpfl ichtung bedeutete, 
dass Arbeiter und Angestellte auf An-
weisung staatlicher Behörden aus be-
stehenden Arbeitsverhältnissen gelöst 
und zu bestimmten, ihnen zugewie-
senen Arbeiten herangezogen werden 
konnten.

Die Dienstverpfl ichtung wurde 
durch Verordnung vom 22. Juni 1938 
für «besonders bedeutsame Aufgaben, 
deren Durchführung aus staatspoli-
tischen Gründen keinen Aufschub 
duldet»158, eingeführt. Aufgrund der 
Verordnung konnten bestehende Be-
schäftigungsverhältnisse von Arbei-
tern und Angestellten ohne Kündigung 

und gegen ihren Willen gelöst werden. 
Die Arbeitnehmer konnten für eine 
«begrenzte Zeit verpfl ichtet werden, 
auf  einem ihnen zugewiesenen Ar-
beitsplatz Dienste zu leisten» oder 
«sich einer bestimmten berufl ichen 
Ausbildung zu unterziehen»159.

Diese Verordnung wurde aufgrund 
der Verordnung über den Vierjahres-
plan vom Oktober 1936 erlassen. Un-
mittelbarer Anlass für die Verordnung 
zur Dienstverpfl ichtung war der Aus-
bau der militärischen Befestigungen 
an der Westgrenze des Deutschen 
Reiches, des 630 Kilometer langen 
West walls. Für den Bau der Befesti-
gungsanlage, die von der Schweizer 
Grenze bis nach Aachen reichte und 
die aus Panzersperren, Bunkern und 
Kampfständen bestand, wurden etwa 
400 000 Personen dienstverpfl ichtet. 
Seit Herbst 1938 wurden zunehmend 
auch Dienstverpfl ichtungen für Wirt-
schaftsbetriebe verfügt, die im Rah-
men des Vierjahresplans und für die 
Rüstung wichtig waren.

Die Dienstverpfl ichtung wurde zu 
einer ständigen Maßnahme des natio-
nalsozialistischen Staates; sie bedeutete 
in der Praxis die zunehmende Lenkung 
der Arbeitskräfte bei gleichzeitiger 
Einschränkung ihrer Freizügigkeit, das 
heißt ihres Rechts, Ausbildungs- und 
Arbeitsplatz frei zu wählen.

Am 15. Oktober 1938 wurde – auch 
im Rahmen des Vierjahresplans – die 
«Notdienstverordnung» erlassen, nach 
der die Bevölkerung zu «Notdienst-
leistungen»160 wiederum für einen 
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begrenzten Zeitraum herangezogen 
werden konnte.

Am 13. Februar 1939 wurde mit der 
«Verordnung zur Sicherstellung des 
Kräftebedarfs für Aufgaben von be-
sonderer staatspolitischer Bedeutung» 
bestimmt, dass Dienstverpfl ichtungen 
auch für eine unbegrenzte Zeit aus-
gesprochen werden konnten, in diesen 
Fällen «erlischt das bisherige Beschäfti-
gungsverhältnis»161. Zu den Aufgaben 
«von besonderer staatspolitischer 
Bedeutung» gehörten insbesondere 
Tätigkeiten in Betrieben der Rüstungs-
industrie.

In den Jahren 1938 bis 1940 wurden 
rund 1,75 Millionen Dienstverpfl ich-
tungen angeordnet, ein großer Teil da-
von allerdings für befristete Zeit.

Im Januar 1943, im vierten Jahr 
des Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, 
wurde mit der «Verordnung über die 
Meldung von Männern und Frauen für 
Aufgaben der Reichsverteidigung» die 
Dienstverpfl ichtung auch für Frauen 
zwischen 17 und 45 Jahren eingeführt. 
Siehe Arbeitsbuch, Vierjahresplan, Ar-
beitsscheue, besetzte Gebiete.

DJ-Leistungsabzeichen. Siehe Jungvolk.
Dreimächtepakt. Der Dreimächtepakt 

wurde während des Zweiten Welt-
krieges am 27. September 1940 von 
Deutschland, Italien und Japan auf 10 
Jahre geschlossen.

In der Präambel, das heißt in der 
Einleitung, hieß es: «Sie haben des-
halb beschlossen, bei ihren Bestrebun-
gen im großostasiatischen Raum und 
in den europäischen Gebieten … eine 

neue Ordnung der Dinge zu schaf-
fen.»162

In den Artikeln 1 und 2 wurde diese 
neu zu schaffende Ordnung näher be-
schrieben: «Artikel 1. Japan anerkennt 
und respektiert die Führung Deutsch-
lands und Italiens bei der Schaffung 
 einer neuen Ordnung in Europa. Ar-
tikel 2. Deutschland und Italien an-
erkennen und respektieren die Füh-
rung Japans bei der Schaffung einer 
neuen Ordnung im großostasiatischen 
Raum.»163 In Artikel 3 verpfl ichteten 
sich die drei Staaten, «sich mit allen … 
Mitteln gegenseitig zu unterstützen, 
falls einer der drei vertragschließen-
den Teile von einer Macht angegriffen 
wird, die gegenwärtig nicht in den 
europäischen Krieg oder in den chine-
sisch-japanischen Konfl ikt verwickelt 
ist».164 Mit dieser Macht waren die USA 
gemeint, deren Einmischung in den 
europäischen Krieg oder in den chine-
sisch-japanischen Konfl ikt die Vertrag-
schließenden zu verhindern hofften.

Das jeweilige Verhältnis der vertrag-
schließenden Staaten zur Sowjetunion 
sollte durch den Vertrag nicht berührt 
werden.

Einen Tag nach ihrem Überfall auf 
den amerikanischen Flottenstützpunkt 
Pearl Harbor im Pazifi k – am 7. 12. 1941 
– erklärten die Japaner den USA auch 
formell den Krieg. Die Kriegserklärung 
der USA und Großbritanniens an Japan 
folgte am 8. 12. 1941. Obwohl durch den 
Dreimächtepakt keinerlei Verpfl ich-
tung zur Hilfestellung geboten war, er-
klärten das Deutsche Reich und Italien 
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am 11. 12. 1941 Amerika den Krieg. Am 
selben Tag wurde der Dreimächtepakt 
durch ein Abkommen ergänzt, nach 
dem keiner der Vertragschließenden 
einen Waffenstillstand oder Frieden 
mit England oder den USA schließen 
durfte. Am 18. 1. 1942 wurde ein zu-
sätzliches Militärabkommen zwischen 
Deutschland, Italien und Japan ge-
schlossen.

Aus unterschiedlichen Gründen – 
zum Teil unter dem Druck, den die na-
tionalsozialistische Regierung auf sie 
ausübte – traten Ungarn, Rumänien, die 
Slowakei, Bulgarien und Jugoslawien 
dem Dreimächtepakt bei. Jugoslawien 
unterschrieb den Vertrag am 25. 3. 1941, 
zog aber zwei Tage später seine Unter-
schrift im Zusammenhang mit einem 
Staatsstreich gegen die deutschfreund-
liche jugoslawische Regierung zurück. 
Das gab den Anlass für den Angriff der 
Achsenmächte Deutschland, Italien, 
Ungarn und Bulgarien auf Jugoslawien, 
für den so bezeichneten Balkanfeldzug. 
Siehe Achsenmächte, Stahlpakt, Lebens-
raum, besetzte Gebiete.

Drittes Reich ist eine Bezeichnung für das 
Deutsche Reich zwischen 1933 und 
1945. Der Begriff ist ohne staats- oder 
völkerrechtliche Bedeutung; er wurde 
auch bereits vor der Zeit der nationalso-
zialistischen Herrschaft benutzt. In der 
Propaganda und in der Geschichtsdar-
stellung der Nationalsozialisten sollte 
der Begriff die Überzeugung vermit-
teln, dass «durch die Tat und den Wil-
len Adolf Hitlers» – mit der Errichtung 

des nationalsozialistischen Staates – im 
«Dritten Reich … die tausendjährige 
Sehnsucht der besten Teile des deut-
schen Volkes erfüllt»165 werde. Nach 
nationalsozialistischer Geschichtsdar-
stellung bestand das Erste Reich, das 
Heilige Römische Reich Deutscher 
 Nation, von 962 bis 1806, das Zweite 
Reich, das Kaiserreich der Hohenzol-
lern, von 1871 bis 1918. Die Weimarer 
Republik wurde als «Zwischenreich»166 
bezeichnet. Der Begriff Drittes Reich 
wurde außerdem «mit der Erwartung 
eines tausendjährigen Reiches»167 ver-
quickt.

Der Begriff Drittes Reich wurde in 
Reden und Veröffentlichungen häufi g 
benutzt. Am 10. 7. 1939 jedoch wurde 
auf einer Pressekonferenz des Pro-
pagandaministeriums angeordnet, dass 
in der gesamten deutschen Presse der 
Ausdruck Drittes Reich «nicht mehr 
verwendet werden»168 dürfe. Aus Be-
richten der Gestapo, der Geheimen 
Staatspolizei, war bereits seit längerer 
Zeit hervorgegangen, dass Gegner des 
Nationalsozialismus in Spottversen 
und Glossen den Begriff «im vierten 
Reich»169 als Ausdruck ihrer Ableh-
nung des Ewigkeitsanspruches des 
Dritten Reiches benutzt hatten.

Als Bezeichnung für die Zeit der na-
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft 
ist der Begriff Drittes Reich in Presse, 
Buchtiteln, Reden, Diskussionen und 
historischen Betrachtungen in den 
heutigen Sprachgebrauch übernom-
men worden.

Drittes Reich
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Edelweißpiraten waren Schüler und 

Lehrlinge, die sich vornehmlich in 
den größeren Städten im Ruhrgebiet 
und im Rheinland zu kleineren und 
größeren Widerstandsgruppen gegen 
die nationalsozialistische Erziehung 
und Beeinfl ussung in der Hitlerjugend 
zusammengeschlossen hatten. Die Be-
zeichnung Edelweißpiraten erhielten 
die Jugendlichen von den Behörden, 
die sie verfolgten, vor allen Polizei 
und Gestapo, Geheime Staatspolizei. 
Die Widerstandshaltung der Jugend-
gruppen äußerte sich unterschiedlich 
und reichte von Schlägereien mit HJ-
Führern bis zu Überfällen auf Dienst-
stellen der NSDAP.

Im Bericht eines Kölner Jugendrich-
ters vom November 1943 wurden die 
Edelweißpiraten so beschrieben: «… die 
einfachste Form, in der die Edelweiß-
piraten nach außen hin in Erscheinung 
treten, ist das Edelweißabzeichen, das 
auf oder unter dem linken Rockauf-
schlag getragen wird … Beliebter und 
weiter verbreitet als das immerhin 
schwer zu beschaffende Edelweiß-
abzeichen ist das Tragen bunter Steck-
nadeln, die in der Reversecke des linken 
Rockaufschlages einzeln (Edelweiß-
farbe) oder zu mehreren (Edelweiß, 
schwarz, rot, gelb) getragen werden.»170 
In dem Bericht wurde betont, dass die 

 Bekämpfung der Edelweißpiraten «au-
genblicklich das brennendste Problem 
der Jugendgefährdung darstellt»171.

Im November 1944 wurden 13 Edel-
weißpiraten aus Köln – ohne Anklage 
und ohne Gerichtsverfahren – von der 
Gestapo als Kriminelle gehängt. Von 
der Gestapo verhängte Strafmaßnah-
men unterlagen keinerlei gerichtlicher 
Kontrolle. Die Kölner Edelweißpiraten 
hatten sowjetische Kriegsgefangene 
mit Lebensmitteln versorgt, sie hatten 
kleinere Anschläge auf Parteiführer 
der NSDAP oder deren Dienststellen 
verübt.

Jugendliche Widerstandsgruppen 
wurden von den Nationalsozialisten 
auch als «Wilde Jugendgruppen»172 
oder als «jugendliche Cliquen»173 be-
zeichnet. Ihr Widerstand richtete sich 
in vielen Fällen nur gegen den Pfl icht-
dienst in der HJ. Es gab auch politisch 
aktive Gruppen, die in Flugblättern 
auf die Verbrechen und das Unrecht 
der Nationalsozialisten aufmerksam 
machten, und es gab kriminelle Ju-
gendgruppen.

Im Gegensatz zu den Edelweißpira-
ten, die zumeist aus Arbeiterfamilien 
stammten, fanden sich, vorwiegend 
in Berlin und Hamburg, Protestgrup-
pen von Jugendlichen bürgerlicher 
Herkunft zusammen. Sie wurden als 



64

Swing-Cliquen bezeichnet; ihr Wider-
stand zeigte sich vornehmlich in 
langen Haaren, lässiger Kleidung und 
Körperhaltung und in der Vorliebe 
für Swingmusik – alles Erscheinungs-
formen, die im nationalsozialistischen 
Staat verpönt waren und bekämpft 
wurden.

Der Reichsminister der Justiz erließ 
1944 im Einvernehmen mit dem Reichs-
führer-SS und Chef der Deutschen Polizei 
und mit dem Reichsjugendführer «Richt-
linien zur Bekämpfung jugendlicher 
Cliquen»174, in denen es unter anderem 
hieß: «… die ständig zunehmende Zahl 
von Cliquenbildungen begründet die 
ernste Gefahr einer politischen und 
moralischen Zersetzung der Jugend. 
Die nachdrückliche Bekämpfung der 
Cliquen gehört daher zu den wichtigs-
ten Aufgaben der Jugendstrafrechts-
pfl ege … Bei der Auswahl der Maßnah-
men darf jedoch der Gesichtspunkt der 
Abschreckung nicht außer Betracht 
gelassen werden. Unangebrachte Milde 
ist … fehl am Platze.»175

Aus amerikanischen Ermittlungen 
wurde bekannt, dass das «Konzentra-
tionslager in Neuwied ausschließlich 
für Jungen unter 20 Jahre bestimmt 
war (April 1944)»176. Siehe Hitlerjugend, 
Weiße Rose, Kreisauer Kreis, 20. Juli, Be-
kennende Kirche, Rote Kapelle.

Ehegesundheitsgesetz. Siehe Ehetauglich-
keitszeugnis.

Ehetauglichkeitszeugnis. Das Ehetaug-
lichkeitszeugnis war eine Bescheini-
gung des Gesundheitsamtes, die jedes 
Brautpaar vor der Hochzeit auf dem 

Standesamt vorlegen sollte. Das am 18. 
Oktober 1935 verkündete «Gesetz zum 
Schutze der Erbgesundheit des deut-
schen Volkes», das auch Ehegesund-
heitsgesetz genannt wurde, sollte alle 
nach Ansicht der Nationalsozialisten 
unerwünschten und nach ihrer Auffas-
sung minderwertigen Nachkommen 
verhindern. Das Gesetz verbot daher in 
einer Reihe von Fällen die Eheschlie-
ßung: «Vor der Eheschließung haben 
die Verlobten durch ein Zeugnis des 
Gesundheitsamtes (Ehetauglichkeits-
zeugnis) nachzuweisen, daß ein Ehe-
hindernis nach § 1 nicht vorliegt.»177

Als Ehehindernis galt, wenn einer 
der Partner an einer mit Ansteckungs-
gefahr verbundenen Krankheit litt, 
die nach nationalsozialistischer An-
sicht eine erhebliche gesundheitliche 
Schädigung des Partners oder der 
Nachkommen befürchten ließ. Zu 
der artigen Krankheiten zählten die 
Na tionalsozialisten Geschlechtskrank-
heiten und Tuberkulose sowie geistige 
Störungen, «die die Ehe für die Volks-
gemeinschaft unerwünscht erschei-
nen»178 ließen. Die weiteren Verbote 
des Gesetzes bezogen sich auf die im 
«Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses» vom 14. Juli 1933 auf-
geführten Krankheiten, zu denen 
erbliche Blindheit, erbliche Taubheit, 
Epilepsie und schwere körperliche 
Missbildungen zählten.

Weiterhin sollte auf den Ehetaug-
lichkeitszeugnissen bescheinigt wer-
den, dass einer Eheschließung nach 
Paragraph 6 der ersten Durchführungs-

Ehegesundheitsgesetz
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verordnung zum Blutschutzgesetz – das 
Blutschutzgesetz verbot Ehen zwi-
schen Nicht-Juden und Juden – nichts 
entgegenstünde: «Eine Ehe soll ferner 
nicht geschlossen werden, wenn aus 
ihr eine die Reinerhaltung des deut-
schen Blutes gefährdende Nachkom-
menschaft zu erwarten ist.»179 In einem 
Gesetzeskommentar hieß es, dass diese 
Bestimmungen die Eheschließungen 
«zum Beispiel mit Negern und Zigeu-
nern»180 betreffe. Sie wurde später 
auch auf Eheschließungen zwischen 
Deutschen und Angehörigen osteuro-
päischer Völker ausgedehnt.

Zuwiderhandlungen gegen die An-
ordnungen des Ehegesundheitsgeset-
zes konnten mit Gefängnis bestraft 
werden. Siehe erbkranker Nachwuchs, 
Rassenkunde, lebensunwertes Leben, 
 Euthanasiebefehl.

Ehrenbuch für die deutsche kinderreiche 
Familie war die Bezeichnung für einen 
Ausweis, mit dem kinderreiche Famili-
en alle für sie verfügten Vergünstigun-
gen, zum Beispiel Kinderbeihilfen, in 
Anspruch nehmen konnten.

Das Ehrenbuch wurde als «Aus-
zeichnung für die Pfl ichterfüllung 
zur Zukunftssicherung des deutschen 
Volkes»181 bezeichnet und auf Antrag 
vom «Reichsbund der Kinderreichen» 
an seine Mitglieder ausgehändigt. Der 
Reichsbund bestand seit 1920, wur-
de vom Rassenpolitischen Amt der 
NSDAP «betreut»182 und war der «al-
lein anerkannte Zusammenschluß der 
deutschen kinderreichen Familien».183

Eine «Ehrenkarte für kinderreiche 

deutsche Mütter» sollte Müttern Eh-
renplätze bei Veranstaltungen und 
zum Beispiel das Vortrittsrecht an 
Behördenschaltern sichern. Die Ver-
günstigungen wurden nur «deutsch-
blütigen, lebenstüchtigen und erbge-
sunden Familien»184 zuerkannt. Auf 
welche Familien das zutraf, entschied 
die Partei oder stellvertretend für sie 
der Reichsbund der Kinderreichen. Die 
nach Ansicht der Nationalsozialisten 
«asozialen und die erbkranken Fami-
lien, die hemmungslos unerwünschte 
Kinder in die Welt setzten», durften 
den «Ehrennamen ‹kinderreich›»185 
nicht tragen und keinen Antrag auf 
Vergünstigungen stellen. Sie hatten 
zwar viele Kinder, galten aber nach na-
tionalsozialistischer Auffassung nicht 
als «kinderreich». Siehe Mutterkreuz, 
erbkranker Nachwuchs, lebensunwertes 
Leben, Asoziale, deutschblütig.

Ehrengerichte. Siehe Betriebsführer.
Eindeutschung, seltener «Rückdeut-

schung»186 oder «Wiedereindeut-
schung»187, waren Ausdrücke der na-
tionalsozialistischen Amtssprache für 
Maßnahmen zur Feststellung der Volks-
zugehörigkeit und der Festlegung der 
Staatsangehörigkeit nach unterschied-
lichen Gesichtspunkten und Stufun-
gen für

1. Volksdeutsche – Menschen deutscher 
Abstammung, die zum Beispiel durch 
Gebietsabtrennungen nach dem Ersten 
Weltkrieg 1914–1918 Staatsangehörige 
fremder oder neugebildeter Staaten 
geworden waren – und

2. für Angehörige fremder Völker, soweit 

Eindeutschung
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sie nach nationalsozialistischer Beur-
teilung «rassisch einen wertvollen 
Bevölkerungszuwachs»188 bedeuten 
konnten.

Die Maßnahmen waren Teil der von 
den Nationalsozialisten angestrebten 
Germanisierung Osteuropas, die die Ver-
treibung der dort ansässigen Bevölke-
rung aus ihrer Heimat beinhaltete. Den 
Ausführungsauftrag erhielt der Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler mit dem 
«Erlaß des Führers und Reichskanzlers 
zur Festigung deutschen Volkstums». 
Himmler erklärte 1942: «Unsere Auf-
gabe ist es, den Osten nicht im alten 
Sinne zu germanisieren, das heißt, den 
dort wohnenden Menschen deutsche 
Sprache und deutsche Gesetze bei-
zubringen, sondern dafür zu sorgen, 
daß im Osten nur Menschen wirklich 
deutschen germanischen Blutes woh-
nen.»189

Die ersten Eindeutschungsmaß-
nahmen wurden 1939 in den einge-
gliederten Ostgebieten – den Gauen 
Danzig-Westpreußen, Wartheland und 
Oberschlesien – durchgeführt. Die Ein-
gliederung dieser westpolnischen Ge-
biete in das Deutsche Reich war kurz 
nach Beendigung der Kampfhandlun-
gen im Oktober 1939 von Adolf Hitler 
verfügt worden. Eine zwangsläufi ge 
Zuerkennung der deutschen Staats-
angehörigkeit für die dort lebenden Be-
wohner war nicht vorgesehen. Die in 
diesen Gebieten ansässige Bevölkerung 
einschließlich der Volksdeutschen 
wurde einem entwürdigenden System 
der abgestuften Eindeutschung unter-

zogen. Grundlage dafür war einerseits 
die völkische Abstammung – es wurde 
überprüft, ob der betreffende Bürger 
überwiegend deutsche oder polnische 
Vorfahren hatte –, andererseits die po-
litische Haltung in der Vergangenheit.

In den einzelnen Gauen wurden 
die Maßnahmen sehr unterschiedlich 
gehandhabt. Nach Auseinanderset-
zungen insbesondere zwischen dem 
Reichsinnenminister und dem Reichs-
kommissar für die Festigung deutschen 
Volkstums, Heinrich Himmler, über 
Strenge und Maßstäbe des Verfahrens, 
lag am 4. 3. 1941 die Verordnung über 
die Deutsche Volksliste, DVL, mit ein-
heitlichen Bestimmungen vor.

Nach der Deutschen Volksliste wur-
de die Volks- und Staatszugehörigkeit 
in vier Klassen mit unterschiedlichen 
Rechten unterteilt und auf verschie-
denfarbigen Ausweisen bescheinigt. 
Zu den Gruppen 1 und 2 wurden Per-
sonen deutscher Abstammung ge-
rechnet, die sich «nachweislich ihr 
Deutschtum bewahrt»190 hatten. Sie 
erhielten die deutsche Staatsbürger-
schaft. Angehörige der Gruppe 1 wur-
den auch für die Mitgliedschaft in der 
NSDAP vorgesehen.

In die Gruppe 3 wurden Personen 
von überwiegend deutscher Herkunft 
und Gesinnung aufgenommen, die 
aber «Bindungen zum Polentum»191 
eingegangen waren, sowie Angehö-
rige kaschubischer, masurischer und 
oberschlesischer Volksgruppen. Sie 
erhielten nach einer weiteren Ver-
ordnung vom 31. 1. 1942 die «Staats-
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angehörigkeit auf Widerruf»192 Diese 
Gruppe musste sich nach Himmlers 
Forderung vor der Einstufung einer 
rasse-gesundheitlichen Untersuchung 
des Rasse- und Siedlungshauptamtes 
der SS unterziehen.

Der Gruppe 4 wurden die «poloni-
sierten Deutschen»193 zugeordnet. Das 
waren zum Beispiel mit Polen verhei-
ratete Deutsche oder solche, die sich in 
«rein polnischer Umgebung»194 bewegt 
und damit angeblich ihr Deutschtum 
aufgegeben hatten. Sie erhielten nur 
die Anwartschaft auf eine deutsche 
Staatsangehörigkeit auf Widerruf. Sie 
sollten im Deutschen Reich arbeiten, 
jedem polnischen Einfl uss entzogen 
und einer nationalsozialistischen Um-
erziehung unterworfen werden: Sie 
sollten sich die Eindeutschung sozusa-
gen erdienen.

«Erbbiologisch minderwertige Per-
sonen»195 – zum Beispiel Menschen mit 
Behinderungen – und «Politisch be-
sonders schwer belastete Personen»196 
– zum Beispiel Angehörige politischer 
Verbände – wurden in ein Konzentrati-
onslager eingeliefert.

Den Gruppen 3 und 4 wurden auch 
Polen und zu einem späteren Zeit-
punkt Ukrainer, Russen, Tschechen 
und Litauer zugeordnet. Sie hatten sich 
entweder wegen der damit verbunde-
nen Vergünstigung freiwillig um eine 
Eindeutschung beworben, oder sie 
waren dazu gezwungen worden, weil 
sie nach Ansicht der SS einen «rassisch 
wertvollen Bevölkerungszuwachs» be-
deuteten.

Zu den «eindeutschungsfähigen 
Personen»197 wurden auch «polnische 
Kinder, die als rassisch wertvoll be-
funden worden waren»198, gezählt. Zu 
Tausenden wurden sie von ihren El-
tern getrennt, in Lebensborn-Heime der 
SS gebracht oder deutschen Familien 
übergeben.

Die Maßnahmen der Eindeutschung 
sollten nicht nur zur «Vermehrung des 
rassisch erwünschten Bevölkerungs-
zuwachses für das deutsche Volk»199 
beitragen, sondern auch «eine qualita-
tive Minderung der Führerschicht im 
fremden Volkstum»200 bewirken.

1944 waren in den eingeglieder-
ten Ostgebieten rund 2,75 Millionen 
Menschen in der Deutschen Volksliste 
registriert, davon etwa 1,7 Millionen 
in den Gruppen 1 und 2 und etwa die 
gleich große Anzahl in der Gruppe 3. 
In der Gruppe 4 waren es etwa 83 000. 
Etwa 6 Millionen Menschen waren als 
recht- und staatenlose Schutzangehö-
rige registriert, die zahlreichen herab-
würdigenden Ausnahmebestimmun-
gen unterworfen wurden, die vor allem 
eine strenge Trennung zwischen ihnen 
– den so genannten Fremdvölkischen – 
und den deutschen Staatsangehörigen 
bewirken sollten. Siehe Volksdeutsche, 
Germanisierung, Untermensch, besetzte 
Gebiete, Reichskommissar, SS.

Einsatzgruppen waren besondere mobile 
Einrichtungen der Sicherheitspolizei 
und des SD, des Sicherheitsdienstes 
der SS. Zur Erfüllung von «Sonderauf-
gaben im Auftrag des Führers»201 auf-
gestellt, bildeten sie eines der Terror-
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werkzeuge des nationalsozialistischen 
Herrschaftsapparates. Sie wurden bei 
der Verfolgung und dem organisierten 
Massenmord an politischen Gegnern 
und den als rassisch minderwertig be-
zeichneten Juden, Polen und Sinti und 
Roma (Zigeunern) in den annektierten, 
das heißt angeeigneten, und in den be-
setzten Gebieten Europas eingesetzt.

Die Einsatzgruppen waren motori-
sierte, nicht dauernd an den gleichen 
Standort gebundene Polizeieinheiten, 
die jeweils für einen besonderen Auf-
trag gebildet wurden. Geführt wurden 
sie von Angehörigen der Gestapo, der 
Geheimen Staatspolizei, der Kriminal-
polizei und des SD. Das Führungsper-
sonal stellte sich freiwillig zur Ver-
fügung. Die Mannschaften bestanden 
aus Angehörigen der Ordnungspolizei 
und der Waffen-SS. Die Größe der Ein-
heiten, zu denen auch technisches und 
Schreibstubenpersonal gehörte, lag 
zwischen 600 und 900 Mann.

Bereits während der Besetzung 
Österreichs im März 1938, des Sude-
tenlandes im Oktober 1938 und der 
Rest-Tschechoslowakei im März 1939 
waren Einsatzkommandos der Sicher-
heitspolizei den einmarschierenden 
Truppen gefolgt. Ihre Aufgabe war es, 
«systematisch durch Verhaftung, Be-
schlagnahme und Sicherstellung wich-
tigsten politischen Materials heftige 
Schläge gegen die reichsfeindlichen 
Elemente»202 zu führen. Die Verhafte-
ten wurden nach willkürlichen Ver-
fahren, Verhören und Folterungen in 
Konzentrationslager überstellt.

Die Umwandlung der Einsatzgrup-
pen in Mordkommandos erfolgte mit 
ihrem Einsatz bei Beginn des Zweiten 
Weltkrieges am 1. September 1939. 
Sechs Einsatzgruppen – zu diesem Zeit-
punkt lediglich als Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei bezeichnet, obwohl 
ihnen auch SD-Männer angehörten 
– folgten den in Polen einmarschieren-
den Truppen der Wehrmacht. Im Opera-
tionsgebiet der Wehrmacht unterstellt, 
führten sie ihre Aktionen tatsächlich 
aber weitgehend selbständig durch. In 
den eroberten Gebieten Polens – un-
mittelbar hinter der Front – führten 
die Einsatzgruppen nicht mehr nur 
einzelne Mordaktionen durch: Nach 
vorbereiteten Fahndungslisten er-
mordeten sie Tausende von einfl uss-
reichen polnischen Bürgern, Adlige, 
Intellektuelle, Geistliche, Arbeiter und 
Gewerkschafter.

Durch Erlass vom 20. 11. 1939 wur-
den die Einsatzgruppen aufgelöst und 
mit ihnen die örtlichen Dienststellen 
der Gestapo, der Kriminalpolizei und 
des SD beziehungsweise der Sicher-
heitspolizei und des SD gebildet.

Im Krieg gegen Russland, der am 
22. 6. 1941 begann, wurde jeder der 
vier Heeresgruppen der Wehrmacht 
eine neuerrichtete Einsatzgruppe zu-
geordnet. Die Kommandos trugen jetzt 
die Bezeichnung «Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei und des SD». Sicher-
heitspolizei und SD waren 1939 im 
Reichssicherheitshauptamt zusammen-
gefasst worden, dem mächtigsten Amt 
in der Institution Reichsführer-SS und 
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Chef der Deutschen Polizei, deren Chef 
Heinrich Himmler war. Das Reichs-
sicherheitshauptamt erteilte den Ein-
satzgruppen die Weisungen.

Aus einem Befehl des Oberkom-
mandos des Heeres vom 28. 4. 1941 
ging hervor, dass der SS – bereits bei 
den Vorbereitungen des Angriffs auf 
die Sowjetunion – von der Wehrmacht 
zugesichert worden war, dass sie ihre 
Maßnahmen «in eigener Verantwort-
lichkeit» durchführen konnte. Sie 
war «berechtigt, im Rahmen ihres 
Auftrages in eigener Verantwortung 
gegenüber der Zivilbevölkerung Exe-
kutivmaßnahmen zu treffen»203, das 
bedeutete zu verhaften, zu bestrafen, 
zu töten. Die Aktionen der Einsatz-
gruppen erfolgten in Zusammenarbeit 
mit den Armee-Oberkommandos der 
Wehrmacht.

Außer mündlich erteilten Befeh-
len bekamen die Einsatzgruppen am 
2. 7. 1941 den schriftlichen Befehl des 
Chefs der Sicherheitspolizei und des SD 
Reinhard Heydrich für Exekutionen:

«Zu exekutieren sind alle Funk-
tionäre der Komintern (wie überhaupt 
die kommunistischen Berufspolitiker 
schlechthin), die höheren, mittleren 
und radikalen unteren Funktionäre 
der Partei, der Zentralkomitees, der 
Gau- und Gebietskomitees, Volkskom-
missare, Juden in Partei- und Staats-
stellungen, sonstige radikale Elemente 
(Saboteure, Propagandeure, Hecken-
schützen, Attentäter, Hetzer usw.).»204

Der Befehl sollte zur Handhabe für 
die Ermordung unzähliger Menschen 

der sowjetischen Zivilbevölkerung 
werden. Außer den in diesem Befehl 
einschränkend angeführten «Juden in 
Partei- und Staatsstellungen» wurde 
nahezu die gesamte jüdische Bevölke-
rung der eroberten Gebiete durch Mas-
senerschießungen ermordet und in 
Massengräbern verscharrt; «die sicher-
heitspolizeiliche Säuberungsarbeit» 
hatte «gemäß den grundsätzlichen 
Befehlen eine möglichst umfassende 
Beseitigung der Juden zum Ziel».205

Das Reichssicherheitshauptamt gab 
in so genannten Ereignismeldungen 
Zahlen über die Tätigkeit der Einsatz-
gruppen in der Sowjetunion an: Die 
Einsatzgruppe A im Baltikum ermor-
dete etwa 250 000 Männer, Frauen und 
Kinder; die Einsatzgruppe B in Weiß-
ruthenien etwa 70 000 Menschen; die 
Einsatzgruppe C in der Ukraine etwa 
150 000 Menschen; die Einsatzgruppe 
D in der Südukraine und auf der Krim 
etwa 90 000 Menschen.

In dem Zeitraum von Juni 1941 bis 
April 1942 wurden fast 560 000 Men-
schen von den Einsatzgruppen umge-
bracht. Die vier Einsatzgruppen bestan-
den 1941 aus insgesamt 3000 Mann.

Die Einsatzgruppe B war die erste 
SS-Einheit, die ihre Mordaktionen 
nicht nur durch Massenerschießungen 
ausführte, sondern vor allem für die 
Tötung von Frauen und Kindern auch 
Gaswagen benutzte. Das waren Lkws 
mit einem kastenartigen Holzaufbau 
auf der Ladefl äche, in den die Aus-
puffgase mit Schläuchen eingeführt 
wurden.
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Ohlendorf, der Leiter dieser Einsatz-
gruppe, schilderte: «Den Gaswagen 
sah man von außen den Verwendungs-
zweck nicht an … Sie waren so einge-
richtet, daß nach Anlaufen der Motore 
Gas … den Tod in etwa zehn bis fünf-
zehn Minuten herbeiführte.»206

Einzelne Einsatzgruppen waren da-
für zuständig, dass in den Kriegsgefan-
genenlagern Gegner des Nationalsozia-
lismus und Juden «ausgesondert»207 
wurden.

Später wurden weitere Einsatzgrup-
pen gebildet, zuständig für den Balkan, 
Rumänien und die Slowakei. Zu ihnen 
gehörte das Sondereinsatzkommando 
Adolf Eichmann. Es schickte etwa 
200 000 Juden zur Ermordung in das 
Konzentrations- und Vernichtungslager 
Auschwitz.

Seit 1943, nach der Niederlage in 
Stalingrad, befand sich die deutsche 
Wehrmacht in Russland auf dem Rück-
zug. Die SS wollte die Spuren ihrer 
Vernichtungsaktionen, die zahllosen 
Massengräber, beseitigen. Dafür wur-
de das Sonderkommando 1005 einge-
richtet: Die Massengräber wurden ge-
öffnet, die Leichen ausgegraben und 
verbrannt. Diese Arbeiten mussten 
Juden und andere Häftlinge aus Kon-
zentrationslagern, später auch Männer 
aus der einheimischen Bevölkerung 
durchführen. Die meisten von ihnen 
wurden danach als Mitwisser von der 
SS getötet.

Im Rahmen der gesamten SS wur-
den die Einsatzgruppen im Nürnberger 
Prozess zu verbrecherischen Organisa-

tionen erklärt. Siehe Gaskammern, Un-
termensch, besetzte Gebiete, Wehrmacht.

Einsatzgruppen-Prozess. Siehe Nürnber-
ger Prozess.

Endlösung, im vollen Wortlaut «End-
lösung der Judenfrage»208, war die Um-
schreibung der Nationalsozialisten für 
die Vertreibung und Ermordung der 
Juden aus Deutschland, aus allen von 
deutschen Truppen besetzten und vom 
Deutschen Reich beherrschten Gebie-
ten Europas.

Adolf Hitler hatte seine Absicht, 
die Juden zu vernichten, schon am 
30. Januar 1939 in einer Rede vor dem 
Reichstag offen zu erkennen gegeben: 
«Wenn es dem internationalen Finanz-
judentum innerhalb und außerhalb 
Europas gelingen sollte, die Völker 
noch einmal in einen Weltkrieg zu 
stürzen, dann wird das Ergebnis nicht 
die Bolschewisierung der Erde und 
damit der Sieg des Judentums sein, 
sondern die Vernichtung der jüdischen 
Rasse in Europa!»209

Am 12. März 1941 wurde die Formu-
lierung «Endlösung der Judenfrage» 
von Adolf Eichmann, dem Leiter des 
Judenreferats im Reichssicherheitshaupt-
amt der SS, und am 29. Mai 1941 in 
einem Befehl des Reichssicherheits-
hauptamtes an Gestapo- und SD-Be-
hörden in Form eines Hinweises auf 
die «kommende Endlösung der Juden-
frage»210 verwendet.

Zu diesem Zeitpunkt waren in Polen 
bereits Tausende von Juden bei Massen-
erschießungen der SS-Einsatzgruppen 
ermordet worden; die Verschleppung 
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der polnischen Juden in Gettos und 
Konzentrationslager hatte begonnen. 
Seit dem 22. Juni 1941 folgten Ein-
satzgruppen mit der Aufgabe, «eine 
möglichst umfassende Beseitigung der 
Juden»211 herbeizuführen, den in die 
Sowjetunion einmarschierenden deut-
schen Truppen der Wehrmacht.

Der schriftliche Auftrag, den Mas-
senmord planmäßig zu organisieren, 
erging am 31. Juli 1941 von Hermann 
Göring an den Chef der Sicherheitspoli-
zei und des SD, den Leiter des Reichs-
sicherheitshauptamtes, Reinhard Heyd-
rich: «Ich beauftrage Sie weiter, mir 
in Bälde einen Gesamtentwurf über 
die organisatorischen, sachlichen und 
materiellen Vorausmaßnahmen zur 
Durchführung der angestrebten End-
lösung der Judenfrage vorzulegen.»212 
Dieser Aufforderung zur umfassenden 
Organisation der «Endlösung der Ju-
denfrage» wurde am 20. Januar 1942 
auf der Wannsee-Konferenz mit Teil-
nehmern aller zu beteiligenden Dienst-
stellen und Ministerien entsprochen.

Im September 1941 – vier Monate 
vor der Wannsee-Konferenz – hatten 
in Auschwitz erste Versuche, Menschen 
mit Giftgas zu töten, stattgefunden. 
Im Oktober 1941 war der erste Befehl 
für Judendeportationen aus dem Deut-
schen Reich erlassen worden. Am 23. 
Oktober folgte das Emigrationsverbot. 
Im Dezember 1941 wurde in dem Ver-
nichtungslager Chelmno in Polen mit 
der Massentötung in fahrbaren Gas-
kammern, in die Motorgase einström-
ten, begonnen.

Die Wannsee-Konferenz diente also 
nicht dem Beschluss der Massentötung, 
sondern der Koordinierung bereits 
erfolgter und der Planung zukünftiger 
Maßnahmen.

Die Leitung der systematischen 
Durchführung der Endlösung über-
nahm das Reichssicherheitshauptamt, 
das mächtigste Amt der Institution 
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen 
Polizei.

Ab 1942 wurden die Juden aus allen 
Ländern im nationalsozialistischen 
Herrschaftsbereich mit Massentrans-
porten in die KZ und Vernichtungs-
lager gebracht. In den Konzentrations-
lagern wurde ihre Arbeitskraft bis zur 
Erschöpfung ausgenutzt, sie starben 
unter Misshandlungen und an den 
Folgen medizinischer Experimente. In 
den Vernichtungslagern wurden sie in 
Gaskammern und bei Massenerschie-
ßungen getötet, ihre Leichen wurden 
anschließend in den Krematorien der 
Lager verbrannt oder in Massengräbern 
verscharrt.

Die Worte des Generalgouverneurs 
von Polen Hans Frank vom 16. Dezem-
ber 1941 waren grausame Wirklichkeit 
geworden: «Mitleid wollen wir grund-
sätzlich nur mit dem deutschen Volk 
haben, sonst mit niemandem auf der 
Welt … Aber was soll mit den Juden ge-
schehen? … Wir müssen die Juden ver-
nichten, wo immer wir sie treffen.»213

Die Länder Europas beklagen nach 
Forschungsergebnissen, die sich fast 
ausschließlich auf Unterlagen der SS 
stützen, als Opfer der Endlösung unge-

Endlösung



72

fähr fünf Millionen Juden. Siehe Juden-
verfolgung, Vernichtungslager.

Endsieg war in den letzten Jahren des 
Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, ein 
häufi g benutztes Schlagwort der na-
tionalsozialistischen Propaganda.

Im Oktober 1944, als sowjetische 
Truppen sich der Ostgrenze des Deut-
schen Reiches, amerikanische und eng-
lische Verbände sich Aachen näherten, 
schrieb Goebbels in der Wochenzei-
tung «Das Reich»: «Wenn die allgemei-
ne Kriegsentwicklung auch unseren 
Chancen gegenüber stark rückfällig 
geworden ist …, unsere Aussichten auf 
den kommenden Endsieg bleiben wei-
terhin völlig intakt.»214 Siehe totaler 
Krieg, Volkssturm, besetzte Gebiete.

entartete Kunst war ein Begriff der Natio-
nalsozialisten für Werke von Malern 
und Bildhauern der modernen – zum 
Beispiel der abstrakten, expressionisti-
schen oder kubistischen – Kunstrich-
tungen; als entartet galten außerdem 
Werke, deren sozialpolitischer Gehalt 
von den Nationalsozialisten abgelehnt 
wurde. Als entartete Kunst verboten 
wurden die Bilder weltberühmter 
Künstler wie Pablo Picasso, Otto Dix, 
Marc Chagall, Franz Marc, Paul Klee, 
Max Beckmann, Paula Modersohn-Be-
cker, George Grosz oder Käthe Koll-
witz. Die Nationalsozialisten erklärten 
dazu: «Wir lehnen die Modernen nicht 
ab, weil sie modern, sondern weil sie 
in ihrer zügellosen individualistischen 
Willkür geistig destruktiv gewirkt 
… und ein Untermenschentum pro-
pagiert haben.»215

«Entartete Kunst» war im Juli 1937 
auch der Titel einer Wanderausstel-
lung, die in München eröffnet wurde; 
in ihr wurden Kunstwerke der jetzt ver-
femten Künstler gezeigt, die vorher in 
Galerien und Museen beschlagnahmt 
worden waren. Rund 5000 Gemälde 
und etwa 12 000 Graphiken wurden da-
mals aus öffentlichen Sammlungen im 
Deutschen Reich als entartete Kunst 
entfernt.

Viele der als entartet gebrandmark-
ten Künstler mussten Deutschland 
verlassen. Für die Werke deutscher 
Künstler, die Juden waren, prägten na-
tionalsozialistische Kunstkritiker die 
Bezeichnung «jüdische Kunst»216.

Eine andere Gruppe von Künstlern 
«der Verfallszeit»217 wurde als «Kunst-
bolschewisten»218 bezeichnet: Gemeint 
waren Künstler, die in ihren Werken 
soziale Missstände, die Not armer und 
das Elend kranker Menschen darstell-
ten.

Im Mai 1938 wurde das «Gesetz 
über Einziehung von Erzeugnissen 
entarteter Kunst» erlassen. Danach 
konnten Kunstwerke, die vor dem In-
krafttreten des Gesetzes als Erzeug-
nisse entarteter Kunst beschlagnahmt 
worden waren, ohne Entschädigung 
für den Besitzer oder den Künstler «zu 
Gunsten des Reiches»219 eingezogen 
werden.

In Luzern in der Schweiz wurden im 
Mai 1938 125 Werke so bezeichneter 
entarteter Kunst öffentlich versteigert; 
im März 1939 wurden in Berlin über 
1000 Ölgemälde und über 3000 Aqua-
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relle, Zeichnungen und Graphiken 
öffentlich verbrannt.

Der Begriff entartete Kunst bezeich-
nete zwar vor allem Kunstwerke der 
bildenden Kunst, wurde aber ebenso 
auf Werke aus Musik, Literatur, Thea-
ter, Film und Architektur angewendet, 
die dem Kunstverständnis der Natio-
nalsozialisten nicht entsprachen. Ihre 
Verbreitung wurde verboten. Siehe 
Bücherverbrennung, Reichskulturkammer, 
Untermensch, Bauten des Führers.

Entjudung. Siehe Arisierung.
Entwarnung. Siehe Fliegeralarm.
Erbgesundheitsgericht. Siehe erbkranker 

Nachwuchs.
Erbhof war nach nationalsozialistischem 

Recht der «unveräußerliche und unbe-
lastbare, unteilbar auf den Anerben 
übergehende land- und forstwirtschaft-
liche Besitz eines Bauern»220.

Mit der Begründung, «unter Si-
cherung alter deutscher Erbsitte das 
Bauern tum als Blutquelle des deut-
schen Volkes»221 zu erhalten, erließen 
die Nationalsozialisten am 29. Septem-
ber 1933 das Reichserbhofgesetz, durch 
das rund 35 Prozent der land- und forst-
wirtschaftlich genutzten Besitzungen 
im Deutschen Reich zu Erbhöfen er-
klärt wurden. Ein Erbhof durfte nicht 
kleiner als 7,5 und nicht größer als 125 
Hektar sein. Die Größe von 7,5 Hektar 
– ein Hektar sind 10 000 Quadratmeter 
– entsprach laut Gesetz einer «Acker-
nahrung», das war «diejenige Menge 
Landes …, welche notwendig ist, um 
eine Familie unabhängig vom Markt 
und der allgemeinen Wirtschaftslage 

zu ernähren und zu bekleiden sowie 
den Wirtschaftsablauf des Erbhofes zu 
erhalten»222.

Zum Erbhof konnte nur Grund-
eigentum erklärt werden, das sich im 
Alleineigentum einer «bauernfähigen 
Person»223 befand; die Befähigung war 
im Gesetz erklärt: «Er muß fähig sein, 
den Hof ordnungsgemäß zu bewirt-
schaften. Mangelnde Altersreife allein 
bildet keinen Hinderungsgrund.»224 
Der Eigentümer eines Erbhofes erhielt 
durch das Gesetz die Bezeichnung Bau-
er: «Nur der Eigentümer eines Erbho-
fes heißt Bauer. Der Eigentümer oder 
Besitzer anderen land- oder forstwirt-
schaftlich genutzten Grundeigentums 
heißt Landwirt.»225

In Paragraph 13 bestimmte das Ge-
setz: «Bauer kann nur sein, wer deut-
schen oder stammesgleichen Blutes 
ist. Deutschen oder stammesgleichen 
Blutes ist nicht, wer unter seinen Vor-
fahren väterlicher- oder mütterlicher-
seits jüdisches oder farbiges Blut 
hat.»226 Stichtag für den geforderten 
Nachweis der Vorfahren war der 
1. Januar 1800.

Grundlage dieser Bestimmung war 
die nationalsozialistische Rassenkunde, 
nach der die Menschen in Angehörige 
höher- oder minderwertiger Rassen 
eingeteilt wurden.

Die wirtschaftlichen Bestimmun-
gen des Reichserbhofgesetzes brachten 
für die betroffenen Bauern nicht nur 
Vorteile: Der Erbhof musste ungeteilt 
auf den Anerben, im Allgemeinen ei-
nen Sohn des Bauern, übergehen; der 
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Erbhof war unveräußerlich und unbe-
lastbar: Das heißt, der Erbhof durfte 
nicht verkauft und nicht verschuldet 
werden.

«Zur Erhaltung der bäuerlichen 
Lebensordnung»227 wurden «Bauern-
gerichte»228 gebildet, in denen neben 
den Richtern mit «gleicher Richter-
macht»229 ausgestattete Bauern saßen. 
Sie hatten über alle «den Erbhof und 
seine Sippe»230 – das bedeutete hier 
Familie – betreffenden Belange zu ent-
scheiden.

Zusammen mit dem Gesetz über den 
Reichsnährstand war das Reichserbhof-
gesetz wichtigster Inhalt der national-
sozialistischen Landwirtschaftspolitik. 
Siehe Blut und Boden, Reichsnährstand, 
Lebensraum.

erbkranker Nachwuchs. Zu den erklär-
ten Absichten der Nationalsozialisten 
ge  hörte der Plan, aus dem deutschen 
Volk ein allen anderen Völkern über-
legenes «Herrenvolk»231 zu züchten. 
Nach Adolf Hitlers Aussagen in seinem 
Buch «Mein Kampf» sollte «jenes edlere 
Zeitalter» herbeigeführt werden, «in 
dem die Menschen ihre Sorge nicht 
mehr in der Höherzüchtung von Hun-
den, Pferden und Katzen erblicken, 
sondern im Emporheben des Men-
schen selbst»232. Der «völkische Staat» 
habe alles, «was irgendwie ersichtlich 
krank und erblich belastet und damit 
weiterbelastend ist, zeugungsunfähig 
zu erklären und dies praktisch auch 
durchzusetzen».233

Mit dem «Gesetz zur Verhütung erb-
kranken Nachwuchses» vom 14. Juli 

1933 bestimmten die Nationalsozialis-
ten, dass Menschen in acht Krankheits-
fällen auch gegen ihren Willen sterili-
siert, das heißt unfruchtbar gemacht 
werden konnten.

Die im Gesetz aufgeführten Krank-
heiten waren angeborener Schwach-
sinn, Schizophrenie, manisch-depres-
sives Irresein, Epilepsie, Veitstanz, 
erbliche Blindheit und Taubheit und 
schwere körperliche Missbildungen. 
Ferner konnten Personen, die an schwe-
rem Alkoholismus litten, unfruchtbar 
gemacht werden. Anträge auf Sterili-
sation sollten entweder von dem Pa-
tienten selbst oder seinem gesetzlichen 
Vertreter oder von einem beamteten 
Arzt oder einem Anstaltsleiter an die 
dafür eingerichteten «Erbgesundheits-
gerichte»234 gestellt werden.

Mit diesem im Gesetz vorgesehenen 
Verfahren war der Weg zur zwangswei-
sen Sterilisation offen – und zwar nicht 
nur auf Antrag der Angehörigen der 
Betroffenen, sondern auch auf Antrag 
der Behörden.

Die Erbgesundheitsgerichte bestan-
den aus einem Richter, einem beamte-
ten und einem niedergelassenen Arzt. 
In dem Gesetz hieß es: «Hat das Gericht 
die Unfruchtbarmachung endgültig 
beschlossen, so ist sie auch gegen den 
Willen des Unfruchtbarzumachenden 
auszuführen … Soweit andere Maß-
nahmen nicht ausreichen, ist die An-
wendung unmittelbaren Zwanges zu-
lässig.»235

Die Auslegung des Gesetzes erlaub-
te weiterhin – nach einem Runderlass 
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des Reichsinnenministeriums vom 27. 
Februar 1934 –, so genannte Erbkranke, 
die sich in Anstalten befanden, dort für 
unbegrenzte Zeit festzuhalten: «Han-
delt es sich um einen Erbkranken i. S. 
des Gesetzes vom 14. 7. 1933, so muß der 
Kranke auch gegen seinen oder seiner 
Angehörigen Willen in der Anstalt zu-
rückbehalten werden.»236 Weiter hieß 
es in dem Runderlass: «Besonders her-
vorzuheben ist, daß nach dem Zwecke 
des Gesetzes als ‹geschlossene Anstalt› 
… nur eine Anstalt angesehen werden 
kann, die volle Gewähr dafür bietet, 
daß die Fortpfl anzung unterbleibt.»237

Nach den Grundsätzen nationalso-
zialistischer «Erbgesundheitspfl ege»238 
gehörte die Maßnahme der Sterilisa tion 
zur künstlichen «Ausmerze»239, die 
nach nationalsozialistischer Darstel-
lung als «Hemmen oder Unterbinden 
der weiteren Fortpfl anzung der Erb-
kranken sowie der Erbuntüchtigen»240 
bestimmt war.

In den Jahren 1933 bis 1945 wur-
den aufgrund des Gesetzes ca. 400 000 
Männer und Frauen mit erblichen 
Krankheiten sterilisiert, darunter auch 
schwere Alkoholiker.

Im Juni 1935 folgte ein Änderungs-
gesetz zum Gesetz über den erbkranken 
Nachwuchs. Es bestimmte, dass bei so 
bezeichneten erbkranken Frauen eine 
Schwangerschaft abgebrochen werden 
sollte.

Dem Gesetz über den erbkranken 
Nachwuchs folgte zwei Jahre später, im 
Oktober 1935, das «Gesetz zum Schutze 
der Erbgesundheit des deutschen Vol-

kes», das Ehegesundheitsgesetz. Dieses 
Gesetz verbot die Eheschließung in 
bestimmten Krankheitsfällen. Siehe 
Ehetauglichkeitszeugnis, lebensunwertes 
Leben, Blutschutzgesetz, Rassenkunde.

Ermächtigungsgesetz ist die Kurzbe-
zeichnung für das verhängnisvolle 
«Gesetz zur Behebung der Not von 
Volk und Staat» vom 24. März 1933. Es 
ermöglichte den Nationalsozialisten, 
den Reichstag – das Parlament des 
Deutschen Reiches – auszuschalten 
und damit eine wesentliche Voraus-
setzung für die Übernahme der un-
eingeschränkten Macht im Staat zu 
schaffen.

Das Gesetz ermächtigte die Re-
gierung Hitler, Gesetze auch «außer 
in dem in der Reichsverfassung vor-
gesehenen Verfahren»241 – das heißt 
ohne Lesung und Verabschiedung der 
Gesetze durch das Parlament – zu be-
schließen.

Artikel 2 bestimmte: «Die von der 
Reichsregierung beschlossenen Reichs-
gesetze können von der Reichsverfas-
sung abweichen.»242 Das weitere Beste-
hen des Reichstages und des Reichsra-
tes – das war die Vertretung der Länder 
im Reich – sollte jedoch nach dem Text 
des Gesetzes gesichert sein, die Rechte 
des Reichspräsidenten sollten unbe-
rührt bleiben.

Die Befristung des Gesetzes auf vier 
Jahre wurde in Artikel 5 bestimmt.

Zur Verabschiedung des Ermächti-
gungsgesetzes, das verfassungsändern-
den Charakter hatte, benötigte die Re-
gierung eine Zweidrittelmehrheit bei 
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der Abstimmung im Reichstag. Nur 
mit den Stimmen der Regierungspar-
teien – NSDAP und DNVP – war diese 
Mehrheit nicht zu erhalten. Die üb-
rigen bürgerlichen Parteien mussten 
ebenfalls für die Annahme des Geset-
zes stimmen.

Am Tag der Abstimmung in der 
Kroll-Oper in Berlin, wo das Parlament 
nach dem Reichstagsbrand tagte, waren 
vor und in dem Gebäude SA- und SS-
Männer postiert. Die SA-Einheiten auf 
der Straße forderten in lauten Sprech-
chören die Annahme des Gesetzes.

Hitler beendete seine in kluger Be-
rechnung gemäßigte Rede vor der Ab-
stimmung mit der Drohung, dass die 
Regierung in jedem Fall eine klare Ent-
scheidung erwarte: «Sie bietet den Par-
teien des Reichstages die Möglichkeit 
einer ruhigen Entwicklung und einer 
sich daraus in Zukunft anbahnenden 
Verständigung. Die Regierung ist aber 
ebenso entschlossen und bereit, die 
Bekundung der Ablehnung und damit 
die Ansage des Widerstandes entgegen-
zunehmen. Mögen Sie, meine Herren, 
nunmehr selbst entscheiden über Frie-
den oder Krieg!»243

Das Gesetz wurde mit 441 Stimmen 
gegen 94 Stimmen der SPD von allen 
Abgeordneten der anderen Parteien an-
genommen.

Nach den Aufzeichnungen eines 
Mitgliedes der Zentrumspartei hofften 
deren Mitglieder mit ihrer Zustim-
mung, einen «mäßigenden Einfl uß auf 
die Nationalsozialisten»244 ausüben zu 
können.

Die 81 kommunistischen Abgeord-
neten nahmen an der Sitzung nicht 
teil; die meisten von ihnen waren – wie 
auch einige sozialdemokratische Abge-
ordnete – nach dem Reichstagsbrand 
und nach der in der Folge erlassenen 
Reichstagsbrandverordnung, die wesent-
liche Grundrechte der Bürger außer 
Kraft setzte, verhaftet worden oder 
wurden verfolgt.

Mit der Ermächtigung der Reichs-
regierung, Gesetze ohne Beratung und 
Verabschiedung durch das Parlament 
zu beschließen, war eine wesentliche 
Grundlage der Demokratie – die Tren-
nung von gesetzgebender und aus-
führender Gewalt im Staat – aufgeho-
ben worden. Der Reichstag wurde zu 
einem reinen Zustimmungsorgan für 
die von der Reichsregierung beschlos-
senen Gesetze. Er wurde von Hitler in 
den Jahren 1938 bis 1942 insgesamt 
nur sechsmal einberufen.

Die Reichsregierung trat ab 1935 nur 
noch zu unregelmäßigen Sitzungen 
zusammen; sie verabschiedete dann 
zahlreiche Gesetze ohne beratende 
Auseinandersetzungen. 1938 fand die 
letzte Sitzung des Kabinetts statt.

Der Reichsrat wurde entgegen der 
Aussage des Ermächtigungsgesetzes 
im Februar 1934 endgültig aufge-
löst.

Das Gesetz wurde zunächst im Ja-
nuar 1937 um vier weitere Jahre verlän-
gert; erneute Verlängerungen erfolgten 
durch Gesetz im Januar 1939 und, für 
unbegrenzte Zeit, im Mai 1943 durch 
Führererlass.

Ermächtigungsgesetz
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Mit dem «Gesetz gegen die Neubil-
dung von Parteien» vom 14. Juli 1933 
verfügten die Nationalsozialisten – 
nicht ganz vier Monate nach Beschluss 
des Ermächtigungsgesetzes – das Ende 
des demokratischen Staates und be-
stimmten die NSDAP zur einzigen po-
litischen Partei in Deutschland.

Zusammen mit der Reichstags-
brandverordnung bildete das Ermäch-
tigungsgesetz die Grundlage für die 
12 Jahre – von 1933 bis 1945 – dauern-
de nationalsozialistische Diktatur in 
Deutschland. Siehe Machtübernahme, 
Reichstagsbrandverordnung, Gleichschal-
tung, NSDAP, Führer und Reichskanzler.

Ernährungshilfswerk des Deutschen 
Volkes. Siehe NSV-Schweinchen.

Euthanasiebefehl ist eine nachträgliche 
Bezeichnung für ein geheimes Er-
mächtigungsschreiben Adolf Hitlers, 
das er Ende Oktober 1939 geschrieben 
und auf den 1. September 1939 zurück-
datiert hatte. Darin bestimmte er, «die 
Befugnisse namentlich zu bestimmen-
der Ärzte so zu erweitern, daß nach 
menschlichem Ermessen unheilbar 

Kranken bei kritischster Beurteilung 
ihres Krankheitszustandes der Gnaden-
tod gewährt werden kann»245.

Der fragwürdige Begriff Gnaden-
tod verschleierte die Absicht der auch 
nach nationalsozialistischer Rechts-
auffassung ungesetzlichen Tötung von 
Kindern und Erwachsenen, der über 
120 000 Menschen zum Opfer fi elen, 
deren Dasein von den Nationalsozia-
listen als «lebensunwert»246 angesehen 
wurde.

Die Verwirklichung des von Hitler 
angeordneten Euthanasieprogramms 
sollte vor der Öffentlichkeit geheim 
gehalten werden. Deshalb wurde die 
Hitler unmittelbar unterstellte «Kanz-
lei des Führers der NSDAP»247 mit der 
Vorbereitung und Durchführung der 
Tötungsmaßnahmen beauftragt. Die 
Kanzlei des Führers war ein Parteiamt, 
das Hitler benutzte, um private An-
gelegenheiten sowie an ihn gerichtete 
Anfragen und Gesuche zu erledigen.

Um die von Hitler geforderte 
strenge Geheimhaltung der Tötungs-
aktionen zu gewährleisten, wurden 
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Wahlberechtigte: 44,7 Mill., Wahlbeteiligung: 88,7 Prozent

NSDAP DNVP Zen-
trum

BVP Sons-
tige

SPD KPD Gesamt

Mill. 
Stim-
men

17,3 3,1  4,4 1,1 1,4  7,2  4,8  39,3

Prozent 43,9 8,0 11,2 2,7 3,6 18,3 12,3 100,0

Abge-
ordnete

 288  52  74  18  14  120  81  647

Ergebnis der Reichstagswahlen vom 5. März 1933
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Tarnorganisationen gegründet, die die 
nach Maßgabe der Nationalsozialisten 
als unheilbar krank Eingestuften in 
den Kranken- und Heilanstalten re-
gistrieren und auswählen, den Trans-
port in die einzurichtenden Tötungs-
anstalten organisieren und die Tötung 
selbst durchführen sollten. Für die 
Erfassung und Auswahl der Opfer 
wurde die «Reichsarbeitsgemeinschaft 
Heil- und Pfl egeanstalten»248 gegrün-
det. Außerdem war aber, um diese 
Aufgabe zu erfüllen, die Einbeziehung 
der entsprechenden Abteilung im 
Reichsinnenministerium notwendig. 
Die Nationalsozialisten veranlassten 
die Mitarbeit eines Sachbearbeiters 
des Reichsinnenministeriums in der 
«Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und 
Pfl egeanstalten», die gegenüber den 
anderen Abteilungen des Ministeriums 
geheim gehalten wurde.

Dieses zuständige Amt des Reichs-
innenministeriums verschickte an 
alle Pfl ege- und Heilanstalten im Deut-
schen Reich Meldebogen; die Anstalten 
hatten sämtliche Patienten zu melden, 
die unter anderen an folgenden Krank-
heiten litten: Schizophrenie, Epilepsie, 
senile Erkrankungen, Schwachsinn 
jeder Ursache, alle Stadien der Ge-
schlechtskrankheit Lues, Gehirnent-
zündungen und Veitstanz. Außerdem 
mussten die Anstalten alle Patienten 
melden, die sich seit mindestens fünf 
Jahren dauernd in Anstalten befanden, 
die als kriminelle Geisteskranke ver-
wahrt wurden, und die Patienten, die 
keine deutsche Staatsangehörigkeit 

besaßen oder nicht «deutschen oder 
artverwandten Blutes»249 waren. Nach 
den Behauptungen der nationalso-
zialistischen Rassenkunde wurden die 
Menschen in eine hochstehende und 
andere minderwertige Rassen einge-
teilt; vor allem Juden galten als Ange-
hörige einer minderwertigen Rasse.

Die in den Anstalten ausgefüllten 
Meldebogen wurden von dem entspre-
chenden Amt im Reichsinnenminis-
terium an die «Reichsarbeitsgemein-
schaft der Heil- und Pfl egeanstalten» 
weitergegeben, deren ärztliche Gut-
achter aufgrund dieser Formulare 
über Leben und Tod der betroffenen 
Menschen entschieden. Gelegentlich 
kamen die ärztlichen Gutachter auch 
selbst in die Anstalten. Nach den als 
Gutachten bezeichneten Meldebogen 
stellte die «Reichsarbeitsgemeinschaft 
Heil- und Pfl egeanstalten» Transport-
listen zusammen, die an die betref-
fenden Anstalten geschickt wurden, 
damit diese die Verlegung der Opfer 
ohne Angabe von Zweck und Ziel vor-
bereiten sollten. Der Transport der Op-
fer wurde wiederum von einer eigens 
für diesen Zweck gegründeten Tarn-
organisation, der «Gemeinnützigen 
Kranken-Transport-GmbH»250, über-
nommen.

Die zur Tötung ausgesuchten Opfer 
wurden in dazu vorgesehene Anstalten 
übergeführt, vor allem nach Grafen-
eck in Württemberg, später nach 
Hadamar, Brandenburg an der Havel, 
nach Bernburg in Sachsen-Anhalt, 
Hartheim bei Linz und Sonnenstein 
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bei Pirna. Diese Anstalten wurden von 
einer weiteren Tarnorganisation, der 
«Gemeinnützige(n) Stiftung für An-
staltspfl ege»251, betrieben und von der 
NSDAP fi nanziert.

Die «Gemeinnützige Stiftung für 
Anstaltspfl ege» war zuständig für die 
Anstellung sämtlicher Personen, die 
an der von den Nationalsozialisten 
durchgeführten Euthanasieaktion be-
teiligt waren. Sie wurden zum Teil aus 
der NSDAP und der SS geworben, zum 
Teil wurden sie dienstverpfl ichtet und 
waren zur strengsten Geheimhaltung 
verpfl ichtet worden.

Die Euthanasieaktion der National-
sozialisten wurde inoffi ziell als Aktion 
«T 4» bezeichnet nach dem Sitz der zu-
ständigen Dienststelle in der Berliner 
Tiergartenstraße 4.

Anfang 1940 begannen die Ermor-
dungen in großem Umfang. Während 
die Kinder vorwiegend durch Tablet-
ten vergiftet wurden, richtete man für 
die Erwachsenen Gaskammern ein. Die 
Leichen wurden sofort verbrannt.

Die bei den Massentötungen einge-
setzten Fachleute, vor allem Chemiker, 
wurden später auch bei dem Bau der 
Vernichtungslager als Berater tätig.

In den Tötungsanstalten wurden ei-
gene Standesämter zur Ausstellung von 
Todesurkunden eingerichtet, um bei 
den örtlichen Standesämtern keinen 
Verdacht zu erregen. Die Angehörigen 
der Opfer erhielten lediglich eine Mit-
teilung, dass der Kranke unerwartet an 

einer Krankheit gestorben und bereits 
eingeäschert sei und die Urne über-
sandt werde.

Im August 1941 ließ Hitler die Tö-
tungsaktion in den Anstalten einstel-
len, weil trotz des Versuchs strengster 
Geheimhaltung zuerst Gerüchte, spä-
ter bewiesene Tatsachen an die Öffent-
lichkeit drangen. Vor allem waren es 
katholische und evangelische Geist-
liche, die öffentlichen Protest gegen die 
Ermordungen erhoben; am 3. August 
1941 verlas der Bischof von Münster, 
Clemens August Graf von Galen, wäh-
rend einer Predigt einen Strafantrag: 
«Da ein derartiges Vorgehen … als 
Mord nach Paragraph 211 des Reichs-
strafgesetzbuches mit dem Tode zu be-
strafen ist, erstatte ich … pfl ichtgemäß 
Anzeige.»252

Der Tötungsaktion der Nationalso-
zialisten fi elen über 100 000 Erwachse-
ne und 20 000 Kinder zum Opfer.

Nachdem die organisierte Massentö-
tung 1941 eingestellt wurde, fi elen bis 
1945 dennoch Tausende von Menschen 
in den Kranken- und Heilanstalten den 
nationalsozialistischen Vorstellungen 
von Euthanasie zum Opfer.

Seit März 1941 wurden auch in Kon-
zentrationslagern unter der verschlei-
ernden Bezeichnung Aktion 14f13 KZ-
Häftlinge, die von den Nationalsozialis-
ten als lebensunwert eingestuft waren, 
ermordet. Siehe lebensunwertes Leben, 
erbkranker Nachwuchs, arisch, Gaskam-
mern, Sonderbehandlung.

Euthanasiebefehl
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Feiertag der nationalen Arbeit. Am 10. 

April 1933 erklärte Adolf Hitler den 
1.  Mai zum «Feiertag der nationalen 
Arbeit»253.

Seit 1891 war der 1. Mai interna-
tionaler «Festtag der Arbeiter aller Län-
der, an dem die Arbeiter die Gemein-
samkeit ihrer Forderungen und ihre 
Solidarität bekunden»254. Alljährlich 
sollte an die Kämpfe amerikanischer 
Arbeiter für den Achtstundentag am 
1.  Mai 1886 erinnert werden.

Mit der Erklärung des 1. Mai zum 
gesetzlichen und bezahlten nationalen 
Feiertag wollte Hitler die Arbeiter für 
sich und seine Partei gewinnen; nur 
fünf Prozent der rund 25 Millionen Ar-
beitnehmer waren bis dahin Mitglieder 
der NSDAP.

Die Nationalsozialisten begingen 
den 1. Mai 1933 mit großem propagan-
distischem Aufwand; am Abend hielt 
Hitler vor Hunderttausenden von Men-
schen eine Ansprache auf dem Tem-
pelhofer Feld in Berlin: «Dieser 1.  Mai, 
er soll dokumentieren, daß wir nicht 
zerstören wollen, sondern aufzubau-
en gedenken. Man kann nicht den 
schönsten Frühlingstag des Jahres zum 
Symbol des Kampfes wählen, sondern 
nur zu dem einer aufbauenden Arbeit, 
nicht zum Zeichen der Zersetzung und 
damit des Verfalls, sondern nur zu dem 

 der völkischen Verbundenheit und da-
mit des Emporstiegs. Es ist kein Zufall, 
daß es unseren Gegnern, die diesen 
Tag seit 70 Jahren feiern wollen und 
die 14 Jahre lang in Deutschland an 
der Macht gewesen sind, trotz allem 
nicht gelungen ist, das deutsche Volk 
an diesem Tage so zu erfassen, wie 
wir es bereits im ersten zuwege brach-
ten.»255

Der propagandistische Aufwand 
zum 1. Mai 1933 sollte vor allem von 
den anlaufenden Vorbereitungen zur 
Zerschlagung der Gewerkschaften ab-
lenken.

Am 2. Mai 1933 ließ Hitler die 
Büros und Versammlungsräume der 
Freien Gewerkschaften besetzen, ihre 
Vermögen beschlagnahmen, ihre Vor-
sitzenden und Funktionäre verhaften 
und in Schutzhaft nehmen. In den frei-
en, liberalen und christlichen Gewerk-
schaften waren rund sechs Millionen 
Arbeiter organisiert. Die gewaltsamen 
Besetzungen und Verhaftungen am 
2. Mai 1933 wurden von Gruppen der 
SA, der Sturmabteilung der NSDAP, 
und der SS, der Schutzstaffel der Partei, 
durchgeführt. Siehe Deutsche Arbeits-
front, Treuhänder der Arbeit, Betriebsfüh-
rer, Gleichschaltung.

Feindmächte war eine Bezeichnung der 
nationalsozialistischen Propaganda 
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für die im Zweiten Weltkrieg, 1939–
1945, gegen Deutschland verbündeten 
Kriegsgegner, die Alliierten.

Im Januar 1940 – vier Monate nach 
dem deutschen Überfall auf Polen 
und den daraufhin ausgesprochenen 
Kriegserklärungen Großbritanniens 
und Frankreichs an Deutschland – un-
tersagte das Propagandaministerium 
die weitere Anwendung des Begriffs 
«Alliierte»: «Das Wort ‹Entente› oder 
‹Alliierte› soll für die Feindmächte ab 
jetzt nicht mehr verwendet werden. Es 
soll möglichst immer heißen ‹westli-
che Demokraten› oder Franzosen bzw. 
Engländer.»256 Aus einer späteren Er-
klärung ging hervor, dass diese Sprach-
regelung getroffen wurde, um keine 
Erinnerung an den Sieg der Alliierten 
im Ersten Weltkrieg, 1914–1918, auf-
kommen zu lassen. Siehe besetzte Ge-
biete, totaler Krieg.

Feindpropaganda. Siehe Rundfunkmaß-
nahmen.

Ferntrauung. Während des Zweiten Welt-
krieges, 1939–1945, wurden – außer 
den üblichen – auch Trauungen durch-
geführt, bei denen nur ein Partner per-
sönlich anwesend war. In den meisten 
Fällen dieser als Ferntrauung oder 
auch als Nottrauung bezeichneten 
Eheschließungen – die genaue Zahl ist 
nicht bekannt – waren die männlichen 
Ehepartner als Soldaten an der Front 
oder im Wehrdienst unabkömmlich.

Die Bedingungen für «Eheschlie-
ßungen vor dem Standesbeamten in 
Abwesenheit des Mannes oder der 
Frau» waren in der «Personenstands-

verordnung der Wehrmacht» vom 
17. Oktober 1942 festgelegt: «Wer 
als Angehöriger der Wehrmacht an 
einem Kriege, einem kriegsähnlichen 
Unternehmen oder einem besonderen 
Einsatz teilnimmt und seinen Stand-
ort verlassen hat, kann seinen Willen, 
die Ehe einzugehen, auch zur Nieder-
schrift des Bataillonskommandeurs … 
erklären. Die Erklärung ist unwider-
rufl ich; sie verliert jedoch nach sechs 
Monaten ihre Kraft, wenn die Frau ihre 
Erklärung, die Ehe einzugehen, bis zu 
diesem Zeitpunkt nicht vor dem Stan-
desbeamten abgegeben hat.»257

Die Ehe galt zu dem Zeitpunkt als 
geschlossen, an dem die Frau – nach 
Eingang der Niederschrift des Mannes 
beim Standesbeamten – ihren Ehewil-
len erklärt hatte. War der Verlobte zu 
diesem Zeitpunkt bereits verstorben, 
wurde die Ehe dennoch geschlossen; 
als Termin der Eheschließung galt in 
diesem Fall der Tag, an dem der Mann 
seine Niederschrift des Ehewillens ab-
gegeben hatte. Siehe Ehetauglichkeits-
zeugnis, Wehrmacht, besetzte Gebiete.

Flakhelfer war während des Zweiten 
Weltkrieges, 1939–1945, die allgemein 
übliche Bezeichnung für Luftwaffen-
helfer. Ab Anfang 1943 wurden alle 
Ober- und Mittelschüler der Jahrgän-
ge 1926/27 im Auftrag Adolf Hitlers 
als Flakhelfer zum «Kriegshilfeein-
satz»258 bei den Luftabwehreinheiten 
eingezogen, damit mehr Soldaten der 
entsprechenden Einheiten im Front-
dienst eingesetzt werden konnten. 
100 Luftwaffenhelfer sollten laut ei-
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nem Schreiben des Oberbefehlshabers 
der Luftwaffe vom 26. 1. 1943 siebzig 
Soldaten ersetzen. Ab Januar 1944 folg-
ten die Schüler des Jahrgangs 1928, so-
bald die Jungen 15 Jahre alt waren. Bis zu 
ihrer Einberufung zur Wehrmacht mit 
17 Jahren leisteten sie Dienst bei der 
Luftabwehr. Unter dem Kommando 
von Angehörigen der Luftwaffe muss-
ten die Jungen Scheinwerfer und Flak-
Geschütze bedienen und Munition 
 heranschleppen. Flak ist die Abkür-
zung für Flugabwehrkanone.

Der Luftkrieg, das heißt der Einsatz 
von Fliegerverbänden und Flugabwehr-
geräten, war im Zweiten Weltkrieg von 
großer Bedeutung. Die Bombardierung 
von Städten wurde von den Kriegs-
gegnern beider Seiten als Kampfmittel 
gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt, 
um deren Widerstandskraft zu schwä-
chen und sie zu entmutigen. Zur Ab-
wehr feindlicher Luftangriffe musste 
die Flak Tag und Nacht einsatzbereit 
sein.

Die 15- bis 17-jährigen Schüler 
wurden in der Regel in der Nähe ihres 
Wohnortes eingesetzt; sie wohnten in 
Baracken oder Kasernen. Außer ihrem 
Dienst hatten sie anfangs 4 bis 6 Schul-
stunden täglich. Der Schulunterricht 
wurde jedoch infolge der steigenden 
Zahl der Tagesluftangriffe zunehmend 
eingeschränkt.

Kurz vor Kriegsende mussten viele 
der Flakhelfer wie der Volkssturm im so 
genannten Erdeinsatz gegen die feind-
lichen Truppen kämpfen. Viele ver-
loren noch in den letzten Kriegstagen 

ihr Leben. Siehe Hitlerjugend, Notabitur, 
Kriegshilfsdienst, besetzte Gebiete.

Fliegeralarm war während des Zweiten 
Weltkrieges, 1939–1945, die Bezeich-
nung für Luftalarm. Luftalarm wird 
bei feindlichen Luftangriffen auf die 
Wohnorte der Zivilbevölkerung durch 
einen Luftschutzwarndienst ausgelöst.

Während des Zweiten Weltkrieges 
wurden Luftangriffe gegen die Zivil-
bevölkerung von den kriegführenden 
Staaten beider Seiten als Kampfmittel 
eingesetzt. Die Zivilbevölkerung sollte 
zermürbt und in ihrer Widerstands-
kraft beeinträchtigt werden. Die ersten 
Angriffe fl og 1939/40 die deutsche 
Luftwaffe gegen die Städte Warschau 
und Rotterdam. Die britische Royal Air 
Force fl og ab Mai 1940 erste Angriffe 
gegen deutsche Städte, einen Tag nach 
dem Angriff auf Rotterdam.

Der Fliegeralarm hatte drei Stufen. 
Voralarm – die Luftschutzsirenen heul-
ten drei gleich bleibende, gleich lange 
Töne – bedeutete, dass die Bevölkerung 
sich auf einen möglichen Angriff vor-
bereiten sollte. Bei Voralarm vor nächt-
lichen Fliegerangriffen zogen sich die 
meisten Menschen so weit an, dass ein 
schnelles Verlassen der Wohnung in al-
lerkürzester Zeit möglich war. Fami lien 
mit kleinen Kindern und alten oder ge-
brechlichen Menschen machten sich 
bereits bei Voralarm auf den Weg in die 
Luftschutzräume.

Vollalarm – ausgelöst durch auf- 
und abheulende gellende Sirenentöne 
– bedeutete, dass feindliche Bomber-
verbände weniger als 100 km von dem 
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gewarnten Ort entfernt waren und ein 
Angriff erwartet werden musste. Die 
Mehrzahl der Zivilbevölkerung ver-
brachte den Vollalarm, der Stunden 
dauern konnte, zu Beginn des Krieges 
meist in den Luftschutzkellern der ei-
genen Häuser oder ihrer Arbeitsstätten. 
In den letzten Jahren des Krieges liefen 
die meisten in die weiter entfernt lie-
genden Tief- oder Hochbunker, die in-
zwischen gebaut worden waren.

Entwarnung, die den Alarm be-
endete, wurde durch einen gleich blei-
benden, lang gezogenen Sirenenton ge-
geben. Nach der Entwarnung – häufi g 
noch während des Vollalarms – wurde 
mit den notwendigen Lösch- oder Auf-
räumungsarbeiten begonnen.

Im Deutschen Reich wurden – und 
zwar innerhalb der Grenzen von 1942 
– 4,11 Millionen Wohnungen ganz 
oder teilweise durch Luftangriffe zer-
stört. Es kamen zwischen 500 000 und 
600 000 Menschen ums Leben. Siehe 
ausgebombt, Luftschutzwart, totaler Krieg, 
besetzte Gebiete.

Fliegergeschädigte. Siehe ausgebombt.
Fremdarbeiter war die Bezeichnung für 

Männer und Frauen, die während des 
Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, aus 
den von deutschen Truppen besetzten 
Gebieten – freiwillig oder zwangsweise 
– als ausländische Zivilarbeiter in das 
Deutsche Reich gebracht wurden. 
Es waren vor allem Polen, Russen, 
Franzosen, Belgier und Niederländer. 
Sie mussten vorwiegend in Betrieben 
der Landwirtschaft und der Rüstungs-
industrie arbeiten.

Nach Errechnungen im Nürnberger 
Prozess wird angenommen, dass wäh-
rend der Kriegszeit insgesamt 12 Mil-
lionen ausländische Zivilarbeiter aus 
den besetzten Gebieten angeworben 
oder zwangsverpfl ichtet wurden.

Nur ein geringer Teil der ins Deut-
sche Reich gebrachten Arbeiter kam 
freiwillig; die als freiwillig bezeichne-
ten Meldungen zum Arbeitseinsatz in 
Deutschland waren in vielen Fällen 
durch Maßnahmen der deutschen Ver-
waltungen in den besetzten Gebieten 
erzwungen worden. Arbeitsunwilli-
gen wurde zum Beispiel die Lebensmit-
telkarte verweigert, in zunehmendem 
Maße wurden die Arbeits- und Lebens-
bedingungen erschwert: «Die Be-
wohner der besetzten Gebiete haben 
keinen Anspruch darauf, in der Ver-
sorgung mit zivilen Verbrauchsgütern 
über das unerläßliche Maß hinaus-
zugehen.»259

1944 erklärte Gauleiter Fritz Sauckel, 
der durch Führererlass vom 21. März 
1942 zum «Generalbevollmächtigten 
für den Arbeitseinsatz»260 ernannt 
worden war: «Von den 5 Millionen aus-
ländischen Arbeitskräften, die nach 
Deutschland gekommen sind, sind 
keine 200 000 freiwillig gekommen.»261 
Im besetzten Polen erfolgten die ersten 
Zwangsverpfl ichtungen – teilweise un-
ter Einsatz brutaler Mittel – im Frühjahr 
1940. Seit Anfang 1942 wurden auch 
Kinder und Jugendliche zur Zwangs-
arbeit in Deutschland verpfl ichtet, wie 
aus einem Schreiben der deutschen 
Besatzungsbehörden im Generalgouver-
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nement hervorging: «Der Reichsarbeits-
minister hat mir durch Schreiben vom 
3. März 1942 mitgeteilt, daß ziemlich 
viele Jugendliche zur Arbeit in der 
deutschen Landwirtschaft gebraucht 
werden, unter denen sich schwächere 
Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren 
befi nden können.»262

Unterstützt von Einheiten der 
Sicherheitspolizei und der SS führten 
Einsatzkommandos der Arbeitsämter 
Fahndungsstreifen durch, bei denen 
polnische Bürger zusammengetrieben 
und zum Arbeitseinsatz nach Deutsch-
land verschleppt wurden. Derartige 
Methoden wandten die deutschen Be-
satzer in den von ihnen seit Frühjahr 
1940 besetzten Ländern Frankreich, 
Belgien und Niederlande zunächst 
nicht an. Die Ursache dafür war einer-
seits, dass zum Beispiel Franzosen und 
Niederländer als den Deutschen artver-
wandt galten, während Polen und auch 
Russen von den Nationalsozialisten 
als Untermenschen angesehen wurden. 
Andererseits waren aus den westlichen 
Staaten dringend benötigte Facharbei-
ter für die deutsche Industrie zu gewin-
nen, die es in den nicht in diesem Maß 
industrialisierten Ländern im Osten 
nicht gab.

Da aber durch Anwerbung auf frei-
williger Grundlage nicht genügend Ar-
beiter für einen Einsatz im Deutschen 
Reich geworben werden konnten, wur-
den auch in Belgien und Frankreich 
seit 1942 Zwangsverpfl ichtungen vor-
genommen. Grundlage dafür war ein 
Erlass Sauckels vom 22. August 1942, 

durch den die Aushebung von Arbeits-
kräften in allen besetzten Gebieten an-
geordnet wurde.

Die praktische Durchführung der 
Anwerbung und der Zwangsverpfl ich-
tung von Arbeitskräften aus den west-
lichen besetzten Gebieten war Aufgabe 
der landeseigenen Verwaltungsbehör-
den. Ihnen war von den deutschen 
Arbeitseinsatzbehörden die Erfüllung 
bestimmter Soll-Zahlen auferlegt, die 
allerdings – auch infolge des Wider-
standes der landeseigenen Behörden 
– nur selten erreicht wurden.

Den Einsatz sowjetischer Bürger 
zur Arbeit in Deutschland umriss 
Sauckel am 20. April 1942: «Es ist 
 daher unumgänglich notwendig, die 
in den eroberten sowjetischen Gebie-
ten vorhandenen Menschenreserven 
voll auszuschöpfen. Gelingt es nicht, 
die benötigten Arbeitskräfte auf frei-
williger Grundlage zu gewinnen, so 
muß unverzüglich zur Aushebung 
derselben bzw. Zwangsverpfl ichtung 
geschritten werden … Alle diese Men-
schen müssen so ernährt, unterge-
bracht und behandelt werden, daß sie 
bei denkbar sparsamstem Einsatz die 
größtmögliche Leistung hervorbrin-
gen.»263

In einem Bericht an Adolf Hitler 
vom 15. April 1943 führte Sauckel un-
ter anderem aus, «daß vom 1. April v. Js. 
bis zum 31. März ds. Js. der deutschen 
Kriegswirtschaft 3 638 056 neue fremd-
völkische Arbeitskräfte zugeführt 
werden konnten … Außer den fremd-
völkischen Zivilarbeitern werden noch 
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1 622 829 Kriegsgefangene in der deut-
schen Wirtschaft beschäftigt»264. Alle 
ausländischen Zivilarbeiter durften 
sich während ihres Arbeitseinsatzes in 
Deutschland Arbeitsstelle und Wohn-
ort nicht selbst wählen, sie durften sich 
nicht versammeln oder organisieren. 
In den meisten Fällen waren die Le-
bensbedingungen der Arbeiter aus den 
besetzten Gebieten des Ostens schlech-
ter als die der Arbeiter aus westlichen 
Staaten; «alle Zivilarbeiter polnischen 
Volkstums» waren «zum Tragen des 
Kennzeichens ‹P› auf sämtlichen Klei-
dungsstücken verpfl ichtet»265. Unter 
der Maßgabe, dass der Lebensstandard 
der Polen von jeher unter dem der 
Deutschen gelegen habe, wurde den 
polnischen Arbeitern eine so bezeich-
nete Sozialausgleichsabgabe vom Lohn 
abgezogen, die 15 Prozent des Lohnes 
betrug.

Die sowjetischen Zivilarbeiter tru-
gen zur Kennzeichnung als «Ost ar-
beiter»266 das Wort «OST»267 auf ihrer 
Kleidung; sie hatten eine «Ostarbeiter-
abgabe»268 zu leisten. Alle Arbeiter aus 
dem Osten mussten von ihrem Ver-
dienst ihre Unterkunft und die ihnen 
zugeteilte Verpfl egung bezahlen – als 
Arbeiter in Industriebetrieben hatten 
sie in der Regel Massenunterkünfte 
und -verpfl egung.

Im Gegensatz zu den Zivilarbeitern 
aus den westlichen Staaten, deren Löh-
ne und Gehälter etwa denen deutscher 
Arbeitnehmer mit gleicher Arbeit ent-
sprachen, verblieb den Zivilarbeitern 
aus den besetzten Ländern im Osten 

auf Grund der Sonderabgaben nur ein 
geringfügiger Barlohn.

Rechtlich unterlagen die polnischen 
und sowjetischen Zwangsarbeiter von 
Beginn ihres Arbeitseinsatzes an dem 
unmittelbaren Zugriff der Sicherheits-
polizei. Für die Überwachung der aus-
ländischen Zivilarbeiter wurde ein 
besonderes Referat «Ausländische Ar-
beiter»269 bei der Gestapo, der Geheimen 
Staatspolizei, eingerichtet. Für die Un-
terstellung unter die sonderrechtliche 
Verfügungsgewalt der Polizei gab es 
zwei Grundlagen, die zunächst nur für 
Polen, später auch für Russen, Tsche-
chen und Serben galten: den Rund-
erlass des Chefs der Sicherheitspolizei 
und des Sicherheitsdienstes, SD, vom 
3. September 1939 über die «Grund-
sätze der inneren Staatssicherheit wäh-
rend des Krieges»270 und eine «geheime 
Ermächtigung»271 Hermann Görings, 
des Beauftragten für den Vierjahres-
plan, an den Reichsführer-SS und Chef der 
Deutschen Polizei, Heinrich Himmler. In 
dieser Ermächtigung wurde der Polizei 
die Regelung der Lebensführung der 
polnischen Zivilarbeiter übertragen. 
Dem Erlass und der Ermächtigung 
folgten zahlreiche Anordnungen, Er-
lasse, Bestimmungen und Leitlinien, 
durch die das Leben der aus dem Osten 
kommenden Arbeiter bis ins Einzelne 
geregelt wurde.

Aus der Vielzahl der Verbote, die 
nicht veröffentlicht wurden, werden 
hier nur einige aufgeführt: Zivilarbeiter 
aus dem Osten durften ihren Aufent-
haltsort nicht wechseln, während der 
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nächtlichen Sperrstunde ihre Unter-
kunft nicht verlassen; durch Runderlass 
vom 8. März 1940 war ihnen der Besuch 
deutscher Veranstaltungen kultureller, 
kirchlicher oder gesellschaftlicher Art 
und der Besuch von Gaststätten un-
tersagt; Radioapparate, auch deutsche 
Zeitungen durften sie nicht besitzen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg er-
hoben ehemalige Zwangsarbeiter im-
mer wieder vor in- und ausländischen 
Gerichten Klagen auf Entschädigungs-
zahlungen. Ihre Forderungen richteten 
sich gegen deutsche Industrieunter-
nehmen, die für die Kriegswirtschaft 
tätig waren.

Im Jahr 2000 beschloss der Deutsche 
Bundestag durch Gesetz, eine Bundes-
stiftung zur Entschädigung ehemaliger 
Zwangsarbeiter einzurichten. Die rund 
fünf Milliarden Euro dieses Entschädi-
gungsfonds wurden je zur Hälfte von 
der Bundesrepublik Deutschland und 
von deutschen Industrieunternehmen 
bereitgestellt.

Bis Ende 2005 sind rund vier Mil-
liarden Euro an noch überlebende ehe-
malige Zwangsarbeiter, vorwiegend in 
Osteuropa, ausgezahlt worden. Siehe 
Fremdvölkische, Arbeitslager, Konzentra-
tionslager, besetzte Gebiete.

Fremdvölkische war nach den Behauptun-
gen der nationalsozialistischen Rassen-
kunde die Bezeichnung für Menschen, 
die nicht dem deutschen oder einem 
ihm artverwandten Volk angehörten. 
Im Gegensatz zu den Deutschen, die in 
ihrer Mehrheit angeblich einer hoch-
wertigen nordischen Rasse angehören 

sollten, galten die als fremdvölkisch 
eingestuften Menschen als minder-
wertig. Sie wurden von den National-
sozialisten auch als Untermenschen 
bezeichnet.

Als Fremdvölkische wurden vor al-
lem Polen, Russen und Sinti und Roma 
(Zigeuner) geächtet.

Der Reichsführer-SS und Chef der 
Deutschen Polizei Heinrich Himmler 
schrieb 1940 in einer Denkschrift «Ei-
nige Gedanken über die Behandlung 
der Fremdvölkischen im Osten», die 
von Hitler ausdrücklich als Richtlinie 
der Polenpolitik anerkannt wurden: 
«Für die nichtdeutsche Bevölkerung 
des Ostens darf es keine höhere Schule 
geben als die vierklassige Volksschule. 
Das Ziel dieser Volksschule hat ledig-
lich zu sein: Einfaches Rechnen bis 
höchstens 500, Schreiben des Namens, 
eine Lehre, daß es ein göttliches Gebot 
ist, den Deutschen gehorsam zu sein, 
und ehrlich, fl eißig und brav zu sein. 
Lesen halte ich nicht für erforderlich … 
Diese Bevölkerung wird als führerloses 
Arbeitsvolk zur Verfügung stehen und 
Deutschland jährlich Wanderarbeiter 
für besondere Arbeitsvorkommen … 
stellen.»272

Bereits ein Jahr davor – fünf Wo-
chen nach dem deutschen Angriff auf 
Polen – war Himmler von Adolf Hitler 
durch Führererlass vom 7. Oktober 1939 
beauftragt worden, für die «Festigung 
deutschen Volkstums» und die «Aus-
schaltung des schädigenden Einfl usses 
von solchen volksfremden Bevölke-
rungsteilen, die eine Gefahr für das 
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Reich und die deutsche Volksgemein-
schaft bedeuten», zu sorgen.273

Im Dezember 1941 wurde mit der 
«Verordnung über Strafrechtspfl ege 
gegen Polen und Juden in den einge-
gliederten Ostgebieten» ein Sonder-
strafrecht eingeführt. Danach konnte 
jede Meinungsäußerung von Polen 
oder Juden als «deutschfeindliche Äu-
ßerung»274 und damit als Verbrechen 
gewertet werden, das mit der Todes-
strafe bedroht war.

Nach dem Einmarsch deutscher 
Truppen in die Sowjetunion im Juni 
1941 und der anschließenden Beset-
zung großer Teile des Landes waren 
die dort lebenden Einwohner den 
gleichen Maßnahmen der Unterdrü-
ckung, der Ausbeutung und der Ver-
nichtung durch die deutschen Besatzer 
unterworfen wie die Polen. Bereits vor 
dem deutschen Angriff auf Russland 
hatte das Oberkommando der Wehr-
macht festgelegt: «Im Operationsgebiet 
des Heeres erhält der Reichsführer-SS 
zur Vorbereitung der politischen Ver-
waltung Sonderaufgaben im Auftrage 
des Führers, die sich aus dem endgültig 
auszutragenden Kampf zweier ent-
gegengesetzter politischer Systeme 
ergeben. Im Rahmen dieser Aufgaben 
handelt der Reichsführer-SS selbstän-
dig und in eigener Verantwortung.»275

1943 erklärte Himmler auf einer Ta-
gung hoher SS-Führer in Posen: «Wie es 
den Russen geht, wie es den Tschechen 
geht, ist mir total gleichgültig … Ob die 
anderen Völker im Wohlstand leben 
oder ob sie verrecken vor Hunger, das 

interessiert mich nur soweit, als wir sie 
als Sklaven für unsere Kultur brauchen 
… Wir Deutschen, die wir als einzige 
auf der Welt eine anständige Einstel-
lung zum Tier haben, werden ja auch 
zu diesen Menschentieren eine anstän-
dige Einstellung einnehmen.»276

Aufgrund vorhandener Unterlagen 
und Zählungen wird geschätzt, dass 
die nationalsozialistischen Gräueltaten 
in Polen 5,4 Millionen, in der Sowjet-
union über zehn Millionen Opfer unter 
der  Zivilbevölkerung forderten. Siehe 
Fremdarbeiter, besetzte Gebiete, Unter-
mensch, Zigeunerfrage, Volksdeutsche, Ein-
deutschung.

Frontbann. Siehe SA.
Führer und Reichskanzler war seit dem 

1. August 1934 der offi zielle Titel Adolf 
Hitlers.

Hitler war seit 1921 Führer der 
NSDAP. Er wurde am 30. Januar 1933 
von dem damaligen Reichspräsidenten 
Paul von Hindenburg zum Reichskanz-
ler ernannt. Nach dem Tod des Reichs-
präsidenten trat am 2. August 1934 das 
«Gesetz über das Staatsoberhaupt des 
Deutschen Reiches» vom 1. August 
1934 in Kraft. Das Gesetz bestimmte, 
dass das Amt des Reichspräsidenten, 
dem Staatsoberhaupt des Deutschen 
Reiches, mit dem des Reichskanzlers, 
dem Regierungschef, vereinigt wurde: 
«Infolgedessen gehen die bisherigen 
Befugnisse des Reichspräsidenten auf 
den Führer und Reichskanzler über.»277

Da nach der Verfassung mit dem 
Amt des Reichspräsidenten der mi-
litärische Oberbefehl verbunden war, 
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wurde Hitler dadurch auch Oberster 
Befehlshaber der deutschen Streit-
kräfte. Die Vereinigung der beiden 
höchsten Staatsämter bedeutete die 
Zusammenfassung aller staatlichen 
Macht in einer Person. Als Führer und 
Reichskanzler beanspruchte Hitler 
aber nicht nur aufgrund höchster 
staatlicher Gewalt zu handeln, sondern 
vor allem aufgrund einer neuen, durch 
die nationalsozialistische Bewegung 
eingeführten «Führergewalt»: «Denn 
nicht der Staat als eine unpersönliche 
Einheit ist der Träger der politischen 
Gewalt, sondern diese ist dem Führer 
als dem Vollstrecker des völkischen 
Gemeinwillens gegeben. Die Führer-
gewalt ist umfassend und total.»278 In 
einem anderen Kommentar hieß es: 
«Der Wille zur Führung, gleich in wel-
cher Form er zum Ausdruck gelangt 
– ob durch Gesetz, Verordnung, Erlaß, 
Einzelbefehl, Gesamtauftrag, Organi-
sations- und Zuständigkeitsregelung 
usw. – schafft Recht und ändert bisher 
geltendes Recht ab.»279

Dieser grundsätzlichen Änderung 
entsprechend wurde auch der Eid, den 
Soldaten, Beamte und Minister seit 
dem August 1934 ablegen mussten, ge-
ändert. Ihr Schwur galt nicht mehr der 
Verfassung und den Gesetzen des Staa-
tes, sondern der Person Adolf Hitlers.

Das Gesetz über das Staatsober-
haupt wurde in einer nachträglichen 
Volksabstimmung am 19. August 1934 
bestätigt; nach nationalsozialistischen 
Angaben stimmten 89,9 Prozent des 
deutschen Volkes für das Gesetz.

Seit dem Frühjahr 1939 wurde auf 
ausdrücklichen Wunsch Hitlers im 
Behördenverkehr nur noch die Be-
zeichnung «Der Führer»280 verwendet. 
Im April 1944 erging eine Anordnung 
der Parteikanzlei, in der es hieß: «Die 
Bezeichnung Adolf Hitlers als ‹Führer› 
hat sich zu einem der ganzen Welt 
bekannten, fest umrissenen geschicht-
lichen Begriff entwickelt, der seine 
Stellung als Führer der NSDAP, als 
Staatsoberhaupt des Großdeutschen 
Reiches, als Regierungschef (Reichs-
kanzler) und als Oberster Befehlshaber 
der Wehrmacht durch ein Wort zum 
Ausdruck bringt.»281

Die Nationalsozialisten bezeichne-
ten das Deutsche Reich während ihrer 
zwölfjährigen Gewaltherrschaft von 
1933 bis 1945 als «Führerstaat»282 in 
dem nach ihrer Auffassung Hitler «für 
das gesamte deutsche Volk schon heute 
zum Inbegriff eines neuen Mythos»283 
geworden war. Siehe Wehrmacht, obers-
ter Gerichtsherr, Volksempfi nden, Volks-
gemeinschaft, NSDAP.

Führerbunker war die Bezeichnung des 
im jeweiligen Führerhauptquartier für 
Adolf Hitler und seine unmittelbare 
Begleitung eingerichteten bombensi-
cheren Bunkers. Berühmtester Bunker 
wurde das letzte der «Führerhaupt-
quartiere»284, der befestigte Bunker 
im Garten der Reichskanzlei in Berlin, 
16 Meter unter der Erde.

Vom November 1944 bis zu seinem 
Selbstmord im April 1945 befehligte 
Hitler von hier aus die deutsche Wehr-
macht. 1938 hatte Hitler den unmittel-
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baren Oberbefehl über die Wehrmacht 
übernommen, seit 1941 war er auch 
Oberbefehlshaber des Heeres.

Hitlers verschiedene Hauptquartie-
re hatten Tarnnamen; das bekannteste 
war die «Wolfsschanze»285 bei Rasten-
burg im damaligen Ostpreußen, in dem 
am 20. Juli 1944 ein Attentat auf Hitler 
verübt wurde. Siehe Führer und Reichs-
kanzler, Schema S. 300, besetzte Gebiete.

Führererlass. Adolf Hitler war als Führer 
und Reichskanzler des Deutschen Rei-
ches nicht nur Regierungschef, sondern 
auch oberster Repräsentant des Staates 
mit allen Vollmachten eines Reichs-
präsidenten. Führererlasse waren von 
Hitler verfügte Anordnungen, die 
ohne weitere Bestätigung durch ande-
re Staatsorgane im gesamten Reich für 
alle Ämter und Staatsbürger verbindli-
chen Gesetzesrang hatten. Führererlas-
se konnten geltendes Recht verändern 
oder neues Recht begründen. Im Ge-
gensatz zu Gesetzen mussten Führer-
erlasse nicht veröffentlicht werden, sie 
wurden lediglich auf dem Dienstweg 
den Obersten Reichsbehörden bekannt 
gemacht.

Die Möglichkeit zu Erlassen war aus 
dem Recht des Reichspräsidenten der 
Weimarer Republik, 1919–1933, ent-
standen, durch Erlass die Organisation 
der Reichsregierung und der Obersten 
Reichsbehörden zu bestimmen und 
zu verändern. Mit dem Beginn des 
Zweiten Weltkrieges 1939 gingen Hit-
lers Führererlasse zunehmend über die 
Bestimmung von Organisationsver-
änderungen hinaus.

Der «Erlaß des Führers und Reichs-
kanzlers zur Festigung deutschen 
Volkstums»286 vom 7. Oktober 1939 
ist ein Beispiel für die Gewissenlosig-
keit, mit der Hitler seine Machtvoll-
kommenheit zum Schaden unzähliger 
Menschen angewandt hat. Siehe dazu 
Volksdeutsche.

Führergrundsatz. Der Führergrundsatz 
– oder das Führerprinzip – wurde von 
den Nationalsozialisten als «Grundge-
setz der nationalsozialistischen Welt-
anschauung»287 bezeichnet. Jede Ge-
folgschaft hatte ihrem Führer blinden 
Gehorsam und bedingungslose Treue 
entgegenzubringen. Jeder Führer war 
Teil einer größeren Gefolgschaft, über 
die der jeweils höherstehende Führer 
uneingeschränkte Befehlsgewalt ha-
ben sollte. Oberster Führer war Adolf 
Hitler, der über das gesamte deutsche 
Volk als Gefolgschaft verfügen sollte. 
«Autorität nach unten, Verantwort-
lichkeit nach oben kennzeichnen 
organisatorisch den Führergrundsatz. 
Gemeinsames Blut und gemeinsamer 
Kampf, der Glaube an eine große Idee 
und ihre Aufgabe, die einheitliche 
Weltanschauung schaffen die schick-
salhafte Einheit von Führer und Ge-
folgschaft, die unlösbare gegenseitige 
Treue.»288

Das Besondere des nationalsozialis-
tischen Führergrundsatzes lag darin, 
dass die Rolle des Führers jenseits aller 
vernunftmäßigen Begründungen als 
«vom Schicksal gesandt»289 gerechtfer-
tigt wurde; besonders war auch, dass 
das Führerprinzip in einem für moder-

Führergrundsatz



90

ne Staaten bisher unbekannten Maß 
für unbedingt gültig erklärt wurde.

Schon in seinem Buch «Mein Kampf» 
hatte Hitler hervorgehoben, dass der 
Führergrundsatz über die nationalso-
zialistische Bewegung hinaus auf das 
gesamte deutsche Volk einschließlich 
seiner staatlichen Einrichtungen ange-
wendet werden sollte: Der «völkische 
Staat» habe «die gesamte, besonders 
aber die oberste, also die politische Lei-
tung restlos vom parlamentarischen 
Prinzip … zu befreien, um an Stelle des-
sen das Recht der Person einwandfrei 
sicherzustellen»290.

Für die Nationalsozialisten hatte 
das Führerprinzip «seine höchste Ver-
körperung und letzte Verwirklichung 
… in der Persönlichkeit Adolf Hitlers 
gefunden»291. Nach Hitlers Ernennung 
zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 
und der Vereinigung der beiden höchs-
ten Staatsämter Reichskanzler und 

Reichspräsident am 1. August 1934 
vereinigte Adolf Hitler als Führer und 
Reichskanzler nach nationalsozialis-
tischer Darstellung «alle hoheitliche 
Gewalt des Reiches»292 in seiner Per-
son. Nicht mehr «von ‹Staatsgewalt›, 
sondern von ‹Führergewalt›»293 soll-
te gesprochen werden: «Die Führer-
gewalt ist umfassend und total; sie 
ver einigt in sich alle Mittel der poli-
tischen Gestaltung; sie erstreckt sich 
auf alle Sachgebiete des völkischen Le-
bens; sie erfaßt alle Volksgenossen, die 
dem Führer zu Treue und Gehorsam 
verpfl ichtet sind. Die Führergewalt ist 
nicht durch … Kontrollen … gehemmt, 
sondern ist frei und unabhängig, aus-
schließlich und unbeschränkt.»294 
Siehe Gefolgschaft, Volksgemeinschaft, 
völkisch, Oberster Gerichtsherr, Ermäch-
tigungsgesetz.

Führerhauptquartier. Siehe Führerbunker.

Führerhauptquartier

G
Gaskammern waren in den Vernichtungs-

lagern und Konzentrationslagern von der 
SS eingerichtete Anlagen zur Massen-
tötung der Häftlinge. Es waren meist als 
Brausebäder getarnte kahle, luftdicht 
abgeschlossene Räume, in die durch 
Öffnungen an der Decke tödliches Gas 

geleitet wurde. Das Verfahren des Mas-
senmordes durch Gas wurde von der SS 
entwickelt, weil damit bei geringstem 
Aufwand weit mehr Menschen getötet 
werden konnten als zum Beispiel durch 
Massenerschießungen, wie sie in den 
besetzten polnischen und sowjetischen 
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Gebieten seit Beginn des Zweiten Welt-
krieges 1939 von den SS-Einsatzgruppen 
durchgeführt wurden.

Schon vor Beginn der Massenmorde 
in den Vernichtungslagern waren Gas-
kammern eingesetzt und zur Tötung 
von Menschen benutzt worden. Nach 
Ansicht der Nationalsozialisten unheil-
bar Kranke wurden seit Anfang 1940 in 
Kranken- und Heilanstalten transpor-
tiert, in denen sie in eigens dafür einge-
richteten Gaskammern umgebracht 
wurden. Bis Sommer 1941 fanden bei 
diesen Massentötungen 120 000 Men-
schen den Tod.

Die in den Krankenanstalten ge-
machten Erfahrungen sollten, so geht 
es unter anderem aus einem Brief vom 
Oktober 1941 an den Reichskommissar 
Lohse in Riga hervor, bei den Vernich-
tungsaktionen gegen Polen, Russen 
und Juden in Osteuropa ausgewertet 
werden. Fachleute, insbesondere Che-
miker, die das Verfahren entwickelt 
und erprobt hatten, sollten bei «der 
Herstellung der erforderlichen Un-
terkünfte sowie der Vergasungsappa-
rate»295 mitwirken.

Anfangs wurden Gaswagen – fahr-
bare Gaskammern – eingesetzt: 5-Ton-
ner-Lastwagen, deren Aufbauten so ge-
tarnt waren, dass ihr furchtbarer Zweck 
von außen nicht zu erkennen war. Mit 
Abgasschläuchen wurden die Motor-
abgase ins Innere des Aufbaus geleitet.

Solche Gaswagen wurden während 
des Krieges in Russland zunächst von 
einigen Einsatzkommandos der SS-
Einsatzgruppen hinter den vormar-

schierenden Truppen der Wehrmacht 
eingesetzt. Im Laufe des Jahres 1942 
hatten alle Einsatzgruppen in Russland 
Gaswagen zur Verfügung, in denen ins-
besondere Frauen und Kinder ermordet 
wurden.

Auch in Chelmno, dem ersten Ver-
nichtungslager, waren die Gaskam-
mern fahrbar gebaut. Hier wurden von 
Herbst 1941 bis Mitte 1944 mindestens 
152 000 Menschen in Gaswagen getö-
tet.

In Belzec waren es 4 × 5 Meter große 
und 1,90 Meter hohe Räume, die wie 
Garagen aussahen. In diese Räume 
wurden die Menschen gepresst und 
mit den Abgasen von Dieselmotoren 
getötet: «Endlich, nach 32 Minuten, 
sind alle tot! – … Die Toten stehen noch 
immer aufrecht, wie Säulen aus Basalt; 
sie konnten nicht umsinken, oder sich 
neigen, weil ihnen nicht der geringste 
Raum verblieben war. Selbst im Tode 
erkennt man noch die einzelnen Fami-
lien, die sich noch fest an den Händen 
halten.»296

Die größte Vergasungsanlage der 
Konzentrations- und Vernichtungs-
lager war in Auschwitz-Birkenau. Sie 
wurde im Gegensatz zu den meisten 
anderen mit Zyanwasserstoff oder 
«Zyklon B»-Kristallen betrieben. Auch 
hier waren die vier als Krematorien 
bezeichneten Anlagen, die sowohl 
Gaskammern wie Einäscherungsöfen 
enthielten, wie Bäder getarnt, um die 
Opfer zu täuschen, damit das Morden 
möglichst reibungslos verlaufen konn-
te. In jede der vier Kammern wurden 

Gaskammern
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jeweils 1200 bis 1500 nackte Menschen 
gesperrt und getötet: «Es dauerte je 
nach den klimatischen Verhältnissen 
drei bis fünfzehn Minuten, um die 
Menschen in der Todeskammer zu 
töten. Wir wußten, wann Menschen 
tot waren, weil ihr Schreien aufhörte. 
Wir warteten gewöhnlich ungefähr 
eine halbe Stunde, bevor wir die Türen 
öffneten und die Leichen entfernten. 
Nachdem man die Körper heraus-
geschleppt hatte, nahmen unsere Son-
derkommandos den Leichen die Ringe 
ab und zogen das Gold aus den Zähnen 
dieser Leichname.»297

Die Leichen wurden in Verbren-
nungsöfen oder in große Gruben 
geworfen. Infolge der Verbrennung 
oder Verwesung der Leichen lagen 
nach Aussagen von Zeugen über den 
Lagern und der Umgebung oft tagelang 
schmierige Wolken und Gestank: «Der 
Gestank … oh, mein Gott, der Gestank. 
Er war überall … die Gruben … voll … sie 
waren voll. Ich kann’s Ihnen nicht sa-
gen: nicht Hunderte, Tausende, Tausen-
de von Leichen … mein Gott.»298 Siehe 
Vernichtungslager, Konzentrationslager, 
Endlösung, Untermensch, SS, Euthanasie-
befehl.

Gau, Gauleiter. Der Gau war eine Gebiets-
einheit innerhalb der Organisation der 
NSDAP: Städte wie Hamburg oder Ber-
lin oder ein Gebiet wie Schleswig-Hol-
stein bildeten je einen Partei-Gau. Die 
Einteilung des Reiches in Partei-Gaue 
wurde von Adolf Hitler nach der Neu-
gründung der NSDAP 1925 veranlasst, 
als sich die Partei über Bayern hinaus 

auszubreiten begann. 1939 gab es im 
Reichsgebiet 41 Gaue, die Auslands-
organisation der NSDAP galt als der 
42. Gau.

Der Gau wurde – wie die kleine-
ren Gebietseinheiten der Partei Kreis, 
Ortsgruppe und Block – als «Hoheits-
gebiet»299 der NSDAP bezeichnet. Füh-
rer dieser Organisationseinheit war 
der Gauleiter. Da er ein Hoheitsgebiet 
leitete, galt er als «Hoheitsträger»300.

Die Gauleiter waren Adolf Hitler 
unmittelbar unterstellt beziehungs-
weise dem in seinem Namen handeln-
den Stellvertreter des Führers.

Fast ausnahmslos waren die Gaulei-
ter Alte Kämpfer, die der Partei vor 1933 
beigetreten waren. Sie konnten nur von 
Adolf Hitler persönlich ernannt oder 
abgesetzt werden: «Der Gauleiter trägt 
dem Führer gegenüber die Gesamt-Ver-
antwortung für den ihm anvertrauten 
Hoheitsbereich. Die Rechte, Pfl ichten 
und Zuständigkeiten des Gauleiters er-
geben sich vornehmlich aus dem vom 
Führer erteilten Auftrag.»301

Die Gauleiter hatten in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich das «Aufsichts-
recht über sämtliche der Partei, deren 
Gliederungen und angeschlossenen 
Verbänden als Aufgaben obliegenden 
Pfl ichten»302.

Mit zwei Ausnahmen übten die 
Gauleiter der NSDAP gleichzeitig das 
staatliche Amt der Reichsstatthalter 
aus, die seit April 1933 an der Spitze 
der Länder eingesetzt worden waren. 
Mit der Besetzung eines Staats- und 
eines Parteiamtes in Personalunion 
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erreichten die Nationalsozialisten 
auch in den Länderverwaltungen die 
Gleichschaltung, das heißt die Ablösung 
demokratischer Richtlinien und die 
Übertragung entscheidender Voll-
machten auf nationalsozialistische 
Führungskräfte.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 
1939 wurden die Befugnisse derjenigen 
Gauleiter, die zugleich das Staatsamt 
eines Oberpräsidenten oder Reichs-
statthalters innehatten, erweitert: 
mit der «Verordnung über die Bestel-
lung von Reichsverteidigungskommis-
saren» vom 1. September 1939 wurden 
sie zu Reichsverteidigungskommis-
saren ernannt. Am 16. November 1942 
wurden durch eine weitere Verord-
nung auch alle anderen Gauleiter zu 
Reichsverteidigungskommissaren er-
nannt. Ihre Aufgabe war es, «die ge-
samte zivile Reichsverteidigungsver-
waltung einheitlich zu lenken» und 
die «Schlagkraft und reibungslose Zu-
sammenarbeit der Zivilverwaltung mit 
der Wehrmacht»303 sicherzustellen.

In der letzten Phase des Krieges 
wurden die Gauleiter am 25. Septem-
ber 1944 mit der Aufstellung des Volks-
sturms beauftragt. In Zusammenarbeit 
mit der Wehrmacht waren sie für die Be-
festigung und Verteidigung des ihnen 
unterstellten Gebietes verantwortlich.

Die Gauleiter waren Politische Leiter 
der NSDAP, die als verbrecherische 
Gruppe im Nürnberger Prozess 1946 ver-
urteilt wurden. Siehe NSDAP, Reichs-
gau, Reichskommissar, Führer und Reichs-
kanzler.

Gefolgschaft. Die Nationalsozialisten ver-
standen unter Gefolgschaft eine «echte 
Gemeinschaft»304, die durch den «dis-
ziplinierten Gehorsam, mit dem ihre 
Mitglieder der geistigen Führung Ge-
folgschaft leisten»305, verbunden war.

Unbedingte Unterordnung unter 
die Weisungen ihres Führers gehörte 
nach Ansicht der Nationalsozialisten 
zu den «sittlichen Verpfl ichtungen»306 
einer Gefolgschaft, die «in der Treue 
zum Führer, in der Kameradschaft in-
nerhalb der Gefolgschaft und in der 
Bewahrung der eigenen Ehre»307 ihre 
Erfüllung fi nden sollte.

Nach diesem Führer-Gefolgschaft-
Grundsatz waren die NSDAP und die 
Gliederungen und Angeschlossenen Ver-
bände der NSDAP aufgebaut.

Das gleiche Führer-Gefolgschaft-
Prinzip herrschte seit 1934 im Ver-
hältnis zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern: An der Spitze eines 
Betriebes stand der Betriebsführer, dem 
die Belegschaft – sie wurde als Gefolg-
schaft bezeichnet – zu Treue und Ge-
horsam verpfl ichtet war.

Die größte Gefolgschaft bildete nach 
nationalsozialistischer Auffassung das 
deutsche Volk; an seiner Spitze stand 
der Führer Adolf Hitler.

Noch kurz vor der Kapitulation woll-
te Dr. Joseph Goebbels, Reichsminister 
für Volksaufklärung und Propagan-
da, am 19. April 1945, als sowjetische 
Truppen bereits in Berlin kämpften, 
den Geist der bedingungslosen Gefolg-
schaft beschwören: «Wer anders könn-
te die Richtung aus der Weltkrise wei-

Gefolgschaft
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sen als der Führer! … Wir stehen zu ihm 
wie er zu uns in germanischer Gefolg-
schaftstreue, wie wir es geschworen 
haben und wie wir es halten wollen. 
Wir rufen es ihm nicht zu, weil er es 
auch so weiß und wissen muß: Führer, 
befi ehl, wir folgen!»308 Siehe Führer und 
Reichskanzler, Betriebsführer, NSDAP, to-
taler Krieg, Führergrundsatz.

Gefolgsmann. Siehe Deutsche Arbeitsfront.
Geheime Staatspolizei. Siehe Gestapo.
Geltungsjuden. Siehe Reichsbürgergesetz.
Gemeinnützige Stiftung für Anstalts-

pfl ege. Siehe Euthanasiebefehl.
Gemeinschaftsfremde war in der Behör-

densprache – nicht im öffentlichen 
Sprachgebrauch – eine Bezeichnung 
der Nationalsozialisten für Menschen, 
die sie aus der von ihnen stetig be-
schworenen Volksgemeinschaft aus-
schlossen.

1939 erarbeiteten Justiz- und Po-
lizeibehörden erste Entwürfe «eines 
Gesetzes über die Behandlung Gemein-
schaftsfremder»309. Ziel des Gesetzes 
war die Bestimmung und Bestrafung 
von «Menschen … minderen Rech-
tes»310; zudem sollten die Zuständig-
keiten von Justiz und Polizei neu ge-
ordnet werden.

Nach dem aktuellen Stand der 
Forschung wurde 1944 im letzten Ent-
wurf zu diesem Gesetz ausgeführt, 
dass «die Behandlung Gemeinschafts-
fremder … in den Aufgabenkreis der 
Polizei gehört»311. Das Gesetz sollte der 
Polizei neue Maßnahmen, darunter 
«Freiheitsentziehung auf unbestimm-
te Zeit»312 ermöglichen; gleichzeitig 

sollte es der Justiz «zusätzliche Rechts-
grundlagen … für gerichtliche Ent-
scheidungen»313 schaffen und für die 
Gerichte die Voraussetzung, «Strafe … 
von unbestimmter Dauer»314 zu ver-
hängen.

Die Gemeinschaftsfremden sollten 
nach dem Entwurf in drei so bezeichne-
te Personengruppen eingeteilt werden: 
1. Die Versagergruppe, 2. Die Gruppe 
der Arbeitsscheuen und Liederlichen, 
3. Die Verbrechergruppe.

Der «Versagergruppe» sollten Men-
schen zugeordnet werden, «die nach 
ihrer Persönlichkeit und Lebensfüh-
rung … erkennen lassen, dass sie nicht 
imstande sind … den Mindestanfor-
derungen der Volksgemeinschaft zu 
genügen».315 Ihnen zugeordnet waren 
die Homosexuellen als «Personen …, 
die sich einer Neigung zu gleichge-
schlechtlicher Unzucht hingeben»316. 
Nach Ansicht der Nationalsozialisten 
bildete die Homosexualität «für die 
Volksgemeinschaft eine ernste Gefahr, 
weil die Homosexuellen … Jugendliche 
verführen und vor allem den natürl. 
Lebenswillen durch die von ihnen pro-
pagierte Abneigung gegen Ehe und 
Familie untergraben»317.

Männliche Homosexualität war auf-
grund der moralischen und sittlichen 
Vorstellungen in Europa bis gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts nicht nur in 
Deutschland strafbar. Mit der national-
sozialistischen Machtübernahme 1933 
jedoch waren die Lebensumstände für 
Homosexuelle bedrohlicher geworden. 
Schon 1935 war der § 175 des Reichs-
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strafgesetzbuches, der Homosexualität 
mit Gefängnis bestrafte, erweitert und 
verschärft worden. «Unzucht zwi-
schen Männern»318 konnte jetzt mit 
Zuchthaus bis zu zehn Jahren geahndet 
werden.

1936 wurde auf Veranlassung Hein-
rich Himmlers, Reichführer-SS und Chef 
der Deutschen Polizei, die Reichszentrale 
zur Bekämpfung der Homosexualität 
und Abtreibung eingerichtet. Hier 
wurden Homosexuelle und Frauen, 
die ihre Schwangerschaft abgebrochen 
hatten, erfasst und registriert.

Erhöhte Aufmerksamkeit, Bespit-
zelung und Verhaftungen von Homo-
sexuellen richteten sich insbesondere 
gegen Mitglieder der nationalsozialis-
tischen Organisationen SA, SS und HJ.

1940 ordnete Himmler an, dass «in 
Zukunft alle Homosexuellen, die mehr 
als einen Partner verführt haben, nach 
ihrer Entlassung aus dem Gefängnis 
in Vorbeugungshaft zu nehmen»319 
waren. Das bedeutete Einweisung in 
ein Konzentrationslager und oft den Tod 
durch Zwangsarbeit oder infolge medi-
zinischer Experimente.

Während der Zeit der nationalso-
zialistischen Herrschaft wurden etwa 
50 000 Verurteilungen gegen Homose-
xuelle ausgesprochen, zwischen 5000 
und 15 000 wurden von Polizei oder 
Gestapo in Lager eingewiesen.

Die Erläuterungen zu der als «Ar-
beitsscheue und Liederliche» bezeich-
neten 2. Personengruppe, gegen die 
das Gesetz insbesondere angewendet 
werden sollte, waren so beliebig auszu-

legen, dass sie die Verhaftung nahezu 
jedes Menschen ermöglichen konnten: 
«Menschen, die bald als Tunichtgute … 
ein nichtsnutziges, unwirtschaftliches 
oder ungeordnetes Leben führen …, 
einen Hang zu … Arbeitsbummelei … 
oder anderen kleinen Straftaten an den 
Tag legen; … auch Personen …, die aus … 
Streitlust den Frieden … der Allgemein-
heit wiederholt stören.»320

Für die 3. Gruppe wurde ausge-
führt, dass schon die Annahme, «daß 
ihre Sinnesart auf die Begehung von 
Straftaten gerichtet»321 sei, die Ver-
haftung rechtfertige; die Einweisung 
in ein Konzentrationslager könne die 
Folge sein.

In besonderen Fällen sollte die Mög-
lichkeit bestehen, «Gemeinschafts-
fremde unfruchtbar zu machen»322.

1944, angesichts der fortschreiten-
den Kriegsentwicklung und des damit 
verbundenen anderweitigen Einsatzes 
von Arbeitskräften aus Justiz und Poli-
zei, wurden die Planungen für das Ge-
setz zur Bestimmung und Bestrafung 
von so bezeichneten Gemeinschafts-
fremden eingestellt. Siehe Asoziale, Ge-
stapo, Schutzhaft, totaler Krieg.

Generalbevollmächtigte. Siehe Vierjah-
resplan.

Generalgouvernement bezeichnete nach 
dem deutschen Überfall auf Polen und 
nach der polnischen Kapitulation am 
27./28. September 1939 den Landesteil 
Polens, der von deutschen Truppen er-
obert und nicht in das Deutsche Reich 
eingegliedert oder von russischen 
Truppen besetzt worden war.

Generalgouvernement
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Mit dem Angriff auf Polen hatte am 
1. September 1939 der Zweite Weltkrieg 
begonnen. Wenige Tage zuvor hatten 
das Deutsche Reich und die Sowjet-
union einen Vertrag geschlossen, den 
so genannten Hitler-Stalin-Pakt. Dieser 
Pakt legte in einem Geheimabkommen 
die «Interessensphären»323 der beiden 
Staaten «für den Fall einer territorial-
politischen Umgestaltung»324 Polens 
fest. Eine Demarkationslinie – unge-
fähr entlang der Flüsse Narew, Weichsel 
und San – wurde als Grenze zwischen 
den Interessengebieten festgelegt. Am 
17. September 1939 marschierten sow-
jetische Truppen in Ostpolen ein und 
besetzten das ihnen von Deutschland 
zugestandene Gebiet.

Ein Teil der von der deutschen 
Wehrmacht besetzten polnischen Ge-
biete wurde als «eingegliederte Ost-
gebiete»325 zu deutschem Reichsgebiet; 
der verbleibende Teil Polens wurde 
zunächst mit den vier Distrikten War-
schau, Krakau, Radom und Lublin 
durch Erlass Adolf Hitlers zum Ge-
neralgouvernement erklärt. 1941, nach 
dem deutschen Überfall auf die Sowjet-
union, wurde das Gebiet um Lemberg 
als fünfter Distrikt Galizien Teil des 
Generalgouvernements.

Staats- und völkerrechtlich gehörte 
das Generalgouvernement nicht zum 
Deutschen Reich; es wurde von den Na-
tionalsozialisten als «Nebenland des 
Reiches»326 betrachtet, die Einwohner 
als Staatenlose polnischer Volkszuge-
hörigkeit.

Die zunächst amtierende Militärre-

gierung wurde im Oktober 1939 durch 
eine Zivilverwaltung abgelöst, an de-
ren Spitze der deutsche Generalgouver-
neur Dr. Hans Frank stand. Er war mit 
Führererlass eingesetzt worden, Adolf 
Hitler direkt unterstellt und nur ihm 
verantwortlich.

Frank leitete die gesamte Verwal-
tung selbständig und alleinverant-
wortlich, einschließlich einer eigenen 
Justiz- und Finanzverwaltung und der 
Befugnis, Rechtsverordnungen zu er-
lassen. Sein Amtssitz war Krakau. Die 
polnische Verwaltung arbeitete weiter, 
allerdings nur auf unterster Ebene und 
bei einem «totalen Aufsichtsrecht»327 
der deutschen Verwaltung. Gerichts-
barkeit und Strafverfolgung wurden 
zeitweise und in unterschiedlichem 
Umfang von SS und Polizei wahr-
genommen; die Zuständigkeiten wech-
selten zwischen Verwaltung, SS und 
Wehrmacht.

Im Oktober beziehungsweise im 
Dezember 1939 ordnete die deutsche 
Besatzungsmacht die Melde- und Ar-
beitspfl icht für alle Polen zwischen 14 
und 60 Jahren an. Seit November 1939 
mussten sich alle jüdischen Polen mit 
dem so bezeichneten Judenstern kenn-
zeichnen.

Am 7. Oktober 1939 hatte Hitler den 
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen 
Polizei, Heinrich Himmler, mit der «Fes-
tigung deutschen Volkstums» sowie 
der «Ausschaltung des schädigenden 
Einfl usses von solchen volksfremden 
Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr 
für das Reich und die deutsche Volks-
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gemeinschaft bedeuten»328, beauftragt. 
Für die Mehrheit der polnischen Be-
völkerung im Generalgouvernement 
bedeutete das Terror und Tod.

Himmler verfügte aufgrund seiner 
Vollmacht die zwangsweise Umsied-
lung von Juden und Polen aus den ein-
gegliederten Ostgebieten in das Gene-
ralgouvernement und die Ansiedlung 
von Volksdeutschen in diesen Gebieten.

Unter Anwendung grausamer Me-
thoden wurden die Polen aus ihrer Hei-
mat vertrieben und in das Generalgou-
vernement verschleppt, das nach den 
Plänen der Nationalsozialisten zum 
Verwahrgebiet für Polen, polnische Ju-
den und jüdische Bürger des Deutschen 
Reiches werden sollte, um sie – jeder-
zeit abrufbereit – als Arbeitssklaven 
für die Deutschen missbrauchen zu 
können. In vielen Städten, vor allem 
in Warschau, führte dies während des 
Winters 1939/40 zu einer katastropha-
len Ernährungs- und Wohnungslage 
aufgrund der plötzlich anwachsenden 
Bevölkerung.

Die polnischen Juden – rund drei 
Millionen Juden lebten in Polen – wur-
den in Zwangsgettos zusammengetrie-
ben; es gab große Gettos in Warschau, 
Krakau, Radom, Lublin und Lemberg.

Im Zuge der von den Nationalso-
zialisten beschlossenen Endlösung der 
Judenfrage wurde der größte Teil der 
polnischen Juden ab Frühjahr 1942 von 
der SS in die im Generalgouvernement 
eingerichteten Vernichtungslager ge-
bracht und dort getötet.

Im November 1942 begann in Aus-

führung der nationalsozialistischen 
Germanisierungspläne auch im General-
gouvernement – im Bezirk Lublin – die 
Zwangsaussiedlung von Polen. Dieser 
Bezirk sollte nach Himmlers Wei-
sungen zum ersten deutschen «Groß-
siedlungsgebiet»329 im Generalgouver-
nement werden. Die ausgesiedelten 
Polen wurden zu einem Teil in Lagern 
und in besonderen Dörfern unterge-
bracht, zum anderen Teil, wenn sie ar-
beitsfähig waren, zur Zwangsarbeit in 
der Landwirtschaft und der Rüstungs-
industrie ins Deutsche Reich transpor-
tiert. Dies geschah zum Teil in brutalen 
Zwangsaushebungen, die die deutsche 
Zivilverwaltung zusammen mit Po-
lizeieinheiten durchführte. Viele der 
nicht arbeitsfähigen Polen wurden in 
das Lager Auschwitz, das größte der von 
der SS im Generalgouvernement einge-
richteten Vernichtungslager, gebracht 
und dort ermordet.

Im Januar 1943 führten Einheiten 
der Sicherheitspolizei in Warschau und 
in anderen größeren Städten des Ge-
neralgouvernements Fahndungsstrei-
fen durch. Die rund 20 000 Opfer dieser 
Aktion wurden aufgrund eines Befehls 
von Himmler zum Arbeitseinsatz in 
Konzentrationslager übergeführt.

Überall im Lande wurden Wider-
standsgruppen gebildet. Besonders tra -
gisch endete die am 1. August 1944 be-
gonnene Erhebung der Warschauer Be-
völkerung, der Warschauer Aufstand. 
Einheiten von Wehrmacht, Luftwaffe, 
SS und Polizei schlugen den Aufstand 
mit äußerster Härte nieder, während 
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die sowjetischen Truppen knapp vor 
Warschau ihren Vormarsch unterbro-
chen hatten. Warschau wurde beinahe 
gänzlich zerstört. In den achtwöchigen 
Kämpfen fanden über 200 000 Einwoh-
ner der Stadt den Tod; Polizei- und SS-
Truppen führten Massenerschießun-
gen durch und ermordeten mehr als 
10 000 Zivilisten. Siehe besetzte Gebiete, 
Fremdvölkische, Endlösung, Wehrmacht, 
Judenstern, Volksdeutsche, Führer und 
Reichskanzler.

Germanisierung, «germanisieren» und 
«Germanisation»330 waren von den Na-
tionalsozialisten in Büchern, anderen 
Schriften und Reden häufi g benutzte 
Begriffe. Sie waren eine Umschreibung 
für die Vertreibung der slawischen 
Völker aus ihrer Heimat in Osteuropa, 
die Ansiedlung von Deutschen an 
ihrer Stelle und die Eindeutschung von 
Angehörigen fremder Völker, soweit 
sie nach Ansicht der Nationalsozialis-
ten «rassisch einen wertvollen Bevöl-
kerungszuwachs»331 bedeuten konn-
ten.

Dieses Wortverständnis hat seinen 
Ausgangspunkt in der von den Na-
tionalsozialisten – insbesondere von 
Adolf Hitler und Alfred Rosenberg 
– schon vor der Machtübernahme in 
unterschiedlicher Weise aufgestellten 
Behauptung, dass «alle Staaten des 
Abendlandes und ihre schöpferischen 
Werte von den Germanen erzeugt»332 
seien. Auf der Grundlage der natio-
nalsozialistischen Rassenkunde wurde 
behauptet, dass die Deutschen in ihrer 
Mehrzahl der hochwertigen nordischen 

Rasse angehören sollten. Die Angehö-
rigen der slawischen Völker dagegen 
wurden zu Untermenschen erklärt. Der 
«Neuaufbau der seelischen Zellen der 
nordisch bestimmten Völker»333 wur-
de von Rosenberg zum eigentlichen 
Kampfziel der Nationalsozialisten er -
hoben. Alfred Rosenberg war seit 
1934 «Beauftragter des Führers für die 
Überwachung der gesamten geistigen 
und weltanschaulichen Schulung und 
Erziehung der NSDAP». Adolf Hitler 
erklärte in seinem Buch «Mein Kampf» 
die Eroberung des europäischen 
Ostens als neuen Lebensraum für die 
Deutschen zum Ziel: «Wir stoppen 
den ewigen Germanenzug nach dem 
Süden und Westen Europas und 
weisen den Blick nach dem Land im 
Osten.»334 Diese Zielsetzung verband 
er mit der Forderung, «einen germa-
nischen Staat deutscher Nation»335 zu 
errichten.

Der Reichsführer-SS Heinrich Himm-
ler führte 1938 zur Frage der Germani-
sierung aus: «Es ist … jeder Germane mit 
bestem Blut, den wir nach Deutschland 
holen und zu einem deutschbewußten 
Germanen machen, ein Kämpfer für 
uns und auf der anderen Seite ist einer 
weniger. Ich habe wirklich die Absicht, 
germanisches Blut in der ganzen Welt 
zu holen, zu rauben und zu stehlen, wo 
ich kann.»336 Die slawische Bevölke-
rung sollte dagegen als «Arbeitsvolk»337 
für das «Herrenvolk»338 der Deutschen 
arbeiten, keine Schulbildung erhalten 
und keine Nachkommen zeugen dür-
fen.
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Mit dem Beginn des Zweiten Welt-
krieges 1939 wurden die nationalso-
zialistischen Forderungen grausame 
Wirklichkeit: Polen und weite Teile der 
Sowjetunion wurden von deutschen 
Truppen erobert. Die SS – insbeson-
dere die eigens zur Durchsetzung der 
Germanisierungsforderungen der Na-
tionalsozialisten errichtete Institution 
«Reichskommissar für die Festigung 
deutschen Volkstums» – übernahm 
die Planung und Durchführung der 
Germanisierung. Eine Minderheit 
der Bevölkerung der besetzten Gebiete 
wurde von der SS zu «eindeutschungs-
fähigen Personen»339 erklärt, darunter 
Tausende von Kindern, die ihren Eltern 
weggenommen und in deutsche Fami-
lien oder in Lebensborn-Heime gebracht 
wurden. Häufi g war die Eindeutschung 
der Erwachsenen mit der Aufl age ver-
bunden, im Deutschen Reich zu ar-
beiten und sich der nationalsozialisti-
schen Umerziehung zu unterwerfen. 
Millionen Polen, Russen und Juden 
beider Völker aber wurden aus ihren 
Wohnungen, Häusern und Höfen ver-
trieben und in Gettos, Arbeitslager, 
Konzentrationslager und Vernichtungs-
lager verschleppt, zu Tode gequält und 
ermordet. An ihrer Stelle wurden Tau-
sende von Volksdeutschen angesiedelt. 
Sie hatten zum Teil freiwillig, zum Teil 
unfreiwillig ihre Heimat verlassen. 
Millionen Menschen wurden Opfer der 
von der SS übernommenen Aufgabe, 
«dem Führer das germanische Reich zu 
bauen».340 Siehe Eindeutschung, Unter-
mensch.

Geschwister Scholl. Siehe Weiße Rose.
Gesetz gegen die Neubildung von Par-

teien. Siehe NSDAP.
Gesetz gegen heimtückische Angriffe 

auf Staat und Partei und zum Schutz 
der Parteiuniform. Siehe Heimtückege-
setz.

Gesetz über das Staatsoberhaupt des 
Deutschen Reiches. Siehe Führer und 
Reichskanzler.

Gesetz über den Neuaufbau des Reiches. 
Siehe Gleichschaltung.

Gesetz über den vorläufi gen Aufbau des 
Reichsnährstandes und Maßnahmen 
zur Markt- und Preisregulierung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse. Sie-
he Reichsnährstand.

Gesetz über den Widerruf von Ein-
bürgerungen und die Aberkennung 
der deutschen Staatsangehörigkeit. 
Siehe Bücherverbrennung.

Gesetz über die Bildung der Reichskul-
turkammer. Siehe Reichskulturkammer.

Gesetz über die Wiedervereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen 
Reich. Siehe Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich.

Gesetz über Einziehung von Erzeugnis-
sen entarteter Kunst. Siehe entartete 
Kunst.

Gesetz über Maßnahmen der Staatsnot-
wehr. Siehe Machtübernahme.

Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit 
des deutschen Volkes. Siehe Ehetaug-
lichkeitszeugnis.

Gesetz zum Schutze des deutschen 
Blutes und der deutschen Ehre. Siehe 
Blutschutzgesetz.

Gesetz zur Befriedigung des Arbeits-
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kräftebedarfs in der Landwirtschaft. 
Siehe Arbeitsbuch.

Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Staat. Siehe Ermächtigungsgesetz.

Gesetz zur Ordnung der nationalen Ar-
beit. Siehe Betriebsführer.

Gesetz zur Sicherung der Einheit von 
Partei und Staat. Siehe Gleichschaltung, 
Stellvertreter des Führers.

Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach-
wuchses. Siehe erbkranker Nachwuchs.

Gesetz zur Wiederherstellung des Be-
rufsbeamtentums. Siehe Berufsbeam-
tengesetz.

Gestapa. Siehe Gestapo, Reichssicherheits-
hauptamt.

Gestapo war die Abkürzung für Geheime 
Staatspolizei. Während der Zeit der na-
tionalsozialistischen Herrschaft, 1933–
1945, hatte die Gestapo die Macht-
befugnis, ohne gerichtliche Kontrolle 
Haussuchungen durchzuführen, Men-
schen zu verhaften, sie in Konzentra-
tionslager einzuweisen, sie zu quälen, 
zu foltern und sie zu ermorden.

Die Gestapo – die offi zielle Bezeich-
nung war Stapo – ging 1933 auf Betrei-
ben Hermann Görings aus der politi-
schen Polizei Preußens, dem größten 
Land des Deutschen Reiches, hervor. 
Göring führte damals die Geschäfte 
des preußischen Innenministers. Zur 
gleichen Zeit bildete der Reichsführer-
SS Heinrich Himmler in München, 
wo er kommissarischer, das heißt be-
auftragter Polizeipräsident war, die 
«Bayerische Politische Polizei». Unter 
politischer Polizei wird der Teil der 
Polizei verstanden, der dem Schutz 

des Staates und der Verfassung vor 
staats- und verfassungsfeindlichen Be-
strebungen einzelner Menschen oder 
Gruppen dient. In einem Rechtsstaat 
ist die politische Polizei – wie die ge-
samte Polizei – Teil der Verwaltung, 
das bedeutet, sie wird von ihr beauf-
tragt und kontrolliert. Im Deutschen 
Reich unterstand die politische Polizei 
vor der Machtübernahme durch die Na-
tionalsozialisten – ähnlich wie in der 
Bundesrepublik Deutschland – der 
jeweiligen Landesregierung der ein-
zelnen Länder.

Bis Anfang 1934 gelang es Heinrich 
Himmler, Chef der politischen Poli-
zeien in allen Ländern des Deutschen 
Reiches zu werden. Im April 1934 
übernahm er auch den Befehl über 
die politische Polizei Preußens. Die 
Zentrale der preußischen Gestapo war 
das Geheime Staatspolizeiamt (Gesta-
pa) in Berlin, Prinz-Albrecht-Straße 8. 
Himmler ernannte Reinhard Heydrich 
zum Chef dieses Amtes, das für alle Ge-
stapo-Ämter – auch für die der anderen 
Länder – verbindliche Anordnungen 
treffen konnte.

Am 10. Februar 1936 erhielt die 
preußische Gestapo ein neues Ge-
setz, das am 20. September auf ganz 
Deutschland ausgedehnt wurde und 
dessen erster Paragraph lautete: «Die 
Geheime Staatspolizei hat die Aufgabe, 
alle staatsgefährlichen Bestrebungen 
im gesamten Staatsgebiet zu erfor-
schen und zu bekämpfen, das Ergebnis 
der Erhebungen zu sammeln und aus-
zuwerten, die Staatsregierung zu unter-
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richten und die übrigen Behörden über 
für sie wichtige Feststellungen auf dem 
laufenden zu halten und mit Anregun-
gen zu versehen.»341

In Paragraph 7 des Gesetzes war be-
stimmt: «Verfügungen und Angelegen-
heiten der Geheimen Staatspolizei un-
terliegen nicht der Nachprüfung durch 
die Verwaltungsgerichte.»342

Diesen Auftrag erfüllte die Gestapo 
laut einem Kommentar über ihre 
Arbeit aus dem Jahr 1936 unter der 
Maßgabe, dass sie «unabhängig von 
jeder Bindung jedes zur Erreichung 
des notwendigen Zweckes geeignete 
Mittel»343 anzuwenden habe. Das wich-
tigste Terrormittel zur Erreichung des 
Zieles um jeden Preis war die Schutz-
haft: Die Gestapo verhaftete Menschen 
nach eigenem Gutdünken, es gab keine 
rechtliche Möglichkeit, sich dagegen 
zu wehren.

Am 17. Juni 1936 wurde der Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler von Adolf 
Hitler zum Chef der gesamten deut-
schen Polizei ernannt. Dadurch wurde 
die staatliche Polizei der SS – einer Glie-
derung der NSDAP – unterstellt: Alle 
leitenden Stellen der Polizeiorgane 
wurden mit SS-Führern besetzt.

Der Polizeiapparat wurde neu orga-
nisiert: Die Gestapo – einschließlich 
der Grenzpolizei – wurde mit der Kri-
minalpolizei unter der Bezeichnung 
Sicherheitspolizei zusammengefasst. Da-
mit wurde auch die Kriminalpolizei 
zentralisiert und zur Hilfskraft der 
Gestapo.

1939 fand die neuerliche Umorgani-

sation statt: Sicherheitspolizei und SD, 
der Sicherheitsdienst der SS, wurden 
im Reichssicherheitshauptamt der SS, 
RSHA, in einem Amt vereinigt.

In den von der SS geleiteten Konzen-
trationslagern unterstanden der Ge-
stapo die Politischen Abteilungen mit 
dem Erkennungsdienst, der zuständig 
war für die Vernehmung der Häftlinge. 
Die Gestapo-Beamten konnten unkon-
trolliert bestimmen, welchen Verhör-
methoden die Gefangenen ausgesetzt 
und welche einer Sonderbehandlung zu-
geführt werden sollten. Sonderbehand-
lung bedeutete im Sprachgebrauch der 
SS und Gestapo Hinrichtung des Häft-
lings ohne gerichtliches Verfahren.

Im Krieg stellte die Gestapo Beamte 
für die Einsatzgruppen der SS zur Ver-
fügung, die mordend den deutschen 
Truppen in den besetzten Gebieten folg-
ten. Außerdem waren Kommandos der 
Gestapo zuständig für die Deportation, 
das heißt für die Verschleppung der Ju-
den aus allen von deutschen Truppen 
besetzten Teilen Europas in die Ver-
nichtungslager der SS.

1944 gehörten über 30 000 Personen 
der Gestapo an.

Im Nürnberger Prozess 1945/46 wur-
de die Gestapo zur verbrecherischen 
Organisation erklärt. Siehe Reichs-
führer-SS und Chef der Deutschen Polizei, 
Schutzhaft, Reichssicherheitshauptamt, 
Gleichschaltung, Heimtückegesetz.

Gesundes Volksempfi nden. Siehe Volks-
empfi nden.

Glaube und Schönheit war die Bezeich-
nung für eine Abteilung des BDM, die 
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1938 unter der Bezeichnung BDM-
Werk «Glaube und Schönheit» für die 
17- bis 21-jährigen Mädchen gegründet 
wurde.

Der BDM, Bund Deutscher Mädel, 
in dem die 14- bis 21-jährigen Mädchen 
organisiert waren, war Teil der Hitler-
jugend.

Das BDM-Werk «Glaube und 
Schönheit» sollte zur «gemeinschafts-
gebundenen Persönlichkeit»344 erzie-
hen und «dem natürlichen Wandel im 
jungen Mädel zur Frau»345 Rechnung 
tragen. Mit der Gründung wurde die 
Erfahrung der Reichsjugendführung 
berücksichtigt, dass die Mädchen 
dieser Altersgruppe, abgelenkt durch 
persönliche Interessen, sich mehr und 
mehr dem organisierten Dienst der 
Hitlerjugend zu entziehen versuchten.

In «Glaube und Schönheit» sollten 
die Mädchen in kleinen Einheiten, so 
genannten Arbeitsgemeinschaften, 
unter anderem auf den Gebieten Sport, 
Gymnastik, Körperpfl ege, Hauswirt-
schaft, Musik, Wohn- und Raumgestal-
tung sowie im Gesundheitsdienst ge-
schult werden.

Die Arbeit in dem BDM-Werk war 
ausgerichtet auf das Frauenideal der 
Nationalsozialisten, nach dem die Frau 
«dem Manne … das Leben schöner und 
inhaltsreicher» gestalten und «vor al-
lem auch Mutter zu sein vermag».346

Mit Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges 1939 trat die Arbeit von «Glaube 
und Schönheit» in den Hintergrund. 
Die Mädchen wurden im «Kriegsein-
satz der Hitlerjugend» eingesetzt: Sie 

halfen beim Roten Kreuz, in Lazaretten 
und bei der Landarbeit. Siehe Hitler-
jugend, Kriegshilfsdienst, Mutterkreuz, 
BDM, RAD.

Gleichschaltung nannten die National-
sozialisten ihre unmittelbar nach der 
Machtübernahme begonnenen Maß-
nahmen, deren Ziel es war, die be-
stimmenden Führungskräfte in allen 
Bereichen der Gesellschaft des bisher 
demokratisch regierten Deutschen 
Reiches abzulösen und alle Vollmach-
ten auf die Führung der NSDAP und 
die von ihr gestellte Reichsregierung 
zu übertragen, um jeden Bereich des 
Staates und des sozialen Lebens natio-
nalsozialistisch zu durchdringen und 
zu beherrschen.

Das Deutsche Reich war aufgrund 
der Weimarer Verfassung von 1919 bis 
1933 – ähnlich gegliedert wie die Bun-
desrepublik Deutschland – ein Bun-
desstaat, bestehend aus 17 deutschen 
Ländern. Die Länder hatten eigene Par-
lamente und Regierungen, sie hatten das 
Recht, eigene Gesetze zu beschließen, 
sie verfügten über die Polizeihoheit in 
ihrem Gebiet. Mit dem Amt des Reichs-
kanzlers hatten Adolf Hitler und die 
Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 
somit nur einen Teil der von ihnen an-
gestrebten Macht im Deutschen Reich 
erhalten. Die Maßnahmen der Gleich-
schaltung sollten ihren unbeschränk-
ten Einfl uss und ihre Alleinherrschaft 
im Staat erzwingen.

Der erste Schritt unmittelbar nach 
der Machtübernahme war die Ablö-
sung der für die Polizeigewalt zustän-
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digen demokratischen Politiker durch 
Parteigenossen in allen Ländern, in 
denen es nach Lage der Dinge möglich 
war. Die von den nunmehr verantwort-
lichen Nationalsozialisten als Hilfs-
polizei eingesetzten Verbände der SA 
und der SS schufen mit die Vorausset-
zung für einen rücksichtslos geführten 
Wahlkampf der NSDAP für die am 
5. März 1933 angesetzten Reichstags-
neuwahlen. SA und SS behinderten 
den Wahlkampf der demokratischen 
Parteien, bedrohten ihre Anhänger und 
begünstigten die Aktionen der NSDAP. 
Die NSDAP wurde mit 43,9 Prozent der 
Stimmen und 288 Mandaten stärkste 
Partei im deutschen Reichstag, sie konn-
te mit den acht Prozent der Stimmen der 
DNVP, der Deutschnationalen Volks-
partei, eine regierungsfähige Mehr-
heit bilden.

Am 31. März 1933 beschloss die 
Reichsregierung unter Leitung Adolf 
Hitlers – nach dem Ermächtigungsgesetz 
vom 24. März 1933 ohne Mitwirkung 
des Parlaments – das «Vorläufi ge Ge-
setz zur Gleichschaltung der Länder 
mit dem Reich», das vereinfacht das 
«Gleichschaltungsgesetz»347 genannt 
wurde. Das Gesetz bestimmte, dass die 
Länderparlamente aufgelöst und nach 
dem Ergebnis der Reichstagswahl um-
gebildet werden mussten. Nicht mehr 
das Wahlergebnis der demokratischen 
Landtagswahlen bestimmte die Zusam-
mensetzung der Länderparlamente, 
sondern das Ergebnis der Reichstags-
wahlen vom 5. März 1933. Die für die 
kommunistische Partei abgegebenen 

Stimmen wurden dabei nicht berück-
sichtigt. Durch das Gleichschaltungs-
gesetz wurden die Nationalsozialisten 
somit in allen Landesparlamenten und 
Gemeindevertretungen die stärkste 
Partei. Siehe dazu Schema S. 77.

Das «Zweite Gesetz zur Gleich-
schaltung der Länder mit dem Reich» 
vom 7. April 1933 ermächtigte dann 
den Reichskanzler Adolf Hitler, in den 
einzelnen Ländern Reichsstatthalter ein-
zusetzen, die «für die Beobachtung der 
vom Reichskanzler aufgestellten Richt-
linien der Politik zu sorgen»348 hatten. 
Die Reichsstatthalter hatten das Recht, 
Mitglieder der Landesregierungen und 
Beamte der Länder zu entlassen und zu 
ernennen. Ziel der Gleichschaltungs-
gesetze war es, alle Behörden und Ein-
richtungen von Ländern und Gemein-
den der Reichsregierung unmittelbar 
zu unterstellen.

Am 30. Januar 1934 – zum ersten 
Jahrestag der Machtübernahme – 
wurde durch das «Gesetz über den 
Neuaufbau des Reiches» beschlossen: 
«1. Die Volksvertretungen … werden 
aufgehoben … 2. (1) Die Hoheitsrechte 
der Länder gehen auf das Reich über. 
(2) Die Landesregierungen unterstehen 
der Reichsregierung … 3. Die Reichs-
statthalter unterstehen der Dienstauf-
sicht des Reichsministers des Innern … 
4. Die Reichsregierung kann neues Ver-
fassungsrecht setzen.»349

Die Länder hörten staatsrechtlich 
auf zu bestehen. Das Deutsche Reich 
war zu einem Einheitsstaat unter zen-
traler Lenkung geworden.
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Am 14. Februar 1934 wurde der 
Reichsrat – die Vertretung der Länder 
auf Reichsebene – aufgelöst.

Mit der gleichen brutalen Energie 
betrieben die Nationalsozialisten vom 
Tag der Machtübernahme an auch 
die «Gleichschaltung» aller gesell-
schaftlichen Einrichtungen und Orga-
nisationen des demokratischen Staates. 
Gleichschaltung bedeutete auf dieser 
Ebene die Übernahme der wichtigsten 
bestehenden Verbände und Organisa-
tionen in die Organisation der Partei 
und ihre Umwandlung in Gliederungen 
und Angeschlossene Verbände der NSDAP, 
um der Partei eine lückenlose Kontrolle 
aller Berufe und aller gesellschaftlichen 
Gruppen und deren Durchdringung mit 
nationalsozialistischen Grundsätzen zu 
sichern. Weitere Verbände und Organi-
sationen wurden einer umfassenden 
staatlichen Kontrolle zugeführt.

Am 2. Mai 1933 wurden die Freien 
Gewerkschaften zerschlagen und am 
10. Mai 1933 die Deutsche Arbeitsfront, 
DAF, gegründet.

Am 3. und 4. Mai 1933 wurden der 
«Reichsstand des deutschen Handels» 
und der «Reichsstand des deutschen 
Handwerks» gebildet. Der «Reichsver-
band der Industrie» wurde, umgewan-
delt in eine «Reichsgruppe Industrie», 
staatlicher Kontrolle unterstellt.

Am 17. Juni 1933 wurde mit der 
Ernennung des Reichsjugendführers der 
NSDAP zum «Jugendführer des Deut-
schen Reiches» die gesamte Jugendar-
beit des Deutschen Reiches der NSDAP 
unterstellt, am 1. Dezember 1936 die 

gesamte Jugend in der Hitlerjugend als 
Staatsjugend zusammengefasst.

Am 14. Juli 1933 wurde in dem 
«Gesetz gegen die Neubildung von 
Parteien» bestimmt, dass die NSDAP 
die einzige Partei in Deutschland sein 
sollte. Die KPD war bereits nach dem 
Reichstagsbrand am 27. Februar 1933 
zerschlagen, die SPD am 22. Juni 1933 
verboten, viele Mitglieder beider Par-
teien verhaftet worden. Die Selbstauf-
lösung der übrigen Parteien hatte sich 
im Zeitraum vom 27. Juni bis 5. Juli 
1933 vollzogen.

Am 13. September 1933 wurden 
die Bauern im Reichsnährstand zusam-
mengefasst.

Am 22. September 1933 wurde die 
Reichskulturkammer eingerichtet, eine 
Zwangsorganisation für alle in freien 
oder künstlerischen Berufen tätigen 
Menschen.

Am 1. Dezember 1933 wurde das 
«Gesetz zur Sicherung der Einheit von 
Partei und Staat» erlassen, nach dem 
die NSDAP «die Trägerin des deutschen 
Staatsgedankens und mit dem Staat 
unlöslich verbunden»350 sein sollte.

Nach einem Bericht des «Berliner 
Lokalanzeigers» vom 11. September 
1935 nahm die deutsche Bevölkerung 
die Gleichschaltung aller ihrer ge-
sellschaftlichen Organisationen nicht 
ohne Gegenwehr hin: «In letzter Zeit 
mehren sich die Fälle, daß auf geis-
tigem und weltanschaulichem Ge-
biet … bestehende Vereine angeblich 
zum Zwecke der Gleichschaltung bei 
den Registergerichten … Anträge auf 

Gleichschaltung
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Genehmigung von Satzungen und 
Satzungsänderungen stellen. Da die 
Gefahr besteht, hierbei zu versuchen, 
unter harmloser Maske das vom Na-
tionalsozialismus bekämpfte liberale 
Geistesgut wieder aufl eben zu lassen, 
hat der Reichs- und preußische Mi-
nister des Innern angeordnet, daß dem 
Beauftragten des Führers … in allen 
Fällen … Anträge auf Genehmigung … 
zugehen.»351 Siehe Gliederungen und 
Angeschlossene Verbände der NSDAP, Ge-
stapo, RAD, Reichstagsbrandverordnung, 
Volksgemeinschaft.

Gliederungen und Angeschlossene Ver-
bände der NSDAP. Die NSDAP – die 
Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiterpartei – war seit dem 14. Juli 1933 
die einzige Partei in Deutschland. Ihr 
Führer war Adolf Hitler, der seit dem 1. 
August 1934 durch die Vereinigung der 
Ämter des Reichspräsidenten und des 
Reichskanzlers als Führer und Reichs-
kanzler über die unumschränkte Macht 
im Staat verfügte. Der Parteiapparat 
sollte den Bestand dieser Macht si-
chern. Mit dem weit verzweigten Auf-
bau der Parteiorganisation und dem 
Anschluss aller wichtigen gesellschaft-
lichen Gruppierungen an die Partei 
wollten die Nationalsozialisten den 
Einfl uss der nationalsozialistischen 
«Bewegung»352 in allen Bereichen der 
Gesellschaft sichern.

Seit 1935 wurden die Organisatio-
nen in «Gliederungen»353 und «An-
geschlossene Verbände»354 eingeteilt. 
Als Gliederungen galten die SA, die SS, 
das NSKK, die Hitlerjugend, der NSD-

Studentenbund, die NS-Frauenschaft 
und der NSD-Dozentenbund.

Der NSDAP Angeschlossene Ver-
bände waren der NSD-Ärztebund, der 
Bund Nationalsozialistischer Deut scher 
Juristen, der 1936 in den NS-Rechts-
wahrerbund umgewandelt wurde, der 
NS-Lehrerbund, die NSV, die NS-Kriegs-
opferversorgung, der Reichsbund der 
Deutschen Beamten, der NS-Bund 
Deutscher Technik und die Deutsche 
Arbeitsfront einschließlich der NS-Ge-
meinschaft Kraft durch Freude, KdF.

Die Gliederungen waren Teil der 
Partei. Die Angeschlossenen Verbände 
wurden im Zuge der nationalsozialis-
tischen Gleichschaltung als Zusammen-
schlüsse bereits bestehender Berufsver-
bände und Interessengemeinschaften 
mit schon vor 1933 gegründeten Par-
teiorganisationen gebildet. Die Ver-
bände waren in der Regel eingetragene 
Vereine, sie besaßen eigenes Vermögen 
– meist das der Berufsvereinigungen, 
aus denen sie hervorgegangen waren. 
Sie unterstanden aber der Finanzauf-
sicht der NSDAP und waren entspre-
chenden Ämtern oder Hauptämtern 
in der Reichsleitung der NSDAP unter-
stellt.

Wie die Organisation der Partei wa-
ren auch die Angeschlossenen Verbän-
de in Gau- und Kreisgebiete unterteilt; 
wie in der NSDAP sollte auch in den 
Verbänden der Führergrundsatz gelten, 
damit sie in «organisatorischer, welt-
anschaulicher, politischer, aufsichts-
führender und personeller Beziehung 
… der NSDAP unterstellt»355 blieben.

Gliederungen und Angeschlossene Verbände der NSDAP
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Die Bedeutung der Partei und ihrer 
Angeschlossenen Verbände wurde 
durch das am 1. Dezember 1933 verkün-
dete «Gesetz zur Sicherung der Einheit 
von Partei und Staat» auch rechtlich im 
Staatsaufbau verankert. Zur Gewähr-
leistung engster Zusammenarbeit der 
Partei mit der Regierung bestimmte 
das Gesetz, dass «der Stellvertreter des 
Führers und der Chef des Stabes der 
SA Mitglieder der Reichsregierung»356 
wurden. Siehe NSDAP, SA, SS, Hitler-
jugend, NS-Frauenschaft, NSV, Deutsche 
Arbeitsfront, KdF, Gleichschaltung.

Goldenes Parteiabzeichen. Siehe Pg.
Goldfasan war eine volkstümliche, ver-

spottende Bezeichnung für die Politi-
schen Leiter der NSDAP.

Die Bezeichnung bezog sich auf die 
goldbraune Farbe der Parteiuniform 
mit den roten Kragenspiegeln.

Politische Leiter waren Mitglieder 
der NSDAP, die in der Partei ein Amt 
innehatten. Siehe NSDAP.

gottgläubig. Nach einem Erlass vom 
26. 11. 1936 wurden Personen, die aus 
ihrer Kirche ausgetreten waren und 
demnach keiner Religionsgemein-
schaft mehr angehörten, offi ziell als 
gottgläubig bezeichnet. 1940 hieß es in 
der Zeitung «Das Reich»: «Wer sich als 
gottgläubig auswies, handelte nach ei-
ner Empfehlung, die das Reichsminis-
terium ausgegeben hatte.»357

Schon 1933 hatte Adolf Hitler in 
einer Wahlrede betont, dass an der 
Spitze Deutschlands keine «Athe-
isten»358 stünden. Als Atheisten zu 
gelten, das heißt als Menschen, die 

nicht an die Existenz eines Gottes 
glauben, schien den Nationalsozialis-
ten nicht angebracht, verwendeten 
sie doch häufi g religiöse Ausdrücke 
und Bilder, wie «die Vorsehung» und 
«der Allmächtige»359, wenn sie die 
Gefühle der Menschen beeinfl ussen 
und lenken wollten. Die Bezeichnung 
gottgläubig entsprach nach ihrer An-
sicht «der arteigenen Frömmigkeit des 
deutschen Wesens und der Menschen 
artverwandten Blutes».360 Juden, die 
aus ihrer Gemeinde austraten, durften 
die Bezeichnung gottgläubig nicht 
verwenden. Nach den Behauptungen 
der nationalsozialistischen Rassenkun-
de galten sie nicht als Mitglieder einer 
Glaubensgemeinschaft, sondern als 
Angehörige einer minderwertigen Ras-
se und als Menschen artfremden Blutes. 
Siehe artfremd, Rassenkunde, Deutsche 
Christen.

Großdeutsches Reich, Großdeutschland 
waren Bezeichnungen der National-
sozialisten für ein Deutsches Reich, 
dessen Gebiet nach ihrer Forderung 
größer sein sollte, als es nach dem Ende 
des von Deutschland verlorenen Ersten 
Weltkrieges, 1914–1918, im Versailler 
Vertrag von 1919 festgelegt worden 
war.

Schon in Punkt 1 des Parteipro-
gramms der NSDAP hieß es 1920: «Wir 
fordern den Zusammenschluß aller 
Deutschen auf Grund des Selbstbe-
stimmungsrechts der Völker zu einem 
Groß-Deutschland.»361 Fünf Jahre spä-
ter wurde bereits in Adolf Hitlers Buch 
«Mein Kampf» erkennbar, dass nicht 

Goldenes Parteiabzeichen
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das angeführte Selbstbestimmungs-
recht der Völker und nicht nur die 
unter dem großdeutschen Gedanken 
üblicherweise verstandene Forderung 
nach einer Vereinigung Deutschlands 
und Österreichs Grundlage der natio-
nalsozialistischen Forderung war. Hit-
ler war bereit, für ein Großdeutsches 
Reich auch Krieg zu führen: «So wie 
unsere Vorfahren den Boden, auf dem 
wir heute leben, nicht vom Himmel 
geschenkt erhielten, sondern durch 
Lebenseinsatz erkämpfen mußten, so 
wird auch uns in Zukunft den Boden 
und damit das Leben für unser Volk 
keine göttliche Gnade zuweisen, son-
dern nur die Gewalt eines siegreichen 
Schwertes.»362

1938, nach dem am 13. März erfolg-
ten Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich, wurde durch eine Anweisung des 
Propagandaministeriums der gesamten 
deutschen Presse empfohlen, das Wort 
großdeutsch nur noch eingeschränkt 
zu benutzen: «Es soll lediglich der 
Eindruck vermieden werden, als ob 
die deutschen Ansprüche mit der Her-
stellung der deutsch-österreichischen 
Einheit erledigt wären. Dies ist nicht 
der Fall. Zu dem wirklichen großdeut-
schen Reich gehören natürlich noch 
andere Gebiete, die wir zu gegebener 
Zeit beanspruchen werden.»363

Am 1. Oktober 1938 besetzte die 
deutsche Wehrmacht aufgrund des 
Münchener Abkommens das Sudeten-
land, nachdem Adolf Hitler am 26. Sep-
tember 1938 vor aller Welt erklärt hat-
te, dass es, «wenn dies Problem gelöst 
ist – … für Deutschland in Europa kein 
territoriales Problem mehr gibt».364 
Am 15. März 1939 wurde das Verspre-
chen von Adolf Hitler gebrochen und 
auch die Tschechoslowakei besetzt, 
auf deren Gebiet das Protektorat Böhmen 
und Mähren und die als selbständig be-
zeichnete, aber von Deutschland völlig 
abhängige Republik Slowakei errichtet 
wurden.

Nach Gewaltandrohung von deut-
scher Seite gab am 23. März 1939 Li-
tauen das Memelgebiet zurück, das 
Litauen nach dem Ersten Weltkrieg 
durch den Versailler Vertrag zugespro-
chen worden war.

Mit dem Angriff deutscher Truppen 
auf Polen am 1. September 1939 begann 
der Zweite Weltkrieg, 1939–1945, und 
die gewaltsame Eroberung Europas.

Am 7. 5. 1945 unterzeichneten 
Ver      treter des Deutschen Reiches die 
bedingungslose Kapitulation, die am 
9. 5. 1945 in Kraft trat. Siehe Lebensraum, 
besetzte Gebiete.

Großdeutsches Reich, Großdeutschland
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Hakenkreuz, Hakenkreuzfahne. Das 

Hakenkreuz war seit 1920 das Kenn-
zeichen der NSDAP, der Nationalsozia-
listischen Deutschen Arbeiterpartei. Es 
wurde zum Symbol des Nationalsozia-
lismus und der nationalsozialistischen 
Herrschaft in Deutschland von 1933 
bis 1945.

Das Hakenkreuz, als segensreiches, 
vermutlich die Kräfte der Sonne sym-
bolisierendes Heilszeichen, war schon 
Tausende von Jahren vor Christi Ge-
burt in verschiedenen Kulturen In-
diens, Chinas, Japans sowie Nord- und 
Mitteleuropas verbreitet. Auch bei 
semitischen, vor allem bei arabischen 
Völkern war es anzutreffen.

Um 1900 erfuhr das Hakenkreuz 
eine Bedeutungswandlung zu einem 
politischen Zeichen. Es wurde von un-
terschiedlichen politischen Gruppie-
rungen als antisemitisches, das heißt 
judenfeindliches Symbol benutzt.

Adolf Hitler, der an dem Entwurf 
für die Hakenkreuzfahne der NSDAP 
mitarbeitete, wollte das Zeichen so 
verstanden wissen: «Im Rot sehen wir 
den sozialen Gedanken der Bewegung, 
im Weiß den nationalistischen, im Ha-
kenkreuz die Mission des Kampfes für 
den Sieg des arischen Menschen und 
zugleich mit ihm auch den Sieg des 
Gedankens der schaffenden Arbeit, die 

 selbst ewig antisemitisch war und anti-
semitisch sein wird.»365

Die Hakenkreuzfahne wurde zu 
einem wichtigen Mittel der Massen-
beeinfl ussung. Bei Versammlungen 
wurde sie breit an der Wand hinter 
dem Redner ausgespannt, bei allen 
Aufmärschen an der Spitze des Zuges 
getragen. Die Fahne, die 1923 bei Adolf 
Hitlers gescheitertem November-
putsch, dem Marsch auf die Feldherrn-
halle, mitgetragen wurde und angeb-
lich mit dem Blut des erschossenen 
Fahnenträgers getränkt worden war, 
wurde zur Blutfahne: durch die Berüh-
rung mit ihr wurden alle Standarten 
der NSDAP, der SA und SS geweiht. 
Für die Fahnenträger des Reichspartei-
tages von 1926 schrieb Alfred Rosen-
berg: «Und Ihr, die Ihr die Fahnen und 
Standarten tragt und hinter ihnen 
marschiert, seid Euch bewußt, daß Ihr 
um die größte Sache kämpft, um die je 
in Deutschland seit über 1000 Jahren 
gefochten wurde.»366

Am 15. 9. 1935, zwei Jahre nach der 
Machtübernahme, wurde die Haken-
kreuzfahne durch das Reichsfl aggen-
gesetz im Rahmen der Nürnberger 
Gesetze zur alleinigen Reichs- und 
Nationalfl agge erklärt. Sie löste da-
mit endgültig die bisherige schwarz-
rot-goldene Reichsfl agge ab. Bis zu 
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diesem Zeitpunkt war bei offi ziellen 
Anlässen sowohl die schwarz-weiß-
rote als auch die Hakenkreuzfahne 
aufgezogen worden. Die Bevölkerung 
hatte bis September zwischen beiden 
Fahnen wählen können. In zwei wei-
teren Erlassen wurde den Ländern des 
Deutschen Reiches das Zeigen der ei-
genen herkömmlichen Landesfarben 
verboten. Die Maßnahme der Gleich-
schaltung der Länder mit dem Reich 
fand hier ihren sichtbaren Ausdruck: 
der Versuch, das Eigenleben der Län-
der zu unterdrücken und sie auf eine 
zentrale Lenkung auszurichten.

An allen nationalen Feiertagen 
wurde die Bevölkerung verpfl ichtet zu 
fl aggen. An allen Häusern musste aus 
Fenstern oder von Balkons, auf Dächern 
oder an den Haustoren mindestens eine 
Hakenkreuzfahne hängen. Ein Ver-
säumnis musste von den Blockleitern der 
NSDAP angezeigt werden und wurde 
nach freiem Ermessen der Gestapo, der 
Geheimen Staatspolizei, bestraft.

Das Hakenkreuz sollte allgegen-
wärtig sein: auf Zeitungsköpfen, an 
Uniformen, auf Parteiformularen und 
-stempeln, Amtsschildern und Bauten. 
Im Hoheitszeichen des Reiches hielt 
der Reichsadler ein von einem Eichen-
laubkranz umzogenes Hakenkreuz. 
Hitler hatte 1935 bestimmt: «Um der 
Einheit von Partei und Staat auch in 
ihren Sinnbildern Ausdruck zu ver-
leihen, bestimme ich: Das Reich führt 
als Sinnbild seiner Hoheit das Hoheits-
zeichen der Nationalsozialistischen 
Deutschen Arbeiterpartei.»367

Das Hakenkreuz war das Hoheits-
zeichen des Deutschen Reiches wäh-
rend der Zeit nationalsozialistischer 
Herrschaft, in der Millionen Menschen 
in den Konzentrationslagern und auf 
den Schlachtfeldern des Krieges, der 
von den Nationalsozialisten entfesselt 
wurde, den Tod fanden.

Nach §§ 86, 86a in der Fassung von 
1976 des Strafgesetzbuches wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wer Propagan-
damittel wie Fahnen, Abzeichen, Uni-
formstücke, Grußformen und Parolen 
verbreitet, «die nach ihrem Inhalt dazu 
bestimmt sind, Bestrebungen einer 
ehemaligen nationalsozialistischen Or-
ganisation fortzusetzen». Siehe Marsch 
auf die Feldherrnhalle, Lebensraum, Volks-
gemeinschaft, Rassenkunde, Untermensch, 
«Der Mythus des 20. Jahrhunderts», 
NSDAP.

Halbjude oder Halbjüdin wurden, nach 
den 1935 erlassenen Nürnberger Geset-
zen und ihren Zusatzverordnungen, die 
Menschen genannt, unter deren vier 
Großeltern zwei Juden oder Jüdinnen 
waren. Der nationalsozialistischen Ras -
senkunde folgend, nach der Juden zu 
Angehörigen einer minderwertigen 
Rasse erklärt wurden, bestimmten 
die Nürnberger Gesetze die Juden zu 
Staatsbürgern zweiter Klasse. Ehen mit 
ihnen wurden verboten.

In der «Ersten Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz», das Teil der Nürn-
 berger Gesetze war, wurden Unter-
scheidungen aufgestellt zwischen 
Juden und «jüdischen Mischlingen»368. 

Halbjude
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In der Presse wurden dazu ausführ-
liche Erläuterungen gegeben. Die Zei-
tungen verbreiteten die Bezeichnun-
gen «Volljude»369, «Halbjude»370 für 
den «Mischling ersten Grades»371 und 
«Vierteljude»372 für den «Mischling 
zweiten Grades»373. Volljude war nach 
nationalsozialistischer Auffassung, 
wer mindestens drei jüdische Groß-
eltern hatte. Vierteljude war derjenige, 
unter dessen Großeltern ein Jude oder 
eine Jüdin war. Dabei galt nach dem 
Gesetz ein «Großelternteil ohne wei-
teres» als volljüdisch, «wenn er der 
jüdischen Religionsgemeinschaft an-
gehört hat».374 Hier wird deutlich: Die 
Nationalsozialisten kamen mit den 
von ihnen aufgestellten rassischen 
Gesichtspunkten nicht aus, um zu 
bestimmen, wer Jude sein sollte. Sie 
mussten auf die Zugehörigkeit zur 
jüdischen Religionsgemeinschaft zu-
rückgreifen, um ihre widersinnige 
Einteilung der Menschen in Juden, jü-
dische Mischlinge und Deutschblütige 
zu begründen.

Nach der Volkszählung vom Mai 
1939 soll es in Deutschland und Öster-
reich zusammen 72  738 Halbjuden 
gegeben haben; die Zahlen späterer 
Schätzungen liegen höher.

Im Verlauf des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, mussten die Halbjuden, die 
zunächst nur geringen Einschränkun-
gen ausgesetzt waren, zunehmende 
Herabsetzungen erdulden.

Zu Beginn des Krieges wurden sie 
noch als Wehrpfl ichtige an der polni-
schen Front eingesetzt. Seit April 1940 

durften sie jedoch nach einer Entschei-
dung Adolf Hitlers nur noch bei der 
«Ersatzreserve II bzw. der Landwehr»375 
dienen. Für die Kinder, die nach 
national sozialistischer Auffassung 
Halbjuden waren, galt seit 1941, dass 
sie Haupt-, Mittel- und Höhere Schulen 
nicht  mehr besuchen durften.

Auf der Wannsee-Konferenz am 20. Ja-
nuar 1942, auf der die Organisation der 
systematischen Ermordung der deut-
schen und europäischen Juden von An-
gehörigen der beteiligten Dienststellen 
und Ministerien erörtert wurde, wurde 
festgelegt, dass die Halbjuden «im Hin-
blick auf die Endlösung der Judenfrage 
den Juden gleichgestellt»376 oder in be-
stimmten Fällen sterilisiert, das heißt 
unfruchtbar gemacht werden sollten. 
Die Gleichstellung kam nicht zur Aus-
führung, die Sterilisation in wenigen 
Fällen.

Am 25. September 1942 wurden 
halbjüdischen Kindern jegliche Kin-
derbeihilfen mit der Begründung ver-
wehrt: «Jüdische Mischlinge sind ohne 
Rücksicht auf den Grad des jüdischen 
Blutanteils immer unerwünschter 
Nachwuchs.»377 Siehe Reichsbürgerge-
setz, Blutschutzgesetz, Judenverfolgung, 
Endlösung, Rassenschande.

Harnack-Schulze-Boysen-Gruppe. Siehe 
Rote Kapelle.

Haus der Deutschen Kunst. Siehe Bauten 
des Führers.

Heil Hitler war seit etwa 1925 der offi zielle 
Gruß der Mitglieder der Nationalsozia-
listischen Deutschen Arbeiterpartei, 
der NSDAP.

Harnack-Schulze-Boysen-Gruppe
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Das Wort «heil» mit der Grund-
bedeutung von gesund, unversehrt, 
war in verschiedenen Sprachen schon 
im Altertum Wunsch- oder Grußwort 
für die Herrscher sowie für Gönner 
und Freunde. Seit ungefähr 1100 war 
es auch in der deutschen Sprache als 
Gruß verbreitet. In jüngerer Zeit – im 
19. Jahrhundert – wurde «Heil» in 
Österreich als allgemeines Grußwort 
häufi g verwendet, in Deutschland in 
der Verbindung «Gut Heil» als Turner-
gruß.

Die Nationalsozialisten benutzten 
außer «Heil Hitler» auch die Begrü-
ßung «Heil, mein Führer», wenn sie 
Adolf Hitler gegenüberstanden.

Bei großen Versammlungen wurde 
die Verbindung «Sieg Heil» als Ab-
schlussgruß verwendet: Der Redner 
rief «Sieg», die versammelte Menge 
schrie im Gegenruf «Heil», und zwar in 
dreimaliger Abfolge.

Nach §§ 86, 86a in der Fassung von 
1976 des Strafgesetzbuches wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft, wer Propagan-
damittel wie Fahnen, Abzeichen, Uni-
formstücke, Grußformen und Parolen 
verbreitet, «die nach ihrem Inhalt 
dazu bestimmt sind, Bestrebungen 
einer ehemaligen nationalsozialis-
tischen Organisation fortzusetzen». 
Siehe Deutscher Gruß, Führer und Reichs-
kanzler.

Heimabend. Als Heimabende wurden 
die wöchentlich einmal stattfi nden-
den Veranstaltungen der Hitlerjugend 
bezeichnet, an denen teilzunehmen 

laut Gesetz alle Mitglieder verpfl ichtet 
waren.

Seit 1936 sollten alle Jugendlichen 
von 10 bis 18 Jahren in der Hitlerju-
gend, einer Gliederung der NSDAP, zu-
sammengefasst werden. 1939 bestimm-
te eine Verordnung, dass die Teilnahme 
an den Veranstaltungen der Hitler-
jugend «Ehrendienst am Deutschen 
Volk» sei. Die Jugendlichen oder ihre 
Erziehungsberechtigten konnten be-
straft werden, wenn die Jugendlichen 
den Dienst versäumten.

Ziel der Heimabende – wie der ge-
samten Hitlerjugendarbeit – war, die 
Jugend «zu echten, starken National-
sozialisten»378 heranzubilden. Inner-
halb dieser übergreifenden Zielsetzung 
war die der einzelnen Heimabende 
unterschiedlich. Bastelabende, auf 
denen unter anderem Spielzeug für 
das Winterhilfswerk gebastelt wurde, 
und Singabende, auf denen die Lieder 
für die zahlreichen nationalsozialisti-
schen Feiern und Gedenkstunden und 
später für das Singen in den Heimat-
lazaretten geübt wurden, sollten das 
Zusammengehörigkeits- und Gemein-
samkeitsgefühl der Jugend im Rah-
men der Hitlerjugend entwickeln. Die 
Schulungsabende sollten sie alle «im 
Geiste des Nationalsozialismus zum 
Dienst am Volk und zur Volksgemein-
schaft»379 erziehen. Die Themen für 
die Schulungsabende wurden von der 
Reichsjugendführung in Berlin nach 
einem festgelegten Schulungsplan ver-
bindlich für alle Einheiten angeordnet. 
Schulungsmappen, die alle 14 Tage an 

Heimabend
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die Hitlerjugendführer und -führerin-
nen ausgegeben wurden, legten Inhalt 
und Form der Heimabende bis in alle 
Einzelheiten fest. Zwei Hauptthemen 
waren Geschichte – vor allem die der 
NSDAP – und die nationalsozialisti-
sche Rassenkunde.

Themen für Jungmädel und Jung-
volk, die 10- bis 14-jährigen Mädchen 
und Jungen, waren zum Beispiel 1938 
«Germanische Götter und Helden», 
«Die ersten SA-Abteilungen», «HJ in 
der Kampfzeit», «Adolf Hitler und sei-
ne Mitkämpfer».380

Zur gleichen Zeit waren die The-
men für BDM und HJ, die 14- bis 18-
jährigen Mädchen und Jungen, unter 
anderen «Vom Weltkrieg zum Dritten 
Reich», «Die Blutsgemeinschaft Volk», 
«Die Reinerhaltung des Blutes», «Wir 
brauchen Lebensraum», «Das Werden 
der Bewegung, das Aufbauwerk des 
Führers».381

Im Rundfunk fand jede Woche eine 
Heimabendsendung statt – die «Stunde 
der jungen Nation» –, in der die entspre-
chenden Themen in der vorgeschriebe-
nen Form behandelt wurden. Die Sen-
dung war vor allem für die ländlichen 
Gebiete gedacht, in denen aufgrund 
der Entfernungen oder aus Mangel an 
geeigneten Führern und Führerinnen 
keine regelmäßigen Heimabende statt-
fi nden konnten.

Die Heimabende der Hitlerjugend-
einheiten wurden von einem Führer 
beziehungsweise einer Führerin gelei-
tet, die in der Regel etwa 2 bis 4 Jahre 
älter waren als die Mitglieder der Ein-

heiten. Das jeweilige Thema wurde in 
Form eines Vortrages von dem Führer 
oder der Führerin abgehandelt. Zwi-
schendurch wurden von einzelnen 
Teilnehmern an entsprechenden Stel-
len Gedichte oder Bekenntnissprüche 
aufgesagt oder vorgelesen. Alle ge-
meinsam sangen dem jeweiligen The-
ma entsprechende Lieder. Außer alten 
Volksliedern wurden – von Jungen und 
Mädchen – Kriegslieder gesungen oder 
Hymnen, die ein Bekenntnis zum Na-
tionalsozialismus zum Inhalt hatten: 
«Unsere Fahne fl attert uns voran», 
«Es zittern die morschen Knochen der 
Welt vor dem großen Krieg», «Bomben 
auf Engeland» zum Beispiel. Trotz der 
in den Schulungsheften festgelegten 
Durchführung war die Gestaltung der 
einzelnen Heimabende abhängig von 
der Persönlichkeit und den Fähigkeiten 
der einzelnen Führer und Führerinnen. 
Bei ihnen lag es, wie lange das gemein-
same Antreten und das Begrüßen der 
vorgesetzten Führer dauerte und in 
welcher Form – mehr oder weniger mi-
litärisch – es durchgeführt wurde. Sie 
bestimmten – oft auch abhängig von 
ihren Begabungen und Neigungen  –, 
wie oft die Heimabende zum Singen 
oder Basteln oder als Schulungsabende 
genutzt wurden.

Allerdings mussten sie innerhalb 
der weltanschaulichen Schulung ein 
bestimmtes Pensum schaffen: Alle 
Jungen und Mädchen mussten bei den 
von ihnen geforderten Leistungsnach-
weisen für die DJ-, JM-, BDM- und HJ-
Leistungsabzeichen sowohl sportliche 
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Leistungen erbringen als auch Schu-
lungsfragen beantworten gemäß der 
Forderung des Reichsjugendführers Bal-
dur von Schirach, dass die Hitlerjugend 
«eine weltanschauliche Erziehungs-
gemeinschaft»382 zu sein habe. Siehe 
Hitlerjugend, Lebensraum, Untermensch, 
Rassenkunde, Volksgemeinschaft.

Heimatfront oder «Front der Heimat» 
waren während des Zweiten Welt-
krieges, 1939–1945, Bezeichnungen 
der nationalsozialistischen Propagan-
da für die Bevölkerung in Deutschland. 
Adolf Hitler verwendete den Ausdruck 
häufi g in seinen Reden, so zum Beispiel 
am 3. Oktober 1941, knapp vier Monate 
nach dem deutschen Überfall auf die 
Sowjetunion: «Wenn ich Ihnen aber 
nun so nur in wenigen Sätzen ein Bild 
der einmaligen Leistungen unserer Sol-
daten gebe und all derer, die heute hier 
im Osten kämpfen oder tätig sind, dann 
möchte ich auch den Dank der Front 
der Heimat übermitteln … Denn hinter 
dieser Front des Opfers, des Todesmutes 
und des Lebenseinsatzes steht ja auch 
eine Front der Heimat, eine Front, die 
gebildet wird von Stadt und Land … Wir 
können wirklich sagen, zum erstenmal 
in der Geschichte: ein ganzes Volk ist 
jetzt im Kampf, teils an der Front, teils 
in der Heimat.»383

Der geradezu beschwörende Ton, in 
dem Hitler eine Gemeinschaft zwischen 
der Kriegsfront und der Bevölkerung in 
Deutschland herzustellen versuchte, 
wurde in Ansprachen hoher Partei-
führer der NSDAP, in Zeitungs- und 
Rundfunkberichten übernommen, in 

denen die Deutschen in der Heimat zu 
weiteren Entbehrungen und zu erhöh-
tem Durchhaltevermögen aufgerufen 
wurden. Siehe totaler Krieg, ausgebombt, 
Dienstverpfl ichtung, Vierjahresplan.

Heimtückegesetz. Am 20. Dezember 
1934 wurde das «Gesetz gegen heimtü-
ckische Angriffe auf Staat und Partei 
und zum Schutz der Parteiuniform» 
erlassen. Es löste die am 21. März 1933, 
kurz nach der Machtübernahme, erlasse-
ne «Verordnung zur Abwehr heimtü-
ckischer Angriffe gegen die Regierung 
der nationalen Erhebung» ab. Mit der 
Verordnung und dem Gesetz hatten 
sich die neuen Machthaber in Deutsch-
land die Möglichkeit geschaffen, jede 
Kritik an der nationalsozialistischen 
Regierung mit härtesten Strafen zu ver-
folgen.

Neben Paragraphen, die dem Schutz 
der Mitgliedschaft in der NSDAP und 
in ihren Verbänden sowie dem Schutz 
der Parteiuniformen dienten und den 
Missbrauch mit Gefängnis belegten, 
bestimmte das Gesetz in seinen bedeu-
tungsvollsten Teilen: «Wer vorsätzlich 
eine unwahre oder gröblich entstellte 
Behauptung tatsächlicher Art aufstellt 
oder verbreitet, die geeignet ist, das 
Wohl des Reiches oder das Ansehen 
der Reichsregierung oder das der Natio-
nalsozialistischen Deutschen Arbeiter-
partei oder ihrer Gliederungen schwer 
zu schädigen, wird … mit Gefängnis bis 
zu zwei Jahren … bestraft.»384 Wahre 
Tatsachen konnten somit, wenn sie 
den Nationalsozialisten nicht passten, 
als unwahr hingestellt, ihre Verbrei-
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tung nach dem nationalsozialistischen 
Gesetz bestraft werden.

In Paragraph 2 Absatz 1 hieß es 
weiter: «Wer öffentlich gehässige, het-
zerische oder von niedriger Gesinnung 
zeugende Äußerungen über leitende 
Persönlichkeiten des Staates oder der 
NSDAP, über ihre Anordnungen oder 
die von ihnen geschaffenen Einrich-
tungen macht, die geeignet sind, das 
Vertrauen des Volkes zur politischen 
Führung zu untergraben, wird mit 
Gefängnis bestraft.» In Absatz 2 wurde 
bestimmt: «Den öffentlichen Äußerun-
gen stehen nichtöffentliche böswillige 
Äußerungen gleich, wenn der Täter da-
mit rechnet oder damit rechnen muß, 
daß die Äußerung in die Öffentlich-
keit dringen werde.» Und Paragraph 3, 
Absatz 2, verfügte: «Wer die Tat in der 
Absicht begeht, … in der Bevölkerung 
Angst oder Schrecken zu erregen oder 
dem Deutschen Reich außenpolitische 
Schwierigkeiten zu bereiten, wird mit 
Zuchthaus … bestraft. In besonders 
schweren Fällen kann auf die Todes-
strafe erkannt werden.»385

Heimtückeverordnung und Heim-
tückegesetz ließen jede Auslegung 
offen. Sie ermöglichten, selbst die 
harmloseste Kritik strafrechtlich zu 
verfolgen, und gaben die Möglichkeit, 
politische Gegner zu terrorisieren. Der 
Bespitzelung und Denunziation, das 
heißt der Anzeige aus persönlichen 
niedrigen Beweggründen, waren da-
mit alle Möglichkeiten, der Lüge und 
Verleumdung jeder Spielraum gege-
ben.

Am Tag der Bekanntgabe der 
Heimtückeverordnung wurde die Ein-
richtung von Sondergerichten zur Abur-
teilung aller durch die Verordnung 
neugeschaffenen Straftaten gesetzlich 
verfügt. Siehe Volksgemeinschaft, Er-
mächtigungsgesetz, Gestapo, Blockleiter, 
NSDAP.

Heldengedenktag war ein seit 1934 zum 
Staatsfeiertag erklärter Sonntag, an 
dem der Toten gedacht werden soll-
te. Als Helden galten nicht nur die 
im Krieg gefallenen Soldaten, son-
dern auch die im Parteikampf ums Le-
ben gekommenen Parteigenossen der 
NSDAP.

Seit 1932 war auf Veranlassung des 
«Volksbundes deutscher Kriegsgräber-
fürsorge» am 5. Sonntag vor Ostern, 
der im kirchlichen Jahr Reminiszere 
genannt wird, ein Volkstrauertag be-
gangen worden. Er war besonders den 
Gefallenen des Ersten Weltkrieges, 
1914–1918, gewidmet. Er sollte in 
 Trauer an die Toten und an die Leiden 
des Krieges erinnern.

1934, ein Jahr nach der Machtüber-
nahme, wurde der Totensonntag zum 
Heldengedenktag erklärt. Von nun an 
sollte der Tod der Kriegsopfer nicht 
mehr Anlass zur Trauer sein; vielmehr 
wurde der Heldentod für das Vaterland 
zum edelsten Ziel junger Menschen 
erklärt. Die Umbenennung des Volks-
trauertages in Heldengedenktag war 
demnach folgerichtig: Den vollbrach-
ten Taten sollte die Erinnerung gelten, 
und die sie vollbracht hatten, sollten 
Helden sein. Der Verlust sollte ver-
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gessen, zu nacheifernder Tat sollte auf-
gerufen werden. So wurde die psycho-
logische Vorbereitung auf einen neuen 
Krieg eingeleitet.

Am 10. März 1940, ein halbes Jahr 
nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, sagte Adolf Hitler am Hel-
dengedenktag, der nun auch Gedenk-
tag für die Toten des neuen Krieges 
war: «Jeder dieser Helden aber hat sein 
Leben gegeben nicht in der Meinung, 
damit spätere Generationen von der 
gleichen Pfl icht befreien zu können 
… Es hat daher niemand das Recht, 
Helden zu feiern, der nicht selbst einer 
ähnlichen Gesinnung fähig ist»; und 
er erklärte diejenigen zu Helden, «die 
bereit waren, sich selbst aufzugeben, 
um der Gemeinschaft das Leben zu 
erhalten».386

Der Tod für die Gemeinschaft wur-
de als ehrenvoll gepriesen, ihren Eid 
aber schworen die Soldaten seit 1934 
auf Adolf Hitler: «Ich schwöre bei Gott 
diesen heiligen Eid, daß ich dem Füh-
rer des Deutschen Reiches und Volkes 
Adolf Hitler, dem Oberbefehlshaber 
der Wehrmacht, unbedingten Gehor-
sam leisten und als tapferer Soldat 
bereit sein will, jederzeit für diesen 
Eid mein Leben einzusetzen.»387 
Siehe Lebensraum, Wehrmacht, Volks-
gemeinschaft, Langemarckfeiern, besetzte 
Gebiete.

Herrenvolk. Siehe Germanisierung.
Hitlergruß. Siehe Deutscher Gruß.
Hitlerjugend, abgekürzt HJ, war die Be-

zeichnung für die gesamte nationalso-
zialistische Jugendorganisation mit ih-

ren verschiedenen Untergliederungen. 
Sie wurde 1926 als Jugendorganisation 
der NSDAP gegründet und nach der 
Machtübernahme 1933 zu einer umfas-
senden Staatsjugendorganisation auf-
gebaut. Das «Gesetz über die Hitler-
jugend» vom 1. 12. 1936 bestimmte, 
dass die «gesamte deutsche Jugend 
innerhalb des Reichsgebietes … in der 
Hitlerjugend zusammengefaßt»388 wer-
den sollte. Damit war die Hitlerjugend 
für die gesamte Erziehung der Jugend 
außerhalb von Schule und Elternhaus 
zuständig. Die Verwirklichung des An-
spruchs der Hitlerjugend, alle Jugend-
lichen zwischen 10 und 18 Jahren in 
einer Organisation zu erfassen, wurde 
im März 1939 mit einer Durchfüh-
rungsverordnung zum Gesetz über die 
Hitlerjugend abgeschlossen. Die Ver-
ordnung leitete aus dem Gesetz eine 
Jugenddienstpfl icht ab und erklärte 
die Teilnahme an den Veranstaltungen 
der Hitlerjugend zum «Ehrendienst 
am Deutschen Volke»389. Die Jugend-
dienstpfl icht stand damit gleichgeord-
net neben Arbeitsdienst und Wehr-
pfl icht. Versäumten die Jugendlichen 
die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen, konnten sie oder die Erziehungs-
berechtigten bestraft werden.

Nach ihrer Gründung 1926 war die 
Hitlerjugend bis zur Machtübernahme 
eine Art Jugendabteilung der SA, der 
Sturmabteilung der NSDAP. Sie leiste-
te keine Jugendarbeit im eigentlichen 
Sinne, sondern nahm gemeinsam mit 
der SA an Straßenkämpfen und De-
monstrationen der Partei teil.

Hitlerjugend
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Nach der Machtübernahme 1933 
stellte der Reichsjugendführer Baldur von 
Schirach das neue Ziel für die Hitler-
jugend auf: «Wie die NSDAP nunmehr 
die einzige Partei ist, so muß die HJ die 
einzige Jugendorganisation sein.»390 
Die gewaltsame Übernahme der Ge-
schäftsstelle des «Reichsausschusses 
deutscher Jugendverbände», in dem 
alle Jugendverbände des Deutschen 
Reiches freiwillig vereint waren, war 
ein Schritt auf diesem Wege. Baldur 
von Schirach übernahm die Leitung 
des Reichsausschusses: Nach und nach 
wurden nahezu alle Jugendverbände 
aufgelöst oder verboten, oder sie traten 
freiwillig zur Hitlerjugend über. Die 
kirchlichen Jugendverbände blieben 
bestehen, verloren aber mehr und 
mehr an Einfl uss.

Am 17. 6. 1933 wurde der Reichs-
jugendführer der Hitlerjugend zum 
«Jugendführer des Deutschen Reiches» 
ernannt, um dem Gedanken einer 
«einigen Jugend»391 Ausdruck zu ver-
leihen. Die daraufhin neueingerichtete 
Dienststelle «Jugendführer des Deut-
schen Reiches» hatte zum Beispiel die 
Entscheidung über Zulässigkeit be-
stehender Jugendverbände und ihrer 
Führung oder über Neugründungen 
zu treffen: Die gesamte Jugendarbeit 
– auch auf dem Gebiet des Sportes und 
der berufl ichen Förderung – kam unter 
den Einfl uss der Hitlerjugend.

Am 1. 12. 1936 erhielt der Jugend-
führer des Deutschen Reiches durch 
das Gesetz über die Hitlerjugend die 
Stellung einer Obersten Reichsbehörde 

und war «dem Führer und Reichs-
kanzler unmittelbar unterstellt».392 
Die 1939 folgende Durchführungsver-
ordnung, die die Teilnahme an den 
Veranstaltungen der Hitlerjugend zur 
Pfl icht machte, bestimmte: «Alle Jun-
gen und Mädchen der Hitlerjugend un-
terstehen einer öffentlich-rechtlichen 
Erziehungsgewalt nach Maßgabe der 
Bestimmungen, die der Führer und 
Reichskanzler erläßt.»393 Paragraph 12 
bestimmte: «Jugendliche können durch 
die zuständige Ortspolizeibehörde an-
gehalten werden, den Pfl ichten nach-
zukommen, die ihnen … auferlegt wor-
den sind.»394

Schon die 10-jährigen Jungen und 
Mädchen mussten beim Eintritt in die 
Hitlerjugend die Treueformel sprechen: 
«Ich verspreche, in der Hitler-Jugend 
allzeit meine Pfl icht zu tun in Liebe 
und Treue zum Führer und unserer 
Fahne.»395 Die 10- bis 14-jährigen Jun-
gen mussten im Deutschen Jungvolk, 
DJ, Dienst tun, die 14- bis 18-jährigen 
Jungen in der HJ. Die Abkürzung «HJ» 
war die gebräuchliche Bezeichnung 
für diese Untergliederung innerhalb 
der gesamten Hitlerjugend. Die 10- bis 
14-jährigen Mädchen kamen in den 
Jungmädelbund, JM, die 14- bis 18-jäh-
rigen Mädchen in den Bund Deutscher 
Mädel, BDM, dem für die 17- bis 21-Jäh-
rigen das BDM-Werk Glaube und Schön-
heit angeschlossen wurde.

Die vier Untergliederungen der Hit-
lerjugend waren in weitere Einheiten 
unterteilt. Siehe dazu Schema und 
Übersicht S. 116 und 118.

Hitlerjugend



Rangtafel der Jugendorganisationen

HJ DJ BDM JM

Reichsjugendführer

Stabschef

Obergebietsführer

Gebietsführer Obergauführerin
(Gebietsführerin)

Hauptbannführer Gauführerin
(Hauptmädelführerin)

Oberbannführer

Bannführer Untergauführerin
(Bannmädelführerin)

Oberstammführer Oberjungstamm-
führer

Stammführer Jungstammführer Mädelringführerin Jungmädelring-
führerin

Hauptgeschäfts-
führer

Hauptfähnlein-
führer

Obergefolgschafts-
führer

Oberfähnlein-
führer

Gefolgschafts-
führer

Fähnleinführer Mädelgruppen-
führerin

Jungmädel-
gruppenführerin

Oberscharführer Oberjungzugführer

Scharführer Jungzugführer Mädelschar-
führerin

Jungmädelschar-
führerin

Oberkamerad-
schaftsführer

Oberjungen-
schaftsführer

Kameradschafts-
führer

Jungenschafts-
führer

Mädelschafts-
führerin

Jungmädel-
schaftsführerin

Rottenführer Oberhordenführer

Hordenführer

Hitlerjunge Pimpf Mädel Jungmädel
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Außerdem gab es in der Hitler-
jugend, insbesondere für die Jungen, 
verschiedene Sondereinheiten, wie 
zum Beispiel die Flieger- und Motor-
HJ sowie den HJ-Streifendienst. Der 
Streifendienst hatte die Aufgabe, die Ju-
gendlichen in ihrem Verhalten zu kon-
trollieren. Er arbeitete eng mit der SS 
und der Sicherheitspolizei zusammen.

Der Schwerpunkt der Hitlerjugend-
arbeit lag neben der weltanschauli-
chen Schulung bei Sportveranstaltun-
gen, vormilitärischer Ausbildung der 
Jungen, Fahrten und berufl ichen Leis-
tungswettkämpfen.

Nach der von Adolf Hitler auf-
gestellten Forderung «Jugend muß von 
Jugend geführt werden»396 baute sich 
die Hitlerjugend auf der «Grundlage 
der Selbstführung auf»397. Die Führer 
und Führerinnen der unteren Einhei-
ten waren höchstens 2–4 Jahre älter als 
die Jungen und Mädchen selbst. «Die 
Auslese der Unterführer» erfolgte «aus 
den bewährtesten Gliedern der Einhei-
ten».398 Sie wurden auf Gebiets- oder 
Reichsführerschulen und auf Lehr-
gängen unterschiedlicher Dauer und 
Qualität geschult. Die überwiegende 
Mehrzahl leistete den Führerdienst 
neben- und nicht hauptberufl ich, eine 
große Anzahl waren Schüler und Schü-
lerinnen der Oberschulen. 1939 hatte 
die Hitlerjugend insgesamt 8 870 000 
Mitglieder und etwa 765 000 Führer 
und Führerinnen.

Aufgaben und Forderungen, die 
der Hitlerjugenddienst erfüllen sollte, 
waren von der Reichsjugendführung 

– der ein riesiger Organisationsapparat 
zur Verfügung stand – bis in nahezu 
alle Einzelheiten vorgeschrieben. Zum 
Dienst in der Hitlerjugend gehörten 
wöchentliche Heimabende und Sport-
nachmittage. Einmal im Monat waren 
Fahrten in die nähere Umgebung und 
einmal im Jahr ein Aufenthalt in einem 
Freizeitlager vorgesehen. Dazu kamen 
Feierstunden, Sportfeste und Aufmär-
sche bei öffentlichen Veranstaltungen 
der Partei. Als Ausdruck des «gemein-
samen Wollens»399 sollten alle Jungen 
und Mädchen zu allen Hitlerjugend-
veranstaltungen eine vorgeschriebene 
Uniform tragen, die aber von den El-
tern bezahlt werden musste, was sich 
bei weitem nicht alle leisten konnten.

Das Ziel der Hitlerjugend, die Jungen 
und Mädchen durch «weltanschauli-
che Erziehung und die haltungsmäßi-
ge Ausrichtung in der Mannschaft»400 
auf Führer und Partei auszurichten 
und sie dadurch dem Elternhaus zu 
entfremden, wurde nachdrücklich ver-
folgt. Jugendliche Verhaltensweisen 
und Bedürfnisse – der Wunsch nach 
Verantwortung, Geltungsdrang, Wett-
eifer, Abenteuerlust, Bewegungsdrang 
– wurden in den verschiedenen Veran-
staltungen in unterschiedlicher Weise 
ausgenutzt. Zahlreiche Sondereinhei-
ten – unter anderem Laienspielscharen, 
Rundfunkspielscharen, HJ-Orchester, 
Flieger-, Motor-, Reiter- und Marine-HJ 
– wurden gegründet, um möglichst 
alle Interessen der Jugendlichen in 
der Hitlerjugend aufzufangen. Im Vor-
dergrund aber standen sportliche Leis-

Hitlerjugend
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tungen, bei den Jungen vor allem unter 
dem Gesichtspunkt der vormilitäri-
schen Ausbildung. Die so bezeichneten 
Sportwarte und Sportwartinnen, die 
die sportlichen Veranstaltungen leite-
ten, wurden besonders ausgebildet.

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden alle Jun gen und 
Mädchen im «Kriegseinsatz der Hitler-
jugend»401 eingesetzt. Da zu gehörten: 
Geldsammlungen für das Winterhilfs-
werk, Altmaterial-, Altklei der- und 
Kräutersammlun gen, Hilfsdienste bei 
der Partei, der Wehrmacht, Aufräu-
mungsarbeiten nach Bombenangriffen, 
Landeinsatz und Erntehilfe, Einsatz in 
den besetzten Gebieten im Osten bei der 
Betreuung der Haushalte und Kinder 
der umgesiedelten Volksdeutschen, La-
zarett- und Soldatenbetreuung. Die 
Führer und Führerinnen kamen in der 
Kinderlandverschickung zum Einsatz. 
Die Jungen wurden als Flakhelfer und 
in den letzten Wochen des Krieges im 
Volkssturm eingesetzt. Viele fanden 
dabei den Tod. Siehe Wehrertüchti-
gungslager, Pfl ichtjahr, Gleichschaltung, 
Edelweißpiraten, Führergrundsatz, Reichs-
jugendführer.

Hitlerjungen. Siehe Hitlerjugend.
Hitler-Putsch. Siehe Marsch auf die Feld-

herrnhalle.
Hitler-Stalin-Pakt wurde der am 23. Au-

gust 1939 zwischen dem Deutschen 
Reich und der Sowjetunion abgeschlos-
sene Vertrag genannt, dessen offi zi-
elle Bezeichnung «Nichtangriffspakt 
zwischen Deutschland und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken» 

war. Mit diesem Vertrag konnte Adolf 
Hitler für den schon geplanten An-
griff gegen Polen die Möglichkeit eines 
sowjetischen Kriegseintritts auf der 
Seite Polens ausschalten. Noch im Ja-
nuar 1934 hatte Hitler mit Polen einen 
Nichtangriffs- und Freundschaftspakt 
geschlossen.

Im Hitler-Stalin-Pakt wurden in sie-
ben Artikeln Abmachungen getroffen, 
um «die Sache des Friedens zwischen 
Deutschland und der UdSSR zu festi-
gen»402.

Die entscheidenden Abmachungen 
zwischen den Vertragspartnern wurden 
in einem geheimen Zusatzprotokoll 
festgelegt, nach dem «die unterzeich-
neten Bevollmächtigten der beiden 
Teile … die Frage der Abgrenzung der 
beiderseitigen Interessensphären in 
Osteuropa erörtert»403 hatten. Es wurde 
vereinbart: «Für den Fall einer territo-
rial-politischen Umgestaltung in den 
zu den baltischen Staaten (Finnland, 
Estland, Lettland, Litauen) gehörenden 
Gebieten bildet die nördliche Grenze 
Litauens zugleich die Grenze der In-
teressensphäre Deutschlands und der 
UdSSR.» Hinsichtlich Südosteuropas 
bekundete die Sowjetunion ihr Inter-
esse an Bessarabien, die deutsche Seite 
ihr Desinteresse.

In Artikel 2 des Zusatzprotokolls 
wurde Polen betreffend vereinbart: 
«Für den Fall einer territorial-poli-
tischen Umgestaltung der zum pol-
nischen Staate gehörenden Gebiete 
werden die Interessensphären Deutsch-
lands und der UdSSR ungefähr durch 

Hitlerjungen
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die Linie der Flüsse Narew, Weichsel 
und San abgegrenzt. – Die Frage, ob 
die beiderseitigen Interessen die Erhal-
tung eines unabhängigen polnischen 
Staates erwünscht erscheinen lassen, 
und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, 
kann endgültig erst im Laufe der wei-
teren politischen Entwicklung geklärt 
werden. – In jedem Falle werden beide 
Regierungen diese Frage im Wege einer 
freundschaftlichen Verständigung lö-
sen.»404

Am 1. September 1939 marschierten 
deutsche Truppen in Polen ein. Zwei 
Tage später erklärten England und 
Frankreich zur Unterstützung Polens 
dem Deutschen Reich den Krieg.

Am 17. September marschierten 
sowjetische Truppen in Polen ein und 
besetzten die Gebiete, die der Hitler-
Stalin-Pakt der Sowjetunion als Ein-
fl usssphäre zugestanden hatte und die 
auch heute noch zum Gebiet Russlands 
gehören.

Am 28. September 1939, nach der 
Kapitulation Polens, wurde der Hitler-
Stalin-Pakt durch einen deutsch-so-
wjetischen Grenz- und Freundschafts-
vertrag ergänzt. In einem be glei tenden 
Geheimdokument wurde die einver-
nehmliche Teilung Polens und des 
Baltikums vollzogen, die neue Grenze 
festgelegt und die Aussiedlung der 
Volksdeutschen in den baltischen Staa-
ten vereinbart. (Siehe Karte S. 164/165) 
Mit dem Überfall auf die Sowjetunion 
im Juni 1941 brach das Deutsche Reich 
den Hitler-Stalin-Pakt ohne vorherige 
Kündigung oder Kriegserklärung. Sie-

he Lebensraum, Dreimächtepakt, Anti-
kominternpakt, besetzte Gebiete.

HJ war die Abkürzung für Hitlerjugend. 
Insbesondere wurde mit dem Kürzel 
«HJ» die Organisation für die 14- bis 
18-jährigen Jungen innerhalb der ge-
samten Hitlerjugend bezeichnet. Die 
Mitglieder der HJ wurden auch Hitler-
jungen genannt.

1926 als Jugendorganisation der 
NSDAP gegründet, war die Hitlerju-
gend damals der SA, der Sturmabtei-
lung der NSDAP, unterstellt. Das 
Schwergewicht ihrer Arbeit lag vor der 
Machtübernahme in der Unterstützung 
der Parteiarbeit. «Der Kampf um die 
Macht im Reich ließ die HJ nicht dazu 
kommen, eine Jugendarbeit im großen 
Umfange zu gründen»405, hieß es 1936 
in einem Kommentar über die Hitler-
jugendarbeit.

Nach der Machtübernahme 1933 
wurde eine neue Aufgliederung der 
Hitlerjugend in Jungvolk, HJ, BDM und 
Jungmädelbund vorgenommen, verbun-
den mit einer straffen Organisations-
form. Schwerpunkt der Arbeit der HJ 
wurde die vormilitärische Ausbildung 
der 14- bis 18-jährigen Jungen.

Der HJ-Dienst, an dem teilzuneh-
men ab 1939 für alle Jungen gesetz-
liche Pfl icht war, sah wöchentliche 
Heimabende und Sportnachmittage vor, 
außerdem Tagesfahrten, Aufenthalte 
in Freizeitlagern, Feierstunden und 
Sportfeste. Die Heimabende fanden in 
Gruppen zu je 10 Jungen statt, wenn 
gesungen oder Werkarbeit gemacht 
wurde, auch in größeren Einheiten. 

HJ
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Hauptthemen der Schulungsabende 
waren Geschichte – insbesondere die 
Geschichte der NSDAP – und die In-
halte der nationalsozialistischen Ras-
senkunde mit der aus ihr abgeleiteten 
Forderung nach Ächtung der Juden.

Der HJ-Sport entsprach der Forde-
rung: «Erziehung zum Wehrwillen ist 
… das erste und zunächst Gebotene.»406 
Körperliches Training und vormilitäri-
sche Übungen waren gleichermaßen 
Bestandteil der Sportnachmittage und 
-abende. Schon fünf Monate vor Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges hieß es 
im April 1939 in einer Breslauer Zei-
tung: «Scharfschützen erwachsen aus 
der Hitlerjugend … die Hitlerjugend 
erzieht durch ihren Schießdienst … 
ein Heer von Scharfschützen … denn 
Deutschland braucht eine Armee von 
Scharfschützen!»407

Die Fahrten in die nähere Umge-
bung fanden einmal im Monat statt, 
Lageraufenthalte, die einmal im Jahr 
durchgeführt wurden, dauerten 8 bis 
10 Tage. Die Fahrten waren keine Fe-
rienreisen, sie hatten die Form von 
straff organisierten Lagern mit mi-
litärähnlicher Disziplin. Insbesondere 
sollten diese Veranstaltungen der vor-
militärischen Ausbildung der Jungen 
dienen und sie an soldatisches Verhal-
ten gewöhnen. Flaggenappelle – His-
sen der Fahne am Morgen, Einziehen 
der Fahne am Abend, begleitet von 
Liedern und Bekenntnissprüchen  –, 
Ordnungsappelle mit Kontrollen der 
körperlichen Sauberkeit und dem ord-
nungsgemäßen Zustand der Uniform, 

Geländeübungen mit Entfernungs-
schätzen, Kartenlesen und Schießen 
sowie Sport und weltanschauliche 
Schulung bestimmten den bis ins 
kleinste geregelten Tagesablauf.

Als Leistungsnachweis musste das 
HJ-Leistungsabzeichen abgelegt wer-
den: sportliche Leistungen und Kennt-
nisse über die auf den Heimabenden be-
handelten Themen wurden gefordert.

Sondereinheiten der HJ, die auch un-
ter dem vormilitärischen Ausbildungs-
gesichtspunkt eingerichtet wurden, 
waren Flieger-, Marine-, Nachrichten-, 
Reiter- und Motor-HJ, für die die Jungen 
sich freiwillig melden konnten.

Die HJ-Uniform, die alle Jungen 
tragen sollten, die aber selbst bezahlt 
werden musste, bestand aus schwarzer 
Hose, braunem Hemd mit Schulter-
klappen, Halstuch und Lederknoten, 
Schulterriemen mit Schnalle, Fahrten-
messer. Das Koppelschloss des Gürtels 
und der Griff des Fahrtenmessers wa-
ren mit dem Hakenkreuz versehen.

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden die Jungen im 
«Kriegseinsatz der Hitlerjugend» ein-
gesetzt. Dazu gehörten unter anderem 
Meldedienst beim Reichsluftschutz-
bund und der Feuerwehr, Hilfsdienst 
bei der Post und den Verkehrsbetrieben, 
Aufräumarbeiten nach Luftangriffen, 
Landeinsatz und Erntehilfe. Die Jun-
gen kamen in Wehrertüchtigungslager 
und wurden Flakhelfer. 1945 wurden 
sie zum letzten Einsatz im Volkssturm 
aufgerufen, bei dem viele ums Leben 
kamen. Siehe Hitlerjugend, Heimabend, 

HJ
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Kinderlandverschickung, Adolf-Hitler-Schu -
le, Napola, Rassenkunde, Judenverfolgung.

HJ-Streifendienst. Siehe Hitlerjugend.
Hohe Schule. Siehe Ordensburgen.
Hoheitsträger. Siehe Block, Blockleiter.
Horst-Wessel-Lied. Das Horst-Wessel-

Lied war seit 1930 das offi zielle Partei-
lied der NSDAP.

Während der Zeit der nationalso-
zialistischen Herrschaft in Deutsch-
land, 1933–1945, wurde das Lied im 
Anschluss an die Nationalhymne ge-
sungen:

«Die Fahne hoch! Die Reihen fest 
geschlossen! SA marschiert mit ruhig 
festem Schritt! Kameraden, die Rot-
front und Reaktion erschossen, mar-
schier’n im Geist in unsern Reihen 
mit!», war der Text, den der SA-Führer 
Horst Wessel verfasst und mit einer 

alten, gängigen Marschmelodie unter-
legt hatte.

Horst Wessel, seit 1926 Mitglied der 
NSDAP und SA, starb 1930 an den Folgen 
einer Schießerei, zu der es während ei-
ner persönlichen Auseinandersetzung 
gekommen war. Joseph Goebbels, 
Reichs leiter für Propaganda der NSDAP, 
ließ verbreiten, Horst Wessel sei von 
Kommunisten ermordet worden. Horst 
Wessel wurde zum Helden und Märty-
rer der Partei erklärt.

Nach §§ 86, 86a in der Fassung von 
1976 des Strafgesetzbuches gehört das 
Lied zu den Kennzeichen verfassungs-
widriger nationalsozialistischer Orga-
nisationen, das Absingen ist bei Strafe 
verboten. Das gilt auch, wenn nur die 
Melodie verwendet wird. Siehe SA, Pro-
pagandaministerium.

Israel und Sara

I
Israel und Sara sind biblische Vornamen. 

Nach einer Verordnung vom 17. August 
1938 galt ab 1. Januar 1939 für alle Ju-
den und Jüdinnen im Deutschen Reich, 
zu dem seit März 1938 auch Österreich 
gehörte, die Vorschrift: Alle jüdischen 
Männer mussten auf allen offi ziellen 
Papieren, zum Beispiel auf Verträgen 
oder Vollmachten, ihrem Vornamen 
«Israel»408, alle jüdischen Frauen ihrem 

Vornamen «Sara»409 beifügen. Auf diese 
Weise wurde erreicht, dass sie bei allen 
amtlichen, rechtlichen und geschäft-
lichen Unternehmungen sofort als 
Juden und damit als Menschen ohne 
Rechte zu erkennen waren.

Schon am 5. Oktober 1938 hatten 
alle Juden ihre Reisepässe abliefern 
müssen. Die Pässe wurden «auf Seite 1 
links oben»410 durch einen Stempel in 
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roter Farbe mit einem drei Zentimeter 
hohen «J» für Jude versehen. So war der 
Inhaber des Passes auch im Ausland als 
Jude aus Deutschland gekennzeichnet, 
falls ihm die Ausreise unter Zurücklas-
sung fast seines gesamten Vermögens 
gestattet wurde.

Außerdem hatten alle Juden bis 
zum 31. Dezember 1938 eine mit J und 
den Namen Israel oder Sara versehene 
Kennkarte beantragen müssen, die sie 

unaufgefordert auf allen Ämtern und 
Dienststellen der NSDAP, mit denen 
sie zu tun hatten, vorlegen mussten.

Diese entwürdigenden Kennzeich-
nungen waren nur ein geringer Teil der 
Folgeverordnungen des im Rahmen der 
Nürnberger Gesetze erlassenen Reichs-
bürgergesetzes vom 15. September 1935, 
das die Juden zu Bürgern zweiter Klasse 
erklärt hatte. Siehe Judenverfolgung, Ju-
denstern, Endlösung, Rassenkunde.

JM

J
JM. Siehe Jungmädel.
Juden unerwünscht, auch «Juda ver-

recke»411 waren Schlagworte der natio-
nalsozialistischen Propaganda, deren 
Ziel es von Anfang an war, die Juden zu 
diskriminieren, das heißt, sie herabzu-
würdigen und sie aus der Gesellschaft 
zu verdrängen. Die Nationalsozialisten 
scheuten kein Mittel, die Deutschen zu 
beeinfl ussen, sie bereit zu machen, die 
Verfolgung der Juden, die mit der End-
lösung zur nahezu vollständigen Ver-
nichtung der Juden in Europa führte, 
zu betreiben oder sie doch geschehen 
zu lassen.

Für Kinder wurde ein Brettspiel 
verkauft, das «Juden raus»412 genannt 
wurde; die Presse verbreitete «Die Ju-
den sind unser Unglück»413. Die SA, die 

Sturmabteilung der NSDAP, marschier-
te mit Schildern durch die Straßen, auf 
denen stand: «Deutsche! Wehrt Euch! 
Kauft nicht bei Juden!»414

Eifrige Nationalsozialisten befes-
tigten, ohne dazu gezwungen zu sein, 
Schilder mit der Aufschrift «Juden sind 
hier unerwünscht»415 an den Türen 
ihrer Geschäfte oder sogar unter den 
Namensschildern ihrer Ortseinfahrten. 
Das Wort «judenfrei»416 wurde als Aus-
druck des Erfolgs benutzt, wenn aus 
einer Gemeinde, einer Stadt, einem 
ganzen Gebiet alle Juden ausgewandert 
oder deportiert, das heißt verschleppt 
worden waren. Siehe Judenverfolgung, 
Israel und Sara, Judenstern, «Der Stür-
mer», Arierparagraph, Nürnberger Ge-
setze.
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Judenbann. Siehe Judenverfolgung.
judenfrei. Siehe Juden unerwünscht.
Judenhäuser. Siehe Judenverfolgung.
Judenknechte. Siehe «Der Stürmer».
Judenrat. Siehe Warschauer Getto.
Judenreservat. Siehe Madagaskarplan.
Judenstern. Der Judenstern war ein sechs-

eckiger Stern aus zwei ineinander ge-
schobenen, schwarz umrandeten gel-
ben Stoffdreiecken. In der Mitte stand 
die schwarze Aufschrift «Jude».

Seit dem 23. November 1939 muss-
ten sich alle Juden in den von deutschen 
Truppen besetzten polnischen Gebie-
ten so kennzeichnen. Am 2. September 
1941 wurde durch Polizeiverordnung 
auch für alle Juden im Deutschen Reich 
und im Protektorat Böhmen und Mähren 
verfügt, dass sie ab 19. September 1941 
den Stern zu tragen hatten. Es wurde 
angeordnet, dass es allen Juden ab 
dem sechsten Lebensjahr verboten sei, 
«sich in der Öffentlichkeit ohne einen 
Judenstern zu zeigen».417 1942 wurde 
eine entsprechende Verordnung für 
alle von deutschen Truppen besetzten 
Länder erlassen.

Wie den Aussätzigen im Mittelalter, 
die eine Glocke um den Hals tragen 
mussten, damit sie von weither zu er-
kennen waren, wurde den unter deut-
scher Herrschaft lebenden Juden auf-
erlegt, auf allen Kleidungsstücken auf 
der linken Brustseite weithin sichtbar 
den gelben Stern zu tragen, um sie als 
minderwertige und weitgehend recht-
lose Menschen zu kennzeichnen.

Die Juden mussten den Stern, der 
ihnen ausgeteilt wurde, bezahlen und 

auf einer Empfangsbestätigung be-
scheinigen: «Ich verpfl ichte mich, das 
Kennzeichen sorgfältig und pfl eglich 
zu behandeln und bei seinem Auf-
nähen auf das Kleidungsstück den 
über das Kennzeichen hinausragenden 
Stoffrand umzuschlagen.»418

Im Frühjahr 1942 folgte, obwohl be-
reits die Massendeportationen der Juden 
in die Vernichtungslager in Polen begon-
nen hatten, eine weitere Kennzeich-
nungsverordnung. Die Juden muss -
ten auch an ihren Wohnungstüren 
den Judenstern anbringen, der «jedoch 
in weißer Farbe gehalten wird, damit 
er sich von den meistenteils braunen 
Türen besser abhebt»419.

Als Zeichen besonderer Demüti-
gung hatten die Nationalsozialisten 
den Davidstern ausgewählt, um die 
Juden zu kennzeichnen. Der David-
stern wird von den Juden, nach ihrer 
Überlieferung seit biblischen Zeiten, 
als religiöses und nationales Symbol 
verehrt. Siehe Judenverfolgung, Israel 
und Sara, Juden unerwünscht, Arierpara-
graph, Nürnberger Gesetze.

Judenverfolgung. Das Wort kennzeichnet 
insbesondere die Anfangszeit des lei-
densvollen Weges der deutschen und 
europäischen Juden während der Zeit 
der nationalsozialistischen Gewalt-
herrschaft 1933–1945.

Ziel der nationalsozialistischen Po-
litik und Propaganda war von Anfang 
an, die Juden zu verleumden und sie 
aus der Gesellschaft zu verdrängen. 
Auf der Grundlage der nationalsozialis-
tischen Rassenkunde wurde behauptet, 

Judenverfolgung
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dass Juden einer minderwertigen Rasse 
angehörten, vor der es die nach na-
tionalsozialistischer Auffassung in der 
Mehrzahl der nordischen Rasse angehö-
renden Deutschen zu schützen gelte. 
Als Träger der Rasse-Eigenschaften galt 
das Blut.

In Punkt 4 des Parteiprogramms der 
NSDAP von 1920 hieß es dementspre-
chend: «Staatsbürger kann nur sein, 
wer Volksgenosse ist. Volksgenosse 
kann nur sein, wer deutschen Blutes 
ist, ohne Rücksicht auf Konfession. 
Kein Jude kann daher Volksgenosse 
sein.»420 Gleichzeitig wurde in Reden, 
auf Schulungen, auf Plakaten, in par-
teieigenen Zeitungen und in Büchern 
das Feindbild Jude sorgfältig und fol-
gerichtig aufgebaut. Adolf Hitler be-
hauptete 1925 in seinem Buch «Mein 
Kampf» in verleumderischer Absicht, 
dass das Ziel der Juden sei, «die ihnen 
verhaßte weiße Rasse zu zerstören, von 
ihrer kulturellen und politischen Höhe 
zu stürzen und selber zu ihren Herren 
aufzusteigen»421.

Schon vor der Machtübernahme 1933 
wurden Juden – vor allem von der SA, 
der Sturmabteilung der NSDAP – be-
droht und in einzelnen Fällen auch ge-
walttätig verfolgt.

Am 1. April 1933, zwei Monate nach 
der Machtergreifung, wurde die erste 
allgemeine Gewaltmaßnahme verkün-
det. Die NSDAP rief in aller Öffentlich-
keit, ohne Widerspruch der Regierung, 
zum Boykott, das heißt zur Ächtung 
jüdischer Geschäfte auf. Auf Plakat-
anschlägen und Flugblättern wurde 

gefordert: «Kein Deutscher kauft noch 
bei einem Juden.»422 Es wurden «Ak-
tionskomitees»423 gebildet. Auf Massen-
versammlungen erhoben Angehörige 
dieser Komitees die Forderung, dass 
Juden nur noch entsprechend ihrem 
Anteil an der Bevölkerung die Berufe 
des Arztes und des Rechtsanwalts aus-
üben oder Mittel- und Hochschulen be-
suchen dürften.

Am 7. April 1933 wurde das «Gesetz 
zur Wiederherstellung des Berufs-
beamtentums» verkündet. In Para-
graph 3 dieses Gesetzes wurde – in dem 
später auch in zahlreichen anderen 
Gesetzen angewendeten Arierparagra-
phen – bestimmt, dass Beamte «nicht 
arischer»424 Abstammung zu pensio-
nieren seien. Als nichtarisch galt, «wer 
von nicht arischen, insbesondere jü-
dischen Eltern oder Großeltern»425 
abstammte. Im Gegensatz zu den spä-
teren Bestimmungen der Nürnberger 
Gesetze genügte es, «wenn ein Elternteil 
oder ein Großelternteil nicht arisch»426 
war. Sofern die betroffenen Beamten 
noch nicht zehn Jahre im Dienst waren 
– was auf viele der jüngeren Beamten 
zutraf –, erhielten sie kein Ruhegeld, 
waren also unter Umständen sofort 
mittellos. Die Bestimmungen fanden 
zunächst keine Anwendung auf Juden, 
die schon am 1. August 1914 Beamte 
waren, die während des Ersten Welt-
krieges, 1914–1918, Frontkämpfer oder 
deren Väter oder Söhne an der Front 
 gefallen waren. Diese Ausnahmebe stim-
mungen wurden 1935 aufgehoben.

In kurzen Abständen folgten wei-

Judenverfolgung
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tere Maßnahmen, die die Juden diskri-
minierten, das heißt herabwürdigten, 
so das «Gesetz gegen die Überfüllung 
von deutschen Schulen und Hochschu-
len» vom 25. 4. 1933 – nach dem nicht-
arische Studenten nur noch in einer 
geringen Anzahl studieren durften –, 
die Bücherverbrennungen im Mai 1933, 
das Schriftleitergesetz vom 4. 10. 1933 
und für viele Berufe und Tätigkeiten 
die Forderung nach einem Abstam-
mungsnachweis. Das bedeutete, dass 
ein Berufsbewerber oder zum Beispiel 
ein Examenskandidat eine «Erklärung 
über die arische Abstammung»427 er-
bringen, also nachweisen musste, dass 
er arisch war. Diese Erklärung musste 
nach und nach für alle freien und aka-
demischen Berufe erbracht werden.

Am 15. September 1935 wurden 
die Nürnberger Gesetze mit dem Reichs-
bürgergesetz und dem Blutschutzgesetz 
erlassen: Durch das Reichsbürgergesetz 
wurden Juden zu Staatsbürgern zwei-
ter Klasse erklärt, das Blutschutzgesetz 
verbot Ehen und den außerehelichen 
Geschlechtsverkehr zwischen «Juden 
und Staatsangehörigen deutschen oder 
artverwandten Blutes»428.

Die «Erste Verordnung zum Reichs-
bürgergesetz» vom 14. November 1935 
bestimmte zum ersten Mal, wer nach 
nationalsozialistischer Auffassung Ju-
de und wer «jüdischer Mischling»429 
war. Die Verordnung bestimmte 
außerdem, dass Juden das politische 
Stimmrecht aberkannt wurde und sie 
kein öffentliches Amt mehr ausüben 
durften.

Zum Reichsbürgergesetz wurden 
bis zum 1. 7. 1943 insgesamt 13 Folge-
verordnungen erlassen. Bis zum Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges 1939 
gab es insgesamt 250 Gesetze, Verord-
nungen, Erlasse, Verfügungen und 
Anordnungen, durch die Freiheit und 
Lebensmöglichkeiten für Juden be-
schränkt wurden. Die zweite Verord-
nung zum Reichsbürgergesetz vom 
21. 12. 1935 verfügte, dass Juden nicht 
mehr leitende Ärzte in Krankenhäu-
sern und nicht mehr Vertrauensärzte 
sein durften. Schon im April 1933 war 
den nichtarischen Ärzten durch eine 
Verordnung die Zulassung zu den 
Krankenkassen entzogen worden. Es 
folgten weitere Einschränkungen der 
Betätigungsmöglichkeiten für Juden in 
den verschiedensten Berufsbereichen.

1936 war Deutschland Austragungs-
land der XI. Olympischen Spiele. Die 
ganze Welt beobachtete deshalb die 
Vorgänge im Deutschen Reich mit er-
höhter Aufmerksamkeit. Noch waren 
die Nationalsozialisten um ihr Ansehen 
im Ausland besorgt. Manche Unterdrü-
ckungsmaßnahmen, zum Beispiel auf 
sportlichem Gebiet, wurden für kurze 
Zeit gemildert, es wurden nur wenige 
Verordnungen erlassen, ohne dass sich 
aber dadurch die Lage der Juden grund-
sätzlich verbessert hätte.

1938 folgten in kurzen Abständen 
weitere Verordnungen. Juden mussten 
ihr Vermögen über 5 000 Reichsmark 
angeben, bestimmt am 26. 4. 1938. Jü-
dische Handwerksbetriebe und Fabri-
ken mussten registriert und sichtbar 
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als jüdische Betriebe gekennzeichnet 
werden, bestimmt am 14. 6. 1938. Die 
deutsche Bevölkerung wurde immer 
wieder aufgefordert, nicht in jüdischen 
Betrieben zu kaufen oder arbeiten zu 
lassen.

Jüdische Ärzte mussten sich, wenn 
sie praktizieren durften, «Krankenbe-
handler»430 nennen, durften aber nur 
noch jüdische Patienten behandeln, 
verfügt am 25. 7. 1938. Alle jüdischen 
Männer und Frauen mussten auf ihren 
Papieren ihren Vornamen die Zwangs-
namen Israel und Sara hinzufügen, 
verfügt am 17. 8. 1938. Jüdische Rechts-
anwälte wurden als «jüdische Kon-
sulenten»431 bezeichnet; sie durften 
nur noch Juden vertreten, verfügt am 
27. 9. 1938.

Am 9. 11. 1938, in der berüchtigten 
Kristallnacht, wurden jüdische Gottes-
häuser, Wohnungen und Betriebe zer-
stört, mehr als 20 000 Juden verhaftet 
und in Konzentrationslager eingewie-
sen. Es folgten die Arisierungsmaßnah-
men. Durch sie wurden die deutschen 
Juden endgültig aus dem Wirtschafts-
leben ausgeschaltet. Durch die Enteig-
nung ihrer Betriebe, Grundstücke und 
Vermögen wurde ihnen praktisch jede 
Lebensmöglichkeit genommen.

Zusätzlich zu der Zerstörung ihrer 
wirtschaftlichen Existenz wurde auch 
das persönliche und gesellschaftliche 
Leben der Juden weiter und weiter 
eingeschränkt. Juden durften keine 
Theater, Kinos, Konzerte und schließ-
lich überhaupt keine öffentlichen 
Veranstaltungen mehr besuchen, ver-

fügt am 12. 11. 1938. Juden durften 
«bestimmte Bezirke nicht betreten»432 
oder sich zu bestimmten Zeiten nicht 
in der Öffentlichkeit zeigen, verfügt 
am 28. 11. 1938. In Berlin wurde «der 
Judenbann verhängt»43, der sich unter 
anderem auf Museen, Sportplätze, Eis-
bahnen, Badeanstalten und Schwimm-
bäder erstreckte, verfügt am 6. 12. 1938. 
Juden durften keine Führerscheine be-
sitzen, die Zulassungen für ihre Autos 
wurden eingezogen, bestimmt am 
3. 12. 1938. Juden durften keine Uni-
versitäten mehr besuchen, bestimmt 
am 8. 12. 1938. Juden konnten zwangs-
weise in so bezeichnete Judenhäuser 
eingewiesen werden, ermöglicht durch 
das Gesetz über Mietverhältnisse mit 
Juden, erlassen am 30. 4. 1939. Juden 
durften ihre Wohnungen oder Unter-
künfte im Sommer ab 21.00, im Winter 
ab 20.00 Uhr nicht mehr verlassen, be-
stimmt am 1. 9. 1939, dem Beginn des 
Zweiten Weltkrieges.

Die Rundfunkgeräte der Juden 
wurden beschlagnahmt, bestimmt am 
23. 9. 1939.

Die sich steigernden Schikanen und 
Bedrohungen wurden auch erlassen, 
um die Juden – unter Zurücklassung 
ihres Vermögens – zur Auswanderung 
aus Deutschland zu treiben. Viele 
von ihnen – vor allem die ärmeren, 
die sich eine Ausreise nach Übersee 
nicht leisten konnten – fl üchteten in 
die benachbarten euro päischen Län-
der, soweit sie eine Einreiseerlaubnis 
erhielten. Nicht alle Länder waren 
bereit, vermögenslose Einwanderer 
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aufzunehmen, die sofort der sozialen 
Fürsorge des Gastlandes zur Last fallen 
würden. Die Bemühungen einzelner 
Menschen sowie vieler Organisationen 
im In- und Ausland blieben die einzige 
Hoffnung der zur Auswanderung Ge-
triebenen. Nach  Beginn des Zweiten 
Weltkrieges wurden sie – die deut-
schen Truppen besetzten in rascher 
Folge Polen,  Dänemark, Norwegen, die 
Nieder lande, Belgien, Nordfrankreich 
– von den Nationalsozialisten wieder 
eingeholt.

Ab 23. 11. 1939 mussten die Juden 
im von deutschen Truppen besetzten 
Polen, ab 1. 9. 1941 die Juden im Deut-
schen Reich den gelben Judenstern mit 
der Aufschrift «Jude» tragen, der sie 
wie Aussätzige im Mittelalter kenn-
zeichnete. 1942 wurden entsprechende 
Verordnungen für die anderen von 
deutschen Truppen besetzten Länder 
erlassen.

Am 23. 10. 1941 wurde das Auswan-
derungsverbot für Juden verfügt.

In den von deutschen Truppen 
besetzten Gebieten Osteuropas waren 
die dort ansässigen Juden zum Teil in 
Gettos zusammengetrieben worden, 
zum Teil hatte bereits ihre physische 
Vernichtung, das heißt ihre Ermor-
dung, durch die Einsatzgruppen der 
SS, die den Truppen der Wehrmacht 
folgten, begonnen. Die Juden wurden 
in Einzelaktionen, durch Massen-
erschießungen und durch in geschlos-
sene Lastwagen geleitete Motorabgase 
ermordet.

Am 14. 10. 1941 begannen die De-

portationen, das heißt die Verschlep-
pungen der Juden aus dem Altreich.

Am 20. 1. 1942 wurde auf der be-
rüchtigten Wannsee-Konferenz die Koor-
dinierung aller zuständigen Behörden 
für die «Endlösung der Judenfrage»434 
– die planmäßige Ermordung nahezu 
aller Juden in Europa – besprochen.

Danach wurden die Juden in Mas-
sentransporten in die Vernichtungslager 
in Polen verschleppt.

Am 1. 7. 1943 wurde die «Dreizehn-
te Verordnung zum Reichsbürgerge-
setz» erlassen. Ihr erster Paragraph 
mutet – nachdem die Juden schon 
seit Jahren weitgehend entrechtet 
der Willkür der Beamten ausgeliefert 
und die meisten von ihnen bereits in 
den Vernichtungslagern umgekom-
men waren – wie Hohn an. Der Para-
graph bestimmte: «Strafbare Hand-
lungen von Juden werden durch die 
Polizei geahndet.»435 Der zweite Para-
graph der Verordnung lautete: «Nach 
dem Tode eines Juden verfällt sein Ver-
mögen dem Reich.»436

1933 lebten etwa 500 000 Juden in 
Deutschland, am 1. September 1944 
noch rund 15 000. Siehe Endlösung, 
Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land.

jüdische Konsulenten. Siehe Judenver-
folgung.

Jugendführer des Deutschen Reiches. 
Siehe Reichsjugendführer.

Jungmädel wurden die 10- bis 14-jährigen 
Mitglieder des «Jungmädelbundes in 
der Hitlerjugend», abgekürzt JM, ge -
nannt. Die Teilnahme an den Veran-
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staltungen der Hitlerjugend war seit 
1939 für alle 10- bis 18-jährigen Jungen 
und Mädchen gesetzliche Pfl icht.

Der JM-Dienst sah wöchentliche 
Heim- und Sportnachmittage vor, 
 außerdem Tagesfahrten, Aufenthalte 
in Freizeitlagern, Feierstunden und 
Sportfeste.

Die Heimabende, die für die Jungmä-
del nachmittags durchgeführt wurden, 
fanden in Gruppen zu je 10 Mädchen 
statt, wenn gesungen oder gebastelt 
wurde auch in größeren Gruppen zu 
20 oder 40 Mädchen. Sie wurden von 
Führerinnen geleitet, die meist wenig 
älter waren als die Mädchen selbst. 
Die Jungmädel lernten die Geschichte 
der NSDAP und der Hitlerjugend, den 
Lebensweg Adolf Hitlers und die Na-
men und Funktionen der wichtigsten 
nationalsozialistischen Führer. Sie san-
gen außer Volks- und Wanderliedern 
kämpferische HJ-Lieder und die Hitler-
jugendhymne, in der es – auch für die 
Mädchen – hieß: «Wir marschieren für 
Hitler durch Nacht und durch Not … 
Unsere Fahne ist mehr als der Tod.»

Im Jungmädelsport wurde «die 
sinnvolle Ergänzung zur Erziehungs-
arbeit in der jüngsten Gemeinschaft 
der Mädel»437 gesehen. «Mut, Geschick-
lichkeit und Geistesgegenwart»438 soll-
ten erworben werden, aber auch – ähn-
lich wie bei den Jungen – Disziplin und 
vor allem die Bereitschaft, Anordnun-
gen und Kommandos der Führerinnen 
sofort Folge zu leisten.

Die Fahrten in die nähere Umge-
bung fanden einmal monatlich statt, 

Lageraufenthalte, die einmal im Jahr 
durchgeführt wurden, dauerten 8 bis 
10 Tage. Das gemeinsame Erleben des 
Tagesablaufes – ohne Einschränkung 
durch Schule oder Elternhaus – sollte 
das Gemeinschaftsgefühl der Mäd-
chen und ihr Zugehörigkeitsgefühl 
zu der deutschen Volksgemeinschaft 
entwickeln; stand doch die gesamte 
Arbeit des Jungmädelbundes unter 
dem Motto: «Über dem gesamten Jung-
mädeldienst soll die Verpfl ichtung auf 
den Führer stehen, der uns in seinen 
Kämpfen und Arbeiten Vorbild und 
Ausrichtung ist.»439

Die Uniform, die alle Mädchen 
tragen sollten, die aber selbst bezahlt 
werden musste, sollte als Ausdruck des 
«gemeinsamen Wollens»440 gelten. Die 
Jungmädel trugen eine weiße Bluse mit 
angeknöpftem blauem Rock, Halstuch 
und Lederknoten, in den ersten Jahren 
der Hitlerjugend eine Trachtenjacke 
oder eine braune Jacke, die Kletterwes-
te genannt wurde, später wie die BDM-
Mädel eine blaue Jacke und dunkle 
Schnürschuhe.

Bevor die Jungmädel – jedes Jahr am 
Tag des Geburtstages Adolf Hitlers – in 
den BDM überwiesen wurden, muss-
ten sie eine Leistungsprüfung, das Leis-
tungsabzeichen, die JM-Probe, ablegen: 
Sportliche Leistungen und Kenntnisse 
über die auf den Heimabenden behan-
delten Themen wurden gefordert.

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden auch die Jung-
mädel schon im «Kriegseinsatz der 
Hitlerjugend» eingesetzt: sie sangen in 
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Lazaretten für verwundete Soldaten, 
sie packten Feldpostpäckchen und 
schrieben Briefe an ihnen unbekannte 
Soldaten, sie sammelten Geld für das 
Winterhilfswerk, Altkleider und Alt-
material zur Wiederverwertung und 
Kräuter zur Herstellung von Tees.

Die zahlreichen Aktivitäten – neben 
der Schule – füllten einen großen Teil 
ihrer Freizeit aus. Siehe Hitlerjugend, 
Heimabend, Volksgemeinschaft.

Jungmannen. Siehe Napola.
Jungvolk. Das «Deutsche Jungvolk in 

der HJ», abgekürzt DJ, kurz Jungvolk 
genannt, war in der Hitlerjugend die 
Organisation für die 10- bis 14-jährigen 
Jungen, die auch als Pimpfe bezeichnet 
wurden. Die Teilnahme an den Ver-
anstaltungen der Hitlerjugend war seit 
1939 für alle 10- bis 18-jährigen Jungen 
und Mädchen gesetzliche Pfl icht.

Der Jungvolkdienst sah wöchentli-
che Heim- und Sportnachmittage vor, 
außerdem Tagesfahrten, Aufenthalte 
in Freizeitlagern, Feierstunden und 
Sportfeste.

Die so bezeichneten Heimabende 
fanden in Gruppen zu je 10 Jungen 
statt, wenn gesungen oder gebastelt 
wurde – auch in größeren Gruppen 
zu 20 oder 40 Jungen. Die Heimabende 
wurden von Führern geleitet, die meist 
wenig älter waren als die Jungen selbst. 
Die Pimpfe lernten die Geschichte und 
den Aufbau der NSDAP und der Hit-
lerjugend, den Lebenslauf Adolf Hit-
lers und die Namen und Funktionen 
der wichtigsten nationalsozialistischen 
Führer. Außerdem lernten sie die Be-

stimmungen der Hitlerjugend: «Befehle 
sind ohne Wenn und Aber durchzufüh-
ren. Disziplin und Ordnung sind natio-
nalsozialistische Grundtugenden.»441

Der Jungvolksport wurde außer für 
das körperliche Training weitgehend 
für vormilitärische Übungen benutzt; 
«bereits die elfjährigen Pimpfe» hiel-
ten «mit dem Luftgewehr Schießübun-
gen»442 ab.

Die Fahrten in die nähere Umge-
bung fanden einmal im Monat statt, 
Lageraufenthalte, die einmal im Jahr 
durchgeführt wurden, dauerten acht 
bis zehn Tage. Das gemeinsame Erleben 
des Tagesablaufes – ohne Einschrän-
kungen durch Elternhaus oder Schule 
– sollte das Gemeinschaftsgefühl und 
ihr Zugehörigkeitsgefühl zu der deut-
schen Volksgemeinschaft entwickeln. 
Die Lageraufenthalte dienten wie die 
Sportnachmittage in erster Linie der 
vormilitärischen Schulung. Appelle 
mit dem Hissen und Einziehen der 
Fahne, der Kontrolle von Sauberkeit 
und Ordnung, dem Entgegennehmen 
von Befehlen und Tagesparolen sowie 
Übungen im Zeltbauen, im Gelän-
dekartenlesen und der Geländesport 
sollten schon bei den kleinen Jungen 
soldatische Fähigkeiten entwickeln 
und schulen.

Bevor die Pimpfe – jedes Jahr am Tag 
des Geburtstages Adolf Hitlers – in die 
HJ überwiesen wurden, mussten sie 
eine Leistungsprüfung, das Leistungs-
abzeichen, die «Pimpfenprobe»443 ge-
nannt, ablegen: Sportliche Leistungen 
und Kenntnisse der auf den Heim-
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abenden behandelten Themen wurden 
gefordert.

Die Pimpfe sollten – wie alle Mit-
glieder der Hitlerjugend – bei allen Ver-
anstaltungen eine Uniform tragen, die 
aber von den Eltern der Jungen selbst 
bezahlt werden musste, was sich bei 
weitem nicht alle leisten konnten. Die 
Pimpfe trugen schwarze Hosen, brau-
nes Hemd, Halstuch und Lederknoten, 
Schulterriemen; das Koppelschloss 
des Gürtels war mit einer Sigrune ver-
sehen.

Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden auch die Pimpfe 

im «Kriegseinsatz der Hitlerjugend» 
eingesetzt: Sie bastelten zum Beispiel 
Spielzeug und Kerzenleuchter für Kin-
der von Soldaten, sie sammelten Geld 
für das Winterhilfswerk, Altkleider und 
Altmaterial zur Wiederverwertung, sie 
machten erste Meldegänge für Partei- 
und Luftschutzdienststellen.

Die zahlreichen Aktivitäten – neben 
der Schule – füllten einen großen Teil 
ihrer Freizeit aus. Siehe Hitlerjugend, 
Heimabend, Volksgemeinschaft, Adolf-Hit-
ler-Schule, Napola, Luftschutzwart.

Junker. Siehe Ordensburgen.
Junkerschulen. Siehe Waffen-SS.

Junker

K
Kampf dem Verderb war ein Schlagwort 

der nationalsozialistischen Propagan-
da, mit dem auf großen Plakaten in Le-
bensmittelgeschäften und an öffentli-
chen Anschlagsäulen und -tafeln gegen 
eine Vergeudung von Speiseresten auf-
gerufen wurde. Der Aufruf, der «der Ver-
schleuderung wertvoller Lebensmittel 
entgegentritt»444, war eine Propagan-
da-Aktion, die von der NSV, der Natio-
nalsozialistischen Volkswohlfahrt e. V., 
durchgeführt wurde, als sich während 
des Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, 
die deutsche Niederlage abzuzeichnen 
begann und in Deutschland Lebens-

mittel und Rohstoffe immer knapper 
wurden. Siehe Lebensmittelkarten.

Kapo. Siehe Schutzhaftlager.
Karinhall war der Landsitz Hermann Gö-

rings in der Schorfheide bei Berlin, auf 
dem häufi g auch ausländische Staats-
gäste empfangen wurden.

Göring war unter anderem Minis-
terpräsident von Preußen, Reichsluft-
fahrtminister und Beauftragter für den 
Vierjahresplan.

Kurz vor Ende des Zweiten Welt-
krieges, als sich die sowjetischen Trup-
pen Berlin näherten, ließ Göring die 
Gebäude zerstören.
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Kasernierte Hundertschaften. Siehe SS.
KdF war die Abkürzung für Kraft durch-

Freude, eine Organisation der Deut-
schen Arbeitsfront, DAF; KdF wurde im 
November 1933 gegründet. Die «NS-
Gemeinschaft Kraft durch Freude» 
– so der offi zielle Titel – sollte als «Frei-
zeitbewegung»445 die Freizeitbeschäfti-
gungen der Arbeiter und Angestellten 
aller Berufsgruppen im Sinne des Na-
tionalsozialismus lenken; das Angebot 
reichte von Tanzveranstaltungen über 
verbilligte Konzert-, Theater- und 
Opernkarten bis zu Reiseveranstaltun-
gen.

Die Organisation Kraft durch Freude 
war in mehrere Ämter unterteilt; Auf-
bau und Aufgaben der einzelnen Ämter 
wurden mehrfach verändert. Das Amt 
Feierabend zum Beispiel organisierte 
verbilligte Konzerte, bunte Abende oder 
Theateraufführungen. Das Sportamt 
führte im Jahr 1936 unter dem Begriff 
«politische Leibesübung»446 den Be-
triebssport ein. Das Amt Werkscharen 
hatte die Aufgabe, die KdF-Werkscharen 
in den Betrieben zu schulen; die Werk-
scharen galten als «weltanschaulicher 
Stoßtrupp»447, sie hatten «Werk- und 
Feierabende zur Durchdringung der 
Betriebe mit nationalsozialistischem 
Ideen- und Gedankengut»448 zu ver-
anstalten. Das Amt Schönheit der Arbeit 
war unter anderem für bauliche Ver-
schönerungen in Industriebetrieben 
zuständig. Es gab außerdem ein Amt 
«Deutsches Volksbildungswerk» und 
ein Verbindungsamt zu Wehrmacht und 
Reichsarbeitsdienst, RAD.

Größte Propagandawirkung er-
reichte das Amt «Reisen, Wandern und 
Urlaub»449. Millionen Urlauber nah-
men in den sechs Jahren vor Beginn 
des Zweiten Weltkrieges 1939 an den 
von KdF veranstalteten Fahrten teil. 
Rund sechs Millionen Urlauber betei-
ligten sich an Wanderausfl ügen, 33 
Millionen an preiswerten Ferienreisen 
in Deutschland und etwa 500 000 an 
Auslandsreisen auf den so bezeichne-
ten KdF-Schiffen. Die Schiffe wurden 
während des Krieges als Truppentrans-
porter und Lazarettschiffe eingesetzt.

Bei allen Freizeitangeboten verfolg-
te KdF das Ziel, die Veranstaltungen 
«in engster Beziehung zum Arbeits-
leben durchzuführen»450, die von ihr 
betreuten Arbeiter und Angestellten 
«nicht: weg von der Arbeit!, sondern 
hin zur Arbeit!»451 zu führen. National-
sozialistische Freizeitgestaltung hatte 
nach den Ausführungen in einem 
Rechenschaftsbericht der Deutschen 
Arbeitsfront von 1940 den Zweck, 
die Arbeitsleistung zu steigern: «Wir 
schickten unsere Arbeiter nicht auf ei-
genen Schiffen auf Urlaub oder bauten 
ihnen gewaltige Seebäder, weil uns 
das Spaß machte … Wir taten das nur, 
um die Arbeitskraft des einzelnen zu 
erhalten und um ihn gestärkt und neu 
ausgerichtet an seinen Arbeitsplatz 
zurückkehren zu lassen. KdF über-
holt gewissermaßen jede Arbeitskraft 
von Zeit zu Zeit, genauso wie man den 
Motor eines Kraftwagens nach einer 
gewissen gelaufenen Kilometerzahl 
überholen muß. Betriebssport, Schön-
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heit der Arbeit, Werkkonzerte sind 
alles keine Dinge an sich, sondern sie 
dienen immer wieder dem großen 
Gesamtziel, die Leistungen des deut-
schen Volkes auf allen Gebieten zu 
steigern.»452

Als materielle Grundlage für ihr 
Freizeitangebot dienten der Deutschen 
Arbeitsfront und KdF die Geldmittel, 
Häuser und Heime der früheren Ge-
werkschaften, die nach deren gewalt-
samer Zerschlagung im Mai 1933 von 
den Nationalsozialisten beschlag-
nahmt worden waren. Siehe Schönheit 
der Arbeit, Dienstverpfl ichtung, Vierjah-
resplan.

Kinderlandverschickung, KLV, war vor 
dem Zweiten Weltkrieg eine der Auf-
gaben der NSV, der Nationalsozialis-
tischen Volkswohlfahrt: Gesundheits-
gefährdete Stadtkinder wurden zur 
Erholung in ländliche Gebiete ver-
schickt. Die Auswahl der Kinder wurde 
von der NSV nach dem für die Arbeit 
der NSV insgesamt aufgestellten Ge-
sichtspunkt getroffen, dass «nur ras-
sisch wertvolle, erbgesunde Familien 
von der NSV unterstützt»453 werden 
sollten. Jüdische Kinder zum Beispiel 
gehörten nicht zu den verschickten 
Kindern, auch nicht, wenn ihr Gesund-
heitszustand es erfordert hätte.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges 1939 wurden die Verschickungen 
auf Kinder in unmittelbar kriegs-
gefährdeten Gebieten ausgedehnt. 
1942 – die Kriegsgegner des Deutschen 
Reiches verstärkten ihre Luftangriffe 
auf deutsche Städte – wurde die KLV 

eine großangelegte Maßnahme für alle 
Oberschüler in besonders luftkriegs-
gefährdeten Gebieten. Schullandhei-
me, Klöster, Jugendherbergen, Schlös-
ser, Ferienpensionen und Hotels in 
meist ländlichen Gebieten in Ost- und 
Süddeutschland, auch im Protektorat 
Böhmen und Mähren, in der Slowakei 
und in Ungarn, wurden zu KLV-Lagern 
hergerichtet. Manchmal wurden die 
Kinder auch bei einzelnen Familien 
untergebracht.

In den letzten Kriegsjahren wurden 
die Schüler ganzer Klassen und Schu-
len mit Sonderzügen in die KLV-Lager 
transportiert. Die Eltern wurden zwar 
nicht durch Gesetze oder Verordnun-
gen gezwungen, ihre Kinder zu ver-
schicken, aber die Schulsituation ließ 
ihnen praktisch keine andere Wahl.

Von 1940 bis 1944 wurden ins-
gesamt etwa 850 000 Jungen und 
Mädchen im Alter zwischen 10 und 
14 Jahren verschickt; etwa die gleiche 
Anzahl Kinder im Alter von 6 bis 10 
Jahren wurde in Pfl egefamilien unter-
gebracht.

Die Organisation und Betreuung der 
Lager war Aufgabe der Hitlerjugend. Die 
Reichsjugendführung sah darin eine 
neue Möglichkeit, ihre Aufgabe zu er-
füllen, die Jugend zu «echten, starken 
Nationalsozialisten»454  heranzubilden: 
«Die Einrichtung der KLV-Lager bie-
tet die Möglichkeit, Jugendliche in 
großem Rahmen und für längere Zeit 
total zu erziehen. Schulische Arbeit, 
HJ-Dienst und Freizeit lassen sich 
hier erzieherisch gleichmäßig beein-
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fl ussen.»455 Alle Voraussetzungen für 
diesen Anspruch der Hitlerjugend-
führung waren gegeben: Der Einfl uss 
der Eltern war nahezu ausgeschaltet, 
die Unterrichtsdauer wurde immer 
weiter eingeschränkt, da nicht für alle 
Fächer die entsprechenden Lehrer zur 
Verfügung standen. Der gesamte Tages-
ablauf wurde weitgehend von den Füh-
rern und Führerinnen der Hitlerjugend 
bestimmt.

Der Lagerleiter eines KLV-Lagers 
war zwar immer ein Lehrer – meist ei-
ner aus der Heimatschule der Kinder –, 
für den gesamten Tagesablauf außer-
halb der Schulstunden aber waren die 
HJ-Führer oder -Führerinnen verant-
wortlich. Sie stellten den so genann-
ten Lagermannschaftsführer oder die 
Lagermädelführerin. Je nach Größe 
des Lagers hatten sie Unterführer oder 
-führerinnen. Bis auf höchstens zwei 
kurze Freizeiten in der Woche wurde 
der Tagesablauf weitgehend von ihnen 
geplant und beaufsichtigt. Bei den 
Jungen wurde außerdem die vormili-
tärische Ausbildung so intensiv wie 
möglich betrieben. Das war vor allem 
dann der Fall, wenn der Lagermann-
schaftsführer von einer Napola, einer 
Nationalpolitischen Erziehungsanstalt, 
kam.

In den Wirren des Kriegsendes 
brach die Organisation der KLV nahe-
zu zusammen. Die Postverbindungen 
waren gestört. Es fuhren kaum noch 
Züge. Die Führer und Führerinnen, 
die meist selbst noch sehr jung waren, 
zeigten sich den Anforderungen, die 

durch die Flucht aus den östlichen Ge-
bieten an sie gestellt wurden, häufi g 
nicht gewachsen. Viele der Kinder, die 
den Weg in ihre Heimatstadt suchten, 
gerieten in das Kampfgeschehen der 
letzten Kriegstage, viele kamen dabei 
ums Leben.

Die Vermisstenstellen des Deut-
schen Roten Kreuzes fahndeten noch 
lange nach dem Krieg und oft vergeb-
lich für Eltern nach ihren Kindern und 
für Kinder nach ihren Eltern. Siehe aus-
gebombt, Hitlerjugend, Judenverfolgung.

KL. Siehe Konzentrationslager.
Kleiderkarte. Mit Beginn des Zweiten 

Weltkrieges 1939 wurden Lebensmittel 
und Textilien mit Hilfe von Berechti-
gungsscheinen behördlich zugeteilt. 
Die Kleiderkarte, offi ziell «Reichsklei-
derkarte»456, berechtigte zum Einkauf 
von Textilien. Alle Deutschen –  Frauen, 
Kinder und nicht zum Wehrdienst 
eingezogene Männer – erhielten sie ab 
November 1939.

Die Kleiderkarte war jeweils für ein 
Jahr gültig. Sie hatte 100 Abschnitte, 
die Punkte genannt wurden. Alle 
zwei Monate wurden 25 Punkte, die 
nummeriert und datiert waren, für 
den Verbraucher freigegeben. Frauen 
zum Beispiel benötigten 25 Punkte 
für einen Pullover, für eine Garnitur 
Unterwäsche je nach Stoffart 10 bis 
20 Punkte, für einen Rock 20, für ein 
Kostüm 45 oder für einen Sommer-
mantel 35 Punkte. Der Einkauf von 
Textilien – auf einem «Merkblatt für 
Verbraucher» hieß es «von Spinnstoff-
waren»457 – musste also genau geplant 
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werden. Unter Umständen mussten die 
Punkte für einen bestimmten Einkauf 
über längere Zeit angespart werden. 
Zur 4. Reichskleiderkarte gab es «Zu-
satzkleiderkarten»458 für Jugendliche 
mit dem Aufdruck für «Burschen bzw. 
Maiden»459.

Für Wintermäntel, Berufskleidung 
und andere Textilien – wie Gardinen, 
Bett- und Tischwäsche – sowie für 
Schuhe gab es besondere Bezugsschei-
ne. Das waren «behördliche Bescheini-
gungen über die Bezugsberechtigung 
der Verbraucher»460. Bezugsscheine 
mussten auf Wirtschaftsämtern bean-
tragt werden und wurden nur begrenzt 
zugeteilt.

Auf den Wirtschaftsämtern erhielt 
die Bevölkerung außer diesen Bezugs-
scheinen auch ihre Lebensmittelkarten 
und für Hunde zum Beispiel einen 
«Futtermittelschein»461. Alle Erwachse-
nen erhielten hier ihre Raucherkarten, 
die zum Einkauf von Zigaretten und 
Tabakwaren berechtigten und die von 
Nichtrauchern als begehrte Tausch-
objekte benutzt wurden.

Ab 1. März 1943 gab es auf den 
Wirtschaftsämtern außerdem die 
«Sonderbezugsscheine für Fliegerge-
schädigte»462, die bei Luftangriffen ihre 
Kleidung oder Wohnungseinrichtung 
ganz oder teilweise verloren hatten.

Juden waren seit 1940 durch einen 
Erlass des Reichswirtschaftsministers 
von der Zuteilung der Kleiderkarte 
ausgeschlossen. Siehe Lebensmittelkar-
ten, ausgebombt, totaler Krieg, Judenver-
folgung.

Kletterweste. Siehe BDM, Jungmädel.
KLV. Siehe Kinderlandverschickung.
Kohlenklau war der Name eines für eine 

große Propagandaaktion gezeichneten 
Monstrums, das halb Mensch, halb 
Tier zu sein schien – und Kohlen klau-
te. Die äußerst hässliche und erschre-
ckende Figur mit dem Sack auf dem 
Rücken war seit dem Winter 1942/43 
auf zahllosen Plakaten dargestellt. An 
Häuserwänden und Litfaßsäulen, in 
öffentlichen Verkehrsmitteln und in 
Geschäften, selbst auf Streichholz-
schachteln geklebt, sollte Kohlenklau 
die Bevölkerung mahnen und auffor-
dern, mit Heizmaterial zu sparen.

Wie im heutigen Werbefunk für die 
Werbung wurden damals die Sende-
pausen des Rundfunks propagandis-
tisch genutzt. Nach schrillem Pfeifen 
wies eine warnende Stimme auf den 
allgegenwärtigen Kohlenklau, auf 
überfl üssig brennende Lampen, auf 
offene Türen und schlecht schließende 
Fenster hin.

Kohlenklau wurde zum Sinnbild für 
Sparsamkeit während des Krieges, zum 
Inbegriff des von den Nationalsozialis-
ten gebrandmarkten Volksschädlings. 
Siehe Vierjahresplan, Heimatfront.

Kommissarbefehl. Siehe Wehrmacht.
Konzentrationslager, KZ, ist die nach dem 

Zweiten Weltkrieg üblich gewordene 
Bezeichnung für alle im nationalsozia-
listischen Herrschaftsbereich von 1933 
bis 1945 errichteten Häftlingslager. In 
den Konzentrationslagern wurden seit 
der Machtübernahme Gegner des Na-
tionalsozialismus und Menschen, die 
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zu Gegnern erklärt wurden – später 
auch Juden, Sinti und Roma (Zigeuner) 
und Kriegsgefangene –, inhaftiert und 
anfangs vereinzelt, später zu Hundert-
tausenden ermordet.

Im Amtsdeutsch der Nationalso-
zialisten galten 1940 20 Lager mit der 
offi ziellen Abkürzung KL als Konzen-
trationslager. Zahllose andere Lager 
im Machtbereich des nationalsozia-
listischen Staates, wie Durchgangs-, 
Arbeitslager, Arbeitserziehungs-, Polizei-
haft- oder Jugendlager durften aus SS-
internen Verwaltungsgründen nicht 
so bezeichnet werden. In den meisten 
dieser Lager herrschten jedoch die glei-
chen Zustände und Arbeitsbedingun-
gen wie in den KZ.

Von den in Polen errichteten Ver-
nichtungslagern, die ausschließlich für 
die Ermordung von Menschen gebaut 
wurden, waren die beiden größten, 
Auschwitz-Birkenau und Majdanek, so-
wohl Vernichtungs- als auch Konzen-
trationslager.

Die heutige Forschung benennt als 
KZ – außer den Vernichtungslagern 
– 22 Hauptlager mit 1 202 Außenlagern 
und Außenkommandos. Siehe dazu 
Aufstellung S. 144/145.

Von den Nationalsozialisten wur-
den die Konzentrationslager anfangs 
lediglich als «Verwahrungs- und Erzie-
hungslager»463 bezeichnet. Hier soll-
ten Menschen, «die sich als Schädlinge 
am deutschen Volkskörper erwiesen 
haben und deren Sinnesänderung 
insoweit aussichtslos erscheint»464, 
fest gehalten werden, um sie – wie 

es an anderer Stelle hieß – «vorüber-
gehend unschädlich zu machen und 
sie zu brauchbaren Volksgenossen zu 
erziehen»465. Die KZ wurden zu dem 
berüchtigtsten Terrorinstrument der 
Nationalsozialisten.

Durch die am 28. Februar 1933, kurz 
nach der Machtübernahme, erlassene 
Reichstagsbrandverordnung, die unter 
anderen die Grundrechte der persönli-
chen Freiheit und der freien Meinungs-
äußerung außer Kraft setzte, wurde es 
möglich, den Nationalsozialisten miss-
liebige Menschen und politische Geg-
ner ohne Gerichtsurteil in politische 
Schutzhaft zu nehmen und in Konzen-
trationslager einzuweisen. Nach Erlass 
der Heimtückeverordnung vom 21. 
März 1933 waren als Verhaftungsgrund 
zum Beispiel schon beleidigende Äu-
ßerungen über Parteiführer oder Ähn-
liches ausreichend.

SA und SS, Organisationen der 
NSDAP, wurden nach der Macht-
übernahme zu polizeilichem Hilfs-
dienst herangezogen, das bedeutet zu 
staatlichen Aufgaben. Im März/April 
1933 verhafteten sie allein in Preußen 
– dem größten Land des Deutschen 
Reiches – mehr als 25 000 Menschen. 
Die ordentlichen Gefängnisse konnten 
die Menge der Festgenommenen nicht 
mehr aufnehmen, obwohl SA und SS 
die Verhafteten von vornherein nur 
zum geringeren Teil dorthin über-
wiesen. Sie hatten von Anfang an so 
bezeichnete wilde Lager und «Privat-
gefängnisse»466 eingerichtet, die nach 
späteren Angaben des damaligen Chefs 
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der Politischen Abteilung des Polizei-
präsidiums zu «infernalischen Stätten 
der Menschenquälerei»467 wurden. Ins-
besondere das Columbia-Gefängnis der 
SS in Berlin bezeichnete er als «die al-
lerschlimmste Marterstätte»468.

Im März 1933 wurde auf Veranlas-
sung des Reichsführers-SS Heinrich 
Himmler das erste staatliche Konzen-
tra tionslager Dachau bei München er-
richtet. Im Sommer 1933 gab es bereits 
weitere große Lager wie Esterwegen 
bei Papenburg und Oranienburg.

Nach dem so genannten Röhm-
Putsch wurden 1934 die Hilfspolizei-
einheiten der SA aufgelöst. Die SS 
übernahm den alleinigen Befehl über 
die KZ. Der Kommandant von Dachau, 
Theodor Eicke, wurde von Heinrich 
Himmler zum «Inspekteur der Kon-
zentrationslager und der SS-Wachver-
bände» ernannt.

Himmlers Absicht entsprechend, 
die Lager außerhalb der Strafgesetz-
ordnung zu führen, stellte Eicke eine 
eigene Ordnung für die Häftlings-
behandlung und -bestrafung auf. Die 
Maßnahmen reichten von Entzug von 
Nahrung und Schlafmatratzen über 
Einzelhaft in «vollkommen dunkler 
Kammer»469, dem so genannten Bun-
ker, bis zu «Stockhieben»470, Erhängen 
und Erschießen.

Nach Aussagen des Lagerkomman-
danten von Auschwitz wurden die 
Wachmannschaften von Eicke ent-
sprechend geschult: «Jegliches Mit-
leid mit ‹Staatsfeinden› sei aber eines 
SS-Mannes unwürdig … Eickes Absicht 

war, seine SS-Männer … von Grund 
auf gegen die Häftlinge einzustellen, 
sie auf die Häftlinge ‹scharf zu ma-
chen›.»471

Mit geringfügigen Abwandlungen, 
die sich unter anderem aus der Lage des 
KZ, aus den Arbeitsbereichen, aus der 
Person des Lagerführers ergaben, waren 
alle KZ nach dem von Eicke in Dachau 
entwickelten Muster aufgebaut. Da-
nach waren die Lager in fünf Bereiche 
nach Aufgaben und Zuständigkeitsver-
teilung gegliedert:

1. Kommandantur mit Lagerkomman-
dant, Adjutant und Postzensurstelle. 
Der Kommandant hatte im Rahmen 
der von der SS vorgegebenen Richt-
linien die volle Verfügungsgewalt über 
das KZ. Sein Adjutant sorgte für die 
Durchführung der Befehle des Kom-
mandanten und führte den amtlichen 
Verkehr mit allen über- und unterge-
ordneten Dienststellen.

2.  Politische Abteilung und Erkennungs-
dienst. Leiter dieser Abteilung war 
immer ein Beamter der Gestapo, der 
Geheimen Staatspolizei, oder der 
Kri minalpolizei. Die Abteilung war 
unter anderem zuständig für Verneh-
mungen der Häftlinge, Führung der 
Häftlingskartei mit Bildern, Personen-
beschreibungen, Fingerabdrücken, für 
die Registrierung von Neuzugängen 
und Entlassungen, von Verlegungen, 
Tod oder Flucht der Häftlinge. Die Ver-
höre durch die Beamten der Gestapo 
waren bei allen Häftlingen gefürchtet. 
Es kam dabei zu grausamen Misshand-
lungen.
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3.  Schutzhaftlager. Das war der eigentli-
che, von einem hohen Stacheldraht-
zaun begrenzte Gefangenenbereich. 
Zum Personal des Schutzhaftlagers ge-
hörten Schutzhaftlagerführer, Rapport-
führer, Blockführer, Arbeitsdienstführer 
und anderes SS-Aufsichtspersonal. 
Dieser Wächterhierarchie war in ähn-
licher Ordnung eine von der SS einge-
setzte Selbstverwaltung der Häftlinge 
zugeordnet: Lagerältester, Schreibstu-
be sowie Blockälteste und Kapos – zur 
Aufsicht bestimmte Häftlinge – waren 
mit weitreichenden Aufgaben in die 
gesamte Lagerverwaltung einbezogen. 
Diese Posten wurden von der SS entwe-
der mit politischen oder kriminellen 
Häftlingen besetzt. (Siehe dazu Schutz-
haftlager.)

Spätestens ab 1935 wurden die ver-
schiedenen Häftlingsgruppen gekenn-
zeichnet: rote Stoffdreiecke – die auf 
die Häftlingsjacken aufgenäht wurden 
– für politische Häftlinge, lila für Bi-
belforscher, schwarz für Asoziale, grün 
für Kriminelle, rosa für Homosexuelle, 
blau für zurückgekehrte Emigranten, 
zeitweilig braun für Sinti und Roma 
(Zigeuner) und gelbe Dreiecke für 
Juden. Doppelkennzeichnungen – wie 
homosexueller politischer Häftling 
u. Ä. – wurden vorgenommen. Au-
ßerdem bekamen die Häftlinge Num-
mern, die ihnen in manchen Lagern 
auf den Unterarm tätowiert wurden.

4. Verwaltung mit Verwaltungsführer,  Ge-
fangenen-Eigentumsverwaltung und 
Lager-Ingenieur.

5. Lagerarzt. Er war zuständig für die me-

dizinische Versorgung der Häftlinge, 
die in allen Konzentrationslagern aus 
Mangel an Krankenbetten und Medika-
menten bei weitem nicht ausreichend 
war. Im Vordergrund der Tätigkeit der 
KZ-Ärzte stand auch nicht die Heilung 
kranker Gefangener, vielmehr sorgten 
sie durch gezielte Tötung kranker 
Häftlinge immer wieder für Platz für 
Neuzugänge in den Lagern. Anzahl der 
Konzentrationslager und ihre Beleg-
stärke wechselten. 1935 gab es nach 
Zusammenlegungen 7 größere KZ mit 
insgesamt 7000 bis 9000 Häftlingen. 
Die Häftlinge hatten interne Lager- 
und Lageraufbauarbeiten zu leisten. 
Darüber hinaus wurden sie auch zu Ar-
beiten außerhalb des Lagers eingesetzt, 
zum Beispiel beim Trockenlegen von 
Moorgebieten.

In den Jahren 1937/38 wurde der 
Personenkreis der Verhafteten erwei-
tert. Außer den Menschen, die die Na-
tionalsozialisten als politische Straf-
täter bezeichneten, wurden jetzt auch 
so genannte Arbeitsscheue, Asoziale, zu 
denen Müßiggänger, Raufbolde, Sinti 
und Roma und Landfahrer gezählt 
wurden, sowie Homosexuelle, Kri-
minelle und Bibelforscher verhaftet. 
Einerseits sollten Personen, die «der 
Gemeinschaft zur Last fallen und 
sie dadurch schädigen»472, isoliert 
werden, andererseits sollte der «Ein-
satz aller arbeitsfähigen Kräfte»473 zur 
Durchführung des Vierjahresplanes er-
möglicht werden. Außerdem wurden 
Arbeitskräfte für SS-eigene Firmen zur 
Baustoffgewinnung und -verarbeitung 
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 benötigt. Die Baustoffe wurden vor al-
lem für die von Adolf Hitler und Albert 
Speer zur Selbstdarstellung des Dritten 
Reiches geplanten und zum Teil aus-
geführten Großbauten wie der Neuen 
Reichskanzlei in Berlin verwendet. Die 
Belegkapazität der KZ musste erhöht 
werden.

1938 bestanden nach Aufl ösungen 
und Umordnungen vier große Kon-
zentrationslager: Dachau, Sachsen-
hausen, Buchenwald und Flossenbürg. 
Nach dem 1938 erfolgten Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich und 
der Eingliederung des Sudetenlandes 
gemäß den Abmachungen des Mün-
chener Abkommens kam es auch hier 
zu Massenverhaftungen von Gegnern 
der Nationalsozialisten. Das führte 
zu katastrophalen Überbelegungen 
der KZ. Fast die doppelte Anzahl von 
Menschen musste die bestehenden hy-
gienischen Einrichtungen und Schlaf-
plätze teilen. Die neuen Lager Flossen-
bürg und Mauthausen, in deren Nähe 
sich Granitsteinbrüche für die Bauten 
des Führers befanden, wurden einge-
richtet.

Die Verhaftung von über 20 000 
Juden im Verlauf der Terrorakte der 
Kristallnacht im November 1938 ließ 
die Häftlingszahlen zeitweilig auf 
etwa 60 000 ansteigen. Die Juden soll-
ten durch die Inhaftierungen und die 
bereits vorher gegen sie gerichteten 
Schreckensmaßnahmen verstärkt zur 
Auswanderung unter Zurücklassung 
ihres gesamten Vermögens veranlasst 
werden. Die meisten von ihnen wur-

den aus diesem Grund nach kurzer Zeit 
wieder entlassen. Die Häftlingszahl 
ging kurzzeitig auf 25 000 zurück.

Bis zum Beginn des Zweiten Welt-
krieges 1939 waren Entlassungen aus 
den Lagern durchaus üblich. Die Haft-
dauer lag bis zu diesem Zeitpunkt – bei 
anfänglichen Fristen von manchmal 
nur wenigen Tagen oder Wochen – bei 
durchschnittlich etwa einem Jahr. Für 
die Häftlinge allerdings war völlig un-
durchsichtig, zu welchem Zeitpunkt 
ihre Entlassung erfolgen würde. Vor 
ihrer Freilassung mussten sie schrift-
lich versichern, über alle Vorgänge im 
Lager vollständiges Stillschweigen zu 
bewahren. Zuwiderhandlungen wur-
den mit Strafe bedroht. Viele der Ent-
lassenen bekamen außerdem die Auf-
lage, sich regelmäßig bei der Gestapo 
oder der Polizei zu melden.

Mit Beginn des Krieges am 1. Sep-
tember 1939 kam «die große Wende 
im Leben der KL»474. Im Verlauf des 
Krieges wurde die Zahl der Lager und 
der Verhafteten ins Ungeheure ver-
größert, die Vernichtung der Inhaftier-
ten wurde zur Selbstverständlichkeit. 
Häftlinge wurden – von wenigen Aus-
nahmen abgesehen – nun nicht mehr 
entlassen.

Drei Tage nach Kriegsbeginn, am 
3. September 1939, wurde aufgrund 
einer Anweisung des Chefs der Si-
cherheitspolizei und des SD Reinhard 
Heydrich «gegen jede Person …, die 
in ihren Äußerungen am Sieg des 
deutschen Volkes zweifelt oder das 
Recht des Krieges in Frage stellt»475, 
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die sofortige Festnahme angeordnet, 
da «gegebenenfalls auf höhere Wei-
sung brutale Liquidierung solcher Ele-
mente»476, das heißt ihre Ermordung, 
befohlen werde. Die Hinrichtungen ei-
ner steigenden Zahl politisch Misslie-
biger und den Nationalsozialisten un-
erwünschter Menschen – sie erfolgten 
ohne rechtliches Verfahren oder Urteil 
– wurden in den Konzentrationslagern 
vollzogen.

Die fortschreitenden Eroberungen 
der deutschen Truppen lieferten im 
Verlauf des Krieges immer mehr Men-
schen der Gewalt der Nationalsozia-
listen aus. Die Zahl der ausländischen 
und jüdischen Häftlinge aller europäi-
schen Nationalitäten aus den besetzten 
Gebieten stieg an. Der Anteil der deut-
schen Häftlinge sank auf etwa 5 bis 
10 Prozent. Außer der Kennzeichnung 
für die unterschiedliche Gruppenzuge-
hörigkeit der Häftlinge wurde nun zu-
sätzlich die Nationalität mit großen 
Druckbuchstaben auf der Häftlings-
kleidung sichtbar gemacht.

Neue große Lager wurden errichtet: 
Auschwitz, Groß-Rosen, Neuengamme, 
Stutthof, Natzweiler und das Frauen-
KZ Ravensbrück. Zu den Aufgaben 
gehörte jetzt verstärkt die Ausnutzung 
der Arbeitskraft der Häftlinge. Auf An-
weisung Heinrich Himmlers wurde 
die Inspektion der Konzentrations-
lager daher im März 1942 dem Wirt-
schaftsverwaltungshauptamt, WVHA, 
in der Institution Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei unterstellt. 
Das WVHA verwaltete die wirtschaft-

lichen Belange der SS. Für die Bewaff-
nung und militärische Ausbildung 
der Bewachungsmannschaften blieb 
weiterhin das SS-Führungshauptamt/
Kommandoamt Waffen-SS zuständig, 
dem die Konzentrationslager seit des-
sen Errichtung unterstanden.

Die Häftlinge aller Lager mussten 
unter schwersten Bedingungen in 
Rüstungsbetrieben, bei Bauvorhaben, 
in Steinbrüchen und anderen, oft 
SS-eigenen Unternehmen täglich nicht 
unter zwölf Stunden arbeiten. Ohne 
Rücksicht auf ihren körperlichen und 
gesundheitlichen Zustand wurden sie 
angetrieben. Für die unterernährten 
und unzureichend bekleideten Häft-
linge konnte die Versetzung zu einem 
schwereren Arbeitskommando den Tod 
bedeuten.

In einer Reihe von Konzentrations-
lagern – unter anderen Dachau und Bu-
chenwald – wurden medizinische Ver-
suche an Häftlingen durchgeführt. Bei 
diesen Experimenten kamen unzählige 
von ihnen zum Beispiel bei der Erpro-
bung chemischer Kampfstoffe, bei Un-
terkühlungsversuchen und künstlich 
herbeigeführten Infektionen, oft unter 
großen Qualen, ums Leben. Himmler 
nahm 1942 zu diesen Experimenten in 
einem Brief Stellung: «Leute, die heute 
noch diese Menschenversuche ab-
lehnen …, sehe ich auch als Hoch- und 
Landesverräter an.»477

Kranke und arbeitsunfähige Häftlin-
ge wurden einer Sonderbehandlung zu-
geführt, was bedeutete, dass sie getötet 
wurden.

Konzentrationslager, KZ
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Seit 1941/42 wurden die Mittei-
lungen über Todesfälle nicht mehr an 
die zuständigen Standesämter geleitet, 
sondern von lagereigenen Standes-
ämtern registriert. Die Todesursache 
wurde mit unzutreffenden Angaben 
verschleiert.

Ab 1944, in großem Umfang ab 
Januar 1945 wurden die Häftlinge 
aus den Konzentrationslagern – ins-
besondere vor den anrückenden so-
wjetischen Truppen – ins Innere des 
Reiches evakuiert. Die SS pferchte die 
Häftlinge in Güterwagen, die in teil-
weise wochenlangen Irrfahrten durch 
Deutschland fuhren, oder sie trieb 
sie in tagelangen Fußmärschen vor 
sich her. Zehntausende der Häftlinge 
wurden auf diesen Todesmärschen 
von SS-Männern der sie begleitenden 
Mannschaften ermordet. Sie verdurs-
teten, verhungerten, erfroren und gin-
gen durch Krankheit und Schwäche 
zugrunde auf ihrem Weg durch öster-
reichische und deutsche Städte und 
Dörfer.

Es wird geschätzt, dass von 1933 bis 
1945 in den Konzentrations- und Ver-
nichtungslagern über 5 Millionen Men -
schen gestorben sind oder getötet 
wurden. Siehe Gestapo, SS, Vernichtungs-
lager, Gaskammern, Auschwitz, Unter-
mensch, Heimtückegesetz, Reichstagsbrand-
verordnung, Gemeinschaftsfremde, Volks-
gemeinschaft, Judenfrage.

Aufstellung der 22 Hauptlager mit 1202 
Außenlagern und Außenkommandos:

Hauptlager Arbeitsdorf
keine Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Auschwitz
50 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Bergen-Belsen
keine Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Buchenwald
129 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Dachau
197 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Flossenbürg
97 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Groß-Rosen
118 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Herzogenbusch
13 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Kaunas
14 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Krakau-Plaszów
10 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Lublin-Majdanek
14 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Mauthausen
50 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Mittelbau-Dora
32 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Natzweiler-Struthof
50 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Neuengamme
90 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Niederhagen (Wewelsburg)
keine Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Ravensbrück
45 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Riga-Kaiserwald
29 Außenlager oder -kommandos

Konzentrationslager, KZ
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Hauptlager Sachsenhausen
74 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Stutthof
146 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Vaivara
27 Außenlager oder -kommandos

Hauptlager Warschau
keine Außenlager oder -kommandos

In den Konzentrationslagern Maut-
hausen, Natzweiler-Struthof, Neuen-
gamme, Ravensbrück, Sachsenhausen 
und Stutthof gab es wie in den Ver-
nichtungslagern Gaskammern für die 
Ermordung von Menschen.

Krankenbehandler. Siehe Judenverfol-
gung.

Kreis, Kreisleiter. Der Kreis war eine Ge-
bietsbezeichnung innerhalb der Orga-
nisation der NSDAP. Der Kreis galt als 
«Hoheitsgebiet»478. Die NSDAP-Kreise 
entsprachen in ihrer Ausdehnung un ge-
fähr den Landkreis oder Bezirk genann-
ten staatlichen Verwaltungsgebieten.

Oberster Parteiführer in einem Kreis 
war der Kreisleiter: Er wurde, da er ei-
nem Partei-«Hoheitsgebiet» vorstand, 
als «Hoheitsträger»479 bezeichnet. Der 
Kreisleiter wurde auf Vorschlag des 
Gauleiters von Adolf Hitler ernannt. 
Kreisleiter arbeiteten hauptberufl ich 
für die NSDAP und wurden von der 
Partei bezahlt.

Dem Kreisleiter unterstanden die 
Ortsgruppenleiter in seinem Kreis und 
die Politischen Leiter in der Kreisleitung. 
Als Politische Leiter wurden alle Partei-
mitglieder bezeichnet, die ein Partei-
amt innehatten.

Der Kreisleiter war verantwortlich 

«für die politische und weltanschau-
liche Erziehung und Ausrichtung der 
Politischen Leiter, Parteigenossen so-
wie der Bevölkerung»480; er hatte «das 
Recht und die Pfl icht, öffentliche und 
nichtöffentliche Veranstaltungen und 
Handlungen, die der Zielsetzung der 
Partei zuwiderlaufen, zu unterbin-
den»481.

In der Regel nahm der örtliche Kreis-
leiter auch das in der «Deutschen Ge-
meindeordnung»482 von 1935 bestimm-
te Amt des Beauftragten der NSDAP 
wahr; der Beauftragte der NSDAP hatte 
das Vorschlagsrecht für die Besetzung 
der Posten von Bürgermeistern und Ge-
meinderäten.

Rund 31 Prozent der Kreisleiter be-
kleideten selbst neben ihrem Partei amt 
das staatliche Amt des Bürgermeisters 
oder Oberbürgermeisters. Mit der Be-
setzung eines Staats- und eines Par-
teiamtes in Personalunion  erreichten 
die Nationalsozialisten auch in den 
Gemeindeverwaltungen die Gleichschal-
tung, das heißt die Ablösung demo-
kratischer Richtlinien und die Über-
tragung staatlicher Vollmachten auf 
nationalsozialistische Führungskräfte. 
Siehe NSDAP, Blockleiter, Gau.

Kreisauer Kreis war die Bezeichnung der 
Gestapo für eine Widerstandsgruppe, 
in der sich Konservative, Sozialisten, 
Gewerkschafter, Protestanten und Ka-
tholiken seit dem Sommer 1940 zum 
Widerstand gegen Adolf Hitler und die 
nationalsozialistische Herrschaft zu-
sammengeschlossen hatten. Im Mittel-
punkt des Kreises stand Graf Helmuth 
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James von Moltke, dessen Gut Kreisau 
im damaligen Schlesien einer der Treff-
punkte der Gruppe war.

Der Kreisauer Kreis bestand aus 
etwa 40 Mitgliedern unterschiedlicher 
politischer wie sozialer Herkunft. Zu 
der Gruppe gehörten sozialdemokrati-
sche Politiker wie Dr. Julius Leber, Theo 
Haubach oder Carlo Mierendorff, die 
nach der nationalsozialistischen Macht-
übernahme 1933 wegen ihres Kamp -
fes für eine freiheitliche Demokratie 
Verhaftungen, Folterungen und Ge-
fängnisstrafen erlitten hatten. Dazu 
gehörten auch protestantische und ka-
tholische Geistliche wie Jesuitenpater 
Delp oder Eugen Gerstenmaier und 
Harald Poelchau von der Bekennenden 
Kirche. Erfahrene Fachleute staatlicher 
Verwaltung, wie der konservative 
Politiker Carl Goerdeler – 1937 Ober-
bürgermeister von Leipzig –, und füh-
rende Angestellte in Ministerien und 
Dienststellen der Wehrmacht, die über 
einfl ussreiche Verbindungen verfüg-
ten wie zum Beispiel Graf von Moltke, 
hatten sich ebenfalls der Widerstands-
gruppe angeschlossen.

Der Kreisauer Kreis befasste sich 
mit der Erarbeitung von Grundsatzdo-
kumenten für einen künftigen demo-
kratischen Staats- und Gesellschafts-
aufbau Deutschlands. Im Mittelpunkt 
staatlichen Lebens sollte nach Über-
zeugung der Mitglieder der Gruppe der 
einzelne Bürger, nicht der Staat stehen: 
«Gegenüber der großen Gemeinschaft, 
dem Staat … wird nur der das rechte 
Verantwortungsgefühl haben, der in 

kleinen Gemeinschaften in irgend-
einer Form an der Verantwortung 
mitträgt; anderenfalls entwickelt sich 
bei denen, die nur regiert werden, das 
Gefühl, daß sie am Geschehen unbe-
teiligt und nicht dafür verantwortlich 
sind, und bei denen, die nur regieren, 
das Gefühl, daß sie niemandem Verant-
wortung schuldig sind als der Klasse 
der Regierenden.»483

Die Kreisauer planten, dass Deutsch-
land bundesstaatlich verwaltet und 
die Kirchen vor Eingriffen des Staates 
geschützt werden sollten. Das Schul-
system sollte sich auf eine christliche 
Staatskirche – mit Privat-, aber ohne 
Konfessionsschulen – gründen. In der 
wirtschaftlich-sozialen Entwicklung 
eines neuen deutschen Staates wurde 
die soziale Gerechtigkeit betont, bei zu 
starker Zusammenballung wirtschaft-
licher Macht sollte der Staat eingreifen 
können.

Außenpolitisch stellten sich die 
Männer des Kreisauer Kreises eine ge-
meinsame Politik der europäischen 
Staaten vor. Die nationalsozialistischen 
Kriegsverbrecher sollten sich vor ei-
nem internationalen Gerichtshof ver-
antworten müssen.

Die Frage des gewaltsamen Umstur-
zes der nationalsozialistischen Herr-
schaft wurde innerhalb des Kreis-
auer Kreises gegensätzlich erörtert. 
Seit 1943 teilten alle Mitglieder der 
Widerstandsgruppe die Ansicht, dass 
geistiger Widerstand allein nicht aus-
reichend sei. 1944 nahmen Mitglieder 
des Kreisauer Kreises daher direkten 
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Kontakt auf zu der Widerstandsgruppe 
der Offi ziere, die zu dieser Zeit unter 
der Führung von Oberst Claus Schenk 
Graf von Stauffenberg einen Umsturz 
und einen Anschlag auf Hitler vorbe-
reiteten. Die Mitglieder des Kreisauer 
Kreises, denen die Nationalsozialisten 
eine enge Verbindung zu Stauffen-
berg und dem Attentatsversuch vom 
20. Juli nachweisen konnten, wurden 
nach dem fehlgeschlagenen Attentat 
auf Hitler am 20. Juli 1944 vom Volks-
gerichtshof zum Tode verurteilt und 
nach schweren Folterungen hinge-
richtet. Es gelang der Gestapo, der Ge-
heimen Staatspolizei, weder alle Pläne 
noch alle Angehörigen des Kreisauer 
Kreises zu erfahren. Siehe Weiße Rose, 
Edelweißpiraten, Rote Kapelle, Bekennen-
de Kirche, 20. Juli, Volksempfi nden.

Kreisbauernführer. Siehe Reichsnähr-
stand.

Kriegshilfsdienst. Mit dem «Erlaß des 
Führers und Reichskanzlers über den 
weiteren Kriegseinsatz des Reichsar-
beitsdienstes für die weibliche Jugend» 
vom 29. Juli 1941 wurde bestimmt, dass 
Frauen im Anschluss an die halbjäh-
rige Pfl ichtzeit im RAD, dem Reichs-
arbeitsdienst, ein weiteres halbes Jahr 
Kriegshilfsdienst leisten mussten: «Der 
Kriegshilfsdienst wird abgeleistet … 
1. durch Hilfsdienst im Bürobetrieb 
bei Dienststellen der Wehrmacht und 
bei Behörden, 2. … in Krankenhäusern 
und bei sozialen Einrichtungen, 3. 
… bei hilfsbedürftigen, insbesondere 
kinderreichen Familien.»484 Ab Som-
mer 1942 arbeiteten im Kriegshilfs-

dienst verpfl ichtete Frauen auch in 
Verkehrs- und Rüstungsbetrieben. Der 
Kriegshilfsdienst bedeutete, dass die 
zwangsweise Verpfl ichtung zu einer 
vom Staat bestimmten Arbeit um ein 
halbes Jahr verlängert wurde. Die Ar-
beit im Kriegseinsatz wurde mit 45 
Reichsmark monatlich entlohnt.

Im Winter 1942/43 waren rund 
50 000 Frauen im Kriegshilfsdienst 
beschäftigt, über 30 000 von ihnen 
arbeiteten in Betrieben der Rüstungs-
industrie.

Als vorübergehend eingeführte 
Maßnahme hatte es Kriegshilfsdienst 
für Schüler und Schülerinnen höherer 
Schulen bereits im September 1939, 
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
gegeben. Aufgrund eines Erlasses des 
Reichsministeriums für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung vom 
9. September 1939 waren Schüler zum 
Beispiel bei der Verteilung von Lebens-
mittelkarten eingesetzt worden. Siehe 
Pfl ichtjahr, NS-Frauenschaft, Dienstver-
pfl ichtung, besetzte Gebiete.

Kristallnacht, auch Reichskristallnacht, 
wurde die Bezeichnung für den in der 
Nacht vom 9. zum 10. November 1938 
von der SA und Parteimitgliedern der 
NSDAP verübten Judenpogrom. Po-
grom bedeutet Ausschreitungen gegen 
nationale, religiöse oder rassische 
Gruppen. Auf Veranlassung von Joseph 
Goebbels, Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda, und von 
Adolf Hitler gebilligt, wurden in ganz 
Deutschland mehr als 20 000 Juden 
verhaftet und in Konzentrationslager 
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verschleppt. Im ganzen Reich wurden 
in dieser Nacht die Synagogen, die jüdi-
schen Gebetshäuser, in Brand gesteckt, 
unzählige jüdische Wohnungen und 
Geschäfte verwüstet und zerstört. Der 
Name Kristallnacht für die Pogrom-
nacht soll vom Berliner Volksmund 
wegen der scherbenübersäten Straßen 
geprägt worden sein.

Anlass für die Aktionen, die sich in 
einigen Städten bis zum 13. November 
hinzogen, war – so behauptete die na-
tionalsozialistische Propaganda – die 
Ermordung eines deutschen Gesandt-
schaftsrates am 7. November 1938 in 
Paris durch den 17-jährigen Herschel 
Grynszpan. Grynszpan wollte mit der 
Ermordung des deutschen Diplomaten 
vom Rath die Welt auf das Schicksal 
seiner Eltern und weiterer 17 000 pol-
nischer Juden aufmerksam machen, 
die aus Deutschland ausgewiesen wor-
den waren.

Jahrelange planmäßige Hetze der 
na tionalsozialistischen Propaganda ge-
gen die Juden hatte zahllose Parteige-
nossen der NSDAP zu verbissenen An-
tisemiten, das heißt Judenfeinden, ge-
macht. So konnten einzelne fanatische 
Ortsgruppenleiter der NSDAP bereits am 
Abend nach der Bekanntgabe des At-
tentates auf Versammlungen den Hass 
gegen die Juden so schüren, dass es zu 
ersten Ausschreitungen kam.

Am Abend des 9. November löste 
dann Joseph Goebbels mit einer Rede 
vor höchsten Führern der NSDAP und 
der SA die Kristallnacht aus. Nach dem 
Bericht des anwesenden Obersten Par-

teirichters war die Rede von allen so 
verstanden worden, «daß die Partei 
nach außen nicht als Urheber der De-
monstrationen in Erscheinung treten, 
sie in Wirklichkeit aber organisieren 
und durchführen sollte»485. Die telegra-
fi schen und telefonischen Anordnun-
gen der bei der Rede Anwesenden an 
ihre Unterführer in ganz Deutschland 
hatten nach den Notizen eines SA-
Führers in Abwandlungen folgenden 
Inhalt: «Sämtliche jüdischen Ge-
schäfte sind sofort von SA-Männern 
in Uniform zu zerstören … Die Verwal-
tungsführer der SA stellen sämtliche 
Wertgegenstände einschließlich Geld 
sicher. Die Presse ist heranzuziehen. Jü-
dische Synagogen sind sofort in Brand 
zu stecken, jüdische Symbole sind 
sicherzustellen … Die Polizei darf nicht 
eingreifen. Der Führer wünscht, daß 
die Polizei nicht eingreift.»486

Die Gräueltaten wurden in ganz 
Deutschland von der SA, in einigen 
Städten auch von der SS ausgeführt. 
In einem vom Chef der Sicherheits-
polizei und des SD, Reinhard Heydrich, 
verfassten Schnellbrief an Hermann 
Göring vom 11. November 1938 wurde 
eine erste Übersicht über die bis dahin 
erfassten Maßnahmen und Schäden 
dieser Nacht gegeben: «815 zerstörte 
Geschäfte, 29 in Brand gesteckte oder 
sonst zerstörte Warenhäuser … An Sy-
nagogen wurden 191 in Brand gesteckt, 
weitere 76 vollständig demoliert … 
Festgenommen wurden rund 20 000 
Juden … An Todesfällen wurden 36, an 
Schwerverletzten ebenfalls 36 gemel-
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det.»487 Die Täter wurden nicht zur Ver-
antwortung gezogen.

Der Plan, diesen Pogrom als einen 
Ausdruck der Volkswut erscheinen zu 
lassen, missglückte. «Die Bevölkerung 
verhielt sich den Demonstrationen 
gegenüber passiv»488, hieß es in ei-
nem Bericht. Nur wenige Menschen 
ließen sich mitreißen. Die meisten 
waren vielmehr stumme Zuschauer, 
vielleicht aus Angst, was mit ihnen ge-
schähe, wenn sie sich einmischten. In 
einem Bericht des Obersten Parteige-
richtes hieß es: «Die Öffentlichkeit 
weiß bis auf den letzten Mann, daß 
politische Aktionen wie die des 9. No-
vember von der Partei organisiert und 
durchgeführt sind, ob dies zugegeben 
wird oder nicht.»489 Als besonderen 
Hohn ließen die Nationalsozialisten 
die Juden für die erlittenen Schäden 
selbst aufkommen: Sie mussten die 
Zerstörungen beseitigen und die Wie-
derherstellung selbst bezahlen. Ihre 
Versicherungsansprüche wurden laut 
Verordnung zur Wiederherstellung 
des Straßenbildes bei jüdischen Ge-
werbebetrieben «zugunsten des Reichs 
beschlagnahmt»490.

Der Sprecher der Versicherungs-
gesellschaften wehrte sich im Interesse 
der Versicherten in einer Besprechung 
mit Hermann Göring und Joseph Goeb-
bels vergeblich gegen diese Maßnah-
men. Höhepunkt des unverschämten 
Druckes auf die Juden aber war die Ver-
ordnung über eine Sühneleistung der 
Juden deutscher Staatsangehörigkeit, 
nach der den Juden die Zahlung von 
 einer Milliarde Reichsmark als «Süh-
ne»491 auferlegt wurde für einen Scha-
den, den sie nicht angerichtet hatten.

Das Ziel der Terroraktionen und der 
nachfolgenden Maßnahmen kann in 
drei Hauptpunkten zusammengefasst 
werden: das jüdische Gemeindeleben 
zu unterbinden; die Juden in Panik zu 
versetzen und dadurch ihre Ausreise 
aus Deutschland unter Zurücklassung 
nahezu ihres gesamten Vermögens 
zu veranlassen; die Enteignung ihres 
Eigentums zu beschleunigen. Siehe 
Arisierung, Judenverfolgung, Endlösung, 
Untermensch, Nürnberger Gesetze.

Krupp-Prozess. Siehe Nürnberger Prozess.
kv-gestellt. Siehe Uk-Stellung.
KZ. Siehe Konzentrationslager.

KZ



Landesbauernführer. Siehe Reichsnähr-
stand.

Langemarckfeiern wurden während der 
Zeit der nationalsozialistischen Herr-
schaft, 1933–1945, vor allem in Hitlerju-
gend-Einheiten zur «Heldenehrung»492 
abgehalten.

Die Schlacht bei Langemarck war 
eine der berühmten Schlachten des 
Ersten Weltkrieges, 1914–1918. Am 
22./23. 10. 1914 sollen in diesen Kämp-
fen deutsche Kriegsfreiwillige, das 
Deutschlandlied singend, die französi-
schen Stellungen erobert haben. Viele 
von ihnen fanden dabei den Tod.

Langemarck wurde für die national-
sozialistische Propaganda «das Sinn-
bild der deutschen Vaterlandsliebe und 
Einsatzbereitschaft bis zum Tode»493. 
Der Reichsjugendführer schrieb 1938: 
«Pfl ichterfüllung in dem Sinne, wie die 
Toten von Langemarck und die Jugend 
von heute das verstehen, ist Dienst an ei-
ner Idee, die größer ist als wir selbst.»494

Die heldischen Vorbilder wurden 
für die Jugend aufgerichtet, damit sie 
Adolf Hitler folgen würde auf dem 
Weg, «dem deutschen Volk den ihm 
gebührenden Grund und Boden auf 
dieser Erde zu sichern»495. Siehe Helden-
gedenktag, Lebensraum.

Lebensborn e. V. Der Lebensborn war ein 
eingetragener Verein, e. V., der 1935 von 

 Heinrich Himmler, dem Reichsführer-
SS, gegründet wurde. Das 1938 in den 
Satzungen des Vereins festgelegte Ziel 
war, «den Kinderreichtum in der SS zu 
unterstützen, jede Mutter guten Blutes 
zu schützen und zu betreuen und für 
hilfsbedürftige Mütter und Kinder gu-
ten Blutes zu sorgen»496.

Der Gedanke des «guten Blutes» 
basierte auf der nationalsozialistischen 
Rassenkunde, in der behauptet wurde, 
es gebe minderwertige menschliche 
Rassen und eine hochwertige, die nor-
dische Rasse, zu der die Mehrheit der 
Deutschen zu zählen sei. Es wurde be-
hauptet, dass das Blut Träger der Rasse-
Eigenschaften sei. Die SS sollte die Elite 
des «Herrenvolkes»497 der Deutschen 
werden und die «erbgesundheitlich 
wertvolle Sippe deutscher nordisch 
bestimmter Art»498 erhalten und ver-
mehren.

1936 hatte Heinrich Himmler die 
Aufgaben des Vereins im Einzelnen be-
stimmt. Mindestens vier Kinder sollten 
in jeder SS-Familie aufwachsen, da die 
«Frage vieler Kinder … nicht Privatange-
legenheit des einzelnen, sondern Pfl icht 
gegenüber seinen Ahnen und unserem 
Volk»499 sei. «Falls unglückliche Schick-
salsumstände der Ehe eigene Kinder 
versagen, sollte jeder SS-Führer rassisch 
und erbgesundheitlich wertvolle Kin-
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der annehmen und sie im Sinne des Na-
tionalsozialismus erziehen.»500 Punkt 
2 bestimmte als Aufgabe des Vereins: 
«Rassisch und erbbiologisch wertvolle 
werdende Mütter unterzubringen und 
zu betreuen, bei denen nach sorgfältiger 
Prüfung der eigenen Familie und der Fa-
milie des Erzeugers … anzunehmen ist, 
daß gleich wertvolle Kinder zur Welt 
kommen.»501 Wenn schwangere Frauen 
nachweisen konnten, dass unter ihren 
Vorfahren keine Juden waren, und 
wenn ihnen SS-Ärzte ihre so genannte 
erbbiologische Gesundheit bestätigten, 
wurde ihnen – um eine Abtreibung 
zu verhindern – die Aufnahme in ein 
Entbindungsheim des Lebensborn ver-
sprochen.

1940 gab es im Reichsgebiet 9 und in 
den besetzten Gebieten 11 Lebensborn-
Heime. Sie hatten eigene Standesämter, 
damit Geburten auch geheim gehalten 
werden konnten. Die Vormundschaft 
für die unehelichen Kinder übernahm 
der Lebensborn. Der Verein vermittelte 
die Kinder entweder zur Adoption in 
SS-Familien, oder sie blieben in Hei-
men oder bei ihren Müttern.

In den Lebensborn-Heimen sollen 
etwa 8000 Kinder geboren worden sein, 
davon vor 1940 etwa 80 Prozent, nach 
1940 etwa 50 Prozent unehelich. Fast 
alle Akten und Unterlagen des Lebens-
born e. V. wurden vernichtet, sodass ge -
naue Einzelheiten nur schwer festzu-
stellen sind. Die Richtigkeit der ab 1944 
aufgestellten Behauptung, dass es Heime 
gegeben habe zu dem ausschließlichen 
Zweck der Zeugung «rassisch und erb-

Lebensmittelkarten

biologisch wertvollen» Nachwuchses, 
ist durch amtliche Unterlagen nicht zu 
belegen, nach einigen Zeugenaussagen 
gegenüber französischen Forschern 
aber auch nicht auszuschließen.

Insbesondere herrscht Unklarheit 
über die Anzahl der Kinder, die aus den 
besetzten Gebieten in Lebensborn-Heime 
gebracht wurden. Seit 1941 übernahm 
der Verein aus diesen Gebieten Tau-
sende von Kindern, die entweder ihren 
Eltern fortgenommen wurden oder 
die verwaist waren. Sie wurden von 
SS-Familien adoptiert oder in Heime 
eingewiesen. Ihre äußeren Merkmale 
mussten sie als «reinrassisch»502 und 
zur Vermehrung des «guten Blutes» 
geeignet erscheinen lassen, denn – so 
hatte Heinrich Himmler SS-Führern 
im besetzten Polen erklärt: «Das, was in 
den Völkern an gutem Blut unserer Art 
vorhanden ist, werden wir uns holen, 
indem wir ihnen, wenn notwendig, die 
Kinder rauben und sie bei uns großzie-
hen.»503 Siehe Eindeutschung, nordische 
Rasse, SS.

Lebensmittelkarten. Während des Zwei-
ten Weltkrieges, 1939–1945, wurden 
Lebensmittel und Textilien mit Hilfe 
von Berechtigungsscheinen behörd-
lich zugeteilt. Die Lebensmittelkarten 
berechtigten vom 28. August 1939 
– über die Zeit des Zweiten Weltkrieges 
hinaus – bis zum 30. April 1950 zum 
Kauf von Lebensmitteln.

Die bereits 1937 gedruckten und für 
den Fall des Krieges in Tresoren auf-
bewahrten Karten wurden am 27. Au-
gust 1939, schon vier Tage vor Beginn 



152

des Krieges, «allen Haushaltungen in 
Deutschland … zugestellt»504.

In der ersten «Zuteilungsperio-
de»505, die vier Wochen dauerte, gab 
es eine Karte für mehrere Arten von 
Lebensmitteln und lebenswichtigen 
Verbrauchsgütern. Danach – die Dau-
er der Zuteilungsperioden wechselte 
– wurden insgesamt 12 Lebensmittel-
karten pro Person, getrennt für die 
Warenarten und nach Altersstufen 
eingeteilt, in verschiedenen Farben 
ausgegeben. Im Laufe der Zeit erhöhte 
sich die Zahl der Karten weiter, die 
zum Teil nur für eine Zuteilungsperi-
ode, zum Teil auch für einen längeren 
Zeitraum Gültigkeit hatten. Es gab für 
jede Person eines Haushaltes unter 
anderem eine «Reichsbrot-, Reichs-
fl eisch-, Reichsfett- oder Reichseier-
karte»506. Außer Kartoffeln, Obst und 
Gemüse, die aber auch nicht immer in 
ausreichendem Maße zur Verfügung 
standen, kauften die Menschen alle 
Lebensmittel rationiert über die Ab-
schnitte dieser Karten.

Im Verlauf des Krieges wurden die 
anfangs nicht zu knapp bemessenen 
Lebensmittelzuteilungen immer ge-
ringer. So bekam zum Beispiel 1945 ein 
Erwachsener in der Woche 1700 g Brot, 
250 g Fleisch, 125 g Fett.

So bezeichnete Sonderzulagen be-
kamen Kinder bis zu 6 Jahren, Jugend-
liche von 6 bis 18 Jahren, Schwer- und 
Schwerstarbeiter sowie Lang- und 
Nachtarbeiter und seit 1944 auch wer-
dende und stillende Mütter.

Außerdem gab es «Reise- und Gast -

stättenmarken»507. In einem Restau-
rant mussten zum Beispiel für ein 
Frühstück 10 g Buttermarken und 
100 g Brotmarken abgegeben werden. 
Soldaten auf Heimaturlaub erhielten 
die «Reichskarte für Urlauber»508.

Juden, deren Lebensmittelkarten 
mit der Aufschrift «Jude» gekennzeich-
net waren, durften ihre – im Vergleich 
mit der nicht-jüdischen Bevölkerung 
geringeren – Rationen nur in beson-
ders bezeichneten Geschäften und zu 
bestimmten Zeiten einkaufen.

Außer den Juden erhielten die in den 
von deutschen Truppen besetzten Ge-
bieten lebende Bevölkerung und die im 
Deutschen Reich lebenden Fremdarbei-
ter – soweit sie nicht in Lagern verpfl egt 
wurden – geringere Lebensmittelzutei-
lungen als die deutsche Bevölkerung. 
Siehe Kleiderkarte, Juden verfolgung, 
Fremdarbeiter, besetzte Gebiete.

Lebensraum war die Bezeichnung der Na-
tionalsozialisten für das Landgebiet, 
das ihrer Ansicht nach notwendig war, 
um dem deutschen Volk die Ernährung 
aus eigener Landwirtschaft zu sichern 
und es wirtschaftlich unabhängig von 
ausländischen Einfuhren zu machen. 
Die Nationalsozialisten behaupteten, 
dass dem deutschen Volk seit dem 
Ende des Ersten Weltkrieges 1918 kein 
ausreichender Lebensraum zur Ver-
fügung stünde. Sie vertraten außerdem 
die Ansicht, die Deutschen seien Ange-
hörige eines «Herrenvolkes»509, dessen 
Anspruch auf mehr Grund und Boden 
lebensnotwendig sei und daher seine 
Berechtigung habe.

Lebensraum
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In seinem Buch «Mein Kampf» for-
derte Adolf Hitler die «nationalsozia-
listische Bewegung» auf, «unser Volk 
und seine Kraft zu sammeln zum Vor-
marsch auf jener Straße, die aus der 
heutigen Beengtheit des Lebensrau-
mes dieses Volk hinausführt zu neuem 
Grund und Boden und damit auch 
für immer von der Gefahr befreit, auf 
dieser Erde zu vergehen oder als Skla-
venvolk die Dienste anderer besorgen 
zu müssen».510 Und diese Aktion sei 
«die einzige, die vor Gott und unserer 
deutschen Nachwelt einen Bluteinsatz 
gerechtfertigt erscheinen läßt.»511

Wo dieser Lebensraum für das 
deutsche Volk zu erkämpfen sei, wurde 
von Hitler schon am 3. 2. 1933, wenige 
Tage nach der Machtübernahme, vor 
Oberbefehlshabern des Heeres und 
der Marine mit der Forderung nach 
der «Eroberung neuen Lebensraumes 
im Osten und dessen rücksichtslose 
Germanisierung»512 festgelegt. Im Zu-
sammenhang mit dem erhobenen 
Anspruch auf mehr Lebensraum ließ 
Hitler keinen Zweifel daran, dass Pakte 
oder Verträge, die er schließen werde, 
immer dem Ziel der Eroberung durch 
Krieg oder dem Zeitgewinn für die 
dazu notwendige Vorbereitung dienen 
müssten: «Ein Bündnis, dessen Ziel 
nicht die Absicht zu einem Krieg um-
faßt, ist sinn- und wertlos»513, hieß es 
unmissverständlich in «Mein Kampf». 
Siehe Germanisierung, Hitler-Stalin-Pakt, 
Münchener Abkommen, Protektorat Böh-
men und Mähren, besetzte Gebiete, Volks-
deutsche, Großdeutschland.

lebensunwertes Leben. Die Nationalso-
zialisten erklärten das Leben geistig 
oder körperlich kranker Menschen, 
die von ihnen als unheilbar angese-
hen wurden, zum «lebensunwerten 
Leben»514. Nach nationalsozialistischer 
Auffassung galten Menschen, die zum 
Beispiel an Schizophrenie, an erblicher 
Blindheit oder Taubheit oder an schwe-
rem Alkoholismus litten, als «Träger 
minderwertigen Erbgutes»515.

Die von den Nationalsozialisten 
durchgeführten Maßnahmen gegen 
«die körperlich und geistig Minderwer-
tigen»516 reichten von der zwangswei-
sen Sterilisation, das heißt Unfrucht-
barmachung, bis zur «Vernichtung 
lebensunwerten Lebens»517, das waren 
Tötungsaktionen an geisteskranken 
Erwachsenen und Kindern, die für un-
heilbar erklärt worden waren.

Nach einem von den Nationalso-
zialisten aufgestellten «Gesetz der 
‹Auslese›»518 wurde im Juli 1933 im 
«Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses» bestimmt, dass in acht 
Krankheitsfällen die Sterilisation auch 
gegen den Willen des Kranken vor-
genommen werden konnte. Im Sep-
tember 1939 erging ein geheimes Er-
mächtigungsschreiben Adolf Hitlers, 
das die planmäßige Tötung von rund 
120 000 Menschen zur Folge hatte. Hit-
lers Ermächtigungsschreiben wurde 
nachträglich als Euthanasiebefehl be-
zeichnet. Siehe erbkranker Nachwuchs, 
Euthanasiebefehl, Ehetauglichkeitszeugnis, 
Rassenkunde.

Leibstandarte Adolf Hitler. Siehe SS.

Leibstandarte Adolf Hitler
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Lichtspielgesetz. Siehe Reichskulturkam-
mer.

Lidice, ein Dorf in Böhmen, wurde am 10. 
Juni 1942 auf Anordnung des Höheren 
SS- und Polizeiführers Karl Hermann 
Frank von der SS in einer grausamen 
Vergeltungsaktion für die Ermordung 
Reinhard Heydrichs dem Erdboden 
gleichgemacht. Unter Leitung des SS-
Hauptsturmführers M. Rostock führ-
ten Angehörige der Gestapo, der Ge-
heimen Staatspolizei, und des SD, des 
Sicherheitsdienstes der SS, die Aktion 
durch.

Alle Männer des Dorfes, vermutlich 
172 – die genaue Zahl der Opfer wur-
de von der SS nicht registriert –, und 
7 Frauen wurden erschossen. 19 aus 
Lidice stammende Männer wurden 
einige Tage später in Prag ermordet. 
Mindestens 192 Frauen wurden in das 
Konzentrationslager Ravensbrück trans-
portiert, 52 von ihnen kamen dort ums 
Leben. Etwa 98 Kinder wurden ihren 
Müttern fortgenommen. Sie wurden in 
Heime gebracht und von dem Verein 
Lebensborn des Reichsführers-SS und Chefs 
der Deutschen Polizei Heinrich Himmler 
SS-Familien zur Eindeutschung überge-
ben. Nur einige der Kinder konnten 
1947, zwei Jahre nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges, in Bayern als Kinder aus 
Lidice wiedererkannt werden.

Am 27. 5. 1942 war von tsche-
chischen Widerstandskämpfern in 
Prag das Attentat auf den Stellvertre-
tenden Reichsprotektor des Protektorats 
Böhmen und Mähren Reinhard Heydrich 
ausgeführt worden, zu dessen Vergel-

tung die grauenvollen Maßnahmen in 
Lidice angeordnet wurden. Heydrich 
war als Leiter des Reichssicherheitshaupt-
amtes und als Chef der deutschen Si-
cherheitspolizei und des SD einer der am 
meisten gefürchteten und gehassten 
SS-Führer. Er starb am 4. 6. 1942 an den 
Folgen des Attentats.

Von deutscher Seite wurde erklärt, 
Lidice sei als Ort der Vergeltung be-
stimmt worden, weil Dorfbewohner 
die Attentäter beherbergt hätten. Die-
se Behauptung stellte sich später als 
falsch heraus. Die Attentäter, die aus 
Großbritannien gekommen und mit 
dem Fallschirm abgesprungen waren, 
wurden in einer Kirche in Prag gestellt 
und hingerichtet. Der SS-Hauptsturm-
führer Rostock wurde 1951 in Prag 
zum Tode verurteilt. Siehe SS, Protek-
torat Böhmen und Mähren, Oradour-sur-
Glane.

Luftschutzpfl icht. Siehe Luftschutzwart.
Luftschutzwart war während der Zeit 

der nationalsozialistischen Herr-
schaft, 1933–1945, die volkstümliche 
Bezeichnung für den Luftschutz-
hauswart oder den Luftschutz-Block-
wart. Der «Luftschutzwart»519 war im 
Rahmen des Selbstschutzes innerhalb 
des zivilen Luftschutzes der Leiter der 
kleinsten Einheit, der «Luftschutz-
gemeinschaft»520. Diese bestand aus 
den Bewohnern eines oder mehrerer 
Häuser. Ziviler Luftschutz umfasst alle 
Maßnahmen von Zivilbehörden und 
der Bevölkerung zum Schutz vor feind-
lichen Luftangriffen für den Fall eines 
Krieges oder im Krieg.

Lichtspielgesetz
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Der Luftschutzwart wurde aus-
gebildet und eingesetzt von dem 1933 
gegründeten Reichsluftschutzbund, 
abgekürzt RLB. Die zu Luftschutz-
warten ernannten Männer und Frauen 
übten den Posten ehrenamtlich aus. 
Sie erhielten die Aufgabe, im Rahmen 
ihrer Luftschutzgemeinschaft für die 
Ausführung der für die gesamte deut-
sche Bevölkerung 1935 gesetzlich be-
stimmten «Luftschutzpfl icht»521 zu 
sorgen. Sie sollten die vorschriftsmäßi-
ge Herrichtung des Hauses veranlassen; 
dazu gehörte das Einrichten des Luft-
schutzkellers und die Verdunkelung, 
das bedeutete die lichtundurchlässige 
Abdichtung der Fenster. Sie sollten die 
geeigneten Personen für die Hausfeuer-
wehr, für die Brandwachen und für die 
Ausbildung zur ersten Hilfe aussuchen 
und einteilen. Außerdem sollten sie 
ihre Luftschutzgemeinschaft über das 
richtige Verhalten während eines Flie-
geralarms aufklären sowie sie bei der 

Brandbekämpfung und den Aufräum-
arbeiten nach Bombenschäden anlei-
ten.

Der mit der Ausbildung der Luft-
schutzwarte beauftragte Reichsluft-
schutzbund unterstand zunächst dem 
Reichsminister für Luftfahrt und Ober-
befehlshaber der Luftwaffe, ab 1944 der 
NSDAP. Laut Luftschutzgesetz vom Mai 
1935 mit seinen Durchführungsverord-
nungen und Ausführungsbestimmun-
gen oblag dem Reichsluftschutzbund 
die Aufgabe der Organisation und Aus-
bildung der Selbstschutzkräfte. Dieser 
Ausbildung konnte sich aufgrund des 
Luftschutzgesetzes niemand entzie-
hen. Die darin bestimmte Luftschutz-
pfl icht stand «wertmäßig neben der 
Wehrpfl icht»522. Zuwiderhandlungen 
konnten mit hohen Strafen bis zu 
Zuchthaus belegt werden. Siehe aus-
gebombt, Fliegeralarm, Wehrmacht.

Luftwaffenhelfer. Siehe Flakhelfer.

Machtübernahme

M
Machtübernahme. Die Begriffe Macht-

übernahme und «Machtergreifung»523 
wurden von den Nationalsozialisten 
vor allem für den 30. Januar 1933 – den 
Tag, an dem Adolf Hitler zum Reichs-
kanzler ernannt wurde – als dem «Tag 

der Machtübernahme der NSDAP»524 
verwendet. Später ist es üblich ge-
worden, unter diesen Begriffen die 
Ereignisse und die Maßnahmen zu-
sammenzufassen, durch die es den Na-
tionalsozialisten gelungen ist – etwa 
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in dem Zeitraum von 1932 bis 1934 –, 
ihre Alleinherrschaft in Deutschland 
zu erzwingen.

Die NSDAP strebte von Anfang an 
nach der Macht im Staat, ihre Führer 
dachten jedoch nie an die Verwirk-
lichung eines politischen Programms 
in Zusammenarbeit mit den demokra-
tischen Parteien und den Institutionen 
des demokratischen Staates. Die wirt-
schaftliche Entwicklung – besonders 
Ende der zwanziger Jahre – begünstigte 
den Machtzuwachs der NSDAP. We-
sentliche Voraussetzungen für ihren 
Erfolg waren unter anderem Hitlers un-
bestreitbares rednerisches Talent, seine 
Fähigkeit, sich publikumswirksam in 
Szene zu setzen, und die Geschicklich-
keit, mit der die Nationalsozialisten die 
Propagandamöglichkeiten zu nutzen 
wussten, die sich aus der Entwicklung 
der modernen Medien – Rotations-
presse, Rundfunk und öffentliche 
Filmvorführungen – nach dem Ersten 
Weltkrieg ergaben. So wird es nie ganz 
aufzuklären sein, ob Hitler selbst an 
einen möglichen Erfolg seines Putsch-
versuches am 9. November 1923 ge-
glaubt hat oder ob er nur geschickt die 
Möglichkeit nutzen wollte, seine Partei 
durch einen aufsehenerregenden Zwi-
schenfall als große nationale Bewegung 
darzustellen. Dieser Putschversuch in 
München wurde später als «Marsch auf 
die Feldherrnhalle» zur Heldenlegende 
der NSDAP.

Nach dem gescheiterten Putsch-
versuch betonte Hitler immer wieder 
seine Absicht, die Macht nur auf ge-

setzlichem Wege erobern zu wollen: 
«Jeder legale Vorgang ist langsam … 
früher oder später aber werden wir die 
Mehrheit haben – und damit Deutsch-
land.»525

1924 verfügten die Nationalsozia-
listen im Deutschen Reichstag über 32 
von 472 Sitzen, die SPD als stärkste Par-
tei hatte 100 Sitze, die Deutschnationa-
le Volkspartei, DNVP, 95, das Zentrum 
65 und die KPD 62.

Das Ende der zwanziger Jahre brach-
te mit der Verschlechterung der Wirt-
schaftslage einen raschen Stimmenzu-
wachs für die Nationalsozialisten. Mit 
dem – «Schwarzer Freitag» genannten 
– Zusammenbruch der New Yorker 
Börse am 24. Oktober 1929 brach die 
Weltwirtschaftskrise aus. 1929 gab es 
zwei Millionen Arbeitslose in Deutsch-
land.

Der damalige Reichskanzler Hein-
rich Brüning von der Zentrumspartei 
versuchte, mit Hilfe der in Artikel 48 
der Reichsverfassung vorgesehenen 
Notverordnungen die Wirtschafts- und 
Finanzkrise in Deutschland zu bewäl-
tigen.

Bei den Reichstagswahlen im Sep-
tember 1930 erhielten die Nationalso-
zialisten 6,4 Millionen Stimmen und 
107 Sitze. Stärkste Partei war immer 
noch die SPD mit 8,57 Millionen Stim-
men und 143 Sitzen; die KPD erhielt 
4,59 Millionen Stimmen und 77 Sitze.

In der aussichtslosen Wirtschafts-
lage konnte sich die nationalsozialis-
tische Propaganda wirkungsvoll ent -
falten: Mit dem Ansteigen der Arbeits-

Machtübernahme
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losigkeit wuchs die Unzufriedenheit 
nicht nur bei der erwerbslosen Arbei-
terschaft, sondern durch den Umsatz-
rückgang während der Krise auch die 
in den bürgerlichen Kreisen. Nach 
der durch die Notverordnung vom 
1. Dezember 1930 verfügten Kürzung 
der Beamtengehälter wandten sich 
auch zahlreiche Beamte den National-
sozialisten zu.

Da im Reichstag keine entschei-
dungsfähigen Mehrheiten mehr zustan-
de kamen, verlagerte sich die Verant-
wortung für die Regierungsgeschäfte 
zunehmend auf den Reichspräsidenten. 
Seit 1930 mussten immer öfter Notver-
ordnungen erlassen werden.

Am 11. Oktober 1931 wurde die 
«Harzburger Front»526 gebildet. Das 
war der Zusammenschluss konservati-
ver, reaktionärer Kräfte zu einer «Na-
tionalen Opposition» unter Führung 
von Alfred Hugenberg, DNVP, Franz 
Seldte vom «Stahlhelm»527 – einem 
politischen Wehrverband ehemaliger 
Soldaten des Ersten Weltkrieges – und 
Adolf Hitler. Sie verbündeten sich 
gegen die von der SPD geduldete Min-
derheitenregierung des Reichskanzlers 
Brüning.

Zu dieser Zeit gab es in Deutschland 
5,6 Millionen Arbeitslose.

1932 stieg die Zahl der Arbeitslosen 
auf über sechs Millionen. In diesem 
Jahr versuchten die Nationalsozialis-
ten den ersten legalen Griff nach der 
Macht. Hitler stellte sich zur Wahl für 
das Amt des Reichspräsidenten. Er kan-
didierte gegen den amtierenden Reichs-

präsidenten Paul von Hindenburg und 
den kommunistischen Bewerber Ernst 
Thälmann. Im zweiten Wahlgang wur-
de Hindenburg mit 19,36 Millionen 
Stimmen oder 53 Prozent gewählt. 
Hitler erhielt 13,42 Millionen Stimmen 
oder 36 Prozent.

Durch Notverordnung vom 13. 
April 1932 waren die Kampforgani-
sationen der NSDAP, die SA und SS, 
 verboten worden. Nach dem Rücktritt 
der Regierung Brüning im Mai 1932 
wurde Franz von Papen Reichskanzler. 
Er hob das Verbot von SA und SS wie-
der auf.

Bei der Reichstagswahl am 31. 
Juli 1932 wurde die NSDAP mit 13,74 
Millionen Stimmen – das waren 37,3 
Prozent – und 230 Sitzen die stärkste 
Partei. Sie erhielt mehr Stimmen als die 
SPD – 133 Sitze – und KPD – 89 Sitze 
– zusammen. Die Wahl kann als der ei-
gentliche Beginn der Machtübernahme 
angesehen werden.

Am 13. April 1932 bot Reichsprä-
sident v. Hindenburg Hitler den Posten 
des Vizekanzlers in der von Franz v. 
Papen gebildeten Regierung an, nach-
dem er sich geweigert hatte, Hitler 
zum Reichskanzler zu ernennen. Hitler 
lehnte ab; nach nationalsozialistischer 
Darstellung gab es für ihn «keine 
Zwischenlösung»528 auf dem Weg zur 
Macht, er wollte Reichskanzler wer-
den.

Nach einer abermaligen Regierungs-
aufl ösung im September 1932 erhielten 
die Nationalsozialisten bei den erneu-
ten Reichstagswahlen am 6. November 

Machtübernahme
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1932 zwei Millionen Stimmen weniger 
als im Juli, das waren 33,1 Prozent der 
Stimmen insgesamt.

Die starken Verluste verschärften 
eine schwelende Krise in der NSDAP. 
Im Gegensatz zu Hitler wäre der Reichs-
organisationsleiter der NSDAP, Gregor 
Strasser, bereit gewesen, mit der Partei 
in die Regierungsverantwortung ein-
zutreten, auch wenn die NSDAP nicht 
den Reichskanzler stellte. Sein Versuch, 
als Vizekanzler in das am 3. Dezember 
1932 gebildete Kabinett des parteilosen 
Generals Kurt von Schleicher einzutre-
ten, misslang.

Am 4. Januar 1933 kam es in Köln 
im Hause des Bankiers von Schröder, 
der über weitreichende Beziehungen 
zu zahlreichen Industriellen im Deut-
schen Reich verfügte, zu einer Be-
gegnung zwischen Hitler und von 
Papen. Zu diesem Treffen sagte von 
Schröder im Nürnberger Prozess: «Be-
vor ich diesen Schritt unternahm, 
besprach ich mich mit einer Anzahl 
von Herren der Wirtschaft … Die all-
gemeinen Bestrebungen der Männer 
der Wirtschaft gingen dahin, einen 
starken Führer in Deutschland an die 
Macht kommen zu sehen.»529 Bei dem 
Treffen am 4. Januar 1933 wurde die 
Bildung eines Kabinetts unter Betei-
ligung Hitlers besprochen. Etwa um 
die gleiche Zeit beschloss der Reichs-
verband der deutschen Industrie auf 
Anregung seines Vorsitzenden, Gustav 
Krupp, den Wahlkampf der NSDAP, 
der DNVP und der DVP, der Deutschen 
Volkspartei, durch Spenden zu unter-

stützen. Mehrere Mitglieder des Ver-
bandes erklärten sich dazu bereit. 
Im Laufe des Jahres schlug Krupp die 
Einrichtung der «Adolf-Hitler-Spende 
der deutschen Wirtschaft» vor. Das 
bedeutete, dass statt der einzelnen 
Spenden nun eine Gesamtspende der 
Wirtschaft – bis 1945 insgesamt 700 
Millionen Reichsmark – nur noch an 
Hitler und die NSDAP geleistet wurde.

Am 28. Januar 1933 trat der am-
tierende Reichskanzler General von 
Schleicher zurück, dem der Reichsprä-
sident die Aufl ösung des Reichstages 
und Neuwahlen verweigert hatte. Am 
30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler 
Reichskanzler, nachdem er sich be-
reit erklärt hatte, die zwischen DNVP, 
dem Reichspräsidenten und Franz von 
Papen ausgehandelte Ministerliste an-
zunehmen.

Dem Kabinett gehörten außer Hitler 
nur noch zwei Nationalsozialisten an. 
Franz von Papen wurde Vizekanzler. 
Viele der politisch Verantwortlichen 
scheinen damals geglaubt zu haben, 
dass er, der erfahrene Regierungspoli-
tiker, die eigentlich bestimmende Kraft 
in der Regierung sein werde. Er selbst 
äußerte gegenüber einem Kritiker der 
Kabinettsliste: «Was wollen Sie denn? 
Ich habe das Vertrauen Hindenburgs. 
In zwei Monaten haben wir Hitler in die 
Ecke gedrückt, daß er quietscht.»530 Die 
Einstellung Hitlers und seiner Partei zu 
der neugewonnenen Macht beschrieb 
Goebbels mit brutaler Offenheit: «Wir 
Nationalsozialisten haben aber nie-
mals behauptet, daß wir Vertreter eines 
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demokratischen Standpunktes seien, 
sondern wir haben offen erklärt, daß 
wir uns demokratischer Mittel nur 
bedienten, um die Macht zu gewinnen, 
und daß wir nach der Machteroberung 
unseren Gegnern rücksichtslos alle die 
Mittel versagen würden, die man uns 
in Zeiten der Opposition zugebilligt 
hatte.»531

Bereits einen Tag nach seiner Ernen-
nung, am 1. Februar 1933, veranlasste 
Hitler den Reichspräsidenten Hinden-
burg zur Aufl ösung des Reichstages 
und Neuwahlen am 5. März.

Am 27. Februar brach im Berliner 
Reichstagsgebäude ein Brand aus. Es 
ist nicht möglich gewesen, mit letzter 
Sicherheit zu klären, wer die Brand-
stifter gewesen sind. Nutznießer dieses 
Brandes waren aber eindeutig die Na-
tionalsozialisten. Sie beschuldigten die 
Kommunisten der Brandstiftung und 
stellten den Reichstagsbrand als den 
Anfang eines kommunistischen Auf-
standes dar. Vermutlich unter dem 
Eindruck dieser Darstellung erließ 
der Reichspräsident von Hindenburg 
am 28. Februar 1933 die «Verordnung 
zum Schutz von Volk und Staat» – die 
Reichstagsbrandverordnung –, durch die 
wesentliche, in der Verfassung garan-
tierte demokratische Grundrechte 
außer Kraft gesetzt wurden. Die Be-
stimmungen dieser Verordnung er-
möglichten den Nationalsozialisten, 
den Wahlkampf mit aller Rücksichts-
losigkeit zu führen.

Am 5. März erhielt die NSDAP 43,9 
Prozent der Stimmen und 288 Sitze 

im Reichstag; die SPD 18,3 Prozent der 
Stimmen und 120 Sitze; die KPD 12,3 
Prozent und 81 Sitze; das Zentrum 14 
Prozent der Stimmen und 74 Sitze; die 
DNVP 8 Prozent Stimmen und 52 Sitze; 
die Bayerische Volkspartei 1 Million 
Stimmen und 18 Sitze.

Diese Wahl hatte aber keine prak-
tische Bedeutung mehr, denn schon 
am 24. März setzten die Nationalsozia-
listen im Reichstag die Annahme des 
Ermächtigungsgesetzes durch, das der 
Reichsregierung die Vollmacht gab, 
Gesetze auch ohne Zustimmung des 
Reichstages zu erlassen.

Durch die Reichstagsbrandverord-
nung und das Ermächtigungsgesetz 
hatten die Nationalsozialisten die 
Möglichkeit erhalten, die Demokratie 
in Deutschland zu zerstören und die 
Grundlagen für ihre Alleinherrschaft 
zu errichten.

Die politisch Andersdenkenden 
wurden als Staatsfeinde verfolgt; am 
1. April wurde zum Boykott der Juden 
aufgerufen. Am 2. Mai wurden die Ge-
werkschaften zerschlagen und ihr Be-
sitz beschlagnahmt. Am 22. Juni wur-
de die SPD verboten – die KPD konnte 
seit der Reichstagsbrandverordnung 
nur noch im Untergrund arbeiten –, 
die anderen Parteien lösten sich unter 
Druck selbst auf. Am 14. Juli wurde 
die NSDAP durch Gesetz zur einzigen 
Partei in Deutschland erklärt.

Im Januar 1934 wurden durch das 
«Gesetz über den Neuaufbau des Rei-
ches» die Länderparlamente aufgelöst, 
ihre Hoheitsrechte übernahm das 
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Reich. Deutschland wurde zu einem 
zentral gelenkten Staat.

Im Juni 1934 ließ Hitler, angeblich 
einem Putsch des Stabschefs der SA 
Ernst Röhm zuvorkommend, seine 
Gegner innerhalb der NSDAP und 
andere der Partei missliebige Personen 
ermorden. Hitlers Aktion gegen den so 
genannten Röhm-Putsch wurde durch 
das nachträglich erlassene «Gesetz 
über Maßnahmen der Staatsnotwehr» 
vom 3. Juli 1934 zu einer rechtmäßigen 
Handlung erklärt.

Am 2. August 1934 starb Reichsprä-
sident von Hindenburg, Hitler über-
nahm dessen Amt und erklärte sich 
zum Führer und Reichskanzler. Durch 
das «Gesetz über das Staatsoberhaupt 
des Deutschen Reiches» vom 1. August 
1934 gab er seiner verfassungswidri-
gen Eigenmächtigkeit die gesetzliche 
Grundlage. Hitler hatte dadurch end-
gültig die uneingeschränkte Macht 
im Staat übernommen. Siehe Gleich-
schaltung, Judenverfolgung, Volksgemein-
schaft.

Madagaskarplan war die Bezeichnung 
für einen Plan, nach dem Millionen 
von Juden aus Europa auf die Ostafrika 
vorgelagerte Insel Madagaskar, die in 
französischem Besitz war, ausgesiedelt 
werden sollten. Der Plan wurde seit 
dem Sommer 1938 von den nationalso-
zialistischen Führern zwar diskutiert, 
seine Verwirklichung aber nie ernst-
haft in Erwägung gezogen.

Im Verlauf der Judenverfolgung in 
Deutschland war ein stetig zuneh-
mender Druck auf die Juden ausgeübt 

worden, um sie zur Auswanderung zu 
veranlassen. Durch den von den Na-
tionalsozialisten entfesselten Zweiten 
Weltkrieg wurden die Auswanderungs-
möglichkeiten immer schlechter, so-
dass vorübergehend andere Pläne von 
den zuständigen Dienststellen disku-
tiert wurden: 1. die Absicht, die «Ost-
juden»532 in ein «Judenreservat»533 bei 
Lublin in Polen abzuschieben. Das wur-
de durch den Generalgouverneur Hans 
Frank verhindert, der durch diesen Plan 
die Ernährungssituation im gesamten 
Generalgouvernement gefährdet sah. 
2. der Madagaskarplan, der 1942 end-
gültig mit der Begründung abgetan 
wurde, dass Adolf Hitler entschieden 
habe, «daß die Juden nicht nach Mada-
gaskar, sondern nach dem Osten abge-
schoben werden sollen. Madagaskar 
braucht mithin nicht mehr für die 
Endlösung vorgesehen zu werden.»534 
Siehe Judenverfolgung, Endlösung.

Marsch auf die Feldherrnhalle wurde 
nach der Machtübernahme 1933 die of-
fi zielle Bezeichnung der Nationalsozia-
listen für einen gescheiterten Putsch-
versuch Adolf Hitlers und der NSDAP 
am 8./9. November 1923 in München, 
der auch als Hitler- oder November-
Putsch bezeichnet wird.

Hitler versuchte, für seinen Putsch-
versuch die seit längerer Zeit beste-
henden Spannungen zwischen der 
bayerischen Landesregierung und der 
Reichsregierung in Berlin zu nutzen. 
Die Schwierigkeiten zwischen den 
Regierungen in Berlin und München 
beruhten zu einem Teil darauf, dass die 
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bayerische Landesregierung ihre Ei-
genständigkeit gegenüber der Reichs-
regierung mit unterschiedlichen Mit -
teln durchzusetzen suchte. Seit Sep-
tember 1923 redeten die Vertreter ver-
schiedener Gruppen mit der NSDAP 
über einen gemeinsamen Putsch gegen 
die Reichsregierung. Hitler und seine 
Anhänger versuchten, am 8. November 
1923 vollendete Tatsachen zu schaffen.

Am Abend des 8. November fand 
im Münchener Bürgerbräukeller eine 
von nationalen und monarchistischen 
Gruppen organisierte, als Vaterlän-
dische Kundgebung bezeichnete Ver-
anstaltung statt, an der auch Persön-
lichkeiten der bayerischen Regierung 
und Verwaltung sowie Offi ziere der 
Reichswehr teilnahmen. Reichswehr 
war seit 1919 die Bezeichnung für die 
Streitkräfte des Deutschen Reichs.

In diese Versammlung brachen 
Hitler und seine Anhänger mit einer 
bewaffneten Einheit der SA, der Sturm-
abteilung der NSDAP, ein. Hitler ver-
schaffte sich mit einem Pistolenschuss 
Gehör, bestieg das Rednerpult und ver-
kündete, «die nationale Revolu tion» 
sei ausgebrochen. «Der Saal ist von 
sechshundert Schwerbewaffneten be-
setzt. Niemand darf den Saal verlassen. 
Die bayerische und die Reichsregie-
rung sind gestürzt. Eine provisorische 
nationale Regierung ist gebildet wor-
den.»535 In der Versammlung herrschte 
große Verwirrung. General Ludendorff 
– hoher Militär im Ersten Weltkrieg, 
1914–1918, und einfl ussreicher Ver-
treter rechtsradikaler, republikfeindli-

cher Verbände – unterstützte zunächst 
den Putschversuch.

Nach anfänglicher Zustimmung 
wandten sich jedoch – nach Hitlers 
Erklärung am Abend des 8. November 
– noch während der Nacht einfl ussrei-
che Führer der Vaterländischen Kund-
gebung gegen den Putsch; Vertreter 
der bayerischen Landesregierung, der 
Landespolizei und der Reichswehr 
leiteten Gegenmaßnahmen ein. Hitler 
und Ludendorff aber befahlen für den 
Vormittag des folgenden Tages einen 
Marsch ihrer Anhänger durch Mün-
chen in Richtung auf das Regierungs-
viertel. Am Vormittag des 9. November 
marschierten sie mit rund 1500 Anhän-
gern durch München. Der Demonstra-
tionszug wurde an der Feldherrnhalle 
aufgehalten, wo Einheiten der Landes-
polizei die Straße sperrten.

Es ist nicht geklärt, von welcher 
Seite die ersten Schüsse abgegeben 
wurden. Sicher ist, dass 15 bewaffnete 
Anhänger Hitlers und vier Angehörige 
der Landespolizei erschossen wurden. 
Hitler selbst fl oh. Er wurde einige Tage 
später verhaftet. Die NSDAP wurde ver-
boten. Am 26. Februar 1924 begann der 
Hochverratsprozess gegen Hitler und 
zehn andere Hauptangeklagte. Hitler 
nutzte den Prozess zu langen Propagan-
dareden für die NSDAP. In der Presse 
wurde ausführlich darüber berichtet. 
Im April 1924 wurde er zu fünf Jahren 
Festungshaft, der Mindeststrafe, verur-
teilt. Ludendorff wurde freigesprochen. 
Bereits im Dezember 1924 wurde Hitler 
wieder entlassen.

Marsch auf die Feldherrnhalle
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Während der Haftzeit in der 
Festung Landsberg schrieb Hitler 
den ersten Teil seines Buches «Mein 
Kampf». Nach der Erfahrung des miss-
glückten Putschversuchs beschloss 
Hitler, von nun an die Machtergrei-
fung auf legalem Weg zu betreiben: 
«Wir erkannten, daß es nicht genügt, 
den alten Staat zu stürzen, sondern 
daß zuvor der neue Staat praktisch 
ausgebaut sein muß. Damals faßte ich 
daher … einen neuen Entschluß: nun 
in aller Ruhe die Voraussetzungen zu 
schaffen, die ein neuerliches Scheitern 
ausschließen mußten.»536

Nach seiner Entlassung gründete 
Adolf Hitler im Februar 1925 die 
NSDAP neu, nachdem kurz vorher das 
Verbot der Partei aufgehoben worden 
war.

Nach der Machtübernahme 1933 
wurde der 9. November zum Gedenk-
tag der NSDAP. Jedes Jahr an diesem 
Tag wiederholten Hitler und die Alten 
Kämpfer den Marsch, wobei die von 
ihnen zum Kultgegenstand erhobene 
Blutfahne – sie war angeblich mit dem 
Blut des am 9. November erschossenen 
Fahnenträgers getränkt – vorangetra-
gen wurde.

In der nationalsozialistischen Pro-
paganda und in der Partei-Legende 
nahm der Marsch auf die Feldherrn-
halle einen zentralen Platz ein; die Zeit 
von der Gründung der Partei 1919/20 
bis zur Machtübernahme 1933 wurde als 
Kampfzeit bezeichnet.

Es wird nie ganz aufzuklären sein, 
ob Hitler selbst an einen Erfolg seines 

Putschversuches am 9. November 1923 
geglaubt hat oder ob er nur geschickt 
die Möglichkeit nutzen wollte, seine 
Partei durch einen aufsehenerregenden 
Zwischenfall als große nationale Bewe-
gung darzustellen. Siehe Mein Kampf, 
Machtübernahme, NSDAP.

Märzveilchen. Siehe Alte Kämpfer.
«Mein Kampf» ist der Titel des Buches, 

in dem Adolf Hitler in zwei Bänden 
seine Weltanschauung und seine po-
litischen Absichten beschrieben hat, 
weitschweifi g, aber in allen verheeren-
den Zielsetzungen zu erkennen. Adolf 
Hitler war seit 1921 Vorsitzender der 
NSDAP. Am 30. Januar 1933 wurde er 
Reichskanzler des Deutschen Reiches, 
als dessen Führer – wie er sich später 
ausschließlich bezeichnen ließ – er die 
Politik der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft, 1933–1945, bestimm-
te.

Den ersten Band seines Buches dik-
tierte Hitler 1924 während seiner Fes-
tungshaft in Landsberg dem späteren 
Stellvertreter des Führers, Rudolf Heß. 
Hitler war nach dem missglückten Ver-
such, die bayerische und die Reichsre-
gierung zu stürzen, am 1. 4. 1924 wegen 
Hochverrats zu 5 Jahren Gefängnis ver-
urteilt worden, wurde aber bereits am 
20. 12. 1924 entlassen.

1925 erschien der erste Band von 
«Mein Kampf» mit dem Untertitel 
«Eine Abrechnung» zum Preis von 12 
Reichsmark, ein damals hoher Preis für 
ein Buch. Band zwei mit dem Untertitel 
«Die nationalsozialistische Bewegung» 
erschien 1927. 1929 wurde eine Aus-

Märzveilchen
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gabe in einem Band für 8 Reichsmark 
herausgegeben.

In den zwei Bänden mit insgesamt 
27 Kapiteln und 782 Seiten beschrieb 
Adolf Hitler schwülstig und wort-
reich, mit vielen Wiederholungen, 
seine politischen Ansichten und Pläne. 
Die menschenverachtenden Grund-
züge der nationalsozialistischen Poli-
tik sind in diesem Buch Adolf Hitlers 
in aller Deutlichkeit zu erkennen.

1929 wurden 7664 Exemplare ver-
kauft, 1932 90 351. 1938 betrug die 
«Gesamtaufl age sämtlicher Ausgaben 
bisher 4 030 000 Exemplare»537. Nach 
Angaben aus demselben Jahr gab es 
«fremdsprachige Ausgaben in Ame-
rika, England, Dänemark, Schweden, 
Spanien, Italien, Brasilien, Ungarn»538.

1939 hieß es in einem Rundschrei-
ben der Partei: «Die weitmöglichste 
Verbreitung des Buches ‹Mein Kampf› 
ist vordringlichste Pfl icht aller Stellen 
der Partei, ihrer Gliederungen und an-
geschlossenen Verbände. Es ist anzu-
streben, daß eines Tages jede deutsche 
Familie, auch die ärmste, des Führers 
grundlegendes Werk besitzt.»539

1943 betrug die «Gesamtaufl age 
sämtlicher Ausgaben bisher 9 840 000 
Exemplare».540

Es ist nicht zu prüfen, wie viele 
Menschen das Buch nicht nur besa-
ßen, sondern es auch gelesen haben. 
Siehe NSDAP, Lebensraum, Judenver-
folgung, Germanisierung, «Der Mythus 
des 20. Jahrhunderts», Führer und Reichs-
kanzler.

Milch-Prozess. Siehe Nürnberger Prozess.

Mischling 1. Grades und Mischling 
2. Grades. Siehe Halbjude.

Münchener Abkommen. Das Münchener 
Abkommen wurde am 29./30. Septem-
ber 1938 zwischen den Regierungs-
chefs des Deutschen Reiches, vertreten 
durch Adolf Hitler, Großbritanniens, 
vertreten durch Neville Chamberlain, 
Frankreichs, vertreten durch Edouard 
Daladier, und Italiens, vertreten durch 
Benito Mussolini, verhandelt und un-
terschrieben. Der Vertrag bestimmte, 
dass die 1918 nach dem Zusammen-
bruch der Monarchie Österreich-Un-
garn gegründete Republik Tschecho-
slowakei ein rund 28 000 qkm großes 
Gebiet in Etappen vom 1.–10. 10. 1938 
an das Deutsche Reich abtreten musste. 
In diesem Gebiet lebten rund 3 Millio-
nen deutschsprachige Einwohner, die 
Sudetendeutschen, und etwa 800 000 
Tschechen. Die tschechoslowakische 
Regierung war weder an den Verhand-
lungen noch an dem Abschluss des 
Münchener Abkommens beteiligt wor-
den.

Die Tschechoslowakische Republik 
war ein Vielvölkerstaat, in dem Tsche-
chen, Slowaken, Deutsche, Ungarn und 
Polen lebten. 1930 hatte die Republik 
insgesamt 17,75 Millionen Einwohner. 
Seit Gründung der Tschechoslowaki-
schen Republik hatten die verschie-
denen Volksgruppen unterein ander 
Konfl ikte. Nach der Machtüber nahme 
der Nationalsozialisten in Deutsch-
land 1933 – in ihrem Parteiprogramm 
forderten sie den «Zusammenschluß 
aller Deutschen»541 in einem Staat 

Münchener Abkommen
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– verstärkten die Sudetendeutschen 
ihre Bemühungen um mehr Auto-
nomie, das heißt um mehr rechtliche 
Eigenständigkeit. Die Nationalsozia-
listen unter ihnen erstrebten eine An-
gliederung des Sudetenlandes an das 
Deutsche Reich. Die nationalsozialis-
tischen Gruppierungen wurden 1933 
von der tschechischen Regierung ver-
boten. Sie schlossen sich einer politi-
schen Sammlungsbewegung an, die ab 
1935 Sudetendeutsche Partei genannt 
wurde und sich unter Führung Konrad 
Henleins zunehmend zum Nationalso-
zialismus bekannte. Seit 1935 erhielt 
die Sudetendeutsche Partei geheime 
Geldzuwendungen vom deutschen 
Auswärtigen Amt. Außerdem wurde 
sie ab 1936 von der Volksdeutschen 
Mittelstelle, einer Einrichtung der SS 
für Kontakte mit Volksdeutschen, mit 
Geld und Propagandamaterial unter-
stützt. Gleichzeitig erhielten die Su-
detendeutschen die Anweisung, Kon -
fl ikten mit anderen Volksgruppen 
und mit der tschechoslowakischen Re-
gierung nicht auszuweichen, sondern 
sie zu schüren. 1938 fasste Henlein 
diese Bemühungen in einem Satz zu-
sammen: «Wir müssen immer so hohe 
Forderungen stellen, daß sie niemals 
erfüllt werden können. Der Führer bil-
ligt diese Absicht.»542

Adolf Hitler billigte nicht nur die 
Absicht, es lag vielmehr in seinem In-
teresse, dass die Konfl ikte in der Tsche-
choslowakei sich zuspitzten, bekam er 
doch dadurch die Möglichkeit, militä-
risches Eingreifen von deutscher Seite 

und die Besetzung der beanspruch-
ten Gebiete vor der Weltöffentlich-
keit rechtfertigen zu können. Am 30. 
Mai 1938 hatte er in einer «Geheimen 
Kommandosache» festgelegt: «Es ist 
mein unabänderlicher Entschluß, die 
Tschechoslowakei in absehbarer Zeit 
durch eine militärische Aktion zu zer-
schlagen. Den politisch und militä-
risch geeigneten Zeitpunkt abzuwar-
ten oder herbeizuführen, ist Sache der 
politischen Führung. Eine unabwend-
bare Entwicklung der Zustände inner-
halb der Tschechoslowakei oder sons-
tige politische Ereignisse in Europa … 
können mich zu frühzeitigem Handeln 
veranlassen.»543

Am 15. September wurde vom 
Deutschen Nachrichtenbüro die Pro-
klamation Henleins verbreitet, mit der 
er nach einem Aufstand im Sudeten-
land alle Verbindungen zu der Prager 
Regierung abbrach. Der letzte Satz 
hieß: «Wir wollen heim ins Reich.»544

Am selben Tag traf der britische 
Premierminister Chamberlain auf dem 
Berghof bei Berchtesgaden mit Adolf 
Hitler zusammen. Chamberlain hoffte 
im Rahmen der von ihm betriebenen 
Friedenspolitik, die auf Verständigung 
und Ausgleich mit dem im Ersten Welt-
krieg, 1914–1918, besiegten und durch 
den Versailler Friedensvertrag schwer 
belasteten Deutschland ausgerichtet 
war, auf eine Einigung. Aber weder die-
ser Besuch des Premierministers noch 
ein weiterer am 22./23. September in 
Bad Godesberg, bei dem Chamberlain 
im Interesse des Friedens Bereitschaft 

Münchener Abkommen
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zu weitgehenden Zugeständnissen an 
Hitlers Forderungen darlegte, veran-
lassten Hitler, seine Pläne zu ändern.

Durch die Vermittlung Mussolinis 
konnte Chamberlain die am 29./30. 
September im Münchener Abkom-
men niedergelegte friedliche Lösung 
erreichen. Am 1. Oktober 1938, einen 
Tag nach Abschluss des Abkommens, 
marschierten deutsche Truppen – wie 
es im Abkommen beschlossen worden 
war – kampfl os in das beanspruchte, 
mehrheitlich von Sudetendeutschen 
bewohnte Gebiet ein.

Adolf Hitler erklärte, dass es damit 
«für Deutschland in Europa kein ter-
ritoriales Problem mehr»545 gebe und 
seine dahin gehenden Forderungen 
erfüllt seien. Österreich war bereits im 
März 1938 besetzt worden.

Wenige Monate später musste die 
Weltöffentlichkeit erkennen, dass Hit-
lers Ansprüche mit friedlichen Mitteln 
nicht abgewehrt werden konnten. Im 
März 1939 brach Hitler das Münchener 
Abkommen:

Deutsche Truppen marschierten 
in die so bezeichnete Rest-Tschecho-
slowakei ein. Aus dem bis dahin selb-
ständigen Staat wurde das deutsche 
Protektorat Böhmen und Mähren und 
die vom Deutschen Reich abhängige 
Republik Slowakei. Im selben Jahr er-
klärte Hitler in einer Rede vor den mi-
litärischen Oberbefehlshabern: «Vom 
ersten Augenblick an war mir klar, 
daß ich mich nicht mit dem sudeten-
deutschen Gebiet begnügen könnte. 
Es war nur eine Teil-Lösung. Der Ent-

schluß zum Einmarsch in Böhmen war 
gefaßt.»546 Siehe Protektorat Böh men und 
Mähren, Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich, Lebensraum, Volksdeut-
sche, besetzte Gebiete.

Mutterkreuz. Das «Ehrenkreuz der Deut-
schen Mutter»547 wurde 1938 als Aus-
zeichnung in Form eines Ordens von 
der NSDAP gestiftet: «Als sichtbares 
Zeichen des Dankes des Deutschen 
Volkes an kinderreiche Mütter.»548

1939 wurde das Kreuz zum ersten 
Mal 3 Millionen Müttern verliehen. 
Es gab drei Stufen des Ordens: Die 1. 
Stufe war das goldene Mutterkreuz für 
Mütter mit acht und mehr Kindern, die 
2. Stufe – das silberne Kreuz – war für 
Mütter mit sechs und sieben Kindern, 
die 3. Stufe war das bronzene Kreuz 
für Mütter mit vier oder fünf Kindern. 
Der Orden – mit dem Hakenkreuz in der 
Mitte und der Schriftumrandung «Das 
Kind adelt die Mutter»549 – wurde an 
einem Ordensband um den Hals oder 
mit einem Schleifchen am Kleid oder 
Jackenrevers getragen.

Anlässlich der Stiftung hatte der 
Reichsärzteführer festgestellt: «Die 
deutsche kinderreiche Mutter soll den 
gleichen Ehrenplatz … erhalten wie der 
Frontsoldat, denn ihr Einsatz von Leib 
und Leben … war der gleiche wie der des 
Frontsoldaten im Donner der Schlach-
ten.»550 In der «Fruchtbarkeit vieler 
Jahrgänge von Millionen Frauen» sahen 
die Nationalsozialisten das «wichtigste 
Kapital», wie es in einer Denkschrift 
über die «Sicherung der Zukunft des 
deutschen Volkes»551 hieß.

Mutterkreuz
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Für die Frauen in den von deutschen 
Truppen besetzten Gebieten Osteuropas 
– sie wurden nach den Behauptungen 
der nationalsozialistischen Rassenkun-
de in ihrer Mehrzahl zu Angehörigen 
minderwertiger Rassen erklärt – wur-
den andere Forderungen aufgestellt: 
«Durch Propagandamaßnahmen … 
muß der Bevölkerung immer wieder 

der Gedanke eingeredet werden, wie 
schädlich es ist, sich viele Kinder an-
zuschaffen … Die Säuglingssterblich-
keit darf nicht bekämpft werden … 
Kinderzulagen wie überhaupt alle 
Maßnahmen, die Kinderreiche bevor-
zugen, müssen vermieden werden.»552 
Siehe Ehrenbuch für die deutsche kinder-
reiche Familie, Lebensraum, Rassenkunde.

Nacht-und-Nebel-Erlass

N
Nacht-und-Nebel-Erlass war die Bezeich-

nung für einen auf Anordnung Adolf 
Hitlers am 7. Dezember 1941 von Ge-
neralfeldmarschall Wilhelm Keitel 
verfügten Erlass. In dem Erlass wurde 
angeordnet, aus den besetzten Gebieten 
alle Menschen, die verdächtig waren, 
Widerstand gegen das Deutsche Reich 
oder gegen die deutsche Besatzungs-
macht zu leisten, festzunehmen und 
sie aus «Abschreckungsgründen»553 
über die Grenze nach Deutschland zu 
bringen. Die Verhafteten sollten nicht 
in ihrem Heimatland angeklagt und 
verurteilt werden. Ihre Angehörigen 
durften über ihren Aufenthaltsort 
keine Auskunft erhalten. Die Nacht-
und-Nebel-Aktionen und die daraus 
entstehende Ungewissheit über das 
Schicksal der Menschen sollte als 
bewusste Terrormaßnahme abschre-

ckende Wirkung auf die Bevölkerung 
ausüben.

In einer Anordnung zum «Nacht-
und Nebel-Erlass» hieß es: «Da es der 
Zweck dieses Erlasses ist, Angehöri-
ge, Freunde und Bekannte über das 
Schicksal der Häftlinge im Ungewis-
sen zu lassen, dürfen diese keinerlei 
Verkehr mit der Außenwelt haben. Sie 
dürfen daher weder selbst schreiben 
noch Briefe, Pakete oder Besuche emp-
fangen.»554

Die Gefangenen sollten von den 
deutschen Sondergerichten oder vom 
Volksgerichtshof verurteilt werden. 
Das waren 1933 geschaffene Gerichte, 
die außerhalb der normalen Recht-
sprechung Urteile fällten, gegen die 
keine Berufung möglich war. In vielen 
Fällen wurden die Gefangenen ohne 
Gerichtsverfahren «unter Schutzhaft-
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verhängung in ein Konzentrations-
lager eingewiesen»555. Andere wurden 
nach der Verbüßung einer Haftstrafe 
in Wehrmachts- oder Justizgefängnis-
sen in ein Konzentrationslager überge-
führt.

Die für die Nacht-und-Nebel-Ver-
fahren zuständigen Sondergerichte be-
arbeiteten die Fälle nur etwa zwei Jahre 
und erließen in dieser Zeit zahlreiche 
Todesurteile.

Im Herbst 1944 befahl Adolf Hitler, 
die Verfahren nicht mehr bei den Son-
dergerichten durchzuführen, sondern 
die Gefangenen unmittelbar der Ge-
stapo zu übergeben.

Insgesamt sind etwa 7000 Nacht-
und-Nebel-Häftlinge nach Deutsch-
land gebracht worden, die meisten aus 
Frankreich. Siehe Schutzhaft, Konzen-
trationslager, besetzte Gebiete.

Napola. Die «Nationalpolitischen Erzie-
hungsanstalten», gebräuchliche Ab-
kürzung Napola, amtliche Abkürzung 
N. P. E. A., waren Internatsoberschulen, 
die von den Nationalsozialisten als 
«Gemeinschaftserziehungsstätten»556 
bezeichnet wurden. Sie führten zur 
Hochschulreife.

Die ersten drei Napola wurden 
1933, im Jahr der Machtübernahme, 
von Reichserziehungsminister Wil-
helm Rust gegründet. Sie waren 
staatliche Einrichtungen und unter-
standen dem Minister «direkt und per-
sönlich»557 1941 gab es 32 Napola mit 
etwa 6000 Schülern. Drei der Schulen 
waren in den besetzten Gebieten, drei 
der Schulen waren für Mädchen einge-

richtet. Aufgabe der Napola war «die 
Heranbildung … zu Nationalsozialis-
ten, tüchtig an Leib und Seele für den 
Dienst an Volk und Staat»558.

In den Richtlinien für die Schüler-
auswahl hieß es, die Napola hätten die 
Aufgabe, «dem deutschen Volke Män-
ner zur Verfügung zu stellen, die den 
Anforderungen gewachsen sind, die 
an die kommende Führergeneration 
gestellt werden müssen. Um diese Auf-
gabe erfüllen zu können, brauchen sie 
laufend einen völlig gesunden, rassisch 
einwandfreien, charakterlich saube-
ren und geistig überdurchschnittlich 
begabten Nachwuchs.»559 Zumindest 
was die geistigen Fähigkeiten der 
Napola-Schüler betraf, äußerte sich 
Erziehungsminister Rust 1940 in einer 
Rede nicht ganz den Richtlinien ent-
sprechend. Er erklärte, dass gemäß den 
von Adolf Hitler in seinem Buch «Mein 
Kampf» aufgestellten Erziehungsricht-
linien nicht «das Einpumpen großen 
Wissens», sondern «das Heranzüchten 
kerngesunder Körper» vorrangig sei. Er 
fuhr fort: «Die nationalpolitischen Er-
ziehungsanstalten verwirklichen die-
sen Erziehungswillen des Führers … 
Denn die Haltung macht den Mann 
und den Soldaten und den National-
sozialisten, nicht die Vielseitigkeit des 
Wissens und Könnens.»560

In drei der Anstalten entsprachen 
die Lehrpläne denen humanistischer 
Gymnasien. Andere Napola hatten 
neben Schulunterricht und üblicher 
vormilitärischer Ausbildung in Gelän-
desport, im Reiten, Auto- und Motor-

Napola
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radfahren besondere Möglichkeiten 
für die fl iegerische oder seemännische 
Ausbildung. Die gesamte Schulzeit 
dauerte in der Regel vom 10. bis 18. 
Lebensjahr, in den Aufbauzügen vom 
13. bis 18. Jahr. Die Schüler wurden als 
Jungmannen bezeichnet und waren 
Angehörige der Hitlerjugend. Es muss-
te Schulgeld bezahlt werden, das sich 
nach dem Einkommen des Vaters rich-
tete. Bevorzugt aufgenommen wurden 
Söhne von Alten Kämpfern, von Gefal-
lenen oder schwerkriegsbeschädigten 
Kriegsteilnehmern. Bei der Überprü-
fung der körperlichen und «rassischen 
Eignung»561 vor der Aufnahme in die 
Napola waren Eignungsprüfer des 
Rasse- und Siedlungshauptamtes der 
SS beteiligt.

Die SS hatte im Verlauf der Jahre 
1936 bis 1943 zunehmend Einfl uss 
auf die Anstalten gewonnen. Obwohl 
Erziehungsminister Rust – der Inhaber 
eines Staatsamtes – weiterhin «Chef 
der Nationalpolitischen Erziehungs-
anstalten» blieb, wurde SS-Obergrup-
penführer Heißmeyer – der Inhaber 
eines Parteiamtes – «Inspekteur der 
N. P. E.A.» und nahm Weisungen des 
Reichsführers-SS Heinrich Himmler 
über die Erziehungsrichtlinien der Na-
pola entgegen: Ein Beispiel für die Ver-
fl echtung staatlicher und parteilicher 
Befugnisse, wie sie für die nationalso-
zialistische Herrschaft 1933 bis 1945 
typisch war.

Die Schüler der Napola hatten freie 
Berufswahl; sie mussten weder Par-
teiführer noch – vor dem Krieg – Of-

fi zier werden, sie hatten andererseits 
aber auch keinen Anspruch auf einen 
besonderen Beruf oder eine Führer-
position in der Partei. Das war unter 
anderem ein Unterschied zu den Adolf-
Hitler-Schulen, mit denen die Napola 
nicht zu verwechseln sind. Die Adolf-
Hitler-Schulen sahen für ihre Schüler 
ausdrücklich eine Laufbahn im Partei- 
oder Staatsdienst vor.

Viele der Napola-Schüler übernah-
men kurz vor Beendigung ihrer Aus-
bildung in den letzten Kriegsjahren die 
Aufgaben der Lagermannschaftsführer 
in den Lagern der Kinderlandverschi-
ckung.

Die ersten Abgangsjahrgänge der 
Schüler der Napola meldeten sich vor-
nehmlich zur Wehrmacht, die späteren 
Jahrgänge hauptsächlich zur Waffen-
SS; 1944 waren das 53,9 Prozent der 
Schüler. Siehe SS, Hitlerjugend, Rassen-
kunde, NSDAP, Ordensburgen.

Nationalpolitische Erziehungsanstalten. 
Siehe Napola.

Nationalsozialistische Betriebszellen-
Organisation. Siehe NSBO.

Nationalsozialistische Deutsche Arbei-
terpartei. Siehe NSDAP.

Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. 
Siehe NSV.

Nationalsozialistischer Führungsoffi zier. 
Siehe Wehrmacht.

Nationalsozialistisches Fliegerkorps. 
Siehe NSFK.

Nationalsozialistisches Kraftfahrer-
korps. Siehe NSKK.

Nationalsynode. Siehe Deutsche Christen.
Nero-Befehl. Siehe Wehrmacht.

Nationalpolitische Erziehungsanstalten
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Neue Reichskanzlei. Siehe Bauten des 
Führers.

nordische Rasse. Auf der Grundlage 
ihrer wissenschaftlich unhaltbaren 
Rassenkunde, deren Auswirkungen für 
Millionen Menschen den Tod bedeute-
ten, teilten die Nationalsozialisten die 
Menschen in Angehörige einer hoch-
stehenden nordischen Rasse und in 
Angehörige anderer unterschiedlich 
minderwertiger Rassen ein. Die nordi-
sche Rasse sollte nach nationalsozia-
listischer Auffassung Schöpferin aller 
großen Kulturen gewesen sein. Die 
Angehörigen dieser Rasse galten in 
der nationalsozialistischen Lehre nach 
Körperbau, Charakter und geistigen 
Fähigkeiten als allen anderen Men-
schen überlegen. Die germanischen 
Völker und somit die Deutschen, so 
wurde behauptet, seien Nachkom-
men dieser nordischen Menschen: 
«Es hat sich … gezeigt, daß alles, was 
wir deutsch nennen, ausschließlich 
und allein von dem germanischen 
Menschen geschaffen wurde, den man 
heute den Menschen nordischer Rasse 
nennt, und daß das Germanentum in 
jedem Falle der Grundstoff der deut-
schen Kultur und Geschichte gewesen 
ist.»562

Nach weiteren Behauptungen der 
nationalsozialistischen Rassenlehre 
waren Menschen nordischer Rasse von 
hohem, schlankem Wuchs, langschä-
delig und schmalgesichtig, sie hatten 
blonde Haare, blaue Augen und helle 
Haut: «Bei Menschen mit diesen kör-
perlichen Merkmalen», so die Charak-

terbeschreibung, «setzt man ohne wei-
teres eine zurückhaltende, vielleicht 
sogar kühle Haltung voraus; sie halten 
Abstand. Man traut ihnen aber auch 
ebenso kühnes und mutiges Zupacken 
zu und man hält sie für fähig, der man-
nigfachsten Schwierigkeiten mit Härte 
und klarer Entschlußkraft Herr zu 
werden.»563 Die äußeren Unterschiede 
zwischen Menschen und die aus ih-
nen abgeleiteten Charaktereigenschaf-
ten wurden von den Nationalsozia-
listen als Wertunterschiede zwischen 
hochstehenden und minderwertigen 
Rassen ausgelegt.

Nach den Ausführungen Alfred 
Rosenbergs – des Mitgestalters der na-
tionalsozialistischen Rassenkunde – 
in seinem Buch «Der Mythus des 20. 
Jahrhunderts» waren in der Welt zwei 
extreme Gegenkräfte «in der organi-
schen Gegenüberstellung nordisch-
germanisch (bzw. vernordetes Blut) 
und Untermensch»564 wirksam. Als 
Untermenschen wurden von den Na-
tionalsozialisten vor allem die Juden 
bezeichnet.

Da es den Nationalsozialisten 
trotz aller Bedenkenlosigkeit nicht 
möglich war zu behaupten, dass alle 
Angehörigen des deutschen Volkes die 
von ihnen aufgestellten Merkmale der 
nordischen Rasse aufwiesen, stellten 
sie die Forderung auf, dass die An-
teile nordischer Rasse im deutschen 
Volk erhalten und vermehrt werden 
müssten. Grundlage für diese als «Auf-
nordung»565 bezeichneten Bestrebun-
gen war die Behauptung, dass das Blut 

nordische Rasse
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Träger der Rasse-Eigenschaften sei. 
Um einen weiteren Rückgang nordi-
scher Rasseanteile im deutschen Volk 
zu verhindern, erließen die National-
sozialisten mehrere Rassengesetze, 
die zum Teil als Maßnahmen zur För-
derung der öffentlichen Gesundheits-
pfl ege und Erbgesundheit ausgegeben 
wurden oder sich direkt gegen die Ju-
den richteten. Zu den letztgenannten 
Gesetzen gehörte das Blutschutzgesetz 
von 1935, das Ehen zwischen Juden 
und Nichtjuden verbot. Siehe Rassen-
kunde, erbkranker Nachwuchs, Ehetaug-
lichkeitszeugnis, Lebensborn, SS, arisch, 
artfremd.

Notabitur war während der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges, 1939–1945, die volks-
tümliche Bezeichnung für einen Reife-
vermerk, der vor Ablauf der allgemein 
üblichen Oberschulzeit ausgesprochen 
wurde, wenn die Jugendlichen wegen 
Einberufung zur Wehrmacht oder aus 
anderen kriegsbedingten Gründen ihre 
Schulzeit nicht regelrecht beenden 
konnten.

Im Januar 1938 hatte das Reichs-
erziehungsministerium mit der «Neu-
ordnung des höheren Schulwesens» 
bestimmt, dass die neunjährige Ober-
schulzeit «aus wichtigen bevölke-
rungspolitischen Gründen»566 um ein 
Jahr verkürzt, die Reifeprüfung daher 
bereits nach dem 8. Oberschuljahr ab-
genommen wurde. Diese Bestimmung 
war zunächst nur für Jungen gültig; 
sie wurde 1940 auch auf Oberschüle-
rinnen ausgedehnt.

Am 8. September 1939, wenige Tage 

nach Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges, wurde mit der «Anordnung über 
 Reifezeugnisse und Abgangszeugnisse 
der höheren Schulen» die erste einer 
Reihe von Anordnungen erlassen, die 
bestimmte, «das einem Schüler der 
Klasse 8 bei der Einberufung zum 
Heeresdienst auszustellende Abgangs-
zeugnis gilt als Reifezeugnis, wenn 
es den Vermerk enthält ‹dem Schüler 
wird aufgrund der nachgewiesenen 
Einberufung zum Heeresdienst … die 
Reife zuerkannt›»567. Die vorgezogene 
Reifeprüfung erfolgte im Allgemeinen 
in Form einer mündlichen Prüfung, die 
schriftlichen Arbeiten entfi elen.

Seit 1941 entfi el auch die mündliche 
Abiturprüfung; die zum RAD oder zur 
Wehrmacht einberufenen Oberschüler 
erhielten lediglich einen Reifevermerk 
und die Erlaubnis für ein Vorsemester. 
Während dieses Vorsemesters sollten 
die Notabiturienten nach der Ableis-
tung des Dienstes bei der Wehrmacht 
oder im RAD die für ein Studium 
notwendigen Kenntnisse nachholen 
können.

Im Februar 1942 wurde durch Erlass 
des Erziehungsministeriums bestimmt, 
dass Schüler, die 17 Jahre alt und bereits 
fünf Monate die 7. Klasse durchlaufen 
hatten, eine vorzeitige Versetzung in 
die 8. Klasse und die Genehmigung zu 
einem Vorsemester erhielten.

Nach Kriegsende 1945 wurden alle 
seit dem 1. Januar 1943 erteilten Reife-
vermerke und Vorsemesterbescheini-
gungen für ungültig erklärt.

Die Begriffe Notabitur und Notabitu-

Notabitur
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rient waren keine Erfi ndungen aus der 
Zeit nationalsozialistischer Herrschaft: 
Sie wurden zum ersten Mal – ähnlich 
begründet – während des Ersten Welt-
krieges, 1914–1918, verwendet. Siehe 
Volkssturm, Pfl ichtjahr, Flakhelfer.

November-Putsch. Siehe Marsch auf die 
Feldherrnhalle.

N.P.E.A.. Siehe Napola.
NSBO war die Abkürzung für National-

sozialistische Betriebszellen-Organisa-
tion. Sie sollte «dem Nationalsozia-
lismus Eingang in die Betriebe … 
verschaffen und alle Werktätigen für 
den Nationalsozialismus … gewin-
nen»568.

Seit 1927 hatten sich in mehreren 
Großbetrieben – zunächst in Berlin 
– Mitglieder der NSDAP als Gegenorga-
nisation gegen die Freien Gewerkschaf-
ten in Betriebsgruppen zusammenge-
schlossen. Aus diesen Betriebsgruppen 
bildete sich seit 1928 die NSBO. Am 
15. Januar 1931 wurde sie endgültig 
als «Reichsbetriebszellenabteilung der 
NSDAP» organisiert.

Unter dem Schlagwort «Hib» – das 
hieß: Hinein in die Betriebe – organi-
sierte die NSDAP nach nationalsozia-
listischer Methode mit Propaganda 
und Terror die Mitgliederwerbung. Im 
Mai 1932 zählte die NSBO ungefähr 
100 000 Mitglieder. Am Ende des Jah-
res hatte sie trotz aller Bemühungen 
nicht mehr als 300 000 Mitglieder. In 
den unabhängigen, das heißt in den 
Freien und christlichen Gewerkschaf-
ten, waren zu dieser Zeit 5,8 Millionen 
Arbeitnehmer organisiert.

Am 10. Mai 1933 gründete die 
NSDAP – nach der gewaltsamen Zer-
schlagung der Gewerkschaften – die 
Deutsche Arbeitsfront, DAF, eine Ein-
heitsorganisation von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern. Die NSBO ging 1935 
in der DAF auf. Siehe Deutsche Arbeits-
front, Feiertag der nationalen Arbeit, Be-
triebsführer.

NS-Bund Deutscher Technik. Siehe Glie-
derungen und Angeschlossene Verbände 
der NSDAP.

NS-Führungsoffi zier, NSFO. Siehe Wehr-
macht.

NS-Lehrerbund, NS-Rechtswahrerbund, 
NSD-Ärztebund, NSD-Dozentenbund, 
NSD-Studentenbund. Siehe Gliederun-
gen und Angeschlossene Verbände der 
NSDAP.

NSDAP. Die Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei, NSDAP, war vom 
Juli 1933 bis zur bedingungslosen Ka-
pitulation des nationalsozialistischen 
Deutschland im Mai 1945 die ein-
zige zugelassene Partei in Deutschland. 
Adolf Hitler war der Führer der NSDAP. 
Das «Gesetz zur Sicherung der Einheit 
von Partei und Staat» vom 31. Dezem-
ber 1933 bestimmte, dass die NSDAP 
«Trägerin des deutschen Staatsgedan-
kens und mit dem Staat unlöslich ver-
bunden»569 sei. Der Stellvertreter des 
Führers in allen Parteiangelegenheiten 
– bis 1941 Rudolf Heß – war Mitglied 
der Reichsregierung. SA und SS waren 
– Gliederungen genannte – Unterorgani-
sationen der NSDAP.

Die Nationalsozialisten bezeichne-
ten ihre Partei als «die organisatorische 

NSDAP
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Form der von Adolf Hitler geschaffenen 
nationalsozialistischen Bewegung»570. 
Nicht das Parteiprogramm oder der 
Wille der Mehrheit der Parteimitglie-
der bestimmten somit die Grundlinien 
der Politik, sondern allein und aus-
schließlich Adolf Hitler.

Nach nationalsozialistischer Dar-
stellung war «die entscheidende 
Grundlage des Nationalsozialismus … 
die Erkenntnis von der Bedeutung 
des Blutes, der Rasse und damit des 
Volkes»571. Nach Adolf Hitler sah «die 
völkische Weltanschauung … im Staat 
prinzipiell nur ein Mittel zum Zweck 
und faßt als seinen Zweck die Erhaltung 
des rassischen Daseins der Menschen 
auf».572 Nach dem nationalsozialisti-
schen Führergrundsatz musste die Par-
tei ihrem Führer, gemäß dem Eid ihrer 
Mitglieder, ohne zu zögern gehorchen. 
Von der Partei wurde gesagt, «sie ist das 
Werkzeug des Führers zur endgültigen 
Lösung dieser Aufgaben»573.

In ihrer Entwicklung durchlief die 
NSDAP drei Phasen. Von ihrer Grün-
dung 1920 bis zum Verbot 1923 war 
sie eine Sammlung von antidemokra-
tischen Nationalisten und verbitterten 
Teilnehmern des Ersten Weltkrieges, 
die ohne reale Aussicht auf Erfolg ei-
nen bewaffneten Umsturz in Deutsch-
land anstrebten. Am 9. November 
1923 misslang ein – später Marsch auf 
die Feldherrnhalle genannter – Putsch-
versuch. Die NSDAP wurde danach 
verboten, Hitler im April 1924 zu fünf 
Jahren Festungshaft verurteilt. Bereits 
Ende 1924 wurde er auf Bewährung 

entlassen. 1925 konnte Adolf Hitler 
die Partei neu gründen, da er ver-
sicherte und es später auch beschwor, 
dass er und seine Partei nur noch mit 
den einer demokratischen Partei zu-
stehenden gesetzlichen Mitteln um 
die Macht kämpfen würden. In dieser 
nun folgenden zweiten Phase war die 
Parteiführung bemüht, von der Bevöl-
kerung als Volkspartei anerkannt zu 
werden. Die Führung suchte glauben 
zu machen, dass ihre Terrororganisa-
tionen SA und SS nur zum Schutz der 
Partei gegen den Straßenterror anderer 
Parteien aufgestellt worden seien. In 
dieser Zeit entfaltete die Partei eine 
Strategie aus Propaganda und Terror, 
um Einfl uss und Wählerstimmen zu 
gewinnen.

Die meisten Historiker stimmen 
darin überein, dass es der NSDAP ohne 
die Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1932 
nicht gelungen wäre, die angestrebte 
Machtübernahme tatsächlich zu errei-
chen.

Die dritte Phase begann mit dem 
30. Januar 1933, dem Tag, an dem Adolf 
Hitler zum Reichskanzler berufen 
wurde und von dem an die NSDAP 
vornehmlich als Werkzeug für die Er-
haltung und Ausübung der Macht der 
Nationalsozialisten diente.

Organisation Mitglied der NSDAP 
konnte «jeder unbescholtene An-
gehörige des deutschen Volkes»574 
werden, der das 18. Lebensjahr voll-
endet hatte und «deutschblütiger Ab-
stammung»575 war. Jeder Parteigenosse 
– die Abkürzung Pg war offi ziell üb-
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lich – wurde von einem Ortsgruppen-
leiter der NSDAP verpfl ichtet. In einer 
Mitgliederversammlung musste er vor 
der Hakenkreuzfahne den Eid ablegen: 
«Ich gelobe meinem Führer Adolf Hit-
ler Treue. Ich verspreche, ihm und den 
Führern, die er mir bestimmt, jederzeit 
Achtung und Gehorsam entgegen-
zubringen.»576

Die Parteigenossen waren verpfl ich-
tet, an Mitgliederversammlungen, 
Kundgebungen und Schulungsaben-
den teilzunehmen. Nach zweijähriger 
Mitgliedschaft war der Pg berechtigt, 
das Braunhemd der Parteiuniform 
auch zum Zivilanzug zu tragen.

1945 hatte die NSDAP ungefähr 
8,5 Millionen Mitglieder.

Mitglieder, die in der Partei ein Amt 
innehatten, wurden Politische Leiter ge-
nannt; sie unterstanden jeweils einem 
politischen Leiter, der als «Hoheits-
träger»577 ein ihm unterstelltes «Ho-
heitsgebiet»578 der Partei leitete. Vom 
Ortsgruppenleiter an aufwärts waren 
die Hoheitsträger mit «besonderen 
Befugnissen ausgestattet»579.

Ziel der Parteiarbeit war es, das ge-
samte deutsche Volk zu erfassen, zu 
beeinfl ussen und zu beobachten. Dazu 
war die Partei bis in die kleinsten Ge-
biete straff organisiert. Als unterste 
Gemeinschaft galt die Haushaltung, 
deren Haushaltungsvorstand für alle 
in seinem Bereich, das heißt, in seiner 
Wohnung oder in seinem Haus leben-
den Personen politisch verantwortlich 
sein sollte. Ein Gebiet, das etwa 40 bis 
60 Haushaltungen umfasste, wurde 

– als das kleinste Hoheitsgebiet – Block 
genannt.

Ein vier bis acht Blocks umfassen-
des Hoheitsgebiet wurde als «Zelle der 
NSDAP»580 bezeichnet. Drei bis fünf 
Zellen bildeten die Ortsgruppe. Für die-
ses Gebiet war angeordnet, dass es nach 
Möglichkeit nicht größer sein durfte, 
«als es eine tatsächliche Übersicht des 
Gebietes durch den Ortsgruppenleiter 
und seine ehrenamtlichen Mitarbeiter 
zuläßt»581.

Die Kreise der NSDAP umfassten 
meist eine sehr unterschiedliche An-
zahl von Ortsgruppen. Die Grenzen 
der Kreise und der staatlichen Verwal-
tungsbereiche mussten übereinstim-
men. Es konnten aber auch mehrere 
Verwaltungskreise einen Parteikreis 
bilden.

Die größte Gebietszusammenfas-
sung als Parteihoheitsgebiet war der 
Gau. Die Grenzen der Gaue wurden 
vom Führer der NSDAP oder nach 
seinen Anweisungen vom Reichs-
organisationsleiter bestimmt. Das Ho-
heitsgebiet des Gaues umfasste alle in 
seinen Grenzen liegenden Kreise.

Oberster Hoheitsträger für das ge-
samte Reich war der Führer der NSDAP 
Adolf Hitler, der Führer und Reichskanz-
ler des Deutschen Reiches. Der Stellver-
treter des Führers war «zur Gewähr-
leistung engster Zusammenarbeit der 
Dienststellen der Partei mit den öffent-
lichen Behörden Mitglied der Reichs-
regierung»582.

Dem Führer und seinem Stellver-
treter standen in der Reichsleitung der 
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NSDAP für die verschiedenen Sach-
bereiche zuständige Reichsleiter zur 
Verfügung, die politische Leiter, jedoch 
keine Hoheitsträger waren. Hoheits-
träger gab es nur in der Rangordnung 
der Hoheitsgebiete: Führer, Gauleiter, 
Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Zellen-
leiter, Blockleiter.

Zu den Aufgaben der politischen 
Leiter gehörte vor allem auch die Über-
wachung der politischen Haltung der 
Bevölkerung, wobei sie oft mit der Ge-
stapo, der Geheimen Staatspolizei, und 
dem SD, dem Sicherheitsdienst der SS, 
zusammenarbeiteten, um gegen der 
Partei missliebige oder unbequeme 
Bürger entsprechende Maßnahmen 
anzuwenden – das konnte für den ein-
zelnen Verhaftung oder Einweisung in 
ein Konzentrationslager bedeuten.

Im Nürnberger Prozess wurde 1946 
das gesamte Korps der politischen Lei-
ter einschließlich aller Hoheitsträger 
und ihrer Stäbe – das waren insgesamt 
ungefähr 700 000 Parteiführer – als ver-
brecherisch verurteilt.

In den Gliederungen und Angeschlos-
senen Verbänden der NSDAP hatte die 
Partei sich für nahezu jeden Lebens-
bereich in der Gesellschaft geeignete 
Organisationen zur Kontrolle und 
Beeinfl ussung der Bevölkerung ge-
schaffen. Zu den Angeschlossenen Ver-
bänden zählten die NSV – Nationalso-
zialistische Volkswohlfahrt – und die 
DAF – Deutsche Arbeitsfront. SS, SA und 
Hitlerjugend waren Gliederungen. Zur 
Heranbildung von Führernachwuchs 
verfügte die NSDAP über eigene Schu-

len und zur Aburteilung von Verstö-
ßen gegen die Parteidisziplin über eine 
eigene Parteigerichtsbarkeit.

Geschichte  Vor dem Ersten Welt-
krieg, 1914–1918, war Deutschland 
eine Monarchie. Es gab zwar ein Parla-
ment – den Reichstag –, dessen Zusam-
mensetzung durch Wahlen bestimmt 
wurde und dem die Regierung Bericht 
zu geben hatte, die entscheidende 
Macht im Staat aber war der Kaiser. In 
der Niederlage des Ersten Weltkrieges 
zerbrach die Monarchie. Nach der Ab-
dankung des Kaisers wurde die Repu-
blik ausgerufen. Die demokratischen 
Parteien mussten den Aufbau einer 
Demokratie unter schwersten Bedin-
gungen versuchen. Sie mussten harte 
Forderungen im Friedensvertrag von 
Versailles annehmen und hohe Repa-
rationszahlungen an die Sieger garan-
tieren. Reparationszahlungen sind Er-
satzzahlungen für die durch den Krieg 
entstandenen Schäden. Nicht alle 
gesellschaftlichen Kräfte in Deutsch-
land waren mit der Abschaffung der 
Monarchie einverstanden. Viele waren 
über die Niederlage enttäuscht und 
verbittert. Es entstand die Dolchstoß-
legende, in der verbreitet wurde, die 
republikanischen Kräfte, die jetzt den 
neuen Staat lenkten, hätten durch ihre 
Revolution den Kaiser verraten, dem 
an sich siegreichen deutschen Heer 
einen Dolch in den Rücken gestoßen 
und dadurch den Zusammenbruch 
herbeigeführt.

Im September 1919 trat der ehema-
lige österreichische Staatsbürger und 

NSDAP



178

jetzt Staatenlose Adolf Hitler, der als 
Gefreiter am Weltkrieg teilgenommen 
hatte, in München der Deutschen Ar-
beiterpartei, DAP, bei. Die kleine Or-
ganisation war erst einige Monate zu-
vor gegründet worden. Hitler war im 
Anfang als Werberedner für die Partei 
tätig. Die erste größere Versammlung 
mit der gleichzeitigen Umbenennung 
der Partei in NSDAP – von den Partei-
historikern später als Massenkundge-
bung bezeichnet – fand am 24. Februar 
1920 im Festsaal des Münchner Hof-
bräuhauses statt. In dieser Versamm-
lung verkündete Hitler das aus 25 The-
sen bestehende Parteiprogramm.

Die Forderungen der ersten vier 
Punkte waren: 1. der Zusammenschluss 
aller Deutschen in einem Großdeutsch-
land; 2. die Aufhebung der Friedensver-
träge von Versailles und St. Germain; 
3. der Anspruch auf Land und Boden 
und Kolonien für Deutschland; 4. die 
Ausbürgerung aller Juden aus Deutsch-
land.

Das Parteiprogramm wurde von 
Hitler später als «Werbeprogramm»583 
bezeichnet, das «auf das Menschen-
material Rücksicht» nehme, das der 
«Bewegung … zur Verfügung steht»584.

Im September 1920 erhielt die 
Partei endgültig den Namen NSDAP 
– Nationalsozialistische Deutsche Ar-
beiterpartei – und wurde unter der 
Bezeichnung «Nationalsozialistischer 
Deutscher Arbeiterverein e. V.»585 am 
30. September 1920 als Verein eingetra-
gen. Im Dezember wurde von der Partei 
die Halbwochenzeitung «Völkischer Be-

obachter» erworben und zum «Zentral-
organ»586 der Partei gemacht.

Am 29. Juli 1921 fand aufgrund 
heftiger Krisen innerhalb der Partei 
eine außerordentliche Generalmitglie-
derversammlung statt, auf der Adolf 
Hitler zum 1. Vorsitzenden der Partei 
gewählt wurde. Danach wurde «das 
System der Mehrheitsbeschlüsse und 
der nach parlamentarischem Vorbild 
aufgebauten Ausschüsse … durch Adolf 
Hitler beseitigt und an seiner Stelle der 
Führergrundsatz … zur Grundlage der 
Organisation der NSDAP gemacht»587. 
1921 wurde die SA, die Sturmabteilung 
der NSDAP, gegründet, die, militärisch 
organisiert, mit gewalttätigem Ein-
satz eine wichtige Rolle im Kampf um 
die Erringung der Macht der NSDAP 
spielte.

Wegen der Anwendung von Ge-
walt und Terror auf den Straßen wurde 
die NSDAP 1922 von der preußischen 
Regierung für das Land Preußen ver-
boten. Zu Hitlers Vertrauten in dieser 
Anfangszeit der NSDAP gehörten Ernst 
Röhm – Offi zier, der die SA aufbaute 
und über einfl ussreiche Verbindungen 
verfügte –, Rudolf Heß – Offi zier, der 
zunächst Hitlers Sekretär, nach der 
Machtübernahme 1933 Stellvertreter 
des Führers wurde –, Hermann Göring 
– Luftwaffenoffi zier und später Reichs-
luftfahrtminister –, Alfred Rosenberg – 
zunächst Herausgeber des «Völkischen 
Beobachters», später «Beauftragter des 
Führers für die gesamte geistige und 
weltanschauliche Schulung und Erzie-
hung der NSDAP» und ab 1941 «Reichs-
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minister für die besetzten Ostge-
biete» –, Julius Streicher – Lehrer, der ab 
1923 die judenfeindliche Zeitung «Der 
Stürmer» herausgab – und Wilhelm 
Frick, von 1933–1945 Reichsminister 
des Innern.

Im Sommer 1922 war es durch 
den raschen Verfall der deutschen 
Währung zu einer schnell anwach-
senden Infl ation gekommen. Die 
daraus entstehenden wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten begünstigten die Ent-
wicklung radikaler Parteien, deren 
Propagandasprüche den Notleidenden 
die Möglichkeit rascher Besserung vor-
gaukelten.

In fast ganz Nord- und Mittel-
deutschland und auch in Baden war 
die NSDAP inzwischen verboten wor-
den.

Im November 1923 glaubte Hitler, 
er könne die schweren Zerwürfnisse 
zwischen der bayerischen Landes-
regierung und der Reichsregierung für 
seine Absichten nutzen. Sein Putsch-
versuch am 9. November 1923 miss-
lang. Die Partei feierte die Aktion aber 
als Heldentat, nannte sie Marsch auf die 
Feldherrnhalle und erklärte den 9. No-
vember zum Gedenktag der Partei.

Nach dem missglückten Putschver-
such wurde die NSDAP verboten. Der 
nachfolgende Prozess hatte auch nach 
Aussage der nationalsozialistischen Ge-
schichtsschreiber größten Propagan-
dawert für Adolf Hitler und die Partei: 
«Vom 26. 2.–1. 4. 1924 fand vor dem 
Volksgericht München I der … Prozeß 
gegen Adolf Hitler, Ludendorff und die 

anderen … wegen Hochverrats statt, 
durch den der Name Adolf Hitler in 
alle Teile des Reiches und weit darüber 
hinaus getragen wurde.»588

Hitler wurde zu fünf Jahren Fes-
tungshaft verurteilt, jedoch schon 
nach acht Monaten zur Bewährung 
entlassen. In der Haft diktierte er Ru-
dolf Heß den ersten Teil seines Buches 
«Mein Kampf».

Bereits während seiner Haftzeit 
 äußerte Hitler in einem Gespräch: 
«Wenn ich meine Tätigkeit wieder auf-
nehme, werde ich eine neue Politik ein-
schlagen müssen. Statt die Macht durch 
Waffengewalt zu erringen, werden wir 
zum Ärger der katholischen und mar-
xistischen Abgeordneten unsere Nasen 
in den Reichstag stecken. Wenn es auch 
länger dauert, sie zu überstimmen als 
sie zu erschießen, so wird uns schließ-
lich ihre eigene Verfassung den Erfolg 
garantieren.»589

Nachdem Mitte Februar 1925 das 
Verbot der NSDAP aufgehoben worden 
war, verkündete Hitler am 27. Februar 
1925 in einer Versammlung im Münch-
ner Bürgerbräukeller die Neugründung 
der Partei. Gleichzeitig erklärte er sei-
nen «Verzicht auf alle Versuche, diesen 
Staat mit Gewalt zu stürzen»590. Mit der 
Partei wurde auch sofort die SA neu ge-
gründet.

1925 wurde – zunächst als Unter-
verband der SA – die SS zum per-
sönlichen Schutz Adolf Hitlers einge-
richtet. 1929 wurde Heinrich Himmler 
ihr Führer.

1925 hatte die NSDAP rund 27 000, 
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1926 nicht ganz 50 000, 1927 etwa 72 000 
Mitglieder. Im September 1930 zählte 
die Partei rund 130 000 Mitglieder, An-
fang Januar 1932 waren es etwa 686 000 
und Ende Januar 1933 ca. 850 000. Nach 
der Machtübernahme gab es Ende Mai 
1933 rund 2,5 Millionen eingetragene 
Nationalsozialisten.

In den Wahlkämpfen, die von den 
politischen Parteien zunehmend hefti-
ger geführt wurden, hatte die NSDAP ne-
ben ihrer aufwendigen Propaganda zu-
nehmend Mittel der Gewalt eingesetzt, 
besonders in der Auseinandersetzung 
mit den Kommunisten. Bei den Reichs-
tagswahlen 1930 erhielt die NSDAP 18,5 
Prozent der Wählerstimmen; sie wurde 
mit 107 Sitzen im Reichstag nach der 
Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands, SPD, zweitstärkste Partei. Die 
anderen großen Parteien im Reichstag 
waren die Deutschnationale Volkspar-
tei, DNVP, das Zentrum, die Bayerische 
Volkspartei, BVP, die Kommunistische 
Partei Deutschlands, KPD. Auch in den 
Landtagen, den Volksvertretungen in 
den 17 Bundesländern des Reiches, ver-
größerte die NSDAP ihre Sitzanteile; 
sie erreichte aber in keinem Land die 
absolute Mehrheit.

Nach ihrem Wahlerfolg wurden 
die Kontakte der konservativen und 
reaktionären Kreise zu den National-
sozialisten verstärkt. Im Oktober bilde-
ten die DNVP, der «Stahlhelm»591 – ein 

politischer Wehrverband ehemaliger 
Soldaten des Weltkrieges – und die 
NSDAP die «Harzburger Front»592.

Bei der Reichstagswahl 1932 erreich-
te die NSDAP 37,3 Prozent der Wäh-
lerstimmen; sie wurde mit 230 Sitzen 
stärkste Partei im Reichstag.

Das ihm angebotene Amt des Vi-
ze kanzlers lehnte Hitler mit der For-
derung ab, als Führer der stärksten 
Partei selbst Reichskanzler werden zu 
wollen. Hitlers Anspruch wurde vom 
Reichspräsidenten zunächst zurück-
gewiesen.

Zu Beginn des Jahres 1933 gelang 
es Vertretern der konservativen und 
nationalen Parteien, Hitlers Anspruch 
auf die Kanzlerschaft beim Reichsprä-
sidenten durchzusetzen.

Am 30. Januar 1933 ernannte der 
Reichspräsident Paul von Hindenburg 
Hitler zum Reichskanzler, und am sel-
ben Tag leiteten die Nationalsozialis-
ten ihre skrupellosen Maßnahmen zur 
Machtübernahme ein. Siehe dazu Macht-
übernahme und Gleichschaltung.

Durch das «Gesetz gegen die Neu-
bildung von Parteien» vom 14. Juli 
1933 wurde die NSDAP zur einzigen 
zugelassenen Staatspartei in Deutsch-
land.

Die Führer der NSDAP übernahmen 
zu ihren Parteiämtern wesentliche 
Funktionen in der Staatsorganisation, 
zum Beispiel:
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Parteiamt Staatsamt

Führer der NSDAP Adolf Hitler Reichskanzler (mit allen Vollmach-
ten des Reichspräsidenten)

Stellvertreter des Führers Rudolf Heß Minister der Reichsregierung mit
Mitspracherecht in allen Bereichen

Reichspropagandaleiter
der NSDAP

Joseph Goebbels Reichsminister für Volksaufklärung
und Propaganda

Leiter des Amtes für
Agrarpolitik

Walter Darré (bis 1942) Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft

Reichsführer-SS Heinrich Himmler Chef der Deutschen Polizei – zuletzt
auch Reichsinnenminister

Reichspressechef Otto Dietrich Pressechef der Reichsregierung

Reichsjugendführer Baldur v. Schirach (bis 1940) Jugendführer des Deutschen Reiches

Gauleiter Reichsstatthalter oder Oberpräsiden-
ten

Im Laufe des Zweiten Weltkrieges 
übernahm die NSDAP weitere Auf-
gaben des Staates. So wurden zu Be-
ginn des Krieges zuerst die Gauleiter, 
die auch ein staatliches Amt ausübten, 
und 1942 alle Gauleiter zu Reichsver-
teidigungskommissaren ernannt. 1944 
übernahm die NSDAP die Aufsicht 
über die Aufgaben des Luftschutzes. 
Im September 1944 wurde die NSDAP 
mit der Aufstellung des Volkssturmes 
beauftragt.

Im Nürnberger Prozess wurde – 
außer den Schuldsprüchen gegen 
einzelne Führer der Partei, des Staates, 
der Wirtschaft und der Wehrmacht 
– das Führerkorps der NSDAP zur ver-
brecherischen Organisation erklärt, 
soweit es sich um den Führer Adolf 
Hitler, die Reichsleitung, die Gauleiter 
und ihre Stäbe, die Ortsgruppenleiter, 

die Zellen- und Blockleiter und damit 
um eine Gruppe von rund 700 000 Per-
sonen handelte.

Die Begründung für den Urteils-
spruch war, dass diese Politischen 
Leiter während der Zeit der national-
sozialistischen Herrschaft, 1933–1945, 
«zu Zwecken benutzt»593 wurden, «die 
vom Statut als verbrecherisch bezeich-
net werden und die folgendes bedeu-
ten: Die Germanisierung einverleibter 
Gebiete, die Verfolgung der Juden, die 
Durchführung des Slawenarbeitspro-
gramms und die Mißhandlung von 
Kriegsgefangenen»594.

Im September 1945 wurde die 
NSDAP sowie alle ihr angegliederten, 
ihr untergeordneten oder von ihr 
überwachten Organisationen von den 
alliierten Siegermächten des Zweiten 
Weltkrieges verboten. Die nach 1945 
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von den Siegermächten in unter-
schiedlicher Weise in Deutschland 
durchgeführten Maßnahmen der Ent-
nazifi zierung sollten dem Zweck die-
nen, den Einfl uss des Nationalsozia-
lismus im öffentlichen Leben, in der 
Wirtschaft und in der Erziehung aus-
zuschalten und den aktiven National-
sozialisten eine Strafe aufzuerlegen. 
Siehe Machtübernahme, Gleichschaltung, 
Führer und Reichskanzler, Führergrund-
satz, Versailler Diktat, Röhm-Putsch, 
SS, Judenverfolgung, Germanisierung, 
Fremdarbeiter.

NSFK war die Abkürzung für das Natio-
nalsozialistische Fliegerkorps, das 1937 
von Adolf Hitler gegründet wurde mit 
der Aufgabe der «fl iegerisch-vormilitä-
rischen Ausbildung des Nachwuchses 
der Luftwaffe»595.

Das NSFK war eine nationalsozia-
listische Organisation, unterstand je-
doch nicht der NSDAP, sondern dem 
Reichsluftfahrtminister und Ober-
befehlshaber der Luftwaffe, Hermann 
Göring.

Zu den Aufgaben des NSFK gehörten 
auch die «in-Übung-Haltung der Reser-
visten der Fliegertruppe»596 und die 
«Zusammenfassung und Steuerung des 
gesamten deutschen Luftsportes»597. 
Die Zielsetzung des Fliegerkorps hatte 
Hitler bei der Gründung des NSFK ganz 
deutlich gegeben: «der deutschen Luft-
waffe einen zahlenmäßig starken und 
fachlich gut vorbereiteten Nachwuchs 
zu sichern»598.

Bei der Ausbildung des Fliegernach-
wuchses arbeitete das NSFK auch mit 

der Flieger-HJ zusammen, die interes-
sierte Jungen zur Ausbildung an das 
Fliegerkorps überstellte.

Wie in anderen nationalsozialisti-
schen Organisationen – zum Beispiel 
dem NSKK, dem Nationalsozialisti-
schen Kraftfahrkorps – war auch für 
die Angehörigen des Fliegerkorps eine 
«weltanschauliche Erziehung und Wei-
terbildung»599 vorgesehen, ebenso wie 
eine «wehrsportliche Ausbildung»600 
im Geländedienst und im Kleinkaliber-
schießen.

Die Angehörigen des NSFK trugen 
Uniform. Die Mitgliedschaft im Flie-
gerkorps war freiwillig; Mitglieder 
mussten nicht der NSDAP angehören. 
Siehe HJ, Wehrmacht, NSDAP.

NS-Frauenschaft. Die NS-Frauenschaft – 
NS stand für nationalsozialistisch – 
wurde im Oktober 1931 als Zusammen-
schluss mehrerer nationaler und na-
tionalsozialistischer Frauenverbände 
gegründet; die NSDAP erklärte sie zur 
«einzigen parteiamtlichen Frauen-
organisation»601. 1935 wurde die NS-
Frauenschaft Gliederung der NSDAP 
mit der Aufgabe, «dem Führer politisch 
und weltanschaulich zuverlässige Füh-
rerinnen zu erziehen, die die Arbeits-
gebiete der NS-Frauenschaft und des 
Deutschen Frauenwerkes führen und 
die in sonstigen Verbänden tätigen 
Frauen ausrichten»602.

Die NS-Frauenschaft sollte über ge-
zielte und vielfältige Schulungsarbeit 
«Lehre und Gedankengut» des Natio-
nalsozialismus in die «Köpfe und Her-
zen aller deutschen Frauen … versen-
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ken»603; sie war verantwortlich dafür, 
dass die Ausrichtung und Arbeit aller 
Frauenverbände den Zielsetzungen der 
Partei entsprach. Die NS-Frauenschaft 
stellte aufgrund ihrer politischen Auf-
gabenstellung eine Auslese dar, in der 
nur bereits bewährte Frauen Mitglieder 
werden konnten.

Das Deutsche Frauenwerk da-
gegen war das Sammelbecken für alle 
Frauen, die entweder als einzelne Mit-
glieder oder über ihre Zugehörigkeit 
zu Vereinen aufgenommen wurden. 
Das Deutsche Frauenwerk war ein 
eingetragener Verein mit eigenem Ver-
mögen.

Beide Organisationen waren jedoch 
eng verbunden, weil die Führerinnen 
der NS-Frauenschaft gleichzeitig auch 
Führerinnen im Deutschen Frauen-
werk waren. Im Februar 1934 wurde 
Gertrud Scholtz-Klink zur Führerin der 
NS-Frauenschaft und des Deutschen 
Frauenwerkes ernannt.

Wie die NSDAP war die NS-Frauen-
schaft in Gau, Kreis, Ortsgruppe, Zelle, 
Block beziehungsweise «Haushaltungs-
gruppe»604 unterteilt. Für die national-
sozialistische Frauenschulung standen 
der NS-Frauenschaft eigene Reichs- und 
Gauschulen zur Verfügung.

An den Frauenschaftsabenden, die 
wöchentlich stattfanden, mussten die 
Frauenschaftsmitglieder mindestens 
einmal im Monat teilnehmen.

Ein besonderer Schwerpunkt der 
Frauenschaftsarbeit lag in der Erzie-
hung der Frauen zu Hausfrauen und 
Müttern. 1934 wurde der «Reichsmüt-

terdienst»605 eingerichtet zur «Heran-
bildung von körperlich und seelisch 
tüchtigen Müttern, die überzeugt sind 
von den hohen Pfl ichten der Mutter-
schaft, die erfahren sind in der Pfl ege 
und Erziehung ihrer Kinder und die 
ihren hauswirtschaftlichen Aufgaben 
gewachsen sind»606.

Eine besondere Einrichtung des 
Reichsmütterdienstes waren die auf-
grund eines Abkommens zwischen 
SS und Reichsmütterdienst 1936 ge-
schaffenen Bräuteschulen für Bräute 
von SS- und SA-Angehörigen. Für die 
Bräute von SS-Angehörigen war der 
Besuch dieser Schulen von Heinrich 
Himmler, Reichsführer-SS, als Pfl icht 
angeordnet worden. In sechswöchigen 
Kursen wurden den Frauen hier neben 
der politischen Schulung Kenntnisse 
in Haushaltsführung und Kindererzie-
hung vermittelt.

Nach nationalsozialistischer Dar-
stellung wurden von 1934 bis 1938 
insgesamt 1,7 Millionen Frauen im 
Rahmen des Reichsmütterdienstes ge-
schult.

Bis zum Januar 1939 zählten NS-
Frauenschaft und das Deutsche  Frauen-
werk zusammen etwa 3,3 Millionen 
Mitglieder. Ihr politischer Einfl uss in 
der NSDAP und im Staat war gering. 
Siehe Dienstverpfl ichtung, Pfl ichtjahr, 
Deutsche Arbeitsfront, SS, Lebensborn.

NSKK war die Abkürzung für Nationalso-
zialistisches Kraftfahrkorps, eine Glie-
derung der NSDAP.

Unter dem Leitspruch «Je höher der 
Stand der Motorisierung, desto stärker 
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die Abwehrkraft der Nation!»607 hatte 
das NSKK vor allem die Aufgabe, «die 
in der HJ und im Arbeitsdienst her-
anwachsende motorsportbegeisterte 
Jugend»608 in ihren Motorsportschulen 
im Auto- und Motorradfahren aus-
zubilden.

1930 war unter der Bezeichnung NS-
Automobil-Korps, NSAK, eine Sonder-
einheit der SA gegründet worden. 1934 
entstand durch Zusammenlegung von 
NSAK und Motor-SA das NSKK.

Ganz eindeutig dienten die NSKK-
Schulungen der Vorbereitung auf mi-
litärische Aufgaben: «Der junge Fahrer, 
der aus ihnen hervorgeht, wird, wenn 
die Zeit seiner Wehrpfl icht gekommen 
ist, wohlvorbereitet an Körper und 
Geist mit Stolz das Kleid des Waffen-
trägers der Nation – der Wehrmacht 
– tragen und nach ihrer Ablegung als 
ganzer Mann wieder in die Reihen des 
Korps zurückkehren.»609

Das NSKK war nach Gebieten in 
vier Motorobergruppen, drei Motor-
gruppen und 21 Motorbrigaden unter-
teilt; unterhalb dieser geographischen 
Einteilung gab es Motorstandarten, 
Motorstaffeln und Motorstürme. Die 
Angehörigen des NSKK trugen Uni-
form. Der Eintritt in das NSKK war 
nicht von dem Besitz eines Fahrzeu-
ges oder eines Führerscheines abhän-
gig.

Eine Mitgliedschaft im NSKK hatte 
nicht die gleichzeitige Mitgliedschaft 
in der NSDAP zur Bedingung oder zur 
Folge.

Das NSKK war – sein Führer war 

auch «Präsident der Obersten Natio-
nalen Sportbehörde für die deutsche 
Kraftfahrt»610 – staatliche Aufsichts-
organisation für alle Veranstaltungen 
und Tätigkeiten des deutschen Kraft-
fahrsportes. Zu den Aufgaben des 
NSKK gehörten auch die Vertretung 
des deutschen Kraftfahrsportes ge-
genüber dem Ausland sowie Leitung 
und Überwachung nationaler und 
inter nationaler Großveranstaltungen. 
Siehe NSDAP, Gliederungen und An-
geschlossene Verbände der NSDAP, Hit-
lerjugend.

NSV war die Abkürzung für Nationalso-
zialistische Volkswohlfahrt e. V., eine 
drei Monate nach der Machtübernahme 
im Mai 1933 gegründete Organisation 
der NSDAP, die zuständig war «für alle 
Fragen der Volkswohlfahrt und Für-
sorge»611. Durch Verordnung vom 29. 
März 1935 wurde die NSV zu einem 
der NSDAP angeschlossenen Verband, 
blieb jedoch ein eingetragener Ver-
ein mit Sitz in Berlin. Ihre politischen 
Richtlinien erhielt die NSV vom 
«Hauptamt für Volkswohlfahrt»612 in 
der Reichsleitung der NSDAP. Die NSV 
war wie die NSDAP organisiert; von 
 einer Reichswaltung geleitet und in 
 Gau-, Kreis- und Ortsgruppenverwaltun-
gen, auf der untersten Ebene in Blocks 
der NSV untergliedert.

Die Ziele nationalsozialistischer 
Wohlfahrtspfl ege umriss Dr. Joseph 
Goebbels, Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda, 1938 
anlässlich eines der Reichsparteitage: 
«Wir gehen nicht vom einzelnen Men-
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schen aus, wir vertreten nicht die An-
schauung: man muß die Hungernden 
speisen, die Durstigen tränken und 
die Nackten bekleiden – das sind für 
uns keine Motive. Unsere Motive sind 
ganz anderer Art. Sie lassen sich am 
lapidarsten in dem Satz zusammen-
fassen: Wir müssen ein gesundes Volk 
besitzen, um uns in der Welt durchset-
zen zu können.»613 Daraus ergab sich, 
wem geholfen werden durfte und wem 
nicht: «Maßgebend für die Leistung der 
NSV ist die Verantwortung gegenüber 
der Gemeinschaft. Darum werden nur 
rassisch wertvolle erbgesunde Fami-
lien von der NSV unterstützt.»614 Das 
bedeutete, dass zum Beispiel jüdische 
Familien oder Menschen mit vermeint-
lich erbbedingten Krankheiten oder 
der Partei missliebige Personen keine 
Hilfe erhielten.

Neben dem Staat als Träger öffent-
licher Wohlfahrt – seine Fürsorgever-
pfl ichtung blieb auch während der 
Zeit nationalsozialistischer Herrschaft 
bestehen – hatte es vor 1933 sieben Or-
ganisationen in der freien Wohlfahrts-
pfl ege gegeben, die von den politischen 
Parteien, den Gewerkschaften und den 
Kirchen getragen wurden. Im März 
1934 wurden die freien Organisationen 
zu der «Reichsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspfl ege Deutschlands»615 zu  -
sammengeschlossen und unter die 
uneingeschränkte Führung der NSV 
gestellt.

In den folgenden Jahren versuchte 
die NSV zum Teil mit Erfolg, bis dahin 
bestehende einschlägige Rechte und 

Befugnisse der staatlichen Fürsorgever-
waltung zu übernehmen. Im April 
1941 wurde durch Erlass verfügt, dass 
die NSV weitgehende Rechte gegen-
über den staatlichen Behörden bei der 
Betreuung von Kindertagesstätten er -
hielt; im September des gleichen Jahres 
wurde die Mitarbeit der NSV in der 
Jugendhilfe deutlich erweitert. Die 
Übernahme staatlicher Aufgaben der 
Wohlfahrtspfl ege durch die NSV wur-
de im August 1944 durch eine Verfü-
gung Adolf Hitlers bekräftigt: «Träger 
und Repräsentant der Volkspfl ege ist 
die Nationalsozialistische Volkswohl-
fahrt.»616 Der Schwerpunkt der NSV-
Arbeit lag in der Gesundheitsfürsorge. 
Neben Klein- und Schulkinderfürsor-
ge gab es ein Tuberkulosehilfswerk, 
Schulzahnpfl ege, Hauskrankenpfl ege, 
Heilverschickungen und das Hilfswerk 
«Mutter und Kind»617, das von der na-
tionalsozialistischen Propaganda be-
sonders hervorgehoben wurde, denn 
«Mutter und Kind sind das Unterpfand 
für die Unsterblichkeit des Staates»618. 
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Reichsmütterdienst der NS-Frauenschaft 
begann die Fürsorge bereits bei der 
Eheberatung, die für «rassehygienische 
und erbbiologische Aufklärung»619 
sorgen sollte. Vor und nach der Geburt 
wurden Frauen in Fragen der Säuglings-
pfl ege und gesunder Kinderernährung 
beraten und betreut, in manchen Fällen 
wirtschaftlicher Not auch unterstützt.

Kindergärten wurden eingerichtet, 
erholungsbedürftige Mütter wurden 
zu so bezeichneten Mütterfreizeiten 
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verschickt. Wenn nicht schon vorher, 
versuchte die NSV spätestens hier 
während der Erholungsaufenthalte, 
die Mütter im Sinne des Nationalso-
zialismus zu beeinfl ussen. «Neben der 
sozialen Leistung», hieß es in einer 
Aufgabenbeschreibung der NSV von 
1937, «steht aber die noch höher zu be-
wertende politische.»620

Die NSV hatte 1938 rund 6,5 Millio-
nen Mitglieder, die monatliche Beiträ-
ge zahlen mussten; über das Beitrags-
aufkommen hinaus fi nanzierte die 
NSV ihre Einrichtungen aus Einnah-
men des Winterhilfswerkes sowie zu 
einem großen Anteil aus staatlichen 
Mitteln.

1943 zählte die NSV rund 17 Millio-
nen Mitglieder. Vielen Menschen, die 
es aus unterschiedlichen Gründen für 
zweckmäßig hielten, einer der Partei-
organisationen beizutreten, war eine 
Mitgliedschaft in der NSV angenehmer 
als der Eintritt in die NSDAP. Siehe 
Rassenkunde, Ehrenbuch für die deutsche 
kinderreiche Familie, Gleichschaltung, erb-
kranker Nachwuchs, Arbeitsscheue, Juden-
verfolgung.

NSV-Schweinchen war die volkstümliche 
Bezeichnung für eine Merktafel aus 
Holz oder Pappe, die wie ein Schwein 
geformt war. Auf der Schweinchen-
Merktafel war aufgeschrieben, welche 
Küchenabfälle ein Schwein frisst und 
welche nicht: «Ich fresse: Abfälle von 
Kartoffeln, Gemüse, Salat und Obst … 
aber nicht: Chemikalien, Putzmittel, 
Gewürze.»621

NSV war die Abkürzung für Na-

tionalsozialistische Volkswohlfahrt 
e. V., die Organisation der NSDAP für 
Wohlfahrtspfl ege. Das Schwein war 
die Kennmarke des «Ernährungshilfs-
werkes des deutschen Volkes»622, das 
1937 von der NSV eingerichtet wurde. 
Aufgabe des Ernährungshilfswerkes 
war, alle bis dahin nicht verwerteten 
Küchenabfälle in den städtischen Haus-
haltungen zu sammeln und sie der 
Landwirtschaft zur Schweinemast zu-
zuleiten. Die Merktafel sollte die Haus-
frauen zu sorgfältiger Sammlung der 
notwendigen Abfälle anhalten. Wie 
auch die Sammlungen von Altwaren 
aller Art – Metalle, Flaschen, Textilien 
oder Papier – gehörte die Verwertung 
von Küchenabfällen zu den nationalso-
zialistischen Propagandaaktionen, in 
denen die Bevölkerung aufgefordert 
wurde, ihren Teil zur Verwirklichung 
des Vierjahresplans beizutragen. Für die 
Sammlungen von Altmaterialien wur-
den in regelmäßigen Aktionen Schüler 
und Jungen und Mädchen der Hitler-
jugend eingesetzt.

Mangelnde Bereitschaft der Haus-
frauen, Abfälle zu sammeln, wurde 
häufi g zum Anlass für Denunziationen 
bei dem zuständigen Blockwart. Siehe 
NSV, Vierjahresplan, Winterhilfswerk.

Nürnberger Gesetze. Mit diesem Begriff 
bezeichnet die Weltöffentlichkeit die 
zwei berüchtigten Gesetze, die am 
15. September 1935 auf dem Nürn-
berger Parteitag der NSDAP verkündet 
wurden. Durch das Reichsbürgergesetz 
wurden alle deutschen Staatsbürger 
jüdischen Glaubens oder mit zwei 
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Großeltern jüdischen Glaubens zu 
Menschen mit eingeschränkten Rech-
ten herabgestuft. Durch das «Gesetz 
zum Schutze des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre», Blutschutzgesetz 
genannt, wurde die Eheschließung 
zwischen Nicht-Juden und Juden ver-
boten und unter Strafe gestellt. Die 
Judenverfolgung – die bereits seit 1933 
mit der nationalsozialistischen Macht-
übernahme begonnen hatte – erhielt 
eine gesetzliche Grundlage.

Die Nationalsozialisten bezeich-
neten das Reichsbürgergesetz und 
das Blutschutzgesetz als «Nürnberger 
Rassengesetze»: «Die Nürnberger Ras-
sengesetze sind die Grundpfeiler der 
deutschen Rassegesetzgebung. Dem 
deutschen Volke werden sie, das Ras-
senproblem staatsrechtlich wie erbbio-
logisch angehend, die rassische Kraft 
sichern, ein ‹germanisches Volk deut-
scher Nation› heranzuziehen, das sich 
durch Fernhaltung jeder fremdartigen 
Rassenmischung seine Art erhält.»623

Die Nürnberger Gesetze wurden 
weltweit zum Sinnbild der national-
sozialistischen Menschenverachtung. 
Sie waren Grundlage der furchtbars-
ten Verfolgung in der Geschichte der 
Menschheit, durch die Millionen Juden 
in unendliches Leid und in den Tod ge-
trieben wurden.

Der Parteitag von 1935 stand unter 
dem zynischen Leitspruch «Reichspar-
teitag der Freiheit»624. Der Reichstag 
– seit der Annahme des Ermächtigungs-
gesetzes am 24. März 1933 nur noch 
ein Zustimmungsparlament ohne 

das Recht, die Gesetzgebung zu beein-
fl ussen – war, nur um dem Gesetz zu-
zustimmen, nach Nürnberg einberufen 
worden.

Das dritte der Nürnberger Gesetze, 
das Reichsfl aggengesetz, bestimmte, 
dass die Farben des Deutschen Reiches 
schwarz-weiß-rot waren und dass die 
Hakenkreuzfahne die Reichs- und Na-
tionalfl agge wurde. Siehe Reichsbürger-
gesetz, Blutschutzgesetz, Judenverfolgung, 
Endlösung.

Nürnberger Prozess. Der Nürnberger Pro-
zess fand vom 20. 11. 1945 bis 1. 10. 
1946 vor einem Internationalen Mili-
tärtribunal, IMT, der Siegermächte des 
Zweiten Weltkrieges – Großbritannien, 
Frankreich, USA und Sowjetunion 
– statt. Angeklagt wurden 24 Männer, 
die während der Zeit der nationalsozia-
listischen Herrschaft in Deutschland, 
1933–1945, in führenden Stellungen 
der Partei, des Staates, der Wirtschaft 
und der Wehrmacht tätig gewesen wa-
ren, sowie sechs nationalsozialistische 
Organisationen.

Der Prozess wurde durchgeführt 
aufgrund des am 8. August 1945 in 
London von den alliierten Mächten 
geschlossenen «Abkommens über die 
Verfolgung und Bestrafung der Haupt-
kriegsverbrecher der Mächte der Eu-
ropäischen Achse».

Dem Gericht gehörten je ein Richter 
und ein stellvertretendes Mitglied der 
vier beteiligten Staaten an. Jeder Staat 
stellte einen Hauptanklagevertreter. 
Als Verteidiger waren deutsche An-
wälte zugelassen.

Nürnberger Prozess
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Die Anklagepunkte lauteten:
1. Gemeinsamer Plan oder Verschwö-

rung.
2. Verbrechen gegen den Frieden.
3. Kriegsverbrechen.
4. Verbrechen gegen die Menschlich-

keit.
Zur Beweisführung wurden zahl-

lose Dokumente geprüft, die münd-
lichen und schriftlichen Aussagen 
von über 200 Zeugen gehört und gele-
sen.

Von den 24 in der Anklageschrift 
aufgeführten Angeklagten fehlten 
vor Gericht Reichsorganisationsleiter 
Robert Ley, der am 25. Oktober 1945 
Selbstmord begangen hatte, Gustav 
Krupp v. Bohlen und Halbach wegen 
Krankheit und Martin Bormann, der 
nicht aufgefunden werden konnte. 
Gegen Bormann wurde in Abwesen-
heit verhandelt. 22 der Angeklagten 
wurden am 1. Oktober 1946 verurteilt, 
davon 12 zum Tode. Das waren

Martin Bormann, Reichsleiter und Chef 
der Parteikanzlei der NSDAP

 Anklagepunkte: 1, 3, 4.
 Schuldig nach: 3, 4.
Hans Frank, Generalgouverneur von 

Polen
 Anklagepunkte: 1, 3, 4.
 Schuldig nach: 3, 4.
Wilhelm Frick, Reichsminister des In-

nern
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach: 2, 3, 4.
Hermann Göring, Reichsmarschall, Preu-

ßischer Ministerpräsident und Reichs-
luftfahrtminister

 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Alfred Jodl, Generaloberst und Chef des 

Wehrmachtsführungsstabes
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Ernst Kaltenbrunner, SS-Obergruppen-

führer, seit 1943 Chef des Reichssicher-
heitshauptamtes, RSHA

 Anklagepunkte: 1, 3, 4.
 Schuldig nach: 3, 4.
Wilhelm Keitel, Generalfeldmarschall 

und Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht

 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Joachim von Ribbentrop, Reichsaußen-

minister
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Alfred Rosenberg, Reichsminister für die 

besetzten Ostgebiete
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Fritz Sauckel, Gauleiter von Thüringen 

und Reichsbevollmächtigter für den 
Arbeitseinsatz

 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach: 3, 4.
Arthur Seyß-Inquart, Reichskommissar für 

die Niederlande
Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
Schuldig nach: 2, 3, 4.

Julius Streicher, Gauleiter von Franken 
und Herausgeber der Zeitung «Der 
Stürmer»
Anklagepunkte: 1, 4.
Schuldig nach: 4.

 Drei Angeklagte wurden zu lebens-
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langer Freiheitsstrafe verurteilt. Das 
waren

Walther Funk, Reichswirtschaftsminis-
ter

 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach: 2, 3, 4.
Rudolf Heß, Stellvertreter des Führers 
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach: 1, 2.
Erich Raeder, Großadmiral und Ober-

befehlshaber der Kriegsmarine
 Anklagepunkte: 1, 2, 3.
 Schuldig nach: 1, 2, 3.
 Vier Angeklagte wurden zu zeitlich 

begrenzten Freiheitsstrafen verurteilt. 
Das waren

Karl Dönitz, Großadmiral und Nachfol-
ger Raeders als Oberbefehlshaber der 
Kriegsmarine, letzter Reichspräsident

 zu 10 Jahren Freiheitsentzug
 Anklagepunkte: 1, 2, 3.
 Schuldig nach: 2, 3.
Konstantin von Neurath, Reichsaußen-

minister und Reichsprotektor von Böh-
men und Mähren

 zu 15 Jahren Freiheitsentzug 
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach allen 4 Punkten.
Baldur von Schirach, Reichsjugendführer 

und Gauleiter von Wien
 zu 20 Jahren Freiheitsentzug
 Anklagepunkte: 1, 4.
 Schuldig nach: 4.
Albert Speer, Rüstungsminister
 zu 20 Jahren Freiheitsentzug
 Anklagepunkte: 1, 2, 3, 4.
 Schuldig nach: 3, 4.
 Drei Angeklagte wurden freigespro-

chen. Das waren

Hans Fritzsche, Abteilungsleiter im 
Reichspropagandaministerium

 Anklagepunkte: 1, 3, 4.
Franz von Papen, Vizekanzler und später 

Botschafter in Österreich und der
 Türkei
 Anklagepunkte: 1, 2.
Hjalmar Schacht, Reichsbankpräsident 

und Reichswirtschaftsminister
 Anklagepunkte: 1, 2.

Die Todesurteile wurden in Nürn-
berg vollstreckt. Göring beging vor der 
Vollstreckung Selbstmord. Die Haft-
strafen verbüßten die Verurteilten im 
Kriegsverbrecher-Gefängnis in Berlin-
Spandau, bewacht von Soldaten der 
vier Siegerstaaten.

Von den sechs angeklagten na-
tionalsozialistischen Organisationen 
wurden drei zu verbrecherischen 
erklärt: das Führerkorps der NSDAP, 
die SS – einschließlich Waffen-SS, SS-
Totenkopfverbände und SD – sowie die 
Gestapo. Nicht zu verbrecherischen 
Organisationen erklärt wurden die 
SA, die Reichsregierung sowie Ge-
neralstab und Oberkommando der 
Wehrmacht.

Die Urteile hatten keine Auswir-
kung auf die deutsche Rechtsprechung. 
Personen, die während der national-
sozialistischen Herrschaft einer der 
schuldig gesprochenen Organisationen 
angehört hatten, muss in Prozessen 
ihre persönliche Schuld nach den Straf-
tatbeständen des geltenden deutschen 
Rechts nachgewiesen werden.

Die Amerikaner führten nach Ab-
schluss des Hauptprozesses weitere 
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Prozesse in Nürnberg durch, 1. gegen 
Ärzte wegen Teilnahme an grausamen 
und lebensgefährlichen Menschen-
versuchen, 2. gegen Generalfeldmar-
schall Milch wegen Mitarbeit an dem 
Zwangsarbeiterprogramm, 3. gegen Ju-
risten, 4. gegen Angehörige des Wirt-
schaftsverwaltungshauptamtes der 
SS, denen die Verwaltung der Konzen-
trationslager unterstand, 5. gegen Fried-
rich Flick und fünf seiner Mitarbeiter 
wegen Ausnutzung von Zwangsarbei-
tern, 6. gegen die Leitung der IG-Far-
benindustrie, 7. gegen Südost-Generale 
wegen Geiselerschießungen, 8. gegen 
Angehörige des Rasse- und Siedlungs-
hauptamtes der SS, unter anderem 
wegen der Mitwirkung an der Massen-
tötung von Polen und Juden, 9. gegen 
die Mitglieder von Einsatzgruppen der 
SS, denen Morde an Millionen von 
Menschen zur Last gelegt wurden, 10. 
gegen Krupp und leitende Angestell-
te der Firma Krupp, unter anderem 
wegen der Ausnutzung von Zwangs-
arbeitern, 11. der Wilhelmstraßen-Pro-

zess gegen führende Personen, unter 
anderem Minister und Staatssekretäre 
der nationalsozialistischen Regierung, 
12. gegen Angehörige des Oberkom-
mandos der Wehrmacht. Außerdem 
fanden weitere Prozesse gegen das Per-
sonal mehrerer Konzentrationslager 
statt.

In den folgenden Jahren wurden 
zahlreiche Folge- und Kriegsverbre-
cherprozesse geführt: von den Besat-
zungsmächten in Deutschland und in 
den Staaten, die während des Zweiten 
Weltkrieges, 1939–1945, von deut-
schen Truppen besetzt waren, sowie 
in der DDR und in der Bundesrepublik 
Deutschland. Anklagepunkte waren 
Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und den 
Frieden. Siehe NSDAP, SS, SD, Gestapo, 
Konzentrationslager, Wehrmacht, Fremd-
arbeiter, Judenverfolgung, Sondergerichte, 
Volksgerichtshof.

Nürnberger Rassengesetze. Siehe Nürn-
berger Gesetze.

Nürnberger Rassengesetze



O
Obersalzberg. Siehe Berghof.
Oberster Gerichtsherr. Am 26. 4. 1942 – 

auf der letzten Sitzung des Deutschen 
Reichstages – erhielt Adolf Hitler 
durch «Beschluß des Großdeutschen 
Reichstages» die Vollmacht, nach eige-
nem Ermessen in die Rechtsprechung 
des Deutschen Reiches eingreifen zu 
können. Der Reichstag verkündete: 
«Der Führer muß daher – ohne an 
bestehende Rechtsvorschriften ge-
bunden zu sein – in seiner Eigenschaft 
als Führer der Nation, als Oberster 
Befehlshaber der Wehrmacht, als 
Regierungschef und oberster Inhaber 
der vollziehenden Gewalt, als oberster 
Gerichtsherr und als Führer der Partei 
jederzeit in der Lage sein, nötigenfalls 
jeden Deutschen», gleichgültig, wel-
chen Beruf er ausübte oder welche 
Stellung er innehatte, «mit allen ihm 
geeignet erscheinenden Mitteln zur 
Erfüllung seiner Pfl icht anzuhalten 
und bei Verletzung dieser Pfl ichten 
nach gewissenhafter Prüfung ohne 
Rücksicht auf sogenannte wohlerwor-
bene Rechte mit der ihm gebührenden 
Sühne zu belegen, ihn im besonderen 
ohne Einleitung vorgeschriebener Ver-
fahren aus seinem Amte, aus seinem 
Rang und seiner Stellung zu entfer-
nen.»625

Durch diesen Beschluss wurde 

 Adolf Hitler gesetzlich berechtigt, will-
kürlich in die Rechtsprechung ein-
zugreifen und rechtskräftige Gerichts-
urteile nachträglich zu korrigieren. Die 
sachliche Unabhängigkeit der Richter 
– eine unverzichtbare Grundlage des 
Rechtsstaates – war damit aufgeho-
ben. Sachliche Unabhängigkeit eines 
Richters bedeutet, dass ihm niemand 
vorschreiben darf, wie er im Einzelfall 
zu entscheiden habe. Er ist nur dem 
Gesetz unterworfen.

In seiner Reichstagsrede am Tag des 
Beschlusses machte Hitler mündlich 
noch einmal deutlich, dass er «Richter, 
die ersichtlich das Gebot der Stunde 
nicht erkennen, ihres Amtes enthe-
ben»626 werde.

Ohne gesetzliche Grundlage hatte 
sich Hitler bereits am 13. Juli 1934 
als «des deutschen Volkes oberster 
Gerichtsherr»627 bezeichnet. Er recht-
fertigte damit den Erlass eines Geset-
zes vom 3. Juli 1934, das rückwirkend 
die von der SS, der Schutzstaffel der 
NSDAP, verübten Morde im Zusam-
menhang mit dem angeblichen Röhm-
Putsch als «rechtens»628 bezeichnete. 
Siehe Volksempfi nden, Ermächtigungs-
gesetz, Führer und Reichskanzler.

Oradour-sur-Glane, eine Ortschaft in 
Südfrankreich, wurde am 10. 6. 1944 
von einem Kommando der SS-Division 
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«Das Reich» besetzt und völlig zerstört. 
Alle männlichen Einwohner, ungefähr 
190, wurden in Scheunen erschossen. 
Die über 400 Frauen und Kinder des 
Ortes wurden von den SS-Männern 
in die Kirche getrieben, die mit allen 
anderen Gebäuden des Ortes in Brand 
gesteckt wurde. Frauen und Kinder, die 
zu fl üchten versuchten, wurden mit 
Handgranaten und Schnellfeuerwaf-
fen getötet. Nur wenige konnten ent-
kommen.

Die SS-Kompanie führte die Aktion 
wegen eines vermissten SS-Führers 
und fortgesetzter Partisanentätigkeit 
in diesem Gebiet durch. Die Unter-
suchung des SS-Einsatzes in Oradour 
durch ein deutsches Kriegsgericht 
blieb ohne Ergebnis. Beweise für die 
Zusammenarbeit der Einwohner des 
Ortes mit einer Widerstandsbewegung 
gab es nicht. Der Führer des Einsatzes, 
SS-Sturmbannführer Dieckmann, fi el 
kurze Zeit nach dem Ereignis.

1953, acht Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, 
wurden 59 ehemalige Angehörige der 
Kompanie vor einem französischen 
Kriegsgericht angeklagt. 19 Angeklag-
te waren bei dem Prozess anwesend, 
gegen 40 wurde in Abwesenheit ver-
handelt. Ein SS-Führer und ein SS-
Mann wurden zum Tode verurteilt, die 
anderen erhielten Freiheitsstrafen zwi-
schen fünf und zwölf Jahren, einer der 
Angeklagten wurde freigesprochen.

Die Verurteilung durch das französi-
sche Gericht wurde durch die Lex Ora-
dour ermöglicht. Dieses Gesetz wurde 

eigens für den Prozess beschlossen: 
Die Zugehörigkeit zu einer an Kriegs-
verbrechen beteiligten Einheit reichte 
danach für einen Schuldspruch aus. 
Siehe SS, Nürnberger Prozess, besetzte 
Gebiete, Lidice.

Ordensburgen hießen drei neuerrichtete 
Burgen in Pommern (Krössinsee), im 
Bayerischen Oberallgäu (Sonthofen) 
und in der Eifel (Vogelsang), in denen 
im Mai 1936 schulische Einrichtun-
gen der NSDAP eröffnet wurden, die 
außerhalb des üblichen Schulsystems 
standen. Sie wurden von dem Orga-
nisationsleiter der NSDAP, Dr. Robert 
Ley, mit dem Ziel gegründet, in drei-
jährigen Schulungskursen erwachse-
ne «wertvolle Parteigenossen», 25 bis 
30 Jahre alt, die «rassisch, körperlich 
und geistig eine Auslese darstellen»629, 
als Führernachwuchs für die Partei 
auszubilden. Noch im Februar dessel-
ben Jahres hatte der Stellvertreter des 
Führers, Rudolf Heß, festgestellt: «Die 
Abgabe führender Parteigenossen zur 
Durchsetzung der nationalsozialisti-
schen Linie im Staat und die Inangriff-
nahme zahlreicher neuer Aufgaben 
durch die Partei haben seit der Macht-
übernahme zu einem sich immer 
stärker fühlbar machenden Mangel 
an Parteigenossen, die Führerstellen 
vom Kreisleiter aufwärts bekleiden 
können, geführt.»630

Für die Aufnahme in die Ordens-
burgen waren keine anderen Vorausset-
zungen erforderlich als die vorherige 
Mitgliedschaft in der Hitlerjugend, die 
Ableistung des Dienstes in Reichs-

Ordensburgen
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arbeitsdienst, RAD, und Wehrmacht 
sowie praktische Erfahrung in den 
Parteiorganisationen. Eine Aufnahme-
prüfung musste nicht abgelegt werden. 
Weiteren Nachwuchs sollten später die 
1937 von Robert Ley und dem Führer 
der Hitlerjugend, Baldur von Schirach, 
eingerichteten Adolf-Hitler-Schulen stel-
len.

Jede Burg war für 1000 Mann ge-
plant, die als Junker bezeichnet wur-
den, sowie für 500 Angestellte, Lehrer, 
Diener, Köche und anderes Personal. Fi-
nanziert wurden die Schulen nicht von 
der Partei, sondern vom Staat.

Die Bezeichnung Junker für die 
Schüler der Ordensburgen hat nichts 
mit den «Junkerschulen» der SS zu 
tun, deren Aufgabe die Ausbildung 
des Führernachwuchses der Waffen-SS 
war.

Die drei Ordensburgen sollten mit 
unterschiedlichem Schwerpunkt ar-
beiten, und alle Schüler sollten jeweils 
ein Jahr auf jeder Burg verbringen. Zu 
den Unterrichtsfächern aller drei Schu-
len gehörten außer der körperlichen 
Ausbildung insbesondere Rassenkunde, 
aber auch Geschichte, Philosophie, 
Kunst und Kultur, Wirtschafts- und 
Soziallehre.

Die Leistungen der Schüler der Or-
densburgen wurden in einem Bericht 
von Parteibeauftragten an die NSDAP-
Reichsleitung eher abwertend beurteilt: 
«Einen von Geist und Wissen getrage-
nen Vortrag können viele Junker nicht 
verarbeiten. Sie geben sich alle Mühe, 
das Gehörte zu behalten, aber selbst 

dann steht das Erlernte vielfach einsam 
im Raum. Die oft mangelnde Vorbil-
dung läßt sie keine Beziehung zu dem 
Gehörten fi nden.»631 Im Organisations-
buch der NSDAP von 1937 hieß es: «Die 
Schulung wird erforderlichenfalls so 
lange fortgesetzt, bis die Führeranwär-
ter als ausgebildete Politische Leiter 
entlassen werden können.»632

Die Einstellung Adolf Hitlers und 
anderer nationalsozialistischer Führer 
zu den Ordensburgen war eher zurück-
haltend. Einige von ihnen verfolgten 
eigene Pläne, zum Beispiel Reichserzie-
hungsminister Rust mit den Napola, 
den Nationalpolitischen Erziehungs-
anstalten, oder Alfred Rosenberg, der 
die Idee einer so genannten Hohen 
Schule der NSDAP als Parteiakademie 
entwickelte, die aber nicht weit über 
die Planung hinauskam.

Bis zu Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges 1939 hatte kein Lehrgang der Or-
densburgen die Ausbildung abgeschlos-
sen. Die Junker wurden zur Wehrmacht 
eingezogen, die Gebäude für Lehrgänge 
kriegsversehrter Parteigenossen oder 
Verwaltungsbeamter benutzt oder den 
Adolf-Hitler-Schulen zur Verfügung 
gestellt. Siehe NSDAP, Politische Leiter, 
Rassenkunde.

Ordnertruppe. Siehe SA.
Organisation Todt. Die Organisation 

Todt, Abkürzung OT, war eine nach 
ihrem Leiter, Dr. Fritz Todt, benannte 
staatliche Bauorganisation, die 1938 
für den Bau militärischer Anlagen 
eingerichtet wurde und während des 
Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, in 

Organisation Todt
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den von deutschen Truppen besetzten 
Gebieten kriegswichtige Bauvorhaben 
ausführte.

1933 war Todt von Adolf Hitler mit 
dem Bau der Reichsautobahnen beauf-
tragt und im Rahmen dieses Auftrages 
bei weitestgehender Selbständigkeit 
und außerordentlichen Befugnissen 
als «Generalinspektor für das deutsche 
Straßenwesen»633 Hitler unmittelbar 
unterstellt worden.

1938 wurde Todt die Aufsicht 
über den Bau des Westwalls, der mi-
litärischen Befestigungsanlage an der 
Grenze zu Frankreich, übertragen Im
Zusammenhang mit dem Bau der 
 Befestigungsanlage ergingen im Juni 
1938 mehrere staatliche Verordnungen, 
die umfangreiche Dienstverpfl ichtungen 
von Arbeitern und Angestellten und 
die Beauftragung privater Baufi rmen 
anordneten.

Nach Kriegsbeginn 1939 wurde die 
Organisation Todt besonders in den er-
oberten Gebieten verstärkt eingesetzt. 
Es wurden «Frontbauleitungen»634 
eingerichtet, die für den Wiederaufbau 
zerstörter Straßen, Brücken oder Eisen-
bahnlinien verantwortlich waren. Im 
Verlauf des Krieges gingen alle militäri-
schen Bauaufgaben auf die OT über; die 
Leiter der OT-Einsatzgruppen wurden 
gleichzeitig die Baubeauftragten der 
einzelnen Heeresgruppen, denen auch 
die Bauformationen der Wehrmacht un-
terstellt wurden.

Die Angehörigen der Organisation 
Todt trugen olivgrüne Uniformen mit 
einer Hakenkreuzbinde am Ärmel; die 

Frontkommandos der OT waren mi-
litärisch organisiert.

Auf den Baustellen beschäftigte 
die OT ausländische Zivilarbeiter – sie 
wurden als Fremdarbeiter bezeichnet –, 
Kriegsgefangene und in Lagernähe 
auch Juden und andere Häftlinge aus 
Konzentrationslagern.

1940 wurde Todt zum Reichs-
minister für Bewaffnung und Muni-
tion ernannt. Die Organisation Todt, 
deren Zentrale eine Amtsgruppe des 
neuerrichteten Ministeriums bildete, 
wurde zu einer der bedeutendsten 
Sonderorganisationen des nationalso-
zialistischen Staates. Todt erhielt für 
bestimmte Aufträge weitgehende Voll-
machten staatlicher Amtsbefugnis. Sie 
befreiten ihn weitgehend von sonst üb-
lichen bürokratischen Erfordernissen 
und verschafften seiner Organisation 
eine hohe Leistungsfähigkeit bei der 
Ausführung der Bauaufträge.

Dr. Todt verunglückte 1942 tödlich. 
Sein Nachfolger als Reichsminister für 
Bewaffnung und Munition wurde Al-
bert Speer, der seit 1937 «Generalbau-
inspektor für die Neugestaltung der 
Reichshauptstadt»635 war; er übernahm 
1943 auch die Leitung der Organisation 
Todt. Siehe Fremdarbeiter, besetzte Gebie-
te, Bauten des Führers.

Ortsbauernführer, Ortsbauernschaft. 
Siehe Reichsnährstand.

Ortsgruppe, Ortsgruppenleiter. Die Orts-
gruppe war eine Gebietseinheit inner-
halb der Organisation der NSDAP. 
Auf dem Lande umfasste sie eine oder 
mehrere Gemeinden; die Städte wur-

Ortsbauernführer, Ortsbauernschaft
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den je nach ihrer Größe unterteilt. Eine 
Ortsgruppe bestand aus mindestens 50, 
höchstens 500 Parteimitgliedern; die 
Zahl der Haushaltungen in einem Orts-
gruppengebiet durfte nur in Ausnah-
mefällen 3000 betragen, in der Regel 
waren es weniger, eine Mindestgrenze 
war nicht vorgesehen. Die Ortsgruppen 
waren in Zellen und Blocks unterteilt. 
Die Ortsgruppe galt wie Gau, Kreis 
und Block als «Hoheitsgebiet»636 der 
NSDAP.

Höchster Parteiführer in der Orts-
gruppe war der Ortsgruppenleiter; er 
war, da er einem Partei-«Hoheitsgebiet» 
vorstand, ein «Hoheitsträ ger»637, ver-
antwortlich «für die gesamtpolitische 
Lage»638 in seinem Hoheitsbereich. Ihm 
übergeordnet war als Hoheitsträger im 
Kreis der Kreisleiter. Der Ortsgruppen-
leiter wurde auf Vorschlag des Kreislei-
ters vom Gauleiter ernannt. Der Sitz der 
Ortsgruppe und des Ortsgruppenleiters 
war die Ortsgruppendienststelle; hier 
arbeitete der «Ortsgruppenstab»639, das 
waren jeweils nur für ein Sachgebiet 
zuständige Amtsleiter, zum Beispiel 
für Organisation, Schulung oder Pro-
paganda. Die Ortsgruppendienststelle 
war im Allgemeinen auch der Sitz der 
Leiterin der NS-Frauenschaft und der für 

die jeweilige Ortsgruppe zuständigen 
NSV-Dienststelle. Die NSV war die Na-
tionalsozialistische Volkswohlfahrt.

Es war Aufgabe des Ortsgruppenlei-
ters, «durch geeignete Veranstaltungen 
die Bevölkerung nationalsozialistisch 
auszurichten»640 und «sich durch die 
der Gemeindevertretung angehören-
den Politischen Leiter seines Stabes 
über kommunale Vorhaben und Be-
schlüsse Bericht erstatten zu lassen 
und nötigenfalls Meldung an den Be-
auftragten der Partei zu machen»641. 
Politische Leiter waren alle Mitglieder der 
NSDAP, die ein Parteiamt innehatten. 
Der Beauftragte der Partei – in der Regel 
war das ein Kreisleiter – hatte seit 1935 
das Vorschlagsrecht für die Besetzung 
der Posten von Bürgermeistern und Ge-
meinderäten.

Die Ortsgruppenleiter waren beauf-
tragt, Fragebogen nicht nur über Mit-
glieder der Partei, sondern auch über 
alle anderen Einwohner in der Orts-
gruppe auszufüllen. In 45 Fragen wur-
de die politische Zuverlässigkeit im 
Sinne des Nationalsozialismus über-
prüft. Siehe NSDAP, Gefolgschaft.

Ostarbeiter. Siehe Fremdarbeiter.
Ostmark. Siehe Anschluss Österreichs an 

das Deutsche Reich.

Ostmark
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Parteiabzeichen, Parteigenosse siehe Pg.
Pfarrernotbund. Siehe Bekennende Kirche.
Pfl ichtjahr. Seit 1938 waren alle unverhei-

rateten weiblichen Jugendlichen unter 
25 Jahren gezwungen, ein Pfl ichtjahr 
in der Land- oder Hauswirtschaft ab-
zuleisten. Von der Verpfl ichtung aus-
genommen wurden nur Frauen, die 
ohnehin in Haus- oder Landwirtschaft 
berufl ich tätig waren. Das Pfl ichtjahr 
musste im Arbeitsbuch eingetragen wer-
den. Ohne diese Eintragung durften 
Frauen nicht außerhalb der Landwirt-
schaft oder Hauswirtschaft beschäftigt 
werden.

Das Pfl ichtjahr wurde durch die 
«Anordnung zur Durchführung des 
Vierjahresplans über den verstärkten 
Einsatz von weiblichen Arbeitskräften 
in der Land- und Hauswirtschaft» vom 
15. Februar 1938 eingeführt. Der Prä-
sident der Reichsanstalt für Arbeits-
vermittlung und Arbeitslosenversiche-
rung erließ dazu am 23. Dezember 1938 
die Durchführungsbestimmung. Ziel 
der Anordnung und ihrer Durchfüh-
rungsbestimmung war, die «Berufslen-
kung und … den Fehlbedarf an Arbeits-
kräften zu decken»642.

Das Pfl ichtjahr konnte in einem 
ländlichen oder städtischen Haushalt, 
nach Vollendung des 17. beziehungs-
weise 18. Lebensjahres auch sechs 

 Monate im Reichsarbeitsdienst, RAD, 
und im Anschluss daran sechs Mona-
te in einem freien Arbeitsverhältnis 
abgeleistet werden oder im zweijäh-
rigen Frauenhilfsdienst des Deutschen 
 Frauenwerkes zur Entlastung von 
Krankenschwestern und Kindergärtne-
rinnen. «Eine nicht arbeitsbuchpfl ich-
tige Tätigkeit im Elternhaus oder bei 
Verwandten» wurde «als Pfl ichtjahr 
angerechnet, wenn es sich um Fami-
lien mit vier oder mehr Kindern unter 
14 Jahren» 643 handelte. Vermittelt wur-
de die Tätigkeit grundsätzlich durch 
die Arbeitsämter. Wer sich selbst eine 
Stelle besorgt hatte, musste die Geneh-
migung des zuständigen Arbeitsamtes 
einholen.

Im Jahr 1940 befanden sich etwa 
200 000 Frauen im Pfl ichtjahr. Siehe 
RAD, NS-Frauenschaft, Dienstverpfl ich-
tung, BDM, Mutterkreuz.

Pg war die Abkürzung für die Parteige-
nosse oder Parteigenossin genannten 
Mitglieder der NSDAP. Parteimitglied 
konnte «jeder unbescholtene Angehö-
rige des deutschen Volkes»644 werden, 
der das 18. Lebensjahr vollendet hatte 
und bis zum Jahre 1800 von keinem 
Juden abstammte.

«Wer Nationalsozialist wird, tritt 
nicht irgendeiner Organisation bei, 
sondern wird Soldat der deutschen 
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Freiheitsbewegung»645, hieß es im Or-
ganisationsbuch der NSDAP von 1936. 
Als Voraussetzung für einen «wahren 
Nationalsozialisten» wurden «Kampf-
bereitschaft, Opferbereitschaft, Cha-
rakterstärke»646 gefordert.

Bei seiner Aufnahme in die NSDAP 
musste der Parteigenosse angesichts 
der Parteifahne ein Treuegelöbnis 
ablegen: «Ich gelobe meinem Führer 
Adolf Hitler Treue. Ich verspreche, ihm 
und den Führern, die er mir bestimmt, 
jederzeit Achtung und Gehorsam ent-
gegenzubringen.»647 Die Pfl ichten des 
Parteigenossen waren in der Form von 
«Geboten»648 niedergeschrieben: «Der 
Führer hat immer recht! Verletze nie 
die Disziplin! … Sei stolz, aber nicht 
dünkelhaft! … Im Kampfe sei zäh und 
verschwiegen! Mut ist nicht Rüpelhaf-
tigkeit! Recht ist, was der Bewegung 
und damit Deutschland, d. h. deinem 
Volke nützt!»649

Als äußeres Zeichen der NSDAP-Mit-
gliedschaft wurde das Parteiabzeichen 
als Anstecknadel am Jackettaufschlag 
getragen; das runde Abzeichen war 
weiß emailliert und hatte am Rande ei-
nen roten Schriftring mit der Inschrift 
«Nationalsozialistische D. A. P.»; in der 
Mitte befand sich in weißem Medaillon 
ein schwarzes, schrägstehendes Haken-
kreuz.

Neben dem gewöhnlichen Mit-
gliedsabzeichen gab es das «Goldene 
Ehrenzeichen der NSDAP»650, das auch 
Goldenes Parteiabzeichen genannt 
wurde. Es unterschied sich von dem 
einfachen Parteiabzeichen durch einen 

goldenen Eichenblattkranz am äuße-
ren Rand. Das Goldene Parteiabzeichen 
wurde durch Verfügung Adolf Hitlers 
im November 1933 gestiftet; verliehen 
wurde es an Parteigenossen, «welche 
nach Neugründung der NSDAP am 27. 
Februar 1925 eine Mitgliedsnummer 
zwischen 1 und 100 000 zugewiesen 
erhielten und vom Tage des Eintritts 
in die Bewegung an gerechnet ihre 
Mitgliedschaft niemals unterbrochen 
haben»651.

Nach zweijähriger Mitgliedschaft 
war «der Parteigenosse berechtigt, zum 
Zivilanzug» das braune Hemd der Par-
teiuniform «anzulegen»652.

Es gab während der Zeit des Na-
tionalsozialismus keinen direkten 
Zwang, der NSDAP beizutreten. Die 
Partei übte jedoch auf viele Menschen 
Druck aus – mit dem Hinweis auf 
bessere Ausbildungschancen, berufl i-
che Aufstiegsmöglichkeiten, auf aus-
sichtsreiche Ver  günstigungen oder auf 
drohende Entlassungen.

Nach der Machtübernahme 1933 tra-
ten viele Deutsche der Partei auch bei, 
weil sie Angst um ihre Existenz hat-
ten, weil sie schnell Karriere machen 
wollten oder weil es ihnen ganz ein-
fach günstig und vorteilhaft erschien. 
Von den Alten Kämpfern wurden diese 
neuen Mitglieder als Märzveilchen 
bezeichnet.

1945 zählte die NSDAP rund 8,5 Mil-
lionen Mitglieder. Siehe NSDAP, Gliede-
rungen und Angeschlossene Verbände der 
NSDAP, Hitlerjugend, Machtübernahme.

Pimpf war seit 1934 die amtliche Bezeich-

Pimpf



198

nung für die 10- bis 14-jährigen Mit-
glieder des Deutschen Jungvolks, einer 
Abteilung der Hitlerjugend, der Jugend-
organisation der NSDAP.

Kluges «Etymologisches Wörter-
buch» – ein Lexikon über Ursprung und 
Grundbedeutung von Wörtern – weist 
nach, dass «Pimpf»653 ursprünglich 
ein Schimpfwort für Halbstarke oder 
Halbwüchsige war. Seit ungefähr 1920 
war das Wort – ohne verächtlichen 
 Beiklang – Bezeichnung für die kleins-
ten, etwa 10-jährigen Mitglieder in der 
Jugendbewegung. Siehe Hitlerjugend.

Pimpfenprobe. Siehe Jungvolk.
Politische Bereitschaften. Siehe SS.
Politische Leiter. Alle Mitglieder der 

NSDAP, die ein Amt in der Partei inne-
hatten, waren Politische Leiter. Sie wa-
ren in den verschiedenen Dienststellen 
der Partei, dem Block, der Zelle, der Orts-
gruppe, dem Kreis, dem Gau oder in der 
Reichsleitung, zum Beispiel in den Äm-
tern für Organisation, Schulung oder 
Propaganda tätig.

Alle Politischen Leiter zusammen 
bildeten das «Korps der Politischen 
Leiter»654, das im Jahre 1937 aus mehr 
als 700 000 Parteiführern bestand. 
Die Zugehörigkeit zum Korps der 
Politischen Leiter war auf allen Stu-
fen freiwillig. Alle Politischen Leiter 
trugen die goldbraune Uniform der 
NSDAP, im Volksmund als Goldfasane 
bezeichnet.

Unter den Politischen Leitern gab es 
die «Hoheitsträger»655, die den Partei-
«Hoheitsgebieten»656 vorstanden. Die 
Hoheitsgebiete waren örtlich abge-

grenzte Bereiche, in denen die Hoheits-
träger für alle Parteiangelegenheiten 
verantwortlich waren. Entsprechend 
dem Gebiet, das ihnen unterstellt war, 
wurden sie als Blockleiter, Ortsgrup-
penleiter, Kreisleiter und Gauleiter 
bezeichnet.

Eignung und Auswahl der Politi-
schen Leiter waren von der NSDAP 
genau bestimmt: «Der Politische Leiter 
ist kein Beamter, sondern immer der 
politische Beauftragte des Führers … 
Der Politische Leiter muß Prediger und 
Soldat zugleich sein … Sage nie ‹Ich 
meine, man müßte, es ist zu empfeh-
len›. Deine Meinung ist gleichgültig, 
dagegen verlangt jeder zu wissen, was 
du willst. Dann kannst du auch jeden 
zur Verantwortung ziehen, dann gibt 
es keinen Zweifel.»657

Von der Ebene der Kreisleitung an 
waren die Politischen Leiter haupt-
amtlich tätig, das heißt, sie arbeiteten 
hauptberufl ich für die NSDAP und 
wurden von der Partei bezahlt.

Zu den Aufgaben der Politischen 
Leiter gehörte neben der Verbreitung 
der nationalsozialistischen Propagan-
da vor allem auch die Überwachung 
der politischen Haltung der Bevölke-
rung. Dabei arbeiteten sie oft mit der 
Gestapo, der Geheimen Staatspolizei, 
und dem SD, dem Sicherheitsdienst 
der SS, zusammen, um gegen der Partei 
missliebige oder unbequeme Bürger 
entsprechende Maßnahmen anzuwen-
den – das konnte für den einzelnen Ver-
haftung oder Einweisung in ein Kon-
zentrationslager bedeuten. Im Rahmen 

Pimpfenprobe
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dieser politischen Überwachung der 
Bevölkerung spielten nach dem Urteil 
des Nürnberger Prozesses «die niederen 
politischen Leiter eine besondere wich-
tige Rolle. Durch das Handbuch der 
Partei wurden die Blockleiter angewie-
sen, den Ortsgruppenleitern all jene 
Personen anzuzeigen, die schädliche 
Gerüchte oder Kritik des Regimes ver-
breiteten.»658

Im Nürnberger Prozess wurde 1946 
das gesamte Korps der Politischen Lei-
ter einschließlich aller Hoheitsträger 
als verbrecherisch verurteilt. Siehe 
Pg, NSDAP, SD, Gefolgschaft, Führer und 
Reichskanzler, Heimtückegesetz.

Prinz-Albrecht-Straße. Siehe Reichssicher-
heitshauptamt, Gestapo.

Privatgefängnisse. Siehe Reichstagsbrand-
verordnung.

Propagandakompanie, PK. Siehe Deutsche 
Wochenschau.

Propagandaministerium war die ge-
bräuchliche Bezeichnung für das 
«Reichsministerium für Volksaufklä-
rung und Propaganda», das am 13. 
März 1933 eingerichtet und von Dr. 
Joseph Goebbels, dem Reichsleiter für 
Propaganda der NSDAP, geleitet wurde. 
Das Propagandaministerium bestimm-
te, welche Nachrichten in Rundfunk 
und Zeitungen gesendet und geschrie-
ben und welche nicht veröffentlicht 
werden durften. Filme und Theater-
stücke sowie wichtige Bücher mussten 
den Ämtern des Ministeriums – oft 
auch dem Minister selbst – vor Arbeits-
beginn oder Veröffentlichung zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden.

Das Propagandaministerium wur-
de zur umfassenden Lenkungszentrale 
der öffentlichen Meinung in allen Be-
reichen entsprechend der Verordnung 
des Reichskanzlers Adolf Hitler vom 
30. Juni 1933: «Der Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda ist 
zuständig für alle Aufgaben der geis-
tigen Einwirkung auf die Nation, der 
Werbung für Staat, Kultur und Wirt-
schaft, der Unterrichtung der in- und 
ausländischen Öffentlichkeit über sie 
und der Verwaltung aller diesen Zwe-
cken dienenden Einrichtungen.»659

Um Abweichungen von der vor-
bestimmten Propagandarichtung zu 
verhindern, wurden dem neuen Mi-
nisterium ganze Geschäftsbereiche an-
derer Reichsministerien zugeordnet: 
Goebbels übernahm unter anderem 
die Presseabteilung aus dem Geschäfts-
bereich des Auswärtigen Amtes, aus 
dem Geschäftsbereich des Reichsminis-
teriums des Innern übernahm er den 
Rundfunk, dessen technischer Betrieb 
im Verantwortungsbereich des Post-
ministers verblieb, die «Theaterange-
legenheiten sowie das Lichtspielwe-
sen»660 und die Presse.

Der Reichsminister für Volksauf-
klärung und Propaganda war damit 
zuständig für die gesamte Presse, den 
Rundfunk, den Film, für den Bereich 
der Kunst einschließlich Kunstaus-
stellungen, der Musik, des Theaters, 
für die «Bekämpfung von Schund und 
Schmutz» in der Literatur, für «Nach-
richtenwesen und Aufklärung»661 im In- 
und Ausland sowie für die Gestaltung 

Propagandaministerium
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aller nationalsozialistischen Feiertage 
und staatlichen Feiern.

Auf allen diesen Gebieten war das 
Propagandaministerium nach der Ver-
ordnung vom 30. Juni 1933 «federfüh-
rend»662.

Im Juli 1933 wurden 13 Landes- und 
18 Nebenstellen des Propagandami-
nisteriums im Reichsgebiet gebildet; 
im September desselben Jahres erhiel-
ten die Landesstellen die Bezeichnung 
Reichspropagandaämter. Wichtigste 
Auf gabe der Reichspropagandaämter 
war es, die Richtlinien des Ministe-
riums für alle Veröffentlichungen in 
ihrem Gebiet durchzusetzen. Jedes 
Amt musste regelmäßig vertrauliche 
Berichte über die Stimmung der Be-
völkerung nach Berlin geben. Diese 
Stimmungsberichte und Berichte des 
SD, des Sicherheitsdienstes der SS, ga-
ben dem Ministerium die Möglichkeit, 
die zentral gelenkte Propaganda genau 
auf das Verhalten der Bevölkerung aus-
zurichten.

Mit dem Reichskulturkammergesetz 
vom 22. September 1933 wurde der 
Reichsminister für Volksaufklärung 
und Propaganda ermächtigt, alle «An-
gehörigen der Tätigkeitszweige, die 
seinen Aufgabenkreis betreffen, in 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
zusammenzufassen»663. Damit verfüg-
te Goebbels über das entscheidende 
Rechtsmittel zur Gleichschaltung der 
gesamten Publizistik mit der Welt-
anschauung des Nationalsozialismus. 
Die Einzelkammern der Reichskultur-
kammer – Schrifttum, Presse, Theater, 

Rundfunk, Musik, Bildende Kunst und 
Film – hatten nach der ersten Durch-
führungsverordnung zum Kulturkam-
mergesetz darüber zu entscheiden, ob 
Publizisten und Künstler ihren Beruf 
weiterhin ausüben durften oder nicht. 
Goebbels wurde auch Präsident der 
Reichskulturkammer.

Den Einzelkammern der Reichskul-
turkammer waren die jeweils entspre-
chenden Abteilungen im Propaganda-
ministerium übergeordnet. Abteilung 
V im Propagandaministerium war die 
Filmabteilung. Sie hatte «auf die ge-
samte Spielfi lm- und Kulturfi lmpro-
duktion sowie auf den gesamten Film-
einsatz entscheidenden Einfl uß»664 zu 
nehmen.

Abteilung III, die Rundfunkabtei-
lung, galt als «Befehlszentrale des 
Deutschen Rundfunks»665. Die Bedeu-
tung des Rundfunks hatte Goebbels 
sehr früh erkannt: «Ich halte den 
Rundfunk für das allermodernste und 
für das allerwichtigste Massenbeein-
fl ussungsinstrument, das es überhaupt 
gibt … Damit ist der Rundfunk wirk-
licher Diener am Volk, ein Mittel zum 
Zweck, und zwar zu einem sehr hohen 
und idealen Zweck, ein Mittel zur Ver-
einheitlichung des deutschen Volkes 
… Der Rundfunk muß eine zentrale 
geistige Leitung haben. Diese über-
nimmt die Verantwortung, damit aber 
auch die Machtmöglichkeit.»666 Das 
Propagandaministerium war daher be-
müht, die Bevölkerung im Alltag fort-
während durch nationalsozialistische 
Propaganda zu beeinfl ussen: Es ver-
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anlasste zum Beispiel die Herstellung 
eines billigen Rundfunkgeräts, des 
Volksempfängers; in Gaststätten, Be-
trieben sowie Schulen und Behörden 
wurde der Gemeinschaftsempfang be-
stimmter Rundfunksendungen emp-
fohlen oder angeordnet.

Das Mittel zur Ausrichtung der 
Presseberichterstattung auf eine ein-
heitliche nationalsozialistische Linie 
war die «Reichspressekonferenz»667 – 
die Pressekonferenz der Reichsregie-
rung –, die im Haus des Propagandami-
nisteriums am Wilhelmplatz in Berlin 
abgehalten wurde. Hier erhielten die 
Pressevertreter strikte Anweisungen 
für ihre Berichterstattung: «Es muß 
immer wieder festgestellt werden, daß 
in der deutschen Presse noch Nach-
richten und Schilderungen erscheinen, 
die geradezu von selbstmörderischer 
Objektivität triefen und in keiner Wei-
se verantwortet werden können. Man 
will keine Zeitungsgestaltung im alten 
liberalen Sinne, sondern will, daß jede 
Zeitung mit den Grundsätzen des na-
tionalsozialistischen Staatsaufbaus in 
eine Linie gebracht wird.»668 Zu jedem 
wichtigen politischen Ereignis gab das 
Propagandaministerium «Sprachrege-
lungen»669 für die Berichterstattung 
aus.

Im November 1940 führte das Pro-
pagandaministerium die «Tagesparo-
le» ein: «Als Anlaß der Einführung 
der Tagesparole wird gesagt, daß in ihr 
die täglichen politischen Weisungen 
an die deutschen Zeitungen auf die 
kürzeste Formel gebracht werden. Die 

Tagesparole ist verbindlich für die Zei-
tungen.»670 Siehe Reichskulturkammer, 
entartete Kunst, Bücherverbrennung, Ju-
den unerwünscht, Rundfunkmaßnahmen, 
Schriftleitergesetz, Hakenkreuz, Helden-
gedenktag.

Protektorat Böhmen und Mähren. Das 
Protektorat Böhmen und Mähren war 
der im März 1939, sechs Monate vor 
Beginn des Zweiten Weltkrieges, von 
deutschen Truppen besetzte tsche-
chische Teil der Republik Tschecho-
slowakei, bestehend aus den Gebieten 
Böhmen und Mähren. Die wichtigste 
Stadt in diesem Gebiet war die Haupt-
stadt Prag.

Das besetzte Gebiet wurde mit einer 
nur sehr beschränkt selbständigen Re-
gierung unter die Oberhoheit und den 
angeblichen Schutz – unter das Protek-
torat – des Deutschen Reiches gestellt.

Die Tschechoslowakische Republik 
wurde nach dem Ersten Weltkrieg am 
28. Oktober 1918 ausgerufen. Sie wurde 
hauptsächlich aus Gebieten gebildet, 
die bis dahin zur Doppelmonarchie 
Österreich-Ungarn gehört hatten. Die 
an Deutschland und Österreich an-
grenzenden nördlichen und westlichen 
Randgebiete mit einer Größe von rund 
28 000 Quadratkilometer wurden als 
Sudetenland bezeichnet; es lebten dort 
etwa 3 Millionen deutschsprachige 
Einwohner, die Sudetendeutschen. Sie-
he dazu Karte S. 164/165. Im Münchener 
Abkommen vom 29./30. September 
1938 wurde von den Regierungschefs 
Großbritanniens, Frankreichs, Italiens 
und Deutschlands ohne Mitwirkung 
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der tschechoslowakischen Regierung 
beschlossen, dass die Tschechoslowa-
kei das sudetendeutsche Gebiet an 
Deutschland abzutreten habe. Adolf 
Hitler erklärte daraufhin, dass damit 
alle seine territorialen Ansprüche in 
Europa befriedigt seien. Schon drei Wo-
chen nach der Münchener Konferenz 
jedoch befahl Hitler in einer geheimen 
Weisung vom 21. Oktober 1938 an die 
Befehlshaber der deutschen Wehrmacht 
die Aufstellung von Verbänden der 
Wehrmacht zur «Erledigung der Rest-
Tschechei»671.

Gleichzeitig mit den militärischen 
Vorbereitungen ließ die nationalsozia-
listische Regierung im slowakischen 
Teil der seit 1938 so bezeichneten 
Zweiten Tschecho-Slowakischen Re-
publik Politiker unterstützen, die 
einen selbständigen Staat Slowakei 
errichten wollten. Hitler drohte, er 
werde den ungarischen Anspruch auf 
die Slowakei unterstützen, falls die Po-
litiker nicht bereit seien, die Slowakei 
aus dem Staatsverband der Tschecho-
slowakei zu lösen. Unter diesem Druck 
beschloss am 14. März 1939 das slowa-
kische Parlament die Gründung eines 
selbständigen, mit Deutschland ver-
bündeten Staates Slowakei, der «unter 
den Schutz des Deutschen Reiches ge-
stellt»672 wurde.

Am selben Tag wurden auf Anord-
nung Hitlers der Staatspräsident Dr. 
Emil Hácha und der Außenminister 
der Tschechoslowakei nach Berlin 
gerufen. Hitler setzte den Staatsprä-
sidenten davon in Kenntnis, dass am 

nächsten Tag deutsche Truppen in 
die Tschechoslowakei einmarschieren 
würden. Die Tschechoslowakei habe 
lediglich zu wählen, ob dies mit oder 
ohne Gegenwehr geschehen sollte. 
Göring ergänzte die Drohung, indem 
er ankündigte, im Falle der Gegen-
wehr werde er Prag bombardieren 
lassen: «Mein Amt ist schwer, ich habe 
gar nichts gegen Ihre schöne Stadt; 
wenn ihr aber gegen den Entschluß 
des Führers irgend etwas machen 
wollt, besonders falls ihr versuchen 
solltet, Hilfe vom Westen zu erlangen, 
wäre ich gezwungen, der Welt die 
hundertprozentige Wirksamkeit mei-
ner Luftwaffe zu zeigen.»673 Am Mor-
gen des 15. März 1939 unterzeichnete 
Dr. Emil Hácha die ihm von den Na-
tionalsozialisten diktierte Erklärung: 
«Der tschechoslowakische Staatsprä-
sident hat erklärt, daß er …, um eine 
endgültige Befriedigung zu erreichen, 
das Schicksal des tschechischen Vol-
kes und Landes vertrauensvoll in die 
Hände des Führers des Deutschen Rei-
ches legt.»674 Die deutschen Truppen 
marschierten in die Tschechoslowakei 
ein, und am 16. März 1939 verkündete 
Hitler in Prag die Gründung des Pro-
tektorats Böhmen und Mähren.

33 000 Flüchtlinge – politisch Ver-
folgte und Juden aus Deutschland, 
dem Sudetenland und aus Österreich –, 
denen es gelungen war, aus dem deut-
schen Herrschaftsbereich zu entkom-
men, fi elen nun wieder in die Hände 
der Nationalsozialisten. Einsatzkom-
mandos der Sicherheitspolizei folgten 
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den einmarschierenden Truppen der 
Wehrmacht, um die führenden Per-
sönlichkeiten des politischen und des 
kulturellen Lebens auszuforschen, sie 
mit Drohungen und notfalls mit Ge-
walt zum Schweigen zu bringen.

Dem von den Deutschen besetzten 
Gebiet sollte «eine seiner Eigenart 
 gemäße autonome Entwicklung sei -
nes völkischen Lebens»675 gewährleis-
tet werden.

An der Spitze des Protektorats ver-
blieb der Staatspräsident, der weiter-
hin den Schutz und die Ehrenrechte 
eines Staatsoberhauptes besaß. Das 
hatte jedoch nur geringe Bedeutung, 
denn der Staatspräsident benötigte «zu 
seiner Amtsführung jederzeit das Ver-
trauen des Führers»676 Adolf Hitler. Der 
Staatspräsident hatte zwar formal das 
Recht, die Regierung des Protektorates 
zu bestimmen, jedoch musste jedes 
Regierungsmitglied vom Deutschen 
Reich bestätigt werden. Die Regierung 
des Protektorates durfte ihre Hoheits-
rechte nur im Einklang mit den politi-
schen, militärischen und wirtschaftli-
chen Interessen des Deutschen Reiches 
ausüben. Die auswärtigen Beziehun-
gen des Protektorates wurden vom 
Deutschen Reich wahrgenommen, 
dem auch die alleinige Kontrolle über 
Verkehrs-, Post- und Fernmeldewesen 
vorbehalten war. Sehr beschönigend 
hieß es in einer offi ziellen Verlaut-
barung, dass das Deutsche Reich dem 
Protektorat militärischen Schutz ge-
währe: Zur Durchführung dieser Auf-
gabe erhielt die deutsche Wehrmacht 

das Recht, «militärische Anlagen zu er-
richten und in der von ihr notwendig 
gehaltenen Stärke zu halten»677.

Repräsentant des Deutschen Reiches 
war der Reichsprotektor. Er war Hitler 
direkt unterstellt und erhielt nur von 
ihm Weisungen. Der Reichsprotektor 
war befugt, sich über alle Maßnahmen 
der autonomen Protektoratsregierung 
unterrichten zu lassen, und er durfte 
«bei Gefahr im Verzug die im gemein-
samen Interesse notwendigen Anord-
nungen treffen»678.

Mit der Besetzung fi el auch der für 
die Rüstung wichtigste Teil der tsche-
chischen Industrie in deutsche Hände, 
die Stahl-, Waffen- und Chemie-In-
dustrie. Rücksichtslos wurde die Pro-
duktion dieser Industriezweige auf 
deutsche Erfordernisse umgestellt.

Die Sicherheitspolizei und der 
SD gingen bei der Ausführung ihrer 
Aufgabe, «alle staats- und volksfeind-
lichen Bestrebungen im Gebiet des 
Protektorats Böhmen und Mähren zu 
erforschen und zu bekämpfen»679, mit 
brutalen Methoden gegen die tsche-
chische Bevölkerung vor.

In der Zeit der nationalsozialisti-
schen Herrschaft kamen etwa 40 000 
Tschechen und 65 000 Juden ums 
Leben; von ungefähr 13 000 im Pro-
tektorat lebenden Sinti und Roma (Zi-
geuner) wurde mehr als die Hälfte in 
Konzentrationslagern getötet.

Am 27. September 1941 wurde SS-
Obergruppenführer und General der 
Polizei Reinhard Heydrich als Nachfol-
ger von Konstantin Freiherr von Neu-
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rath mit der Führung der Geschäfte des 
Reichsprotektors beauftragt.

Im Juni 1942 starb SS-Obergruppen-
führer Heydrich an den Folgen eines  
auf ihn verübten Attentates. Die Ver-
nichtung des Dorfes Lidice mit allen 

Bewohnern, auch den Frauen und Kin-
dern, war die unmenschliche Rache 
der angeblichen Schutzmacht. Siehe 
Münchener Abkommen, Lidice, Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich, Reichs-
führer-SS und Chef der Deutschen Polizei.

RAD

R
RAD, Reichsarbeitsdienst. Der Reichsar-

beitsdienst war seit 1935 eine staatliche 
Einrichtung, durch die alle Jugendli-
chen ab 18 Jahre zu einem sechs Mona-
te dauernden Arbeitseinsatz und zum 
Lagerleben mit militärischer Disziplin 
verpfl ichtet wurden. Der RAD war 
eine besondere Reichsorganisation, 
keine Einrichtung der NSDAP. Nach 
nationalsozialistischer Darstellung 
war jedoch die «innere Zusammen-
gehörigkeit der NSDAP und des Reichs-
arbeitsdienstes … durch die gestellte 
natio nalsozialistische Erziehungsauf-
gabe»680 gewährleistet.

Die Arbeitsdienstpfl icht wurde am 
26. Juni 1935 durch Gesetz einge-
führt: «Der Reichsarbeitsdienst ist 
Ehrendienst am Deutschen Volke. 
Alle jungen Deutschen beiderlei Ge-
schlechts sind verpfl ichtet, ihrem Volk 
im Reichsarbeitsdienst zu dienen. Der 
Reichsarbeitsdienst soll die deutsche 
Jugend im Geiste des Nationalsozia-

lismus zur Volksgemeinschaft und 
zur wahren Arbeitsauffassung, vor 
allem zur gebührenden Achtung der 
Handarbeit erziehen.»681 Das Gesetz 
bestimmte, dass jeder Mann und jede 
Frau im Alter von 18 Jahren für sechs 
Monate zum Arbeitsdienst eingezogen 
werden konnten. Die gesetzlich einge-
führte Arbeitsdienstpfl icht fand zu-
nächst nur auf männliche Jugendliche 
Anwendung, die Verpfl ichtung junger 
Frauen zum Arbeitsdienst wurde aus 
fi nanziellen und organisatorischen 
Gründen erst im Laufe der folgenden 
Jahre schrittweise durchgesetzt.

Während der Arbeitsdienstzeit wur-
den die Männer als Arbeitsmänner, die 
Frauen als Arbeitsmaiden bezeichnet. 
Frauen und Männer trugen während 
der Arbeitsdienstzeit eine braune Uni-
form mit einer Hakenkreuz-Binde am 
Ärmel; Kennzeichen des RAD auf Fah-
nen und Abzeichen war ein von zwei 
Kornähren gerahmtes Spatenblatt.
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Die Männer wurden bei Erd- und 
Forstarbeiten, beim Straßenbau und 
bei Moorentwässerungen eingesetzt; 
die Frauen arbeiteten meist zur Unter-
stützung der Landfrauen auf Bauern-
höfen. Neben der Vermittlung prakti-
scher Kenntnisse erhielten die Männer 
eine vormilitärische Ausbildung: «Der 
Reichsarbeitsdienst der Männer (RAD/
M) ist dank seiner soldatischen We-
sensart, der Gliederung in geschlosse-
ne Verbände und vermöge seiner be-
sonderen Erziehung und Ausbildung 
ein jederzeit einsatzbereites kraftvolles 
Werkzeug des nationalsozialistischen 
Reiches.»682

Während der Arbeitsdienstzeit un-
terlagen alle Angehörigen des RAD der 
gezielten Erziehung zu nationalsozia-
listischer Gemeinschaft. Die Erziehung 
in den RAD-Lagern – Männer und 
Frauen waren in der Regel in Baracken 
untergebracht – sollte «soldatische 
Haltung, Bodenverbundenheit, Arbeits-
gesinnung und Gemeinschaftsgeist»683 
vermitteln: «Im Reichsarbeitsdienst 
der weiblichen Jugend (RAD/w. J.) 
sollen die deutschen Mädchen wie im 
Reichsarbeitsdienst der Männer nach 
den Gesetzen der Treue, des Gehorsams 
und der Kameradschaft in der Gemein-
schaft des Lagers erzogen werden.»684

Zwei Monate nach der Machtüber-
nahme 1933 wurde der NS-Beauftrag-
te für den damals noch freiwilligen 
nationalsozialistischen Arbeitsdienst, 
Konstantin Hierl, zum Leiter des ge-
samten Freiwilligen Arbeitsdienstes in 
Deutschland berufen. Der Freiwillige 

Arbeitsdienst hatte sich seit 1926 zur 
Erfüllung gemeinnütziger Aufgaben 
aus der Arbeit unterschiedlicher Ju-
gendorganisationen entwickelt. Inner-
halb weniger Monate gelang es Hierl, 
die kirchlichen, parteipolitischen und 
sonstigen Träger des Freiwilligen Ar-
beitsdienstes auszuschalten und seine 
Gleichschaltung in dem nationalsozialis-
tischen Verein «NS-Arbeitsdienst» her-
zustellen. Im Juli 1934 wurde Hierl zum 
Reichskommissar für den Arbeitsdienst 
ernannt, der in dieser Eigenschaft dem 
Reichsinnenminister unterstand, den 
Arbeitsdienst jedoch weitgehend selb-
ständig leitete.

1937 erhielt Hierl durch Erlass «die 
Leitung aller Angelegenheiten des 
Reichsarbeitsdienstes im Reichsminis-
terium des Innern»685.

Im August 1943 wurde der RAD aus 
dem Bereich des Innenministeriums 
herausgelöst und zu einer Obersten 
Reichsbehörde erklärt, die Adolf Hitler 
unmittelbar unterstellt war. Das be-
deutete, dass Hierl nur noch Hitler für 
seine Maßnahmen und Anordnungen 
verantwortlich war.

Nach nationalsozialistischer Dar-
stellung waren 1939 300 000 Männer 
und 25 000 Frauen im RAD eingezogen. 
Nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurde der größte Teil der 
Männer im Anschluss an die Arbeits-
dienstzeit zum Kriegsdienst in der 
Wehrmacht eingezogen. Durch Verord-
nung vom 4. September 1939 konnten 
ledige Frauen zwischen 17 und 25 Jah-
ren, die nicht voll berufstätig waren 
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oder in der Ausbildung standen, «zur 
Erfüllung der Reichsarbeitsdienst-
pfl icht»686 herangezogen werden; ab 
Juli 1941 wurden die Frauen nach ih-
rer Pfl ichtzeit im RAD zum Kriegshilfs-
dienst verpfl ichtet. Das bedeutete, die 
Frauen mussten ein weiteres halbes 
Jahr in Dienststellen der Wehrmacht, 
in Krankenhäusern oder Rüstungsbe-
trieben als so bezeichnete Kriegshilfs-
dienstmädchen arbeiten. Siehe Führer 
und Reichskanzler, Dienstverpfl ichtung, 
Pfl ichtjahr, BDM, Volksgemeinschaft.

Rapportführer. Siehe Schutzhaftlager.
Rasse- und Siedlungshauptamt (RuSHA). 

Siehe SS.
Rasseamt. Siehe SS.
Rassenkunde, Rassenlehre. Im Mittel-

punkt der von den Nationalsozialisten 
verbreiteten «Rassenkunde»687 oder 
«Rassenlehre»688 stand die wissen-
schaftlich unhaltbare Behauptung, 
dass es eine hochstehende nordische 
Rasse und andere unterschiedlich min-
derwertige menschliche Rassen gebe.

In seinem Buch «Mein Kampf» führ-
te Adolf Hitler dazu aus, dass «die völ-
kische Weltanschauung … keineswegs 
an eine Gleichheit der Rassen» glaube, 
«sondern … mit ihrer Verschiedenheit 
auch ihren höheren oder minderen 
Wert»689 erkenne. Alfred Rosenberg – 
schon seit der Anfangszeit der NSDAP 
Parteigenosse und später «Beauftragter 
des Führers für die Überwachung der 
gesamten geistigen und weltanschau-
lichen Schulung und Erziehung der 
NSDAP» – behauptete in seinem Buch 
«Der Mythus des 20. Jahrhunderts», 

«daß alle Staaten des Abendlandes 
und ihre schöpferischen Werte von 
den Germanen erzeugt wurden»690, 
und setzte dagegen als minderwertig 
«die aufgewühlten Schlammfl uten 
der Mischlinge Asiens, Afrikas, des 
ganzen Mittelmeerbeckens und seine 
Ausläufer»691. Seine Vorstellungen 
waren aufgebaut auf den Gedanken 
unklarer und schon damals widerleg-
ter Rassenlehren verschiedener wis-
senschaftlicher Außenseiter wie J. A. 
Gobineau und H. St. Chamberlain. Ab-
geleitet von dem Sanskrit-Wort «arya» 
– der Edle – wurde der Rassenbegriff 
arisch geprägt: die Nationalsozialisten 
setzten arisch gleich mit nordisch und 
germanisch.

Adolf Hitler behauptete, Träger 
der Rasseneigenschaften sei das Blut: 
«Die Rasse … liegt nicht in der Sprache, 
sondern ausschließlich im Blute.»692 
Hitler erhob es zur «heiligsten Ver-
pfl ichtung …, dafür zu sorgen, daß das 
Blut rein erhalten»693 bliebe, da «die 
Blutsvermischung und das dadurch be-
dingte Senken des Rassenniveaus … die 
alleinige Ursache des Absterbens aller 
Kulturen»694 sei. Auch für das deutsche 
Volk – so Hitler – ergäbe sich diese For-
derung, da die «blutsmäßigen Vergif-
tungen» im deutschen Volk bereits so 
weit fortgeschritten seien, dass «unser 
deutsches Volktum … leider nicht mehr 
auf einem einheitlichen rassischen 
Kern»695 beruhe.

Die abwegige Unterscheidung zwi-
schen hoch- und minderwertigen Ras-
sen verbanden die Nationalsozialisten 
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mit der Folgerung, die stärkere und 
damit bessere Rasse habe das Recht zur 
Herrschaft: «Der Stärkere hat zu herr-
schen und sich nicht mit dem Schwä-
cheren zu verschmelzen.»696 Diesem 
Grundsatz war nach nationalsozialis-
tischer Auffassung auch der Staat in 
seinem Handeln verpfl ichtet; der Staat 
habe aus dem deutschen Volk «die 
wertvollsten Bestände an rassischen 
Urelementen nicht nur zu sammeln 
und zu erhalten, sondern langsam und 
sicher zur beherrschenden Stellung 
emporzuführen»697.

Die Nationalsozialisten behaupte-
ten, das deutsche Volk setze sich aus 
sechs verschiedenen, einander ver-
wandten Rassen zusammen: Neben 
der nordischen Rasse – die als die am 
höchsten stehende verherrlicht wurde 
– gäbe es die fälische, die westische, die 
dinarische, die ostische und die ostbal-
tische Rasse. Die nordische Rasse sollte 
nach nationalsozialistischer Darstel-
lung mit einem Anteil von 50 Prozent 
«ein einendes Band»698 im deutschen 
Volk sein, das der nationalsozialis-
tische Staat durch Maßnahmen der 
«Rassenpfl ege» zu stärken habe. Dabei 
«gibt es kein gleiches Recht für alle. 
Der Hochwertige hat das Recht, geför-
dert zu werden, der Minderwertige hat 
es nicht. … Wer Rassenpfl ege betreiben 
will, muß sich nach den Gesetzen der 
Natur richten. Er muß also auch hart 
sein wie sie.»699

Es wurde das Wunschbild einer an-
geblich reinen Rasse entworfen, der 
alle Kulturschöpfungen zugeschrieben 

wurden: «Menschliche Kultur und 
Zivilisation sind auf diesem Erdteil 
unzertrennlich gebunden an das Vor-
handensein des Ariers … Was wir heute 
an menschlicher Kultur, an Ergeb-
nissen von Kunst, Wissenschaft und 
Technik vor uns sehen, ist nahezu aus-
schließlich schöpferisches Produkt des 
Ariers. Gerade diese Tatsache aber läßt 
den nicht unbegründeten Rückschluß 
zu, daß er allein der Begründer höheren 
Menschentums überhaupt war, mithin 
den Urtyp dessen darstellt, was wir 
heute unter dem Worte ‹Mensch› ver-
stehen.»700

Den größten Gegensatz zum Arier 
stellte nach Hitlers Ausführungen in 
«Mein Kampf» der Jude dar: er schrecke 
«vor gar nichts zurück und wird in sei-
ner Gemeinheit so riesengroß, daß sich 
niemand zu wundern braucht, wenn in 
unserem Volke die Personifi kation des 
Teufels als Sinnbild alles Bösen die leib-
haftige Gestalt des Juden annimmt»701. 
Die Nationalsozialisten unterstellten 
den Juden, dass deren Handeln nur 
auf die vermeintlich ständige «Blut-
vergiftung» der «schöpferischen Ras-
se»702 ausgerichtet sei. In der von den 
Nationalsozialisten vorgenommenen 
Einteilung der Menschen in hoch- 
und minderwertige Rassen nahmen 
jüdische Menschen die unterste Stufe 
ein; außer den Juden erklärten die Na-
tionalsozialisten auch Schwarze, Sinti 
und Roma (Zigeuner), Polen, Russen 
und alle Slawen der Völker, die nicht 
mit Deutschland  verbündet waren, zu 
Untermenschen. Siehe Blutschutzgesetz, 

Rassenkunde, Rassenlehre
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Reichsbürgergesetz, Judenverfolgung, erb-
kranker Nachwuchs, Germanisierung, 
Untermensch.

Rassenpfl ege, Rassenpolitik. Siehe Ras-
senkunde.

Rassenschande. Das – zu den Nürnberger 
Gesetzen zählende – Blutschutzgesetz 
vom 15. September 1935 untersagte 
den außerehelichen Geschlechtsver-
kehr «zwischen Juden und Staatsange-
hörigen deutschen oder artverwandten 
Blutes»703. Paragraph 5 des Gesetzes 
sah die Bestrafung des Mannes vor, der 
dem Verbot zuwiderhandelte; in einer 
Erläuterung zu dem Gesetz aus dem 
Jahre 1937 wurde ausgeführt: «… bei ei-
nem Verstoß gegen dieses Verbot wird 
der männliche Partner wegen Rassen-
schande mit Zuchthaus oder Gefängnis 
bestraft.»704

In zahlreichen Gerichtsverfahren, 
die häufi g auf Anzeigen aus persön-
lichen und niedrigen Beweggründen 
beruhten, wurden für das «Verbrechen 
der Rassenschande»705 hohe Zuchthaus-
strafen verhängt. Unter Zuhilfenah-
me zusätzlicher Strafverordnungen, 
zum Beispiel der Verordnung gegen 
Volksschädlinge, war es den Gerichten 
möglich, wegen «Rassenschande» an-
geklagte Personen zum Tode zu ver-
urteilen: «Die rechtliche Würdigung 
des festgestellten Sachverhalts ergibt, 
daß der Angeklagte Katzenberger bei 
seinem rasseschänderischen Treiben 
darüber hinaus allgemein die außerge-
wöhnlichen, durch den Kriegszustand 
verursachten Verhältnisse ausgenutzt 
hat … indem er die Verdunklung aus-

nutzte … Mithin hat sich der Angeklag-
te auch nach Paragraph 2 der Verord-
nung gegen Volksschädlinge verfehlt 
… Dementsprechend erkannte das Ge-
richt auf die Todesstrafe.»706

Trotz der im Blutschutzgesetz nicht 
vorgesehenen Strafe für den weibli-
chen Partner wurden auch Frauen 
wegen des «Verbrechens der Rassen-
schande» in Konzentrationslager einge-
wiesen. «Der Stürmer» – eine natio-
nalsozialistische Propagandazeitung 
– veröffentlichte 1936 unter der Über-
schrift «Eine Liste des Grauens»707 Na-
men der wegen «Rassenschande» Ver-
urteilten mit dem jeweiligen Strafmaß. 
Siehe Rassenkunde, Reichsbürgergesetz, 
Judenverfolgung.

Raucherkarte. Siehe Kleiderkarte.
Reichsarbeitsdienst. Siehe RAD.
Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und 

Pfl egeanstalten. Siehe Euthanasiebe-
fehl.

Reichsautobahnen. Am 27. Juni 1933, 
fünf Monate nach der Machtübernahme, 
wurde durch Gesetz die Gesellschaft 
«Reichsautobahnen»708 gegründet; den 
Vorsitz der Gesellschaft hatte die 
Reichsbahn, die sich mit einem Grund-
kapital von 50 Millionen Reichsmark 
an der Gesellschaft beteiligte. In dem 
Gesetz über die Errichtung der Gesell-
schaft «Reichsautobahnen» war die 
Ausführung von sechs Fernstraßen 
vorgesehen: Mit dem Bau des ersten 
Teilstücks des Autobahnnetzes wurde 
im September 1933 bei Frankfurt am 
Main begonnen.

Zum «Generalinspektor für das 

Rassenpfl ege, Rassenpolitik
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deutsche Straßenwesen»709 ernannte 
Hitler im Juni 1933 Dr. Fritz Todt, unter 
dessen Leitung bis Mitte Dezember 
1938 die Hälfte des auf 6900 Kilometer 
geplanten Autobahnnetzes fertig ge-
stellt wurde.

Der Bau der Reichsautobahnen 
kostete bis 1944 knapp 6,5 Milliarden 
Reichsmark. Rund 60 Prozent der Fi-
nanzierung wurden aus den Rücklagen 
der «Reichsanstalt für Arbeitsvermitt-
lung und Arbeitslosenversicherung» 
genommen, bezeichnet als «Grund-
förderungszuschüsse»710. Die mit dem 
Rückgang der Arbeitslosigkeit nun 
nicht benötigten Arbeitslosenversi-
che rungsbeiträge stellten eine ent-
scheidende Geldquelle für den Auto-
bahnbau dar.

In der nationalsozialistischen Pro-
paganda wurden die Reichsautobahnen 
als «Straßen Adolf Hitlers» bezeichnet. 
Der Vorrang des Autobahnbaus vor an-
deren Bauvorhaben war für die Natio-
nalsozialisten darin begründet, dass die 
Autobahnen vom Planungsbeginn an 
nicht nur friedlichen, sondern auch mi-
litärischen Zwecken dienen sollten. Im 
Dezember 1938 stand in der Zeitschrift 
«Straße»: «Die Straßen Adolf Hitlers 
sind Straßen des Friedens. Aber selbst-
verständlich rollen auf ihnen auch die 
motorisierten Einheiten der neuen 
starken deutschen Wehrmacht, wenn 
es gilt, den Bestand und das Lebensrecht 
des deutschen Volkes zu sichern.»711

Die Idee, Autobahnen zu bauen, 
stammte nicht von Adolf Hitler; er war 
auch nicht der Erste, der Autobahnen 

bauen ließ. Als erste Autobahn wurde 
1921 die Avus in Berlin, eine knapp 
zehn Kilometer lange kreuzungsfreie 
Kraftfahrstraße, fertig gestellt. In den 
Vereinigten Staaten von Amerika und 
in Italien begann man Anfang der 
zwanziger Jahre, Schnellstraßen an-
zulegen: Highways und Autostradas.

1932 wurde die 20 Kilometer lange 
Autobahn Köln–Bonn dem Verkehr 
übergeben. Aber trotz weitreichender 
Planungen und technischer Vorarbei-
ten war der Ausbau der Autobahnen 
im Deutschen Reich nicht zügig vor-
angetrieben worden. Das lag vor allem 
daran, dass unter den Fachleuten und 
Politikern keine Einigung darüber 
zustande kam, ob die erforderlichen 
riesigen Geldsummen nicht besser für 
den Wohnungsbau und eine Verbes-
serung des herkömmlichen Verkehrs-
netzes aufgebraucht werden sollten; 
der Bau von Autobahnen schien au-
ßerdem angesichts der geringen Moto-
risierung im Deutschen Reich für viele 
übertrieben.

Hitler nahm die vorhandenen Pläne 
für den Autobahnbau vor allem aus 
einem Grunde sofort auf: Tausende 
von Arbeitslosen konnten so – für ei-
nen Stundenlohn von 68 Pfennig – auf 
den vielen Baustellen eines einzigen 
riesigen Bauunternehmens eingesetzt 
werden. Hitler versprach sich davon 
eine große propagandistische Wirkung 
für seine Partei.

Aufgrund der Vorarbeiten der alten 
Regierung war es möglich, den ersten 
Spatenstich des Autobahnbaus im Sep-

Reichsautobahnen
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tember 1933 bei Frankfurt als Erfolg für 
die NSDAP zu feiern. Siehe Organisation 
Todt, Volkswagen, Vierjahresplan.

Reichsbauernführer. Siehe Reichsnähr-
stand.

Reichsbischof. Siehe Deutsche Christen.
Reichsbund der Deutschen Beamten. 

Siehe Gliederungen und Angeschlossene 
Verbände der NSDAP.

Reichsbürgergesetz. Das Reichsbürgerge-
setz vom 15. September 1935 war eines 
der beiden «Nürnberger Rassengeset-
ze»712, mit denen die Nationalsozialis-
ten ihrer mörderischen Judenverfolgung 
eine gesetzliche Grundlage gaben.

Die Absicht der Judenverfolgung 
wurde schon 1920 in Punkt 4 des Par-
teiprogramms der NSDAP erkenn-
bar: «Staatsbürger kann nur sein, wer 
Volksgenosse ist. Volksgenosse kann 
nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne 
Rücksichtsnahme auf Konfession. Kein 
Jude kann daher Volksgenosse sein.»713

Unmittelbar nach der Machtüber-
nahme am 30. Januar 1933 liefen natio-
nalsozialistische Maßnahmen zur Ver-
leumdung und zum Boykott jüdischer 
Staatsbürger an. Das erste Gesetz, das 
Juden offi ziell benachteiligte, war das 
Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933. 
Nach geltendem Recht aber hatten die 
jüdischen Staatsbürger auch nach der 
Machtergreifung noch dieselben Rech-
te wie alle Staatsbürger. Das Reichsbür-
gergesetz erniedrigte sie zu Menschen 
zweiter Klasse und nahm ihnen die 
Möglichkeit, als Staatsbürger gleiche 
Rechte zu verlangen. In Paragraph 2 
bestimmte das Gesetz: «Reichsbürger 

ist nur der Staatsangehörige deutschen 
oder artverwandten Blutes, der durch 
sein Verhalten beweist, daß er gewillt 
und geeignet ist, in Treue dem deut-
schen Volk und Reich zu dienen.»714

In der ersten Verordnung zum 
Reichsbürgergesetz vom 14. November 
1935 wurde deutlich festgelegt: «Ein 
Jude kann nicht Reichsbürger sein.»715 
Jüdische Bürger durften nun kein 
öffentliches Amt mehr bekleiden, jü-
dische Beamte mussten spätestens am 
31. Dezember 1935 in den Ruhestand 
treten; ein Stimmrecht in politischen 
Angelegenheiten stand Juden nicht 
mehr zu.

In den Paragraphen 2 und 5 der 
Verordnung wurde bestimmt, wer als 
Jude oder «jüdischer Mischling»716 
zu gelten hatte: «Jude ist, wer von 
mindestens drei der Rasse nach voll-
jüdischen Großeltern abstammt … 
Als volljüdisch gilt ein Großelternteil 
ohne weiteres, wenn er der jüdischen 
Religionsgemeinschaft angehört hat … 
Jüdischer Mischling ist, wer von einem 
oder zwei der Rasse nach volljüdischen 
Großeltern abstammt.»717

Daraus ist zu ersehen, dass die Na-
tionalsozialisten mit den von ihnen 
aufgestellten rassischen Gesichtspunk-
ten nicht bestimmen konnten, wer Jude 
sein sollte. Sie mussten auf die Zugehö-
rigkeit zu einer Religionsgemeinschaft 
zurückgreifen, um ihre widersinnige 
Einteilung der Menschen in Juden, jü-
dische Mischlinge und Deutschblütige 
zu begründen.

Die von zwei jüdischen Großeltern 

Reichsbauernführer
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abstammenden «jüdischen Mischlin-
ge» wurden im amtlichen Sprach-
gebrauch als «Mischlinge 1. Grades»718 
oder auch als Halbjude, die «jüdischen 
Mischlinge» mit nur einem jüdischen 
Großelternteil als «Mischlinge 2. Gra-
des»719 bezeichnet.

Nach der Verordnung galten «Misch-
linge 1. Grades» als Juden – sie wurden 
als Geltungsjuden bezeichnet –, wenn 
sie bei Erlass des Reichsbürgergesetzes 
der jüdischen Religionsgemeinschaft 
angehörten oder danach in sie auf-
genommen wurden. Wie Juden behan-
delt wurden Halbjuden auch, wenn sie 
bei Erlass des Reichsbürgergesetzes mit 
einem Juden verheiratet waren oder 
sich danach mit einem Juden verheira-
teten. «Mischlinge 1. Grades» wurden 
auch dann als Juden angesehen, wenn 
sie einer Ehe entstammten, die nach 
dem Blutschutzgesetz vom 15. Septem-
ber 1935 verboten war und dennoch 
geschlossen wurde oder wenn sie aus 
einer außerehelichen Beziehung mit 
einem Juden hervorgingen.

Zum Reichsbürgergesetz ergingen 
13 Durchführungsverordnungen und 
im Rahmen des Gesetzes zahlreiche 
Erlasse und Bestimmungen. Bis ins 
Einzelne und in den privaten Bereich 
hinein wurden die Arbeits- und Le-
bensbedingungen der rund 500 000 
jüdischen Bürger im Deutschen Reich 
eingeschränkt. Siehe Blutschutzgesetz, 
Judenverfolgung, Endlösung.

Reichsdeutsche. Siehe Volksdeutsche.
Reichsdramaturg. Siehe Reichskultur-

kammer.

Reichserbhofgesetz. Siehe Erbhof.
Reichsfachschaften, Reichsfi lmkammer, 

Reichsfi lmdramaturg. Siehe Reichs-
kulturkammer.

Reichsfl aggengesetz. Siehe Nürnberger 
Gesetze.

Reichsführer. Siehe Reichsleiter, Reichs-
leitung.

Reichsführer-SS, Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei. Reichs-
führer-SS, abgekürzt RFSS, war die Be-
zeichnung für den Führer der SS.

1929 ernannte Adolf Hitler Hein-
rich Himmler zum Reichsführer-SS. 
Himmler erhielt den Auftrag, aus der 
280 Mann starken SS, damals eine Un-
terorganisation der SA, der Sturmabtei-
lung der NSDAP, eine Elitetruppe zum 
Schutz Adolf Hitlers aufzubauen.

Im April 1933 wurde der Reichs-
führer-SS Chef der «Bayerischen Politi-
schen Polizei»; bis zum Frühjahr 1934 
gelang es ihm, in allen Ländern des 
Deutschen Reiches das Amt des Chefs 
der dortigen Politischen Poli zeien zu 
erhalten und sie vom Geheimen Staats-
polizeiamt in Berlin aus zentral zu len-
ken. Chef des Geheimen Staatspolizei-
amtes (Gestapa) wurde der Leiter des 
Sicherheitsdienstes der SS, SD, Rein-
hard Heydrich.

Am 20. Juli 1934 – nach der Entmach-
tung der SA im Zusammenhang mit 
dem angeblichen Röhm-Putsch – wurde 
die SS zu einer selbständigen, von der 
SA unabhängigen Organisa tion erklärt. 
Sie wurde Adolf Hitler unmittelbar un-
terstellt. Das bedeutete, der Reichsfüh-
rer-SS war für alle angeordneten Maß-

Reichsführer-SS, Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei
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nahmen und Verfügungen niemand 
anderem als Adolf Hitler Rechenschaft 
schuldig.

Am 17. Juni 1936 wurde der Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler aufgrund 
eines Erlasses von Adolf Hitler «über 
die Einsetzung eines Chefs der Deut-
schen Polizei im Reichsministerium 
des Innern»720 zum Chef der gesamten 
Deutschen Polizei ernannt. Der Erlass 
vom Juni vollzog die sowohl «vom 
Führer als auch vom Reichsführer» an-
gestrebte «Verschmelzung von SS und 
Polizei»721.

Der neue Titel Himmlers, der seine 
persönliche Amtsbezeichnung war, 
lautete vollständig: «Reichsführer-SS 
und Chef der Deutschen Polizei im 
Reichsministerium des Innern».

Um den Zusatz «im Reichsministe-
rium des Innern» war vor dem endgül-
tigen Zustandekommen des Erlasses 
zwischen dem Reichsminister des 
Innern, Wilhelm Frick, und Reinhard 
Heydrich, als dem Beauftragten Himm-
lers, nachdrücklich gerungen worden: 
Der Zusatz sollte eine Bindung der Po-
lizei und ihres Chefs an die staatliche 
Verwaltung zum Ausdruck bringen. 
Entsprechend hieß es im Paragraphen 
2 des Erlasses: «Er ist dem Reichs- und 
Preußischen Minister des Innern per-
sönlich und unmittelbar unterstellt.»722 
In der Praxis wurde die Einschränkung 
aber dadurch aufgehoben, dass Himm-
ler nur dem Führer und Reichskanzler 
Adolf Hitler persönlich und unmittel-
bar unterstellt war. Der Reichsinnen-
minister konnte also keinen Einspruch 

gegen Anordnungen Himmlers erhe-
ben; er hätte damit im gleichen Augen-
blick gegen die Autorität des Führers 
gehandelt. Adolf Hitler wiederum gab 
seine Weisungen in der Regel direkt an 
Himmler und ließ sie ihm nicht über 
den Innenminister erteilen.

Mit der Berufung des Reichsführer-
SS zum Chef der Deutschen Polizei war 
die «Verreichlichung»723, das bedeutete 
die Zentralisierung der Polizei, offi ziell 
vollzogen. Gleichzeitig war ein wichti-
ger Teil der staatlichen Exekutive, die 
gesamte deutsche Polizei, einer nicht 
staatlichen Parteiorganisation, der SS, 
angegliedert worden. Dadurch konnte 
die Polizei der Verwaltung des Staates, 
deren Organ sie in einem Rechtsstaat 
ist, zunehmend entzogen werden.

Am 26. Juni 1936, wenige Tage nach 
seiner Ernennung zum Chef der Deut-
schen Polizei, bestimmte Himmler 
durch zwei Erlasse eine grundlegende 
Neuordnung der Polizei des Deutschen 
Reiches. Er verfügte ihre Aufteilung in 
die Hauptämter Ordnungspolizei und 
Sicherheitspolizei.

Das Hauptamt Ordnungspolizei 
wurde aus der uniformierten Schutz-
polizei, Gendarmerie, Technische 
Nothilfe, Feuerschutz- und Gemeinde-
polizei gebildet. Das Hauptamt Sicher-
heitspolizei umfasste die Gestapo, die 
Geheime Staatspolizei einschließlich 
der Grenzpolizei und die Kriminalpoli-
zei. Die organisatorische Angleichung 
der Kriminalpolizei an die Gestapo be-
deutete Abhängigkeit von der Gestapo: 
Nicht mehr der Schutz des Bürgers war 

Reichsführer-SS, Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Polizei
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ihre Hauptaufgabe, sondern als Hilfs-
kraft der Gestapo die Verfolgung der 
Feinde und angeblichen Gegner des 
Nationalsozialismus.

Das Hauptamt Sicherheitspolizei 
wurde von Reinhard Heydrich, dem 
Chef des Sicherheitsdienstes der SS, 
SD, geleitet. Zu den Aufgaben des SD 
gehörten zu der Zeit unter anderen die 
Beobachtung politischer Gegner im In- 
und Ausland und die Bespitzelung der 
Bevölkerung.

Beide Hauptämter – Ordnungs-
polizei und Sicherheitspolizei – wur-
den Teile des neuerrichteten Amtes 
«Reichsführer-SS und Chef der Deut-
schen Polizei». Siehe Schema S. 254–
257.

1939 wurde die Sicherheitspolizei 
mit dem SD in dem so bezeichneten 
Reichssicherheitshauptamt, RSHA, zu-
sammengefasst.

Am 25. August 1943 wurde Heinrich 
Himmler zum Reichsinnenminister 
und Generalbevollmächtigten für die 
Reichsverwaltung ernannt. Siehe Ge-
stapo, SS, SD, Reichssicherheitshauptamt, 
Sicherheitspolizei, Gleichschaltung, Füh-
rergrundsatz, Führer und Reichskanzler.

Reichsgau war die Bezeichnung für die 
reichsunmittelbaren Verwaltungsbe-
zirke in den Gebieten, die seit 1938 
dem Deutschen Reich angeschlossen 
wurden.

Die Reichsgaue waren Selbstver-
waltungskörperschaften, die unmittel-
bar den Reichsbehörden unterstanden. 
An der Spitze eines Reichsgaus stand 
der Gauleiter der NSDAP als Reichsstatt-

halter. Gaue waren innerhalb der Orga-
nisation der NSDAP Gebietseinheiten 
von unterschiedlicher Größe; in den 
neugeschaffenen Reichsgauen stimm-
ten die Grenzen des Parteigebiets mit 
denen des Reichsgaus überein. Damit 
bezeichnete der Begriff Reichsgau so-
wohl das staatliche Verwaltungsgebiet 
als auch die Gebietseinheit der Partei.

1939 – nach dem Anschluss Öster-
reichs an das Deutsche Reich am 13. März 
1938 – wurden die Reichsgaue Wien, 
Oberdonau, Niederdonau, Kärnten, 
Steiermark, Salzburg, Tirol-Vorarlberg 
gebildet. Das durch das Münchener Ab-
kommen vom 29./30. September 1938 
dem Deutschen Reich eingegliederte, 
mehrheitlich von Deutschsprachigen 
bewohnte Gebiet der Tschechoslowa-
kei wurde zum Reichsgau Sudeten-
land. In den besetzten und dem Reich 
eingegliederten polnischen Gebieten 
wurden die Reichsgaue Danzig-West-
preußen und Wartheland eingerich-
tet.

Reichsstatthalter leiteten die gesam-
te Verwaltung – sowohl im Bereich der 
staatlichen Verwaltung wie in dem der 
Gau-Selbstverwaltung. Ausgenommen 
waren nur die Bahn-, Post-, Justiz- und 
Finanzverwaltungen. Der Reichsstatt-
halter hatte als Gauleiter auch die 
oberste politische Führung der Partei 
im Gau der NSDAP. Nach nationalso-
zialistischer Darstellung sollte so «die 
Einheit von Partei und Staat … in der 
Stufe des Reichsgaus gesichert»724 
werden. Tatsächlich bedeutete die Er-
richtung der Reichsgaue eine starke 
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Ausweitung der Machtbefugnisse der 
Gauleiter. Siehe NSDAP, Gau.

Reichsjugendführer. «Reichsjugendfüh-
rer der NSDAP» war ab 1931, zwei 
Jahre vor der Machtübernahme, der Titel 
Baldur von Schirachs, des Führers der 
Hitlerjugend, abgekürzt HJ, die 1926 
als Jugendorganisation der NSDAP 
gegründet worden war. Schirach war 
bereits seit 1928 Führer des National-
sozialistischen Deutschen Studenten-
bundes.

Am 17. 6. 1933 wurde von Schirach 
von Adolf Hitler außerdem zum «Ju-
gendführer des Deutschen Reiches» 
ernannt. Er war damit nicht nur der 
Führer der Hitlerjugend, sondern 
erhielt Entscheidungsgewalt über die 
Unternehmungen aller deutschen 
Jugendorganisationen. Die Mehrzahl 
der Jugendverbände der politischen 
Parteien und anderer Gruppierungen, 
außer zum Beispiel den kirchlichen, 
war aber zu diesem Zeitpunkt entwe-
der bereits verboten worden, hatte sich 
unter Druck selbst aufgelöst oder war 
freiwillig in die Hitlerjugend überge-
treten. Die gewaltsame Übernahme des 
«Reichsausschusses deutscher Jugend-
verbände», in dem alle Jugendorgani-
sationen auf freiwilliger Basis vereinigt 
gewesen waren, hatte den Vorgang 
der Gleichschaltung beschleunigt. Ge-
plante Neugründungen mussten jetzt 
vom «Jugendführer des Deutschen 
Reiches»725 genehmigt werden, die bis-
herigen Einrichtungen des Staates und 
der Gemeinden zur Förderung der Ju-
gendarbeit wurden ihm unterstellt. Die 

gesamte Jugendarbeit des Deutschen 
Reiches war damit unter der Kontrolle 
der Hitlerjugend.

Das «Gesetz über die Hitlerjugend» 
vom 1. 12. 1936 bestimmte dann, dass 
die Erziehung der gesamten deutschen 
Jugend der Hitlerjugend übertragen 
werde und der «Jugendführer des 
Deutschen Reiches» die «Stellung ei-
ner Obersten Reichsbehörde» erhalte 
und «dem Führer und Reichskanzler 
unmittelbar unterstellt»726 sei. Die 
gesamte deutsche Jugend wurde mit 
diesem Gesetz in der Hitlerjugend zu-
sammengefasst, ohne dass allerdings 
die Teilnahme an den Veranstaltungen 
zur Pfl icht gemacht wurde.

Zwei der Durchführungsverordnun-
gen vom 25. 3. 1939 holten das nach. 
In ihnen wurde bestimmt, dass der 
«Dienst in der Hitler-Jugend … Ehren-
dienst am Deutschen Volke»727 sei, die 
Teilnahme polizeilich erzwungen wer-
den könne und dass der «Jugendführer 
des Deutschen Reiches … ausschließ-
lich zuständig für alle Aufgaben der 
körperlichen, geistigen und sittlichen 
Erziehung der gesamten deutschen 
Jugend des Reichsgebietes außerhalb 
von Elternhaus und Schule»728 sei. 
Damit war die Jugenddienstpfl icht be-
schlossen, die gleichgeordnet neben 
Arbeitsdienstpfl icht und Wehrdienst-
pfl icht trat.

Baldur von Schirach wurde 1940 
Reichsstatthalter und Gauleiter in Wien, 
sein Nachfolger in der Reichsjugend-
führung wurde Arthur Axmann. Siehe 
NSDAP, Gleichschaltung, Hitlerjugend, 
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Wehrmacht, RAD, Führergrundsatz, Füh-
rer und Reichskanzler.

Reichskammer der bildenden Künste 
siehe Reichskulturkammer.

Reichskommissar. Schon in der Weimarer 
Republik, 1919–1933, war der Reichs-
kommissar eine Sonderbehörde des 
Deutschen Reiches. Personen – Reichs-
kommissare – oder Ämter – Reichs-
kommissariate – erhielten für einen 
meist begrenzten Zeitraum oft sehr 
weitgehende Vollmachten zur Durch-
führung wichtiger Sonderaufgaben.

Nach der Machtübernahme am 30. 
Januar 1933 wurde diese Einrichtung 
auch im nationalsozialistischen Staat 
beibehalten.

Von Februar bis April 1933 war Her-
mann Göring Reichskommissar für die 
Luftfahrt; im Mai 1933 wurde er Reichs-
luftfahrtminister. Im April 1933 wurde 
ein «Reichsjustizkommissar»729 – der 
spätere Generalgouverneur von Polen, 
Hans Frank – ernannt. Er wurde beauf-
tragt, für die Gleichschaltung der Justiz 
in den Ländern und die Erneuerung 
des Deutschen Rechts zu sorgen. Das 
Reichskommissariat für Justiz endete 
im Dezember 1934. Zur Durchsetzung 
der Gleichschaltung der Länder mit 
dem Reich wurden 1933 in allen deut-
schen Ländern – das Deutsche Reich 
war bis zur Machtübernahme ähnlich 
wie die Bundesrepublik Deutschland 
in einzelne Länder gegliedert – kurz-
fristig Reichskommissare eingesetzt. 
Ihre Aufgaben wurden später von den 
Reichsstatthaltern übernommen.

Durch ein Gesetz vom 30. 1. 1935 

wurde ein Reichskommissar für die 
Rückgliederung des Saargebietes be-
stimmt: Gauleiter Josef Bürckel hatte 
als Reichskommissar für die «Rück-
gliederung»730 des Saargebietes in das 
Deutsche Reich zu sorgen. Das von 
den Nationalsozialisten als Saarland 
bezeichnete Gebiet war nach dem von 
Deutschland verlorenen Ersten Welt-
krieg, 1914–1918, aufgrund des Ver-
sailler Friedensvertrages für fünfzehn 
Jahre unter Treuhandschaft des Völker-
bundes gestellt und 1925 in das fran-
zösische Zollgebiet eingezogen wor-
den. Die am 13. 1. 1935 durchgeführte 
Volksabstimmung ergab 90,8 Prozent 
der Stimmen für die Rückgliederung 
an das Deutsche Reich.

1938 – nach dem widerrechtlichen 
Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich – wurde Bürckel durch Erlass vom 
23. 4. 1938 wieder als Reichskommissar 
– für die Eingliederung Österreichs in 
das Deutsche Reich – eingesetzt.

Nach dem Münchener Abkommen 
vom 29./30. September 1938 wurde 
durch Erlass vom 1. 10. 1938 Konrad 
Henlein Reichskommissar für die Ein-
gliederung des Sudetenlandes in das 
Deutsche Reich.

Seit 1940 wurden Reichskommis-
sare auch für die Verwaltung der im 
Zweiten Weltkrieg von deutschen 
Truppen besetzten Gebiete ernannt. 
Durch Führererlass wurden zu Reichs-
kommissaren bestellt: Ende April 
1940 Oberpräsident Josef Terboven 
für Norwegen; am 18. 5. 1940 Reichs-
minister Arthur Seyß-Inquart für die 
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Niederlande; Ende Juli beziehungs-
weise Anfang August 1940 die Chefs 
der Zivilverwaltungen für Luxemburg, 
Lothringen und Elsass. Am 18. 8. 1941 
wurden Gauleiter Hinrich Lohse für 
das aus den baltischen Staaten Est-
land, Lettland, Litauen sowie Weiß-
ruthenien bestehende «Ostland»731, am 
20. 8. 1941 Gauleiter Erich Koch für die 
in der Sowjetunion eroberte Ukraine 
zu Reichskommissaren bestellt.

Bereits am 7. Oktober 1939 war der 
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen 
Polizei Heinrich Himmler durch Füh-
rererlass mit der «Festigung deutschen 
Volkstums»732 beauftragt worden und 
hatte daraufhin die Institution Reichs-
führer-SS/Reichskommissar für die 
Festigung deutschen Volkstums er-
richtet, die sich zu einem mächtigen 
Instrument der nationalsozialistischen 
Politik der Germanisierung entwickelte. 
Himmler hatte die Vollmacht, neben 
der Umsiedlung von im Ausland 
lebenden Volksdeutschen in das Reich 
oder in besetzte Gebiete auch alle 
anderen Maßnahmen zu ergreifen, 
die ihm zur Festigung des Volkstums 
richtig erschienen. Zur Erfüllung des 
Auftrages konnte Himmlers Behörde 
alle in Frage kommenden Dienststel-
len des Staates, der Partei und der SS 
heranziehen.

Aus der großen Zahl der für unter-
schiedliche Sonderaufgaben einge-
setzten Reichskommissare sind die 
Reichsverteidigungskommissare her-
vorzuheben. Am 1. September 1939 
– dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 

– wurden die Gauleiter, die auch das 
Amt eines Reichsstatthalters innehat-
ten, am 16. November 1942 auch alle 
anderen Gauleiter zu Reichsverteidi-
gungskommissaren ernannt. Ihre Auf-
gabe war, «die gesamte zivile Reichs-
verteidigungsverwaltung einheitlich 
zu lenken»733 und die Zusammenarbeit 
mit der Wehrmacht zu gewährleisten. 
Siehe besetzte Gebiete, Volksdeutsche, Ger-
manisierung, Gleichschaltung.

Reichskonkordat war die Bezeichnung 
für den am 20. Juli 1933 – knapp sechs 
Monate nach der Machtübernahme 
– unterzeichneten Vertrag zwischen 
dem Deutschen Reich und dem Vati-
kan. Er enthält in 33 Artikeln Bestim-
mungen zum Schutz des katholischen 
kirchlichen Lebens in Deutschland. 
Das Reichskonkordat war der erste 
bedeutende internationale Vertrag 
der Regierung Adolf Hitlers, der am 
30. 1. 1933 zum Reichskanzler ernannt 
worden war.

Die Bedeutung dieses Vertrags-
abschlusses zwischen Nationalsozia-
listen und der weltweit als eine der 
höchsten sittlichen Instanzen an-
erkannten katholischen Kirche wurde 
von Vizekanzler von Papen, der den 
Vertrag aushandelte, klar erkannt und 
in einem Brief an Adolf Hitler vom 
2. Juli 1933 hervorgehoben. Nachdem 
Papen in seinem Brief auf das anfäng-
liche Zögern der katholischen Kirche 
eingegangen war – es war unter der Re-
gierung Hitlers bereits zu «zahlreichen 
Verhaftungen und Mißhandlungen 
von Geistlichen»734 gekommen –, fuhr 
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er fort: «Ich selbst bin der Überzeugung, 
daß der Abschluß dieses Konkordats 
außenpolitisch als ein großer Erfolg 
für die Regierung der nationalen Er-
hebung gewertet werden muß, gerade 
weil eine Reihe fremder Mächte ihren 
ganzen Einfl uß beim Vatikan aufgebo-
ten haben, um ihn von einem Vertrags-
abschluß mit dem neuen Deutschland 
abzuhalten.»735

Der Vatikan ist ein selbständiger 
Staat, dessen Oberhaupt der gewählte 
Papst ist. Ein Konkordat ist ein völker-
rechtlicher Vertrag, der die Rechte der 
katholischen Kirche in dem Staat be-
stimmt, mit dem der Vertrag geschlos-
sen wird.

Das Reichskonkordat sicherte der 
katholischen Kirche unter anderem 
«die Freiheit des Bekenntnisses und 
der öffentlichen Ausübung der katho-
lischen Religion»736 zu. Es erlaubte 
zum Beispiel den ungehinderten Reli-
gionsunterricht an allen Schulen und 
die Gründung und Errichtung von 
katholischen Privatschulen. Der Va-
tikan sicherte zu: «Auf Grund der in 
Deutschland bestehenden besonderen 
Verhältnisse … erläßt der Heilige Stuhl 
Bestimmungen, die für die Geistlichen 
und Ordensleute die Mitgliedschaft in 
politischen Parteien ausschließen.»737 
Neu ernannte Bischöfe wurden zu 
einem Treueid auf das Deutsche Reich 
verpfl ichtet, in dem es hieß: «… in der 
pfl ichtgemäßen Sorge um das Wohl 
und das Interesse des deutschen Staats-
wesens werde ich in Ausübung des mir 
übertragenen Amtes jeden Schaden 

zu verhüten trachten, der es bedrohen 
könnte.»738

Für Adolf Hitler lag die Bedeutung 
des Reichskonkordates, wie aus dem 
Protokoll einer Sitzung der Reichs-
regierung im Juli hervorging, in drei 
Punkten: «1. daß der Vatikan über-
haupt verhandelt habe … 2. daß der 
Vatikan zur Herstellung eines guten 
Verhältnisses … bewogen werden 
konnte. Er, der Reichskanzler, hätte es 
noch vor kurzer Zeit nicht für möglich 
gehalten, daß die Kirche bereit sein 
würde, die Bischöfe auf diesen Staat 
zu verpfl ichten. Daß das nunmehr 
geschehen wäre, wäre zweifellos eine 
rückhaltlose Anerkennung des der-
zeitigen Regiments; 3. daß mit dem 
Konkordat sich die Kirche aus dem 
Vereins- und Parteileben herauszöge, 
zum Beispiel auch die christlichen Ge-
werkschaften fallen ließe. Auch das 
hätte er, der Reichskanzler, noch vor 
einigen  Monaten nicht für möglich ge-
halten.»739

Durch das Konkordat wurde – nach 
Hitlers Ausführungen – nicht nur die 
Sorge der Nationalsozialisten um eine 
mögliche nachträgliche Kritik des 
Vatikans an der bereits vollzogenen 
Zerschlagung der Gewerkschaften be-
  seitigt. Papen kündete vielmehr in sei-
nem Brief, den er kurz vor Abschluss 
des Vertrages an Hitler schrieb, eine 
zusätzliche Regelung an, die eine zu-
künftige Kritik des Vatikans an na-
tionalsozialistischen Maßnahmen in 
einem weiteren Punkt ausschließen 
sollte: Im Zusatzprotokoll zum Reichs-
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konkordat wurde eine Bestimmung 
aufgenommen «über die Behandlung 
von Geistlichen im Falle, daß Deutsch-
land die allgemeine Wehrpfl icht wie-
der einführt»740. Die Bedingungen des 
Versailler Friedensvertrages von 1919 
verboten die allgemeine Wehrpfl icht 
und erlaubten den Deutschen nur ein 
100 000-Mann-Heer freiwilliger Berufs-
soldaten. Von Papen bemerkte dazu: 
«Dieser Zusatz ist mir weniger wert-
voll wegen der sachlichen Regelung 
als wegen der Tatsache, daß hier der 
Heilige Stuhl bereits mit uns eine ver-
tragliche Abmachung für den Fall der 
allgemeinen Wehrpfl icht trifft.»741 
1935 wurde die allgemeine Wehr-
pfl icht eingeführt.

1936 wurden die Privatschulen der 
katholischen Orden zwangsweise ge-
schlossen.

1938 wurde Beamten und Lehrern 
vom Reichsinnenminister die Zugehö-
rigkeit zu besonderen berufsständi-
schen Organisationen verboten, somit 
auch zu kirchlich gebundenen.

1938/39 wurden die letzten noch 
bestehenden katholischen Jugendver-
bände zwangsweise aufgelöst.

Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied am 26. 3. 1957, dass das Reichs-
konkordat, das 1933 zwischen dem 
Deutschen Reich und dem Vatikan 
geschlossen wurde, gültiges Recht sei. 
Siehe Deutsche Christen, gottgläubig, Ju-
denverfolgung, Euthanasiebefehle.

Reichskristallnacht. Siehe Kristallnacht.
Reichskulturkammer. Die Reichskultur-

kammer, RKK, war seit 1933 die «berufs-

ständische Zusammenfassung … aller 
Kulturschaffenden im Großdeutschen 
Reich»742 mit der Aufgabe, «die deutsche 
Kultur in Verantwortung für Volk und 
Reich zu fördern»743. Die Reichskultur-
kammer konnte «über Eröffnung und 
Schließung sowie über die Ordnung 
von Betrieben entscheiden»744. Jeder, 
der hauptberufl ich an der Entstehung 
oder Verbreitung von Kulturleistungen 
beteiligt war, musste Mitglied in der für 
seine Berufsgruppe zuständigen Einzel-
kammer sein, um seinen Beruf aus-
üben zu dürfen. Sechs – bis 1939 sieben 
– Einzelkammern waren in der Rechts-
kulturkammer zusammengefasst. Für 
die im Kulturbereich Tätigen war die 
Mitgliedschaft Zwang; von der Reichs-
kulturkammer konnte aber die Mit-
gliedschaft verweigert oder aberkannt 
werden: «Die Aufnahme in eine Einzel-
kammer kann abgelehnt oder ein Mit-
glied ausgeschlossen werden, wenn 
Tatsachen vorliegen, aus denen sich 
ergibt, daß die in Frage kommende Per-
son die für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
erforderliche Zuverlässigkeit und Eig-
nung nicht besitzt.»745 Der Ausschluss 
bedeutete für die Betroffenen absolutes 
Berufsverbot. Die Reichskulturkammer 
hatte die Vollmacht, über das gesamte 
Kulturleben und alle im Kulturbereich 
tätigen Menschen Aufsicht und Zensur 
auszuüben.

Die Reichskulturkammer wurde 
1933 aufgrund des «Gesetzes über die 
Bildung der Reichskulturkammer» 
vom 22. September 1933 errichtet. Zum 
Präsidenten der Reichskulturkammer 
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wurde von Adolf Hitler der Reichs-
minister für Volksaufklärung und Pro-
paganda Dr. Joseph Goebbels ernannt, 
der zugleich Reichsleiter für Propaganda 
der NSDAP und Gauleiter von Berlin 
war.

Das Gesetz ermächtigte Goebbels, 
«die Angehörigen der Tätigkeitszwei-
ge, die seinen Aufgabenkreis betref-
fen»746, in berufsständischen Kammern 
zusammenzufassen und diese zu einer 
Reichskulturkammer zu vereinigen. 
Mitglied einer Einzelkammer musste 
jeder sein, der «bei der Erzeugung, der 
Wiedergabe, der geistigen oder tech-
nischen Verarbeitung, der Verbreitung, 
der Erhaltung, dem Absatz oder der 
Vermittlung des Absatzes von Kultur-
gut»747 mitarbeitete. Alle Schriftsteller, 
Journalisten, Schauspieler, Regisseure, 
Maler, Musiker oder Kameramänner, 
Filmvorführer, Buchhändler und so 
fort mussten der Reichskulturkammer 
angehören, wenn sie ihren Beruf aus-
üben wollten. Die bis dahin bestehen-
den berufsständischen Vereinigungen 
wurden im Zuge der nationalsozialis-
tischen Gleichschaltung in die Kammer 
übergeführt oder aufgelöst.

Die in der Reichskulturkammer 
zusammengefassten Einzelkammern 
waren: 1. Reichsschrifttumskammer, 
2. Reichstheaterkammer, 3. Reichs-
fi lmkammer, 4. Reichsmusikkammer, 
5. Reichskammer der bildenden Küns-
te, 6. Reichspressekammer; anfänglich 
gab es als 7. Kammer die Reichsrund-
funkkammer, die am 28. 10. 1939 auf-
gelöst wurde.

Die Reichskulturkammer gehörte 
mit allen Einzelkammern der DAF, der 
Deutschen Arbeitsfront, an.

Jeder Einzelkammer der Reichs-
kulturkammer war eine entsprechen-
de Abteilung im Propagandaministeri-
um übergeordnet, die alle Tätigkeiten 
in der Kammer beaufsichtigte und 
 steuerte.

Das Reichskulturkammergesetz be-
stimmte, dass der Propagandaminister 
die Aufsicht über die Kulturkammer 
habe und ermächtigt sei, «zur Durch-
führung dieses Gesetzes Rechtsverord-
nungen und allgemeine Verwaltungs-
vorschriften auch ergänzender Art zu 
erlassen»748.

Am 3. Januar 1939 ergingen «Ar-
beitsrichtlinien für die Reichskultur-
kammer»749, nach denen die Mitglied-
schaft jüdischer Künstler und anderer 
im Kulturbereich tätiger Juden gehand-
habt werden sollte: «Jede Kammer hat 
die Entjudungsmaßnahmen für ihren 
Mitgliederkreis selbständig durchzu-
führen … Die einheitliche Behandlung 
der Entjudungsfrage in der gesamten 
Reichskulturkammer wird durch re-
gelmäßige Arbeitsbesprechungen … si-
chergestellt.»750 Von den «Entjudungs-
maßnahmen» betroffen waren alle, die 
nach den Nürnberger Gesetzen als Juden 
zu gelten hatten.

Reichsschrifttumskammer  In dieser 
Kammer waren die bis dahin freien Be-
rufsverbände sowie unter anderen der 
im Juni 1933 von den Nationalsozialis-
ten gegründete Reichsverband Deut-
scher Schriftsteller, der im September 
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1935 aufgelöst wurde, der Börsenver-
ein der Deutschen Buchhändler, der 
Verein Deutscher Bibliothekare e.  V. 
zusammengefasst.

Ein Sonderreferat «für Über-
wachung des schädlichen und uner-
wünschten Schrifttums»751 führte und 
veröffentlichte Listen, «in die Werke 
des Schrifttums eingetragen werden, 
die den kulturellen und politischen 
Zielen des nationalsozialistischen 
Reiches widersprechen»; nach einer 
Anordnung der Kammer war es verbo-
ten, «diese Werke zu verlegen, zu ver-
kaufen, zu verteilen, zu verleihen, zu 
vermieten, auszustellen, anzupreisen, 
anzubieten oder vorrätig zu halten»752. 
Wer dem Verbot zuwiderhandelte, 
konnte aus der Kammer ausgeschlossen 
werden. Die auf der Liste aufgeführten 
Werke waren von Autoren, die seit der 
Bücherverbrennung im Mai 1933 als ver-
femt galten, deren Werke als «Schrif-
ten und Bücher der Unmoral und der 
Zersetzung»753 bezeichnet wurden. Die 
Schrifttumskammer wurde gelenkt 
und beaufsichtigt von der Abteilung 
VIII im Propagandaministerium, die 
«zuständig für alle im Reich notwendi-
gen Buchverbote»754 war.

Reichspressekammer  Die Reichspres-
sekammer war nach Berufszweigen in 
Fachverbände und Fachschaften – zum 
Beispiel den Fachverband der Rund-
funkpresse, die Fachschaft der Verlags-
angestellten oder die Fachschaft der 
katholisch-kirchlichen Presse – unter-
teilt.

Die Pressekammer wurde von der 

Abteilung IV im Propagandaministe-
rium überwacht; diese Abteilung kon-
trollierte über zahlreiche Landes- und 
Nebenstellen die gesamte Presse im 
Deutschen Reich.

Aufgrund der entsprechenden 
Bestimmungen in der ersten Durch-
führungsverordnung zum Kultur-
kammergesetz sowie entsprechender 
Anordnungen des Reichspressekam-
merpräsidenten Max Amann mussten 
in den Jahren von 1933 bis 1939 rund 
1500 Zeitungsverleger ihre Tätigkeit 
aufgeben; von den rund 4700 deutschen 
Zeitungen im Jahre 1932 bestanden 
1944 noch 977. Während des gleichen 
Zeitraumes stieg der Aufl agenanteil 
der im Besitz der NSDAP befi ndlichen 
Zeitungen von rund 2,5 auf 82,5 Pro-
zent.

Mit dem Schriftleitergesetz vom 4. 
Oktober 1933 erzwangen die National-
sozialisten schon 1933 die Entfernung 
von Redakteuren, die selbst Juden oder 
mit Juden verheiratet waren, und von 
Redakteuren, die nach nationalsozia-
listischer Ansicht nicht die Eigenschaft 
hatten, die «die Aufgabe der geistigen 
Einwirkung auf die Öffentlichkeit er-
fordert»755.

Am 15. April 1936 erging eine An-
ordnung des Präsidenten der Reichs-
pressekammer, nach der die Mitglieder 
der Kammer für sich und ihre Ehegat-
ten den Nachweis arischer Abstam-
mung bis zum Jahre 1800 zu erbringen 
hatten. Mit dieser Bedingung für den 
Abstammungsnachweis – sie war in 
dieser Form auch für Angehörige der 
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SS vorgeschrieben – ging der Kammer-
präsident mit seiner Forderung über 
die sonst üblichen Bestimmungen 
der Arierparagraphen zum Beispiel im 
Schriftleitergesetz hinaus: «Wer diesen 
Nachweis nicht führen kann, hat in-
nerhalb eines von mir zu bestimmen-
den Zeitraumes seine Tätigkeit in der 
deutschen Presse einzustellen, es sei 
denn, daß eine vorübergehende oder 
dauernde Ausnahme bewilligt worden 
ist.»756

Reichsrundfunkkammer   Die Reichs-
rundfunkkammer hatte den Zweck, 
«den Fragenbereich des Rundfunks auf 
eine einheitliche Linie der politischen 
Rundfunkführung auszurichten … Die 
Kammer dient dem Willen des Führers, 
das ganze Volk mit dem Rundfunk zu 
durchdringen, um Staatsführung und 
Volksgemeinschaft zu einer geschlos-
senen Einheit zu machen.»757

Im Oktober 1939 löste Goebbels 
die Reichsrundfunkkammer auf; die 
Einzelmitglieder mussten sich je nach 
Beruf in den entsprechenden Einzel-
kammern der Reichskulturkammer 
einschreiben.

Die Ausrichtung des Rundfunks 
nach den Anschauungen und auf die 
Ziele des Nationalsozialismus über-
nahm die Abteilung III im Propaganda-
ministerium, die zur «Befehlszentrale 
des Deutschen Rundfunks»758 werden 
sollte, wie es in einer nationalsozialis-
tischen Darstellung aus dem Jahr 1940 
hieß.

Reichstheaterkammer   Die Organisa-
tion der Kammer umfasste die Fach-

schaft Bühne, die Fachschaft Artistik, 
die Fachschaft Tanz, die Fachschaft 
Schausteller und das Opernreferat. 
Als Vertretungen der Theaterkammer 
wurden im gesamten Reichsgebiet 31 
Landesstellen eingerichtet.

Bereits vor der Machtübernahme 
1933 hatten Mitglieder und Anhänger 
der NSDAP an Theatern und Opern-
häusern – wie in anderen Bereichen des 
Kunstlebens auch – jüdische Künstler 
und Künstler, die dem Nationalsozia-
lismus ablehnend oder kritisch gegen-
überstanden, bespitzelt. Nach Erlass 
des Kulturkammergesetzes mussten 
die meisten dieser Künstler ihre Stel-
lungen aufgeben. Die Spielpläne wur-
den radikal geändert. In Presseberich-
ten hieß es dazu: «Verschwunden sind 
die artfremden, den übelsten Instink-
ten schmeichelnden Sensationsstücke, 
die marxistisch eingestellten ‹Zeit-
dramen›, die aufhetzerischen ‹Repor-
tagen›. An ihre Stelle sind – außer der 
Klassikerpfl ege und dem alten guten 
deutschen Unterhaltungsstück – das 
neue Geschichtsdrama, die völkische 
Zeitdramatik, die Schöpfungen des 
neuen jungen Dichtergeschlechts ge-
treten.»759

Die Durchführungsverordnung 
zum Theatergesetz vom 18. Mai 1934 
bestimmte, dass dem Präsidenten der 
Reichstheaterkammer die vorgeschrie-
bene Zulassung von Theaterveranstal-
tern übertragen wurde, soweit es sich 
um ständige Theaterveranstalter han-
delte, das heißt um Personen, die Auf-
führungen von «Schauspielen, Opern 
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oder Operetten … für den allgemeinen 
Besuch»760 veranstalteten.

Die Abteilung VI im Propagandami-
nisterium, die Theaterabteilung, war 
«die Führungsabteilung für die ge-
samte Personal-, Zuschuss- und Spiel-
planpolitik des deutschen Theater-
lebens»761.

Reichsmusikkammer  Die Kammer war 
nach Berufszweigen in sechs Reichs-
fachschaften – Komponisten, Musiker, 
Konzertwesen, Chorwesen und Volks-
musik, Musikalienverleger und -händ-
ler – und in Fachschaften und Fach-
gruppen unterteilt.

Unter Anwendung des Paragraphen 
10 der ersten Durchführungsverord-
nung zum Kulturkammergesetz muss-
ten zahlreiche Komponisten, Diri-
genten, Sänger und Konzertmusiker 
Deutschland verlassen. Die Komposi-
tionen zum Beispiel von Arnold Schön-
berg oder Paul Hindemith wurden als 
«entartete Musik»762 geächtet; Jazz-
musik galt als «Niggerei und jüdische 
Frivolität»763, die Werke jüdischer Kom-
ponisten – auch bereits verstorbener 
– durften nicht aufgeführt werden.

Die Reichsmusikkammer führte 
einen «Tag der Hausmusik»764 ein; als 
«rechte Unterhaltungsmusik»765 galt 
die Blasmusik; «Liedgut»766 der Hitler-
jugend und der SA, Marschmusik und 
Volkslieder wurden als deutsche Mu-
sik empfohlen. Im Februar 1938 wurde 
– aufgrund der «Anordnung über un-
erwünschte und schädliche Musik» 
vom 18. Dezember 1937 – die «Reichs-
musikprüfstelle»767 eingerichtet, deren 

Aufgabe unter anderem war, «daß 
diejenigen musikalischen Werke, die 
dem nationalsozialistischen Kultur-
willen widersprechen, von der Reichs-
musikkammer in einer Liste über 
unerwünschte und schädliche Musik 
geführt werden»768. Die Anordnung 
bestimmte weiter, dass «die Inverlag-
nahme, der Vertrieb und die Auffüh-
rung der in der Liste aufgenommenen 
Werke im deutschen Reichsgebiet … 
verboten ist»769.

Reichskammer der bildenden Künste 
Die Kammer war unterteilt in die 
zwei Hauptabteilungen Kulturerzeu-
gung und Kulturförderung und auf-
gegliedert in Fachschaften wie Malerei, 
Baukunst, Kunsthandel und so fort.

Ähnlich dem Vorgehen auf den an-
deren Gebieten des kulturellen Lebens, 
war die Einrichtung der Kammer eine 
Maßnahme gegen «alle unliebsamen 
und schädlichen Elemente»770 im Be-
reich der bildenden Kunst.

Am 3. April 1941 schrieb der Prä-
sident der Reichskammer der bilden-
den Künste an den Berliner Maler Karl 
Friedrich Schmidt-Rottluff: «Anläßlich 
der mir seinerzeit vom Führer aufge-
tragenen Ausmerzung der Werke ent-
arteter Kunst in den Museen mußten 
von Ihnen allein 608 Werke beschlag-
nahmt werden.» Der Präsident nahm 
dann zu den neu vorgelegten Werken 
des Malers Stellung und bemerkte, dass 
aus den «nunmehr zur Einsichtnahme 
hergereichten Original-Werken der 
Letztzeit» hervorgehe, dass Schmidt-
Rottluff «auch heute noch dem kultu-
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rellen Gedankengut des nationalsozia-
listischen Staates» fern stehe. Es hieß 
weiter: «Auf Grund des Paragraphen 
zehn der ersten Durchführungsverord-
nung zum Reichskulturkammergesetz 
vom 1. 11. 1933 (RGBL. I. S. 797) schlie-
ße ich Sie aus der Reichskammer der 
bildenden Künste aus und untersage 
Ihnen mit sofortiger Wirkung jede be-
rufl iche – auch nebenberufl iche – Betä-
tigung auf den Gebieten der bildenden 
Künste.»771

Reichsfi lmkammer  Unter Anwendung 
der ersten Durchführungsverordnung 
zum Kulturkammergesetz wurden 
auch aus der Filmwirtschaft alle Per-
sonen entfernt, die den Nationalsozia-
listen unbequem waren: «Zunächst 
einmal wurden die Juden, die bis dahin 
stark im deutschen Filmwesen vertre-
ten waren, radikal ausgemerzt.»772

Die Filmkammer war der Abtei-
lung V im Propagandaministerium, 
der Filmabteilung, unterstellt: «So 
nimmt die Filmabteilung auf die ge-
samte Spielfi lm- und Kulturfi lmpro-
duktion sowie auf den gesamten Film-
einsatz entscheidenden Einfl uß … so ist 
seit kurzem die Filmabteilung mit der 
vorherigen Prüfung der Filmvorhaben 
befaßt. Hierdurch ist es möglich, un-
geeignete Vorhaben von vornherein zu 
unterbinden.»773

Im Februar 1934 wurde durch das 
«Lichtspielgesetz»774 die Einsetzung 
eines «Reichsfi lmdramaturgen»775 be-
stimmt, der sämtliche Filmentwürfe vor 
ihrer Verfi lmung genehmigen musste. 
Das Lichtspielgesetz gab nach na-

tionalsozialistischer Darstellung «die 
Grundlage für das Zensurverfahren 
und für die Entscheidungen des na-
tionalsozialistischen Zensors»776. Ohne 
Unterschied unterlagen alle Filme, die 
öffentlich zur Vorführung gelangen 
sollten, der Zensurpfl icht durch die 
«Filmprüfstelle»777. Bei den Zensurver-
fahren wirkten von Goebbels ernann-
te Mitglieder der Einzelkammern der 
Kulturkammer beratend, aber ohne 
Stimmrecht mit. Siehe Propaganda minis-
te rium, Rundfunkmaßnahmen, Wunsch-
konzert, Volksempfänger, Sondermeldung, 
Thingspiele, entartete Kunst, Bücherver-
brennung, Deutsche Wochenschau, Juden-
verfolgung, Bauten des Führers.

Reichsleiter, Reichsleitung. Reichsleiter 
waren die obersten Politischen Leiter der 
NSDAP. Sie gehörten zur Reichsleitung 
der Partei und waren zuständig für ver-
schiedene Sachgebiete und parteieige-
ne Aufgaben. Reichsleiter waren keine 
«Hoheitsträger» der Partei, die ein 
räumliches Gebiet, das als «Hoheits-
gebiet»778 bezeichnet wurde, leiteten. 
Den Reichsleitern übergeordnet war 
der Führer der Partei Adolf Hitler.

Die Reichsleitung stellte kein koor-
dinierendes Führungsorgan an der 
Spitze der Partei dar, das heißt, die 
Reichsleiter stimmten sich nicht in 
gemeinsamen Sitzungen und nach 
gemeinsamen Beschlüssen auf ein be-
stimmtes Vorgehen ab. Reichsleitung 
war ein Sammelbegriff für die Reichs-
leiter als Inhaber höchster Parteiämter.

Die Reichsleiter wurden von Hitler 
für bestimmte Parteiaufgaben und 
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-fachgebiete ernannt; sie waren ihm un-
mittelbar unterstellt und nur ihm ver-
antwortlich. Im Bereich Presse und Pro-
paganda setzte Hitler drei Reichsleiter 
ein. Joseph Goebbels war Reichsleiter 
für Propaganda, auch als Reichspropa-
gandaleiter bezeichnet; der Pressechef 
der NSDAP, Otto Dietrich, wurde nach 
der Machtübernahme 1933 Reichsleiter 
der Partei, außerdem wurde er Staats-
sekretär im Propagandaministerium und 
Pressechef der Reichsregierung. Hier 
zeigte sich auch deutlich die für die na-
tionalsozialistische Herrschaft typische 
Verfl echtung von staatlichen und par-
teilichen Befugnissen. Reichsleiter Max 
Amann war zuständig für die gesamte 
Presse der Partei und ihre Verlage.

Die Reichsleitung der NSDAP sollte 
dem Parteiführer Adolf Hitler zur Len-
kung, Beeinfl ussung und Beobachtung 
des deutschen Volkes dienen. In der 
Reichsleitung liefen «die Fäden der Or-
ganisation des deutschen Volkes und 
des Staates zusammen»779. Deshalb 
wurde «der Aufbau der Reichsleitung 
… so vorgenommen, daß der Weg von 
den untersten Stellen der Partei nach 
oben das Durchgeben der kleinsten 
Schwankungen und Stimmungs-
änderungen des Volkes ermöglicht»780. 
Entsprechend hatten die Reichsleiter 
die Zusammenarbeit mit den ihnen 
unterstellten Politischen Leitern der 
unteren Parteihoheitsgebiete zu orga-
nisieren.

Sitz der Parteiführung waren das 
Braune Haus und der Verwaltungsbau 
der Partei am Königsplatz in München. 

Es war jedoch nicht der Amtssitz aller 
Reichsleiter, da viele, wie Goebbels, 
mehrere Partei- und Staatsämter inne-
hatten und deshalb ihre Büros in der 
Reichshauptstadt Berlin hatten.

Es gab in der Reichsleitung Ämter, 
die sich ausschließlich mit Parteiange-
legenheiten befassten, wie zum Bei-
spiel das Amt des Reichsorganisations-
leiters. Daneben gab es Ämter, deren 
Aufgabenstellung der von Ministe rien 
entsprach, wie das «Außenpolitische 
Amt der NSDAP»781. Außerdem bestan-
den in der Reichsleitung Ämter, die 
die Gliederungen und die der NSDAP 
Angeschlossenen Verbände beaufsich-
tigten. Das «Hauptamt für Volkswohl-
fahrt»782 in der Reichsleitung zum 
Beispiel war zuständig für die NSV, 
die National sozialistische Volkswohl-
fahrt.

Mit ähnlicher Aufgabenstellung wie 
die Reichsleiter und auch direkt Hitler 
unterstellt arbeiteten die Reichsführer. 
Zu den einfl ussreichsten Reichsführern 
gehörten der 1929 ernannte Reichsfüh-
rer-SS Heinrich Himmler und der 1931 
eingesetzte Reichsjugendführer Baldur 
von Schirach. Siehe Gliederungen und 
Angeschlossene Verbände der NSDAP, 
Führer und Reichskanzler, Propagandami-
nisterium.

Reichsluftschutzbund. Siehe Luftschutz-
wart.

Reichsminister für Bewaffnung und Mu-
nition. Siehe Organisation Todt.

Reichsministerium für Volksaufklärung 
und Propaganda. Siehe Propagandami-
nisterium.
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Reichsmusikkammer. Siehe Reichskultur-
kammer.

Reichsmütterdienst. Siehe NS-Frauen-
schaft.

Reichsnährstand. Der Reichsnährstand 
wurde am 13. September 1933 durch das 
«Gesetz über den vorläufi gen Aufbau 
des Reichsnährstandes und Maßnah-
men zur Markt- und Preisregelung für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse» als 
«Selbstverwaltungsorganisation der 
deutschen Ernährungswirtschaft»783 
gebildet, in der alle auf dem Gebiet der 
Ernährungs- und Forstwirtschaft täti-
gen Personen und Betriebe zusammen-
gefasst waren. Die straffe Organisation 
der Ernährungswirtschaft war für die 
nationalsozialistische Führung aus 
drei Gesichtspunkten wichtig. Erstens 
galt das Bauerntum auf der Grundlage 
der nationalsozialistischen Rassenkun-
de als eine wichtige Voraussetzung für 
die Entwicklung und Erhaltung der 
nordischen Rasse. Zweitens war die Kon-
trolle der Nahrungsmittelproduktion 
und ihrer Verteilung Voraussetzung 
für eine Marktordnung, in der die Par-
tei die Preise weitgehend bestimmen 
konnte. Drittens war es für die natio-
nalsozialistische Führung wichtig, die 
inländische Nahrungsmittelproduk-
tion so zu steigern, dass die Bevölke-
rung in einem Krieg ohne Einfuhren 
aus dem Ausland ernährt werden 
konnte.

Der Reichsnährstand war eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. 
Mitglieder mussten «alle Eigentümer, 
Nutznießer, Pächter oder Verpächter 

landwirtschaftlicher Betriebe (Bauern 
und Landwirte), die Landfrauen und 
anderen mitarbeitenden Familienan-
gehörigen sowie Landarbeiter, land-
wirtschaftliche Angestellte und Be-
amte, ferner alle natürlichen und 
juristischen Personen, die den Land-
handel oder die Be- und die Verarbei-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
betreiben einschließlich der industriel-
len und der handwerklichen Betriebe 
… der Ernährungswirtschaft (z. B. Mol-
kereien, Brotfabriken, Brauereien, Kon-
servenfabriken, Sägewerke usw.)»784 
sein. «Um die Aufgaben des Reichs-
nährstandes, besonders die Betreuung 
des Landvolkes als Blutsquelle der 
Nation, und die Ernährungssicherung 
mit Erfolg durchführen zu können, 
war eine straffe Gliederung bis in jedes 
Dorf hinein notwendig.»785 Oberster 
Führer des Reichsnährstandes war der 
Reichsbauernführer Dr. Walter Darré, 
Autor des 1929 erschienenen Buches 
«Das Bauerntum als Lebensquell der 
Nordischen Rasse» und seit 1931 Leiter 
des Rasse- und Siedlungsamtes der SS, 
der am 29. Juni 1933 zum Reichs- und 
Preußischen Minister für Ernährung 
und Landwirtschaft ernannt wurde. 
Zur Durchführung der Aufgaben 
des Reichsnährstandes wurden drei 
Reichshauptabteilungen eingerichtet: 
«I Der Mensch», «II Der Hof», «III Der 
Markt»786.

Der Reichshauptabteilung «Der 
Mensch» waren die «menschliche, die 
soziale und die kulturelle Betreuung 
des Landvolks sowie die Überwachung 
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der Standesehre der Angehörigen 
des Reichsnährstandes übertragen.»787 
Wei tere Aufgabenstellungen der Ab-
teilung waren die Berufserziehung und 
Erziehung der Landjugend, um eine 
weitere Abwanderung von Landarbei-
tern in die Städte zu verhindern. Auf 
Veranlassung der Abteilung wurde am 
15. Mai 1934 das «Gesetz zur Regelung 
des Arbeitseinsatzes» erlassen. Das 
Gesetz bestimmte, dass Personen, die 
in den letzten drei Jahren in der Land-
wirtschaft tätig gewesen waren, nur 
mit Genehmigung der Reichsanstalt 
für Arbeitsvermittlung eine nicht 
landwirtschaftliche Beschäftigung auf-
nehmen konnten.

Die Reichshauptabteilung «Der 
Hof» betreute «Hof, Acker und Forst des 
Landwirts und des Bauern, den gärtne-
rischen Betrieb sowie die Fischerei und 
alle Fragen des Acker- und Gartenbaus, 
des Privatwaldes, der Tierzucht, des 
Bau- und des landwirtschaftlichen Ma-
schinen- und Gerätewesens»788.

Die Reichshauptabteilung «Der 
Markt» hatte die gesamte Marktord-
nung zu organisieren und zu über-
wachen. Ihr unterstanden «alle am 
Marktverkehr beteiligten Personen 
und Betriebe»789. Die Festlegung der 
Preise für landwirtschaftliche Pro-
dukte war eine Hauptaufgabe der Ab-
teilung; das geschah durch Gesetze, 
die zum Beispiel Minimalpreise für Ge-
treide oder zusätzliche Besteuerungen 
bestimmten, oder durch die Lenkung 
von Angebot und Nachfrage, zum Bei-
spiel durch die Einführung von Pfl icht-

ablieferungen für bestimmte Erzeug-
nisse. Für die Landwirte bedeutete die 
Schaffung des Reichsnährstandes, dass 
der Absatz ihrer Produkte gesichert 
war. Für die Verbraucher äußerten sich 
die Neuerungen staatlicher Landwirt-
schaftspolitik in der Preiserhöhung für 
Agrarprodukte.

Allen drei Reichshauptabteilungen 
waren zahlreiche Organisationen und 
Verbände angegliedert.

Ohne Memelgebiet, das Protektorat 
Böhmen und Mähren und ohne die in 
das Reich eingegliederten Ostgebiete 
waren Ende 1939 nach nationalsozia-
listischer Darstellung im Reichsnähr-
stand zusammengefasst: 3 683 000 Be-
triebsinhaber der Land-, der Forst-, der 
Gartenbau- und der Fischwirtschaft, 
etwa 7 628 000 mitarbeitende Familien-
mitglieder ohne eigenen Beruf, unge-
fähr 2 483 000 Arbeiter, Angestellte und 
Beamte, rund 325 000 Betriebsinhaber 
aus Industrie und Handwerk, 120 000 
Betriebsinhaber des Nahrungsmittel-
großhandels und etwa 450 000 Betriebe 
des Lebensmitteleinzelhandels. Die 
Beitragspfl icht zum Reichsnährstand 
war durch eine besondere Beitragsord-
nung geregelt.

Sofort nach Beginn des Zweiten 
Weltkrieges am 1. September 1939 
wurde eine «Vereinfachung der er-
nährungswirtschaftlichen Verwal tung 
herbeigeführt. In der Reichsspitze des 
Reichsnährstandes trat eine engere 
sachliche und personelle Bindung 
zwischen Reichsernährungsministe-
rium und Reichsnährstand ein.»790 Für 
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die Bevölkerung bedeutete die angeb-
liche Vereinfachung die Rationierung 
aller Lebensmittel und für die Bauern 
eine strenge Ablieferungspfl icht aller 
landwirtschaftlichen Erzeugnisse. Der 
Verstoß gegen die Ablieferungspfl icht 
wurde streng bestraft. Siehe Erbhof, 
Blut und Boden, Bückeberg, Lebensmit-
telkarten, Pfl ichtjahr, Deutsche Arbeits-
front.

Reichsparteitage wurden die großen Ver-
sammlungen der NSDAP genannt. Von 
Anfang an dienten sie als Propaganda-
veranstaltungen der Partei, auf denen 
den Parteifunktionären die Beschlüsse 
der Führung bekannt gegeben und 
bestenfalls erläutert wurden. Seit 1927 
wurden die Parteitage in Nürnberg ver-
anstaltet und waren nach nationalso-
zialistischer Darstellung «die großen 
Höhepunkte des nationalen Lebens …, 
auf denen der Führer und seine Beauf-
tragten die Pläne für die politische Ar-
beit des Jahres geben»791.

Der erste Parteitag der Nationalso-
zialisten fand 1923 in München statt, 
der zweite nach Verbot und Neugrün-
dung der NSDAP 1926 in Weimar. 
Seit dem dritten Parteitag 1927 wurde 
Nürnberg zum ständigen Versamm-
lungsort bestimmt, Anfang September 
als Termin für die Parteitage festgelegt; 
der vierte Parteitag fand 1929 statt.

1933 – im Jahr der Machtübernahme 
– wurde in Nürnberg der «Reichspar-
teitag des Sieges»792 gefeiert.

1934 beauftragte Adolf Hitler den 
Architekten Albert Speer mit Entwurf 
und Bau einer für Jahrtausende be-

stimmten Anlage auf dem Zeppelinfeld 
in Nürnberg. Speer baute «eine große 
Treppenanlage, oben gesteigert und 
abgeschlossen durch eine lange Pfei-
lerhalle, an beiden Enden fl ankiert von 
zwei abschließenden Steinkörpern»793. 
Der Bau hatte eine Länge von 390 Me-
tern und war 24 Meter hoch.

Seit dem 14. Juli 1933 war die NSDAP 
die einzige Partei in Deutschland; am 
1. Dezember 1933 wurde sie durch das 
«Gesetz zur Sicherung der Einheit von 
Partei und Staat» zur «Trägerin des 
deutschen Staatsgedankens»794 erklärt. 
Der folgende Parteitag 1934 mit dem 
Motto «Triumph des Willens»795 wur-
de zu einem Staatsfest, an dem auch 
das Militär teilzunehmen hatte; zum 
ersten Mal fand auf dem Parteitag eine 
Gefechtsvorführung statt.

Die Veranstaltungen auf dem 
Reichsparteitagsgelände wurden mit 
militärischer Disziplin und wohl be-
rechneter Feierlichkeit inszeniert. 
Zwischen Hunderten von Hakenkreuz-
fahnen an riesigen Stangen bewegten 
sich Tausende von Menschen in streng 
ausgerichteten Formationen. Riesige 
Scheinwerfer strahlten in den Himmel, 
wobei die einzelnen Kegel so genannte 
Lichtdome bildeten. Die Nationalsozia-
listen schilderten die gewaltigen Mas-
sendemonstrationen als «Ausdruck 
einer erwachenden Nation und die 
Einheit von Führung und Volk»796. 
Höhepunkte der Parteitage, die in der 
Regel eine Woche dauerten, waren die 
Ansprache Hitlers, die Vereidigung 
der Politischen Leiter der NSDAP, Volks-
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tanz- und Sportvorführungen der Hit-
lerjugend und die Waffenschau der 
Wehrmacht.

Die Unverfrorenheit der National-
sozialisten offenbarte die Wahl des 
Namens für den Reichsparteitag im 
Jahre 1935: Er wurde «Reichsparteitag 
der Freiheit»797 genannt. Auf diesem 
Parteitag wurden das Reichsbürgergesetz 
und das Blutschutzgesetz verkündet, die 
später als Nürnberger Rassengesetze 
bezeichnet wurden und dem Völker-
mord an Millionen Juden und Sinti 
und Roma (Zigeuner) eine gesetzliche 
Grundlage gaben.

1938 wurde der «Reichsparteitag 
Großdeutschlands»798 veranstaltet. Im 
März desselben Jahres hatte der ge-
waltsame Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich stattgefunden; die Na-
tionalsozialisten bezeichneten seitdem 
das Deutsche Reich als Großdeutsch-
land oder auch Großdeutsches Reich. 
Während des Zweiten Weltkrieges, 
1939–1945, wurden keine Reichspartei-
tage abgehalten. Siehe NSDAP, Marsch 
auf die Feldherrnhalle, Bauten des Führers, 
Propagandaministerium.

Reichspressekammer. Siehe Reichskultur-
kammer.

Reichspressekonferenz, Reichspropa-
gandaämter. Siehe Propagandaminis-
terium.

Reichsrundfunkkammer, Reichsschrift-
tumskammer. Siehe Reichskulturkam-
mer.

Reichssicherheitshauptamt, abgekürzt 
RSHA, im Amt Reichsführer-SS und Chef 
der Deutschen Polizei. Das RSHA war das 

der SS unterstehende zentrale Amt, 
von dem alle offi ziellen und geheimen 
Polizei- und Sicherheitsorgane des 
Deutschen Reiches geleitet wurden. 
Mit der Vielfalt seiner Ämter, Dienst-
stellen, Gruppen, Abteilungen und Un-
terabteilungen war das Amt für Unein-
geweihte praktisch undurchschaubar. 
Zu den Machtbefugnissen des RSHA 
gehörte die Verhängung der Schutzhaft, 
die Einweisung in ein Konzentrations-
lager ohne Gerichtsverfahren und ohne 
Berufungsmöglichkeit für die Opfer 
bedeutete.

Das Reichssicherheitshauptamt 
wur de am 27. 9. 1939 durch Erlass 
des Reichsführers-SS und Chefs der 
Deutschen Polizei Heinrich Himmler 
eingerichtet. Im RSHA waren Einrich-
tungen sowohl des Staates als auch der 
Partei, der NSDAP, zusammengefasst: 
aus dem staatlichen Bereich die Sicher-
heitspolizei, zu der die Gestapo, die Ge-
heime Staatspolizei, mit Grenz- sowie 
Kriminalpolizei gehörten, und aus 
dem Bereich der Partei der SD, der Si-
cherheitsdienst. Der Geheimdienst SD 
war eine Einrichtung der SS, die Teil 
der NSDAP war. Im RSHA erhielten 
diese Organisationen eine gemein-
same Zentrale unter einer mit nahezu 
unbegrenzten Vollmachten ausgestat-
teten Führung der SS. Bis 1942 war der 
Chef der Sicherheitspolizei und des 
SD Reinhard Heydrich Chef des RSHA. 
Sein Nachfolger wurde Ernst Kalten-
brunner. Der Chef des RSHA unter-
stand direkt dem Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei Heinrich 
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Himmler, der seinerseits nur Adolf 
Hitler Rechenschaft zu geben hatte.

Dem RSHA unterstanden die In-
spekteure der Sicherheitspolizei und 
des SD sowie die Staatspolizei- und Kri-
minalpolizei(leit)stellen und die SD-
(Leit)stellen im gesamten Reichsgebiet. 
Weisungsgebunden an das RSHA und 
unabhängig von Befehlen der Wehr-
macht waren die Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und des SD in den 
besetzten Gebieten.

Das RSHA bestimmte die Maßnah-
men der unmittelbar hinter der Front-
linie operierenden Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei und des SD, deren 
Aufgabe es war, angebliche Staats-
feinde und Juden aufzuspüren und zu 
töten.

Dem RSHA unterstanden auch die 
SS- und Polizeiattachés bei den deut-
schen diplomatischen Vertretungen 
im Ausland.

Das RSHA war 1940 in sieben Ämter 
unterteilt:

Das Amt I (Personal) hatte Ver-
waltungsaufgaben zu erfüllen und 
war verantwortlich für die im In- und 
Ausland tätigen Agenten und für die 
Ausbildung von Mitarbeitern, die vor 
keiner unrechtmäßigen Handlung zu-
rückschrecken durften.

Das Amt II (Organisation, Ver-
waltung, Recht) hatte die Ausbürge-
rung von Staatsfeinden und Juden zu 
betreiben sowie die Beschlagnahme 
und Einziehung von Besitz und Ver-
mögen der Entrechteten. Außerdem 
war dieses Amt verantwortlich für die 

Konstruktion der Fahrzeuge, in denen 
Juden durch Auspuffgase ermordet 
wurden.

Das Amt III (Inlandnachrichten-
dienst) sammelte und verwertete Be-
richte der einzelnen Leitstellen aus 
dem gesamten Reichsgebiet über die 
Wirkung von Maßnahmen der Regie-
rung und der Partei auf die Bevölke-
rung. Das Amt erstellte auch Gutach-
ten über die politische Zuverlässigkeit 
einzelner Bürger, nach denen oft über 
Ernennungen und Beförderungen in 
Verwaltung, Wirtschaft und Wissen-
schaft entschieden wurde.

Das Amt IV (das Geheime Staats-
polizeiamt) war zuständig für die 
Verfolgung der tatsächlichen oder 
angeblichen Gegner des Nationalso-
zialismus. Das Amt konnte ohne Ge-
richtsbeschluss aus eigener Machtvoll-
kommenheit jederzeit über jedermann 
die Schutzhaft verfügen. Politiker 
aller Richtungen, Geistliche aller Kon-
fessionen, Juden und Staatsbürger, die 
unliebsam aufgefallen waren und nach 
Meinung des RSHA zu geringe Strafen 
erhalten hatten, wurden, ohne dass 
darüber Rechenschaft gegeben werden 
musste, in Konzentrationslager einge-
wiesen. Das Amt IV verfügte in der 
Prinz-Albrecht-Straße in Berlin über 
eigene Zellen, in denen mit grausamen 
Methoden verhört wurde.

Zu diesem Amt gehörte auch das 
Referat IV BT4, in dem Adolf Eichmann 
die Endlösung der Judenfrage, die sys-
tematische Ermordung der deutschen 
und europäischen Juden, in ihrer Aus-
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führung plante. Von hier aus wurden 
die Transporte in die Vernichtungslager 
organisiert.

Das Amt V (Reichskriminalpolizei-
amt) war verantwortlich für die Ver-
folgung der unpolitischen kriminellen 
Straftaten. Eine zusätzliche Aufgabe 
war die Verfolgung der Zigeuner. Im 
Amt V wurden aber auch Verfahren zur 
Ermordung von Geisteskranken ent-
wickelt.

Das Amt VI (Auslandsnachrichten-
dienst) betrieb Spionage und Abwehr 
im Ausland.

Das Amt VII (Weltanschauliche 
Forschung) verwaltete Bücherbestände 
und Archivmaterial politischen und 
religiösen Inhalts, das bei Juden, Frei-
maurern und Politikern, in Gotteshäu-
sern und Bibliotheken beschlagnahmt 
worden war, und wertete es aus.

1944 wurden auch die Abwehr-
abteilungen der Wehrmacht, das heißt 
die Abteilungen des militärischen Ge-
heimdienstes, dem RSHA und damit 
letztlich dem Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei Heinrich 
Himmler unterstellt.

Ein Großteil der Akten des RSHA 
wurde vor Ende des Zweiten Weltkrie-
ges, 1939–1945, von der SS vernichtet, 
um einen Nachweis der Verbrechen 
zu verhindern. Siehe Heimtückegesetz, 
Judenverfolgung, Gestapo, Endlösung, be-
setzte Gebiete, Euthanasiebefehl.

Reichsstatthalter war ein durch das Ge-
setz zur Gleichschaltung der Länder 
mit dem Reich vom 7. April 1933 von 
der nationalsozialistischen Regierung 

geschaffenes Amt zur «einheitlichen 
Lenkung der staatlichen Verwaltung 
im Reich und in den Ländern»799.

Das Reichsgebiet bestand nach der 
Weimarer Verfassung von 1919 aus den 
Gebieten der deutschen Länder; nach 
der Verfassung konnten die 17 Länder 
durch Länderparlamente und Landes-
regierungen in Landesangelegenheiten 
selbständig entscheiden.

Die Reichsstatthalter hatten im 
Auftrag der Reichsregierung unter 
Adolf Hitler in den Ländern die Gleich-
schaltung der Länder mit dem Reich zu 
überwachen und «für die Beobachtung 
der vom Reichskanzler aufgestellten 
Richtlinien der Politik zu sorgen»800. 
Mit dieser Aufgabenstellung waren die 
Reichsstatthalter Aufsichtsbeamte der 
Reichsregierung in den Ländern; die 
Länder unterlagen nach dem Gesetz 
vom 7. April 1933 der zentralen Len-
kung durch die Reichsregierung.

Die Reichsstatthalter hatten das 
Recht, Mitglieder der Landesregierun-
gen und Beamte der Länder zu ernen-
nen und zu entlassen.

Nach der endgültigen Aufl ösung 
der Länderparlamente und -regierun-
gen durch das «Gesetz über den Neu-
aufbau des Reiches» vom 30. Januar 
1934 wurden die Länderverwaltungen 
der Reichsverwaltung unterstellt: die 
Reichsstatthalter wurden in ihren 
Zu ständigkeitsbereichen Träger der 
Reichsgewalt.

Bis Mitte 1934 wurden die Reichs-
statthalter auf Vorschlag des Reichs-
kanzlers vom Reichspräsidenten er-
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  nannt. Da Adolf Hitler nach dem Tod 
des Reichspräsidenten Paul von Hin-
denburg auch dessen Vollmachten 
übernahm, verfügte er seit dem 1. Au-
gust 1934 als Führer und Reichskanzler 
allein die Ernennung und Entlassung 
der Reichsstatthalter.

Die Posten der Reichsstatthalter 
wurden mit zwei Ausnahmen,  Bayern 
und Preußen, mit Gauleitern der 
NSDAP besetzt; Gauleiter waren hohe 
Parteiführer der NSDAP und Hitler als 
höchstem Führer der Partei unmittel-
bar unterstellt. Als Gauleiter waren die 
Reichsstatthalter die obersten Partei-
führer ihrer Amtsbereiche. Das staatli-
che Amt des Reichsstatthalters wurde 
somit oft in Personalunion mit einem 
Parteiamt ausgeübt.

Bis 1940 wurden in den Gebieten, 
die seit 1938 dem Deutschen Reich 
angeschlossen waren – in Österreich, 
der Tschechoslowakei und in Polen –, 
zehn Reichsgaue eingerichtet. Auch an 
ihrer Spitze standen Reichsstatthalter, 
das heißt, auch die Reichsgaue waren 
direkt der Reichsregierung unterstellt.

Die Reichsstatthalter hatten das 
Recht, im Rahmen der Gesetze und 
Richtlinien der obersten Reichsbehör-
den allen Behörden, den Organisatio-
nen der gewerblichen Wirtschaft und 
des Verkehrsgewerbes, den Dienst-
stellen des Reichsnährstandes und der 
Reichskulturkammer Weisungen zu er-
teilen. Diese Machtbefugnis sollte den 
Reichsstatthalter «entsprechend dem 
nationalsozialistischen Führergrund-
satz zum ersten verantwortlichen 

Mann seines Amtsbereiches machen 
und ihm die einheitliche Lenkung der 
staatlichen Verwaltung im Reichsgau 
ermöglichen»801.

Die Machtfülle, die aus der Dop-
pelstellung der Reichsstatthalter als 
staatliche und parteiliche Amtsträger 
erwuchs, führte in der Folgezeit häufi g 
zu Auseinandersetzungen zwischen 
Reichsstatthaltern und Reichsminis-
tern. Siehe Ermächtigungsgesetz, Gleich-
schaltung, Führer und Reichskanzler, 
Führergrundsatz.

Reichstagsbrand. Der Brand des Reichs-
tagsgebäudes in Berlin ereignete sich 
am Abend des 27. Februar 1933, knapp 
vier Wochen nach der Machtübernahme 
und während des Wahlkampfes zu den 
Reichstagsneuwahlen am 5. März 1933.

Die Zerstörung des Reichstags-
gebäudes – Sitz des Parlamentes der 
Weimarer Republik – durch Brand-
stiftung gab den Nationalsozialisten 
Gelegenheit, die entscheidenden Maß-
nahmen zur Errichtung der Diktatur 
in Deutschland einzuleiten. Noch in 
der Nacht des Brandes behaupteten 
die Nationalsozialisten, die Brand-
stiftung sei der Auftakt zu einem kom-
munistischen Staatsstreich, der von 
zahlreichen Sozialdemokraten unter-
stützt werde. Am folgenden Tag konn-
te Adolf Hitler den Reichspräsidenten 
Paul von Hindenburg zur Unterschrift 
einer Notverordnung «zur Abwehr 
kommunistischer staatsgefährdender 
Gewaltakte»802 bewegen, mit der die 
wichtigsten demokratischen Grund-
rechte vorübergehend außer Kraft 
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gesetzt werden sollten. Die Reichstags-
brandverordnung wurde jedoch bis zum 
Ende der nationalsozialistischen Herr-
schaft 1945 nicht wieder aufgehoben.

Am 1. Februar 1933 – zwei Tage 
nach der Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler – war durch eine Not-
verordnung des Reichspräsidenten, zu 
der Hitler gedrängt hatte, der Reichs-
tag aufgelöst und Neuwahlen für den 
5. März angesetzt worden. Reichstags-
präsident war Hermann Göring, da 
die Nationalsozialisten aufgrund der 
Wahlergebnisse vom 6. November 
1932 die stärkste Partei im Reichstag 
bildeten.

Am 27. Februar, knapp eine Woche 
vor der Wahl, als der Wahlkampf auf 
Hochtouren lief, brach abends Feuer 
im Reichstagsgebäude aus. Innerhalb 
kurzer Zeit stand das ganze Gebäude in 
Flammen. Sehr bald danach wurde die 
Behauptung verbreitet, der Brand sei 
wenige Minuten, nachdem die kom-
munistischen Abgeordneten Torgler 
und Koenen das Haus verlassen hatten, 
ausgebrochen.

Nach Verlautbarungen der NSDAP 
über eine bevorstehende kommunis-
tische Revolution begann noch in 
der Brandnacht die Verfolgung kom-
munistischer Parteimitglieder: 4 000 
Funktionäre und Reichstagsabgeord-
nete, außerdem Mitglieder der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands 
und andere, der NSDAP missliebige 
Personen wurden verhaftet.

Am folgenden Tag erließ Reichsprä-
sident Paul von Hindenburg die ihm 

von Hitler vorgelegte «Verordnung 
des Reichspräsidenten zum Schutz von 
Volk und Staat», die Reichstagsbrand-
verordnung.

Die Verordnung gab der NSDAP die 
Möglichkeit, sämtliche Zeitungen der 
Kommunisten, viele Zeitungen der 
Sozialdemokraten und der Gewerk-
schaften zu verbieten; jede Art von 
Wahlpropaganda der Kommunisten 
wurde unterbunden. Da die NSDAP 
so vorbedacht, gut organisiert, jeden 
Vorteil für sich und jeden Nachteil für 
ihre Gegner beachtend auf den Reichs-
tagsbrand reagierte, entstand bald die 
Vermutung, dass die Nationalsozialis-
ten selbst diesen Brand gelegt hätten. 
Es wurde erklärt, SA-Männer in Zivil 
seien durch die Heizungsgänge vom 
Palais des Reichstagspräsidenten Gö-
ring in das Reichstagsgebäude einge-
drungen und hätten an zahlreichen 
Stellen Feuer gelegt, um dadurch einen 
kommunistischen Staatsstreich vor-
zutäuschen.

In dem folgenden Reichstagsbrand-
prozess, der vom September bis zum 
Dezember 1933 dauerte, konnte weder 
eine Schuld der Kommunisten noch 
der Nationalsozialisten erwiesen 
werden. Vier der Hauptangeklagten 
– drei bulgarische und ein deutscher 
Kommunist – wurden freigesprochen. 
Der noch während der Brandnacht 
verhaftete Holländer Marinus van der 
Lubbe wurde als Einzeltäter zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. Van der 
Lubbe hatte gestanden, das Gebäude 
angezündet zu haben, um ein Signal 
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zum Widerstand gegen Hitler und die 
Nationalsozialisten zu geben.

Da das geltende Recht für den Tatbe-
stand der Brandstiftung nur Zuchthaus-
strafe vorsah, erwirkten die Nationalso-
zialisten das «Gesetz über Verhängung 
und Vollzug der Todesstrafe», das auch 
als «Lex van der Lubbe» bezeichnet 
wird. Dieses mit rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht zu vereinbarende 
Gesetz vom 29. März 1933 ermöglichte 
rückwirkend, dass van der Lubbe mit 
dem Tode bestraft wurde.

Seit 1999 ist der Reichstag in Berlin 
Sitz des deutschen Parlaments, des 
Bundestages. Siehe Machtübernahme, 
Ermächtigungsgesetz.

Reichstagsbrandverordnung. Die Reichs-
tagsbrandverordnung vom 28. Februar 
1933 war nach der Machtübernahme 
am 30. Januar 1933 ein entscheidender 
Schritt der Nationalsozialisten zur Er-
richtung ihrer Diktatur in Deutsch-
land.

Mit der «Verordnung des Reichs-
tagspräsidenten zum Schutz von Volk 
und Staat», die einen Tag nach dem 
Reichstagsbrand auf Veranlassung des 
Reichskanzlers Adolf Hitler als Notver-
ordnung von Reichspräsident Paul von 
Hindenburg erlassen wurde, wurden 
wesentliche Grundrechte der Verfas-
sung außer Kraft gesetzt. Die Verord-
nung sah «zur Abwehr kommunisti-
scher staatsgefährdender Gewaltakte 
… Beschränkungen der persönlichen 
Freiheit, des Rechtes der freien Mei-
nungsäußerung einschließlich der 
Pressefreiheit»803 vor.

Damit waren die wichtigsten 
Grundsätze der Verfassung der Weima-
rer Republik – ohne dass sie förmlich 
aufgehoben worden war – außer Kraft 
gesetzt: der Schutz des Bürgers vor 
staatlichen Übergriffen und die Siche-
rung demokratischer Regeln in der 
politischen Auseinandersetzung.

Das Recht, für einen begrenzten Zeit-
raum Notverordnungen zu erlassen, 
mit denen Grundrechte außer Kraft 
gesetzt werden konnten, stand dem 
Reichspräsidenten als Staatsoberhaupt 
des Deutschen Reiches nach Artikel 
48 der Weimarer Verfassung zu. Mit 
der Behauptung, dass der Reichstags-
brand Auftakt eines kommunistischen 
Staatsstreiches sein sollte, konnten die 
Nationalsozialisten Hindenburg zum 
Erlass der Reichstagsbrandverordnung 
veranlassen.

Aufgrund der Verordnung konnten 
jetzt alle Menschen, die der Reichs-
regierung nicht genehm waren, zum 
Schweigen gebracht und eingesperrt 
werden. Alle kommunistischen Par-
teibüros und Versammlungslokale 
wurden geschlossen, die Parteizeitun-
gen, Wahlplakate und Flugblätter der 
Kommunisten, der Sozialdemokraten 
und der Gewerkschaften verboten, 
desgleichen alle Kundgebungen und 
Versammlungen. Mit Terror und Ge-
walt setzten Polizei, SA und SS – als 
Hilfspolizei eingesetzt – die Absichten 
und Ziele der nationalsozialistischen 
Führung durch: die Bekämpfung aller 
politischen Gegner.

Allein der Verdacht eines Verstoßes 
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gegen die Reichstagsbrandverordnung 
genügte den Polizeibehörden, das 
Zwangsmittel der Schutzhaft zu ver-
hängen. Ohne Beweise, ohne Verhör 
durch einen Richter, ohne Anklage und 
ohne einen Rechtsbeistand wurden in 
Schutzhaft genommene Bürger fest-
gehalten – im März/April 1933 mehr 
als 25 000 Menschen. Viele von ihnen 
wurden in die von der SA und SS einge-
richteten «Privatgefängnisse»804, viele 
von ihnen in den ersten so genannten 
wilden Lagern und den ab März 1933 
errichteten Konzentrationslagern einge-
sperrt. Sie wurden gefoltert, oft zu Tode 
gequält.

Gegen die mutmaßlichen Reichs-
tagsbrandstifter fand von September 
bis Dezember 1933 ein Prozess statt. 
Das Reichsgericht musste die der Kom-
munistischen Partei angehörenden 
Hauptangeklagten freisprechen. Der 
Holländer Marinus van der Lubbe 
wurde als Einzeltäter verurteilt und 
hingerichtet. Damit wäre der Vor-
wurf, dass Kommunisten im Bündnis 
mit Sozialdemokraten den Reichs-
tag in Brand gesteckt hätten, um das 
Signal zu einem Aufstand zu geben, 
eigentlich widerlegt und die Notver-
ordnung wieder aufzuheben gewesen. 
Die Reichstagsbrandverordnung blieb 
jedoch bis zum Zusammenbruch der 
nationalsozialistischen Herrschaft im 
Mai 1945 in Kraft. Sie wurde bis zu-
letzt angewendet. Ihre Bestimmungen 
ermöglichten den Nationalsozialisten, 
die Freiheit der Menschen willkürlich 
einzuschränken. Paragraph 1 bestimm-

te: «Es sind daher Beschränkungen der 
persönlichen Freiheit, des Rechtes der 
freien Meinungsäußerung einschließ-
lich der Pressefreiheit, des Vereins- 
und Versammlungsrechts, Eingriffe in 
das Brief-, Post-, Telegrafen- und Fern-
sprechgeheimnis, Anordnungen von 
Haussuchungen und von Beschlagnah-
me sowie Beschränkungen des Eigen-
tums auch außerhalb der sonst hierfür 
bestimmten gesetzlichen Grenzen zu-
lässig.»805 Siehe Ermächtigungsgesetz, 
Machtübernahme, Heimtückegesetz, Son-
dergerichte.

Reichstheaterkammer. Siehe Reichskul-
turkammer.

Reichsvereinigung der Juden in Deutsch-
land war die Bezeichnung für die am 
4. Juli 1939 durch die 10. Verordnung 
zum Reichsbürgergesetz zwangsweise 
angeordnete Vereinigung aller bis da-
hin in Deutschland bestehenden jüdi-
schen Verbände. Der Reichsvereinigung 
mussten alle in Deutschland lebenden 
Juden angehören. Die Leiter der Reichs-
vereinigung mussten vom Reichssicher-
heitshauptamt der SS und den örtlichen 
Leitstellen der Gestapo, der Geheimen 
Staatspolizei, bestätigt werden. Der Ver-
einigung wurde die Verantwortung für 
die Wohlfahrtspfl ege und das Schulwe-
sen der Juden übertragen. Vorrangiger 
Zweck aber war, dass die von den Na-
tionalsozialisten mit zunehmendem 
Druck betriebene Auswanderung der 
Juden aus Deutschland von den Juden 
selbst mit organisiert werden sollte.

1933 hatten sich die Juden bereits 
eine eigene Dachorganisation geschaf-
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fen, die «Reichsvertretung der deut-
schen Juden». Sie hatte die Organisation 
des Schul- und Bildungswesens über-
nommen, denn schon seit 1933 durften 
Juden Universitäten und Schulen nur 
noch in eingeschränktem Umfang be-
suchen. Sie leistete Wirtschaftshilfe 
und Wohlfahrtspfl ege für diejenigen, 
die aus ihren Berufen verdrängt worden 
waren, deren Renten nicht mehr bezahlt 
wurden, die ihrer Existenz und ihres 
Vermögens beraubt wurden. Finanziert 
durch Beiträge deutscher Juden, vor 
allem aber durch Spenden jüdischer 
Verbände in England und den Vereinig-
ten Staaten, bemühte sich die freiwil-
lig gebildete Reichsvertretung um die 
Vorbereitung und Durchführung von 
Auswanderungen. Die Auswandernden 
wurden nach Möglichkeit durch vorhe-
rige Umschulung auf Berufe vorberei-
tet, die in den Einwanderungsländern 
Arbeitsmöglichkeiten boten; das waren 
vor allem handwerkliche und landwirt-
schaftliche Tätigkeiten.

Die zwangsweise eingerichtete 
«Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland» übernahm somit eine 
funktionierende Organisation. Ihre 
Lei ter kamen jetzt in die tragische 
Situation, mit der SS und der ihr unter-
stellten «Reichszentrale für jüdische 
Auswanderung» zusammenarbeiten 
zu müssen.

Die Leitung der Reichszentrale der 
SS, später nach einer Umorganisation 
kurz als Zentralamt bezeichnet, lag 
in den Händen des Chefs des zur SS 
gehörenden Sicherheitsdienstes, SD, 

Reinhard Heydrich, der gleichzeitig 
Chef der Sicherheitspolizei war. Auf einer 
Arbeitsbesprechung der Reichszentrale 
gab Heydrich unter anderem die Richt-
linie, das Verfahren der Auswanderung 
sei «einheitlich auszurichten und für 
den Juden möglichst einfach zu ge-
stalten»806. Das war keine Anordnung 
aus Menschenfreundlichkeit, sie sollte 
vielmehr ermöglichen, dass der einzel-
ne Jude zu einem bestimmten Termin 
unter Zurücklassung seines Vermögens 
Deutschland verlassen konnte. Ledig-
lich das so genannte Vorzeigegeld  durfte 
er behalten, das von dem je weiligen 
Einwanderungsland als Bedingung zur 
Einreise vorgeschrieben war.

Von 1933 bis zu dem am 23. 10. 1941 
erklärten Auswanderungsverbot wan-
derten von den 500 000 in Deutschland 
lebenden Juden 300 000 aus. Tausende 
von ihnen, die in das europäische Aus-
land emigriert waren, wurden im Ver-
lauf des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 
1945, von den deutschen Truppen wie-
der eingeholt und von SS und Gestapo 
in die Konzentrations- und Vernichtungs-
lager verschleppt und ermordet.

Die Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland war gezwungen, alle Maß-
nahmen der Judenverfolgung bis hin zu 
der Vorbereitung und Durchführung 
der zwangsweisen Verschleppung der 
Juden in die Lager, Gettos und Gaskam-
mern in Polen organisatorisch zu unter-
stützen und durchzuführen. Die Juden 
wurden zu Handlangern ihres eigenen 
Verderbens erniedrigt. Siehe Judenver-
folgung, Warschauer Getto, Endlösung.

Reichsvereinigung der Juden in Deutschland
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Reichsverteidigungskommissare. Siehe 
Gauleiter, Reichskommissar.

Reichsvertretung der deutschen Juden. 
Siehe Reichsvereinigung der Juden in 
Deutschland.

Reichswehr. Siehe Wehrmacht.
Reichswerke Hermann Göring. Siehe 

Vierjahresplan.
Reichszentrale für jüdische Auswande-

rung. Siehe Reichsvereinigung der Juden 
in Deutschland.

Reinheit des deutschen Blutes. Siehe 
Blutschutzgesetz.

RFSS. Siehe Reichsführer-SS.
Röhm-Putsch war die von der national-

sozialistischen Propaganda verbreitete 
Bezeichnung für die Ereignisse um 
die von Adolf Hitler angeordnete Er-
mordung des Stabschefs der SA, Ernst 
Röhm, zahlreicher anderer SA-Führer 
sowie weiterer, den Nationalsozialisten 
missliebiger Personen im Juli 1934. Es 
wurde verbreitet, Ernst Röhm habe mit 
der von ihm geführten SA, der Sturmab-
teilung der NSDAP, einen Staatsstreich 
gegen Adolf Hitler und seine Regierung 
geplant. Mit dieser Behauptung recht-
fertigten die nationalsozialistischen 
Führer die von ihnen veranlassten und 
verübten Morde an mehr als 100 Per-
sonen. Die Ereignisse um die Röhm-
Affäre werden heute als Entscheidung 
im Machtkampf zwischen SA und SS 
angesehen. 1934 war die SS noch eine 
von Heinrich Himmler geführte Unter-
gliederung der SA.

Röhm, schon vor Hitler Mitglied der 
NSDAP, galt zunächst als dessen enger 
Freund. Von Anfang an hatte Röhm 

entscheidenden Einfl uss auf den Auf-
bau der SA, der so genannten Ordner-
truppe der NSDAP. Über ihre Aufgaben 
hatten Röhm und Hitler allerdings 
unterschiedliche Ansichten. Für Hitler 
war die SA eine Hilfstruppe der Partei 
auf dem Wege zur Macht, Röhm woll-
te sie zu einem militärisch geführten 
Wehrverband ausbauen: Politische und 
militärische Führung sollten gleich-
berechtigt den nationalsozialistischen 
Staat errichten.

Die unterschiedlichen Auffassun-
gen führten dazu, dass Röhm sich 1925 
von der NSDAP trennte und später ins 
Ausland ging. 1931 wurde er von Hitler 
zurückgeholt und wieder mit der Füh-
rung der SA beauftragt. Röhm wurde 
Stabschef der SA, war aber jetzt Hitler 
unterstellt, der sich selbst zum Obers-
ten SA-Führer ernannt hatte.

Nach der Machtübernahme 1933 
führten die alten Meinungsverschie-
denheiten über die Rolle der SA und 
der Reichswehr – das war das seit 1919 
bestehende freiwillige Berufsheer des 
Deutschen Reiches – wieder zu Aus-
einandersetzungen unter den national-
sozialistischen Führern: Röhm wollte 
die SA mit der Reichswehr zu einem na-
tionalsozialistischen Volksheer, einer 
«braunen Armee»807, vereinigen. Hitler 
aber wollte Röhm und der SA eine so 
beherrschende Stellung in dem neuen 
Staat nicht zubilligen. Auch wollte er 
bei der von ihm geplanten Aufrüstung 
nicht auf die erfahrenen Offi ziere der 
Reichswehr verzichten, die sich dem 
Plan Röhms entschieden widersetzten. 
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Außerdem war für Hitler – im Gegen-
satz zu Röhm – «die Revolution … kein 
permanenter Zustand»808. Sein neues 
Ziel war, «klug und vorsichtig» die na-
tionalsozialistischen «Gedankengänge 
zu verwirklichen»809.

Der Konfl ikt um die SA wurde von 
anderen Parteiführern, die Röhm und 
die Macht der SA fürchteten, absicht-
lich geschürt. Um ihre eigene Macht-
stellung zu erweitern, schreckten sie 
auch vor Verleumdungen nicht zurück. 
Die Führung der SS, vor allem Rein-
hard Heydrich, der Chef des SD, des 
Sicherheitsdienstes der SS, verbreitete 
das Gerücht, die SA plane einen Putsch. 
Um den Gerüchten entgegenzuwirken, 
ordnete Röhm – nach einer Unterre-
dung mit Hitler – ab 1. 7. 1934 einen 
einmonatigen Urlaub für die gesamte 
SA an, er selbst fuhr zu einer Kur nach 
Bad Wiessee in Bayern. Am 30. 6. 1934 
wurden er und seine Begleiter dort auf 
Befehl Hitlers und in dessen Anwesen-
heit verhaftet. Am selben Tag wurden 
mehrere SA-Führer ermordet. Röhm 
wurde am 1. 7. 1934 erschossen.

Die Führung der NSDAP nutzte den 
angeblichen Putschversuch der SA, um 
gleichzeitig mit der Verhaftung und Er-
mordung Röhms weitere hohe SA-Füh-
rer und andere politische Gegner im 
ganzen Reich zu verhaften und zu er-
morden. Dazu gehörten der ehemalige 
Reichskanzler General von Schleicher 
und seine Frau, der Leiter der katho-
lischen Aktion in Berlin, katholische 
Politiker und missliebige Parteigenos-
sen. Hitler selbst hat die Zahl der Hin-

richtungen mit 77 angegeben, ein in 
Paris herausgegebenes Dokument gibt 
dagegen 401 Personen an, davon 116 
mit Namen.

Am 3. 7. 1934 erließ die Regierung 
Adolf Hitlers das «Gesetz über Maß-
nahmen der Staatsnotwehr», dessen 
einziger Artikel lautete: «Die zur 
Niederschlagung hoch- und landesver-
räterischer Angriffe am 30. Juni, 1. und 
2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen 
sind als Staatsnotwehr rechtens.»810 
Siehe Oberster Gerichtsherr, SA, Ermäch-
tigungsgesetz, Wehrmacht.

Rote Kapelle war der Name, den die Ge-
stapo, die Geheime Staatspolizei, einer 
deutschen Widerstandsgruppe gab, die 
in der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft in Deutschland Nachrich-
ten von Berlin nach Moskau gefunkt 
hat.

Die Rote Kapelle war Teil eines weit-
verzweigten Netzes von meist kom-
munistischen Widerstandsgruppen in 
Deutschland und den besetzten Gebieten 
Westeuropas – vor allem in den Nie-
derlanden, in Belgien und Frankreich. 
Einer der wichtigsten Agenten funkte 
jahrelang aus der neutralen Schweiz.

Die Berliner Gruppe hatte sich 
bald nach dem Reichstagsbrand, am 
27. Februar 1933, gebildet, als die Kom-
munisten, von den Nationalsozialisten 
brutal verfolgt, ihre Arbeit nur im Un-
tergrund fortsetzen konnten.

Schon vor dem Überfall deutscher 
Truppen auf die Sowjetunion am 
22. Juni 1941 nahmen sowjetische 
Agenten Kontakt mit der deutschen 

Rote Kapelle
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Widerstandsgruppe auf. Sie versorgten 
sie mit Funkgeräten und bildeten Mit-
glieder der Gruppe im Verschlüsseln 
der Nachrichten und der Technik, den 
Peilgeräten der Gestapo immer wieder 
zu entkommen, aus. Die Nachrichten 
wurden zum Teil direkt von Berlin, 
später über Brüssel und gelegentlich 
über die Schweiz an die Zentrale des 
sowjetischen Nachrichtendienstes in 
Moskau gefunkt.

Die deutsche Gruppe, die nicht aus-
schließlich aus Kommunisten bestand, 
wurde später auch als Harnack-Schul-
ze-Boysen-Gruppe bezeichnet, benannt 
nach den Leitern der Gruppe, Arvid 
Harnack, einem Beamten im Reichs-
wirtschaftsministerium, und Harro 
Schulze-Boysen, einem Luftwaffenoffi -
zier im Reichsluftfahrtministerium. Zu 
der deutschen Gruppe, die etwa hun-
dert Personen umfasste, gehörten Re-
gierungsbeamte, Professoren, Arbeiter 
und Künstler, außerdem Angestellte 
und Beamte in Ministerien und Dienst-
stellen der deutschen Wehrmacht.

Die Gruppe gab Meldungen über mi-
litärische, wirtschaftliche und politische 
Vorgänge in Deutschland nach Moskau 
weiter; die sowjetische Führung erfuhr 
so Einzelheiten aus der deutschen Flug-
zeugproduktion, Daten über Truppen-
bewegungen und auch Angaben über 
deutsche Angriffsvorbereitungen an 
den Ostgrenzen des Deutschen Reiches. 
Über diese Agententätigkeit war nur 
ein kleiner innerer Kreis der Harnack-
Schulze-Boysen-Gruppe informiert, der 
äußere größere Kreis der Organisation 

befasste sich mit der Widerstandsarbeit 
in Deutschland. 1942 wurde die deut-
sche Gruppe der Roten Kapelle durch 
zwei von der Gestapo festgenommene 
sowjetische Agenten verraten. Mehr 
als 120 Mitglieder der Organisation 
wurden verhaftet; 49 von ihnen – dar-
unter mehrere Frauen – wurden zum 
Tode verurteilt und hingerichtet, dazu 
gehörten Schulze-Boysen, Mildred und 
Arvid Harnack. Siehe Kreisauer Kreis, 
Weiße Rose, Edelweißpiraten, 20. Juli, Be-
kennende Kirche.

RSHA. Siehe Reichssicherheitshauptamt.
Rundfunkmaßnahmen. Am 1. Septem-

ber 1939, dem Tag, an dem der Zweite 
Weltkrieg begann, wurde die «Verord-
nung über außerordentliche Rund  -
funkmaß nahmen» erlassen, mit der al-
len Deutschen «das absichtliche Abhö-
ren ausländischer Sender»811 verboten 
wur de; Zuwiderhandlungen wurden 
mit Gefängnis- oder Zuchthausstrafen 
bedroht. Die Verordnung bestimm-
te weiter, dass mit Zuchthaus, in 
schweren Fällen mit dem Tode bestraft 
 würde, wer Nachrichten ausländischer 
Sender, «die geeignet sind, die Wider-
standskraft des deutschen Volkes zu 
gefährden»812, vorsätzlich verbreitete. 
Für Verstöße gegen diese Verordnung 
waren die Sondergerichte zuständig.

Die Verbote wurden in der Einlei-
tung der Verordnung begründet: «Im 
modernen Krieg kämpft der Gegner 
nicht nur mit militärischen Waffen, 
sondern auch mit Mitteln, die das Volk 
seelisch beeinfl ussen und zermürben 
sollen. Eines dieser Mittel ist der 

RSHA
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Rundfunk. Jedes Wort, das der Gegner 
her übersendet, ist selbstverständlich 
verlogen und dazu bestimmt, dem deut-
schen Volk Schaden zuzufügen.»813

Das Verbot, ausländische Rund-
funksendungen zu hören und ihre 
Nachrichten zu verbreiten, war nicht 
die erste Maßnahme, mit der die Na-
tionalsozialisten die freie Meinungs-
bildung und -äußerung der deutschen 
Bevölkerung einschränkten. Schon vor 
Kriegsbeginn hatten die Sondergerich-
te auf Grund des Heimtückegesetzes vom 
20. Dezember 1934 – es stellte Äuße-
rungen gegen die NSDAP oder die Re-
gierung unter Strafe – auch die Verbrei-
tung ausländischer Nachrichten mit 
Gefängnis bestraft. Nach Verbüßung 
der von den Gerichten verhängten Ge-
fängnisstrafen wurden die Betroffenen 
meist nicht entlassen, sondern in Kon-
zentrationslager gebracht.

Der Inhalt der Verordnungen vom 
1. September 1939 wurde über die 
Gauleitungen der NSDAP bis in jeden 
einzelnen Haushalt bekannt gemacht: 
Es war die Aufgabe der Ortsgruppen-
leiter der Partei, dafür zu sorgen, dass 
«jedes Rundfunkgerät im Bereich der 
Ortsgruppe»814 mit einem Pappanhän-
ger versehen war, auf dem stand: «Das 
Abhören ausländischer Sender ist ein 
Verbrechen gegen die nationale Sicher-
heit unseres Volkes. Es wird auf Befehl 
des Führers mit schweren Zuchthaus-
strafen geahndet.»815

Bereits während der ersten Kriegs-
monate kam es zu Prozessen und Ver-
urteilungen im Zusammenhang mit 

der Abhörverordnung. Die anfangs 
verhältnismäßig milden Urteile wur-
den vom Reichsminister für Volksauf-
klärung und Propaganda, Dr. Joseph 
Goebbels, gerügt. Schon 1940 sprachen 
Sondergerichte in Bromberg, Inns-
bruck, Magdeburg und Nürnberg fünf- 
bis zehnjährige Zuchthausstrafen aus; 
gegen Ende des Krieges wurden auch 
Todesurteile verhängt.

Das Propagandaministerium veröf-
fentlichte immer wieder Merkblätter, 
deren warnender und drohender Inhalt 
die beabsichtigte einschüchternde Wir-
kung auf viele Deutsche nicht verfehl-
te. Unter der Überschrift «Zehn Gebote 
gegen Feindpropaganda» hieß es zum 
Beispiel in einem der Merkblätter: «Ge-
brauche niemals das gefährliche Wort 
‹etwas Wahres wird schon dran sein›. 
Wer es gebraucht, ist schon angesteckt» 
oder «Wenn du feindliche Aufrufe 
durch Lautsprecher oder Megaphone 
hörst, so melde diese Beobach tungen 
den Vorgesetzten.»816 Trotz dieser Ein-
schüchterungsversuche haben offen-
sichtlich viele Menschen auch nach 
1939 ausländische Sender gehört.

Die Verordnung über außerordentli-
che Rundfunkmaßnahmen bezog sich 
auf alle ausländischen Sender, auch auf 
die neutraler Länder und der Staaten, 
mit denen Deutschland im Bündnis 
stand. Italienischen Staatsangehörigen 
in Deutschland wurde erst im Septem-
ber 1940 erlaubt, Heimatsender zu hö-
ren. Siehe Deutsche Wochenschau, Reichs-
kulturkammer, Achse, Dreimächtepakt, 
Volksempfänger, Propagandaministerium.

Rundfunkmaßnahmen
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Runen, die Schriftzeichen der Germanen, 
wurden von den Nationalsozialisten 
als Symbole, das heißt als Wahrzeichen 
benutzt.

Die S- oder Sig-Rune, die Sieges-
rune, war mit der Verdoppelung ss 
das Wahrzeichen der SS, der Schutz-
staffel der NSDAP. Als «Sinnbild des 
Kampfes»817 trugen sie die SS-Männer 
als Abzeichen unter anderem auf den 
Kragenspiegeln ihrer Uniformjacken 
und auf ihren Ehrendolchen. Als Ein-
zelzeichen war diese Rune auch Sym-
bol auf den Fahnen des Jungvolks, der 
Organisation der 10- bis 14-jährigen 
Jungen in der Hitlerjugend.

Die zweite oft verwendete Rune 
war die Lebens- oder Geburtsrune Z. 
Sie wurde von begeisterten National-
sozialisten und SS-Leuten häufi g in die 
Geburtsanzeigen ihrer Kinder gesetzt.

Die Verwendung der Runen war 

ein Versuch unter vielen, einen Bezug 
zwischen der Gegenwart und der – wie 
die Nationalsozialisten behaupteten – 
germanischen Herkunft des deutschen 
Menschen herzustellen: «Wir danken 
es dem Wissen und Willen des Dritten 
Reiches, daß man sich in Deutschland 
wieder allgemein mit Runen befaßt, 
daß in seinen Fahnen und Wimpeln 
wieder uralte Zeichen siegreich und 
sichtbar zu unseren Häuptern wehen 
… denn mit den Runen, die einen der 
wichtigsten Bestandteile der arischen 
Kultur bilden, werden urtümliche 
Werte wieder heraufgeführt, die nur 
zu lange verschüttet und vergessen 
waren.»818 Siehe arisch, Rassenkunde, 
Thingspiele, nordische Rasse, «Der My-
thus des 20. Jahrhunderts».

RuSHA, Rasse- und Siedlungshauptamt 
der SS. Siehe SS.

Runen

S
SA. Die Sturmabteilung, abgekürzt SA, war 

seit 1921 die aus Freiwilligen gebildete 
militärisch organisierte und unifor-
mierte Kampf- und Schutztruppe der 
NSDAP, die eine wesentliche Rolle im 
Kampf der NSDAP um die Erringung 
der Macht spielte.

Die Uniform der SA-Männer war 

braun, um den Ärmel wurde eine Ha-
kenkreuzbinde getragen, Schaftstiefel 
und Schulterriemen sowie Mütze mit 
Kinnriemen unterstrichen das militäri-
sche Aussehen. Die SA war eingeteilt in 
Schar, Trupp, Sturm, Standarte, Brigade 
und Gruppe. Die Führer der einzelnen 
Einheiten trugen die entsprechenden 
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Bezeichnungen. Siehe dazu das Sche-
ma und die Übersicht S. 259.

In den politischen Wirren der Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg, 1914–
1918, hatten viele der verschiedenen 
politischen Parteien und Gruppierun-
gen eigene so genannte Ordnertrup-
pen, die oft auch als Turnvereine ge-
tarnt wurden. Die «Ordnertruppe»819 
der NSDAP, die SA, wurde in der 
Mehrzahl aus ehemaligen Soldaten 
gebildet, Männern, die, arbeitslos und 
unzufrieden, nach Kriegsende nicht 
in der Lage waren, sich ein geregel-
tes Leben aufzubauen. Im November 
1921 – nach einer «Saalschlacht»820 
– gab Adolf Hitler «der SA … die be-
reits  vorher gebrauchte Bezeichnung 
‹Sturmabteilung› (SA) als Ehrenname 
bei»821.

Im März 1923 übernahm Hermann 
Göring die Führung der Sturmabtei-
lung.

Von Anfang an wurde die SA nicht 
nur zum Schutz der eigenen Parteiver-
sammlungen benutzt, sondern auch, 
um Versammlungen anderer Parteien 
zu stören, sie notfalls zu sprengen. 
Außerdem hatte die SA die Aufgabe, 
mit nächtlichen Plakatklebeaktionen, 
Appellen und Aufmärschen und durch 
Schlägereien mit politisch Anders-
denkenden Aufsehen zu erregen. Hitler 
sah in den Terroraktionen der SA eine 
wirksame Werbung für die Partei: «Was 
schwatzen Sie da von Grausamkeiten 
und entrüsten sich über Qualen. Die 
Masse will das. Sie braucht etwas zum 
Grauen.»822

1923, nach Hitlers gescheitertem 
Novemberputsch, dem so bezeichne-
ten Marsch auf die Feldherrnhalle, wur-
den die NSDAP und damit auch die SA 
verboten. Adolf Hitler wurde zu fünf 
Jahren Festungshaft in Landsberg ver-
urteilt. Von dort bestimmte er Ernst 
Röhm, der entscheidend zum Aufbau 
der SA beigetragen hatte, zum Führer 
der illegalen SA.

Unter der Bezeichnung «Frontbann» 
sammelte Röhm die alten SA-Männer 
und neue Anhänger in ganz Deutsch-
land. Ende 1924 wurde Hitler aus der 
Haft entlassen, am 27. 2. 1925 wurde 
die NSDAP neu gegründet. Nach Hit-
lers Vorstellungen sollte die SA in alter 
Form – straff organisiert und eng an die 
Politische Organisation der Partei, ab-
gekürzt PO, gebunden – ihre Aufgabe 
als Schutz- und Kampftruppe wieder 
aufnehmen. Röhm dagegen wollte die 
SA zu einem von der Politischen Or-
ganisation weitgehend unabhängigen 
militärischen Wehrverband ausbauen. 
Die Meinungsverschiedenheiten mit 
Hitler führten zum Rücktritt Röhms. 
Oberster SA-Führer wurde Franz Pfeffer 
von Salomon.

Vor 1923 hatte die SA etwa 2000 
Mitglieder, 1924 etwa 30 000 und 1931 
etwa 80 000.

Nach Auseinandersetzungen über 
Einfl uss- und Machtverteilung zwi-
schen Politischer Organisation der 
NSDAP und der SA kam es im Herbst 
1930 zum Bruch zwischen Pfeffer von 
Salomon und Adolf Hitler, der nun 
selbst die oberste SA-Führung über-

SA
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nahm. Röhm wurde zurückgerufen 
und 1931 zum Stabschef der SA er-
nannt.

Anfang 1932 hatte die SA etwa 
220 000 Mitglieder, die von Röhm in 
immer heftigere, zum Teil blutige Aus-
einandersetzungen mit Parteigegnern 
geführt wurden, sodass es deshalb 1932 
noch einmal zu einem kurzfristigen 
Verbot der SA kam.

Nach der Machtübernahme am 
30. 1. 1933 erhielt ein Teil der SA hilfs-
polizeiliche Vollmachten und den Auf-
trag zur Verfolgung politischer Gegner 
sowie zur Durchführung von Terror-
aktionen gegen Juden. Zu den Gegnern 
zählten vor allem Kommunisten, So-
zialdemokraten, Gewerkschafter und 
christlich-demokratische Politiker. Von 
der SS, die damals noch der SA unter-
stand, wurden die ersten Konzentra-
tionslager eingerichtet.

Die Machtansprüche Röhms für 
sich und die SA führten zu Auseinan-
dersetzungen innerhalb der NSDAP: 
Die SA war mit nun weit über 2 Millio-
nen Mitgliedern die größte Gliederung 
der NSDAP und sah sich bei der Vertei-
lung der Posten nach der Machtüber-
nahme nicht genügend berücksichtigt. 
Außerdem stieß Röhms Anspruch, 
die SA mit der Reichswehr – dem seit 
1919 aus 100 000 Mann bestehenden 
freiwilligen Berufsheer des Deutschen 
Reiches – zu einem nationalsozialisti-
schen Volksheer unter seiner Führung 
zu vereinigen, auf starken Widerstand 
des Offi zierskorps der Reichswehr, auf 
dessen Mitarbeit Hitler bei dem ge-

planten Neuaufbau einer Armee nicht 
verzichten wollte.

Am 1. Juli 1934 ließ Adolf Hitler 
Ernst Röhm, weitere hohe SA-Führer 
und andere der Partei missliebige Per-
sonen unter dem Vorwand ermorden, 
Röhm und seine Anhänger hätten ei-
nen Putsch vorbereitet. Die Mordaktio-
nen wurden von der SS durchgeführt, 
die nach dem so bezeichneten Röhm-
Putsch aus der SA herausgelöst und zu 
einer selbständigen Organisation er-
klärt wurde.

Nach 1934 spielte die SA – bis auf 
ihre Beteiligung an den Gewalttaten 
der Kristallnacht am 9./10. November 
1938 – keine besondere politische Rolle 
mehr. Ihre Aufgabe blieb die vor- und 
nachmilitärische Ausbildung ihrer 
freiwilligen Mitglieder. Siehe Röhm-
Putsch, Wehrmacht, Judenverfolgung, 
Kristallnacht, Marsch auf die Feldherrn-
halle, Konzentrationslager.

Sara. Siehe Israel und Sara.
Schaffende der Stirn und Faust. Siehe 

Deutsche Arbeitsfront.
Schönheit der Arbeit hieß ein Amt, das 

für Verschönerungen in Industriebe-
trieben zuständig war; das Amt wurde 
1933, im Jahr der Machtübernahme, von 
einer Organisation der Deutschen Ar-
beitsfront, DAF, der NS-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude, KdF, eingerichtet.

Propagandistische Schlagworte wie 
«Saubere Menschen im sauberen Be-
trieb» oder «Gutes Licht – Gute Ar-
beit»823 wurden verbreitet; von 1933 bis 
1938 wurden in vielen Betrieben Bü-
chereien und Aufenthaltsräume einge-

Sara
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richtet, Fabrikhöfe und Kantinen aus-
gebaut, Büroräume und Werkstätten 
durch Licht und Farbe verschönt.

Die Materialkosten für die vom Amt 
Schönheit der Arbeit angeregten Ver-
besserungen – nach Angaben der DAF 
bis 1936 rund 200 Millionen Reichs-
mark – trugen die Unternehmer. Die 
Ausführung der Arbeiten übernahmen 
die Arbeitnehmer selbst, das heißt, sie 
mussten unbezahlte Arbeit leisten. 
«Oft hilft die gesamte Gefolgschaft, 
vom Betriebsführer bis zum jüngsten 
Lehrling, in den Feierstunden tatkräf-
tig mit, durch gemeinsame Arbeit dem 
ganzen Betrieb ein neues Gesicht zu 
geben.»824

Dass die Arbeit nicht freiwillig ge-
leistet wurde, geht aus einer Veröffent-
lichung der Zeitschrift «Schönheit der 
Arbeit»825 hervor: «… es gibt auch solche, 
die glauben, jede irgendwie erzwunge-
ne Arbeit sei ‹Zwangsarbeit›.»826 Siehe 
Arbeitsbuch, Betriebsführer, Dienstver-
pfl ichtung, Vierjahresplan, Propagandami-
nisterium.

Schriftleitergesetz. Das Schriftleiterge-
setz wurde am 4. Oktober 1933, knapp 
neun Monate nach der Machtübernah-
me, erlassen. Es schrieb die nationalso-
zialistischen Bedingungen für den Be-
ruf des Schriftleiters vor und verlangte 
vor allem die «arische Abstammung» 
aller Redakteure.

Schriftleiter war das von den Na-
tionalsozialisten benutzte Wort für 
Redakteur; das Wort Redaktion wurde 
durch das Wort Schriftleitung ersetzt.

Im ersten Paragraphen bestimmte 

das Gesetz den Beruf des Schriftleiters: 
«die … ausgeübte Mitwirkung an der 
Gestaltung des geistigen Inhalts der 
im Reichsgebiet herausgegebenen Zei-
tungen und politischen Zeitschriften 
durch Wort, Nachricht oder Bild ist 
eine in ihren berufl ichen Pfl ichten und 
Rechten vom Staat durch dieses Gesetz 
geregelte öffentliche Aufgabe. Ihre Trä-
ger heißen Schriftleiter. Niemand darf 
sich Schriftleiter nennen, der nicht 
nach diesem Gesetz dazu befugt ist.»827

Paragraph fünf des Schriftleiterge-
setzes legte die Bedingungen für die 
«Zulassung zum Schriftleiterberuf»828 
fest; danach konnte Schriftleiter nur 
sein, wer «arischer Abstammung ist 
und nicht mit einer Person nichtari-
scher Abstammung verheiratet ist»829.

Diese auch als Arierparagraph be-
zeichnete Bestimmung war nach der 
Machtübernahme Bestandteil zahlrei-
cher nationalsozialistischer Gesetze 
und Verordnungen. Für das Schriftlei-
tergesetz galt die Bestimmung im Sinne 
des Berufsbeamtengesetzes. Danach war 
nichtarisch, «wer von nicht arischen, 
insbesondere jüdischen Eltern oder 
Großeltern»830 abstammte. Im Gegen-
satz zu den späteren Bestimmungen 
der Nürnberger Gesetze galt ein Bürger 
bereits als Jude, wenn ein Eltern- oder 
Großelternteil «nichtarisch» war.

Punkt sieben des Paragraphen fünf 
gab den Nationalsozialisten die Hand-
habe, auch andere ihnen unbequeme 
Redakteure zu entlassen: «Schriftleiter 
kann nur sein, wer … die Eigenschaften 
hat, die die Aufgabe der geistigen Ein-

Schriftleitergesetz
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wirkung auf die Öffentlichkeit erfor-
dert.»831

Diese Bestimmung gab den Natio-
nalsozialisten eine rechtliche Hand-
habe gegen alle Redakteure, die den 
Nationalsozialisten kritisch oder ableh-
nend gegenüberstanden. Siehe Reichs-
kulturkammer, Judenverfolgung, Bücher-
verbrennung, Propagandaministerium.

Schulze-Boysen-Harnack-Gruppe. Siehe 
Rote Kapelle.

Schutzhaft. Die Schutzhaft war während 
der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft, 1933–1945, das am häu-
fi gsten angewendete Mittel, politische 
Gegner oder andere, den Nationalso-
zialisten missliebige Menschen aus 
dem öffentlichen Leben zu entfernen 
und in Konzentrationslagern zu inhaf-
tieren.

In gesetzlich festgelegtem Rahmen 
ist die vorläufi ge Festnahme in den 
meisten Staaten eine übliche polizei-
liche Maßnahme. Sie ermöglicht der 
Polizei, einen Menschen kurzfristig 
ohne richterliche Verfügung festzuneh-
men. Der Festgenommene ist jedoch 
in der Regel spätestens vor Ablauf von 
48 Stunden zu entlassen, wenn nicht 
durch einen Richter die Fortdauer der 
Freiheitsentziehung angeordnet wird. 
Die Rettung aus einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib und Leben des betref-
fenden Menschen oder auch die Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit oder 
des Staates durch den Betreffenden 
können Gründe für eine vorläufi ge Fest-
nahme sein.

Seit der Machtübernahme 1933 be-

nutzte man den Begriff Schutzhaft, 
um ohne gesetzliche Beschränkung 
missliebige Bürger beliebig lange Zeit 
in Haft zu nehmen. Das Mittel der 
Schutzhaft wurde von den Nationalso-
zialisten im Verlauf der Zeit uneinge-
schränkt in die Hand der Gestapo, der 
Geheimen Staatspolizei, gegeben. 1936 
wurde die bereits praktizierte Willkür 
gesetzlich untermauert: «Verfügungen 
und An gelegenheiten der Geheimen 
Staats polizei unterliegen nicht der 
Nachprüfung durch die Verwaltungs-
gerichte.»832 Die Gestapo missbrauchte 
das Mittel der Schutzhaft immer rück-
sichtsloser zur Ausübung von Terror 
und Unterdrückung. Die Grundlage für 
diesen Missbrauch war am 28. Februar 
1933, kurze Zeit nach der Machtüber-
nahme, mit dem Erlass der Reichstags-
brandverordnung geschaffen worden. 
Zu den durch diese Verordnung auf-
gehobenen Grundrechten gehörte das 
der Unverletzlichkeit der persönlichen 
Freiheit.

Die aufgrund dieser Verordnung 
vorgenommenen Verhaftungen rich-
teten sich anfangs vorwiegend gegen 
Kommunisten, später gegen alle ande-
ren Gegner des Nationalsozialismus 
und gegen Menschen, die zu Gegnern 
erklärt wurden. Allein in Preußen, dem 
größten Land des Deutschen Reiches, 
wurden in den Monaten März/April 
1933 etwa 25 000 Menschen in Schutz-
haft genommen. Die ersten Konzen-
trationslager wurden eingerichtet.

Die Schutzhaftbestimmungen wur-
den durch mehrere Erlasse erweitert. 

Schulze-Boysen-Harnack-Gruppe
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In einem Erlass vom 25. Januar 1938 
wurde offi ziell die Einschränkung 
der Anwendung der Schutzhaft auf 
politische Gegner im engeren Sinne 
aufgehoben: «Die Schutzhaft kann 
als Zwangsmaßnahme der Geheimen 
Staatspolizei zur Abwehr aller volks- 
und staatsfeindlichen Bestrebungen 
gegen Personen angeordnet werden, 
die durch ihr Verhalten den Bestand 
und die Sicherheit des Volkes und des 
Staates gefährden.»833

Wie die Bestimmung «volks- und 
staatsfeindliche Bestrebung» unter der 
nationalsozialistischen Herrschaft aus-
gelegt werden konnte, lässt der Fall ei-
nes Juden erkennen. Er hatte 1940 eine 
Gefängnisstrafe wegen Tierquälerei 
verbüßt und wurde am 1. Mai 1940 mit 
folgender Begründung in Schutzhaft 
genommen und in ein Konzentrations-
lager eingewiesen: «Er gefährdet nach 
dem Ergebnis der staatspolizeilichen 
Feststellungen durch sein Verhalten 
den Bestand und die Sicherheit des 
Volkes und Staates, indem er nach 
Verbüßung einer Gefängnisstrafe von 
2 M wegen Tierquälerei erwarten läßt, 
er werde in Freiheit sein Treiben fort-
setzen.»834 Aus dem Vorgang ist eine 
weitere oft geübte Praxis der Gestapo 
ersichtlich. Missliebige Personen, die 
ihre Gefängnisstrafe verbüßt hatten, 
verhaftete sie erneut – ohne richterli-
chen Beschluss – und überführte sie 
mit der Anordnung der Schutzhaft in 
ein Konzentrationslager. Der Paragraph 
6 des Erlasses vom 25. 1. 1938 bestimm-
te: «Die Schutzhaft ist grundsätzlich in 

staatlichen Konzentrationslagern zu 
vollstrecken.»835

Nach Schätzungen sollen von 1933 
bis zum Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges 1939 350 000 bis 500 000 Menschen 
für kürzere oder längere Zeit in Schutz-
haft gewesen sein.

Am 24. Oktober 1939, kurz nach Be-
ginn des Krieges, bestimmte ein Erlass: 
«Entlassungen von Häftlingen aus der 
Schutzhaft fi nden während des Krieges 
im allgemeinen nicht statt.»836 Siehe 
Konzentrationslager, Gestapo, Volksemp-
fi nden, Heimtückegesetz.

Schutzhaftlager. Innerhalb der von der 
SS errichteten Konzentrationslager, die 
in fünf Abteilungen und Aufgaben-
bereiche gegliedert wurden, war 
das Schutzhaftlager der eigentliche 
Häftlings- oder Stacheldrahtbereich, 
umgeben von meterhohen elektrisch 
geladenen Zäunen. Auf Wachtürmen 
– in jeweils 75 m Abstand – befanden 
sich schwenkbare Maschinengewehre, 
die von Posten, die sich alle drei Stun-
den ablösten, bedient wurden. Leiter 
dieses Bereiches war der Lager- oder 
Schutzhaftlagerführer. Er hatte nahe-
zu uneingeschränkte Gewalt über die 
Häftlinge. In größeren Lagern gab es 
drei Lagerführer, die sich täglich in der 
Leitung des Lagers ablösten. Die Ver-
bindung zwischen Lagerführung und 
dem Lager selbst stellte der Rapport-
führer her. Über ihn und sein Büro 
liefen alle Häftlingsangelegenheiten. 
Dem Rapportführer waren die Blockfüh-
rer unterstellt. Sie hatten jeweils einen 
Baracken-Wohnblock der Häftlinge 
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unter ihrer Aufsicht und bewachten 
die Häftlinge während ihrer arbeits-
freien Zeit, wohnten selbst aber außer-
halb des Schutzhaftlagerbereiches.

Der Arbeitseinsatz der Lagerinsassen 
unterstand den Arbeitsdienstführern, 
denen im späteren Verlauf des Zweiten 
Weltkrieges, 1939–1945, noch Arbeits-
einsatzführer übergeordnet wurden. 
Sie teilten die Arbeit der Häftlinge für 
die Arbeitsstellen in und außerhalb des 
Lagers ein. Die einzelnen Arbeitskom-
mandos unterstanden den SS-Arbeits-
kommandoführern.

Den Organisationsbereichen der SS 
zugeordnet, gab es die von der SS einge-
setzten Hilfskräfte aus den Reihen der 
Häftlinge, die so bezeichnete Häftlings-
selbstverwaltung. An deren Spitze 
stand der Lagerälteste. Es folgte die 
Schreibstube, die unter Aufsicht von 
SS-Männern von Häftlingen geführt 
wurde. Über die Schreibstube wurden 
unter anderem die Einweisungen in 
die Wohnblocks geregelt sowie die 
Vorbereitung für die Zählappelle, die 
täglich zweimal bei jedem Wetter im 
Freien stattfanden. Sie dauerten oft 
stundenlang und hatten für zahllose 
der geschwächten und meist unzurei-
chend gekleideten Häftlinge Krankheit 
oder Tod zur Folge.

Die so bezeichnete Arbeitsstatistik 
der Häftlingsselbstverwaltung führte 
Berufskarteien und verrechnete die ge-
leisteten Arbeitsstunden.

Den Befehl über die Arbeitskom-
mandos hatten – unter Aufsicht der 
SS-Kommandoführer – die Kapos, die 

selbst nicht arbeiten mussten. Sie wur-
den von Vorarbeitern unterstützt.

In den Wohnblocks waren auf der 
Häftlingsseite die Blockältesten – die 
wiederum so bezeichnete Stubendiens-
te als Hilfskräfte hatten – den SS-Block-
führern unterstellt und für die Aus-
führung ihrer Aufträge verantwortlich. 
Die Blockältesten führten zum Beispiel 
die Essensverteilung durch. Für die 
Häftlinge war unter Umständen die 
Größe der ausgeteilten Portionen von 
lebensentscheidender Bedeutung. Die 
Forderung nach makelloser Ordnung 
in den Baracken war häufi g Ausgangs-
punkt für Quälereien.

Die Aufgabenstellung der in der 
Selbstverwaltung tätigen Häftlinge 
brachte es mit sich, dass oftmals die 
Entscheidung über Leben oder Tod der 
Mithäftlinge in ihren Händen lag. Auf 
der einen Seite von vielen der Häftlin-
ge – auch mit Bestechungsversuchen 
– umworben, auf der anderen Seite 
bedroht und getrieben von den Wach-
mannschaften der SS, waren viele von 
ihnen dieser menschlichen Belastung 
nicht gewachsen.

Die Verfügungsgewalt der Wach-
mannschaften über die Häftlinge war 
für alle Lager durch besondere «Dienst-
vorschriften»837 und Anordnungen ge-
regelt: Grausamkeiten und Misshand-
lungen wurden nicht verboten, sondern 
angeordnet. Außer Strafen wie «harte 
körperliche oder besonders schmutzige 
Arbeit … unter besonderer Aufsicht»838 
waren unter anderen Prügelstrafe, Post-
sperre, Kostentzug, Pfahlbinden, Miss-
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handlungen und Er niedrigungen in 
der Lagerordnung als so bezeichnete 
Nebenstrafen vorgesehen. Es hieß: 
«Sämtliche Strafen werden aktlich 
vermerkt. Arrest und Strafarbeit ver-
längern die Schutzhaft um mindestens 
8 Wochen; eine verhängte Nebenstrafe 
verlängert die Schutzhaft um mindes-
tens 4 Wochen. In Einzelhaft verwahrte 
Häftlinge kommen in absehbarer Zeit 
nicht zur Entlassung.»839

Häftlinge, die «den Gehorsam oder 
an der Arbeitsstelle die Arbeit» ver-
weigerten, konnten «als Meuterer auf 
der Stelle erschossen»840 werden. Auf 
Gefangene, die einen Fluchtversuch 
unternahmen, war «ohne Anruf»841 
zu schießen. Siehe Konzentrationslager, 
Schutzhaft, SS, Volksempfi nden, Unter-
mensch.

Schutzstaffel. Siehe SS.
SD ist die Abkürzung für Sicherheits-

dienst des Reichsführers-SS. Er unter-
stand dem Reichsführer-SS und Chef der 
Deutschen Polizei Heinrich Himmler und 
wurde bis 1942 von Reinhard Heydrich, 
ab Januar 1943 von Ernst Kaltenbrun-
ner geleitet. Zu den Aufgaben des SD 
gehörten die Beobachtung politischer 
Gegner und die Beschaffung politischer 
Nachrichten aus dem In- und Ausland. 
Der Auslandsnachrichtendienst des SD 
beteiligte sich an der Vorbereitung von 
Unruhen und Sabotageakten im Aus-
land.

Der SD wurde 1931 zunächst als 
parteiinterner Geheimdienst von der 
SS, der Schutzstaffel der NSDAP, einge-
richtet. Seine Aufgabe waren die Über-

wachung gegnerischer Parteien und Or-
ganisationen sowie die Ausforschung 
möglicher Gegenströmungen in der 
eigenen Partei, der NSDAP.

Anfang 1933, nach der Machtüber-
nahme, erhielt der SD eine zentrale 
Leitstelle, von der aus die Organisation 
der über das gesamte Reichsgebiet ver-
teilten so genannten SD-Abschnitte 
und -Oberabschnitte gelenkt wurde. 
Einen Teil der Aufgaben des SD über-
nahm 1933 die Gestapo, die Geheime 
Staatspolizei, deren Aufgabe die Über-
wachung und Ausschaltung der Feinde 
des nationalsozialistischen Regimes 
war. Am 1. 7. 1937 wurde durch eine 
Anordnung Reinhard Heydrichs einer-
seits eine Teilung der gleichgearteten 
Aufgaben bestimmt, andererseits die 
notwendige Zusammenarbeit zum 
Beispiel bei der Bekämpfung staats-
feindlicher Gruppen und der Juden an-
geordnet. Reinhard Heydrich war seit 
1936 sowohl Chef der Sicherheitspolizei, 
zu der die Gestapo gehörte, als auch 
Chef des SD.

Im Inland wurden vom SD aus allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens Be-
richte über die Wirkung der von Partei 
und Regierung verfügten Maßnahmen 
auf die Bevölkerung gesammelt. Zu-
sammengefasst wurden diese Berichte 
von allen SD-(Leit)abschnitten aus 
dem gesamten Reichsgebiet zwei- bis 
dreimal wöchentlich – unter wechseln-
den Bezeichnungen – den wichtigsten 
Staats- und Parteiführern übergeben.

Der SD gab – auf der Grundlage 
seiner Informationen – auch Beurtei-
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lungen über die politische Zuverlässig-
keit zum Beispiel von hohen Offi zieren 
und Parteiführern ab, die unter Um-
ständen Auswirkungen auf deren wei-
tere Laufbahn hatten. Zur Bespitzelung 
der Bevölkerung setzte der SD unter 
anderem auch die Blockleiter der NSDAP 
ein, die wirkungsvolle Dienste bei der 
Beobachtung und Aushorchung der 
Bewohner in den ihnen unterstellten 
Wohnblocks leisteten. Weiterhin stan-
den dem SD unentgeltlich in nahezu 
allen Berufsgruppen Parteianhänger 
sowie bezahlte Agenten und so ge-
nannte V-Leute – Vertrauensleute – als 
Spitzel zur Verfügung.

1939 wurden der SD und die Sicher-
heitspolizei in dem neuerrichteten 
Reichssicherheitshauptamt der SS zu 
einer mächtigen Behörde unter der 
Leitung Heydrichs zusammengefasst. 
Das Reichssicherheitshauptamt wie-
derum unterstand Heinrich Himmler, 
der seinerseits nur Adolf Hitler verant-
wortlich war. Zahlreiche maßgebende 
Posten in diesem mächtigen, kaum 
durchschaubar organisierten Apparat 
des nationalsozialistischen Terrors 
wurden von Angehörigen des SD be-
setzt. Gleichermaßen nahmen sie in 
allen Einsatzgruppen der Sicherheitspo-
lizei und des SD und als Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei in den besetzten 
Gebieten wichtige Positionen ein.

1944 gelang es dem Auslandsnach-
richtendienst des SD, den Nachrichten-
dienst des Oberkommandos der Wehr-
macht zu übernehmen, dessen Chef, 
Admiral Canaris, 1944 verhaftet und 

1945 – kurz vor dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges – im Konzentrationslager 
Flossenbürg umgebracht wurde.

1944 hatte der SD 6482 hauptamt-
liche Mitarbeiter. 1946 erklärte der 
Internationale Militärgerichtshof in 
Nürnberg den SD zur verbrecherischen 
Organisation. Siehe SS, Konzentrations-
lager, Gestapo, Reichsführer-SS und Chef 
der Deutschen Polizei, Führer und Reichs-
kanzler.

Selektionen. Siehe Auschwitz.
Sicherheitsdienst. Siehe SD.
Sicherheitspolizei, abgekürzt Sipo. Am 

17. Juni 1936 wurde der bisherige Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler von Adolf 
Hitler zum Reichsführer-SS und Chef der 
Deutschen Polizei ernannt. Damit wurde 
ein wichtiger Teil der staatlichen Exe-
kutive, die gesamte deutsche Polizei, 
einer nicht staatlichen Parteiorganisa-
tion, der SS, angegliedert.

Am 26. Juni 1936, wenige Tage nach 
seiner Ernennung, bestimmte Himmler 
durch zwei Erlasse eine grundlegende 
Neuordnung der Polizei des Deutschen 
Reiches. Er verfügte ihre Aufteilung 
in Ordnungspolizei und Sicherheits-
polizei.

Die Ordnungspolizei wurde aus 
der uniformierten Schutzpolizei, Gen-
darmerie, Technischer Nothilfe, Feuer-
schutz- und Gemeindepolizei gebildet. 
Die Sicherheitspolizei umfasste die 
Gestapo, die Geheime Staatspolizei, ein-
schließlich der Grenzpolizei und die 
Kriminalpolizei.

Die Gestapo war befugt, die ihr 
gestellte «Aufgabe, alle staatsgefähr-
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lichen Bestrebungen … zu erforschen 
und zu bekämpfen»842, außerhalb der 
Rechtsordnung, ohne Kontrolle durch 
Gerichte, durchzuführen. Durch eine 
weitere Verfügung wurde die organi-
satorische Angleichung der Kriminal-
polizei an die Gestapo angeordnet und 
damit ihre Abhängigkeit von der Ge-
stapo beschlossen.

Nicht die Verteidigung der Rechts-
staatlichkeit und der Schutz des Bür-
gers waren somit Aufgabe der Sicher-
heitspolizei, sondern die Verfolgung 
der Feinde und angeblichen Gegner 
des Nationalsozialismus, und zwar 
«durch Verhütung entsprechender 
Handlungen, auch wenn sie nicht einen 
gesetzlichen Strafbestand erfüllen.»843

Nach Aussagen Himmlers hatte «die 
Polizei nur nach Befehlen der Führung 
und nicht nach Gesetzen»844 tätig zu 
werden. Die Grenzpolizei – wie die 
Kriminalpolizei Teil der Sicherheitspo-
lizei –, die außer den üblichen grenzpo-
lizeilichen Aufgaben auch zur «Mitar -
beit bei der Bekämpfung staatsfeindli-
cher politischer Bestrebungen»845 ver-
pfl ichtet war, wurde mit Beginn des 
Zweiten Weltkrieges 1939 abgebaut. 
Auch ihre Aufgaben gingen auf die Ge-
stapo über.

Am 27. 9. 1939 wurde die Sicher-
heitspolizei – ein staatliches Organ 
– mit dem SD – einer Einrichtung der 
Partei – in einer neuen Institution, dem 
Reichssicherheitshauptamt, RSHA, verei-
nigt. Eine weitere Machtkonzentration 
in den Händen der SS war vollzogen. 
Chef des RSHA wurde Reinhard Heyd-

rich, der bereits seit 1936 die Sicher-
heitspolizei und den SD leitete.

Am 12. März 1938 – dem Tag des 
widerrechtlichen Einmarsches deut-
scher Truppen in Österreich – folgten 
zum ersten Mal Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei den Verbänden der 
Wehrmacht. Ihre Aufgabe war die Ver-
folgung, Verhaftung und Ermordung 
der Gegner des Nationalsozialismus. 
Mit der gleichen Aufgabenstellung 
folgten Einsatzgruppen den deutschen 
Truppen vor und während des Krieges 
bei der Besetzung und Eroberung frem-
der Gebiete durch die deutsche Wehr-
macht.

Nachdem in den besetzten Gebieten 
die jeweilige Besatzungsverwaltung 
gebildet worden war, wurden die mo-
bilen Einsatzgruppen der Sicherheits-
polizei und des SD in fest stationierte 
Organisationen umgewandelt. In je-
dem besetzten Land wurde ein Befehls-
haber der Sicherheitspolizei und des 
SD eingesetzt, dem mehrere Komman-
deure der Sicherheitspolizei und des 
SD unterstellt waren.

Mit rücksichtsloser Gewalt verfolg-
ten die Sicherheitspolizei und der SD 
Juden, Gegner und angebliche Feinde 
des Nationalsozialismus in Deutsch-
land und in den besetzten Gebieten. 
Siehe SD, SS, Anschluss Österreichs an 
das Deutsche Reich, Protektorat Böhmen 
und Mähren.

Sipo. Siehe Sicherheitspolizei.
Sippenhaftung. Der Begriff Sippe, der 

die Blutsverwandten eines Stammes 
bezeichnet, wurde von den Nationalso-
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zialisten – in unterschiedlichen Wort-
verbindungen – auch als Kennzeich-
nung nur für die engere Familie häufi g 
verwendet.

Sippenhaftung bedeutete, dass jeder 
in der Familie für die Handlung eines 
anderen Familienmitgliedes mithaften 
musste, wenn sie in den Augen der Na-
tionalsozialisten strafwürdig war.

Im Falle der Wehrkraftzersetzung 
– dazu gehörte zum Beispiel schon 
die Aufforderung zur Fahnenfl ucht 
– konnte nach der «Kriegssonderstraf-
rechtsverordnung» von 1938, wenn auf 
Todes- oder Zuchthausstrafe erkannt 
wurde, die Einziehung des Vermögens 
verfügt werden; große wirtschaftliche 
Schwierigkeiten für die ganze Familie 
konnten die Folge sein.

1944 wurden die Ehefrauen der Wi-
derstandskämpfer des 20. Juli in Konzen-
trationslager eingewiesen. Die Kinder 
wurden von den Müttern getrennt und 
in Heime gebracht.

Am 5. Februar 1945, drei Monate vor 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges in 
Europa, wurde der Begriff Sippenhaf-
tung in einer Anordnung des Chefs 
des Oberkommandos der Wehrmacht, 
Wilhelm Keitel, offi ziell angewendet. 
Nach Ausführung darüber, dass «ein-
zelne ehrvergessene Elemente in der 
Kriegsgefangenschaft Angaben über 
Stärke, Bewaffnung und Einsatzort 
ihrer Truppe gemacht» hätten, hieß es: 
«Auf Grund der Weisungen des Füh-
rers wird daher befohlen: 1. Für Wehr-
machtsangehörige, die in der Kriegs-
gefangenschaft Landesverrat begehen 

und deswegen rechtskräftig zum Tode 
verurteilt werden, haftet die Sippe mit 
Vermögen, Freiheit oder Leben. Den 
Umfang der Sippenhaftung im Ein-
zelfalle bestimmt der Reichsführer-SS 
und Chef der Deutschen Polizei.»846 
Siehe Wehrmacht, Konzentrationslager, 
SS.

Sonderbehandlung und sonderbehan-
deln waren im Sprachgebrauch der SS 
und der Gestapo, der Geheimen Staats-
polizei, Umschreibungen für Mord. Sie 
wurden auch mit der Abkürzung «SB» 
wie Fachausdrücke in amtlichen, zu-
nächst geheimen Schreiben verwen-
det.

In den erhaltenen und bekannten 
Dokumenten tauchte der Begriff 
Sonderbehandlung zum ersten Mal 
am 20. September 1939, kurz nach Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges, auf. Er 
wurde in einem Runderlass an Dienst-
stellen der Gestapo angewendet. Die 
Gestapo konnte mit Hilfe weitgehend 
unkontrollierter Vollmachten und 
ohne Gerichtsbeschluss Verhaftungen 
und Einweisungen in Konzentrations-
lager vornehmen. In dem Erlass ihres 
obersten Vorgesetzten, des Chefs der 
Sicherheitspolizei und des SD, Reinhard 
Heydrich, wurde verfügt, dass auch 
nur der Versuch, «den Kampfeswillen 
des deutschen Volkes zu zersetzen»847, 
mit schwersten Strafen zu ahnden sei. 
Es hieß, dass in den Fällen unterschie-
den werden solle «zwischen solchen, 
die auf dem bisher üblichen Wege 
erledigt werden können, und solchen, 
welche einer Sonderbehandlung zu-
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geführt werden müssen. Im letzteren 
Falle handelt es sich um solche Sach-
verhalte, die hinsichtlich ihrer Ver-
werfl ichkeit, ihrer Gefährlichkeit oder 
ihrer propagandistischen Auswirkung 
geeignet sind, ohne Ansehung der 
Person durch rücksichtslosestes Vor-
gehen (nämlich durch Exekution) 
ausgemerzt zu werden.»848 Exekution 
heißt Hinrichtung.

Sechs Tage nach diesem Erlass wur-
de in dem Protokoll einer Besprechung 
der Gestapo unter «a) Sonderbehand-
lung (Exekution)» vermerkt, dass für 
die «Sonderbehandlung gegen Geist-
liche, Theologen und Bibelforscher»849 
eine andere Stelle als die für übliche 
Fälle zuständig sei.

Zunächst waren politische Gegner 
die Opfer von Sonderbehandlungen. 
Später, in den Konzentrationslagern 
und bei den Unternehmungen der Ein-
satzgruppen der Sicherheitspolizei und 
des SD, wurden vor allem Juden, Aus-
länder und Sinti und Roma (Zigeuner) 
exekutiert.

In zahlreichen amtlichen Schreiben 
der SS wurden die Wörter Sonderbe-
handlung und sonderbehandeln viel-
fach benutzt: «An die Stapo Eichenau 
Schröttersburg – Geheim – Betrifft: 
Sonderbehandlung von Juden … Der 
Reichsführer-SS und Chef der Deut-
schen Polizei hat angeordnet, daß die 
im vorstehend genannten Bericht 
näher bezeichneten Juden … in Gegen-
wart ihrer Rassegenossen aufzuhängen 
sind.»850 In einem anderen Bericht hieß 
es: «Ich habe 21 Personen … sonderbe-

handelt … Die Exekution ging glatt von-
statten.»851

Reichsstatthalter Greiser im Reichsgau 
Wartheland schrieb am 1. Mai 1942 an 
Heinrich Himmler: «Reichsführer! Die 
von Ihnen im Einvernehmen mit dem 
Chef des Reichshauptamtes SS-Ober-
gruppenführer Heydrich genehmigte 
Aktion der Sonderbehandlung von 
rund 100 000 Juden in meinem Gauge-
biet wird in den nächsten 2 bis 3 Mona-
ten abgeschlossen werden können.»852 
Siehe Judenverfolgung, Untermensch, 
Gestapo, Konzentrationslager, Volksemp-
fi nden.

Sondergerichte. Am 21. März 1933, nur 
kurze Zeit nach der Machtübernahme, 
wurden im Deutschen Reich durch 
eine Verordnung der Reichsregierung 
bei den jeweiligen Oberlandesgerich-
ten besondere Strafgerichte einge-
richtet, für deren Rechtsprechung die 
gültige Prozessordnung außer Kraft 
gesetzt wurde. Die neueingerichteten 
Sondergerichte konnten danach Ur-
teile fällen, ohne Zeugen und Sach-
verständige gehört oder Urkunden 
und andere Beweise geprüft zu haben. 
Unter Paragraph 16 der Verordnung 
hieß es: «Gegen Entscheidungen der 
Sondergerichte ist kein Rechtsmittel 
zulässig.»853 Das bedeutete, eine Über-
prüfung des Urteils durch das Gericht 
selbst oder durch ein höheres zustän-
diges Gericht war ausgeschlossen. Die 
Einrichtung der Sondergerichte war ein 
eindeutiger Verstoß gegen die Grund-
sätze eines Rechtsstaates. Sie besagen 
unter anderem, dass ein Gericht eine 
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Entscheidung nur fällen darf, wenn der 
Betroffene vorher gehört wurde, und 
dass Sondergerichte nicht eingerichtet 
werden dürfen.

Die während der Zeit der national-
sozialistischen Herrschaft, 1933–1945, 
bestehenden Sondergerichte waren 
zuständig für die Aburteilung von Ver-
brechen und Vergehen gegen die Reichs-
tagsbrandverordnung und das Heim-
tückegesetz.

Die Reichstagsbrandverordnung 
vom 28. Februar 1933 hatte bis dahin 
verfassungsmäßig garantierte Grund-
rechte außer Kraft gesetzt, unter 
anderem das Vereins- und Versamm-
lungsrecht, das Recht, seine Meinung 
mündlich und schriftlich frei äußern 
zu können, sowie das Recht auf das 
Brief-, Post-, Telegraphen- und Fern-
sprechgeheimnis.

Nach der Heimtückeverordnung 
vom 21. März 1933 konnte jeder be-
straft werden, der in irgendeiner Form 
Kritik an der Regierung, an der NSDAP 
oder ihren Führern übte.

Die Sondergerichte waren mit ei-
nem Vorsitzenden und zwei Beisitzern, 
die vom Präsidium der Landgerichte 
bestellt wurden, besetzt.

Am 20. November 1938 wurde die 
Zuständigkeit der Sondergerichte auch 
auf unpolitische kriminelle Straftaten 
ausgedehnt. Sie wurden ab sofort zu-
ständig für die Aburteilung nahezu 
aller Straftaten, «wenn mit Rücksicht 
auf die Schwere oder die Verwerfl ich-
keit der Tat … sofortige Aburteilung 
geboten»854 erschien. Mit einer Verord-

nung vom 1. September 1939, dem Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges, wurde 
die Bildung neuer Sondergerichte, die 
Einschränkung der Verteidigung und 
die Aburteilung in Schnellverfahren 
angeordnet. Die Zahl der ursprünglich 
26 Sondergerichte wurde bis 1942 auf 
74 erhöht. Insgesamt wurden an den 
Sondergerichten 11 000 Todesurteile 
verhängt. Siehe Volksempfi nden, Ermäch-
tigungsgesetz, Volksgerichtshof, Oberster 
Gerichtsherr.

Sondermeldung war die Bezeichnung für 
besondere Nachrichten, die während 
des Zweiten Weltkrieges, 1939–1945, 
im Rundfunk verlesen wurden; Sonder-
meldungen unterbrachen das laufende 
Rundfunkprogramm.

Zu Beginn des Krieges wurden nur 
Siegesnachrichten als Sondermeldun-
gen übertragen. Ab 1943 mussten zu-
nehmend Nachrichten über Verluste 
oder Niederlagen gebracht werden, 
die allerdings von der nationalsozia-
listischen Propaganda als militärisch 
notwendige Operationen und damit 
als scheinbare Erfolge hingestellt wur-
den.

Nach der Verlesung der Sonder-
meldung – durch einen Fanfarenruf 
angekündigt – wurde Marsch- oder 
Trauermusik gespielt. Siehe Deutsche 
Wochenschau, Propagandaministerium.

Sonnwendfeier. Die sommerliche Sonn-
wendfeier, auch Johannisfeuer genannt, 
wurde während der Zeit nationalsozia-
listischer Herrschaft, 1933–1945, am 
23. Juni gefeiert, oft «unter großer Be-
teiligung der Bevölkerung»855. 1934, 
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ein Jahr nach der Machtübernahme, 
wurde in dem «Erlaß zur Sonnwend-
feier» bestimmt, dass alle Mitglieder 
der Hitlerjugend an der Sonnwendfeier 
ihrer HJ-Einheit teilnehmen, die Nicht-
mitglieder dagegen am Abend des 
23. Juni von der Schule für diese Feier 
«erfaßt»856 werden sollten. Die Mit-
gliedschaft in der Hitlerjugend, der 
Jugendorganisation der NSDAP, war zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht für alle 
Jugendlichen Pfl icht.

Mit der winterlichen Sonnwend-
feier, auch Julfest genannt, versuchten 
die Nationalsozialisten erfolglos, das 
christliche Weihnachtsfest zu erset-
zen. Siehe Runen, Thingspiele, arisch, 
nordische Rasse.

Soziale Ehrengerichtsbarkeit. Siehe Be-
triebsführer.

Sportwart, Sportwartin. Siehe Hitler-
jugend.

SS. Die SS war die am meisten gefürchtete 
Organisation während der Zeit der na-
tionalsozialistischen Herrschaft.

Der SS-Führung waren die Geheime 
Staatspolizei, die Gestapo, und der SS-ei-
gene Sicherheitsdienst, SD, unterstellt.

In die Zuständigkeit der SS gehörte 
das gesamte Konzentrationslagersys-
tem mit Bewachung, Verwaltung und 
wirtschaftlicher Ausnutzung der Kon-
zentrationslager.

Zu der weitverzweigten, in allen 
Zusammenhängen noch immer nicht 
gänzlich durchschaubaren Organisa-
tion gehörten eine eigene bewaffnete 
Truppe, die Waffen-SS, und eigene Wirt-
schaftsunternehmen.

Die SS war verantwortlich für die 
Einsatzgruppen in den besetzten Gebieten, 
deren Aufgabe die Verfolgung politi-
scher Gegner und rassisch Verfemter 
war. Die SS hat die Vernichtungslager 
errichtet, in denen der millionenfache 
Völkermord vollzogen wurde. In SS-
eigenen Forschungsinstituten, auch 
im Rahmen der Gesellschaft «Ahnen-
erbe»857, führte die SS grausame medi-
zinische Menschenversuche durch, die 
meist tödlich endeten.

1925 wurde die SS – das war die 
Abkürzung für Schutzstaffel – zum 
persönlichen Schutz des Führers der 
NSDAP Adolf Hitler gegründet. In ihren 
Anfängen war die SS eine Unterorgani-
sation der SA, der Sturmabteilung der 
NSDAP. Seit 1929 war Heinrich Himm-
ler Führer der Schutzstaffeln. Sein Titel 
war Reichsführer-SS.

Mit seiner Ernennung hatte Hein-
rich Himmler von Adolf Hitler den 
Auftrag erhalten, aus der SS «eine in 
jedem Falle verläßliche Truppe, eine 
Elitetruppe der Partei zu formen»858. 
Himmler selbst stellte die Forderung 
auf, dass die von Hitler geforderte Elite-
truppe «ein nationalsozialistischer, 
soldatischer Orden nordisch bestimm-
ter Männer»859 werden sollte, beste-
hend aus Männern, von denen jeder 
«bedingungslos jeden Befehl befolgt, 
der vom Führer kommt … der ebenso 
bedingungslos gehorcht und zum An-
griff geht, auch wenn er einmal glau-
ben sollte, es in seinem Herzen nicht 
überwinden zu können»860. Die SS 
sollte eine «Kampftruppe»861 werden, 
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 die nur aus den «blutsmäßig besten 
Deutschen»862 bestehen sollte.

Die Forderung nach den «bluts-
mäßig besten Deutschen» wurde auf 
der Grundlage der nationalsozialis-
tischen Rassenkunde gestellt, in der 
behauptet wurde, es gäbe eine hoch-
wertige nordische Rasse und andere ras-
sisch minderwertige Völker, zu denen 
die Nationalsozialisten vor allem die 
als Untermenschen verfemten Juden 
zählten.

1931 gab Himmler den Befehl, 
dass alle SS-Männer bei ihm um eine 
 «Heiratsgenehmigung»863, nachsu chen 
mussten. Himmler wollte in der SS 
nicht nur eine «männliche rassische 
Auslese … sammeln»864, sondern durch 
sie auch «die erbgesundheitlich wert-
volle Sippe deutscher nordisch-be-
stimmter Art»865 aufbauen. Zuständig 
für die Überprüfung der Heiratswil-
ligen wurde das «Rasseamt»866, später 
Rasse- und Siedlungshauptamt der 
SS. Alle SS-Führer und deren Bräute 
mussten nachweisen, dass unter ihren 
Vorfahren bis 1750 kein Jude war. Un-
terführer, gewöhnliche SS-Männer und 
deren Bräute mussten diesen Nachweis 
bis zum Jahre 1800 erbringen.

Bis zur Machtübernahme 1933 war 
unter der Führung Heinrich Himm-
lers aus der 1929 aus 280 Mann beste-
henden Sondereinheit der SA ein etwa 
52 000 Mann starker Verband gewor-
den. Männer aus allen Bevölkerungs-
schichten hatten sich der von Himm-
lers Ordensvorstellung geprägten 
Eig nungsbeurteilung unterworfen. Zu 

den Beurteilungsmerkmalen gehörten 
«Körperbaubewertung» sowie «Solda-
tischer und persönlicher Allgemein-
eindruck im Stehen, Haltung und 
Bewegung»867.

Bald nach der Machtübernahme 
wurden aus dem Verband der SS erneut 
120 besonders geeignete Männer aus-
gewählt und eine neue bewaffnete Ein-
heit zum persönlichen Schutz Adolf 
Hitlers gebildet: Sie erhielt im Septem-
ber 1933 den Namen «Leibstandarte 
Adolf Hitler». Dies war der erste mi-
litärische Verband, der auf Adolf Hitler 
persönlich vereidigt wurde und seiner 
ausschließlichen Kontrolle unterstand. 
Die Leibstandarte war somit eine mili-
tärische Einheit, die – ohne gesetzliche 
Grundlage – neben den Sicherheits-
organen des Staates, der Reichswehr 
und der Polizei, bestand. Gleichzeitig 
wurden weitere bewaffnete Sonder-
kommandos, die so genannten «Politi-
schen Bereitschaften», gebildet, die im 
Auftrag der Partei für polizeiliche und 
gewalttätige Maßnahmen eingesetzt 
wurden.

Einheiten dieser Verbände und der 
Leibstandarte führten am 30. Juni 1934 
die Verhaftungen und Ermordungen 
des Stabschefs der SA, Ernst Röhm, 
anderer hoher SA-Führer und der 
Partei missliebige Personen durch. Die 
von der nationalsozialistischen Pro-
paganda als Röhm-Putsch bezeichneten 
Ereignisse wurden maßgeblich von 
dem späteren Chef des mächtigen 
Reichssicherheitshauptamtes Reinhard 
Heydrich vorbereitet. Seit 1931 war 
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Heydrich Chef des als parteiinternen 
Geheimdienst gegründeten SD, des 
Sicherheitsdienstes des Reichsführers-
SS. Am 20. 7. 1934 erklärte Adolf Hitler: 
«Im Hinblick auf die großen Verdiens-
te der SS, besonders im Zusammen-
hang mit den Ereignissen vom 30. Juni 
1934, erhebe ich dieselbe zu einer selb-
ständigen Organisation im Rahmen der 
NSDAP.»868 Seitdem war die SS Hitlers 
unmittelbarem Befehl unterstellt. Ihr 
Führer Heinrich Himmler war keinem 
anderen staatlichen Organ als dem 
Führer und Reichskanzler Adolf Hitler 
Rechenschaft schuldig.

1934 erhielt Himmler von Hitler 
außerdem die Genehmigung, aus 
Einheiten der Leibstandarte und der 
Politischen Bereitschaften die bewaff-
nete kasernierte SS-Verfügungstruppe 
aufzustellen, die den Kern der späteren 
Waffen-SS bildete. Eine weitere bewaff-
nete Sondereinheit waren die 1933 für 
die Konzentrationslager aufgestellten 
SS-Wachverbände, die später den Na-
men SS-Totenkopfverbände erhielten.

Nach dem raschen Aufbau der 
Sondereinheiten wurde seit Mitte 1934 
unterschieden zwischen den Sonder-
formationen und der Allgemeinen SS, 
die bis auf eine kleine Anzahl haupt-
berufl icher Führer weiterhin nur aus 
freiwilligen berufstätigen Mitgliedern 
bestand, die in vielen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens oft wichtige Positio-
nen hatten. Ihre Uniform war schwarz 
mit Hoheitszeichen und Totenkopf an 
der Mütze, den SS-Runen am Kragen-
spiegel und der schwarz umrandeten 

Hakenkreuzbinde um den Arm. Glie-
derung und Dienstränge siehe Schema 
S. 258/259.

Alle Mitglieder der SS leisteten 
den Eid auf Adolf Hitler: «Ich gelobe 
Dir und den von Dir bestimmten Vor-
gesetzten Gehorsam bis in den Tod.»869

Finanzielle Unterstützung erhielt 
die Allgemeine SS von dem «Freundes-
kreis Reichsführer-SS» und über die Or-
ganisation der Fördernden Mitglieder.

1936 wurde Himmler Chef der ge-
samten deutschen Polizei, nachdem er 
schon im Verlauf des Winters 1933/1934 
in allen Ländern des Deutschen Reiches 
Chef der dortigen Politischen Polizeien 
war. Die Politischen Länderpolizeien 
wurden seit dieser Zeit von dem Ge-
heimen Staatspolizeiamt, Gestapa, 
unter Leitung des SS-Führers Reinhard 
Heydrich, gelenkt.

Durch den Erlass Adolf Hitlers vom 
17. Juni 1936 wurde Heinrich Himmler 
zum «Reichsführer-SS und Chef der 
Deutschen Polizei» ernannt. Gleich-
zeitig wurde der Titel Himmlers die 
Bezeichnung des neugebildeten Amtes, 
in dem ein wichtiger Teil der staatli-
chen Exekutive, die Polizei, einer nicht 
staatlichen Parteiorganisation, der SS, 
angegliedert wurde.

Das Amt Reichsführer-SS und Chef 
der Deutschen Polizei war in Hauptämter 
aufgegliedert, deren Zahl und Organi-
sation mehrfach geändert wurden.

Am 27. 9. 1939 wurde die staatliche 
Sicherheitspolizei mit dem von der Partei 
fi nanzierten Sicherheitsdienst der SS, 
dem SD im Reichssicherheitshauptamt, 
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RSHA, zusammengelegt. Siehe Schema 
S. 254–257.

Das RSHA wurde das gefährlichste 
Werkzeug der SS und des nationalso-
zialistischen Terrors: Zu den Macht-
befugnissen dieses Amtes gehörte die 
Verhängung der so genannten Schutz-
haft. Schutzhaft bedeutete im national-
sozialistischen Staat die Einweisung 
in ein Konzentrationslager ohne Ge-
richtsverfahren und ohne Berufungs-
möglichkeit für die Opfer.

Nach Kriegsbeginn – am 1. Septem-
ber 1939 – wurde das Konzentrations-
lagersystem, das ausschließlich der SS 
unterstand, mit allen Mittel ausgebaut. 
Die Arbeitskraft der Millionen Häftlin-
ge, die infolge der Eroberung immer 
neuer Gebiete in den Herrschafts-
bereich der Nationalsozialisten gelang-
ten, nutzte die SS auch zum Ausbau der 
SS-eigenen Wirtschaftsunternehmen.

Am 7. Oktober 1939 erhielt Himmler 
einen neuen Machtbereich zugewiesen. 
Durch Führererlass wurde er beauftragt, 
die Rücksiedlung Reichs- und Volks-
deutscher aus dem Ausland durchzufüh-
ren. Der Befehl enthielt die Maßgabe 
der «Ausschaltung des schädigenden 
Einfl usses von solchen volksfremden 
Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr 
für das Reich und die deutsche Volksge-
meinschaft bedeuten»870. Himmler er-
richtete daraufhin die neue Institution 
«Reichsführer-SS/Reichskommissariat 
für die Festigung Deutschen Volks-
tums», abgekürzt RFK. Unter Leitung 
der in den von deutschen Truppen be-
setzten Gebieten amtierenden Höheren 

SS- und Polizeiführer, abgekürzt HSSPF, 
wurde, insbesondere in Osteuropa, die 
Vertreibung von Menschen, die Aus-
beutung ihrer Arbeitskraft und ihre Er-
mordung nach den Rassegesichtspunk-
ten der Nationalsozialisten betrieben.

Die SS war das ausführende Organ 
für den von den Nationalsozialisten be-
gangenen Völkermord: Einsatzgruppen 
der Sicherheitspolizei und des SD folg-
ten seit 1939 mordend den in Polen und 
in der Sowjetunion einmarschierenden 
Truppen der Wehrmacht; seit der Wann-
see-Konferenz 1942 fuhren Massentrans-
porte aus ganz Europa die Juden in die 
Gaskammern der von der SS errichteten 
Vernichtungslager. Millionen Juden 
wurden Opfer der von den nationalso-
zialistischen Führern beschlossenen 
und von der SS ausgeführten Endlösung 
der Judenfrage.

Die Waffen-SS, zu der alle bewaff-
neten Verbände der SS einschließlich 
der KZ-Wachmannschaften gezählt 
wurden, stellte während des Zweiten 
Weltkrieges sowohl militärische Divi-
sionen für den Fronteinsatz als auch 
Führer und Mannschaften für die Ein-
satzgruppen, der Sicherheitspolizei 
und des SD.

Im Juni 1944 gehörten etwa 600 000 
Mann zur Waffen-SS. Die Allgemeine 
SS bestand zu dieser Zeit aus etwa 
40 000 Mann.

Die SS – einschließlich der Waffen-
SS, der SS-Totenkopfverbände und des 
SD – wurde im Nürnberger Prozess zur 
verbrecherischen Organisation erklärt. 
Siehe Reichssicherheitshauptamt, Reichs-

SS
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führer-SS und Chef der Deutschen Polizei, 
Endlösung, Gaskammern, Warschauer 
Getto, Judenverfolgung, Lebensborn, Unter-
mensch, Germanisierung, Eindeutschung, 
Sonderbehandlung, Führergrundsatz.

SS-Totenkopfverbände waren besondere 
– bewaffnete und kasernierte – Ein-
heiten der SS. Sie bewachten seit 1933 
die von den Nationalsozialisten einge-
richteten Konzentrationslager, KZ.

Die ersten KZ waren nach der 
Machtübernahme 1933 von der SA, der 
Sturmabteilung der NSDAP, und der SS 
errichtet worden. Der erste SS-Wach-
verband wurde im gleichen Jahr von 
dem SS-Standartenführer Theodor Ei-
cke für das von ihm gebaute KZ Dach-
au aufgestellt. Nach den Ereignissen 
des so genannten Röhm-Putsches am 
30. 6. 1934, bei dem unter Beteiligung 
des Dachauer Wachverbandes der Chef 
der SA, Ernst Röhm, und andere hohe 
SA-Führer sowie den nationalsozialis-
tischen Führern missliebige Personen 
ermordet worden waren, übernahm 
ausschließlich die SS die Einrichtung 
und Überwachung aller Konzentra-
tionslager. Am 4. 7. 1934 wurde Eicke 
vom Reichsführer-SS Heinrich Himmler 
offi ziell zum «Inspekteur der Konzen-
trationslager und SS-Wachverbände» 
ernannt. Er wurde dem Reichsführer-
SS unmittelbar unterstellt, was bedeu-
tete, dass er nur ihm Rechenschaft über 
seine Maßnahmen und Befehle ablegen 
musste.

1936 bekamen die Wachverbände 
offi ziell die bereits gebräuchliche Be-
zeichnung SS-Totenkopfverbände. Sie 

trugen einen Totenkopf auf dem rech-
ten Kragenspiegel ihrer Uniform und 
an den Mützen.

Der Dienst in den Verbänden war 
freiwillig und setzte in der Regel eine 
Dienstverpfl ichtung von anfangs vier, 
später zwölf Jahren voraus. Der Dienst 
in den Totenkopfverbänden wurde 
nicht als Ableistung der Wehrpfl icht 
anerkannt. Im Gegensatz zu anderen 
SS-Einheiten war der Anteil der auf 
eigenen Antrag oder auf Antrag der 
Führer Entlassenen ziemlich hoch.

Die Schulung der Wachmann-
schaften schilderte der Lagerkomman-
dant des KZ Auschwitz, Rudolf Höß. Er 
wiederholte Eickes Anweisungen aus 
der Erinnerung: «Jegliches Mitleid mit 
‹Staatsfeinden› sei aber eines SS-Man-
nes unwürdig. Weichlinge hätten in 
seinen Reihen keinen Platz und würden 
gut tun, sich so schnell wie möglich in 
ein Kloster zu verziehen. Er könne nur 
harte, entschlossene Männer gebrau-
chen, die jedem Befehl rücksichtslos 
gehorchten. Nicht umsonst trügen sie 
den Totenkopf und die stets geladene 
scharfe Waffe. Sie stünden als einzige 
Soldaten auch in Friedenszeiten Tag 
und Nacht am Feind, am Feind hinter 
dem Draht … Eickes Absicht war, seine 
SS-Männer durch seine dauernden Be-
lehrungen und entsprechenden Befeh-
le … von Grund auf gegen die Häftlinge 
einzustellen, sie auf die Häftlinge 
‹scharf zu machen›.»871

Am 17. 8. 1938 wurden in einer An-
ordnung Adolf Hitlers über die Stel-
lung der bewaffneten Verbände der SS 

SS-Totenkopfverbände
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die SS-Totenkopfverbände als «eine 
stehende bewaffnete Truppe der SS zur 
Lösung von Sonderaufgaben polizei-
licher Natur» bestimmt, die «weder ein 
Teil der Wehrmacht noch der Polizei» 
seien. Es wurde weiter angeordnet, 
dass nur Freiwillige eingesetzt werden 
durften, «die ihrer Wehrpfl icht grund-
sätzlich in der Wehrmacht genügt 
haben»872. Bis zu diesem Zeitpunkt 
waren meist sehr junge 16- bis 19-jäh-
rige Männer Angehörige der Wachver-
bände gewesen.

Ende 1938 bewachten vier Toten-
kopfstandarten mit je etwa 1200 Mann 
die zu diesem Zeitpunkt bestehenden 
Konzentrationslager Dachau, Sachsen-
hausen, Buchenwald, Flossenbürg und 
Mauthausen. Bei Beginn des Zweiten 
Weltkrieges 1939 – inzwischen war das 
Frauen-KZ Ravensbrück errichtet wor-
den – gab es etwa 25 000 KZ-Häftlinge.

Neben der KZ-Bewachung hatten 
Einheiten der Totenkopfverbände auch 
die militärische Ausbildung von Mit-
gliedern der Allgemeinen SS durch-
zuführen, die im Gegensatz zu den 
Angehörigen der besonderen kasernier-
ten Einheiten der SS nicht bewaffnet 
waren.

Mit Beginn des Krieges wurde eine 
SS-Totenkopfdivision für den Einsatz 
an der Front aufgestellt. Gleichzeitig 
wurden neue Totenkopfstandarten zur 
Bewachung der Konzentrationslager 
aus Mitgliedern der Allgemeinen SS 
gebildet.

1940 wurden die SS-Totenkopfstan-
darten aufgelöst und die Mannschaften 

von der Waffen-SS übernommen. Die 
Bewachung der KZ wurde von so be-
zeichneten Totenkopfwachsturmban-
nen durchgeführt. Diese wurden zum 
Teil von Angehörigen der Allgemeinen 
SS, zum Teil von alten SA-Männern 
oder Soldaten der Wehrmacht und Waf-
fen-SS gestellt, die keinen Frontdienst 
mehr leisten konnten. Siehe SS, Waf-
fen-SS, Führer und Reichskanzler, Unter-
mensch, Konzentrationslager, Auschwitz.

SS-Verfügungstruppe. Siehe Waffen-SS.
Stabswache. Siehe SS.
Stahlpakt. Der Stahlpakt – die offi zielle 

Bezeichnung war «Freundschafts- und 
Bündnispakt zwischen Deutschland 
und Italien» – war ein Militärbündnis 
und wurde am 22. Mai 1939 auf Betrei-
ben Adolf Hitlers geschlossen.

Die Vertragschließenden sicherten 
sich zu, «ständig in Fühlung miteinan-
der» zu «bleiben, um sich über alle ihre 
gemeinsamen Interessen … zu verstän-
digen». Artikel III bestimmte, falls eines 
der beiden Länder in kriegerische Ausei-
nandersetzungen verwickelt würde, das 
andere ihm «sofort als Bundesgenosse 
zur Seite treten» und mit allen militä-
rischen Mitteln Unterstützung leisten 
müsse. Artikel IV sicherte Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Kriegswirt-
schaft zu. Artikel V bestimmte: «Die 
vertragschließenden Teile verpfl ichten 
sich schon jetzt, im Falle eines gemein-
sam geführten Krieges Waffenstillstand 
und Frieden nur in vollem Einverständ-
nis miteinander abzuschließen.»873

Am 1. September 1939 begann durch 
den Einmarsch deutscher Truppen in 

SS-Verfügungstruppe
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Polen der Zweite Weltkrieg. Entgegen 
dem Vertragstext, der sofortigen Bei-
stand vorsah, erklärte Italien erst am 
10. Juni 1940 seinen Kriegseintritt.

In der Präambel, das heißt in dem 
Vorspruch des Stahlpaktes, war von den 
«für alle Zeiten»874 festgelegten Gren-
zen der beiden Länder die Rede. Diese 
Formulierung beinhaltete zwangsläu-
fi g den Verzicht des Deutschen Reiches 
auf Südtirol, das 1919 nach dem Ersten 
Weltkrieg Italien zugesprochen worden 
war. Der Verzicht fand in dem deutsch-
italienischen Vertrag vom 21. 10. 1939 
seinen Ausdruck, der die Umsiedlung 
derjenigen deutschsprachigen Südtiro-
ler vorsah, die sich vor dem 31. 12. 1939 
für die deutsche Staatsangehörigkeit 
entschieden. Von rund 260 000 deutsch-
sprachigen Südtirolern optierten rund 
180 000 für Deutschland. 1942 hatten 
rund 75 000 ihre Heimat verlassen.

Für Hitler wog das Zustandekom-
men des Stahlpaktes – ohne Rück-
sichtnahme auf die Wünsche oder 
Bedürfnisse der betroffenen Bevölke-
rung  – den Verzicht auf Südtirol auf. 
Siehe Dreimächtepakt, Achse, Volksdeut-
sche, Großdeutsches Reich, Lebensraum, 
besetzte Gebiete.

Stellvertreter des Führers. Im April 1933, 
knapp drei Monate nach der Machtüber-
nahme, ernannte Adolf Hitler Rudolf 
Heß zu seinem Stellvertreter in Partei-
angelegenheiten mit dem Auftrag, «in 
allen Fragen der Parteiführung»875 in 
seinem, Hitlers, Namen zu entschei-
den.

Nach den Ausführungen im Orga-

nisationsbuch der NSDAP von 1936 
bestand eine der Hauptaufgaben des 
Stellvertreters des Führers darin, «die 
Gliederungen und angeschlossenen 
Verbände der NSDAP politisch einheit-
lich auszurichten und ihnen politische 
Richtlinien zu erteilen»876.

Gliederungen der NSDAP waren zum 
Beispiel die SA, die Sturmabteilung der 
NSDAP, die SS, die Schutzstaffel der 
NSDAP, die Hitlerjugend und die NS-
Frauenschaft; zu den Angeschlossenen 
Verbänden gehörten unter anderem 
die NSV, die Nationalsozialistische 
Volkswohlfahrt, und die Deutsche Ar-
beitsfront, DAF.

Heß und der ihm zur Verfügung 
stehende «Stab des Stellvertreters des 
Führers»877 hatten ihren Amtssitz im 
Braunen Haus in München, in dem die 
Dienststellen der Parteiführung unter-
gebracht waren.

Das im Dezember 1933 erlassene 
«Gesetz zur Sicherung der Einheit von 
Partei und Staat» sollte die Dauerhaf-
tigkeit der Stellung, die die NSDAP im 
nationalsozialistischen Herrschaftsge-
füge gewonnen hatte, rechtlich sichern; 
das Gesetz bestimmte, dass der Stellver-
treter des Führers «zur Gewährleistung 
engster Zusammenarbeit der Dienst-
stellen der Partei mit den öffentlichen 
Behörden»878 Mitglied der Reichsregie-
rung ohne Geschäftsbereich wurde.

Nach einem Erlass Hitlers vom 
25. Juli 1934 über die Beteiligung des 
Stellvertreters an der Gesetzgebung 
der Reichsregierung hatte Heß bei 
allen Gesetzes- und Verordnungsent-

Stellvertreter des Führers
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würfen der einzelnen Reichsministe-
rien die Stellung eines mitbeteiligten 
Ministers. Das bedeutete, dass Heß, 
der Hitlers Stellvertreter in Parteiange-
legenheiten war, jetzt als Mitglied der 
Reichsregierung grundsätzlich an der 
Ausarbeitung aller Gesetzesvorlagen 
zu beteiligen war. Dadurch war es ihm 
möglich, die Tätigkeit aller Ministe-
rien zu kontrollieren, die Arbeit an 
Gesetzesentwürfen zu beschleunigen 
oder zu verzögern. Die neue Stellung 
ermöglichte es Heß außerdem, in Ver-
bindung mit dem Reichsinnenministe-
rium bei der Einstellung, Beförderung 
und Entlassung von Beamten mit-
zuwirken. Aufgrund seiner Befugnisse 
konnte der Stellvertreter des Führers 
die besonderen Belange der NSDAP in 
der Regierung zur Geltung bringen.

Im Mai 1941, im dritten Jahr des 
Zweiten Weltkrieges, fl og Heß mit 

einer Jagdmaschine nach Großbritan-
nien und sprang dort mit dem Fall-
schirm ab. Seine Motive sind bis heute 
nicht geklärt. Heß wurde in England 
inhaftiert.

Hitler verfügte am 12. Mai 1941, 
dass die Dienststelle des Stellvertreters 
des Führers von jetzt an die Bezeich-
nung Parteikanzlei führte. Zum Leiter 
der Parteikanzlei ernannte Hitler 
Reichsleiter Martin Bormann, der bis 
dahin Leiter des Stabes bei Heß gewe-
sen und der nun Hitler persönlich un-
terstellt war. Bormann wurde im April 
1943 zum «Sekretär des Führers»879 er-
nannt. Siehe Führer und Reichskanzler, 
NSDAP.

Sturmabteilung. Siehe SA.
Stuttgarter Schuldbekenntnis. Siehe Be-

kennende Kirche.
Sühneleistung. Siehe Kristallnacht.

T

Sturmabteilung

Tag der Machtübernahme. Siehe Macht-
übernahme.

Tagesparolen. Siehe Propagandaministe-
rium.

Tausendjähriges Reich. Siehe Drittes 
Reich.

Theatergesetz. Siehe Reichskulturkam -
mer.

Thingspiele, eine Art Schauspiel, wurden 
bis etwa 1937 während der Zeit der na-
tionalsozialistischen Herrschaft auf 
großen Freilichtbühnen aufgeführt. 
Sie sollten Ideen und Gedanken des 
Nationalsozialismus behandeln «und 
setzen die Mitwirkung großer Volks-
massen in Aufzügen und Sprechchören 
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voraus, um so die enge Verbundenheit 
von Spielern und Zuschauern im Sinne 
nationalsozialistischer Festgestaltung 
zu sichern».880

Gefördert wurde die Idee der 
Thingspiele von dem «Reichsbund 
der deutschen Freilicht- und Volks-
schauspiele», der 1933 auf Anregung 
des  Propagandaministeriums gegründet 
wurde.

Das Wort «Thing», abgeleitet von 
dem indogermanischen Wortstamm 
«ding/thing», bedeutet so viel wie 
Gerichts- und Volksversammlung. Ent-
sprechend schrieb ein Thingspielautor: 
«Von Theaterkünsten weg führt das 
Thingspiel an die Stätte, die Gerichts-
tag halten wird. Vom Theaterkunst-
stück weg zum Richtplatz führt das 
Spiel, nun, da es Ernst wird.»881

Die Bezeichnung Thingspiele durfte 
nur benutzt werden, wenn der «Reichs-
dramaturg»882 es zugelassen hatte, der 
sein Amt im Propagandaministerium 
Joseph Goebbels’ hatte. Der Reichs-
dramaturg nahm auf die Spielpläne der 
gesamten deutschen Theater Einfl uss.

Die vom Reichsdramaturgen geneh-
migten Thingspiele hatten Titel wie 
«Der Weg ins Reich»883 oder «Deut-
sche Passion 1933»884. Nach Gesangs-, 
Sprech- und Bewegungschören, Panto-
mimen, Aufzügen und Paraden sowie 
Ballett, Ausdruckstanz und Reigen der 
Darsteller wurden in der Schlussszene 
häufi g Darsteller und Publikum beim 
Singen von National- und Kampfhym-
nen vereint.

Für die Aufführungen wurden ei-

gens «Thingplätze»885 gebaut. Geplant 
waren 400; 1934 waren 66 im Bau, seit 
etwa 1937 aber wurde die Verwirk-
lichung der Pläne nicht mehr nach-
drücklich betrieben. Offenbar waren die 
Thingspiele bei der Bevölkerung nicht 
auf große Begeisterung gestoßen. Siehe 
Reichskulturkammer (Reichstheaterkam-
mer), Volksgemeinschaft, entartete Kunst, 
Bücherverbrennung, nordische Rasse.

Todesmärsche. Siehe Konzentrationslager.
totaler Krieg. Am 18. Februar 1943 – 18 

Tage nach der Kapitulation der 6. deut-
schen Armee in Stalingrad – verkünde-
te Dr. Joseph Goebbels, Reichsminister 
für Volksaufklärung und Propaganda 
und Gauleiter von Berlin, auf einer 
Großkundgebung im Berliner Sport-
palast den totalen Krieg.

Die Veranstaltung war vom Pro-
pagandaministerium wohl vorbereitet 
worden: In den vorderen Reihen der 
Zuhörer saßen Soldaten der Wehrmacht, 
viele Verwundete; in der Mehrzahl be-
stand das Publikum aus Parteigenossen. 
In der für die nationalsozialistische 
 Propaganda typischen Kulisse mit riesi-
gen Hakenkreuzfahnen und übergroßen 
Spruchbändern stellte Goebbels im 
Verlauf seiner Rede zehn Fragen an die 
Zuhörer, deren vierte lautete: «Wollt ihr 
den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn 
nötig, totaler und radikaler, als wir ihn 
uns heute überhaupt noch vorstellen 
können?»886

Auf diese und alle anderen Fragen 
antworteten die Zuhörer lautstark: 
«Ja!».

Die Bevölkerung in Deutschland – 

totaler Krieg
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von der nationalsozialistischen Pro-
paganda als Heimatfront bezeichnet – 
war 1943 nach Berichten des SD, des 
Sicherheitsdienstes der SS, kriegsmüde 
und zermürbt, vor allem infolge der 
täglichen und nächtlichen Bombenan-
griffe englischer und amerikanischer 
Flugzeugverbände: «Die Luftangriffe, 
die besonders in den letzten Tagen auf 
verschiedene Städte erfolgten, lösten … 
erhebliche Bedrückung aus. Nament-
lich sind es die Frauen, bei denen sich 
wiederholt fast verzweifelte Stimmen 
über das Ausmaß der Luftangriffe und 
der dadurch bedingten Zukunftsaus-
sichten bemerkbar machten.»887 Die 
deutsche Luftabwehr war zu dieser Zeit 
nicht mehr in der Lage, die feindlichen 
Luftangriffe erfolgreich abzuwehren: 
«Besorgte Stimmen werden in den be-
troffenen Gebieten auch darüber laut, 
daß die Flaksicherung angeblich in 
letzter Zeit bedeutend vermindert wor-
den sei … Eisenbahnfl ak sei überhaupt 
nicht mehr zu beobachten.»888

Für die Bevölkerung begann der 
totale Krieg nicht erst mit seiner Ver-
kündung durch Goebbels im Februar 
1943. Bereits am 27. Januar 1943 hatte 
die «Verordnung über die Meldung 
von Männern und Frauen für Auf-
gaben der Reichsverteidigung» weit-
reichende Dienstverpfl ichtungen für 
Männer vom 16. bis 65. Lebensjahr, die 
nicht der Wehrmacht angehörten, und 
zum ersten Mal auch für alle Frauen 
von 17 bis 45 Jahre gebracht. Für die 
Frauen gab es bestimmte Ausnahme-
regelungen.

Aufgrund einer Anordnung des 
Reichswirtschaftsministeriums vom 
4. Februar 1943 wurden alle nicht 
unbedingt kriegswichtigen Betriebe 
des Handels, des Handwerks und des 
Gaststättengewerbes geschlossen. Alle 
Theater wurden geschlossen, öffent-
liche Unterhaltungsveranstaltungen 
fanden nur noch in Ausnahmefällen 
statt. In den Rüstungsbetrieben wurde 
die tägliche Arbeitszeit zum Teil bis 
auf 12 und 14 Stunden verlängert. 
Die Anfang des Krieges erlassenen 
Kriegsstrafgesetze fanden verschärfte 
Anwendung: Wer zum Beispiel einen 
politischen Witz erzählte, in dem die 
deutschen Siegesaussichten bezweifelt 
wurden, oder wer Nachrichten auslän-
discher Rundfunksender weitergab, 
konnte wegen Wehrkraftzersetzung mit 
dem Tode bestraft werden.

Die Bevölkerung war außergewöhn-
lichen Belastungen ausgesetzt. Am 8. 
Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg 
mit der bedingungslosen Kapitulation 
der deutschen Wehrmacht, die am 9. 
Mai 1945 in Kraft trat. Siehe besetzte 
Gebiete, Heimatfront, Volkssturm, Volks-
gemeinschaft, Heimtückegesetz.

Treuhänder der Arbeit waren dreizehn, 
nach dem «Gesetz über Treuhänder 
der Arbeit» vom 19. Mai 1933 durch 
Adolf Hitler einzusetzende Beamte, 
die die Aufgabe hatten, rechtsverbindli-
che Tarifordnungen und Arbeitsbedin-
gun gen festzulegen. Sie unterstanden 
der Dienstaufsicht des Reichsarbeits-
ministers.

Nach der von den Nationalsozialis-

Treuhänder der Arbeit
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ten am 2. Mai 1933 erzwungenen, ge-
waltsam durchgeführten Zerschlagung 
der Gewerkschaften bedeutete die Ein-
setzung der Treuhänder der Arbeit 
die Beseitigung der Tarifautonomie. 
Tarifautonomie ist das Recht und die 
Freiheit der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, selbständig und ohne Ein-
mischung des Staates Tarifverträge – in 
denen Arbeitsbedingungen und Löhne 
festgelegt werden – abzuschließen. Die 
Tarifbedingungen wurden nun nicht 
mehr durch gegenseitige Vereinbarun-
gen zwischen Gewerkschaften und 
Unternehmern und deren Verbände 
festgesetzt, sondern von den Treuhän-
dern, die staatliche Organe waren, vor-
geschrieben.

Die am 10. Mai 1933 gegründete 
Deutsche Arbeitsfront, DAF – eine Ein-
heitsorganisation für Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber –, hatte keinen Ein-
fl uss auf die Festlegung von Lohntari-
fen.

Die Aufgaben der Treuhänder 

wurden mit dem «Gesetz zur Ordnung 
der nationalen Arbeit» vom 20. Januar 
1934, das für die Arbeitnehmer einen 
weitgehenden Verlust ihres Einfl usses 
im Betrieb bedeutete, erweitert: Die 
Treuhänder hatten die neugeschaffe-
nen Vertrauensräte zu überwachen; 
unter bestimmten Bedingungen konn-
ten sie Vertrauensmänner berufen 
oder absetzen. Vertrauensräte waren 
nach dem Arbeitsordnungsgesetz an 
die Stelle der bis dahin bestehenden 
Betriebsräte getreten, ohne allerdings 
deren Aufgaben als Mitbestimmungs-
organ der Arbeitnehmer zu überneh-
men.

Aufgaben der Treuhänder waren 
weiterhin, bei Konfl ikten zwischen 
dem Vertrauensrat und dem Betriebsfüh-
rer zu vermitteln und die in jedem ihrer 
Bezirke neueingerichteten «Ehrenge-
richte»889 anzurufen; die Treuhänder 
waren befugt, bei Massenentlassungen 
einzugreifen. Siehe Betriebsführer, Deut-
sche Arbeitsfront, Dienstverpfl ichtung.

Uk-Stellung

U
Uk-Stellung war während des Zweiten 

Weltkrieges, 1939–1945, die Kurz-
form für Unabkömmlichstellung, das 
bedeutete die Freistellung vom Wehr-
dienst. Uk-gestellt wurden Personen, 

die in kriegswichtigen Stellungen 
tätig waren, besonders wichtige Fach-
arbeiter, Ingenieure und Wirtschafts-
fachleute in Rüstungsbetrieben, Un-
tertagearbeiter im Bergbau, manche 
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Bauern und Fachkräfte in der Land-
wirtschaft.

Mit den im November 1940 vom 
Oberkommando des Heeres heraus-
gegebenen «Bestimmungen für Un-
abkömmlichstellung bei besonderem 
Einsatz»890 wurde festgelegt, dass nur 
noch Uk-gestellt werden konnte, wer 
an seinem Arbeitsplatz «im Reichsver-
teidigungsinteresse nachweislich un-
entbehrlich und unersetzlich war»891. 
Der Antrag auf eine Uk-Stellung konn-
te weder von der Einzelperson selbst 
noch dem Arbeitgeber, sondern nur 
von einer übergeordneten Dienststelle 
oder Aufsichtsbehörde vorgelegt wer-
den. Dennoch hatte der Betriebsführer 
die Möglichkeit, Uk-Stellungen von 
Arbeitnehmern zu befürworten.

Wurde die Uk-Stellung einer Per-
son aufgehoben, galt diese Person als 
kriegsverwendungsfähig, abgekürzt 
kv. Es gab dazu noch die Bezeichnung 
Gv – garnisonsverwendungsfähig. Die 
Gv-gestellten Männer waren nicht vom 
Wehrdienst freigestellt, durften aber 
nicht an der Front, sondern nur im 
Hinterland eingesetzt werden. Siehe 
Wehrmacht, Dienstverpfl ichtung, Vier-
jahresplan, Fremdarbeiter.

Untermensch war eine Bezeichnung der 
Nationalsozialisten für Slawen, Juden, 
Sinti und Roma (Zigeuner) und für 
andere ihnen missliebige Menschen. 
Die Bezeichnung ist Ausdruck bru-
taler Menschenverachtung, mit ihrer 
Verbreitung in Propaganda und welt-
anschaulicher Schulung wurde der 
Völkermord vorbereitet.

Die nationalsozialistische Rassen-
kunde, deren Auswirkungen für Mil-
lionen Menschen den Tod bedeuteten, 
stellte die Behauptung auf, es gebe 
eine höherstehende nordische Rasse, zu 
der in ihrer Mehrzahl die Deutschen 
gehörten, und andere minderwertige 
Rassen, zu denen unter anderen Sla-
wen, Sinti und Roma und Juden ge-
hörten. Auf der Grundlage der Rassen-
kunde wurden Juden und Slawen in 
Zeitungen, in Reden, Büchern, Filmen, 
auf Plakaten, auf Schulungsveranstal-
tungen der NSDAP, der SS, der Hitler-
jugend und aller anderen Organisatio-
nen des Nationalsozialismus immer 
wieder und mit einhämmernden Wie-
derholungen diskriminiert, das heißt 
herabgewürdigt. In einer Schrift der SS 
von 1935 hieß es: «Der Untermensch – 
jene biologisch scheinbar völlig gleich-
geartete Naturschöpfung mit Händen, 
Füßen und einer Art von Gehirn, mit 
Augen und Mund, ist doch eine ganz 
andere, eine furchtbare Kreatur, ist 
nur ein Wurf zum Menschen hin, mit 
menschenähnlichen Gesichtszügen  – 
geistig, seelisch jedoch tiefer stehend 
als jedes Tier … Untermensch – sonst 
nichts … Und diese Unterwelt der Un-
termenschen fand ihren Führer: – den 
ewigen Juden.»892

In einer der Reichspressekonferen-
zen, durch die die gesamte Presse des 
Deutschen Reiches, gelenkt vom Pro-
pagandaministerium, ihre Anweisungen 
über Inhalt und Aufmachung ihrer Be-
richte erhielt, hieß es 1939, kurz nach 
Beginn des Zweiten Weltkrieges: «Da-

Untermensch
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gegen muß erreicht werden, daß die 
gegenwärtige Abneigung gegen alles 
Polnische für Jahre aufrechterhalten 
wird … Polen ist Untermenschentum. 
Polen, Juden, Zigeuner sind in einem 
Atemzug zu nennen … Es muß auch der 
letzten Kuhmagd in Deutschland klar-
gemacht werden, daß das Polentum 
gleichwertig ist mit Untermenschen-
tum … bis jeder in Deutschland jeden 
Polen, gleichgültig ob Landarbeiter 
oder Intellektuellen, im Unterbewußt-
sein schon als Ungeziefer ansieht. Die-
se Anweisung wird ausdrücklich über 
das Propagandaministerium an alle 
Zeitungen gegeben.»893

Menschen, die nicht mehr als Men-
schen angesehen wurden, als Unter-
menschen, als Volksschädlinge «auszu-
rotten»894, war der nächste Schritt. Die 
als Untermenschen und «Parasiten»895 
bezeichneten Menschen wie Ungezie-
fer «auszumerzen»896, wurde als Ab-
sicht öffentlich verkündet. Auf einer 
Kundgebung der NSDAP 1933 sprach 
Hermann Göring es aus: «Volksgenos-
sen! Meine Maßnahmen werden nicht 

angekränkelt sein durch irgendwelche 
juristischen Bedenken. Hier habe ich 
keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe 
ich nur zu vernichten und auszurotten, 
weiter nichts.»897

Die für Menschen in amtlichen Do-
kumenten, Briefen und Reden wieder 
und wieder angewendeten Wörter, Un-
termensch, Schmarotzer, Ungeziefer 
und die als Notwendigkeit dargestell-
te Absicht, sie auszurotten, verfehlten 
ihre verrohende Wirkung auf die 
Menschen nicht. Tausende fanden sich 
bereit, andere Menschen zu quälen, zu 
misshandeln, sie in die Gaskammern 
der Vernichtungslager zu schicken. Tau-
sende ließen es geschehen.

Millionen Juden, Zigeuner und 
Slawen, aber auch Deutsche, die den 
Mut hatten, den Gequälten zu helfen 
und deswegen denunziert wurden, 
starben in den Konzentrationslagern des 
Nationalsozialismus. Siehe SS, Konzen-
trationslager, Rassenkunde, SS-Totenkopf-
verbände, Einsatzgruppen, artfremd, «Der 
Stürmer».

Untermensch
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V1, V2. Siehe Wunderwaffen.
VDA. Siehe Volksdeutsche.
Verbrennung undeutschen Schrifttums. 

Siehe Bücherverbrennung.
Verdunkelung. Siehe Luftschutzwart.
Vernichtungslager ist die Bezeichnung 

für Lager, die – in Polen von der SS er-
richtet – ausschließlich zur Tötung von 
Menschen bestimmt waren.

Seit Ende 1941 und im Laufe des Jah-
res 1942 wurden etwa 300 Kilometer 
von Warschau entfernt die vier Lager 
Chelmno-Kulmhof, Belzec, Sobibor 
und Treblinka errichtet, in denen die 
von den Nationalsozialisten beschlos-
sene Endlösung der Judenfrage – die Er-
mordung von Millionen von Juden aus 
ganz Europa – durchgeführt wurde. 
Unmittelbar nach ihrer Ankunft in 
diesen Lagern wurden die Häftlinge 
in Gaskammern getötet, ihre Leichen 
möglichst spurlos beseitig.

Die beiden größten Vernichtungs-
lager, Auschwitz-Birkenau und Lublin-
Majdanek, waren sowohl Vernich-
tungs- als auch Konzentrationslager, 
KZ. In den KZ-Bereichen dieser beiden 
Lager wurden die Häftlinge, bevor sie 
umgebracht wurden, bis zu ihrer völ-
ligen Erschöpfung als Arbeitskräfte 
ausgenutzt.

Häftlinge, die nach der Ankunft im 
Lager bei der so bezeichneten Selek tion 

 von den SS-Ärzten als nicht kräftig 
genug für die Arbeit befunden wurden, 
kamen jedoch sofort in den für die Ver-
nichtung der Menschen bestimmten 
Lagerbezirk.

Die Leichen der ermordeten Män-
ner, Frauen und Kinder wurden in den 
Krematorien der KZ verbrannt oder in 
Massengräbern verscharrt.

In Deutschland waren die Juden bis 
1941 in sich stetig steigerndem Maße 
entrechtet und nach und nach ihrer 
wirtschaftlichen Existenz beraubt wor-
den. In den besetzten Gebieten wurden 
Juden und politische Gegner seit dem 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 
einzeln und bei Massenerschießungen 
durch Kommandos der SS-Einsatzgrup-
pen ermordet. Ende 1941 wurden dabei 
zu fahrbaren Gaskammern umgebaute 
Lastwagen, vor allem zur Tötung von 
Frauen und Kindern, eingesetzt. Im De-
zember 1941 wurden auch in Chelmno, 
dem ersten Vernichtungslager, als dort 
mit den Massentötungen begonnen 
wurde, fahrbare Gaskammern zur Tö-
tung von Juden, Polen und Sinti und 
Roma (Zigeuner) benutzt.

Am 20. Januar 1942 wurde auf der 
Wannsee-Konferenz in Berlin für die 
beteiligten Dienststellen und Minis-
terien die Koordinierung aller Maß-
nahmen zur schnellen Durchführung 
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der von den nationalsozialistischen 
Führern beschlossenen Endlösung an-
geordnet.

Anfang 1942 wurde in Auschwitz-
Birkenau mit den Tötungen in Gas-
kammern begonnen.

Im März 1942 wurde das Vernich-
tungslager Belzec fertig gestellt. An-
fang April begannen die Tötungen in 
Sobibor und im Juni 1942 in Treblinka. 
Die Vernichtung der Juden in diesen 
drei Lagern und die Verwertung ihres 
Eigentums liefen unter dem Deckna-
men «Aktion Reinhard»898. Sie wurde 
vermutlich nach dem bei einem Atten-
tat ums Leben gekommenen Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD Reinhard 
Heydrich so bezeichnet. Die Aktion 
wurde nach einem Auftrag des Reichs-
führers-SS und Chefs der Deutschen Polizei 
Heinrich Himmler von dem SS- und 
Polizeiführer Odilo Globocnik geleitet. 
Zu Globocniks Mitarbeitern gehörte 
auch von «der Kanzlei des Führers zur 
Duchführung der Aktion Reinhard»899 
beauftragtes Personal. Die Kanzlei des 
Führers bearbeitete alle beim «Führer 
direkt einlaufenden Parteiangelegen-
heiten»900. Das zur Verfügung gestellte 
Personal war schon an der Entwick-
lung der ersten Tötungskammern be-
teiligt gewesen, die 1939 zur Tötung 
von Geisteskranken – so bezeichne tem 
lebensunwerten Leben – eingerichtet 
worden waren.

Ende 1941 begannen die großen 
Transporte von Juden aus dem Deut-
schen Reich und den von deutschen 
Truppen besetzten Gebieten in die Ver-

nichtungslager. Auf den Transporten 
zu den Lagern wurden bis zu 200 Per-
sonen in Güter- oder Viehwagen zu-
sammengepfercht. Die Züge waren 
meist tagelang unterwegs. Der Kom-
panieführer eines Polizeibataillons der 
Ordnungspolizei berichtete an seinen 
Kommandeur: «Die immer größer wer-
dende Panik unter den Juden, hervorge-
rufen durch starke Hitze, Überfüllung 
der Waggons und den Leichengestank 
– es befanden sich beim Ausladen der 
Wagen etwa 2000 Juden tot im Zug 
– machten den Transport fast undurch-
führbar.»901

Nach der Ankunft in den Lagern er-
klärten SS-Männer den Juden, «daß sie 
ausgesiedelt werden und zuvor aus hy-
gienischen Gründen gebadet und ihre 
Kleider entlaust oder entwest werden 
sollten. In der Entkleidungsbaracke 
befand sich sogar ein Schalter für die 
Abgabe von Wertsachen. Es wurde 
den Juden bedeutet, daß sie nach dem 
Baden ihre Wertsachen zurückbekä-
men.»902

Vor dem so bezeichneten Bad wurde 
den Frauen das Kopfhaar geschoren. 
Es wurde in der Kriegsindustrie, unter 
anderem für Dichtungen an Untersee-
booten, verwendet. Dann wurden die 
Menschen nackt in die Gaskammern 
getrieben. Bei vielen trat der qualvolle 
Erstickungstod erst nach 30 Minuten 
ein. Arbeitshäftlinge mussten den 
Leichen Goldzähne und goldhaltigen 
Zahnersatz ausbrechen. Danach wur-
den die Toten in Gruben gekippt oder 
verbrannt.

Vernichtungslager
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Im März 1943, als die deutsche 
Wehrmacht sich vor den sowjetischen 
Truppen nach Westen zurückziehen 
musste, versuchte die SS, die Spuren 
des Verbrechens zu beseitigen: Aus den 
Massengräbern wurden die Leichen 
wieder ausgegraben und verbrannt.

Nach dem Abschluss der Aktion 
Reinhard schrieb Heinrich Himmler 
im November 1943 an Globocnik: «Ich 
spreche Ihnen für Ihre großen und ein-
maligen Verdienste, die Sie sich bei der 
Durchführung der Aktion Reinhard 
für das ganze deutsche Volk erworben 
haben, meinen Dank und meine An-
erkennung aus. Heil Hitler! Herzlich 
Ihr HH.»903

In den Lagern Chelmno, Belzec, 
Sobibor, Treblinka und Majdanek 
wurden über 2 Millionen Juden, Sinti 
und Roma (Zigeuner) und Polen umge-
bracht. Insgesamt kamen in den Kon-
zentrations- und Vernichtungslagern 
mehr als 5 Millionen Menschen um. 
Siehe Endlösung, Konzentrationslager, 
Judenverfolgung, Untermensch.

Verordnung zum Schutz von Volk und 
Staat. Siehe Reichstagsbrandverord-
nung.

Verreichlichung. Siehe Reichsführer-SS und 
Chef der Deutschen Polizei.

Versailler Diktat war ein Schmähwort 
der antidemokratischen Kräfte in 
Deutschland für den Friedensvertrag 
von Versailles, den die demokratisch 
gewählten Vertreter der nach dem Zu-
sammenbruch der Monarchie 1919 
gebildeten Republik Deutschland am 
28. Juni 1919 unterzeichnen mussten.

Schon im Waffenstillstand von 
Compiègne, mit dem der Erste Welt-
krieg, 1914–1918, den Deutschland 
verloren hatte, am 11. November 1918 
beendet wurde, waren von den Sie-
germächten sehr harte Bedingungen 
gestellt worden, die dann im Friedens-
vertrag von Versailles noch durch 
hohe Reparationszahlungen ergänzt 
wurden. Reparationszahlungen sind 
Ersatzzahlungen für Kriegskosten und 
Kriegsschäden, die der Unterlegene – 
in diesem Fall Deutschland und Öster-
reich – an die Sieger zu bezahlen hat.

Unter allen Gegnern des Friedens-
vertrages tat sich insbesondere Adolf 
Hitler in der Schmähung der verant-
wortlichen Regierungspolitiker, die 
bemüht waren, den Friedensvertrag zu 
erfüllen, hervor. Die Forderung der Na-
tionalsozialisten nach Aufhebung des 
Vertrages, der als «Instrument einer 
maßlosen Erpressung und schmach-
vollsten Erniedrigung»904 bezeichnet 
wurde, fand bei vielen Deutschen Zu-
stimmung.

Die nationalsozialistische Propa-
ganda verschwieg jedoch, dass schon 
sehr bald auch einsichtige Politiker der 
Siegerstaaten des Ersten Weltkrieges 
die Bemühungen der verantwortlichen 
deutschen Politiker um eine vernünfti-
ge Milderung der Vertragsbedingungen 
unterstützten.

Adolf Hitler verwendete den Aus-
druck Versailler Diktat auch nach der 
Machtübernahme noch häufi g in seinen 
Reden, um die Kriegsziele der National-
sozialisten gewissermaßen geschicht-

Verordnung zum Schutz von Volk und Staat
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lich zu begründen. Siehe Wehrmacht, 
besetzte Gebiete, Lebensraum.

Vertrauensrat. Siehe Betriebsführer.
Vierjahresplan war die Bezeichnung für 

Maßnahmen nationalsozialistischer 
Wirtschaftsplanung, die 1933 verkün-
det und unter grundsätzlicher Beibe-
haltung der Privatwirtschaft teilweise 
auch durchgeführt wurden.

Das von Adolf Hitler am 1. Februar 
1933 – zwei Tage nach seiner Ernen-
nung zum Reichskanzler – in seiner 
Regierungserklärung verkündete Wirt-
schaftsprogramm wird häufi g als erster 
Vierjahresplan bezeichnet: «Die na-
tionale Regierung wird das große Werk 
der Reorganisation der Wirtschaft unse-
res Volkes mit zwei großen Vierjahres-
plänen lösen: Rettung des deutschen 
Bauern zur Erhaltung der Ernährungs- 
und damit Lebensgrundlage der Nation, 
Rettung des deutschen Arbeiters durch 
einen gewaltigen und umfassenden An-
griff gegen die Arbeitslosigkeit.»905

Der – zweite und eigentliche – Vier-
jahresplan von 1936, der von Hitler 
auf dem Reichsparteitag in Nürnberg 
verkündet und am 18. Oktober 1936 
durch die «Verordnung zur Durch-
führung des Vierjahresplans» erlassen 
wurde, hatte als wichtigste Ziele die 
verstärkte Aufrüstung und eine weit-
gehende Selbstversorgung mit Roh-
stoffen zum Inhalt. Bereits im August 
1936 hatte Hitler diese Ziele in einer ge-
heimen Denkschrift erläutert: «Wenn 
es uns nicht gelingt, in kürzester Frist 
die deutsche Wehrmacht … zur ersten 
Armee der Welt zu entwickeln, wird 

Deutschland verloren sein! … Wir sind 
überbevölkert und können uns auf der 
eigenen Grundlage nicht ernähren … 
Die endgültige Lösung liegt in einer Er-
weiterung des Lebensraumes bzw. der 
Rohstoff- und Ernährungsbasis unseres 
Volkes … Es sind jetzt fast 4 kostbare 
Jahre vergangen. Es gibt keinen Zwei-
fel, daß wir schon heute auf dem Gebiet 
der Brennstoff-, der Gummi- und zum 
Teil auch in der Eisenerzversorgung 
vom Ausland restlos unabhängig sein 
könnten … Ich stelle damit folgende 
Aufgabe: I. Die Deutsche Armee muß 
in 4 Jahren einsatzfähig sein. II. Die 
deutsche Wirtschaft muß in 4 Jahren 
kriegsfähig sein.»906

Die im Vierjahresplan angestrebte 
Unabhängigkeit von ausländischen 
Einfuhren bezog sich vor allem auf 
die Rohstoffe Eisen und Metallerze, 
Mineralöle und Kautschuk und auf 
Textilien. Die Notwendigkeit für eine 
Senkung der Einfuhren war unter an-
derem dadurch gegeben, dass die deut-
sche Wirtschaft nicht über genügend 
Devisen, das heißt Zahlungsmittel 
in ausländischer Währung, verfügte 
und weil Hitler damit rechnen muss-
te, dass im Fall eines Krieges England 
und Frankreich die für Deutschland 
bestimmten Rohstoffl ieferungen blo-
ckieren würden.

Die am 18. Oktober 1936 erlassene 
«Verordnung zur Durchführung des 
Vierjahresplans» bestimmte unter 
anderem: «Die Verwirklichung des … 
neuen Vierjahresplans erfordert eine 
einheitliche Lenkung aller Kräfte des 

Vierjahresplan
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deutschen Volkes und die straffe Zu-
sammenfassung aller einschlägigen 
Zuständigkeiten in Partei und Staat.»907 
Die Ausführung des Vierjahresplanes 
übertrug Hitler Hermann Göring, der 
von ihm zum Zeitpunkt der Verkün-
dung des Plans zum «Beauftragten für 
den Vierjahresplan»908 ernannt wurde.

Görings Auftrag zur Durchführung 
des Vierjahresplans enthielt die Be-
fugnis, Rechtsverordnungen und Ver-
waltungsvorschriften zu erlassen. In 
seinem ersten Erlass vom 22. Oktober 
1936 legte Göring die Organisations-
form für die Ausführung des Plans fest. 
Danach wurde ein so bezeichneter Ge-
neralrat gebildet, der «in den laufenden 
Geschäften die notwendige Zusam-
menarbeit der verschiedenen am Vier-
jahresplan beteiligten Ressorts»909 vor-
nehmen sollte. Den Schwerpunkten 
des Plans entsprechend wurden neue 
zentrale «Geschäftsgruppen»910 und 
eine Reihe von «Generalbevollmäch-
tigten»911 den bestehenden Einrichtun-
gen der Wirtschaftsbürokratien neben- 
und übergeordnet.

Hjalmar Schacht, von 1934 bis 1937 
Reichswirtschaftsminister, schrieb 
1948 in seinem Buch «Abrechnung mit 
Hitler» über die von Göring getroffe-
nen Maßnahmen: «Das Programm der 
wirtschaftlichen Autarkie, auf das der 
Vierjahresplan zusteuerte, wurde von 
Göring mit aller dilettantenhaften Nar-
retei in Angriff genommen.»912

Zum Abbau einheimischer Erzvor-
kommen bei Salzgitter wurden 1937 
die staatlichen «Reichswerke Hermann 

Göring»913 gegründet. Verstärkt wurde 
die Erzeugung von Ersatzrohstoffen; 
neben der bereits laufenden Produk-
tion von Benzin aus Braunkohle und 
von Zellstoff wurde die Herstellung 
synthetischen Gummis – Buna – vor-
angetrieben.

Der Devisenknappheit begegnete 
die Regierung mit Devisenbewirt-
schaftung, durch die die Verwendung 
ausländischer Zahlungsmittel einge-
schränkt und kontrolliert wurde.

1936 wurden den einzelnen Behör-
den des Vierjahresplanes Entscheidun-
gen über staatliche Lenkungsmaßnah-
men im Bereich der Arbeitsvermittlung 
übertragen. Infolge der verstärkten 
Rüstungsproduktion hatte sich eine 
Verknappung der freien Arbeitskräfte 
ergeben; es wurden deshalb im Juni 
und Oktober 1938 Teildienstverpfl ich-
tungen eingeführt: Jeder deutsche 
Staatsbürger musste, wenn er dienst-
verpfl ichtet wurde, für eine begrenz-
te Zeit an einem ihm zugewiesenen 
Ort arbeiten. Die Teildienstverpfl ich-
tungen wurden im Februar 1939 ver-
schärft; jeder deutsche Staatsbürger 
konnte jetzt auch für unbefristete Zeit 
zu bestimmten Dienstleistungen her-
angezogen werden.

Trotz der verschiedenen Sonder-
programme wurden die Forderungen 
des Vierjahresplanes nach Selbstver-
sorgung und Unabhängigkeit von Im-
porten nicht erfüllt. Hitler bestätigte 
diese Tatsache im Juni 1941: «Es ist 
unmöglich, alles, was uns fehlt, durch 
synthetische Verfahren oder sons-

Vierjahresplan
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tige Maßnahmen selber herstellen zu 
wollen … Man muß einen anderen Weg 
gehen und muß das, was man benötigt 
und nicht hat, erobern.»914

Nach dem deutschen Überfall auf 
Polen und dem damit ausgelösten Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges, 1939 
bis 1945, traten alle Einzelplanungen 
des Vierjahresplanes hinter der immer 
stärker betriebenen Rüstungs- und 
Kriegsproduktion zurück. Die vor-
rangige Herstellung von Waffen, Muni -
tion und kriegswichtigen Erzeugnis-
sen bei gleichzeitig ausreichender Ver-
sorgung der deutschen Bevölkerung 
konnte während des Krieges nur durch 
eine rücksichtslose Ausbeutung der 
von deutschen Truppen besetzten Ge-
biete im Westen und Osten Europas 
– einschließlich der zwangsweisen 
Verpfl ichtung von Millionen Fremd-
arbeitern zur Arbeit in der Landwirt-
schaft und in Rüstungsbetrieben im 
Deutschen Reich – aufrechterhalten 
werden.

Aufgrund eines geheimen Führer-
erlasses wurde 1942 die Sonderbehörde 
des Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz eingerichtet. Diese 
Behörde lenkte nicht nur den Einsatz 
aller dienstverpfl ichteten inländischen 
Arbeitskräfte, sie war vor allem zustän-
dig für die Erfassung und Verteilung 
der Millionen ausländischer Zwangs-
arbeiter.

In einer Besprechung mit den 
Reichskommissaren und den Militär-
befehlshabern der besetzten Gebiete 
am 10. August 1942 äußerte Göring: 

«In jedem der besetzten Gebiete sehe 
ich die Leute vollgefressen, und im 
eigenen Volk herrscht der Hunger. Sie 
sind weiß Gott nicht hingeschickt, um 
für das Wohl und Wehe der Ihnen an-
vertrauten Völker zu arbeiten, sondern 
um das Äußerste herauszuholen, damit 
das deutsche Volk leben kann. … Es ist 
mir dabei gleichgültig, ob Sie sagen, 
daß Ihre Leute wegen Hungers um-
fallen. Mögen sie das tun, solange nur 
ein Deutscher nicht wegen Hungers 
umfällt.»915 Siehe Dienstverpfl ichtung, 
Fremdarbeiter, Deutsche Arbeitsfront, Kon-
zentrationslager, Arbeitsscheue.

«Volk ohne Raum» war der Titel eines 
1926 erschienenen Romans von Hans 
Grimm. In dem Buch, das in der Zielset-
zung juden- und englandfeindlich war, 
entwickelte Grimm den Gedanken 
eines deutschen Anspruchs auf fremde 
Gebiete. Der Titel des Romans wurde 
von den Nationalsozialisten häufi g als 
Schlagwort benutzt, um die von Adolf 
Hitler aufgestellte Forderung nach 
mehr Lebensraum für das deutsche Volk 
zu begründen. Siehe Lebensraum.

völkisch, ein altes Wort mit der ursprüng-
lichen Bedeutung von volkstümlich, 
wurde um 1875 von einem Germanis-
ten als Ersatzwort für national in den 
deutschen Sprachgebrauch eingeführt. 
Im nationalsozialistischen Sprach-
gebrauch wurde der Begriff völkisch 
Ausdruck eines übersteigerten, ent-
schieden judenfeindlichen National-
gefühls, geprägt von den Vorstellungen 
der nationalsozialistischen Rassen-
kunde. In ihr wurde behauptet, dass es 
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höherstehende und minderwertige 
menschliche Rassen gäbe und dass Ju-
den Angehörige der minderwertigsten 
Rasse seien. Außerdem ging die Vor-
stellung «vom Volk als einer Bluts- und 
Artgemeinschaft»916 in die national-
sozialistische Bedeutung des Wortes 
völkisch ein.

Adolf Hitler, der einerseits die 
«begriffl iche Unbegrenztheit»917 des 
Wortes tadelte, es andererseits aber 
vielfach benutzte, schrieb in seinem 
Buch «Mein Kampf»: «Demgegenüber 
erkennt die völkische Weltanschau-
ung die Bedeutung der Menschheit 
in deren rassischen Urelementen … 
Sie glaubt somit keineswegs an eine 
Gleichheit der Rassen, sondern erkennt 
mit ihrer  Verschiedenheit auch ihren 
höheren oder minderen Wert und 
fühlt sich durch diese Erkenntnis ver-
pfl ichtet … den Sieg des Besseren, Stär-
keren zu fördern, die Unterordnung 
des Schlechteren und Schwächeren zu 
verlangen.»918

In dem Zusammenhang erhob Hit-
ler 1927 in seinem Buch die Forderung, 
die in Europa in der Zeit der national-
sozialistischen Herrschaft, 1933–1945, 
grausame Wirklichkeit werden und für 
Millionen Menschen den Tod bedeuten 
sollte: «Es ist im übrigen die Aufgabe 
eines völkischen Staates, dafür zu sor-
gen, daß endlich eine Weltgeschichte 
geschrieben wird, in der die Rassen-
frage zur dominierenden Stellung er-
hoben wird.»919 Siehe Judenverfolgung, 
Germanisierung, Untermensch, Rassen-
kunde, Blut und Boden.

«Völkischer Beobachter». Der «Völki-
sche Beobachter», abgekürzt VB, mit 
dem Untertitel «Kampfblatt der na-
tionalsozialistischen Bewegung Groß-
deutschlands», war die Parteizeitung 
der NSDAP. 1920 kaufte die NSDAP die 
bereits bestehende Tageszeitung, die 
1887 unter dem Titel «Münchner Be-
obachter» gegründet worden war.

Der «Völkische Beobachter» er-
schien anfangs wöchentlich, ab Februar 
1923 täglich. Während der Zeit des Ver-
botes der NSDAP im Jahr 1924 musste 
auch die Zeitung ihr Erscheinen bis 
zum 26. 2. 1925 einstellen. Chefredak-
teur war seit 1923 Alfred Rosenberg, 
der 1934 auch «Beauftragter des Füh-
rers für die Überwachung der gesam-
ten geistigen und weltanschaulichen 
Schulung und Erziehung der NSDAP» 
wurde.

Über die Bedeutung der Propaganda 
und damit auch der Presse hatte Adolf 
Hitler in seinem Buch «Mein Kampf» 
geschrieben: «Jede Propaganda hat 
volkstümlich zu sein und ihr geistiges 
Niveau einzustellen nach der Auf-
nahmefähigkeit des Beschränktesten 
unter denen, an die sie sich zu richten 
gedenkt … Handelt es sich … darum, ein 
ganzes Volk in ihren Wirkungskreis 
zu ziehen, so kann die Vorsicht bei der 
Vermeidung zu hoher geistiger Voraus-
setzungen gar nicht groß genug sein 
… Die Aufgabe der Propaganda ist z. B. 
nicht ein Abwägen der verschiedenen 
Rechte, sondern das ausschließliche 
Betonen des einen eben durch sie zu 
vertretenden.»920
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Der «Völkische Beobachter» ent-
sprach diesen Überlegungen: Die Texte 
waren für jedermann verständlich ge-
schrieben, alle Nachrichten wurden 
nach den nationalsozialistischen Ab-
sichten und Interessen ausgewählt 
und abgefasst. Am Tag des widerrecht-
lichen Einmarsches deutscher Truppen 
in Österreich zum Beispiel meldete die 
Zeitung: «Deutsch-Österreich aus dem 
Chaos gerettet.»921

1944 hatte der «Völkische Beobach-
ter» eine Aufl age von 1,7 Millionen 
Exemplaren und erschien in einer 
süddeutschen, einer norddeutschen 
und seit 1938 auch in einer österrei-
chischen Ausgabe. Siehe Das Reich, 
«Der Stürmer», Reichskulturkammer, An-
schluss Österreichs an das Deutsche Reich, 
NSDAP, Führer und Reichskanzler, Pro-
pagandaministerium.

Volksdeutsche war die amtliche Bezeich-
nung der Nationalsozialisten für Deut-
sche, die nicht die deutsche Staatsange-
hörigkeit besaßen und außerhalb der 
Grenzen des Deutschen Reiches von 
1937 – dem so bezeichneten Altreich 
– und außerhalb der Grenzen Öster-
reichs in so genannten deutschen 
Sprachinseln oder Streusiedlungen 
lebten. Im Deutschen Reich und im 
Ausland lebende Deutsche mit deut-
scher Staatsangehörigkeit wurden 
als Reichsdeutsche bezeichnet. Von 
1939–1945 wurden etwa 900 000 Volks-
deutsche zur «Rückwanderung»922 
nach Deutschland veranlasst: zum 
Teil wurden sie durch die Propaganda 
der Nationalsozialisten dazu verführt, 

zum Teil durch Verträge der national-
sozialistischen Regierung mit den Re-
gierungen der entsprechenden Staaten 
dazu gezwungen.

Die Verbindung vom Deutschen 
Reich zu den Volksdeutschen wurde 
von verschiedenen Partei- und Regie-
rungsstellen und zum Beispiel von dem 
Verein «Volksbund für das Deutschtum 
im Ausland», VDA, hergestellt und auf-
rechterhalten. Der Verein, der schon 
vor 1933 unter dem Namen «Verein für 
das Deutschtum im Ausland» bestan-
den hatte, erhielt nach der Machtüber-
nahme die neue Bezeichnung, wurde 
seiner fi nanziellen Unabhängigkeit 
und Handlungsselbständigkeit beraubt 
und von den Nationalsozialisten für 
ihre Zwecke benutzt.

1936 wurde im Auftrag Adolf Hit-
lers von dem Stellvertreter des Führers 
Rudolf Heß die «Volksdeutsche Mittel-
stelle», Vomi, eingerichtet, um alle mit 
Fragen der Volksdeutschen befassten 
Partei- und Regierungsstellen unter 
einer gemeinsamen Oberleitung zu-
sammenzufassen. Die Volksdeutsche 
Mittelstelle unterstand, unter Leitung 
eines SS-Führers, der NSDAP, wurde 
aber 1938 dem Führer und Reichs-
kanzler persönlich unterstellt. Die 
Volksdeutsche Mittelstelle nutzte – in 
Verbindung mit dem SD, dem Sicher-
heitsdienst der SS – ihren Einfl uss, um 
die Volksdeutschen im Sinne des Na-
tionalsozialismus zu beeinfl ussen und 
sie für die Ziele der nationalsozialisti-
schen Politik zu missbrauchen. In die 
Führung der Volksgruppen im Ausland 
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wurden Nationalsozialisten einge-
schleust, die zu gegebenem Zeitpunkt 
Unruhen und Sabotageakte vorberei-
teten, die von Adolf Hitler als Vorwand 
benutzt wurden für die Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten an-
derer Staaten. Auf diese Weise wurde 
zum Beispiel die Übernahme des Sude-
tenlandes vorbereitet, die 1938 auf der 
Grundlage des Münchener Abkommens 
vollzogen wurde.

Seit Sommer 1939 gehörten zum 
Auftrag der Volksdeutschen Mittelstel-
le vorrangig die technisch-organisato-
rische Vorbereitung und Bewältigung 
der Umsiedlung von Volksdeutschen, 
ihrer «Rückwanderung» in das Deut-
sche Reich. Zu diesem Zeitpunkt 
waren es vor allem Volksdeutsche aus 
dem Baltikum und aus Südtirol, die mit 
der von den Nationalsozialisten ver-
breiteten Parole «Wir wollen heim ins 
Reich»923 zum Verlassen ihrer Heimat 
verführt und aufgefordert wurden.

Am 7. Oktober 1939 – einen Tag 
nach Beendigung der Kampfhand-
lungen in Polen – erhielt der Reichs-
führer-SS und Chef der Deutschen Polizei 
Heinrich Himmler durch den «Erlaß 
des Führers und Reichskanzlers zur 
Festigung deutschen Volkstums» den 
Auftrag der «Zurückführung der für 
die endgültige Heimkehr in das Reich 
in Betracht kommenden Reichs- und 
Volksdeutschen im Ausland». Der 
Erlass beauftragte ihn außerdem mit 
der «Ausschaltung des schädigenden 
Einfl usses von solchen volksfremden 
Bevölkerungsteilen, die eine Gefahr 

Volksdeutsche

Jahr Herkunfts-
gebiet

Hauptansied-
lungsgebiet

 Zahl

1939 Südtirol Nordtirol, 
Kärnten

100 000

1939 Ost-Polen Reichsgaue  28 000

1940 Generalgou-
vernement

Reichsgaue  30 000

1939/40 Estland Reichsgaue  13 000

1939/40 Estland Reichsgaue  49 000

1941 Lettland Reichsgaue  16 000

1941 Estland, 
Lettland

Reichsgaue  50 000

1940 Bessarabien Reichsgaue, 
Steiermark

 93 000

1940 Nord-
Bukowina

Reichsgaue, 
Steiermark

 42 000

1940 Süd-
Bukowina

Reichsgaue  55 000

1940 Nord-
Dobrudscha

Reichsgaue  14 000

1941–43 Bulgarien Deutschland  2 000

1941 Serbien Reichsgaue  2 000

1942 Gottschee Südkärnten, 
Krain

 13 000

1942 Kroatien Generalgou-
vernement

 30 000

1942 Petersburger 
Geb.

Reichsgaue  4 000

1942 Sowjetunion Wolhynien  10 000

1941 Kaukasus-
gebiet

Reichsgaue  11 000

1943/44 Ukraine Reichsgaue  72 000

1943/44 Schwarz-
meergebiet

Reichsgaue  73 000

1943/44 Ost-Wolhy-
nien

Reichsgaue  45 000

1944 Galizien Reichsgaue 135 000

1944 Sieben-
bürgen

Deutschland, 
Österreich

 70 000

957 000

Umsiedlung deutscher Volksgruppen
(1939–1944)
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für das Reich und die deutsche Volks-
gemeinschaft bedeuten» sowie mit 
der «Gestaltung neuer deutscher 
Siedlungsgebiete durch Umsiedlung». 
Himmler konnte laut Erlass «den in 
Frage stehenden Bevölkerungsteilen 
bestimmte Wohngebiete zuweisen»924.

Für die Volksdeutschen, die umge-
siedelt wurden, bedeutete das, dass die 
Mehrheit von ihnen nicht im Deut-
schen Reich, sondern in den so bezeich-
neten eingegliederten Ostgebieten ihre 
neue Heimat zugewiesen bekam. Um 
Wohnungen, Bauernhöfe und Arbeits-
plätze für sie zu schaffen, war nach 
den Anweisungen Hitlers «das alte 
und neue Reichsgebiet zu säubern von 
Juden, Polacken und Gesindel»925. Aus-
geführt wurden Richtlinien und Erlass 
Adolf Hitlers einerseits von den Einhei-
ten der Sicherheitspolizei und des SD in 
den besetzten polnischen Gebieten, die 
am 28. 11. 1939 von Reinhard Heydrich 
den Auftrag der «Räumung von Juden 
und Polen in den neuen Ostprovin-
zen»926 erhielten, andererseits durch 
die von Heinrich Himmler infolge des 
Führererlasses vom 7. Oktober 1939 
errichtete Institution «Reichsführer-
SS/Reichskommissar für die Festigung 
deutschen Volkstums», RFK.

Dieses Amt wurde zu einem riesigen 
Behördenapparat des Reichsführers-
SS, dessen Beauftragten weitgehende 
Befugnisse über andere Organisatio-
nen der SS sowie über Behörden und 
Einrichtungen des Deutschen Reiches 
und der besetzten Gebiete zustanden. Das 
Amt leitete die gesamte Aus- und Um-

siedelung der Polen und Juden aus den 
dem Deutschen Reich eingegliederten 
Ostgebieten in das Generalgouvernement 
und die gesamte Rück- und Ansiedlung 
der Volksdeutschen aus den zumeist 
östlichen Gebieten Europas.

Vor ihrer Ansiedelung wurden die 
Volksdeutschen durch die Einwan-
dererzentrale der SS einer politischen, 
gesundheitlichen und Abstammungs-
untersuchung unterzogen: Hatten sie 
Juden unter ihren Vorfahren, anste-
ckende oder von den Nationalsozia-
listen als erblich bezeichnete Krank-
heiten, wurden sie entweder ins 
Generalgouvernement abgeschoben 
oder in ihre Herkunftsländer zurück-
geschickt. Außerdem entschied die 
Zentrale, wo sie angesiedelt werden 
sollten. Die meisten von ihnen muss-
ten unter schwierigsten Bedingungen 
in den besetzten Gebieten bleiben, 
Tausende warteten in Lagern vergeb-
lich auf eine Entscheidung.

Von 1939–1945 haben insgesamt 
etwa 900 000 Volksdeutsche ihre Hei-
mat verlassen. Sie kamen unter ande-
rem aus Südtirol, Estland, Lettland, 
Litauen, Ostpolen, Kroatien und der 
Ukraine. Siehe dazu die Tabelle S. 280.

Nach der Rückeroberung der polni-
schen Gebiete durch sowjetische Trup-
pen fl üchteten die meisten von ihnen 
oder wurden vertrieben. Die wenigsten 
von ihnen konnten nach dem Krieg 
in ihre Heimatländer zurückkehren. 
Siehe Eindeutschung, Germanisierung, 
Rassenkunde, Stahlpakt, erbkranker Nach-
wuchs, Generalgouvernement.

Volksdeutsche



282

Volksdeutsche Mittelstelle, Vomi. Siehe 
Volksdeutsche.

Volksempfänger war die Bezeichnung für 
ein preiswertes Rundfunkgerät, dessen 
Entwurf und Herstellung 1933 vom Pro-
pagandaministerium veranlasst wurden. 
Das Gerät kostete einschließlich Anten-
ne 76 Reichsmark; die sonst üblichen 
Preise für Rundfunkempfänger lagen 
zwischen 200 und 400 Reichsmark.

Hinter der scheinbar großzügigen 
Geste, Rundfunkgeräte für jedermann 
erschwinglich zu machen, verbarg sich 
die Absicht der Nationalsozialisten, 
über das Massenmedium Rundfunk die 
öffentliche Meinung in ihrem Sinne zu 
bestimmen. Dieses Ziel wurde in einer 
Rede von Dr. Joseph Goebbels, Reichs-
minister für Volksaufklärung und Pro-
paganda, am 25. März 1933 deutlich: 
«Ich halte den Rundfunk für das al-
lermodernste und für das allerwichtigs-
te Massenbeeinfl ussungsinstrument, 
das es überhaupt gibt … Damit ist der 
Rundfunk wirklicher Diener am Volk, 
ein Mittel zum Zweck, und zwar zu 
einem sehr hohen und idealen Zweck, 
ein Mittel zur Vereinheitlichung des 
deutschen Volkes in Nord und West, in 
Süd und Ost.»927

Der Volksempfänger war nur mit 
einem Mittelwellenteil ausgestattet. 
Das bedeutete, dass ausländische Sen-
der, die im Kurzwellenbereich sende-
ten, mit dem Gerät nicht empfangen 
werden konnten. Ausländische Sender, 
die Sendungen über Mittelwelle aus-
strahlten, konnten nur in Grenznähe 
empfangen werden.

1933 besaßen nur etwa 25 Prozent 
aller Haushaltungen ein eigenes Rund-
funkgerät. 1941 war in 65 Prozent 
aller Haushalte ein Rundfunkapparat 
– Volksempfänger oder andere Geräte 
– vorhanden. Siehe Rundfunkmaß-
nahmen, Reichskulturkammer, Propagan-
daministerium.

Volksempfi nden. In der Verbindung 
«gesundes Volksempfi nden» wurde 
dieser verschwommene Begriff 1935 
Teil des geänderten Paragraphen 2 des 
Strafgesetzbuches: «Bestraft wird, wer 
eine Tat begeht, die das Gesetz für straf-
bar erklärt oder die nach dem Grund-
gedanken eines Strafgesetzes und nach 
gesundem Volksempfi nden Bestrafung 
verdient.»928

Schon kurz nach der Machtübernah-
me 1933 hatten die Nationalsozialisten 
Gerichte gebildet, für deren Recht-
sprechung die gültige Prozessordnung 
außer Kraft gesetzt worden war und 
die nicht nach den Grundsätzen eines 
Rechtsstaates Urteile fällten: die Son-
dergerichte, gebildet am 21. März 1933, 
und der Volksgerichtshof, gebildet am 24. 
April 1934.

Am 28. Juni 1935 erhielten – durch 
die Änderung des Paragraphen 2 des 
Strafgesetzbuches – auch die Richter 
der ordentlichen Strafgerichte die 
Möglichkeit, Angeklagte nach der na-
tionalsozialistischen Weltanschauung 
als der «Grundlage der Auslegung aller 
Rechtsquellen»929 zu verurteilen. Der 
Nachweis, dass ein Angeklagter gegen 
geltende Strafgesetze verstoßen habe, 
musste nicht mehr geführt werden. Für 
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den Urteilsspruch genügte die Begrün-
dung des Richters, der Angeklagte habe 
gegen das gesunde Volksempfi nden ge-
handelt. Das bedeutete, jede Handlung 
konnte – nach Ermessen des Richters 
– zum Verbrechen erklärt werden.

Die Antwort auf die Frage, was denn 
nun das «gesunde Volksempfi nden» 
sei, gab ein damals maßgebender Jurist, 
der spätere Vorsitzende des Volksge-
richtshofes Roland Freisler. Seine Ant-
wort entbehrte jeglicher Rechtsgrund-
lage: «Der Richter hat in erster Linie 
die autoritären Willenskundgebungen 
des Führers als Ausdruck des gesunden 
Volksempfi ndens anzuschauen und 
seinen Entscheidungen zugrundezule-
gen. Tut er das, wird er nicht fehlgehen 
können.»930

Die unverzichtbaren Grundlagen 
des Rechtsstaates und seiner Recht-
sprechung bestimmen: Es darf keine 
Sondergerichte geben, Strafgesetze 
müssen klar umrissene Straftatbestän-
de und Strafandrohungen enthalten. 
Das bedeutet, ein Bürger muss wissen 
können, was strafbar ist und welche 
Strafe er für eine Straftat erhalten kann. 
Richter müssen sachlich und persön-
lich unabhängig sein. Das bedeutet, sie 
sind nur dem Gesetz unterworfen.

Diese unverzichtbaren Grundlagen 
eines Rechtsstaates waren während der 
Gewaltherrschaft der Nationalsozia-
listen, 1933–1945, außer Kraft gesetzt. 
Siehe Führergrundsatz, Rassenschande, 
Volksschädling, Oberster Gerichtsherr.

Volksgemeinschaft, die Gemeinschaft 
aller Volksgenossen – ein von den Natio-

nalsozialisten häufi g angewendeter Be-
griff – sollte der «Zentralbegriff allen 
nationalsozialistischen Denkens»931 
werden.

Auch Adolf Hitler beschwor in 
zahlreichen Reden immer wieder die 
schicksalhaft verbundene Volksge-
meinschaft: «Über Klassen und Stände, 
Berufe, Konfessionen und alle übrige 
Wirrnis des Lebens hinweg erhebt sich 
die soziale Einheit der deutschen Men-
schen ohne Ansehung des Standes und 
der Herkunft, im Blute fundiert, durch 
ein tausendjähriges Leben zusammen-
gefügt, durch das Schicksal auf Gedeih 
und Verderb verbunden … Unser Wille 
ist der Sieg der nationalsozialistischen 
Volksgemeinschaft!»932

Die NSDAP, die «weltanschauliche 
Gestalterin und politische Lenkerin 
des deutschen Schicksals»933 sein woll-
te, hatte in Punkt 24 ihres Parteipro-
gramms versprochen: «Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz.»934 Diese Aussage 
übte sicher auf viele Menschen Anzie-
hungskraft aus, die die Sicherheit und 
Geborgenheit in einer großen Gemein-
schaft erhofften. In einem Leitartikel 
des Propagandaministers Joseph Goeb-
bels aber war klar erkennbar, was die 
nationalsozialistischen Führer unter 
der immer wieder verkündeten Volks-
gemeinschaft eigentlich verstanden: 
«Wir sind keine Gleichmacher und 
Menschheitsanbeter … Wir wollen 
Schichtung des Volkes, hoch und nied-
rig, oben und unten.»935

Wer Mitglied der Volksgemein-
schaft sein durfte, behielten sich die 
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Nationalsozialisten vor zu entschei-
den. Deutsche Staatsbürger jüdischen 
Glaubens, die nach der nationalso-
zialistischen Rassenlehre Angehörige 
einer minderwertigen Rasse waren, 
gehörten nicht dazu. Auch politische 
Gegner oder Menschen, die zu Gegnern 
erklärt wurden, zählten nicht zu den 
Mitgliedern der Volksgemeinschaft, 
sie wurden «aus der politischen und 
sozialen Umwelt … herausgenommen, 
um den Gemeinschaftsfrieden wieder-
herzustellen»936.

Zu den aus diesen Gründen Verfolg-
ten gehörte auch die christliche Glau-
bensgemeinschaft der Zeugen Jehovas, 
die in Deutschland etwa 25 000 Mit-
glieder zählte. Die Gemeinschaft, die 
sich 1931 diesen Namen gegeben hatte 
– wobei die älteren Bezeichnungen 
«Bibelforscher» und «Ernste Bibelfor-
scher» in Deutschland noch lange ver-
wendet wurden –, war in den siebziger 
Jahren des 19. Jahrhunderts in den USA 
entstanden. Ihre Anhänger sehen in der 
Bibel das offenbarte Wort Gottes und 
richten ihre gesamte Lebensführung 
 danach aus: das Studium der Bibel und 
die Bekehrung anderer Menschen zu 
ihrem Glauben ist ihnen Verpfl ichtung; 
nur die Obrigkeit Gottes erkennen 
sie als Herrschaft an; sie lehnen jede 
Form der Gewaltanwendung ab und 
ver weigern daher Wehr- und Kriegs-
dienst.

Nach der Machtübernahme der Na-
tionalsozialisten 1933 wurde auf 
der Grundlage der «Verordnung des 
Reichspräsidenten zum Schutz von 

Volk und Staat» – der Reichstagsbrand-
verordnung – die Vereinigung der Zeu-
gen Jehovas im Juni 1933 verboten. 
Die Nationalsozialisten begründeten 
das Verbot mit der «Hetze» der Zeugen 
Jehovas «gegen die staatlichen und 
kirchlichen Einrichtungen» und be-
haupteten, die Zeugen Jehovas «unter-
graben die Grundpfeiler völkischen 
Gemeinschaftslebens»; zudem würde 
die Gefährlichkeit der Glaubens-
gemeinschaft noch dadurch gesteigert, 
dass «in auffallend zunehmendem 
Maße Anhänger ehemaliger kommu-
nistischer und marxistischer Parteien 
und Organisationen in ihren Reihen 
in der Hoffnung Aufnahme gefunden» 
hätten, «in diesen angeblich rein reli-
giösen Vereinigungen einen sicheren 
Unterschlupf zu fi nden.»937

Mehr als 10 000 Zeugen Jehovas ver-
folgten auch nach dem Verbot unbe-
irrt und mutig ihre Glaubensziele. Sie 
trafen sich zu geheimen Zusammen-
künften, setzten ihre Missionstätigkeit 
fort, hielten Verbindung untereinan-
der und ins Ausland, sie organisierten 
eine weitreichende Verbreitung ihrer 
Informationsschriften. Viele von ihnen 
weigerten sich, die im öffentlichen Le-
ben geforderte Grußformel Heil Hitler 
zu benutzen, nationalsozialistischen 
Organisationen traten sie nicht bei.

Die unerschrockene Haltung der 
Zeugen Jehovas führte dazu, dass seit 
1935 Hunderte von ihnen in Konzen-
trationslager, KZ, eingewiesen wurden. 
Soweit es Arbeits- und Unterbrin-
gungsbedingungen zuließen, trennte 
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die SS die Bibelforscher von den ande-
ren Häftlingen, um jede Missionsbetä-
tigung zu verhindern. In den Lagern 
fi elen die Zeugen Jehovas durch ihren 
Gemeinschaftssinn und ihren Beken-
nermut auf. Nur selten gelang es der 
SS, den unbeugsamen Glauben der 
Bibelforscher zu brechen. Diese sahen 
Verfolgung und Leiden als eine ihnen 
von Gott auferlegte Prüfung an.

1939, mit Beginn des Krieges, richte-
te sich der Druck der SS vornehmlich 
gegen die Zeugen Jehovas in wehr-
pfl ichtigem Alter, um diese von der 
Verweigerung des Kriegsdienstes abzu-
bringen. Nur in wenigen Fällen  führte 
dies zu dem gewünschten Erfolg.

Im Verlauf des Krieges wurden 
auch ausländische Zeugen Jehovas aus 
den besetzten Gebieten in die Konzentra-
tionslager eingeliefert.

Nach Schätzung von Wissenschaft-
lern wurden über 3000 Bibelforscher 
in KZ inhaftiert, davon etwa 2000 
deutsche Zeugen Jehovas. 1200 von ih-
nen kamen zu Tode, etwa 250 Zeugen 
Jehovas wurden nach Verurteilungen 
durch Wehrmachtsgerichte wegen 
Kriegsdienstverweigerung hingerich-
tet. Siehe Asoziale, Judenverfolgung, 
Rundfunkmaßnahmen, Propagandaminis-
terium.

Volksgenossen und Volksgenossinnen 
war eine Anrede, die Adolf Hitler in 
vielen seiner Reden benutzte und die 
während der Zeit der nationalsozia-
listischen Herrschaft, 1933–1945, mit 
gleichbleibender Häufi gkeit in Reden 
und Bekanntmachungen angewendet 

wurde. Sie sollte soziale Unterschiede, 
wie sie durch die Anrede mit Titeln 
oder Berufsbezeichnungen erkenn-
bar werden, verwischen. Gelegentlich 
wurde der Begriff auch in Gesetzen ver-
wendet.

Der Begriff Volksgenosse, den es 
schon im 18. Jahrhundert gab, hat 
im Verlauf der Zeit unterschiedliche 
Bedeutungen gehabt. Im Ersten Welt-
krieg, 1914–1918, hatte er eher vater-
ländischen Anklang, wenn der Kaiser 
in einer Rede von «Millionen Volks-
genossen im Felde»938 sprach. Soziale, 
das heißt gesellschaftliche Bedeutung 
hatte der Begriff in Parteiprogrammen, 
in denen zu gemeinsamer brüderlicher 
Gesinnung ohne Unterschiede des Stan-
des und der Klasse aufgerufen wurde. Im 
rassischen Sinne wurde er benutzt, als 
um die Jahrhundertwende in Veröffent-
lichungen von deutschen Volksgenos-
sen im Gegensatz zu fremd völkischen 
Menschen gesprochen wurde.

In der Zeit des Nationalsozialismus 
vermischten sich die Bedeutungen. 
Im Parteiprogramm der NSDAP, das 
1920 verkündet wurde, überwog der 
rassische Gesichtspunkt entsprechend 
der von den Nationalsozialisten ver-
breiteten Rassenkunde, nach der Juden 
zu Angehörigen einer minderwertigen 
Rasse erklärt wurden. Punkt 4 des Par-
teiprogramms lautete: «Staatsbürger 
kann nur sein, wer Volksgenosse ist. 
Volksgenosse kann nur sein, wer deut-
schen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme 
auf Konfession. Kein Jude kann daher 
Volksgenosse sein.»939 Siehe Volks-
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gemeinschaft, Judenverfolgung, Rassen-
kunde, Oberster Gerichtsherr.

Volksgerichtshof. Der Volksgerichts-
hof wurde am 24. April 1934 aufgrund 
eines neuerlassenen Gesetzes errichtet. 
Er wurde zuständig für die Aburteilung 
von Hoch- und Landesverrat.

Unter Hochverrat wird der gewalt-
same Angriff gegen die Staatsverfas-
sung und das Staatsoberhaupt mit dem 
Ziel, die innere staatliche Ordnung zu 
stürzen, verstanden. Landesverrat liegt 
vor, wenn die äußere Sicherheit des 
Staates gefährdet wird, insbesondere 
durch Verrat von Staatsgeheimnissen 
oder Spionagetätigkeiten für fremde 
Staaten.

Die Aufgabenstellung des während 
der Zeit der nationalsozialistischen 
Herrschaft, 1933–1945, bestehenden 
Volksgerichtshofes beschrieb 1938 der 
Reichsanwalt Parisius: «Seine Aufgabe 
ist nicht die, Recht zu sprechen, son-
dern die, die Gegner des Nationalsozia-
lismus zu vernichten.»940

Der Volksgerichtshof bestand aus 
mehreren, zuletzt aus sechs Senaten. 
Ein Gerichtssenat wurde von meist 
drei bis fünf Berufsrichtern gebildet. 
Von den fünf Richtern des Volks-
gerichtshofes waren drei Laienrichter. 
Laienrichter sind Vertreter des Volkes 
ohne besondere juristische Sach- und 
Rechtskenntnisse. Sie wurden von 
Adolf Hitler auf Vorschlag des Reichs-
ministers für Justiz für jeweils fünf Jah-
re ernannt. Sie kamen aus Wehrmacht, 
Polizei und NSDAP. Wichtigste Voraus-
setzung für ihre Ernennung war, dass 

sie «mit den politisch aufbauenden 
Kräften des Volkes vertrauensmäßig 
verbunden waren und die gesunde 
Rechtsauffassung des Volkes zur Gel-
tung zu bringen hatten»941. Wichtigste 
Voraussetzung für die Ernennung der 
beiden Berufsrichter war, dass sie dem 
Nationalsozialismus verpfl ichtet wa-
ren. In einem Erlass an die Justizbehör-
den bezeichnete der Justizminister den 
deutschen Richter als «Lehensmann 
des Führers»942, dessen Auftrag er aus-
zuführen habe. In einem Rechtsstaat 
sind Richter nur der Verfassung und 
den geltenden Gesetzen verpfl ichtet.

Am Volksgerichtshof entschieden 
die «Lehensmänner des Führers», was 
als Hoch- und Landesverrat oder später 
auch als Wehrkraftzersetzung zu verur-
teilen sei. Schon die Teilnahme an einer 
Zusammenkunft konnte Landesverrat 
bedeuten, wenn den Teilnehmern Kri-
tik an der politischen Lage nachgewie-
sen oder sie solcher Bemerkungen auch 
nur verdächtigt werden konnten.

Paragraph 5 des Gesetzes über die 
Errichtung des Volksgerichtshofes be-
stimmte: «Gegen die Entscheidungen 
des Volksgerichtshofes ist kein Rechts-
mittel zulässig.»943 Das bedeutete, eine 
Überprüfung des Urteils durch das Ge-
richt selbst oder ein höheres zuständi-
ges Gericht war ausgeschlossen.

1934–1936 ergingen 23 Todesurteile, 
1943 waren es 1662. Insgesamt sprach 
der Volksgerichtshof von 1934 bis 1944 
5214 Todesurteile aus; für 1945 liegen 
keine Zahlen mehr vor.

Am 8. August 1944 wurden vom 
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Volksgerichtshof die Todesurteile über 
die Widerstandskämpfer des 20. Juli 
gesprochen. Siehe Volksempfi nden, Son-
dergerichte, Wehrkraftzersetzung, Ras-
senschande, NSDAP, Schutzhaft, Oberster 
Gerichtsherr.

Volksschädling. Der Begriff Schädling 
wurde in der Verbindung Volksschäd-
ling von der nationalsozialistischen 
Propaganda für Menschen benutzt, die 
nach Ansicht der Nationalsozialisten 
den Sieg des Nationalsozialismus und 
die Verwirklichung der oft beschwore-
nen Volksgemeinschaft gefährdeten.

1939 fand die Bezeichnung Ein-
gang in die Gesetzessprache. Die 
«Ver ordnung gegen Volksschädlin-
ge»944 wurde im Zusammenhang mit 
der Verschärfung des Kriegssonder-
strafrechts erlassen. Sie richtete sich 
gegen Plünderer, Diebe und andere 
Verbrecher, die ihre Straftaten unter 
Ausnutzung des Kriegszustandes be-
gangen haben sollten. Als Strafe konn-
te die Todesstrafe durch Erhängen be-
stimmt werden.

Gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurde der Begriff auch auf Deser-
teure angewendet, das heißt auf Sol-
daten, die ihre Truppe eigenmächtig 
verlassen hatten. Siehe Heimtückever-
ordnung, Wehrkraftzersetzung, Schutz-
haft, Untermensch.

Volkssturm. Der Volkssturm war einer 
der letzten Versuche der national-
sozialistischen Führung, dem aus-
weglos gewordenen Krieg unter Ein-
satz aller Mittel eine Wende zu geben. 
Durch einen Erlass Adolf Hitlers vom 

25. September 1944, acht Monate vor 
Ende des Zweiten Weltkrieges, 1939 bis 
1945, wurden alle 16- bis 60-jährigen 
Männer verpfl ichtet, «den Heimatbo-
den»945 zu verteidigen.

In dem Erlass voller unwahrer Be-
hauptungen hieß es: «Nach fünfjäh-
rigem schwerstem Kampf steht … der 
Feind … an den deutschen Grenzen. Er 
strengt seine Kräfte an, um unser Reich 
zu zerschlagen, das deutsche Volk und 
seine soziale Ordnung zu vernichten. 
Sein letztes Ziel ist die Ausrottung des 
deutschen Menschen … Es muß und 
wird uns gelingen … ihn wieder zu-
rückzuwerfen … Dem uns bekannten 
totalen Vernichtungswillen unserer 
jüdisch-internationalen Feinde setzen 
wir den totalen Einsatz aller deutschen 
Menschen entgegen. Zur Verstärkung 
der aktiven Kräfte unserer Wehrmacht 
… zur Führung eines unerbittlichen 
Kampfes überall dort, wo der Feind 
deutschen Boden betreten will … Ich be-
fehle: Es ist … aus allen waffenfähigen 
Männern im Alter von 16 bis 60 Jahren 
der deutsche Volkssturm zu bilden. Er 
wird den Heimatboden mit allen Waf-
fen und Mitteln verteidigen, soweit sie 
dafür geeignet erscheinen.»946

Die Ausbildung des Volkssturms 
war unzureichend. Die Jungen und 
die meist alten Männer – die Mehrzahl 
der Männer der mittleren Jahrgänge 
war seit langem an der Front – wurden 
hauptsächlich mit Nahkampfwaffen 
wie Panzerfäusten, Gewehren, Hand-
granaten, aber auch nur mit Spaten 
ausgerüstet.

Volkssturm
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Aufgestellt wurde der Volkssturm 
durch die Gauleiter und weitere Führer 
der Partei, der SA, SS, des NSKK und 
der Hitlerjugend. Der Kampfeinsatz soll-
te nach Weisungen Adolf Hitlers vom 
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen 
Polizei Heinrich Himmler befehligt wer-
den. Die Angehörigen des Volkssturms 
waren «während ihres Einsatzes Sol-
daten im Sinne des Wehrgesetzes»947. 
Die Verweigerung des Dienstes beim 
Volkssturm konnte die Todesstrafe 
bedeuten.

Militärische Erfolge wurden durch 
die Aufstellung des Volkssturms nicht 
erzielt. Für viele der Männer bedeutete 
der sinnlose Einsatz Verwundung, Ge-
fangenschaft oder Tod. Siehe totaler 
Krieg, Heimatfront, Wehrkraftzersetzung, 
Lebensraum.

Volkswagen. Der Name Volkswagen 
für ein preiswertes Kleinautomobil 
stammt aus der Zeit nationalsozia-
listischer Herrschaft in Deutschland, 
1933–1945.

Der Volkswagen war eine der gro-
ßen Propagandaideen der Nationalso-
zialisten: Es sollte ein leistungsfähiges, 
billiges Auto hergestellt werden, das 
sich jeder Deutsche leisten könne. Die 
Produktion sollte zum größten Teil 
durch die geringen Vorauszahlungen 
der einzelnen Käufer fi nanziert wer-
den. Der Gedanke, über kleine Sparra-
ten in den Besitz eines eigenen Autos 
zu kommen, begeisterte viele. Bis zum 
Zusammenbruch des Dritten Reiches 
erhielt jedoch keiner der Sparer ein 
Auto; nur wenige hundert Exemplare 

des Volkswagens wurden an höhere 
Parteiführer ausgeliefert.

Mit der Verwirklichung des Planes 
zum Bau des Kleinwagens beauftragte 
Adolf Hitler Dr. Robert Ley, den Leiter 
der Deutschen Arbeitsfront, DAF. Die 
DAF errichtete daraufhin 1938 bei Fal-
lersleben/Wolfsburg das Volkswagen-
werk. Die technische Verwirklichung 
des Volkswagens, dessen Preis unter 
1000 Reichsmark liegen sollte, wurde 
dem Kraftwagenbauer Dr. Ferdinand 
Porsche übertragen. Der billigste 
Kraftwagen, den die Autoindustrie 
1936 anbot, war der Opel P-4 für 1450 
Reichsmark.

Die DAF stellte 50 Millionen Reichs-
mark für die Produktion des Volkswa-
gens zur Verfügung. Einen nicht gerin-
gen Anteil an den Produktionskosten 
aber brachten die vermeintlichen zu-
künftigen Besitzer selber auf: Über die 
Kassen der Freizeitorganisation KdF, 
Kraft durch Freude – einer der DAF an-
geschlossenen Organisation –, sparten 
sie zwischen fünf und fünfzehn Reichs-
mark an, meist in wöchentlichen 
Raten. Der Volkswagen wurde deshalb 
auch das Kraft-durch-Freude-Auto oder 
«KdF-Wagen»948 genannt.

Wer 750 Reichsmark angespart 
hatte, erhielt eine Bestellnummer mit 
dem Anspruch auf Lieferung eines 
Wagens, sobald dieser fertig gestellt 
sein würde. In großen Werbeaktionen 
wurde die Begeisterung für den Er-
werb des Wagens angereizt: «Die zur 
Besichtigung in Berliner Betrieben be-
stimmte, aus sechs Wagen bestehende 
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Volkswagenkolonne machte am Diens-
tag eine Rundfahrt durch die Straßen 
Berlins»949, berichtete die «Berliner 
Rundschau» am 11. Februar 1939.

Bis zum November 1940 hatten rund 
300 000 Käufer Volkswagen-Sparbriefe 
erworben und dafür rund 236 Millio-
nen Reichsmark eingezahlt. Nachdem 
Adolf Hitler am 1. September 1939 
mit dem Überfall deutscher Truppen 
auf Polen den Zweiten Weltkrieg aus-
gelöst hatte, rollten inzwischen jedoch 
alle Arten von Rüstungsprodukten von 

den Fertigungsbändern in Fallersleben. 
Kriegszwecken entsprechend war der 
Volkswagen in ein geländegängiges 
Allzweckfahrzeug, den so genannten 
Kübelwagen, umgewandelt worden. 
An die Sparer wurde nie ein Volkswa-
gen ausgeliefert. Die eingezahlten Prä-
mien erhielten sie nicht zurück. Siehe 
Reichsautobahnen.

Vollalarm, Voralarm. Siehe Fliegeralarm.
Vorläufi ges Gesetz zur Gleichschaltung 

der Länder mit dem Reich. Siehe 
Gleichschaltung.

Waffen-SS

W
Waffen-SS war seit 1940 die offi zielle Be-

zeichnung für die im Rahmen des Hee-
res eingesetzten bewaffneten Truppen 
der SS. Mit dieser Begriffsbestimmung 
wurde die Bezeichnung auch nach 
dem Zweiten Weltkrieg in den Sprach-
gebrauch übernommen, obwohl sie 
eine unrichtige Einengung beinhaltet. 
Tatsächlich umfasste die Waffen-SS 
alle Teile der SS, die nicht von der 
Partei, sondern vom Staat fi nanziert 
wurden: Neben den militärischen Ver-
bänden, deren Ersatzeinheiten, den To-
tenkopfstandarten und den SS-Junker-
schulen, die den Führernachwuchs für 
die SS-Verfügungstruppe ausbildeten, 
gehörte die gesamte Konzentrations-

lagerorganisation mit Verwaltung und 
Bewachungspersonal zur Waffen-SS. 
Dies geht aus den Unterlagen über den 
«Haushalt der Waffen-SS»950 aus dem 
Jahr 1942 hervor.

Die Entwicklung der bewaffneten 
Sonderverbände der SS, die zur Grund-
lage der späteren Waffen-SS wurden, 
begann kurz nach der Machtübernahme 
1933. Zu diesem Zeitpunkt wurden die 
«Leibstandarte Adolf Hitler» und die 
über das ganze Reich verteilten «Po-
litischen Bereitschaften», die später 
auch «Kasernierte Hundertschaften» 
genannt wurden, aufgestellt. Alle 
diese Verbände waren von Anfang an 
bewaffnet. Die Leibstandarte war als 
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so bezeichnete Stabswache für den 
persönlichen Schutz Adolf Hitlers 
ein gerichtet worden. Sie bestand aus 
120 ausgesuchten SS-Männern, die 
auf Adolf Hitler persönlich vereidigt 
wurden. Sie bildeten somit – ohne jede 
gesetzliche Grundlage – Hitlers Pri-
vattruppe, ein militärischer Verband 
neben den gesetzlichen Sicherheits-
organen der Polizei. Die «Politischen 
Bereitschaften» wurden für hilfspoli-
zeiliche und gewalttätige Maßnahmen 
der Partei überall in Deutschland ein-
gesetzt.

Leibstandarte und Einheiten der 
«Politischen Bereitschaften» waren 
1934 – bei den Ereignissen des so ge-
nannten Röhm-Putsches – an der Ermor-
dung des Chefs der SA, Ernst Röhm, 
und anderer hoher SA-Führer sowie 
der Partei missliebiger Personen betei-
ligt. Im gleichen Jahr erhielt der Reichs-
führer-SS Heinrich Himmler von Adolf 
Hitler die lange angestrebte Genehmi-
gung, aus den bereits bestehenden Ver-
bänden eine bewaffnete Truppe, die SS-
Verfügungstruppe, vorerst in Form von 
drei Regimentern aufzustellen.

Für die Ausbildung der Führer die-
ser Truppe wurden 1934/35 von der SS 
zunächst zwei Junkerschulen in Tölz 
und Braunschweig errichtet. Später 
gab es insgesamt vier Junkerschulen 
sowie 18 Waffen- und Fachschulen zur 
Ausbildung für die aktive und Reserve-
Führerlaufbahn, die technischen und 
Sonderlaufbahnen.

Bis zu Beginn des Zweiten Welt-
krieges 1939 wurden die freiwilligen 

Bewerber für die Verfügungstruppe 
nach strengen körperlichen und «ras-
sischen»951 Gesichtspunkten ausge-
sucht. Laut Himmler wurde in die 
Truppe bis «zum Jahre 1936» kein 
Mann aufgenommen, «der auch nur 
einen plombierten Zahn hatte. Es war 
das Herrlichste an Mannestum, was 
wir in dieser ersten Waffen-SS versam-
meln konnten.»952 Die so bezeichnete 
rassische Eignung mussten die Bewer-
ber durch einen «Abstammungsnach-
weis»953 erbringen, der bewies, dass 
unter ihren Vorfahren kein Jude war.

Die freiwillige Dienstverpfl ichtung 
betrug für Mannschaften vier Jahre, 
für Unterführer zwölf und für Führer 
25 Jahre. Die in den Junkerschulen 
ausgebildeten Führer wurden von der 
Wehrmacht anerkannt, der Dienst in der 
Verfügungstruppe galt als Wehrdienst. 
Trotzdem beobachtete das Offi ziers-
korps der Reichswehr und späteren 
Wehrmacht die Entwicklung der SS-
Verfügungstruppe mit Misstrauen. Die 
Offi ziere befürchteten, Hitler werde 
sein Versprechen nicht halten, dass die 
Armee «einziger Waffenträger in der 
Nation»954 bleiben werde. Die Wehr-
macht duldete daher die bewaffneten 
Truppen der SS nur widerwillig.

Am 17. August 1938 bestimmte Adolf 
Hitler durch einen Geheimerlass die 
«Abgrenzung der gemeinsamen Auf-
gaben der SS und der Wehrmacht»955: 
«Die SS-Verfügungstruppe ist weder 
ein Teil der Wehrmacht noch der Po-
lizei. Sie ist eine stehende bewaffnete 
Truppe zu meiner ausschließlichen 
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Verfügung.»956 Im Kriegsfall sollte sie 
im Rahmen des Heeres eingesetzt wer-
den oder, so Hitler, «im Bedarfsfalle im 
Innern nach meinen Weisungen».957

Für die SS-Totenkopfverbände, die 
brutalen Wachmannschaften der 1933 
von der SS eingerichteten und ihr 
ausschließlich unterstehenden Kon-
zentrationslager, hieß es: «Sie sind eine 
stehende bewaffnete Truppe der SS zur 
Lösung von Sonderaufgaben polizei-
licher Natur, die zu stellen ich mir von 
Fall zu Fall vorbehalte.»958

1938 nahmen Einheiten der SS-Ver-
fügungstruppen an der Besetzung des 
Sudetenlandes teil. Am 1. September 
1939, dem Beginn des Zweiten Welt-
krieges, marschierten Einheiten der 
SS-Verfügungstruppen und der Toten-
kopfverbände mit der Wehrmacht in 
Polen ein. Ihnen folgten die Einsatz-
gruppen der Sicherheitspolizei, zu denen 
wiederum Mannschaften der SS-Ver-
fügungstruppen gehörten.

Zu Beginn des Krieges war die Ver-
fügungstruppe etwa 25 000 Mann stark. 
Ein Austritt aus dem Verband war zu 
diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. 
Am 17. 10. 1939 wurden SS-Verfügungs-
truppen und Polizei der Militärgerichts-
barkeit entzogen und einer SS-eigenen 
Sondergerichtsbarkeit unterstellt. Das 
bedeutete eine neuerliche Bestätigung 
der zunehmenden Unabhängigkeit der 
SS von Wehrmacht und Staat.

1940 wurde nach einer Reichstags-
rede Adolf Hitlers die Bezeichnung 
Waffen-SS für die bewaffnete SS all-
gemein üblich; in diesem Jahr waren 

bereits 150 000 Mann bei der Waffen-
SS. Im Juni 1944 betrug ihre Gesamt-
stärke knapp 600 000 Mann, bestehend 
aus Reichs- und Volksdeutschen sowie 
Freiwilligen aus fast allen Ländern 
Europas.

Die Freiwilligkeit der Meldung zur 
Waffen-SS – nach wie vor Vorausset-
zung für die Aufnahme in die Verbände 
– war bei den Reichs- und Volksdeut-
schen seit etwa 1940 nur noch bedingt 
gegeben. Bei den Werbeaktionen der 
SS, zum Beispiel in Schulen und Hitler-
jugendeinheiten, wurden die Männer 
häufi g mit unterschiedlichen, aber ein-
deutigen Drohungen aufgefordert, sich 
zur Waffen-SS zu melden. Die freiwil-
ligen Angehörigen der Waffen-SS aus 
anderen Ländern kamen vornehmlich 
aus Frankreich, Belgien, Niederlande, 
Dänemark, Norwegen, Finnland, aber 
auch aus Osteuropa, aus der Ukraine 
und zum Beispiel aus Georgien und dem 
Kaukasus. Die ausländische Gruppe der 
SS-Freiwilligen stellte eine Mischung 
dar aus Abenteurern, Söldnern, eindeu-
tigen Anhängern des Nationalsozialis-
mus und Gegnern des Kommunismus. 
Die bedingungslose Einsatzbereitschaft 
der Waffen-SS bei ihren militärischen 
Aktionen wurde von der Wehrmacht 
anerkannt, die dabei entstehenden 
hohen Menschenverluste, die Grau-
samkeiten gegen die Zivilbevölkerung 
dagegen immer wieder kritisiert, in den 
meisten Fällen aber doch geduldet.

Im Verlauf des Krieges nahmen Ein-
heiten der Waffen-SS an der Tötung 
von Kriegsgefangenen teil und stellten 
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Mannschaften und Führer für die Ein-
satzgruppen der Sicherheitspolizei und 
des SD, die mordend den kämpfenden 
Truppen des Heeres folgten.

1944 musste die Wehrmacht we-
sentliche Teile ihrer Befugnisse der 
Waffen-SS und der SS übergeben, zum 
Beispiel das Kriegsgefangenenwesen, 
das Ersatzheer und den militärischen 
Geheimdienst.

Zur Waffen-SS im weiteren Sinne 
gehörte auch der gesamte Konzen-
trationslagerbereich. Das bedeutete, 
dass auch KZ-Aufseher und -Aufsehe-
rinnen als Angehörige der Waffen-SS 
galten. Die Aufsicht über die Konzen-
trationslager war seit 1940 Teil des SS-
Führungshauptamtes/Kommandoamt 
der Waffen-SS, dessen Aufgabe die mi-
litärische Führung der Waffen-SS und 
die vormilitärische Ausbildung der 
Allgemeinen SS war. 1942 wurden die 
Konzentrationslager zwar dem Wirt-
schafts-Verwaltungshauptamt der SS 
unterstellt, aber auch danach blieb das 
SS-Führungshauptamt/Kommando-
amt der Waffen-SS zuständig für die 
Bewachungsmannschaften, zum Bei-
spiel für ihre Versetzung von einem KZ 
in ein anderes.

Als Teil der gesamten SS wurde die 
Waffen-SS im Nürnberger Prozess zur 
verbrecherischen Organisation erklärt. 
Siehe SS, Einsatzgruppen, Konzentrations-
lager, SS-Totenkopfverbände, Wehrmacht.

«Walküre». Siehe 20. Juli.
Wannsee-Konferenz. Die Wannsee-

Konferenz fand am 20. Januar 1942 
in Berlin in der Straße am Großen 

Wannsee 56/58 auf Veranlassung Rein-
hard Heydrichs statt, des Chefs der 
deutschen Sicherheitspolizei und des 
SD, des Sicherheitsdienstes der SS. Ziel 
der Konferenz war, «Klarheit in grund-
sätzlichen Fragen zu schaffen», die 
«Endlösung der europäischen Juden-
frage»959 betreffend. Im Juli 1941 war 
Heydrich offi ziell von Reichsmarschall 
Hermann Göring beauftragt worden, 
«einen Gesamtentwurf über die orga-
nisatorischen, sachlichen und mate-
riellen Vorausmaßnahmen zur Durch-
führung der angestrebten Endlösung 
der Judenfrage vorzulegen»960. Nach 
dem heutigen Stand der Kenntnis der 
erhaltenen und bekannten Dokumen-
te war es das erste Mal, dass der Begriff 
Endlösung in Form eines Auftrages für 
die planmäßige Organisation der Maß-
nahmen angewendet wurde, durch die 
eine nahezu vollständige systemati-
sche Vernichtung der Juden in Europa 
durch organisierte Massenmorde her-
beigeführt werden sollte.

Erste Massenerschießungen von 
Juden hatten bereits bei den Aktionen 
der SS-Einsatzgruppen nach dem Ein-
marsch der deutschen Truppen in 
Polen stattgefunden. Seit Oktober 
1941 wurden Deportationen, das heißt 
Verschleppungen von Juden aus dem 
Deutschen Reich in die Gettos und Kon-
zentrationslager in Polen durchgeführt. 
Seit Dezember 1941 wurden Juden in 
dem Vernichtungslager Chelmno/Kulm-
hof in fahrbaren Gaskammern umge-
bracht.

In der Wannsee-Konferenz beab-
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sichtigte Heydrich, die Organisation 
und die Form der Durchführung der 
«Endlösung der Judenfrage» mit allen 
daran zu beteiligenden Ämtern und 
Dienststellen aufeinander abzustim-
men. An der Konferenz nahmen mit 
Heydrich 15 Personen teil. Außer den 
hohen Parteifunktionären und SS-Füh-
rern der entsprechenden Dienststellen 
und aus dem Reichssicherheitshauptamt 
waren es:

zwei Vertreter vom Reichsministe-
rium für die besetzten Ostgebiete, ein 
Vertreter des Reichsministeriums des 
Innern, ein Vertreter des Beauftragten 
für den Vierjahresplan, ein Vertreter aus 
dem Reichsjustizministerium, einer 
aus dem Amt des Generalgouverneurs 
der besetzten polnischen Gebiete und 
ein Vertreter des Auswärtigen Amtes. 
SS-Obersturmbannführer Adolf Eich-
mann führte das Protokoll der Sitzung, 
dessen Sprache mit Worten wie Endlö-
sung für Vernichtung und Evakuierung 
für Verschleppung den tatsächlichen 
Gesprächsinhalt für Uneingeweihte 
weitgehend verschleierte.

Heydrich, der den Vorsitz der Kon-
ferenz führte, machte den Anwesenden 
laut Protokoll klar, dass die «Federfüh-
rung bei der Bearbeitung der Endlösung 
der Judenfrage … ohne Rücksicht auf 
geographische Grenzen zentral beim 
Reichsführer-SS und Chef der Deut-
schen Polizei» liegen werde und somit 
stellvertretend bei ihm, dem Chef der 
Sicherheitspolizei und des SD.

Heydrich erläuterte das bisherige 
Ziel der «Auswanderung der Juden» – 

die durch sich stetig steigernde Druck-
mittel gegen die Juden erzwungen wor-
den war – und das seit dem 23. 10. 1941 
bestehende Auswanderungsverbot. 
Dann erklärte Heydrich, dass mit Ge-
nehmigung Adolf Hitlers an die Stelle 
der Auswanderung die Evakuierung 
der Juden nach dem Osten getreten sei 
und dass dabei praktische Erfahrungen 
gesammelt würden für die «kommen-
de Endlösung der Judenfrage».

Nach den weiteren Ausführungen 
sollte es sich um 11 Millionen für die 
Endlösung in Frage kommende Juden 
handeln, wobei in diese Zahl auch die 
Juden aus Ländern einbezogen wur-
den, mit denen das Deutsche Reich 
sich nicht im Kriegszustand befand, 
wie zum Beispiel Schweden, Spanien 
und die Schweiz.

Im Protokoll folgten die Ausführun-
gen: «Unter entsprechender Leitung 
sollen im Zuge der Endlösung die Juden 
in geeigneter Weise im Osten zum Ar-
beitseinsatz kommen. In großen Ar-
beitskolonnen, unter Trennung der Ge-
schlechter, werden die arbeitsfähigen 
Juden straßenbauend in diese Gebiete 
geführt, wobei zweifellos ein Großteil 
durch natürliche Verminderung aus-
fallen wird. Der allfällig endlich verblei-
bende Restbestand wird, da es sich bei 
diesem zweifellos um den widerstands-
fähigsten Teil handelt, entsprechend 
behandelt werden müssen, da dieser, 
eine natürliche Auslese darstellend, bei 
Freilassung als Keimzelle eines neuen 
jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. 
(Siehe die Erfahrung der Geschichte.) 

Wannsee-Konferenz
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Im Zuge der praktischen Durchführung 
der Endlösung wird Europa von Westen 
nach Osten durchkämmt.»

Zunächst im Reichsgebiet und 
im Protektorat Böhmen und Mähren 
sollten die Juden in Durchgangsgettos 
gebracht werden, um sie dann weiter 
nach Osten zu transportieren.

Im weiteren wurde auf der Kon-
ferenz erörtert, dass Halbjuden, als so 
bezeichnete Mischlinge ersten Grades, 
«im Hinblick auf die Endlösung der 
Judenfrage den Juden gleichgestellt» 
oder in bestimmten Fällen sterilisiert, 
das heißt unfruchtbar gemacht werden 
sollten. Die so bezeichneten Mischlin-
ge zweiten Grades sollten weitgehend 
unbehelligt bleiben.

«Abschließend wurden die ver-
schiedenen Arten der Lösungsmöglich-
keiten besprochen … wobei jedoch eine 
Beunruhigung der Bevölkerung ver-
mieden werden müsse.»961

Im Protokoll ist die Erörterung der 
Lösungsmöglichkeiten nicht im Ein-
zelnen ausgeführt. Adolf Eichmann, 
Verantwortlicher für die organisato-
rische Entwicklung und Ausführung 
des Endlösungsplanes, sagte in seinem 
Prozess in Jerusalem 1961 vor dem 
israelischen Gericht aus, dass mit den 
Lösungsmöglichkeiten die verschie-
denen «Tötungsmöglichkeiten»962 ge-
meint gewesen seien.

In dem Haus, in dem die Wannsee-
Konferenz stattfand, wurde 1992 eine 
Gedenk- und Bildungsstätte einge-
richtet, das «Haus der Wannsee-Konfe-
renz». Siehe Endlösung, Judenverfolgung, 

SS, Halbjude, Nürnberger Gesetze, Unter-
mensch, Auschwitz.

Warschauer Aufstand. Siehe Generalgou-
vernement.

Warschauer Getto. Das Warschauer Get-
to war das größte der zahlreichen unter 
nationalsozialistischer Herrschaft in 
den besetzten Gebieten Polens und der 
Sowjetunion eingerichteten Zwangs-
gettos. Es bestand von November 1940 
bis April/Mai 1943.

Nach dem Einmarsch deutscher 
Truppen in Polen im September 1939 ka-
men dort auch rund 3 Millionen Juden 
unter nationalsozialistische Herrschaft. 
Ein Befehl des Chefs der Sicherheitspolizei 
und des SD, Reinhard Heydrich, der dem 
Reichsführer-SS und Chef der Deutschen Po-
lizei Heinrich Himmler unterstellt war, 
bestimmte am 21. September 1939: «Als 
erste Vorausnahme für das Endziel gilt 
zunächst die Konzentrierung der Juden 
vom Lande in die größeren Städte.»963

Seit November 1939 mussten die 
Juden in Polen als öffentliche Brand-
markung den Judenstern tragen, ihre 
Vermögen wurden beschlagnahmt, ihr 
Besitz enteignet. Sie wurden aus ihren 
Berufen in Handel und Industrie ausge-
schlossen, aus ihren Wohnungen ver-
trieben und in neu errichtete Zwangs-
gettos gepfercht, unter anderem in 
Krakau, Lublin und Warschau.

Das Warschauer Getto, 4 km lang 
und 2,5 km breit, war anfangs nur 
durch einen Stacheldrahtzaun von der 
übrigen Stadt getrennt. Später wurden 
die Juden gezwungen, sich in diesem 
Gebiet durch den Bau einer 3 m hohen 

Warschauer Aufstand
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Ziegelmauer, die durch einen Stachel-
drahtaufsatz noch um 1 m erhöht wur-
de, selbst einzumauern.

1941 war die Gettomauer fertig ge-
stellt. An 14 Zugängen wurden bewach-
te Schranken errichtet. Nahezu 450 000 
Menschen mussten in einem Gebiet 
leben, das für höchstens 160 000 Men-
schen groß genug war. In jedem Raum 
lebten fünf und mehr Männer, Frauen 
und Kinder. Sie lebten und arbeiteten 
unter katastrophalen sanitären Bedin-
gungen und mit kleinsten Lebensmittel-
zuteilungen. Trotz strenger Bewachung 
gelang es mit Hilfe von Bestechung und 
durch Schmuggel, Lebensmittel und 
Waren aus dem nicht jüdischen Teil 
der Stadt ins Getto zu bringen. Wesent-
lichen Anteil am Nahrungsschmuggel 
hatten die Kinder. Durch die Kanal-
schächte krochen sie in den polnischen 
Stadtteil und sammelten aus den Abfäl-
len der Deutschen und der Polen noch 
verwertbare Nahrungsreste auf.

Die innere Verwaltung des Gettos 
lag – wie in allen anderen Gettos auch – 
bei dem so bezeichneten Ältesten- oder 
Judenrat. Die Ältestenräte wurden laut 
Befehl der SS vom 21. 9. 1939 «soweit 
möglich, aus den zurückgebliebenen 
maßgebenden Persönlichkeiten und 
Rabbinern»964 gebildet. Sie waren «im 
Sinne des Wortes vollverantwortlich 
zu machen für die exakte und termin-
gemäße Durchführung aller ergange-
nen oder zu ergehenden Weisungen. 
2. Im Falle der Sabotage solcher Wei-
sungen sind den Räten die schärfsten 
Maßnahmen anzukündigen.»965

Außer dem Judenrat gab es den 
Ordnungsdienst, der, teilweise unter 
Umgehung des Judenrates, seine An-
weisungen direkt von der Gestapo, der 
Geheimen Staatspolizei, erhielt. Mit-
glieder des Judenrates und des Ord-
nungsdienstes waren damit zwangs-
weise Erfüllungsgehilfen der SS und 
der Gestapo. Der ausweglose Konfl ikt, 
in den sie täglich gerieten und an dem 
viele Juden zerbrachen, wird in einer 
Tagebuchaufzeichnung aus dem Getto 
deutlich: «Die Leute, die, auf Suppe und 
trockenes Brot angewiesen, sich in den 
Suppenküchen ernähren, sterben eines 
langsamen Todes … Die tragische Frage 
bleibt unbeantwortet: Soll das Wenige, 
das nicht genug ist, um das Leben zu 
erhalten, mit Tropfenzählern verteilt 
werden oder soll man einer kleinen, 
ausgesuchten Gruppe bis zum Äußers-
ten helfen?»966

Die Judenräte und der Ordnungs-
dienst mussten bei den seit Ende 1941 
laufenden Deportationen der Juden 
in die Vernichtungslager die von der 
SS bestimmte tägliche Anzahl von 
oft mehreren tausend Menschen aus-
wählen und zur Verladestelle bringen. 
Viele kannten das Schicksal, dem die 
zur Deportation bestimmten Juden ent-
gegengingen.

Die Transporte aus dem Warschau-
er Getto in das Vernichtungslager Tre-
blinka begannen im Juli 1942. Bis zum 
September wurden 250 000 Menschen 
in überfüllten Viehwagen dorthin 
transportiert und in den Gaskammern 
umgebracht.

Warschauer Getto
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Mehr als 60 000 Menschen blieben 
zurück. Das Wissen der meisten von 
ihnen um den Weg ihrer Leidensgenos-
sen und die Angst vor dem auch ihnen 
bestimmten Schicksal gaben ihnen 
vermutlich die Kraft, mit wenigen, den 
Bewachern gestohlenen oder aus pol-
nischen Widerstandsgruppen in das 
Getto geschmuggelten Waffen der SS 
Widerstand zu leisten.

Nach ersten Versuchen eines be-
waffneten Widerstandes der Juden im 
Januar 1943 erließ der Reichsführer-SS 
Heinrich Himmler den Befehl, «das 
Getto Warschau … abzureißen … da 
wir Warschau sonst wohl niemals 
zur Ruhe bringen werden … Auf jeden 
Fall muß erreicht werden, daß der für 
500 000 Untermenschen bisher vor-
handene Wohnraum, der für Deutsche 
niemals geeignet ist, von der Bildfl äche 
verschwindet»967.

Am 19. April 1943 begann der end-
gültige Aufstand. SS-Einheiten gingen 
mit Panzern, unterstützt von kleinen 
Spezialeinheiten der Wehrmacht und 
von polnischen Kollaborateuren, ge-
gen die Gettobewohner vor. Die Kol-
laborateure waren Polen, die mit den 
Deutschen gegen die jüdischen Wider-
standskämpfer im Getto zusammen-
arbeiteten.

Fast vier Wochen dauerte der Auf-
stand, in dem die kaum bewaffneten 
Juden der perfekten Militärmaschine 
der Deutschen verzweifelten Wider-
stand entgegensetzten. Sie zogen sich 
in Bunker und Keller und in die unter 
dem Getto verlaufende Kanalisation 

zurück, bis die SS-Einheiten die ein-
zelnen Viertel systematisch nieder-
brennen, die Bunker sprengen und die 
Kanäle mit Nebelkerzen ausräuchern 
ließen. Der kommandierende SS-Bri-
gadeführer und Generalmajor der Po-
lizei Jürgen Stroop schrieb darüber in 
einem Bericht: «Immer wieder konnte 
man beobachten, daß trotz der großen 
Feuersnot Juden und Polen es vorzogen, 
lieber wieder ins Feuer zurückzugehen 
als in unsere Hände zu fallen.»968

Am 16. Mai 1943 meldete Stroop: 
«Das ehemalige jüdische Wohnviertel 
Warschau besteht nicht mehr. Mit der 
Sprengung der Synagoge wurde die 
Großaktion um 20.15 Uhr beendet.»969 
Nahezu alle Menschen, die hier noch 
gelebt hatten, waren getötet worden.

Der Aufstand der Juden im War-
schauer Getto 1943 gehörte wie der 
Aufstand der polnischen Widerstands-
kämpfer in Warschau 1944 zu den we-
nigen großen Widerstandsversuchen 
gegen die Gewaltherrschaft der Natio-
nalsozialisten.

Im Verlauf der Jahre 1943/44 wur-
den alle Zwangsgettos in Polen und der 
Sowjetunion aufgelöst. Die in ihnen 
lebenden Juden wurden entweder 
in Konzentrationslagern der Vernich-
tung durch unmenschliche Arbeits-
bedingungen ausgeliefert oder in den 
Gaskammern der Vernichtungslager 
ermordet. Siehe Judenverfolgung, End-
lösung, Untermensch, Reichsvereinigung 
der Juden in Deutschland.

Wehrertüchtigungslager waren Lager, 
die seit 1939 von der Hitlerjugend einge-

Wehrertüchtigungslager
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richtet wurden, um den Angehörigen 
der HJ eine vormilitärische Ausbildung 
zu geben. Da zu diesem Zeitpunkt die 
Mitgliedschaft in der HJ bereits Pfl icht 
für alle männlichen Jugendlichen zwi-
schen 14 und 18 Jahren war, waren alle 
jungen Männer – bevor sie zum Reichs-
arbeitsdienst, RAD, und zur Wehrmacht 
eingezogen wurden – davon betroffen.

Nach einer nationalsozialistischen 
Darstellung aus dem Jahr 1943 waren 
bis 1942 «143 Wehrertüchtigungslager 
entstanden. 150 000 Hitlerjungen wur-
den dort in diesem einen Jahr in mehr-
wöchigen Lehrgängen von fronterfah-
renen und ausgezeichneten Ausbildern 
der Wehrmacht und Führern der Hitler-
Jugend bestens ausgebildet»970. Die vor-
militärische Erziehung in den Lagern 
umfasste «die Bewegung im Gelände 
mit Marsch, Gepäckmarsch, Kurz- und 
Langstreckenlauf, die Geländekennt-
nis und -ausnutzung, die Tarnung, die 
Lösung taktischer Aufgaben im Gelän-
de und die Handhabung der infanteris-
tischen Waffen»971.

Die körperliche Ausbildung wurde 
ergänzt durch eine politische Schu-
lung, die eine Ausrichtung auf die Ab-
sichten und Ziele des Nationalsozialis-
mus zum Zweck hatte. Auf einem für 
Wehrertüchtigungslager ausgearbei-
teten Schulungsplan standen Themen 
wie «Die Ursachen dieses Krieges» 
oder «Das anglo-amerikanische Welt-
herrschaftsstreben».972

Die Ausbildung in den Wehrertüch-
tigungslagern galt als Vorstufe für den 
Einsatz im Krieg. In den ersten Jahren 

des Zweiten Weltkrieges mussten die 
18-jährigen Jungen anschließend an 
die Zeit im Lager ihren Pfl ichtdienst im 
RAD, im Reichsarbeitsdienst, ableisten. 
In den letzten Jahren des Krieges, als 
aufgrund der «Verordnung über die 
Erweiterung der Wehrpfl icht» vom 
12. August 1943 Jungen unter 18 Jahren 
zum Kriegsdienst eingezogen wurden, 
gingen die Jungen auch direkt von den 
Lagern zur Wehrmacht.

Das für die Wehrertüchtigungslager 
zuständige Amt bei der Dienststelle des 
Reichsjugendführers hieß «Amt für kör-
perliche Ertüchtigung»973. Seine Auf-
gabe war die «Wehrerziehung»974 der 
männlichen Jugend.

Die Wehrerziehung war nach na-
tionalsozialistischer Darstellung «die 
Erziehung zur Wehrhaftigkeit»975, zu 
ihr gehörte neben der militärischen Er-
ziehung «die gesamte, auf die charak-
terliche Haltung abzielende Erziehung 
zur Kampfbereitschaft, Wehrfreude 
und Wehrgesinnung, an der alle an der 
Erziehung beteiligten Kräfte mitwir-
ken»976. Siehe Hitlerjugend, Wehrmacht, 
Flakhelfer, Volkssturm.

Wehrkraftzersetzung. Als Wehrkraftzer-
setzung konnte seit 1938 nahezu jede 
Äußerung gegen die nationalsozialis-
tische Propaganda oder die Weitergabe 
sachlich richtiger, aber den National-
sozialisten missliebiger Fakten gewer-
tet und somit bestraft werden.

Der Tatbestand der «Zersetzung der 
Wehrkraft»977 war ein Begriff, den die 
Nationalsozialisten in das Strafrecht 
einführten. Nach Paragraph 5 der 

Wehrkraftzersetzung



298

«Kriegssonderstrafrechtsverordnung» 
– sie wurde am 17. August 1938, ein 
Jahr vor Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges, erlassen – machte sich der Zerset-
zung der Wehrkraft schuldig, «wer 
öffentlich dazu auffordert oder anreizt, 
die Erfüllung der Dienstpfl icht in der 
deutschen oder einer verbündeten 
Wehrmacht zu verweigern oder sonst 
öffentlich den Willen des deutschen 
oder verbündeten Volkes zur wehrhaf-
ten Selbstbehauptung zu lähmen oder 
zu zersetzen sucht»978. Als Wehrkraft-
zersetzung galt außerdem die Verlei-
tung eines Soldaten zum Ungehorsam 
oder zu Tätlichkeiten gegenüber Vor-
gesetzten oder zur Fahnenfl ucht, die 
Selbstverstümmelung oder ein anderes 
Täuschungsmittel mit der Absicht, 
sich dem Wehrdienst «ganz, teilweise 
oder zeitweise zu entziehen»979.

Für diese Fälle sah das Gesetz die 
Todesstrafe vor; in leichteren Fällen 
konnte auf Zuchthaus oder Gefängnis 
erkannt werden. Neben der Todes- und 
der Zuchthausstrafe war die Einzie-
hung des Vermögens des Verurteilten 
zulässig.

Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges 
wurden die Straftatbestände der Wehr-
kraftzersetzung durch die «Verord-
nung zur Ergänzung der Strafvorschrif-
ten zum Schutz der Wehrkraft des 
Deutschen Volkes» vom 25. November 
1939 erweitert. Mit Zuchthaus konnte 
nun bestraft werden, wer zum Beispiel 
privaten Umgang mit Kriegsgefange-
nen hielt. Unter Hinweis auf die be-
sonderen Kriegsbedingungen wurde 

außerdem eine Reihe von Kriegsstraf-
gesetzen erlassen, die eine bis dahin 
nicht gekannte Zahl von Todesstrafan-
drohungen enthielt; dazu gehörten die 
Volksschädlingsverordnung vom 5. Sep-
tember 1939 und die Verordnung über 
außerordentliche Rundfunkmaßnahmen 
vom 1. September 1939. Für die Behand-
lung von Verbrechen der Wehrkraft-
zersetzung waren die Sondergerichte zu-
ständig; die Zuständigkeit ging Anfang 
1943 auf den Volksgerichtshof über, der 
leichte Fälle an die Oberlandesgerichte 
abgeben konnte.

Der Volksgerichtshof verhängte in 
der Regel die Todesstrafe, wie zum Bei-
spiel im folgenden Fall: «Der Volksge-
richtshof verurteilte am 23.  8.  1943 den 
Regierungsrat Dr. K. wegen Wehrkraft-
zersetzung zum Tode, weil er in Rostock 
in der Straßenbahn … gesagt hatte: … der 
Führer müsse zurücktreten, denn sie-
gen können wir ja nicht mehr, und alle 
wollten wir doch nicht bei lebendigem 
Leibe verbrennen.»980 Siehe Sonderge-
richte, Volksgerichtshof, Volksgemeinschaft, 
Sippenhaftung.

Wehrmacht war seit der von Adolf Hitler 
im März 1935 angekündigten Wieder-
einführung der allgemeinen Wehr-
pfl icht die offi zielle Bezeichnung für 
die deutschen Streitkräfte. Im Wehrge-
setz vom 21. Mai 1935, mit dem die all-
gemeine Wehrpfl icht gesetzlich einge-
führt wurde, hieß es: «Die Wehrmacht 
ist der Waffenträger und die soldati-
sche Erziehungsschule des Deutschen 
Volkes. Sie besteht aus dem Heer, der 
Kriegsmarine, der Luftwaffe.»981
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Die Wehrmacht war aus der Reichs-
wehr hervorgegangen. Die Reichswehr 
war seit 1919 die bewaffnete Streitmacht 
des Deutschen Reiches; sie bestand aus 
dem Reichsheer und der Reichsmarine. 
Oberster Befehlshaber der Reichswehr 
war der Reichspräsident, das Staats-
oberhaupt des Deutschen Reiches. Die 
Stärke der Reichswehr – Ausrüstung 
und Anzahl der Soldaten – war nach 
dem Ersten Weltkrieg, 1914–1918, den 
das Deutsche Reich verloren hatte, 
im Friedensvertrag von Versailles be-
stimmt worden.

Nach dem Vertrag war der Reichs-
wehr der Besitz von Angriffswaffen, 
wie zum Beispiel Panzern, schwerer 
Artillerie, Flugzeugen und Kampfgas 
verboten, die Schiffszahl der Marine 
wurde beschränkt, die Stärke des Land-
heeres durfte höchstens 100 000 Mann 
betragen. Weiterhin sollten nach den 
Bestimmungen des Versailler Friedens-
vertrages in der Reichswehr nur Berufs-
soldaten dienen; die einfachen Soldaten 
verpfl ichteten sich auf 12, die Offi ziere 
auf 25 Jahre Dienstzeit. Das bedeutete, 
es gab außer den freiwilligen Berufssol-
daten keine Wehrpfl ichtigen, die all-
jährlich eingezogen, für eine bestimm-
te Zeit im Wehrdienst ausgebildet und 
anschließend wieder in ihre Berufe ent-
lassen wurden.

Es gibt zahlreiche Berichte darüber, 
dass viele Offi ziere der Reichswehr die 
politischen Methoden der National-
sozialisten abgelehnt haben. Die Ziele 
von Hitlers Politik wurden jedoch weit-
gehend als richtig anerkannt. Hitler 

forderte die Aufhebung aller durch 
den Versailler Vertrag auferlegten mi-
litärischen Beschränkungen und die 
Wiederherstellung der Wehrhoheit. 
Unter den Offi zieren, die sich Hitler 
schon sehr früh anschlossen, war Ernst 
Röhm, bis 1923 aktiver Offi zier in der 
Reichswehr, der später Stabschef der 
SA, der Sturmabteilung der NSDAP, 
wurde. An Hitlers Putschversuch, der 
später Marsch auf die Feldherrnhalle ge-
nannt wurde, waren auch Mitglieder 
der Münchener Infanterieschule betei-
ligt.

In späterer Zeit verfolgten die Of-
fi ziere der Reichswehr den Auf- und 
Ausbau der nationalsozialistischen 
Kampfverbände SA und SS mit großem 
Misstrauen. Es scheint dies jedoch 
meist nur der Widerwille gegen eine 
entstehende Konkurrenz gewesen zu 
sein, denn es gibt zahlreiche Zeugnisse, 
aus denen zu ersehen ist, dass führende 
Offi ziere Hitler und seine Ziele eher 
wohlwollend eingeschätzt haben.

Sofort mit seiner Ernennung zum 
Reichskanzler am 30. Januar 1933 gab 
Hitler, bewusst gegen den Friedens-
vertrag von Versailles verstoßend, An-
weisung zur Aufrüstung der deutschen 
Reichswehr durch Aufstellung moto-
risierter Verbände sowie von Panzer-
truppen, Fallschirm- und Fliegerver-
bänden, zum Ausbau der Flotte und 
einer Verstärkung des Landheeres. 
Die Reichswehrführung begrüßte und 
unterstützte die Aufrüstung. Hohe 
Reichswehroffi ziere verhielten sich 
angesichts der nationalsozialistischen 
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Organisation des Oberkommandos der deutschen Armee

1. 1920–1934  Reichspräsident und oberster Befehlshaber

  Reichskanzler

  Reichswehrminister
 
 Chef der Heeresleitung  Chef der Marineleitung   

2. 1934–1938  Der Führer und Reichskanzler
  Oberster Befehlshaber

  Kriegsminister
  Oberbefehlshaber
 
 Oberbefehlshaber  Oberbefehlshaber Oberbefehlshaber
 des Heeres der Kriegsmarine der Luftwaffe

3. 1938–1941  Der Führer und Reichskanzler
  Oberster Befehlshaber, Kriegsminister
 
   Chef des Oberkommandos 
   der Wehrmacht

 Oberbefehlshaber  Oberbefehlshaber Oberbefehlshaber
 des Heeres der Kriegsmarine der Luftwaffe

4. 1941–1945  Der Führer und Reichskanzler
  Oberster Befehlshaber
  Oberbefehlshaber des Heeres
 
   Chef des Oberkommandos 
   der Wehrmacht

 Chef des Generalstabes des Heeres

  Oberbefehlshaber  Oberbefehlshaber
  der Kriegsmarine der Luftwaffe
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Machtergreifung politisch neutral: «Ich 
habe es mir zur Richtschnur gemacht, 
mich nur auf mein militärisches Gebiet 
zu beschränken und mich von jeder 
politischen Tätigkeit fernzuhalten»982; 
andere wurden nun offene Parteigän-
ger der Nationalsozialisten: «Jetzt ist 
das Unpolitischsein vorbei und es 
bleibt nur eins: der nationalen Bewe-
gung mit aller Hingabe zu dienen.»983

 Im Februar 1934 übernahm die Reichs-
wehr den Arierparagraphen: Jüdische 
deutsche Männer wurden in die Reichs-
wehr nicht mehr aufgenommen, jüdi-
sche Soldaten sollten  entlassen werden. 
Der einzige Konfl ikt zwischen Reichs-
wehr und NSDAP entstand durch die 
SA. Die Führer der SA wollten nach der 
Machtübernahme ihren Kampfverband 
zum entscheidenden Machtinstru-
ment und dem eigentlichen «Waffen-
träger der Nation»984 ausbauen. Anfang 
1934 versuchten Reichswehrminister 
von Blomberg und Generalmajor – spä-
ter Generalfeldmarschall – Reichenau, 
Hitler auf die von der SA ausgehende 
Gefahr für die Reichswehr aufmerk-
sam zu machen. Da Hitler in diesem 
Streit die Reichswehr unterstützte – er 
benötigte die erfahrenen Offi ziere drin-
gend zum Ausbau der Streitkräfte –, 
warf Röhm ihm Treulosigkeit vor. Am 
30. Juni 1934 fand das Ereignis statt, das 
die nationalsozialistische Propagan-
da später Röhm-Putsch nannte: Röhm 
wurde erschossen, die SA entmachtet.

Nach dem Tode des Reichspräsiden-
ten Paul von Hindenburg im Sommer 
1934 vereinigte Hitler durch Gesetz 

die Staatsämter des Reichskanzlers 
und des Reichspräsidenten in seiner 
Person. Hitler wurde dadurch auch 
Oberster Befehlshaber der Streitkräfte. 
Er bestimmte, dass von dem Zeitpunkt 
an Soldaten und Offi ziere ihren Eid 
nicht mehr auf die Verfassung und die 
Gesetze des Staates, sondern auf seine 
Person ablegen mussten: «Ich schwöre 
bei Gott diesen heiligen Eid, daß ich 
dem Führer des Deutschen Reiches und 
Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Be-
fehlshaber der Wehrmacht, unbedingt 
Gehorsam leisten und als tapferer Sol-
dat bereit sein will, jederzeit für diesen 
Eid mein Leben einzusetzen.»985

Für die widerstandslose Bereitschaft 
der Wehrmacht, einen persönlichen 
Gehorsamseid auf Hitler abzuleisten, 
gab Hitler im August 1934 der Reichs-
wehr das Versprechen: «So wie die Of-
fi ziere und Soldaten der Wehrmacht 
sich dem neuen Staat in meiner Person 
verpfl ichteten, werde ich es jederzeit 
als meine höchste Pfl icht ansehen, für 
den Bestand und die Unantastbarkeit 
der Wehrmacht einzutreten … getreu 
meinem eigenen Willen, die Armee als 
einzigen Waffenträger in der Nation zu 
verankern.»986

Diese Zusicherung wurde durch 
den von Hitler befohlenen Aufbau be-
waffneter Einheiten der SS, der Schutz-
staffel der NSDAP, zur gleichen Zeit 
gebrochen.

1935 wurde durch Wehrgesetz die 
allgemeine Wehrpfl icht eingeführt. 
Wehrdienstpfl ichtig wurden alle Män-
ner vom 18. bis 45. Lebensjahr. Juden 
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waren nach dem Gesetz vom aktiven 
Wehrdienst ausgeschlossen.

Mit dem Wehrgesetz war der 
Friedensvertrag von Versailles nicht 
nur durch heimliche Aufrüstung ge-
brochen, sondern auch durch Gesetz-
gebung. Die Westmächte protestierten, 
unternahmen aber nichts. Im Juni 1935 
schloss England ein Flottenabkommen 
mit Deutschland.

Mit propagandistisch geschickt auf-
gebauten unfairen und ungesetzlichen 
Methoden entledigte sich Hitler nach 
und nach der führenden Offi ziere, die 
ihm nicht ergeben waren.

Im Februar 1938 wurde der Reichs-
minister von Blomberg entlassen. 
Hitler übernahm selbst den unmittel-
baren Oberbefehl über die gesamte 
Wehrmacht. Zur gleichen Zeit entließ 
Hitler den Oberbefehlshaber des Hee-
res, Generaloberst von Fritsch. Hitler 
versammelte im Oberkommando der 
Wehrmacht ihm treu ergebene Offi zie-
re, allen voran die Generale Keitel und 
Jodl.

Im September 1938 schied der Chef 
des Generalstabes des Heeres Ludwig 
Beck aus dem aktiven Dienst. Er wurde 
später zu einer zentralen Figur des Wi-
derstandes deutscher Offi ziere gegen 
Hitler.

1939 zählte das Landheer der deut-
schen Wehrmacht über 2,7 Millionen 
Mann, die Luftwaffe verfügte über 
4 000 Flugzeuge. Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe war seit 1935 Hermann 
Göring.

Mit dem deutschen Überfall auf 

Polen am 1. September 1939 begann 
der Zweite Weltkrieg, 1939–1945. 
Die noch während der andauernden 
Kampfhandlungen in Polen durch Ein-
satzgruppen der Sicherheitspolizei vor-
genommenen Massenerschießungen 
an Juden und Polen und die während 
der Besatzungszeit in Polen verübten 
Verbrechen der SS-Einheiten gescha-
hen zumeist mit Duldung der Wehr-
macht. Im Juli 1940 gab der Oberkom-
mandierende der 18. Armee folgenden 
schriftlichen Befehl: «Ich betone die 
Notwendigkeit, dafür Sorge zu tragen, 
daß sich alle Soldaten der Armee, be-
sonders die Offi ziere, jeder Kritik an 
dem im Generalgouvernement durch-
geführten Kampf mit der Bevölkerung, 
zum Beispiel die Behandlung der pol-
nischen Minderheiten, der Juden und 
kirchlichen Angelegenheiten, enthal-
ten. Die völkische Endlösung dieses 
Volkskampfes, der an der Ostgrenze 
seit Jahrhunderten tobt, verlangt be-
sonders strenge Maßnahmen. Gewisse 
Einheiten von Partei und Staat sind mit 
der Durchführung dieses völkischen 
Ringens im Osten betraut. Der Soldat 
hat sich diesen Belangen anderer Ein-
heiten fernzuhalten.»987

Offi ziere, die sich gegen die ver-
brecherischen Handlungen der SS in 
Polen aufl ehnten, wurden von Hitler 
ihrer Posten enthoben. Ihm willfährige 
Offi ziere ließ Hitler befördern und in 
einfl ussreiche Stellungen setzen.

Mit dem deutschen Angriff auf die 
Sowjetunion im Juni 1941 wurde die 
Wehrmacht aktiv in das nationalso-
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zialistische Vernichtungs- und Lebens-
raum-Programm einbezogen.

Bereits im März 1941 hatte Hitler 
der Wehrmachtsführung erklärt, dass 
der kommende Krieg gegen die Sowjet-
union nicht nur ein Kampf der Waf-
fen, sondern eine Auseinandersetzung 
zweier Weltanschauungen sei, dass die 
Sowjetunion zerschlagen, die «jüdisch-
bolschewistische Intelligenz», die das 
Volk unterdrückt habe, «beseitigt»988 
werden müsse. Nach den Tagebuchauf-
zeichnungen des damaligen General-
stabschefs des Heeres führte Hitler aus, 
dass die deutsche Wehrmacht in dem 
geplanten Krieg «vom Standpunkt 
des soldatischen Kameradentums ab-
rücken» müsse; es ginge um die «Ver-
nichtung der bolschewistischen Kom-
missare und der kommunistischen 
Intelligenz … Das ist keine Frage der 
Kriegsgerichte.»989

Aufgrund der Weisungen Hitlers 
erließ das Oberkommando der Wehr-
macht noch vor Beginn des Russ-
landkrieges vor allem zwei Befehle, 
die in krassem Gegensatz zu den Be-
stimmungen des Völkerrechts und 
des Kriegsrechts standen und den 
Krieg gegen die Sowjetunion als einen 
Vernichtungskrieg bestimmten. Der 
«Erlaß über die Ausübung der Kriegs-
gerichtsbarkeit im Gebiet ‹Barbarossa› 
und über besondere Maßnahmen 
der Truppe»990 vom 13. Mai 1941 be-
stimmte, dass «Straftaten feindlicher 
Zivilpersonen» im Gebiet Barbarossa 
– damit war das Gebiet der Sowjet-
union gemeint – der Zuständigkeit der 

Militärgerichte bis auf weiteres entzo-
gen waren. Das bedeutete, dass jeder 
Rechtsschutz für die Zivilbevölkerung 
beseitigt wurde. Jeder Truppenführer 
hatte nach dem Erlass die selbständi-
ge Entscheidung, «Freischärler … im 
Kampf oder auf der Flucht schonungs-
los zu erledigen»; auch «alle anderen 
Angriffe feindlicher Zivilgruppen 
ge gen die Wehrmacht … sind von der 
Truppe auf der Stelle mit den äußers-
ten Mitteln bis zur Vernichtung des 
Angreifers niederzumachen.» Gegen 
Ortschaften, «aus denen die Wehr-
macht hinterhältig oder heimtückisch 
angegriffen wurde», sollten unver-
züglich auf Anordnung eines Offi   -
ziers «kollektive Gewaltmaßnah-
men»991 un ternommen werden. Der 
Erlass sah ebenfalls vor, dass der Ver-
folgungszwang im Fall von Vergehen 
deutscher Soldaten gegen feindliche 
Zivilpersonen aufgehoben wurde.

Hitlers schon im März 1941 im Zu-
sammenhang mit seinen Kriegsabsich-
ten geäußerter Standpunkt, dass die 
politischen Kommissare der sowjet-
russischen Armee keine Soldaten und 
nach ihrer Gefangennahme durch die 
Truppe zu erschießen seien, wurde von 
der Wehrmacht in den «Richtlinien für 
die Behandlung politischer Kommis-
sare»992 übernommen. Der so genann-
te Kommissarbefehl vom 6. Juni 1941 
bestimmte, sowjetische Kommissare, 
«wenn im Kampf oder Widerstand 
ergriffen, grundsätzlich sofort mit der 
Waffe zu erledigen»; politische Kom-
missare, die sich keiner feindlichen 

Wehrmacht



304

Handlung schuldig gemacht hatten, 
sollten zunächst unbehelligt bleiben; 
erst bei «der weiteren Durchdringung 
des Landes» sollte entschieden werden, 
ob sie «an Ort und Stelle belassen wer-
den können oder an die Sonderkom-
mandos abzugeben sind»; Kommissare, 
die im rückwärtigen Heeresgebiet «we-
gen zweifelhaften Verhaltens ergriffen 
werden, sind an die Einsatzgruppe bzw. 
Einsatzkommandos der Sicherheits-
polizei (SD) abzugeben»993.

In der Einleitung zum Kommis-
sarbefehl war aufgeführt: «In diesem 
Kampf ist Schonung und völkerrecht-
liche Rücksichtnahme diesen Elemen-
ten gegenüber falsch.»994

Die Truppenkommissare der so-
wjetischen Armee – verantwortlich für 
die politische Schulung der Soldaten 
– waren vollwertige Angehörige der 
kämpfenden Truppe; sie waren bewaff-
nete Uniformträger und an besonderen 
Abzeichen als Kommissare zu erken-
nen.

Entgegen den Bestimmungen des 
Völkerrechts und im Besonderen des 
Kriegsrechts sollten nach diesem 
Befehl Kriegsgefangene, die alle recht-
lichen Erfordernisse von Soldaten 
erfüllten, ohne kriegs- und standge-
richtliche Verfahren getötet werden. 
Mit der Bereitschaft, Truppenkommis-
sare zu erschießen, wurde die Wehr-
macht unmittelbar in die Verbrechen 
der nationalsozialistischen Führung 
verstrickt. Sowohl persönliche Zeugen-
aussagen als auch dienstliche Vollzugs-
meldungen geben Aufschluss darüber, 

dass der Kommissarbefehl in mehreren 
Fällen ausgeführt wurde.

Die im Kommissarbefehl ange-
führte Zusammenarbeit zwischen der 
Wehrmacht und Einsatzgruppen der 
Sicherheitspolizei und des SD beruhte 
auf einer Vereinbarung zwischen der 
Wehrmacht und dem Reichsführer-SS 
und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich 
Himmler, vom 26. März 1941. Danach 
hatten Sicherheitspolizei und Sicher-
heitsdienst der SS, SD, im rückwärtigen 
Armee- und Heeresgebiet die Aufgabe, 
«im Rahmen ihres Auftrages in eigener 
Verantwortung gegenüber der Zivilbe-
völkerung Exekutivmaßnahmen zu 
treffen»995.

Ende 1943 wurde – um den national-
sozialistischen Einfl uss in der Wehr-
macht zu verstärken – aufgrund eines 
Befehls Hitlers vom 22. Dezember 1943 
ein NS-Führungsstab beim Oberkom-
mando der Wehrmacht gebildet; der 
Befehl bestimmte weiterhin, dass den 
Kommandeuren der einzelnen Wehr-
machtsteile «NS-Führungsoffi ziere»996, 
abgekürzt NSFO, beigegeben werden 
sollten.

Nach dem 20. Juli 1944 musste die 
Wehrmacht wesentliche ihrer Befug-
nisse an die Waffen-SS und an die SS 
abgeben: die Führung des militärischen 
Geheimdienstes, das Kriegsgefange-
nenwesen und den Oberbefehl über 
das Ersatzheer, die Reservetruppen der 
Wehrmacht.

Kurz vor Ende des Krieges, als die 
Niederlage des Deutschen Reiches ab-
zusehen war, erließ Adolf Hitler am 
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19. März 1945 den Nero-Befehl. Danach 
sollten alle «militärischen Verkehrs-, 
Nachrichten-, Industrie- und Versor-
gungsanlagen sowie Sachwerte inner-
halb des Reichsgebietes, die sich der 
Feind für die Fortsetzung seines Kamp-
fes irgendwie sofort oder in absehbarer 
Zeit nutzbar machen kann»997, zerstört 
werden.

Diese Kriegstaktik der Zerstörun-
gen im eigenen Land wird als «Ver-
brannte Erde» bezeichnet; sie ist seit 
dem 17. Jahrhundert immer wieder zur 
Anwendung gekommen. Hitlers Nero-
Befehl wurde nur teilweise ausgeführt.

Generalfeldmarschall Wilhelm 
Keitel, Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht, und Generaloberst Alfred 
Jodl, Chef des Wehrmachtsführungs-
stabes im Oberkommando der Wehr-
macht, wurden im Nürnberger Prozess 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
Siehe Schaubild Organisation des Ober-
kommandos der deutschen Wehrmacht 
(S. 300), besetzte Gebiete, Generalgouver-
nement, 20. Juli, Waffen-SS, Nürnberger 
Prozess, Germanisierung, Lebensraum, 
Reichskonkordat.

Wehrwirtschaftsführer war ein Begriff, 
der 1936 geprägt wurde.

Wehrwirtschaftsführer waren vor 
allem Betriebsführer und Unternehmer, 
die Betriebe der Rüstungsindustrie oder 
andere kriegswichtige Unternehmen 
leiteten.

Zu Wehrwirtschaftsführern – Wehr-
wirtschaft bedeutete Kriegswirtschaft 
– ernannten der Wehrwirtschaftsstab 
der Wehrmacht und das Reichswirt-

schaftsministerium «deutsche Staats-
bürger, die sich um den materiellen 
Aufbau der Wehrmacht besondere Ver-
dienste erworben haben oder erwer-
ben»998.

Die Wehrwirtschaftsführer waren 
innerhalb ihrer Betriebe mit beson-
deren Vollmachten ausgestattet, um 
eine termin- und qualitätsgerechte 
Lieferung der in ihren Betrieben her-
gestellten Erzeugnisse garantieren zu 
können. Sie konnten Nachtarbeit an-
ordnen oder Versetzungen von Beleg-
schaftsangehörigen vornehmen, ohne 
die zuständigen Behörden um Geneh-
migung zu fragen.

Während des Zweiten Weltkrie-
ges, 1939–1945, waren die Wehrwirt-
schaftsführer uk-gestellt, das hieß 
– weil un abkömmlich –, vom Wehr-
dienst freigestellt. Sie konnten auch 
für ihre Belegschaftsmitglieder Uk-
Stellungen be fürworten.

Nach nationalsozialistischer Dar-
stellung aus dem Jahre 1937 kam mit 
der Ernennung zum Wehrwirtschafts-
führer «die freiwillige Mitarbeit der 
Wirtschaft an allen Aufgaben der Lan-
desverteidigung zum Ausdruck, ent-
sprungen aus der wehrwirtschaftlichen 
Gesinnung und aus der Verpfl ichtung 
jedes einzelnen an die Wehrmacht»999. 
Etwa seit März 1939 erhielten Wehr-
wirtschaftsführer ein besonderes Ab-
zeichen, das an der linken Brustseite 
des Jacketts getragen werden konnte. 
Siehe Vierjahresplan, Wehrmacht, Orga-
nisation Todt.

Weimarer System (Weimarer Republik). 
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System oder Weimarer System waren 
verächtliche Ausdrücke der National-
sozialisten für die nach dem Ersten 
Weltkrieg 1919 gegründete Weimarer 
Republik. In Reden und Veröffentli-
chungen beschimpften die führenden 
Nationalsozialisten die Einrichtungen 
der Republik, setzten deren Vertreter 
herab und verhöhnten ihre Verdiens-
te: «Hitler erfüllt das Vermächtnis der 
zwei Millionen toten Kameraden des 
Weltkrieges, die nicht starben für das 
heutige System der langsamen Vernich-
tung unseres Volkes … Sie alle werden 
… den Männern des Systems, die ihnen 
Freiheit und Würde versprachen, aber 
Steine und Phrasen statt Brot geben, 
zurufen: Euch kennen wir zur Genüge, 
jetzt sollt ihr uns kennenlernen!»1000

Die Bezeichnung Weimarer Repu-
blik bezog sich auf die republikanische 
Verfassung, die 1919 von der Verfas-
sungsgebenden Deutschen National-
versammlung in Weimar ausgearbeitet 
worden war. Danach war das Deutsche 
Reich eine demokratische Republik, 
das heißt, die Staatsgewalt ging vom 
Volke aus. Staatsoberhaupt war der 
Reichspräsident, der für sieben Jahre 
in geheimer Wahl vom Volk gewählt 
wurde. Der Reichspräsident ernannte 
den Reichskanzler. Die Gesetzgebende 
Versammlung war der Reichstag. Die 
Abgeordneten wurden von den demo-
kratischen Parteien als Kandidaten be-
nannt und vom Volk in geheimer Wahl 
gewählt.

Das deutsche Reichsgebiet war in 
17 Länder aufgeteilt. Die Länder hat-

ten eigene Verfassungen, eigene frei 
gewählte Parlamente – die Landtage – 
und für die Landesverwaltung eigene 
Regierungen. Finanzen, Außenpolitik 
und Verteidigung waren Reichsange-
legenheiten. Der Reichsrat bildete die 
Vertretung der Länder auf Reichs -
ebene.

Die Richtlinien der Politik des Rei-
ches bestimmte der Reichskanzler als 
Chef der Reichsregierung.

Der Reichspräsident vertrat das 
Deutsche Reich nach außen, er war 
Oberbefehlshaber der Streitkräfte und 
hatte das Recht, den Reichstag aufzulö-
sen und, «wenn im Deutschen Reiche 
die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung erheblich gestört oder gefährdet 
wird, die zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
nötigen Maßnahmen»1001 zu treffen.

Eine dieser Maßnahmen war laut 
Artikel 48 der Weimarer Verfassung 
die Möglichkeit, für die Zeit eines Not-
standes vorübergehend so genannte 
Notverordnungen zu erlassen. Mit 
solchen Notverordnungen setzten die 
Nationalsozialisten unmittelbar nach 
der Machtübernahme die meisten der in 
der Verfassung garantierten demokra-
tischen Grundrechte außer Kraft.

Die Weimarer Verfassung blieb 
auch nach der Machtübernahme 1933 
gültig – sie war jedoch von Hitler durch 
den Missbrauch ihrer Möglichkeiten 
tatsächlich außer Kraft gesetzt. Siehe 
Machtübernahme, Ermächtigungsgesetz, 
Gleichschaltung.

Weiße Rose war der Name einer Wider-
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standsgruppe in München, in der sich 
vorwiegend Studenten zusammenge-
funden hatten und in deren Mittel-
punkt die Geschwister Sophie und Hans 
Scholl, Alexander Schmorell, Christoph 
Probst und Willi Graf standen.

Mit dem Rat und der Unterstützung 
von Kurt Huber, einem Professor der 
Philosophie, begannen die Mitglieder 
der Weißen Rose im Frühjahr 1942, 
Flugblätter zu verteilen, in denen sie 
zum Kampf gegen Adolf Hitler und die 
Herrschaft der Nationalsozialisten auf-
riefen: «Obgleich wir wissen, daß die 
nationalsozialistische Macht militä-
risch gebrochen werden muß, suchen 
wir eine Erneuerung des schwer ver-
wundeten Geistes von innen zu errei-
chen. Dieser Wiedergeburt muß aber 
die klare Erkenntnis aller Schuld, die 
das deutsche Volk auf sich geladen hat, 
und ein rücksichtsloser Kampf gegen 
Hitler und seine allzu vielen Helfers-
helfer … vorausgehen.»1002

Die Mitglieder der Gruppe ver-
teilten die Flugblätter nicht nur in 
der Münchener Universität, sondern 
auch in anderen großen Städten wie 
Stuttgart, Frankfurt und Mannheim; 
die Gruppe unterhielt außerdem Ver-
bindungen zu Widerstandsgruppen 
an den Universitäten Hamburg, Berlin 
und Wien.

Während einer Rede des Gauleiters 
der NSDAP vor den Studenten der 
Münchener Universität, in der er die 
Studentinnen aufforderte, lieber Kin-
der in die Welt zu setzen als zu studie-
ren, kam es im Januar 1943 zu lauten 

Protesten in der Versammlung und 
am Nachmittag desselben Tages in der 
Münchener Innenstadt zu der ersten 
offenen Demonstration gegen Hitler 
und die Nationalsozialisten.

Anfang Februar 1943 wagten einige 
Mitglieder der Weißen Rose, mit wei-
ßer Ölfarbe Parolen gegen Hitler an die 
Wände der Universität zu malen. Am 
18. Februar 1943 wurden die Geschwis-
ter Scholl in der Universität verhaftet, 
als sie erneut Flugblätter verteilten. 
In dem letzten Flugblatt der Weißen 
Rose stand unter anderem: «Der Tag 
der Abrechnung ist gekommen, der 
Abrechnung der deutschen Jugend mit 
der verabscheuungswürdigsten Tyran-
nis, die unser Volk je erduldet hat. Im 
Namen der deutschen Jugend fordern 
wir vom Staat Adolf Hitlers die per-
sönliche Freiheit, das kostbarste Gut 
des Deutschen, zurück, um das er uns 
in der erbärmlichsten Weise betrog … 
Es gibt für uns nur eine Parole: Kampf 
gegen die Partei! Heraus aus den Partei-
gliederungen, in denen man uns weiter 
politisch mundtot halten will.»1003

Das Flugblatt schloss mit den Wor-
ten: «Unser Volk steht im Aufbruch ge-
gen die Verknechtung Europas durch 
den Nationalsozialismus, im neuen 
gläubigen Durchbruch von Freiheit 
und Ehre.»1004

In einem Prozess vor dem Volks-
gerichtshof wurden Sophie und Hans 
Scholl, 22 und 25 Jahre alt, Alexander 
Schmorell, 26 Jahre alt, und Willi Graf, 
25 Jahre alt, zum Tode verurteilt. Chris-
toph Probst, 24 Jahre alt, wurde am 
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19. Februar festgenommen. Alle fünf 
Widerständler wurden durch das Fall-
beil hingerichtet.

Kurze Zeit später wurde Professor 
Huber verhaftet, im April 1943 begann 
der Prozess gegen ihn und 13 weitere 
Mitglieder der Weißen Rose. In seinem 
Schlusswort bekannte sich Huber zu 
seinen Handlungen und sagte unter 
anderem: «Was ich bezweckte, war die 
Weckung der studentischen Kreise, 
nicht durch eine Organisation, son-
dern durch das schlichte Wort, nicht zu 
einem Akt der Gewalt, sondern zur sitt-
lichen Einsicht in bestehende schwere 
Schäden des politischen Lebens. Rück-
kehr zu klaren, sittlichen Grundsätzen, 
zum Rechtsstaat, zu gegenseitigem Ver-
trauen von Mensch zu Mensch, das ist 
nicht illegal, sondern umgekehrt die 
Wiederherstellung der Legalität.»1005

Huber wurde zum Tode verurteilt 
und im Juli 1943 hingerichtet, ebenso 
wie drei weitere Mitglieder der Weißen 
Rose. Siehe Kreisauer Kreis, Edelweiß-
piraten, Rote Kapelle, 20. Juli, Bekennende 
Kirche, Hitlerjugend.

Westwall. Siehe Dienstverpfl ichtung.
WHW. Siehe Winterhilfswerk.
Wilde Lager. Siehe Schutzhaftlager, Konzen-

trationslager.
Wilhelmstraßen-Prozess. Siehe Nürn-

berger Prozess.
Winterhilfswerk, WHW. Das Winterhilfs-

werk, auch Winterhilfe genannt, war 
eine alljährlich während der Winter-
monate von den Nationalsozialisten 
angeordnete Sammel- und Spenden-
aktion, die von der NSV, der National-

sozialistischen Volkswohlfahrt, unter 
Einbeziehung verschiedenster Orga-
nisationen der NSDAP durchgeführt 
wurde. Das Winterhilfswerk unter-
stand der Aufsicht durch das Propagan-
daministerium; der Ertrag des WHW 
sollte zur Unterstützung ausgewählter 
Hilfsbedürftiger verwendet werden. 
Das Winterhilfswerk wurde im Winter 
1933/34 zum ersten Mal mit großem 
Propagandaaufwand veranstaltet, die 
Aktion wurde als «das große Gemein-
schaftsopfer der Nation» hingestellt, 
«zu dem jeder Deutsche das Seine bei-
tragen muß»1006. Das Winterhilfswerk 
sollte eine «zusätzliche Fürsorgeak-
tion für alle wirklich hilfsbedürftigen 
Volksgenossen»1007 sein.

Wer hilfsbedürftig war, ging aus ei-
ner nationalsozialistischen Darlegung 
über die Aufgabenstellung der NSV 
hervor: «Darum werden nur rassisch 
wertvolle, erbgesunde Familien von der 
NSV unterstützt.»1008 Jüdische Familien 
oder Menschen mit vermeintlich erb-
bedingten Krankheiten wurden nicht 
zu den Hilfsbedürftigen gerechnet.

Bis zum Ende der nationalsozialisti-
schen Herrschaft in Deutschland, 1945, 
war das Winterhilfswerk ein alljähr-
lich in Werbeaufrufen angekündigtes 
und in Presse und Propaganda breit 
dargestelltes Ereignis. Die Bevölkerung 
wurde oft unter erheblichem Druck 
aufgefordert, ihre Beiträge zu den 
Spenden und Sammlungen zu leisten. 
In Aufrufen, die an alle Haushaltungen 
verteilt wurden, erinnerte die Winter-
hilfe säumige Spender daran, dass «der 
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nationalsozialistische Staat … diese 
fahnenfl üchtigen … Menschen, die … 
nur Rechte für sich beanspruchen, aber 
Pfl ichten und Volksgemeinschaft nicht 
kennen, auf die Dauer als Staatsbürger 
nicht anerkennen»1009 werde. Häufi g 
wurden in der Presse Menschen, die 
sich den angeblich freiwilligen Spen-
den entzogen, als «Saboteure des Win-
terhilfswerks»1010 angegriffen.

Neben den Haussammlungen, bei 
denen sich die Spender in Listen eintra-
gen mussten, wurden in jedem Jahr im 
Rahmen des Winterhilfswerks mehrere 
«Reichsstraßensammlungen»1011 ver-
anstaltet. Mitarbeiter der NSV, Angehö-
rige der Hitlerjugend, der SA, der SS und 
der Deutschen Arbeitsfront, DAF, auch 
hohe Parteiführer der NSDAP, Offi zie-
re, bekannte Künstler und Sportler ver-
kauften bei diesen Sammlungen Abzei-
chen, Bildheftchen in der Form kleiner 
Taschenkalender mit Fotografi en Adolf 
Hitlers, Holzfi guren oder Plaketten mit 
Märchenfi guren, Vögeln oder Blumen. 
Bei allen Abzeichen handelte es sich 
um Serien, wodurch die Sammelfreude 
– und damit Spendenfreude – geweckt 
werden sollte. Eine weitere Sammel-
aktion, die im Winter 1935/36 über 31 
Millionen Reichsmark erbrachte, war 
der «Eintopfsonntag»1012: Die gesamte 
Bevölkerung wurde an bestimmten 
Sonntagen aufgerufen, nur einfache 
Eintopfgerichte zu essen und das ge-
sparte Geld dem Winterhilfswerk zu 
spenden; Mitarbeiter der NSV gingen 
in die Haushalte, um den Ertrag ein-
zusammeln. Wenige Menschen hatten 

den Mut, eine Spende zu verweigern. 
An den Eintopfsonntagen veranstal-
tete das Winterhilfswerk auch häufi g 
Gemeinschaftsessen auf öffentlichen 
Plätzen zugunsten des WHW.

1937 wurde nach nationalsozialis-
tischen Angaben der höchste Spen-
denertrag durch die «Barspende»1013 
erzielt. Barspende hieß, dass in den 
meisten Betrieben in den Monaten Ok-
tober bis März allen Lohn- und Gehalts-
empfängern ein Betrag für das WHW 
– zwischen zehn und fünfzehn Prozent 
der Lohnsteuer – zusammen mit ihren 
Pfl ichtabgaben als freiwillige Spende 
abgezogen wurde. Auf den Lohnstrei-
fen war eine besondere Spalte für die 
Winterhilfsspende aufgeführt.

Dieses Abzugsverfahren wurde den 
Betroffenen einfach bekannt gegeben: 
«Der Vereinfachung halber werden 
daher vom 1. Oktober ab die entspre-
chenden Beträge von den Lohn- und 
Gehaltsabzügen aller Arbeitskame-
raden einbehalten und an das WHW 
abgeführt werden.»1014

Außer den Geldspenden wurden 
Sachspenden gesammelt. Die Bauern 
wurden aufgefordert, zentnerweise 
Kartoffeln oder Zucker zu spenden, je-
der Haushalt wurde zu «Lebensmittel-
pfundsammlungen»1015, zum Beispiel 
Mehl, Zucker oder Grieß, aufgerufen. 
Helfer des WHW verteilten dafür Tü-
ten mit entsprechenden Aufdrucken: 
1 Pfund Zucker, 1 Pfund Mehl und so 
fort. Die gefüllten Tüten wurden nach 
etwa zwei Wochen von dem Blockwal-
ter der NSV, dem zuständigen Vertreter 

Winterhilfswerk, WHW
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der NSV im Block, abgeholt, wobei der 
Blockwalter wieder leere Tüten zur 
erneuten Füllung übergab.

Das Winterhilfswerk brachte sehr 
hohe Geldsummen ein. Nach natio-
nalsozialistischen Angaben betrugen 
die Einnahmen des WHW 1933/34 
358 Millionen Reichsmark, bei der 
 letzten Sammlung vor Beginn des 
Zweiten Weltkrieges 566 Millionen 
Reichsmark. Während des Zweiten 
Weltkrieges wurde das Winterhilfs-
werk als Kriegswinterhilfswerk be-
zeichnet. Die Sammelaktionen gin-
gen unverändert weiter. Im Winter 
1942/43 erbrachten die Sammlungen 
1 595 Millionen.

Aus den nur unregelmäßig veröf-
fentlichten Abrechnungen des WHW 
ging hervor, daß die Einnahmen zu-
nehmend nicht im Rahmen der Winter-
hilfe verteilt, sondern für die laufende 
Wohlfahrtsarbeit der Nationalsozia-
listen, vor allem der NSV verwendet 
wurden. Siehe Wunschkonzert, Deutsche 
Arbeitsfront, Judenverfolgung, erbkranker 
Nachwuchs, Volksgemeinschaft.

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt,
  WVHA. Siehe SS, Schema S. 254–257, 

Konzentrationslager.
Wolfsschanze. Siehe Führerbunker.
Wunderwaffen war während der letzten 

Jahre des Zweiten Weltkrieges, 1939–
1945, ein Schlagwort der nationalsozia-
listischen Propaganda, das – nachdem 
sich seit dem Winter 1942/43 die deut-
sche Niederlage deutlich abzuzeichnen 
begann – in der deutschen Bevölkerung 
die Hoffnung auf eine entscheidende 

Wende der Kämpfe durch neue Waffen 
wecken sollte.

Mitte 1944 war die Stimmung der 
deutschen Bevölkerung verzweifelt 
und weitgehend hoffnungslos. In 
einem der regelmäßigen Stimmungs-
berichte des Propagandaministeriums 
stand: «Die Bevölkerung treibe immer 
mehr dem Glauben entgegen, daß der 
Krieg nicht mehr gewonnen werden 
könne, wenn nicht ein Wunder ge-
schehe.» 1016

Deshalb wurde vom Propaganda-
ministerium die Hoffnung auf den Ein-
satz kriegsentscheidender deutscher 
Wunderwaffen genährt. Wie sich wäh-
rend des Nürnberger Prozesses heraus-
stellte, hatte «Goebbels ein Spezialres-
sort zur Verbreitung dieser Gerüchte 
eingerichtet»1017.

Der damalige Rüstungsminister Al-
bert Speer erklärte dagegen: «Ich kann 
von mir aus nur sagen, daß ich diesen 
Gerüchten aufs energischste entgegen-
treten werde … Ich habe immer wieder 
gesagt, daß Wunderwaffen nicht zu er-
warten sind, und habe auch dem Füh-
rer mehrmals schriftlich gegeben, daß 
ich diese ganze Propaganda für absolut 
verkehrt halte.»1018

1944 verfügte die deutsche Wehr-
macht tatsächlich über zwei neuartige 
Waffen, die seit Juni beziehungsweise 
September 1944 eingesetzt wurden, die 
V1 – ein ferngesteuerter Flugkörper 
mit Stahltriebwerk, der 1 000 Kilo-
gramm Sprengstoff beförderte – und 
die V2 – eine Flüssigkeitsrakete, die 
ebenfalls 1 000 Kilogramm Spreng-

Wirtschafts-Verwaltungshauptamt, WVHA
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stoff transportierte. V war die Abkür-
zung für Vergeltungswaffe. Mit den 
weitreichenden Raumwaffen wurden 
insbesondere die Städte London und 
Antwerpen beschossen. Die Geschosse 
richteten schwere Schäden an, und 
sie verbreiteten Schrecken unter der 
Bevölkerung der beschossenen Städte, 
da es gegen die anfl iegende V2 – auf-
grund ihrer Geschwindigkeit – keine 
Vorwarnung gab.

Mit V1 und V2 wurde keine Wende 
des Krieges herbeigeführt. Siehe Volks-
sturm, besetzte Gebiete, totaler Krieg, Pro-
pagandaministerium, Deutsche Wochen-
schau.

Wunschkonzert. Das «Wunschkonzert für 
die Wehrmacht»1019 war von 1939, dem 
ersten Jahr des Zweiten Weltkrieges, 
bis 1944 eine der beliebtesten Rund-
funksendungen in Deutschland. Es 
wurde jeden Sonntag von 16 bis 20 Uhr 
als öffentliche Sendung mit Publikum 
aus dem Großen Sendesaal in Berlin 
ausgestrahlt. Die Sendung sollte eine 
Verbindung zwischen den Soldaten 
an der Front und den Angehörigen in 
der Heimat herstellen und ihr Gefühl 
für die Zusammengehörigkeit aller in 
der oft beschworenen Volksgemeinschaft 
festigen.

Eingerahmt von klassischer Musik, 
vor allem aber von Schlagern, Schnul-
zen, Märschen, Volks- und Soldatenlie-
dern, wurden Nachrichten, Grüße und 
Wünsche von der Front in die Heimat 
und umgekehrt übermittelt. Oft war es 
nach langer Zeit die erste Nachricht, die 
Menschen voneinander erhielten. Vor-

gelesen wurden die Grüße, häufi g als 
Gedichte geschrieben, von berühmten 
Schauspielern, es sangen und spielten 
die bekanntesten Künstler.

Ein beliebter Teil der Sendung war, 
eingeleitet von Säuglingsgeschrei, das 
«Geburtenregister»1020: Oft erfuhren 
Soldaten so von der Geburt ihres Kin-
des, lange bevor die Feldpost mit der 
briefl ichen Nachricht sie erreichen 
konnte.

Das erste Geschenk eines Hörers 
von einem halben Pfund Butter für 
jede Mutter eines in der Sendung an-
gesagten Babys löste eine nicht enden 
wollende Spendenaktion in den fol-
genden Sendungen aus: Von Küchen-
einrichtungen über Babywagen zu 
Rasierklingen, Zigaretten, Lebensmit-
teln und Urlaubsplätzen für Soldaten 
wurde nahezu alles gespendet.

Die Live-Sendung wurde vom 
Pro pagandaministerium und von der 
Wehrmacht aufmerksam kontrolliert. 
Das Programm wurde vom Reichspro-
pagandaminister Joseph Goebbels drei 
Tage vor der Sendung begutachtet; 
trotzdem gab es oft in letzter Minute 
Änderungen, wenn zum Beispiel noch 
telegrafi sche Grüße oder Nachrichten 
eintrafen. Ein Zensuroffi zier der Wehr-
macht hatte Vollmacht, die Sendung 
bei ihm verdächtigen Ablauf unter 
dem Vorwand einer technischen Stö-
rung sofort abzubrechen.

Entstanden war das «Wunsch-
konzert für die Wehrmacht» aus dem 
«Wunschkonzert für das Winterhilfs-
werk»1021, das 1935 von einem Ansager 

Wunschkonzert



312

beim Deutschlandsender in Berlin an-
geregt worden war. Diese Sendung lief 
jedes Winterhalbjahr bis März 1939. 
Für die Erfüllung der Hörerwünsche 
wurde Geld gespendet, das dem Win-

terhilfswerk übergeben wurde, einer 
Einrichtung der NSV, der Nationalso-
zialistischen Volkswohlfahrt. Siehe 
Heimatfront, Volksgemeinschaft, Reichs-
rundfunkkammer.

Zelle, Zellenleiter

Z
Zelle, Zellenleiter. Siehe Blockleiter.
Zeppelinfeld. Siehe Bauten des Führers.
Zigeunerfrage. Der Begriff «Zigeuner-

frage»1022 wurde von den Nationalso-
zialisten in Erlassen und deren Ausfüh-
rungsbestimmungen angewendet, in 
denen sie die Verfolgung der in Europa 
lebenden ethnischen, das heißt völ-
kischen, Minderheiten der Sinti und 
Roma (Zigeuner) anordneten.

Mit dem «Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen 
Ehre» vom 15. September 1935, dem 
Blutschutzgesetz, legten die National-
sozialisten die Grundlage für die Ver-
folgung aller der Menschen, die sie 
nach ihrer abwegigen Rassenlehre als 
artfremd bezeichneten. Im Mittelpunkt 
dieser Lehre stand die Behauptung, 
es gäbe höher- und minderwertige 
menschliche Rassen: Die Deutschen 
zählten danach in ihrer Mehrzahl zu 
der hochwertigen nordischen Rasse; Ju-
den, Sinti und Roma, Schwarze, Polen, 
Russen und alle Slawen in den nicht 

mit Deutschland verbündeten Staaten 
dagegen seien Angehörige minder-
wertiger Rassen; Träger der Rasse-Ei-
genschaften sei das Blut.

Mit Beginn der nationalsozialisti-
schen Herrschaft 1933 wurden Sinti 
und Roma in immer größerer An -
zahl «rassenbiologisch untersucht»1023: 
Ihre Körper- und Gesichtsmerkmale 
wurden vermessen und verglichen, 
es wurden so bezeichnete Gutachten 
erstellt, um «die Regelung der Zigeu-
nerfrage aus dem Wesen dieser Rasse 
heraus in Angriff zu nehmen»1024. Zur 
Kennzeichnung wurden unter ande-
ren Unterscheidungen wie «Zigeuner-
mischlinge» oder «Reinrassige Sinte- 
und Lalleri-Zigeuner»1025 aufgestellt. 
Zunehmend wurden die Lebensbedin-
gungen der Sinti und Roma erschwert, 
ihr Lebensraum eingeschränkt.

1936, verstärkt im Juli 1938 im Zuge 
einer Verhaftungsaktion gegen Asozia-
le, wurden auch Sinti und Roma in Ar-
beitslager eingewiesen.
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1937 wurden Berufsverbote für 
Selbständige und Beamte erlassen.

Im Dezember 1938 wurde nach dem 
von Heinrich Himmler, Reichsführer-SS 
und Chef der Deutschen Polizei, verfüg-
ten Runderlass zur «Bekämpfung der 
Zigeunerplage»1026 die Verfolgung der 
Sinti und Roma verschärft: erkennungs-
dienstliche Maßnahmen und «ras-
senbiologische Untersuchungen»1027 
wurden auf Kinder ausgedehnt, ihre 
Durchführung mit polizeilichen Maß-
nahmen erzwungen, die Erlangung 
von Ausweispapieren wie Pässen, 
Wandergewerbebescheinigungen und 
Führerscheinen erschwert. Ab Oktober 
1939 durften Sinti und Roma ihren 
Wohnsitz nicht mehr verlassen. Bei 
Zuwiderhandlung gegen angeordnete 
Maßnahmen wurde die Einweisung in 
ein Konzentrationslager, KZ, verfügt. Um 
den Abtransport in die KZ zu gewähr-
leisten, wurden Sammellager einge-
richtet.

Im Mai 1940 folgten Verhaftungen 
und erste Verschleppungen ganzer 
Familien zur Zwangsarbeit in das Ge-
neralgouvernement. Im März 1943 wur-
den über 22 000 Sinti und Roma aus elf 
Ländern Europas in das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau, in das für sie 
erstellte «Zigeunerlager»1028, transpor-
tiert. Wie auch in anderen KZ starben 
sie durch Fronarbeit geschwächt, an 
Krankheiten, durch Misshandlungen 
und infolge medizinischer Experimen-
te, die von SS-Ärzten an Häftlingen vor-
genommen wurden.

Im Verlauf des Krieges wurden in 

den von der deutschen Wehrmacht be-
setzten Gebieten Tausende von Sinti und 
Roma bei Massenerschießungen durch 
die Einsatzgruppen der SS ermordet.

Nach dem aktuellen Stand der For-
schung – auf der Grundlage vorhan-
dener Unterlagen und nach Berichten 
Überlebender – haben während der 
Zeit der nationalsozialistischen Herr-
schaft 1933–1945 mehr als 500 000 
Sinti und Roma aus ganz Europa den 
Tod gefunden.

«Sinti und Roma» ist der in der 
Bundesrepublik Deutschland offi ziell 
und zunehmend auch in der Umgangs-
sprache benutzte Begriff für die ins-
besondere von den Nationalsozialisten 
diskriminierend benutzte Bezeichnung 
«Zigeuner» für Menschen der Volks-
gruppen Sinti, Roma, Lovara, Klade-
rasch, Lalleri, Manouche, Jerli, Jenischen 
und weiterer. Siehe arisch, Nürnberger 
Gesetze, Judenverfolgung, Ehetauglichkeits-
zeugnis, Untermensch, Blutschutzgesetz.

Zwangsarbeiter. Siehe Fremdarbeiter.
20. Juli. Das Datum ist zum Kennzeichen 

des aktiven militärischen Widerstan-
des gegen Adolf Hitler und die durch 
ihn ausgeübte nationalsozialistische 
Gewaltherrschaft geworden.

Am 20. Juli 1944 versuchte Oberst 
Claus Graf Schenk von Stauffenberg 
Adolf Hitler in dessen Wolfsschanze 
genannten Hauptquartier bei Rasten-
burg im ehemaligen Ostpreußen mit 
einer Sprengladung zu töten. Nach 
dem Attentat sollte General Fellgiebel 
die Nachrichtenzentrale des Führer-
hauptquartiers abschalten und damit 

20. Juli
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die nationalsozialistischen Führer für 
die entscheidenden Stunden nach Hit-
lers Tod von der Außenwelt abschnei-
den. Zu gleicher Zeit sollten die im 
Berliner Oberkommando des Heeres 
in der Bendlerstraße versammelten 
Offi ziere des Widerstandes das Stich-
wort «Walküre»1029 ausgeben. Der 
«Walküre»-Plan war eine für den Fall 
innerer Unruhe in Deutschland vor-
gesehene Maßnahme: Alle verfügba-
ren Einheiten des Ersatzheeres sollten 
die strategischen Schlüsselpositionen, 
Kom mandozentralen, Behörden, Mi-
nisterien, Rundfunk-, Bahn- und Fern-
meldezentralen besetzen.

Vom Widerstandskreis sollte zu-
gleich mit dem Stichwort Walküre 
der Befehl zur Verhaftung aller SS-, 
Gestapo- und Parteiführer gegeben wer-
den. In der Bendlerstraße war auch der 
verabschiedete Generaloberst Ludwig 
Beck anwesend. Er war als zukünftiges 
Staatsoberhaupt vorgesehen und eine 
der zentralen Persönlichkeiten des 
Widerstandes.

Das Attentat auf Hitler misslang 
jedoch, da die Besprechung, an der 
Stauffenberg teilnahm, statt im Führer-
bunker in der Lagebaracke des Führer-
hauptquartiers stattfand. In dem leicht 
gebauten Holzgebäude verpuffte die 
Hauptwirkung der Explosion. Hitler 
wurde nur leicht verletzt. Das Stich-
wort Walküre wurde zu spät ausgege-
ben und nur zum Teil befolgt. Nur in 
Paris und Wien waren alle SS- und Par-
teiführer vollzählig verhaftet worden. 
Der von Stauffenberg und hohen Of-

fi zieren der Wehrmacht geplante Staats-
streich konnte nicht stattfi nden.

Der militärische Widerstandskreis 
hatte sich bereits 1938 gebildet; an 
seiner Spitze stand der Generaloberst 
Ludwig Beck, der damalige Chef des 
Generalstabes des Heeres. Auch nach-
dem Beck – er wollte nicht länger die 
Verantwortung für Hitlers militärische 
Pläne übernehmen – um seine Ent-
lassung nachgesucht hatte, blieb er im 
Mittelpunkt der Widerstandsgruppen, 
an denen auch führende Männer aus 
dem bürgerlichen Widerstand beteiligt 
waren. Die Offi ziere arbeiteten mehre-
re Umsturzpläne aus – zuerst vor dem 
deutschen Einmarsch in die Tschecho-
slowakei, dann vor dem Angriff auf 
Frankreich, schließlich während des 
Krieges gegen die Sowjetunion Ende 
1941. Keiner der Pläne kam zur Aus-
führung. Im entscheidenden Augen-
blick zögerten immer wieder einige 
der Offi ziere.

Angesichts der anfänglichen Erfolge 
der deutschen Wehrmacht zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges erschien vie-
len die Stimmung unter den jüngeren 
Offi zieren und in der deutschen Bevöl-
kerung für einen Staatsstreich nicht 
günstig. Die unmittelbaren Vorberei-
tungen für das Attentat vom 20. Juli 
1944 begannen erst im Laufe des Jahres 
1943, als sich die militärische Nieder-
lage der deutschen Wehrmacht bereits 
deutlich abzeichnete. In dem Bestre-
ben, eine weitere Zerstörung Europas 
zu verhindern, entschieden sich die 
Offi ziere jetzt zu einem Anschlag auf 

20. Juli



315

Hitler. Drei Versuche während des 
Jahres 1943 scheiterten infolge unvor-
hersehbarer Zufälle.

Im August 1943 schloss sich Stauf-
fenberg dem Widerstandskreis an. Im 
Frühjahr 1944 erhielt er einen militäri-
schen Posten, der ihm direkten Zugang 
zu Hitler verschaffte; Stauffenberg 
entschloss sich, den Anschlag selbst 
auszuführen. Am 20. Juli 1944 legte er 
eine Sprengstoffl adung mit Zeitzün-
der, verborgen in seiner Aktentasche, 
im Besprechungsraum ab. In der An-
nahme, der Anschlag sei geglückt, fl og 
Stauffenberg wie geplant nach Berlin 
zurück. Er wusste nicht, dass Hitler 
bei dem Attentat nur leicht verletzt 
worden war.

Die von Hitler sofort befohlenen 
Gegenmaßnahmen machten den Um-
sturz zunichte. Noch am Abend des-
selben Tages wurden Stauffenberg und 
drei andere hohe Offi ziere des Wider-
standskreises im Innenhof des Bendler-
blocks standrechtlich erschossen. Beck 
beging einen qualvollen Selbstmord. 
Genaue Zahlen über die Opfer des Wi-
derstandes, die im Zusammenhang mit 

dem 20. Juli verhaftet, angeklagt und 
hingerichtet wurden, sind nach dem 
heutigen Kenntnisstand nicht anzuge-
ben. Gegen zahlreiche Widerständler 
– darunter viele Mitglieder des Kreis-
auer Kreises, die schon 1941, verstärkt 
1944 Kontakte zu dem Widerstands-
kreis der Offi ziere aufgenommen hat-
ten – fanden entwürdigende Prozesse 
vor dem Volksgerichtshof statt. Gegen 
alle Angeklagten wurde die Todesstrafe 
verhängt; viele wurden – um sie noch 
im Sterben zu entehren – im Gefängnis 
Plötzensee in Berlin an Fleischerhaken 
aufgehängt und erwürgt. Gegen ver-
mutliche Mitwisser der Verschwörung 
entfesselte die Gestapo eine gnadenlo-
se Menschenjagd; gegen die Familien-
angehörigen der Widerständler wurde 
Sippenhaftung verhängt.

Im Bendlerblock befi ndet sich heu-
te die «Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand», 1953 wurde die «Gedenkstätte 
Plötzensee» eingerichtet. Siehe Kreis-
auer Kreis, Weiße Rose, Rote Kapelle, Edel-
weißpiraten, Bekennende Kirche, Wehr-
macht.

20. Juli
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Zeittafel

Kursiv gesetzte Begriffe verweisen auf die ent-
sprechenden Stichwörter des Lexikons.

1920
Gründung der NSDAP

1921
Aufstellung der Sturmabteilung, SA, als 
Kampf- und Schutztruppe der NSDAP

1923
9. November Putschversuch der National-
sozialisten in München. Siehe Marsch auf die 
Feldherrnhalle
November Verbot der NSDAP

1924
26. Februar Beginn des Hochverratspro-
zesses gegen Adolf Hitler und zehn weitere 
Angeklagte wegen des Marsches auf die Feld-
herrnhalle

1925
Adolf Hitlers «Mein Kampf», Band 1, erscheint.
Gründung der Schutzstaffel, SS, zum per-
sönlichen Schutz Adolf Hitlers
27. Februar Neugründung der NSDAP

1926
Gründung der Hitlerjugend, HJ, als Jugend-
organisation der NSDAP

1929
24. Oktober «Schwarzer Freitag», Zu-
sammenbruch der New Yorker Börse. Siehe 
Machtübernahme

1930
Frühjahr Gründung des BDM, Bund 
Deutscher Mädel

1931
15. Januar Einrichtung der Nationalsozialis-
tischen Betriebszellen-Organisation, NSBO
Oktober Gründung der NS-Frauenschaft
11. Oktober Bildung der Harzburger Front. 
Siehe Machtübernahme

1932
31. Juli Reichstagswahl, in der die NSDAP 
37,3 Prozent der Wählerstimmen erhält und 
stärkste Partei im Reichstag wird

1933
30. Januar Ernennung Adolf Hitlers zum 
Reichskanzler. Siehe Machtübernahme
1. Februar Notverordnung zur Aufl ösung des 
Reichstages und Abhaltung von Neuwahlen 
am 5. März. Siehe Machtübernahme
27. Februar Reichstagsbrand
28. Februar Verordnung des Reichspräsiden-
ten zum Schutz von Volk und Staat. Siehe 
Reichstagsbrandverordnung
März Einrichtung des ersten staatlichen 
 Konzentrationslager, KZ, in Dachau bei 
München
5. März Reichstagsneuwahlen: die NSDAP 
erhält 43,9 Prozent der Wählerstimmen. 
Siehe Machtübernahme
13. März Einrichtung des Propagandaministe-
riums unter Leitung von Dr. Joseph Goebbels
21. März Bildung von Sondergerichten
24. März Gesetz zur Behebung der Not von 
Volk und Staat. Siehe Ermächtigungsgesetz
29. März Gesetz über Verhängung und Voll-
zug der Todesstrafe, die so genannte Lex van 
der Lubbe. Siehe Reichstagsbrand
31. März Vorläufi ges Gesetz zur Gleich-
schaltung der Länder mit dem Reich. Siehe 
Gleichschaltung
1. April Die NSDAP ruft zur Ächtung 
jüdischer Geschäfte auf; mit dieser ersten 
öffentlichen Gewaltmaßnahme gegen jü-
dische Bürger im Deutschen Reich beginnt 
die nationalsozialistische Judenverfolgung
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7. April Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums. Siehe Berufsbeamtenge-
setz, Arierparagraph
7. April Zweites Gesetz zur Gleichschaltung 
der Länder mit dem Reich. Siehe Gleich-
schaltung
10. April Erklärung des 1. Mai zum Feiertag 
der Nationalen Arbeit
Mai Gründung der NSV, der National-
sozialistischen Volkswohlfahrt e. V.
2. Mai Zerschlagung der Freien Gewerkschaf-
ten durch gewaltsame Aktion der National-
sozialisten. Siehe Feiertag der Nationalen 
Arbeit
10. Mai Bücherverbrennung
10. Mai Gründung der Deutschen Arbeitsfront, 
DAF
19. Mai Gesetz über Treuhänder der Arbeit
22. Juni Verbot der SPD. Siehe Gleichschaltung
27. Juni Gesetz über die Gründung der 
Gesellschaft Reichsautobahnen
Juli Gesetz über den Widerruf von Ein-
bür gerungen und die Aberkennung der 
deutschen Staatsangehörigkeit. Siehe Bücher-
verbren nung
14. Juli Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Siehe erbkranker Nachwuchs
14. Juli Gesetz gegen die Neubildung von 
Parteien. Siehe Gleichschaltung
19. Juli Verbot der Nationalsozialisten in 
Österreich. Siehe Anschluss Österreichs an das 
Deutsche Reich
20. Juli Vertrag zwischen dem Deutschen 
Reich und dem Vatikan. Siehe Reichskonkordat
21. September Gründung des Pfarrernot-
bundes, aus dem die Bekennende Kirche 
hervorging
22. September Gesetz über die Bildung der 
Reichskulturkammer. Siehe Reichskultur-
kammer
29. September Reichserbhofgesetz. Siehe 
Erbhof
4. Oktober Schriftleitergesetz

November Gründung der NS-Gemeinschaft 
Kraft durch Freude, KdF
1. Dezember Gesetz zur Sicherung der 

Einheit von Partei und Staat. Siehe Gleich-
schaltung

1934
Umsturzversuch der Nationalsozialisten in 
Österreich, Ermordung des Bundeskanzlers 
Engelbert Dollfuß. Siehe Anschluss Österreichs 
an das Deutsche Reich
3. Januar Gesetz über den Neuaufbau des 
Reiches. Siehe Gleichschaltung
20. Januar Gesetz zur Ordnung der na-
tionalen Arbeit. Siehe Betriebsführer
24. April Errichtung des Volksgerichtshofes
3. Juli Gesetz über Maßnahmen der Staats-
notwehr. Siehe Röhm-Putsch
1. August Gesetz über das Staatsoberhaupt 
des Deutschen Reiches. Siehe Führer und 
Reichskanzler
2. August Tod des Reichspräsidenten von 
Hindenburg. Siehe Führer und Reichskanzler
19. August Volksabstimmung über das Ge-
setz über das Staatsoberhaupt des Deutschen 
Reiches. Siehe Führer und Reichskanzler
20. Dezember Gesetz gegen heimtückische 
Angriffe auf Staat und Partei und zum 
Schutz der Parteiuniform. Siehe Heimtücke-
gesetz

1935
26. Februar Gesetz über die Einführung 
eines Arbeitsbuches. Siehe Arbeitsbuch
21. Mai Wehrgesetz. Siehe Wehrmacht
26. Juni Einführung der Arbeitsdienstpfl icht. 
Siehe RAD
15. September Nürnberger Gesetze (Reichs-
bürgergesetz und Blutschutzgesetz)
18. Oktober Gesetz zum Schutze der Erb-
gesundheit des deutschen Volkes. Siehe 
Ehetauglichkeitszeugnis
14. November Erste von 13 Folgeverord-
nungen zum Reichsbürgergesetz. Siehe Juden-
verfolgung
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1936
August Olympische Spiele in Berlin. Siehe 
Judenverfolgung
20. September Ausdehnung der Befugnisse 
der Gestapo Preußens auf ganz Deutschland
18. Oktober Verordnung zur Durchführung 
des Vierjahresplans
25. November Antikominternpakt zwischen 
dem Deutschen Reich und Japan
1. Dezember Gesetz über die Hitlerjugend

1937
7. Juli Beginn des japanisch-chinesischen 
Krieges, der sich ab 1941 im Zweiten Welt-
krieg fortsetzt
6. November Beitritt Italiens zum Antikom-
internpakt

1938
Einrichtung der Organisation Todt, der 
staatlichen Bauorganisation
für die Errichtung militärischer Anlagen
26. Januar Erlass über Arbeitsscheue
15. Februar Einführung des Pfl ichtjahrs für 
weibliche Arbeitskräfte in der Land- und 
Hauswirtschaft
12. März Einmarsch der Deutschen Wehr-
macht in Österreich. Siehe Anschluss Öster-
reichs an das Deutsche Reich
Erster Einsatz von Einsatzgruppen
13. März Anschluss Österreichs an das Deutsche 
Reich
Mai Gesetz über Einziehung von Erzeug-
nissen entarteter Kunst. Siehe entartete 
Kunst
22. Juni Verordnung zur Einführung der 
Dienstverpfl ichtung
17. August Kriegssonderstrafrechtsverord-
nung. Siehe Wehrkraftzersetzung
29./30. September Münchener Abkommen
1. Oktober Besetzung des Sudetenlandes 
durch die Deutsche Wehrmacht. Siehe 
Münchener Abkommen
9. November Pogrome gegen
jüdische Bürger. Siehe Kristallnacht

1939
15. März Besetzung der Tschechoslowakei 
durch die Deutsche Wehrmacht. Siehe 

Münchener Abkommen
16. März Gründung des Protektorats Böhmen 
und Mähren
19. Mai Militärpakt Frankreichs mit Polen
22. Mai Freundschafts- und Bündnispakt 
zwischen Deutschland und Italien. Siehe 
Stahlpakt
23. August Hitler-Stalin-Pakt
25. August Beistandspakt Groß  britannien–
Polen
28. August Einführung der Lebensmittelkarten
1. September Überfall auf Polen, Beginn 
des Zweiten Weltkrieges. Siehe Wehrmacht, 
Hitler-Stalin-Pakt
3. September Kriegserklärungen Groß-
britanniens und Frankreichs an das Deutsche 
Reich
5. September Verordnung gegen Volks-
schädlinge
27. September Einrichtung des Reichssicher-
heitshauptamts, RSHA
Oktober Euthanasiebefehl Hitlers.
Erste Zwangsverpfl ichtungen von Polen 
zum Arbeitseinsatz in Deutschland. Siehe 
Fremdarbeiter
23. November Einführung des Judensterns 
in den von deutschen Truppen besetzten 
 polnischen Gebieten. Siehe Generalgouver-
nement

1940
9. April Besetzung Dänemarks und 
Norwegens durch die Deutsche Wehrmacht. 
Siehe besetzte Gebiete
Mai Einrichtung des KZ Auschwitz
10. Mai Überfall der Deutschen Wehrmacht 
auf Holland, Belgien, Luxemburg und Frank-
reich. Siehe besetzte Gebiete
27. September Dreimächtepakt
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1941
11. März Beschluss des Leih- und Pachtgeset-
zes in den USA, das sofortige und umfangrei-

che Rüstungslieferungen an die Kriegsgegner 
Deutschlands ermöglicht
6. April Angriff deutscher Truppen auf 
Jugoslawien und Griechenland. Siehe besetzte 
Gebiete
22. Juni Angriff der Deutschen Wehrmacht 
auf die Sowjetunion. Siehe Wehrmacht, 
besetzte Gebiete
2. September Polizeiverordnung zur Einfüh-
rung des Judensterns im Deutschen Reich und 
im Protektorat Böhmen und Mähren
3. September Erste Massentötungen mit 
dem Giftgas Zyklon-B im KZ Auschwitz
14. Oktober Beginn der Deportationen 
jüdischer Bürger aus dem Deutschen Reich. 
Siehe Judenverfolgung
23. Oktober Emigrationsverbot für Juden
7. Dezember Überfall der Japaner auf den 
amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl 
Harbor im Pazifi k. Siehe Dreimächtepakt
8. Dezember Kriegserklärung der USA und 
Großbritanniens an Japan. Siehe Dreimächte-
pakt
11. Dezember Kriegserklärung des Deut-
schen Reiches und Italiens an die USA

1942
20. Januar Beschluss der Organisation der 
Endlösung der Judenfrage. Siehe Wannsee-
Konferenz
10. Juni Zerstörung des Dorfes Lidice in 
Böhmen und Ermordung seiner Bewohner 
durch die SS. Siehe Protektorat Böhmen und 
Mähren

1943
14. Januar Konferenz von Casablanca: Groß-
britannien und die USA verlangen erstmals 

die bedingungslose Kapitulation Deutsch-
lands und Japans
18. Februar Joseph Goebbels verkündet den 
totalen Krieg
22. Februar Hinrichtung von Sophie und 
Hans Scholl, Mitgliedern der Widerstands-
gruppe Weiße Rose
19. April Beginn des vierwöchigen Auf-
standes der Juden im Warschauer Getto
28. November Konferenz von Teheran: 
Großbritannien, die Sowjetunion und die 
USA stimmen ihre militärischen Operations-
pläne für das Jahr 1944 ab

1944
6. Juni Landung der alliierten Invasions-
truppen in der Normandie
10. Juni Zerstörung der Ortschaft Oradour-
sur-Glane in Südfrankreich und Ermordung 
seiner Einwohner durch die SS
20. Juli Attentat auf Adolf Hitler. Siehe 
20. Juli
1. August Beginn des Warschauer Auf-
standes. Siehe Generalgouvernement
25. September Aufstellung des Volkssturms

1945
4. Februar Konferenz von Jalta: Groß-
britannien, die USA und die Sowjetunion ver-
handeln unter anderem über die Aufteilung 
Deutschlands in Besatzungszonen und die 
Höhe der Reparationen nach der Kapitulation 
Deutschlands
9. Mai Bedingungslose Kapitulation des 
Deutschen Reiches
17. Juli Beginn der Potsdamer Konferenz: 
Die alliierten Siegermächte beschließen die 
Politik in Deutschland nach dem Kriegsende
20. November bis 1. Oktober 1946 Nürn-
berger Prozess
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Begriffe der Entnazifi zierungsmaßnahmen, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutsch-
land nach Richtlinien der Besatzungsmächte 
durchgeführt wurden:
Spruchkammer oder Spruchgericht; 
die Mitglieder wurden nach politischen 
Gesichtspunkten ausgewählt. Einstufung der 
Verurteilten:
1. Hauptschuldige (in der sowjetischen 
Zone: Hauptverbrecher);
2. Belastete (sowjetische Zone: Verbrecher 
1. Stufe);
3. Minderbelastete (sowjetische Zone: Ver-
brecher 2. Stufe);
4. Mitläufer;
5. Entlastete.
Sühnemaßnahmen waren unter anderen: 
Internierung oder Gefängnis bis zu 10 Jahre, 
Vermögenseinziehung, Amtsverlust, Berufs-
verbot, Geldbußen, Aberkennung der Wähl-
barkeit und der Wahlberechtigung. 1949 
wurden die Maßnahmen weitgehend durch 
Entnazifi zierungsschlussgesetze der Länder 
abgeschlossen, in einzelnen Ländern fanden 
aber auch später noch Verfahren statt.

Amann, Max Reichsleiter für die Presse, 
Präsident der Reichspressekammer

*24. 11. 1891 München, †30. 3. 1957 
München. 1923 Teilnahme am Marsch auf 
die Feldherrnhalle; 1933 Präsident der Reichs-
pressekammer; 1936 SS-Obergruppenführer. 
– 1948 in einem Spruchkammerverfahren als 
Hauptschuldiger eingestuft, zur Höchststrafe 
von zehn Jahren Arbeitslager verurteilt und 
Vermögenseinzug. 220, 224

Axmann, Arthur Reichsjugendführer
*18. 2. 1913 Hagen, †24. 10. 1996 Berlin. 
Gründete 1928 die erste Hitlerjugendgruppe 
Westfalens; 1931 Mitglied der NSDAP; 

1932 in die Reichsleitung der HJ berufen; 
1940–1945 Reichsjugendführer. – 1949 durch 
Nürnberger Entnazifi zierungskammer Ein-
stufung als Hauptschuldiger und Verurtei-
lung zu drei Jahren Haft. 215

Beck, Ludwig Generalstabschef, Widerstands-
kämpfer

*29. 6. 1880 Biebrich (Wiesbaden), 
†20. 7. 1944 Berlin (Selbstmord). 1935–1938 
Generalstabschef des Heeres; 1938 wegen 
seiner Kritik an Hitlers Kriegsvorbereitungen 
Abschied aus der Wehrmacht als General-
oberst; seitdem führende Persönlichkeit des 
Widerstandes, insbesondere auch als Mittler 
zwischen zivilen und militärischen Op-
positionskreisen; im Falle eines erfolgreichen 
Attentats auf Hitler als Staatsoberhaupt 
vorgesehen; nach dem gescheiterten Attentat 
am 20. Juli 1944 inhaftiert, nach zwei fehl-
geschlagenen eigenen Versuchen Tod durch 
erlösenden Kopfschuss eines Feldwebels. 302, 
314, 315

Beckmann, Max Maler und Graphiker
*12. 2. 1884 Leipzig, †27. 12. 1950 New 
York. 1925 Professor an der Städelschule in 
 Frankfurt am Main; einer der bedeutendsten 
Vertreter des deutschen Expressionismus; 
1933 Entlassung als Professor in Frankfurt; 
seine Bilder werden von den National-
sozialisten als entartete Kunst bezeichnet, 
sie werden aus Museen und Galerien 
 entfernt; 1937 Emigration nach Amsterdam. 
72

Blomberg, Werner von Generalfeldmarschall, 
Reichskriegsminister

*2. 9. 1878 Stargard (Pommern), †14. 3. 1946 
Nürnberg. 1933 Reichswehrminister; 1935 
Reichskriegsminister und Oberbefehls-
haber der Wehrmacht; 1938 wegen einer aus 
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damaliger Sicht nicht standesgemäßen Heirat 
aus der Wehrmacht entlassen. – 1946 in ame-
rikanischer Haft verstorben. 301, 302

Bodelschwingh, Friedrich von Evangelischer 
Theologe, Widerstandskämpfer

*14. 8. 1877 Bethel, †4. 1. 1946 Bethel. 1910 
Leiter der von seinem Vater gegründeten Bo-
delschwingh’schen Anstalten für Behinderte; 
1933 wurde seine Wahl zum Reichsbischof 
von der nationalsozialistischen Führung 
nicht anerkannt; führte erfolgreichen Kampf 
zur Rettung seiner Anstaltspatienten vor den 
Maßnahmen des Euthanasiebefehls. 58

Bonhoeffer, Dietrich Evangelischer Theologe, 
Widerstandskämpfer

*4. 2. 1906 Breslau, †9. 4. 1945 KZ Flossen-
bürg (hingerichtet). 1931 Studentenpfarrer in 
Berlin; 1934 beratendes Mitglied des Ökume-
nischen Rates; nach 1935 Leiter des illegalen 
Predigerseminars der Bekennenden Kirche in 
Zingst, später in Finkenwalde; half Juden, aus 
Deutschland zu fl iehen, unterhielt laufend 
Kontakte zu Kirchen im Ausland; 1936 Lehr-, 
1940/41 Rede- u. Schreibverbot; 1943 von der 
Gestapo verhaftet; 1945 im KZ Flossenbürg 
erhängt. 38

Bormann, Martin Reichsleiter im Range eines 
Reichsministers, Chef der Parteikanzlei

*17. 6. 1900 Halberstadt, †2. 5. 1945 Berlin. 
1927 Eintritt in NSDAP und SA; 1928–1930 
im Stab der Obersten SA-Führung; 1933 
Ernennung zum Reichsleiter und zum 
Stabsleiter des Stellvertreters des Führers, 
Rudolf Heß; wurde zu einem der mächtigsten 
Männer mit wichtigen Entscheidungsbefug-
nissen und direktem Einfl uss auf Hitler; 
1941 Nachfolger von Heß. – 1946 im Nürn-
berger Prozess in Abwesenheit zum Tode 
verurteilt; galt Jahrzehnte als verschollen; 
1954 vom Amtsgericht Berchtesgaden für tot 
erklärt; 1973 wurde nach einem Gutachten 
des Instituts für Gerichtsmedizin in Berlin 
ein auf dem Gelände des Lehrter Bahnhofs 

exhumiertes Skelett als das Bormanns 
identifi ziert. 188, 266

Brüning, Heinrich Politiker
*26. 11. 1885 Münster, †30. 3. 1970 Norwich 
(USA). 1924–1933 Mitglied des Reichstages 
für die Zentrumspartei, seit 1929 Fraktions-
führer; 1930 Reichskanzler; 1931 auch 
Außenminister; 1932 im April veranlasst 
er ein Verbot der SA, im Mai erzwungener 
Rücktritt; 1934 Emigration in die USA, Pro-
fessur an der Harvard-Universität. – 1951 
zeitweilige Rückkehr nach Deutschland, 
Professur in Köln. 156, 157

Bürckel, Josef Gauleiter, Reichsstatthalter
*30. 3. 1895 Lingenfeld (Pfalz), †28. 9. 1944 
Neustadt (Haardt) (Selbstmord). 1921 Mit-
glied der NSDAP; 1926 Gauleiter und Reichs-
statthalter der NSDAP in der Pfalz; 1930 Mit-
glied des Reichstages; 1935 Reichskommissar 
für die Rückgliederung des Saarlandes; 1938 
Gauleiter und Reichsstatthalter von Wien 
und Reichskommissar für die Vereinigung 
Österreichs mit dem Deutschen Reich; 1940 
Chef der Zivilverwaltung in Lothringen im 
besetzten Frankreich, wo er die Judendeporta-
tionen veranlasste; 1944 Selbstmord. 215

Canaris, Wilhelm Admiral, Chef des militäri-
schen Geheimdienstes

*1. 1. 1887 Aplerbeck (Westfalen), †9. 4. 1945 
KZ Flossenbürg (hingerichtet). 1935 Chef der 
Abwehrabteilung des Kriegsministeriums, 
seit März 1938 Amt Ausland/Abwehr des 
Oberkommandos der Wehrmacht; nach 
1938 Kontakt zu militärischen Widerstands-
kreisen; 1944 weitgehende Entmachtung 
und Kontrolle seines Amtes durch das 
Reichssicherheitshauptamt der SS; nach dem 
Attentat am 20. Juli 1944 verhaftet; 1945 im 
KZ Flossenbürg erhängt. 248

Chagall, Marc Russisch-französischer Maler 
und Graphiker

*7. 7. 1887 Witebsk (Russland), †28. 3. 1985 
St.-Paul-de-Vence (Südfrankreich). Mit der 
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Aufhebung realer Zusammenhänge in seiner 
Malerei Anreger des Surrealismus; später 
auch berühmt durch Bühnendekorationen 

und Decken-, Wand- und Fenstermalereien; 
seine Bilder wurden von den National-
sozialisten als entartete Kunst bezeichnet, sie 
wurden aus Museen und Galerien entfernt. 
72

Chamberlain, Arthur Neville Britischer 
Politiker

*18. 3. 1869 bei Birmingham, †9. 11. 1940 
Heckfi eld bei Reading. 1937–1940 Premier-
minister; Vertreter der Appeasement-Politik, 
Mitunterzeichner des Münchener Abkom-
mens. 38, 163–165

Chamberlain, Houston Stewart Publizist
*9. 9. 1855 Southsea bei Portsmouth (Eng-
land), †9. 1. 1927 Bayreuth. Veröffentlichte 
rassistische und antisemitische Schriften, in 
denen er die Germanen als Kulturschöpfer 
verherrlichte. 206

D’Alquen, Gunter Journalist
*24. 10. 1910 Essen †15. 5.1998 Mönchen-
gladbach. 1928 Mitglied der NSDAP; 1935 
Hauptschriftleiter der SS-Wochenzeitung 
«Schwarzes Korps». – 1955 durch Berliner 
Entnazifi zierungskammer Verurteilung zu 
60 000 Mark Strafe und Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte für drei Jahre. 53

Daladier, Edouard Französischer Politiker
*18. 6. 1884 Carpentras, †10. 10. 1970 Paris. 
1933, 1934 und 1938–1940 Ministerpräsident, 
1938 Mitunterzeichner des Münchener 
Abkommens; 1940 von Vichy-Regierung vor 
Gericht gestellt; 1943–1945 Internierung 
in Deutschland. – Nach 1945 wieder als 
Politiker tätig. 163

Darré, Richard Walter Reichsbauernführer, 
Reichsminister für Ernährung u. 
Landwirtschaft

*14. 7. 1895 Belgrano (Argentinien), 
†5. 9. 1953 München. Diplomlandwirt; 1930 
Mitglied der NSDAP; 1931–1938 Leiter des 

SS-Rasse- und Siedlungs-Hauptamtes; 1933 
Reichsminister für Ernährung und Landwirt-
schaft; 1934 Reichsbauernführer; Verfasser 

zahlreicher Blut-und-Boden-Schriften; seit 
etwa 1942 zunehmend ohne Einfl uss. – 1945 
interniert; 1949 im Nürnberger Wilhelm-
straßen-Prozess zu sieben Jahren Haft 
verurteilt; 1950 Begnadigung; 1952 trat er 
als Verfechter der biologisch-dynamischen 
Düngung noch einmal an die Öffentlichkeit. 
46, 181, 225

Delp, Alfred SJ Katholischer Theologe, 
Widerstandskämpfer

*15. 9. 1907 Mannheim, †2. 2. 1945 Berlin 
(hingerichtet). Trat mit 18 Jahren dem 
 Jesuitenorden bei; 1937 zum Priester  
ge weiht; in scharfem Gegensatz zum Natio-
nalsozialismus 1942 Kontakt zum Kreisauer 
Kreis; nach dem Attentat am 20. Juli 1944 
 verhaftet, zum Tode verurteilt und gehängt. 
146

Dibelius, Otto Evangelischer Theologe
*15. 5. 1880 Berlin, †31. 1. 1967 Berlin. Ver-
treter der Bekennenden Kirche; zeitweise 
in Haft, Redeverbot; 1937 Freispruch von 
der Anklage des Hochverrats. – 1945 Mit-
autor des Stuttgarter Schuldbekenntnisses 
evangelischer Kirchenmänner; 1949–1961 
Vorsitzender der Evangelischen Kirche in 
Deutschland; 1945–1966 Bischof von Berlin-
Brandenburg. 38

Dietrich, Otto Pressechef der Reichsregierung
*31. 8. 1897 Essen, †22. 11. 1952 Düsseldorf. 
1929 Mitglied der NSDAP; 1931 Reichs-
pressechef der NSDAP; 1932 Eintritt in die 
SS; 1933 Reichspressechef, Vorsitzender des 
Reichsverbandes der deutschen Presse und 
Vizepräsident der Reichspressekammer; 1941 
SS-Obergruppenführer; 1937–1945 Pressechef 
der Reichsregierung. – 1949 im Nürnberger 
Wilhelmstraßen-Prozess zu sieben Jahren 
Haft verurteilt, 1950 wegen guter Führung 
entlassen. 181, 224
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Dix, Otto Maler und Graphiker
*2. 12. 1891 Untermhaus bei Gera, 
†25. 7. 1969 Singen. Expressionist und 

bedeutender Vertreter der Neuen Sachlich-
keit; seine Bilder wurden von den National-
sozialisten als entartete Kunst bezeichnet, sie 
wurden aus Museen und Galerien entfernt; 
1933 Entlassung als Professor der Dresdner 
Kunstakademie und Arbeitsverbot. 72

Dönitz, Karl Großadmiral, Reichspräsident
*16. 9. 1891 Grünau bei Berlin, †24. 12. 1980 
Aumühle bei Hamburg. 1943 Großadmiral 
und Oberbefehlshaber der Kriegsmarine; 
1945 in Adolf Hitlers Testament zum Nach-
folger und Reichspräsidenten ernannt, er 
übte das Amt vom 1. bis zum 23. Mai 1945 
aus. – 1946 im Nürnberger Prozess zu zehn 
Jahren Haft verurteilt. 189

Dollfuß, Engelbert Österreichischer Politiker
*4. 10. 1892 Texing (Niederösterreich), 
†25. 7. 1934 Wien (ermordet). 1931 öster-
reichischer Landwirtschaftsminister; 1932 
Bundeskanzler; er war gegen den Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich; 1934 von 
nationalsozialistischen Aufrührern ermordet. 
16, 347

Eichmann, Adolf Judenreferent im Reichs-
sicherheitshauptamt

*19. 3. 1906 Solingen, aufgewachsen in Öster-
reich, †1. 6. 1962 Tel Aviv (hingerichtet). 1932 
Mitglied der österreichischen NSDAP und 
SS; 1934 im SD-Hauptamt Berlin, zuständig 
für «Judenfragen»; 1938 Organisator in der 
Zentralstelle für jüdische Auswanderung in 
Wien, die anfangs die Auswanderung, später 
die Deportation der österreichischen Juden 
organisierte; 1939 im Reichssicherheits-
hauptamt der SS in Berlin, bald danach Leiter 
des Referats IV B 4, Judenangelegenheiten, in 
diesem Amt zuständig für die Deportation 
der Juden aus Deutschland und aus allen 
besetzten Gebieten in die Gettos, KZ und 
Vernichtungslager, maßgeblich beteiligt 

an der Organisation und Durchführung 
des Völkermordes; 1941 Beförderung zum 
SS-Obersturmbannführer. – 1946 Flucht aus 

amerikanischer Gefangenschaft; bis 1950 
untergetaucht in der Lüneburger Heide, 
anschließend Flucht nach Argentinien; 1960 
von israelischen Geheimagenten nach Israel 
entführt; 1961 achtmonatiger öffentlicher 
Prozess in Tel Aviv; 1962 Hinrichtung. 70, 
229, 293, 294

Eicke, Theodor Inspekteur der Konzentrations-
lager, KZ

*17. 10. 1892 Hampont (Elsass-Lothringen), 
†26. 2. 1943 Orelka (UdSSR). 1928 Mitglied 
der NSDAP und der SA; 1930 Eintritt in die 
SS; 1923–1932 Sicherheitskommissar der I. G. 
Farben; 1933 Kommandant des KZ Dachau; 
1934 Inspekteur der KZ und der SS-Toten-
kopfverbände; 1942 SS-Obergruppenführer 
und General der Waffen-SS; 1943 bei einem 
Flugzeugabsturz tödlich verunglückt. 138, 
263

Einstein, Albert Deutscher Physiker, Entwickler 
der speziellen Relativitätstheorie

*14. 3. 1879 Ulm, †18. 4. 1955 Princeton 
(USA). 1921 Nobelpreis für Physik für Arbei-
ten zur Quantentheorie; 1914–1933 Direktor 
des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in 
Berlin; 1933 Emigration in die USA. 49

Elser, Johann Georg Schreiner, Widerstands-
kämpfer

*4. 1. 1903 Hermaringen in Württem-
berg, †9. 4. 1945 KZ Dachau (hingerichtet). 
Nach gescheitertem Attentat auf Hitler im 
Bürgerbräukeller in München am 8. 11. 1938 
verhaftet und im KZ Dachau inhaftiert, dort 
1945 erschossen. 51

Fellgiebel, Erich General der Nachrichten-
truppe

*4. 10. 1886 Pöpelwitz in Schlesien, 
†4. 9. 1944 Berlin (hingerichtet). 1939–1944 
Chef des Nachrichtenverbindungswesens der 
Wehrmacht im Oberkommando der Wehr-
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macht; Kontakte zur Widerstandsbewegung, 
im Zusammenhang mit dem Attentat am 
20. Juli 1944 zum Tode verurteilt und hinge-

richtet. 314
Flick, Friedrich Industrieller

*10. 7. 1883 Ernsdorf, †20. 7. 1972 Konstanz. 
1932–1945 Unterstützung der NSDAP und 
SS mit Spenden von rund 7 Millionen Mark; 
1937 Mitglied der NSDAP; 1938 Wehrwirt-
schaftsführer; Nutznießer der Arisierung, 
während des 2. Weltkrieges Beschäftigung 
Tausender von KZ-Häftlingen und Zwangs-
arbeiter in den Flick-Unternehmen. – 
1947 im Nürnberger Flick-Prozess zu sieben 
Jahren Gefängnis verurteilt; 1950 amnestiert; 
der Flick-Konzern weigerte sich entschie -
den, die von Juden erhobenen Ansprüche 
auf materielle Entschädigung zu zahlen.  190

Frank, Hans Jurist, Generalgouverneur
*23. 5. 1900 Karlsruhe, †16. 10. 1946 Nürn-
berg (hingerichtet). 1923 Mitglied der NSDAP, 
Teilnahme am Marsch auf die Feldherrnhalle; 
1934 Reichskommissar für die Gleichschal-
tung der Justiz in den Ländern des Deutschen 
Reiches und für die Erneuerung der Rechts-
ordnung; 1939 Generalgouverneur der 
nicht in das Deutsche Reich eingegliederten 
polnischen Gebiete (Generalgouvernement), 
mitverantwortlich für die mörderischen Ge-
walttaten von SS und Polizei im Generalgou-
vernement. – 1946 im Nürnberger Prozess 
zum Tode verurteilt und hingerichtet, 
bekannte sich im Prozess schuldig. 42, 71, 96, 
160, 188, 215

Frank, Karl Hermann Sudetendeutscher 
Politiker

*24. 1. 1898 Karlsbad, †22. 5. 1946 Prag 
(hingerichtet). 1933 gründet er im Kontakt 
mit Konrad Henlein eine Ortsgruppe der 
Sudetendeutschen Partei, die eine Tochter-
organisation der in der Tschechoslowakei 
verbotenen NSDAP war; 1938 Mitglied der 
SS; 1939 Staatssekretär beim Reichsprotektor 

von Böhmen und Mähren; 1943 Staatsminis-
ter, verantwortlich für die gewaltsame Politik 
gegen die Tschechen; 1944 General der Polizei 

und der Waffen-SS. – 1945 von Amerikanern 
verhaftet und an die Tschechoslowakei 
ausgeliefert; 1946 von einem tschechischen 
Gericht zum Tode verurteilt und öffentlich 
gehängt. 154

Freisler, Roland Jurist, Präsident des Volks-
gerichtshofs

*30. 10. 1893 Celle, †3. 2. 1945 Berlin. 1925 
Mitglied der NSDAP; 1933 Mitglied des 
Reichstages; 1935 Staatssekretär im Reichs-
justizministerium; 1942 Präsident des 
Volksgerichtshofes, Beiname «Blutrichter», 
unter seiner Präsidentschaft Anstieg der 
Todesurteile des Volksgerichtshofes von 102 
im Jahr 1941 auf 2097 im Jahr 1944; 1945 Tod 
bei Luftangriff. 283

Freud, Sigmund Arzt, Begründer der theo-
retischen und praktischen Psychoanalyse

*6. 5. 1856 Freiberg (Mähren), †23. 9. 1939 
London. 1938 Emigration nach Großbritan-
nien. 50

Frick, Wilhelm Reichsinnenminister, Reichs-
protektor in Böhmen und Mähren

*12. 3. 1877 Alsenz (Pfalz), †16. 10. 1946 
Nürnberg (hingerichtet). 1923 Teilnahme am 
Marsch auf die Feldherrnhalle; 1925 Mitglied 
der NSDAP; 1928 Mitglied des Reichstages, 
Fraktionsführer der NSDAP; 1930 Innen- 
und Volksbildungsminister in Thüringen; 
1933–1943 Reichsinnenminister, verantwort-
liche Mitwirkung an zahlreichen Gesetzen 
der Judenverfolgung; 1943 Reichsprotektor in 
Böhmen und Mähren. – 1946 im Nürnberger 
Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet. 
179, 188, 212

Fritsch, Werner Freiherr von Generaloberst, 
Oberbefehlshaber des Heeres

*4. 8. 1880 Benrath, †22. 9. 1939 Praga bei 
Warschau. 1934 Chef der Heeresleitung, 1935 
umbenannt in Oberbefehlshaber des Heeres; 
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1938 wegen Widerspruchs gegen Hitlers 
Kriegspolitik unter unwürdigen Anschuldi-
gungen zum Rücktritt veranlasst; während 

des Polenfeldzugs gefallen. 302
Fritzsche, Hans Ministerialdirektor, Rundfunk-
kommentator

*21. 4. 1900 Bochum, †27. 9. 1953 Köln. 
1933 Mitglied der NSDAP; 1938 Leiter 
der Ab tei  lung Deutsche Presse im Reichs-
propagandaministerium; 1942 Leiter der 
Rundfunkabteilung im Reichspropagandami-
nisterium. – 1946 im Nürnberger Prozess 
freigesprochen, distanzierte sich während des 
Prozesses von seiner nationalsozialistischen 
Vergangenheit; 1947 von einer Nürnberger 
Spruchkammer zu neun Jahren Arbeitslager 
verurteilt. 189

Funk, Walther Wirtschaftsjournalist, Reichs-
wirtschaftsminister

*18. 8. 1890 Trakehnen, †31. 5. 1960 
Düsseldorf. 1931 Mitglied der NSDAP, in der 
Folgezeit Hitlers persönlicher Wirtschafts-
berater; 1932–1933 Mitglied des Reichstages; 
1933 Pressechef der Reichsregierung, als 
Unterstaatssekretär im Reichspropaganda-
ministerium für Presse und Rundfunk 
zuständig; 1938 Reichswirtschaftsminister 
und Generalbevollmächtigter für die Kriegs-
wirtschaft; 1939 Reichsbankpräsident; 1943 
Mitglied der Zentralen Planung. – 1946 im 
Nürnberger Prozess zu lebenslanger Haft ver-
urteilt; 1957 wegen Krankheit entlassen. 189

Galen, Clemens August Graf von Bischof von 
Münster

*16. 3. 1878 Dinklage, †22. 3. 1946 Münster. 
1933 Bischof von Münster; 1941 Predigten 
gegen die Staatsführung der Nationalso-
zialisten und gegen die Anordnungen des 
Euthanasiebefehls, wurde danach als «Löwe 
von Münster» bezeichnet, unter anderem 
seine Predigten führten zu einer zeitweiligen 
Einstellung der Euthanasiemaßnahmen. 
– 1946 Kardinal. 79

Gerstenmaier, Eugen Politiker, Widerstands-
kämpfer

*25. 8. 1906 Kirchheim/Teck, †13. 3. 1986 

Bonn. Anhänger der Bekennenden Kirche 
und Mitglied des Kreisauer Kreises; Ver-
haftung nach dem Attentat am 20. Juli 
1944 und Verurteilung zu sieben Jahren 
Haft. – 1954–1969 Präsident des Deutschen 
Bundestages. 146

Globocnik, Odilo Gauleiter, SS-Gruppenführer, 
Generalleutnant der Polizei

*21. 4. 1904 Triest, †21. 5. 1945 Paternion 
in Kärnten (Selbstmord). 1931 Mitglied der 
NSDAP; 1932 Eintritt in die SS; 1939 SS- und 
Polizeiführer im Distrikt Lublin im Ge-
neralgouvernement; 1942 mit der Durchfüh-
rung der Aktion Reinhard beauftragt, bei der 
in den Vernichtungslagern Belzec, Sobibor 
und Treblinka 1 750 000 Juden umgebracht 
wurden; 1943 Höherer Polizeiführer für das 
Adriatische Küstenland in Triest. – 1945 
Selbstmord nach seiner Verhaftung durch 
alliierte Truppen. 273, 274

Gobineau, Joseph Arthur Comte de Französi-
scher Schriftsteller, Diplomat

*14. 7. 1816 Ville d’Auvray bei Paris, 
†13. 10. 1882 Turin. Vertrat in seinem 
Buch «Versuch über die Ungleichheit der 
Menschenrassen» die Ansicht, es gebe eine 
höherstehende arische Rasse gegenüber 
anderen minderwertigeren Rassen. 206

Goebbels, Joseph Gauleiter von Berlin, Reichs-
minister für Volksaufklärung und Propaganda

*29. 10. 1897 Rheydt, †1. 5. 1945 Berlin 
(Selbstmord). 1924 Mitglied der NSDAP; 
1926 Gauleiter von Berlin; 1930 Reichspro-
pagandaleiter der NSDAP, Hauptaufgabe 
propagandistische Vorbereitung des Wahl-
kampfes, nach dem Wahlsieg Mitglied des 
Reichstages; 1933 Reichsminister für Volks-
aufklärung und Propaganda und Präsident 
der Reichskulturkammer, unterstützte mit 
außerordentlich organisierten und zentral 
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gelenkten Propagandamaßnahmen in allen 
Medienbereichen die verbrecherischen 
Aktionen der Nationalsozialisten und hatte 

meinungsbildenden Einfl uss auf große 
Teile der Bevölkerung; 1944 Generalbevoll-
mächtigter für den Totalen Kriegseinsatz; 
1945 Selbstmord mit seiner Frau Magda und 
seinen sechs Kindern im Führerbunker. 32, 
50, 52, 59, 72, 93, 123, 148, 149, 158, 181, 185, 
199, 200, 219, 221, 223, 224, 239, 267, 268, 282, 
284, 311, 312, 346, 349

Goerdeler, Carl Friedrich Kommunalbeamter, 
Politiker, Widerstandskämpfer

*31. 7. 1884 Schneidemühl, †2. 2. 1945 Berlin 
(hingerichtet). 1930–1937 Oberbürgermeister 
von Leipzig; 1931 und 1934/35 Reichskom-
missar für die Preisüberwachung; aus Protest 
gegen die Politik der Nationalsozialisten 1935 
beziehungsweise 1937 Rücktritt von seinen 
Ämtern; er wurde zum eigentlichen Kopf des 
bürgerlichen Widerstands gegen Hitler; 1944 
nach dem missglückten Attentat am 20. Juli 
verhaftet und zum Tode verurteilt; 1945 
hingerichtet. 146

Göring, Hermann Reichsmarschall, Reichs-
minister für Luftfahrt

*12. 1. 1893 Rosenheim, †15. 10. 1946 
Nürnberg (Selbstmord). 1922 Mitglied der 
NSDAP; 1923 Teilnahme am Marsch auf die 
Feldherrnhalle; 1928 Mitglied des Reichs-
tages; 1932 Reichstagspräsident; 1933 Reichs-
minister für Luftfahrt; 1934 Reichsforst- und 
Reichsjägermeister; 1935 Oberbefehlshaber 
der Luftwaffe; 1936 Beauftragter für den Vier-
jahresplan mit Kontrolle über die gesamte 
Industrie; 1939 zum Nachfolger Hitlers 
bestimmt; 1940 Reichsmarschall. – 1946 im 
Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt, ver-
übte Göring Selbstmord mit Gift, wobei bis 
heute nicht geklärt ist, woher er es erhalten 
hatte. 17, 23, 49, 71, 85, 100, 132, 149, 178, 182, 
188, 189, 202, 215, 232, 236, 241, 271, 276, 277, 
293, 302

Graf, Willi Student der Medizin, Widerstands-
kämpfer

*2. 1. 1918 Kuchenheim/Euskirchen, 

†12. 10. 1943 München (hingerichtet). 
1937 als Mitglied des verbotenen «Grauen 
Ordens», einer religiös-männerbündischen 
Gruppe, von der Gestapo für einige Wochen 
in Haft genommen; 1939 zum Kriegsdienst 
eingezogen, Ausbildung zum Sanitäter; 1941 
beurlaubt zum Weiterstudium der Medizin; 
1942 Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße 
Rose; 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. 307, 308

Greiser, Arthur Gauleiter, SS-Obergruppen-
führer

*22. 1. 1897 Schroda (Posen), †14. 7. 1946 
Posen (hingerichtet). 1929 Mitglied der 
NSDAP; 1930 Eintritt in die SS, NSDAP-Abge-
ordneter im Reichstag; 1939 Gauleiter und 
Reichsstatthalter des Reichsgaus Warthe-
land, einem Teil des von deutschen Truppen 
besetzten Westpolen; verantwortlich für 
brutale Maßnahmen zur Eindeutschung und 
für Massendeportationen von Juden und 
Polen in die KZ und Vernichtungslager; 1942 
SS-Obergruppenführer. – 1946 von einem 
polnischen Gericht zum Tode verurteilt und 
öffentlich gehängt. 251

Grimm, Hans Schriftsteller
*22. 3. 1875 Wiesbaden, †27. 9. 1959 Lippolds-
berg a. d. Weser. 1932 Goethe-Preis der Stadt 
Frankfurt; 1933 Senator der Preußischen Aka-
demie der Künste; 1933–1935 im Präsidialrat 
der Reichsschrifttumskammer; der Titel 
seines Romans «Volk ohne Raum» war ein 
von den Nationalsozialisten vielbenutztes 
Schlagwort für ihre verbrecherische Politik 
der Eroberung von Lebensraum. – Nach dem 
Ende des 2. Weltkrieges Veröffentlichungen 
und Vorträge nationalsozialistischen Inhalts. 
277

Grosz, George Maler und Zeichner
*26. 7. 1893 Berlin, †6. 7. 1959 Berlin. 1917 
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Mitbegründer des Berliner Dada; Mitglied 
der KPD; in seinen Werken scharfer Gesell-
schaftskritiker; seine Bilder wurden von 

den Nationalsozialisten als entartete Kunst 
bezeichnet, sie wurden aus Museen und 
Galerien entfernt; 1933 Emigration nach New 
York. 72

Grynszpan, Herschel
*28. 3. 1921 Hannover. Ermordete am 
7. November 1938 den Legationssekretär 
der deutschen Botschaft in Paris; wurde des 
Mordes angeklagt, aber nicht vor Gericht 
gestellt; 1940 nach dem Zusammenbruch 
Frankreichs an Deutschland ausgeliefert; bis 
zum Ende des 2. Weltkrieges, offensichtlich 
im Hinblick auf einen Schauprozess nach 
dem Krieg, zunächst im KZ Sachsenhausen, 
später im Untersuchungsgefängnis Berlin-
Moabit inhaftiert. – 1957 wurde bekannt, 
dass Grynszpan in Paris unter falschem 
Namen leben sollte; 1960 auf Antrag der 
Familie durch das Amtsgericht Hannover für 
tot erklärt. 148

Hácha, Emil Tschechoslowakischer Politiker
*12. 7. 1872 Trhové Sviny, †1. 6. 1945 
Prag (ermordet). 1938 Staatspräsident der 
Tschechoslowakei; 1939 Unterschrift unter 
das erzwungene Abkommen mit Adolf Hitler, 
das die Selbständigkeit der Tschechoslowakei 
aufhob und zur Bildung des Protektorats 
Böhmen und Mähren führte; bis 1945 Prä-
sident des Protektorats Böhmen und Mähren. 
– 1945 als Kollaborateur verhaftet und vor 
Beginn eines Prozesses ermordet. 202

Harnack, Arvid Jurist, Wirtschaftswissen-
schaftler, Widerstandskämpfer

*24. 5. 1901 Darmstadt, †22. 12. 1942 Berlin 
(hingerichtet). 1933 Tätigkeit im Reichswirt-
schaftsministerium; 1936 vertrauliche Kon-
takte zur amerikanischen und sowjetischen 
Botschaft; 1937 zur Tarnung der Widerstands-
arbeit Eintritt in die NSDAP; zusammen 
mit seiner Frau Mildred Bildung eines 

Widerstandskreises; 1939 Zusammenschluss 
mit der von der Gestapo als Rote Kapelle 
bezeichneten Schulze-Boysen-Gruppe; 1942 

als Mitglied der Widerstandsgruppe «Rote 
Kapelle» verhaftet, zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 238

Harnack, Mildred, geb. Fish Literaturwissen-
schaftlerin, Widerstandskämpferin

*16. 9. 1902 Milwaukee (Wisconsin, USA), 
†16. 2. 1943 Berlin (hingerichtet). 1926 
Heirat mit Arvid Harnack; 1931 Lektorin 
für amerikanische Literatur an der Berliner 
Universität; 1933 Entlassung, danach Unter-
richt an Abendgymnasium; 1941 Promotion 
an der Universität Gießen, Lehrauftrag an 
der Universität Berlin; Mitglied der «Roten 
Kapelle»; 1942 verhaftet, zunächst zu sechs 
Jahren Zuchthaus verurteilt, Aufhebung 
des Urteils durch Adolf Hitler und erneuter 
Prozess; 1943 zum Tode verurteilt und hinge-
richtet. 238

Haubach, Theodor Journalist, Widerstands-
kämpfer

*15. 9. 1896 Frankfurt a. Main, †23. 1. 1945 
Berlin (hingerichtet). 1922 Mitglied der SPD; 
1924 Redakteur bei der SPD-Zeitung «Ham-
burger Echo»; 1930 Pressechef im Berliner 
Polizeipräsidium; 1933 entlassen; mehrfach 
verhaftet, 1934–1936 im KZ Esterwegen; 1941 
Kontakt zum Kreisauer Kreis; 1944 verhaftet; 
1945 vom Volksgerichtshof zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. 146

Heißmeyer, August SS-Obergruppenführer, 
Inspekteur der Napola

*11. 1. 1897 Gellersen, †16. 1. 1979 
Schwäbisch Hall. 1925 Mitglied der NSDAP; 
1930 Eintritt in die SS; 1933 Mitglied des 
Reichstages; 1935 Inspekteur der National-
politischen Erziehungsanstalten; 1936 
SS-Obergruppenführer, Chef des SS-Haupt-
amtes; 1940 eigenes SS-Hauptamt unter der 
Bezeichnung Dienststelle Heißmeyer. – 1950 
von der Spruchkammer Tübingen zu drei 
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Jahren Internierungshaft und zehnjährigem 
teilweisem Berufsverbot verurteilt. 170

Henlein, Konrad Führer der Sudetendeutschen 
Partei, Gauleiter

*6. 5. 1898 Maffersdorf bei Reichenberg, 
†10. 5. 1945 Pilsen (Selbstmord). 1933 Grün-
der der Sudetendeutschen Heimatfront, seit 
1935 Sudetendeutsche Partei (SdP), ging in
 der NSDAP auf; 1938 Reichskommissar für
 die sudetendeutschen Gebiete; 1939 Gaulei-
ter und Reichsstatthalter des Reichsgaus Su-
detenland. – 1945 Selbstmord nach Gefangen-
nahme durch die Amerikaner. 146, 215

Heß, Rudolf Stellvertreter des Führers
*26. 4. 1894 Alexandria (Ägypten), 
†17. 8. 1987 Berlin-Spandau (Selbstmord). 
1920 Mitglied der NSDAP; 1923 Teilnahme 
am Marsch auf die Feldherrnhalle; seit 1927 
Privatsekretär Hitlers; 1933–1941 Stellver-
treter des Führers im Ministerrang; 1941 Flug 
nach Schottland wegen Friedensgesprächen, 
von den Engländern inhaftiert, von den 
Nationalsozialisten für geistesgestört erklärt. 
– 1946 im Nürnberger Prozess zu lebenslan-
gem Gefängnis verurteilt; 1987 Selbstmord 
nach 41-jähriger Haft im Kriegsverbrecher-
gefängnis Berlin-Spandau. 162, 172, 178, 179, 
181, 189, 192, 265, 266, 279

Heydrich, Reinhard SS-Obergruppenführer, 
Chef der Sicherheitspolizei und des SD

*7. 3. 1904 Halle, †4. 6. 1942 Prag (durch 
Attentat). 1931 Mitglied der SS; 1932 Chef 
des Sicherheitsdienstes der SS, SD, und wich-
tigster SS-Führer nach Himmler; 1936 Chef 
der Sicherheitspolizei und des SD; 1939 Zu-
sammenfassung beider Bereiche zum Reichs-
sicherheitshauptamt, RSHA, Heydrich damit 
Leiter der Zentrale aller obersten Kommando-
stellen der Gestapo, der Kriminalpolizei und 
des SD, womit ihm auch die Einsatzgruppen 
unterstanden; 1941 mit der Durchführung 
der Endlösung beauftragt; stellvertretender 
Reichsprotektor von Böhmen und Mähren; 

1942 Leitung der Wannsee-Konferenz; 1942 
an den Folgen eines Attentats gestorben. 19, 
69, 71, 100, 142, 149, 154, 203, 204, 211–213, 

228, 235, 237, 247–251, 260, 261, 273, 281, 
293–295

Hierl, Konstantin Reichsarbeitsführer
*24. 2. 1875 Parsberg (Oberpfalz), †23. 9. 1955 
Heidelberg. 1929 Mitglied der NSDAP; 1933 
Staatssekretär im Reichsarbeitsministerium 
und Beauftragter Adolf Hitlers für den Reichs-
arbeitsdienst; 1935 Chef des Reichsarbeits-
dienstes mit dem Titel Reichsarbeitsführer; 
1943 Reichsminister. – 1945 verhaftet und 
inhaftiert; 1948 durch Spruchkammer-
beschluss als Hauptschuldiger eingestuft 
und zu fünf Jahren Arbeitslager verurteilt. 
205

Himmler, Heinrich Reichsführer-SS, Reichs-
innenminister

*7. 10. 1900 München, †23. 5. 1945 Lüneburg 
(Selbstmord). 1923 Teilnahme am Marsch auf 
die Feldherrnhalle; 1925 Mitglied der NSDAP; 
1929 Reichsführer-SS; 1936 Reichsführer-SS 
und Chef der Deutschen Polizei, nur Hitler 
direkt unterstellt; 1939 Reichskommissar 
für die Festigung deutschen Volkstums, 
mit der Aufgabe der Umsiedlungs- und 
Germanisierungspolitik verantwortlich für 
die Durchführung des Völkermordes; 1943 
Reichs innenminister; 1944 Befehl über das 
Ersatzheer. – 1945 nach Gefangennahme 
durch britische Truppen Selbstmord. 19, 
20, 26, 27, 66, 67, 69, 85–87, 95–98, 100, 101, 
138, 143, 150, 151, 154, 170, 179, 181, 183, 
211–214, 216, 224, 229, 230, 236, 247–249, 
251, 253, 260–263, 273, 274, 281, 288, 290, 
291, 295, 296, 304, 313 

Hindemith, Paul Komponist
*16. 11. 1895 Hanau, †28. 12. 1963 Frankfurt 
a. Main. 1927–1937 Professor für Komposi-
tion an der Berliner Hochschule für Musik; 
einer der bedeutendsten Komponisten des 
20. Jahrhunderts; seine Kompositionen 
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wurden ab 1934 in Deutschland nicht mehr 
aufgeführt; 1938 in der Ausstellung Entartete 
Musik in Düsseldorf öffentlich angefeindet, 

Emigration über die Schweiz in die USA. 
– 1953 Rückkehr nach Europa, zunächst 
nach Wien und Berlin, später nach Zürich. 
222

Hindenburg, Paul von Beneckendorff und 
von Reichspräsident, Generalfeldmarschall

*2. 10. 1847 Posen, †2. 8. 1934 Gut Neudeck 
bei Freystadt (Westpreußen). 1916 Chef der 
Obersten Heeresleitung; während des 1. Welt-
krieges bedeutender und im Volk beliebter 
Heerführer; 1925–1934 Reichspräsident; er-
nennt 1933 Adolf Hitler zum Reichs kanzler. 
87, 157–160, 180, 231–233, 301, 347

Hitler, Adolf Führer und Reichskanzler
*20. 4. 1889 Braunau (Österreich), †30. 4. 
1945 Berlin (Selbstmord). Teilnahme am 
1. Weltkrieg als Gefreiter; 1919 Mitglied 
und Propagandist der Deutschen Arbeiter-
partei, DAP; 1920 Umbenennung der DAP in 
NSDAP; 1923 Teilnahme am Marsch auf die 
Feldherrnhalle; 1924 in Hochverratsprozess 
zu fünf Jahren Festungshaft verurteilt; 1925 
nach vorzeitiger Entlassung Neugründung 
der NSDAP; 1933 Ernennung zum Reichs-
kanzler; 1934 Führer und Reichskanzler, 
stufenweiser Abbau des Rechtsstaates und 
Errichtung der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft; 1945 Selbstmord im Bunker 
unter der Reichskanzlei in Berlin. Keine 
Seitenangaben wegen häufi ger Nennung

Höß, Rudolf Lagerkommandant von Auschwitz
*25. 11. 1900 Baden-Baden, †16. 4. 1947 
Auschwitz (hingerichtet). 1922 Mitglied der 
NSDAP; 1923 Verurteilung zu zehn Jahren 
Haft wegen Fememord, 1928 amnestiert; 
1933 Eintritt in die SS, Blockführer im KZ 
Dachau; 1938 SS-Hauptsturmführer, KZ 
Sachsenhausen; 1940–1943 Kommandant 
des KZ und Vernichtungslagers Auschwitz; 
anschließend Leiter der Amtsgruppe D (KZ) 

im Wirtschaftsverwaltungshauptamt der 
SS; 1944 nochmals Leitung von Auschwitz. 
– 1946 Verhaftung durch britische Militär-

polizei und Auslieferung an Polen, zum Tode 
verurteilt und 1947 in Auschwitz gehängt. 
25, 27, 263

Huber, Kurt Musikwissenschaftler, Wider-
standskämpfer

*24. 10. 1893 Chur (Schweiz), †13. 7. 1943 
München (hingerichtet). 1939 Lehrtätig-
keit an der Universität München, in seinen 
Vorlesungen übt er Kritik an der nationalso-
zialistischen Staatsführung; 1942 beteiligt 
an den Aktivitäten der Widerstandsgruppe 
Weiße Rose; 1943 verhaftet, vom Volks-
gerichtshof zum Tode verurteilt und hinge-
richtet. 307, 308

Huch, Ricarda Schriftstellerin
*18. 7. 1864 Braunschweig, †17. 11. 1947 
Schönberg im Taunus. Vertreterin der 
 neuromantischen Literatur; 1931 Goethe-
Preis der Stadt Frankfurt; 1933 Austritt aus 
der Preußischen Akademie der Künste als 
 Protest unter anderem gegen das Vorgehen 
der nationalsozialistischen Machthaber 
gegen Andersdenkende. – Nach 1945 trägt 
sie eine umfangreiche Materialsammlung 
über den deutschen Widerstand zusammen. 
49

Hugenberg, Alfred Medienunternehmer, 
Reichsminister

*19. 6. 1865 Hannover, †12. 3. 1951 Küken-
bruch bei Rinteln. 1909–1918 Vorsitzender 
des Direktoriums der Firma Krupp; ab 
1916 Errichtung eines Presse- und Medien-
konzerns aus Zeitschriften, Nachrichten-
agenturen und Deutschlands größtem 
Spielfi lm- und Wochenschauunternehmen, 
der Ufa; 1920 Mitglied des Reichstages; 1928 
Vorsitzender der Deutsch-Nationalen Volks-
partei; Wegbereiter des Nationalsozialismus 
in Deutschland; 1933 Minister für Wirtschaft, 
Ernährung und Landwirtschaft im ersten Ka-
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binett Adolf Hitlers, noch 1933 zum Rücktritt 
gezwungen. – 1951 bei der Entnazifi zierung 
als Entlasteter eingestuft. 157

Jodl, Alfred Chef des Wehrmachtführungs-
stabes

*10. 5. 1890 Würzburg, †16. 10. 1946 Nürn-
berg (hingerichtet). Generaloberst und 
engs ter militärischer Berater Hitlers; 1945 
Unterzeichner der Urkunde der bedingungs-
losen Kapitulation. – 1946 im Nürnberger 
Prozess zum Tode verurteilt und hingerichtet; 
1953 von einer Münchener Spruchkammer 
postum als Entlasteter eingestuft. 188, 302, 
305

Kaltenbrunner, Ernst Chef der Sicherheits-
polizei und des SD, SS-Obergruppenführer

*4. 10. 1903 Ried (Innkreis), †16. 10. 1946 
Nürnberg (hingerichtet). 1930 Mitglied der 
NSDAP; 1931 Eintritt in die SS in Österreich; 
1937 Führer der gesamten österreichischen 
SS; 1943 SS-Obergruppenführer und als 
Nachfolger Reinhard Heydrichs Chef des 
Reichssicherheitshauptamtes, RSHA, wie 
sein Vorgänger rücksichtslos in der 
Durchsetzung nationalsozialistischer Ziele. 
– 1946 im Nürnberger Prozess zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. 188, 228, 247

Keitel, Wilhelm Chef des Oberkommandos der 
Wehrmacht, Generalfeldmarschall

*22. 9. 1882 Helmscherode (Harz), 
†16. 10. 1946 Nürnberg (hingerichtet). 1938 
Chef des Oberkommandos der Wehrmacht; 
im Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt 
und hingerichtet. 168, 188, 250, 302, 305

Kerr, Alfred Schriftsteller, Theaterkritiker
*25. 12. 1867 Breslau, †12. 10. 1948 Hamburg. 
Ab 1890 Theaterkritiken und Essays, vor 
allem im «Berliner Tageblatt» veröffentlicht, 
einer der einfl ussreichsten Berliner Kritiker; 
1933 Emigration über Prag, Lugano und Paris 
nach London, dort Mitarbeit an Emigranten-
zeitschriften. – Nach 1945 auch Mitarbeit an 
Zeitungen in Deutschland. 49

Klee, Paul Maler und Graphiker, Musiker
*18. 12. 1879 Münchenbuchsee bei Bern, 
†29. 6. 1940 Muralto bei Locarno. Dem 

Surrealismus nahe stehend, bedeutender 
Vertreter der modernen Malerei; 1920–1931 
Professur am Bauhaus in Weimar; 1934 
konfi szieren die Nationalsozialisten eine 
Veröffentlichung seiner Zeichnungen; 1937 
17 Werke Klees in der Ausstellung Entartete 
Kunst angeprangert; 102 Bilder in öffent-
lichen Sammlungen werden beschlagnahmt 
und versteigert. 72

Koch, Erich Gauleiter, Reichskommissar
*19. 6. 1896 Elberfeld, †12. 11. 1986 Barczewo 
(Polen). 1922 Mitglied der NSDAP; 1928 
Gauleiter von Ostpreußen; 1930 Mitglied 
des Reichstages; 1933 Oberpräsident der 
Provinz Ostpreußen; 1942 Reichskommissar 
für die Ukraine, er verfolgt eine Politik bru-
taler Unterdrückung, der Ausbeutung und 
Ermordung von Polen, Ukrainern und Juden. 
– Nach 1945 tauchte Koch unter falschem 
Namen als Landarbeiter in Norddeutschland 
unter; 1949 von britischer Militärpolizei 
verhaftet; 1950 Auslieferung an Polen, zum 
Tode verurteilt, wegen Unzurechnungsfähig-
keit nicht hingerichtet, sondern lebenslange 
Haft. 216

Koenen, Wilhelm Reichstagsabgeordneter 
der KPD

*7. 4. 1886 Hamburg, †19. 10. 1963 Ost-Berlin. 
1933 nach dem Reichstagsbrand Emigration 
zunächst nach Frankreich, später in die 
Tschechoslowakei und nach Großbritannien; 
1936 Ausbürgerung. – 1945 Rückkehr nach 
Deutschland. 232

Kollwitz, Käthe Bildhauerin, Malerin und 
Graphikerin

*8. 7. 1867 Königsberg, †22. 4. 1945 Moritz-
burg bei Dresden. Vertreterin des deutschen 
Expressionismus, richtet sich in ihren Wer-
ken gegen den Schrecken des Krieges und das 
Elend der Arbeiterklasse; 1929 in den Orden 
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Pour le mérite aufgenommen; 1918–1933 Pro-
fessur an der Berliner Akademie der Künste; 
sie übt öffentlich Kritik an Adolf Hitler, 

muss 1933 die Akademie verlassen; 1937 
Entfernung ihrer Werke aus den Museen, was 
Ausstellungsverbot bedeutete. 72

Krupp von Bohlen und Halbach, Gustav 
Industrieller

*7. 8. 1870 Den Haag, †16. 1. 1950 Blühnbach 
bei Salzburg. 1909 Vorsitzender der Friedrich 
Krupp AG; 1921–1933 Preußischer Staatsrat, 
1931 Vorsitzender des Reichsverbandes der 
Deutschen Industrie; 1933 Aufruf zur Adolf-
Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft; 1937 
Wehrwirtschaftsführer. – Im Nürnberger 
Prozess angeklagt, wegen Verhandlungsunfä-
higkeit Aussetzung des Verfahrens; 1947/48 
im Krupp-Prozess wurde an seiner Stelle sein 
Sohn Alfried angeklagt und unter anderem 
wegen der Beschäftigung von Fremdarbeitern 
und Kriegsgefangenen zu 12 Jahren Haft und 
Vermögenseinzug verurteilt; 1951 amnes-
tiert, Wiederübernahme der Firma nach 
Abgabe einer Erklärung, kein Kriegsmaterial 
mehr herzustellen. 158, 188, 190

Leber, Julius Politiker, Widerstandskämpfer
*16. 11. 1891 Biesheim (Elsass), †5. 1. 1945 
Berlin (hingerichtet). 1924–1933 SPD-Abge-
ordneter im Deutschen Reichstag; 1933 ver-
haftet und vier Jahre Haft im KZ Oranien-
burg; während des 2. Weltkrieges einer der 
führenden Männer des Widerstandes; noch 
vor dem Attentat am 20. Juli 1944 von der 
Gestapo verhaftet, vom Volksgerichtshof 
zum Tode verurteilt und gehängt. 146

Ley, Robert Gauleiter, Leiter der Deutschen 
Arbeitsfront, DAF

*5. 2. 1890 Niederbreidenbach, †25. 10. 1945 
Nürnberg (Selbstmord). 1923 Mitglied der 
NSDAP; 1925 Gauleiter Rheinland Süd; 
1928 wegen Alkoholismus entlassen; 1930 
Mitglied des Reichstages; 1932 Reichs-
organisationsleiter; 1933 Leiter der DAF, die 

das Vermögen der freien und unabhängigen 
Gewerkschaften im Zuge der Gleichschal-
tung übernahm und alle Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer in einer Massenorganisation 
zusammenfasste. – 1945 verhaftet, vor Beginn 
des Nürnberger Prozesses Selbstmord. 11, 56, 
188, 192, 193, 288

Lohse, Hinrich Gauleiter, Reichskommissar
*2. 9. 1896 Mühlenbarbek bei Itzehoe, 
†25. 2. 1964 Mühlenbarbek. 1923 Mitglied 
der NSDAP; 1925 Gauleiter in Schleswig-Hol-
stein; 1939 Reichsverteidigungskommissar; 
1941 Reichskommissar Ostland. – 1948 von 
einem Spruchgericht zu zehn Jahren Haft 
verurteilt; 1951 aus Gesundheitsgründen 
entlassen. 91, 216

Lubbe, Marinus van der Maurer
*13. 1. 1909 Leiden (Niederlande), †10. 1. 1934 
Leipzig (hingerichtet). 1933 als Brandstifter 
des Reichstagsbrandes verhaftet, zum Tode 
verurteilt und hingerichtet. 232–234, 346

Ludendorff, Erich General
*9. 4. 1865 Kruszewnia bei Posen, 
†20. 12. 1937 Tutzing. 1916 Erster General-
quartiermeister in der Obersten Heeres-
leitung; 1923 Teilnahme am Marsch auf 
die Feldherrnhalle; 1924–1928 Mitglied des 
Reichstages für die Deutsch-Völkische Frei-
heitspartei; 1928 zunehmende Abkehr von 
den Nationalsozialisten. 161, 179

Mann, Heinrich Schriftsteller
*27. 3. 1871 Lübeck, †12. 3. 1950 Santa Mo-
nica bei Los Angeles. 1905 Veröffentlichung 
seines Romans «Professor Unrat», dessen 
Verfi lmung 1930 als «Der blaue Engel» mit 
Marlene Dietrich in der Hauptrolle Welt-
ruhm erlangte; 1933 von den Nationalso-
zialisten aus der Preußischen Akademie der 
Künste ausgeschlossen, seine Werke werden 
bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 
verbrannt; Flucht über die Tschechoslowakei, 
Frankreich und Spanien in die USA. – 
1950 Ernennung zum Präsidenten der 
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Deutschen Akademie der Künste in Berlin 
(Ost), stirbt unmittelbar vor seiner 
Rückkehr nach Deutschland in Kalifornien. 

49
Mann, Thomas Schriftsteller

*6. 6. 1875 Lübeck, †12. 8. 1955 Kilchberg 
bei Zürich. 1929 Nobelpreis für Literatur; 
1933 Emigration über Holland, Belgien und 
Frankreich zunächst in die Schweiz; 1936 
Ausbürgerung aus dem Deutschen Reich; 
1939 Emigration in die USA, Vorträge und 
Rundfunkansprachen gegen den National-
sozialismus, Gastprofessur an der Princeton 
University in New Jersey. – Nach 1945 Wohn-
sitz in der Schweiz, nur kurze Aufenthalte in 
Deutschland. 49

Marc, Franz Maler
*8. 2. 1880 München, †4. 3. 1916 bei Verdun 
(gefallen). 1911 Mitbegründer der Künst-
lervereinigung Blauer Reiter; seine Bilder 
wurden von den Nationalsozialisten als 
entartete Kunst bezeichnet, sie wurden aus 
Museen und Galerien entfernt. 72

Mierendorff, Carlo Politiker, Widerstands-
kämpfer

*23. 3. 1897 Großenhain (Sachsen), 
†4. 12. 1943 Leipzig. 1930–1933 SPD-Abge-
ordneter im Deutschen Reichstag; 1933 
Verhaftung und bis 1938 in verschiedenen 
KZ; danach Aufbau des sozialdemokratischen 
Widerstandes und Kontakt zum Kreisauer 
Kreis; Tod bei Luftangriff. 146

Miklas, Wilhelm Österreichischer Politiker
*15. 10. 1872 Krems, †20. 3. 1956 Wien. 1923 
Präsident der Österreichischen National-
versammlung; 1928 Bundespräsident; 1938 
ernennt er auf Druck Adolf Hitlers den öster-
reichischen Nationalsozialisten Seyß-Inquart 
zum Österreichischen Bundeskanzler; 
verweigert nach dem vollzogenen Anschluss 
Österreichs an das Deutsche Reich seine 
Unterschrift unter das Gesetz dazu; Rücktritt. 
16, 17

Milch, Erhard Generalfeldmarschall, Reichs-
kommissar

*30. 3. 1892 Wilhelmshaven, †25. 1. 1972 

Wuppertal. 1933 Stellvertreter Görings als 
Reichskommissar für die deutsche Luftfahrt, 
Mitglied der NSDAP; 1938 General-
inspekteur der Luftwaffe; 1940 General-
feldmarschall; 1945 Verlust aller Ämter. 
– 1947 im Nürnberger Milch-Prozess zu 
 lebenslanger Haft verurteilt; 1951 zu 
15 Jahren begnadigt; 1954 freigelassen, 
 anschließend Tätigkeit als Industrieberater. 
190

Modersohn-Becker, Paula Malerin
*8. 2. 1876 Dresden, †20. 11. 1907 Worps-
wede bei Bremen. Bedeutende Vertreterin 
des deutschen Expressionismus; ihre Bilder 
wurden von den Nationalsozialisten als 
entartete Kunst bezeichnet, sie wurden aus 
Museen und Galerien entfernt. 72

Moltke, Helmuth James Graf von Jurist, 
Widerstandskämpfer

*11. 3. 1907 Gut Kreisau (Niederschlesien), 
†23. 1. 1945 Berlin (hingerichtet). 1939 als 
Sachverständiger für Kriegs- und Völkerrecht 
beim Oberkommando der Wehrmacht ein-
gezogen; Familiensitz Kreisau in Schlesien 
wird zum Treffpunkt der Widerstandskämp-
fer aus verschiedenen politischen Lagern; 
Moltke lehnte anfangs Attentat auf Hitler 
aus christlicher Überzeugung ab; 1944 ver-
haftet, obwohl am Attentat vom 20. Juli nicht 
beteiligt, zum Tode verurteilt und gehängt. 
146

Müller, Ludwig Evangelischer Theologe
*23. 6. 1883 Gütersloh, †31. 7. 1945 Berlin 
(Selbstmord). 1926–1933 Wehrkreispfarrer in 
Königsberg, nationalistische und antisemiti-
sche Predigten; 1933 Wahl zum Reichsbischof 
der Evangelischen Kirche und führender 
Mann der nationalsozialistisch eingestellten 
Deutschen Christen in der evangelischen 
Kirche; eigenmächtige Überführung der 
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evangelischen Jugendorganisation in die Hit-
lerjugend. – 1945 Selbstmord. 58

Mussolini, Benito Italienischer Diktator
*29. 7. 1883 Predappio, †28. 4. 1945 Giulino 
de Mezzegra/Como. 1922 Marsch auf Rom, in 
der Folge Errichtung faschistischer Diktatur; 
1938 Erster Marschall des Imperiums; 1940 
Kriegseintritt an der Seite Hitlers; 1943 
Gefangennahme durch die Alliierten, später 
Befreiung durch deutsches Kommandounter-
nehmen; 1945 von italienischen Partisanen 
gefangen genommen und erschossen. 11, 
163, 165

Neurath, Konstantin Freiherr von Diplomat, 
Reichsaußenminister

*2. 2. 1873 Klein-Gattbach (Württemberg), 
†14. 8. 1956 Enzweihingen (Württemberg). 
Ab 1901 im Auswärtigen Dienst; 1932–1938 
Reichsaußenminister; 1937 Mitglied der 
NSDAP und Ernennung zum SS-Gruppen-
führer; 1939 Reichsprotektor in Böhmen und 
Mähren; 1941 beurlaubt; 1943 erzwungener 
Rücktritt und Ernennung zum SS-Ober-
gruppenführer. – 1946 im Nürnberger Prozess 
zu 15 Jahren Haft verurteilt; 1954 vorzeitig 
entlassen. 189, 204

Niemöller, Martin Evangelischer Theologe
*14. 1. 1892 Lippstadt, †6. 3. 1984 Wiesbaden. 
1933 Gründer des Pfarrernotbundes; 1934 
Gründungsversammlung der Bekennenden 
Kirche; herausragende Rolle Niemöllers im 
Kampf gegen die Deutschen Christen; 1937 
verhaftet, zu sieben Monaten Haft verurteilt, 
anschließend bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges im KZ Sachsenhausen. – Oktober 
1945 Mitverfasser des Stuttgarter Schuldbe-
kenntnisses evangelischer Kirchenmänner; 
1961–1967 Mitglied im Präsidium des Welt-
kirchenrates. 37, 38, 58

Ohlendorf, Otto SS-Gruppenführer, Amtschef 
im Reichssicherheitshauptamt, RSHA

*4. 2. 1907 Hoheneggelsen bei Hildesheim, 
†7. 6. 1951 Landsberg/Lech (hingerichtet). 

1925 Mitglied der NSDAP; 1926 Eintritt in 
die SS; 1936 Mitarbeiter des SD; 1939–1945 
Leiter des Amtes III im RSHA der SS; 1941/42 

Führer der Einsatzgruppe D in Südrussland 
und der Ukraine und verantwortlich für 
Massenmorde an ca. 90 000 Zivilisten; 1944 
SS-Gruppenführer. – 1948 im Nürnberger 
Einsatzgruppen-Prozess zum Tode verurteilt 
und gehängt. 70

Ossietzky, Carl von Publizist, Nobelpreisträger
*3. 10. 1889 Hamburg, †4. 5. 1938 Berlin. 
1919/20 Sekretär der Deutschen Friedens-
gesellschaft; 1927–1933 Herausgeber der 
«Weltbühne»; 1931 führte ein Artikel über 
die geheime Aufrüstung der Reichswehr zu 
einer Verurteilung zu 18 Monaten Gefäng-
nis wegen Landesverrats; 1933 Verhaftung 
durch die Gestapo, Einweisung in KZ; seine 
Schriften werden bei der Bücherverbrennung 
am 10. Mai verbrannt; 1935 wird Ossietzky 
der Friedensnobelpreis in Abwesenheit ver-
liehen; 1938 Tod in einem Krankenhaus an 
den Folgen der Haft. 50

Papen, Franz von Politiker, Reichskanzler
*29. 10. 1879 Werl (Westfalen), †2. 5. 1969 
Obersasbach (Baden). 1932 Reichskanzler; 
1933 Vizekanzler im Kabinett Hitler, Ver-
mittler in den Konkordatsverhandlungen 
mit der katholischen Kirche; 1934–1938 
Gesandter, später Botschafter in Österreich; 
1939–1944 Botschafter in der Türkei. – 
1945 im Nürnberger Prozess freigesprochen; 
1947 verurteilte ihn eine Spruchkammer 
als Hauptschuldigen zu acht Jahren 
Arbeitslager und Einzug des Vermögens; 
1949  erreichte von Papen seine sofortige 
Entlassung und eine Verringerung der Geld-
strafe. 157, 158, 189, 216–218

Pfeffer von Salomon, Franz Gauleiter, 
oberster SA-Führer

*19. 2. 1888 Düsseldorf, †12. 4. 1968 Mün-
chen. 1925 Mitglied der NSDAP, Gauleiter in 
Westfalen; 1926 Oberster SA-Führer, stellte 
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den Posten 1933 zur Verfügung; 1942 ver-
haftet wegen Verdacht der Verbindung zu 
oppositionellen Kreisen. 241

Picasso, Pablo Spanischer Maler, Graphiker, 
Bildhauer und Keramiker

*25. 10. 1881 Malaga, †16. 4. 1973 Mougins 
bei Cannes. Gilt als bedeutendster Maler des 
20. Jahrhunderts; 1937 «Guerníca», großfor-
matiges Gemälde für den spanischen Pavillon 
der Weltausstellung in Paris, als Erinnerung 
an die totale Zerstörung der baskischen Stadt 
Guerníca im Spanischen Bürgerkrieg und als 
Protest gegen den Krieg. 172

Poelchau, Harald Theologe, Widerstands-
kämpfer

*5. 10. 1903 Potsdam, †29. 4. 1972 Berlin. 
Theologiestudium, danach Studium der 
Wohlfahrtspfl ege an der Berliner Hochschule 
für Politik; 1933–1945 Gefängnispfarrer in 
Berlin-Tegel, Seelsorger für Opfer nationalso-
zialistischer Gewaltherrschaft; 1934 Mitglied 
der Bekennenden Kirche; 1941 Mitglied des 
Kreisauer Kreises, ohne von der Gestapo 
erkannt zu werden. – 1946 Tätigkeit in der 
Zentralen Justizverwaltung der Sowjetischen 
Besatzungszone in Berlin; 1949–1951 erneut 
Gefängnispfarrer in Tegel; danach landes-
kirchlicher Sozial- und Industriepfarrer in 
Berlin. 146

Porsche, Ferdinand Automobilkonstrukteur
*8. 9. 1875 Maffersdorf (Böhmen), 
†30. 1. 1951 Stuttgart. 1934 Auftrag zum Ent-
wurf des Volkswagens; 1938 Geschäftsführer 
der neugegründeten Volkswagen GmbH; 
im Zweiten Weltkrieg Konstruktion von 
Panzern und gepanzerten Fahrzeugen. 289

Probst, Christoph Student der Medizin, Wider-
standskämpfer

*6. 11. 1919 Murnau, †22. 2. 1943 München 
(hingerichtet). 1939 nach Reichsarbeits- und 
Wehrdienst Studium der Medizin; 1941 
Heirat, zwei Kinder; 1942 Mitglied der 
Widerstandsgruppe Weiße Rose; 1943 vom 

Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 307, 308

Raeder, Erich Großadmiral, Oberbefehlshaber 
der Kriegsmarine

*24. 4. 1876 Wandsbek in Hamburg, †6. 11. 
1960 Kiel. 1928 Admiral; 1935 Oberbe-
fehlshaber der Kriegsmarine; 1939 Groß-
admiral, Auseinandersetzungen mit Hitler; 
1943 durch Karl Dönitz abgelöst. – 1946 
im Nürnberger Prozess zu lebenslanger 
Haft verurteilt; 1955 aus gesund heitlichen 
Gründen aus der Haft entlassen. 189

Reichenau, Walter von Generalfeldmarschall
*8. 10. 1884 Karlsruhe, †17. 1. 1942 Poltawa. 
1929 Chef des Stabes der Nachrichten-
inspektion im Reichswehrministerium; 1933 
Chef des Wehrmachtsamtes im Reichswehr-
ministerium; 1940 Generalfeldmarschall; 
1941 Befehlshaber der Heeresgruppe Süd in 
Russland, vertrat in einem Tagesbefehl an 
die Truppen die verbrecherische Besat-
zungspolitik der Nationalsozialisten in den 
besetzten Gebieten des Ostens; Tod durch 
Schlaganfall. 301

Ribbentrop, Joachim von Reichsaußen-
minister

*30. 4. 1893 Wesel, †16. 10. 1946 Nürnberg 
(hingerichtet). 1932 Mitglied der NSDAP; 
1933 SS-Standartenführer; 1936–1938 
Botschafter in London; 1938 Reichsaußen-
minister; übte auf vom Deutschen Reich 
abhängige oder mit ihm verbündete Staaten 
Druck aus, die Deportationen der Juden aus 
ihren Ländern zu beschleunigen. – 1946 im 
Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 188

Röhm, Ernst Stabschef der SA, Reichsminister
*28. 11. 1887 München, †1. 7. 1934 München 
(ermordet). 1923 Teilnahme am Marsch auf 
die Feldherrnhalle; 1930 Stabschef der SA; 
1933 Reichsminister ohne Geschäftsbereich; 
1934 Verhaftung wegen des von seinen 
Gegnern in der Partei so bezeichneten Röhm-
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Putsches und Ermordung. 160, 178, 236, 237, 
241, 242, 260, 263, 290, 300, 301

Rosenberg, Alfred Parteiideologe, Reichsleiter 
der NSDAP

*12. 1. 1893 Reval, †16. 10. 1946 Nürnberg 
(hingerichtet). 1923 Chefredakteur des 
«Völkischen Beobachters», Teilnahme am 
Marsch auf die Feldherrnhalle; 1930 Mitglied 
des Reichstages, Veröffentlichung des anti-
christlichen und judenfeindlichen Haupt-
werks seiner Ideologie «Der Mythus des 
20. Jahrhunderts»; 1933 Reichsleiter des 
außenpolitischen Amtes der NSDAP; 1934 Be-
auftragter des Führers für die Überwachung 
der gesamten geistigen und weltanschauli-
chen Schulung und Erziehung der NSDAP; 
1940 Chef des «Einsatzstabes Reichsleiter 
Rosenberg», der unschätzbare Kunstwerke 
in den von deutschen Truppen besetzten 
Gebieten beschlagnahmte (bis 1944 rund 
1,5 Millionen Waggons); 1941 Reichsminister 
für die besetzten Ostgebiete. – 1946 im 
Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 42, 53, 54, 98, 108, 171, 178, 188, 
193, 206, 278

Rostock, Max SS-Hauptsturmführer
*29. 9. 1912 Ludwigshafen, †13. 9. 1986 
Mannheim. 1942 Leiter des SS-Kommandos 
aus Gestapo und Sicherheitsdienst, das in 
Lidice grausame Vergeltung übte für das 
Attentat auf Reinhard Heydrich. – 1951 vom 
Staatsgericht in Prag zum Tode verurteilt; 
1953 aufgrund einer Amnestie zu lebens-
langer Freiheitsstrafe, 1955 zu 25 Jahren 
Gefängnis verurteilt; 1960 aus der Haft entlas-
sen und in die Bundesrepublik Deutschland 
ausgewiesen. 154

Rust, Bernhard Reichsminister
*30. 9. 1883 Hannover, †8. 5. 1945 Berne, 
Oldenburg (Selbstmord). 1925 Mitglied der 
NSDAP; 1925–1940 Gauleiter von Hannover, 
seit 1928 Südhannover-Braunschweig; 1930 
Mitglied des Reichstages; 1934 Reichs-

minister für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung, versucht, das Schulwesen in 
nationalsozialistischem Sinn auszurichten. 

– 1945 Selbstmord. 169, 170, 193
Sauckel, Fritz Gauleiter, Generalbevollmäch-
tigter für den Arbeitseinsatz

*27. 10. 1894 Haßfurt (Unterfranken), 
†16. 10. 1945 Nürnberg (hingerichtet). 
1922 Eintritt in die SA; 1923 Mitglied der 
NSDAP; 1927 Gauleiter von Thüringen; 1932 
Ministerpräsident von Thüringen, 1933 
Reichsstatthalter; 1942 Obergruppenführer 
der SS; Generalbevollmächtigter für den Ar-
beitseinsatz und verantwortlich für die rück-
sichtslose Ausbeutung von Fremdarbeitern 
für die deutsche Kriegswirtschaft. – 1945 im 
Nürnberger Prozess zum Tode verurteilt und 
hingerichtet. 83, 84, 188

Schacht, Hjalmar Reichsbankpräsident, Reichs-
fi nanzminister

*22. 1. 1877 Tinglev (Nordschleswig), 
†3. 6. 1970 München. 1923 Reichsbankprä-
sident; 1930 Rücktritt; Schacht empfi ehlt 
Reichspräsident von Hindenburg, Hitler 
zum Reichskanzler zu ernennen; 1933–1939 
erneut Reichsbankpräsident; 1934–1937 
Reichswirtschaftsminister; 1935–1937 
Generalbevollmächtigter für die Kriegs-
wirtschaft, hat damit großen Anteil an der 
Aufrüstung des Deutschen Reiches; bis 1943 
Reichsminister ohne Geschäftsbereich; lose 
Kontakte zum Widerstand; 1944 nach dem 
Attentat am 20. Juli verhaftet und inhaftiert. 
– 1945 im Nürnberger Prozess freigespro-
chen. 189, 276

Schirach, Baldur von Reichsjugendführer, 
Gauleiter

*9. 5. 1907 Berlin, †8. 8. 1974 Kröv/Mosel. 
1925 Mitglied der NSDAP; 1928 Leiter des Na-
tionalsozialistischen Deutschen Studenten-
bundes; 1931 Reichsjugendführer der NSDAP; 
1933 Jugendführer des Deutschen Reiches, 
zuständig für die gesamte außerschulische 
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Erziehung der Jugendlichen; 1940–1945 
Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien. 
– 1946 im Nürnberger Prozess zu 20 Jahren 

Haft verurteilt. 11, 34, 113, 117, 181, 189, 193, 
214, 224

Schleicher, Kurt von General, Reichskanzler
*7. 4. 1882 Brandenburg, †30. 6. 1934 Neu-
babelsberg (ermordet). 1932 zunächst 
Reichswehrminister, dann Reichskanzler; 
1933 Rücktritt; 1934 im Zuge des so bezeich-
neten Röhm-Putsches zusammen mit seiner 
Frau von den Nationalsozialisten ermordet. 
158, 237

Schmidt-Rottluff, Karl Friedrich Maler und 
Graphiker

*1. 12. 1884 Rottluff bei Chemnitz, †10. 8. 
1976 Berlin. Mitbegründer der Künstlerver-
einigung Brücke; gehört zu den führenden 
Malern des deutschen Expressionismus; 
1941–1945 Malverbot durch die Na tio-
nalsozialisten. – 1947 Professor an der Hoch-
schule der Bildenden Künste in Berlin. 222

Schmorell, Alexander Student der Medizin, 
Widerstandskämpfer

*16. 9. 1917 Orenburg (Russland), †13. 7. 1943 
München (hingerichtet). Nach Reichsarbeits- 
und Wehrdienst Studium der Medizin; 
Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose; 
1943 vom Volksgerichtshof zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. 307, 308

Schönberg, Arnold Österreichischer Komponist
*13. 9. 1874 Wien, †13. 7. 1951 Los Angeles. 
1925–1933 Meisterklasse an der Berliner 
Akademie der Künste; berühmt für seine 
Kompositionen der so genannten Zwölfton-
technik oder auch atonalen Musik; 1933 
Emigration zunächst nach Paris, dann in die 
USA; bis 1944 Professor an der University of 
California. 222

Scholl, Hans Medizinstudent, Widerstands-
kämpfer

*22. 9. 1918 Ingersheim (Crailsheim), 
†22. 2. 1943 München (hingerichtet). HJ-

Führer und zunächst begeisterter Anhänger 
der Hitlerjugend, dann entschiedener Gegner 
des Nationalsozialismus; 1942 gründet er 

zusammen mit anderen Gegnern der Natio-
nalsozialisten die Widerstandsgruppe Weiße 
Rose, die vor allem in Flugblattaktionen tätig 
wird; 1943 verhaftet und enthauptet. 307, 
308, 349

Scholl, Sophie Studentin der Philosophie und 
Biologie, Widerstandskämpferin

*9. 5. 1921 Forchtenberg (Württ.), †22. 2. 1943 
München (hingerichtet). Schwester von Hans 
Scholl und Mitglied der Widerstandsgruppe 
Weiße Rose; 1943 verhaftet und enthauptet. 
307, 308, 349

Scholtz-Klink, Gertrud Reichsfrauenführerin
*9. 2. 1902 Adelsheim, Baden, †24. 3. 1999 
 Bebenhausen bei Tübingen. 1928 Mitglied 
der NSDAP; 1934 Reichsführerin der NS-
Frauen  schaft und des Deutschen Frauen-
werks, Reichsfrauenführerin. – 1950 von 
ei ner Spruchkammer als Hauptbelastete 
zum Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte 
verurteilt; 1978 erscheinen Memoiren mit 
positiver Bewertung des Nationalsozialismus. 
183

Schröder, Kurt Freiherr von Bankier
*24. 11. 1889 Hamburg, †4. 11. 1966 
Hamburg. 1921–1945 Mitinhaber des Kölner 
Bankhauses J. H. Stein; 1932 politisches 
Engagement für die Ernennung Hitlers zum 
Reichskanzler; 1933 Mitglied der NSDAP; 
1936 Eintritt in die SS; Spenden an die 
NSDAP in Millionenhöhe. – Nach 1945 in 
Spruchkammerverfahren zu Bußgeldzah-
lungen verurteilt. 158

Schulze-Boysen, Harro Offi zier, Widerstands-
kämpfer

*2. 9. 1909 Kiel, †22. 12. 1942 Berlin (hinge-
richtet). 1933 über familiäre Beziehungen zu 
Göring Anstellung in der Nachrichtenabtei-
lung des Reichsluftfahrtministeriums; seit 
1935 Ausbau von Kontakten zu Gegnern der 
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Nationalsozialisten; 1939 Zusammenschluss 
mit den Mitgliedern des Widerstandskreises 
um Arvid Harnack; 1941 Oberleutnant im 

Luftwaffenführungsstab und damit Zugang 
zu geheimen Dokumenten, Weitergabe 
kriegswichtiger Nachrichten an die Sowjet-
union; 1942 mit anderen Mitgliedern der von 
der Gestapo als Rote Kapelle bezeichneten 
Widerstandsgruppe verhaftet, zum Tode ver-
urteilt, gefoltert und gehängt. 238

Schuschnigg, Kurt Edler von Österreichischer 
Politiker

*14. 12. 1897 Riva/Gardasee, †18. 11. 1977 
Mutters (Österreich). 1934 Bundeskanzler; 
1938 durch Drohungen Hitlers gezwungen, 
das österreichische NSDAP-Mitglied Seyß-
Inquart zum Innenminister zu ernennen; 
versucht anschließend vergeblich, die 
Unabhängigkeit Österreichs durch eine 
Volksabstimmung zu retten; Verhaftung; 
1941–1945 Haft in KZ. 16, 17, 38

Seghers, Anna Schriftstellerin
*19. 11. 1900 Mainz, †1. 6. 1983 Ost-Berlin. 
1928 Mitglied der KPD; 1933 werden ihre Bü-
cher bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 
verbrannt, Emigration nach Frankreich, 
Spanien, Mexiko. – 1947 Rückkehr nach Ost-
Berlin; 1952–1978 Präsidentin des Deutschen 
Schriftstellerverbandes der DDR. 49

Seldte, Franz Reichsarbeitsminister
*29. 6. 1882 Magdeburg, †1. 4. 1947 Fürth. 
1933 Mitglied der NSDAP; 1935 SA-Obergrup-
penführer; 1933–1945 Reichsarbeitsminister; 
sollte als Kriegsverbrecher angeklagt werden, 
starb vorher in einem amerikanischen Mi-
litärlazarett. 157

Seyß-Inquart, Arthur Reichskommissar für die 
besetzten Niederlande

*22. 7. 1892 Stannern (Mähren), 
†16. 10. 1946 Nürnberg (hingerichtet). Seit 
1931 Verbindungen zur österreichischen 
NSDAP; 1937 Mitglied des Österreichischen 
Staatsrates; 1938 Mitglied der NSDAP, 

Innenminister; nach Hitlers Ultimatum 
an Österreich Bundeskanzler und bis 1939 
Reichsstatthalter der «Ostmark»; 1940–1945 

Reichskommissar für die besetzten Nieder-
lande; verantwortlich für die Verfolgung, 
Deportation und Ermordung der Juden und 
politischen Gegner in den Niederlanden. 
– 1946 im Nürnberger Prozess zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. 13, 16, 17, 188, 216

Speer, Albert Architekt, Reichsminister für 
Rüstung und Kriegsproduktion

*19. 3. 1905 Mannheim, †1. 9. 1981 London. 
1931 Mitglied der NSDAP und SA, in 
der Folge Planung und Ausrichtung von 
Massenkundgebungen der NSDAP; 1937 
Generalbauinspekteur für die Reichshaupt-
stadt; 1942 Reichsminister für Bewaffnung 
und Munition, ab 1943 für Rüstung und 
Kriegsproduktion; Ankurbelung der Rüstung 
zu Höchstleistungen, rücksichtslose Aus-
beutung der Arbeitskraft von Fremdarbeitern 
und KZ-Häftlingen. – 1946 im Nürnberger 
Prozess Schuldeingeständnis und zu 20 
Jahren Haft verurteilt. 33, 34, 142, 189, 194, 
227, 311

Stalin, Jossif Wissarionowitsch Sowjetischer 
Politiker

*21. 12. 1879 Gori (Georgien), †5. 3. 1953 
Kunzewo (Moskau). Seit 1904 Bolschewik; 
1912 Mitglied des Zentralkomitees der 
KPdSU; 1922 dessen Generalsekretär; bis 
1929 Errichtung der sowjetischen Diktatur; 
1941 Ministerpräsident der UdSSR; 1943 
Marschall; sicherte Vormachtstellung der 
Sowjetunion in Ost- und Südeuropa mit 
Abgrenzung gegen Westeuropa durch den so 
bezeichneten Eisernen Vorhang. 18, 42, 96, 
120, 121, 348

Stauffenberg, Claus Schenk Graf von Oberst, 
Widerstandskämpfer

*15. 11. 1907 Jettingen bei Günzburg, 
†20. 7. 1944 Berlin (hingerichtet). Anfänglich 
Begeisterung für den Nationalsozialismus, 
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1938 nach der Kristallnacht Abwendung; 
1939 bei Beginn des Zweiten Weltkrieges 
Teilnahme am Polenfeldzug; 1943 Chef 

des Stabes beim Allgemeinen Heeresamt; 
umfangreiche Widerstandsaktivitäten; 1944 
Oberst und Stabschef des Befehlshabers 
des Ersatzheeres und damit Zugang zu den 
Besprechungen im Führerhauptquartier; am 
20. Juli scheitert das Attentat auf Hitler; Ver-
haftung und noch am selben Tag standrecht-
liche Erschießung. 147, 314, 315

Strasser, Gregor Apotheker, Reichsorganisa-
tionsleiter der NSDAP

*31. 5. 1892 Geisenfeld (Oberbayern), 
†30. 6. 1934 Berlin (ermordet). 1921 Mitglied 
der NSDAP; Vertreter des linken Flügels der 
Partei; 1923 Teilnahme am Marsch auf die 
Feldherrnhalle; 1926/27 Reichspropagan-
daleiter der NSDAP; 1928–1932 Reichsorgani-
sationsleiter der NSDAP; 1932 Auseinander-
setzungen mit Hitler und Rücktritt von allen 
Parteiämtern; 1934 im Zuge des so bezeichne-
ten Röhm-Putsches ermordet. 158

Streicher, Julius Gauleiter, Verleger des Hetz-
blattes «Der Stürmer»

*12. 1. 1885 Fleinhausen bei Augsburg, 
†16. 10. 1946 Nürnberg (hingerichtet). 1921 
Mitglied der NSDAP; 1923 erstes Erscheinen 
von Streichers antisemitischem Hetzblatt 
«Der Stürmer»; Teilnahme am Marsch auf die 
Feldherrnhalle; 1928 Gauleiter in Franken; 
1933 Leiter des «Zentralkomitees zur Abwehr 
der jüdischen Greuel- und Boykotthetze»; 
1940 wegen Korruption Entlassung aus allen 
Parteiämtern, aber weiterhin Herausgeber des 
«Stürmers». – 1946 im Nürnberger Prozess 
zum Tode verurteilt und hingerichtet. 54, 
179, 188

Stroop, Jürgen SS-Gruppenführer, General-
major der Polizei

*26. 9. 1895 Detmold, †6. 3. 1952 Warschau 
(hingerichtet). 1932 Mitglied der NSDAP und 
SS; 1939 SS-Oberführer und Oberst der Poli-

zei; 1943 Kommandeur der Truppen, die den 
Warschauer Getto-Aufstand niederschlugen, 
Beförderung zum SS-Gruppenführer. – 1947 

von einem amerikanischen Militärgericht 
wegen Erschießung von amerikanischen 
Kriegsgefangenen zum Tode verurteilt; 
anschließend an Polen ausgeliefert; 1952 als 
«Henker von Warschau» erneut zum Tode 
verurteilt und gehängt. 297

Terboven, Josef Reichskommissar für die 
besetzten norwegischen Gebiete

*23. 5. 1898 Essen, †8. 5. 1945 Oslo (Selbst-
mord). 1923 Mitglied der NSDAP, Teilnahme 
am Marsch auf die Feldherrnhalle; 1928 
Gauleiter von Essen; 1930 Mitglied des 
Reichstages; 1939 Reichsverteidigungskom-
missar Wehrkreis VI Münster; 1940 Reichs-
kommissar für die besetzten norwegischen 
Gebiete; verantwortlich für äußerst brutale 
Maßnahmen gegen die Zivilbevölkerung; bei 
Kriegsende Selbstmord. 216

Thälmann, Ernst Führer der KPD
*16. 4. 1886 Hamburg, †28. 8. 1944 KZ 
Buchenwald (hingerichtet). 1903 Mitglied 
der SPD; 1920 Hinwendung zur KPD; 1922 
Mitglied des Zentralkomitees der KPD; 
1924 Abgeordneter der KPD im Reichstag; 
1925 und 1932 Kandidatur für das Amt des 
Reichspräsidenten; 1933 nach dem Reichs-
tagsbrand verhaftet; 1944 im KZ Buchenwald 
erschossen. 157

Todt, Fritz Reichsminister für Bewaffnung und 
Munition

*4. 9. 1891 Pforzheim, †8. 2. 1942 bei 
Rastenburg (Ostpreußen). 1922 Mitglied der 
NSDAP; 1931 Standartenführer der SA, später 
Obergruppenführer; 1933 Generalinspektor 
für das deutsche Straßenwesen; 1938 Ge-
neralbevollmächtigter für die Bauwirtschaft 
und Gründung der nach ihm benannten 
Organisation (OT), verantwortlich für den 
Autobahnbau und den Bau militärischer An-
lagen; 1940 Reichsminister für Bewaffnung 
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und Munition, Leitung aller im Rahmen des 
Vierjahresplanes durchzuführenden Baumaß-
nahmen; 1942 Tod bei einem Flugzeugunfall, 

dessen Ursache bis heute nicht aufgeklärt ist. 
193, 194, 209

Torgler, Ernst Vorsitzender der KPD-Fraktion 
im Reichstag

*25. 4. 1893 Berlin, †19. 1. 1963 Hannover. 
1929–1933 Vorsitzender der KPD-Fraktion 
im Reichstag; 1933 Verhaftung nach dem 
Reichstagsbrand, im folgenden Reichstags-
brandprozess angeklagt und freigesprochen; 
anschließend bis 1936 Schutzhaft. 232

Tucholsky, Kurt Schriftsteller
*9. 1. 1890, Berlin, †21. 12. 1935 Hindås bei 
Göteborg (Selbstmord). Kritischer Publizist 
und überzeugter Pazifi st; er schreibt für die 
«Schaubühne» und die «Weltbühne» in 
Berlin; seit 1929 in Schweden; 1933 werden 
seine Bücher bei der Bücherverbrennung 
am 10. Mai verbrannt, Ausbürgerung; 1935 
Selbstmord. 50

Wessel, Horst SA-Führer
*10. 1. 1907 Bielefeld, †23. 2. 1930 Berlin 
(erschossen). 1926 Mitglied der NSDAP und 
SA; 1929 SA-Sturmführer; bei einer persön-
lichen Auseinandersetzung erschossen und 
anschließend von Goebbels zum Märtyrer 
der NSDAP propagiert; ein Gedicht von 
Wes sel, mit einer alten Marschmelodie 
unterlegt, wurde 1930 Parteihymne; ab 1933 
wurde das so bezeichnete Horst-Wessel-Lied 
immer zusammen mit der Nationalhymne 
gesungen. 123

Wurm, Theophil Landesbischof in Württem-
berg

*7. 12. 1868 Basel, †28. 1. 1963 Stuttgart. 1929 

Kirchenpräsident der Württembergischen 
Evangelischen Landeskirche; 1933 Landes-
bischof in Württemberg, Opposition gegen 
nationalsozialistische Maßnahmen der 
Gleichschaltung in der Evangelischen Kirche; 
äußert unmissverständliche Proteste gegen 
den Judenmord und den Euthanasiebefehl; 
Kontakte zu Mitgliedern der Bekennenden 
Kirche. – 1945 Vorsitzender des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland; maß-
geblich beteiligt bei der Abfassung des Stutt-
garter Schuldbekenntnisses evangelischer 
Kirchenmänner. 38

Zuckmayer, Carl Schriftsteller
*27. 12. 1896 Nackenheim (Rheinhessen), 
†18. 1. 1977 Visp (Schweiz). Schreibt zu-
nächst expressionistische Texte gegen den 
Krieg; später Theatererfolge mit Volksstü-
cken; 1931 «Der Hauptmann von Köpe-
nick», satirisches Theaterstück gegen den 
Untertanengeist; 1933 Aufführungsverbot 
seiner Stücke durch die Nationalsozialisten; 
1938 Flucht aus Österreich in die USA. 49

Zweig, Stefan Österreichischer Schriftsteller
*28. 11. 1881 Wien, †23. 2. 1942 Petropolis 
bei Rio de Janeiro (Selbstmord). Nach dem 
Ersten Weltkrieg Literatur gegen den Krieg; 
Übersetzungen und Veröffentlichungen 
französischer Dichter, deren Texte der Völker-
verständigung dienen; 1934 wegen national-
sozialistischer Verfolgung zweiter Wohnsitz 
in England; 1938 endgültige Emigration nach 
Großbritannien; 1942 Selbstmord. 49
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